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Franz Schuknecht wurde am 25. Juni 1923 in Gelsenkirchen-Horst geboren, verlebte von 
1931 bis 1942 seine Kindheit und Jugend in Dorsten und machte dort 1942 am Gymnasi-
um Petrinum sein Abitur. Danach war er Soldat im Zweiten Weltkrieg. Von 1945 bis 1950 
studierte er Deutsch, Erdkunde und Geschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universi-
tät Münster, legte 1950 die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien ab 
und wurde 1951 mit der Arbeit „Ort und Flur in der Herrlichkeit Lembeck“ zum Dr. phil 
promoviert. Nach der Referendarzeit war er von 1953 bis 1960 Lehrer am Gymnasium 
Klementinum für Priester-Spätberufene in Bad Driburg und von 1961 bis 1986 Schulleiter 
des Städtischen Gymnasiums Bad Driburg; 1971 wurde er zum Bezirksdirektor der Gym-
nasien in den Kreisen Höxter und Paderborn gewählt. Er ist Inhaber der Ehrenplakette der 
Stadt Bad Driburg. Franz Schuknecht ist seit 1955 verheiratet und hat vier Kinder.



Grußwort

Auf Anregung des damaligen Landrats von Reitzenstein wurde im Dreikaiser-Jahr 1888 
der Verein für Orts- und Heimatkunde Dorsten e.V. gegründet, dem die Herausgabe die-
ser Publikation zu verdanken ist. Mit großem Engagement verfolgte der Verein seit seiner 
Gründung das Ziel, die Geschichte der Stadt Dorsten und ihrer Umgebung zu erforschen 
und zu dokumentieren. Eine große Unterstützung erfuhr der Verein in den ersten Jahr-
zehnten seines Bestehens durch die am Gymnasium Petrinum unterrichtenden Lehrer 
Gerhard Strotkötter und Albert Weskamp, die mit ihren Arbeiten die Regionalforschung 
maßgeblich bereicherten. An die Ergebnisse ihrer Untersuchungen knüpfte zu Beginn der 
1950er Jahre Dr. Franz Schuknecht an. Seine wichtigsten Beiträge zur Geschichte Dors-
tens und der Herrlichkeit Lembeck, die er in sechs Jahrzehnten verfasste, hat der Verein für 
Orts- und Heimatkunde in diesem Band versammelt.

Seine Schulzeit verbrachte Dr. Schuknecht in Dorsten. Er wohnte im Umfeld der Bonifa-
tius-Schule in Dorsten-Holsterhausen und besuchte bis 1942 das Gymnasium Petrinum. 
Nach Kriegsende studierte er in Münster, ging als Lehrer nach Bad Driburg und zog nie-
mals wieder zurück nach Dorsten, der Stadt, der er als Regionalhistoriker dennoch verbun-
den blieb. In seiner Dissertation beschäftigte er sich mit „Ort und Flur der Herrlichkeit 
Lembeck“ und setzte sich intensiv mit der Topografie und Genese der Stadt Dorsten aus-
einander. Obwohl ihn sein Beruf als Lehrer nach Bad Driburg verschlug, blieben Dors-
ten und der Kreis Recklinghausen sein liebstes Studienobjekt. Eine seiner ersten Veröf-
fentlichungen entstand im Zusammenhang mit dem 700jährigen Bestehen der Stadt im 
Jahre 1951, er befasste sich mit den umliegenden Bauernschaften, den Reichshöfen, dem 
Lebensraum des Lippetals und den Menschen, die hier seit Jahrhunderten leben. Seine 
aktuellen Betrachtungen über die römischen Militärlager in Holsterhausen vor dem Hin-
tergrund des umfangreichen Forschungsberichtes der an den jüngsten Ausgrabungen be-
teiligten Archäologen zeigen, dass er sich auch noch im hohen Alter nicht abhalten lässt, in 
der Geschichte Dorstens spannende Momente zu finden und zu untersuchen. 

Für alle, die an der Geschichte Dorstens und seiner Umgebung interessiert sind, stellt die-
ses Buch eine unschätzbare Fundgrube dar. Heimatfreunde und Familienforscher werden 
es ebenso mit Gewinn zur Hand nehmen wie Lehrer, Journalisten, Archäologen und His-
toriker.

Dr. Franz Schuknecht, dem großen Freund unserer Stadt und ihrer Umgebung, gratuliere 
ich zu seinem nebenberuflichen Lebenswerk und danke dem Verein für Orts- und Heimat-
kunde Dorsten e.V. für die Zusammenführung und Herausgabe seiner Veröffentlichungen.

Lambert Lütkenhorst
Bürgermeister der Stadt Dorsten





Grußwort

Im Jahr 1948 erschien der 50. Band des Vestischen Jahrbuches, so lautete zu jener Zeit 
auf Anordnung der englischen Besatzungsmacht der Name der Vestischen Zeitschrift. In 
einem Geleitwort hob der damalige Herausgeber, der Recklinghäuser Stadtarchivar Dr. 
Adolf Dorider, hervor, dass das eigene Jubiläum eng mit dem Dorstener Verein verknüpft 
sei. Nachdem nämlich am 15. Juli 1888 der Verein für Orts- und Heimatkunde Dorsten 
ins Leben gerufen war, sei er Vorbild und Anlass zur Bildung gleicher Vereine in anderen 
Orten des Vestes geworden, deren Zusammenschluss 1891 zur Herausgabe eines eigenen 
Jahrbuches führte. Dorider stellte lobend fest, dass die Zeitschrift von Dorsten stets die 
eifrigste Mitarbeit und in den beiden Dorstenern Dr. Strotkötter und Dr. Weskamp für 
mehr als zwei Jahrzehnte verdienstvolle Herausgeber gefunden habe.

Zwei Jahre später, 1950, gab Dorider den 52. Band als Festgabe zum 700jährigen Jubiläum 
der Stadt Dorsten 1251-1951 heraus. Hier veröffentlichte der ehemalige Schüler des Dors-
tener Gymnasium Petrinum, Dr. Franz Schuknecht, zum ersten Mal einen langen Aufsatz 
über die wechselvolle Geschichte Dorstens und setzte sich u.a. mit den Forschungen der 
beiden o.g. Herausgeber der Zeitschrift auseinander. Schuknecht muss sich gleich nach der 
Rückkehr aus dem Zweiten Weltkrieg schon während seines Studiums 1945/46 in Müns-
ter intensiv mit den verschiedenen Aspekten der Geschichte Dorstens beschäftigt haben; 
denn noch im Jahr der Beendigung seines Studiums, 1950, hielt er bereits als Kursleh-
rer der VHS Dorsten Vorträge zum 700jährigen Stadtjubiläum. Die Anmerkungen des 
Aufsatzes „Topographie und Genese der Stadt Dorsten“ zeigen, dass er sich auf der Höhe 
des damaligen Forschungsstandes befand und die Problemfelder des geschichtlichen Wer-
degangs Dorstens kannte: Die Anfänge der Siedlung Dorsten, die Überschichtungen der 
Altsiedlungen, die Siedlungen auf dem südlichen Lippeufer und die Entstehung der Stadt, 
die Ursachen der Stadtwerdung, die Entstehung des Stadtgrundrisses und v.a.m.

Als sich das 100jährige Bestehen des Vereins für Orts- und Heimatkunde näherte, gab der 
Unterzeichner dieses Grußwortes den Dorstener Heimatfreunden Gelegenheit, einen wei-
teren Band der Vestischen Zeitschrift mit Aufsätzen zu einer Festschrift zu gestalten. Aber 
vielleicht war die angegebene Anlaufzeit zu kurz; nur Franz Schuknecht erkannte, dass 
jetzt zum 100jährigen Jubiläum des Vereins die Möglichkeit bestand, die neuesten For-
schungsergebnisse zur Stadtgeschichte Dorstens zu referieren und kritisch zu betrachten: 
„Die ‚Villa Durstine‘ – Zum Centenarium der Geschichtsschreibung in Dorsten“. Nach 
der Lektüre dieses Aufsatzes verstärkte sich beim Leser der Eindruck, dass Schuknecht die 
Beschäftigung mit der Geschichte Dorstens, wo er seit 1931 aufgewachsen war, nun nicht 
mehr loslassen werde. Die Bibliografie seiner Aufsätze und Schriften haben diesen Ein-
druck bestätigt.

Der Leser wird sich vielleicht fragen, was hat Franz Schuknecht bewogen, sich so lange und 
ausdauernd immer wieder mit der Geschichte Dorstens zu befassen, auch zu einer Zeit, 
als er schon lange in der Ferne von Dorsten lebte und arbeitete. Psychologen glauben fest-
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gestellt zu haben, dass der Mensch seine Biografie unablässig neu formt, ohne dass er sich 
dessen bewusst ist. Der Prozess zeige an, dass der Mensch sein Leben täglich von Neuem 
lebt, nach gewandelten Wünschen und Einsichten. Es will mir scheinen, Schuknecht hat 
stets unendlich viel und diszipliniert gearbeitet und gelernt und hat so unsere Kenntnisse 
zur Geschichte des Vestes Recklinghausen erweitert; das kann jeder an seinen Arbeiten 
nachprüfen. Er ist nie auf den Gedanken gekommen, seine Wünsche und Einsichten zu 
wandeln, weil für ihn der Sinn des Lebens nicht ausschließlich im Privaten liegt. Er hat 
seine Untersuchungen als einen Dienst an der Gemeinschaft empfunden.

Die Heimatfreunde des Vestes danken ihm für seine jahrzehntelange Verbundenheit 
zu Dorsten und dem Vest Recklinghausen und wünschen ihm Gottes Segen auf seinem 
weiteren Lebensweg!

Dr. Werner Burghardt
Stadtarchivar a.D. der Stadt Recklinghausen, ehemaliger Vorsitzender des Arbeitskreises 
vestischer Geschichts- und Heimatvereine

Grußwort



Vorbemerkungen

Im „Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck und der Stadt Dorsten“, im „Vestischen 
Kalender“ und in der „Vestischen Zeitschrift“, der wissenschaftlichen Zeitschrift der Verei-
ne für Orts- und Heimatkunde im Vest Recklinghausen, erschienen in den letzten 60 Jah-
ren immer wieder Beiträge von Dr. Franz Schuknecht, der 1923 in Gelsenkirchen-Horst 
geboren wurde, am Gymnasium Petrinum 1942 sein Abitur bestand und nach seinem Stu-
dium als Lehrer nach Bad Driburg wechselte, wo er auch heute noch lebt. In Bad Driburg 
leitete er von 1960 bis 1986 das Städtische Gymnasium.

Nach dem Studium der Fächer Geschichte, Deutsch, Geographie und Latein an der 
Universität Münster (1945/46-1950) promovierte er am Institut für Geographie zum Dr. 
phil. bei Prof. Dr. Wilhelm Müller-Wille mit dem Thema „Ort und Flur in der Herrlich-
keit Lembeck“. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Dorstener Stadtgeschichte 
und der Geschichte der „Herrlichkeit Lembeck“ ließ ihn seitdem nicht mehr los. Immer 
wieder ging er neuen Spuren insbesondere der älteren Geschichte nach, setzte sich kritisch 
mit den Positionen der Forschung auseinander und formulierte neue Erklärungsansätze 
auf der Grundlage jahrzehntelangen, intensiven Quellenstudiums. Mit den Ergebnissen 
seiner Untersuchungen hat Franz Schuknecht die regionalgeschichtliche Forschung maß-
geblich bereichert und zu weiterführenden Diskussionen angeregt. Sein interdisziplinärer 
methodischer Ansatz, den er aus der Kombination seiner Studienfächer entwickelt hat, 
ist auch heute noch aktuell und besticht durch eine Logik, der man sich nicht entziehen 
kann.

Inhaltlich spannte er einen Bogen von den Römern an der Lippe bis zu den Entwick-
lungen des 20. Jahrhunderts, sah dabei die großen Zusammenhänge in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft und schaffte es, diese auf die Region zu übertragen bzw. die Geschichte 
des lokalen Raumes in die „große“ Geschichte einzubinden. Im Rahmen seiner akribischen 
Quellenstudien förderte er rechtliche Aspekte, sprachgeschichtliche Details und vergesse-
ne Entwicklungen zutage, die jüngeren Forschern heute als Grundlage für eigene Unter-
suchungen dienen.

Mit seinem Dorstener Freund Klaus Ludes besuchte Franz Schuknecht zu Beginn der 
1950er Jahre den damaligen Dorstener Bürgermeister Schürholz sowie Stadtdirektor Ban-
ke und regte die Herausgabe einer Festschrift zur 700-Jahrfeier der Stadt Dorsten im Jahre 
1951 an. Während Banke sechs Jahre nach Kriegsende und der Zerstörung der Stadt Be-
denken hatte („keine Feier, sondern Trauer“), war Schürholz von diesem Gedanken sofort 
überzeugt, so dass anlässlich des Stadtjubiläums eine Festschrift erschien. Im Umfeld der 
großen Jubiläumsfeier hielt Schuknecht zahlreiche Vorträge, die ihn als kompetenten Ken-
ner der Stadtgeschichte auswiesen. Daran erinnerte sich die Dorstener Stadtspitze noch 
ein Vierteljahrhundert später, denn im Rahmen der 725-Jahrfeier 1976 hielt Schuknecht 
den Festvortrag. Alle Bemühungen des Vereins für Orts- und Heimatkunde, zum 750jäh-
rigen Stadtjubiläum 2001 eine moderne Stadtgeschichte herauszugeben, fanden seinerzeit 
keine Unterstützung. Als Autor war auch Franz Schuknecht vorgesehen, der sich zum Ziel 
gesetzt hatte, einen Beitrag zur historischen Identität der Frau Imeza, einer adeligen Stif-
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terin aus Dorsten im Xantener Dom, beizusteuern, die seit mehr als 800 Jahren ungeklärt 
war. Daraus entwickelte er den Vortrag zur Geschichte der über 800jährigen Beziehungen 
zwischen Dorsten und Xanten, den Schuknecht am 20. November 2001 im Schlaunschen 
Saal von Schloss Lembeck hielt. Als Festredner war Schuknecht auch bei anderen Gelegen-
heiten sehr willkommen. Anlässlich seines 75jährigen Bestehens lud ihn der „Heimatbund 
Herrlichkeit Lembeck“ zum Festvortrag ein, der Deutener Karl Vennhoff gewann ihn als 
Festredner und Autor anlässlich des 1100jährigen Bestehens des Dorstener Stadtteils.

Die in diesem Sammelband vereinigten Beiträge aus sechs Jahrzehnten sind ein Spiegelbild 
der Themen, die Franz Schuknecht besonders interessierten. In vorliegendem Band wer-
den diese chronologisch nach ihrem jeweiligen Ersterscheinungsdatum veröffentlicht.

Die Beschäftigung mit der mittelalterlichen Geschichte der Stadt Dorsten lag 
Schuknecht besonders am Herzen. Der Aufsatz „Topographie und Genese der Stadt Dors-
ten“, bereits 1950 erschienen, hat in seiner Aktualität in der hier vorliegenden Fassung 
nichts verloren. Schuknecht beschreibt darin die früh- und hochmittelalterliche Vorge-
schichte der Stadtwerdung Dorstens, erläutert die geographischen, siedlungs- und herr-
schaftsgeschichtlichen Besonderheiten sowie die Verleihung der Stadtrechte durch den 
Kölner Erzbischof Konrad von Hochstaden im Jahre 1251. In seiner Dissertation „Ort 
und Flur in der Herrlichkeit Lembeck“ von 1952 nimmt der Autor dagegen verstärkt die 
früh- und hochmittelalterliche Entwicklung des Bereichs nördlich der Lippe in den Blick. 
Sein methodischer Ansatz, durch geographische, historische und namenkundliche For-
schungen das Alter und die Bedeutung einzelner Höfe und ganzer Bauernschaften aufzu-
decken, zeigt sich hier in nicht zu bestreitender Brillanz. In der Arbeit „Villa Durstine“ aus 
dem Jahre 1987 belegt Schuknecht über 30 Jahre später, dass er der seit über 100 Jahren 
existierenden Dorstener Geschichtsforschung, die er in diesem Beitrag ebenfalls charakte-
risiert, treu geblieben ist. Auch die Bedeutung der Stadterhebung Dorstens und insbeson-
dere die Beziehungen zum Stift Xanten werden hier neu dargelegt.

Weit über 1200 Jahre zurück springt der nächste, kürzere Beitrag über die „Römer an 
der Lippe“. Hier beleuchtet er die Rolle des Römerlagers in Holsterhausen während der 
Germanenkriege um Christi Geburt und die mögliche Existenz einer ersten Lippebrücke 
in dieser Zeit. Franz Schuknecht, der 1952 den Anstoß zur Erforschung des Römerlagers 
in Dorsten-Holsterhausen gab, sah sich erneut 2009 zu einer Stellungnahme herausgefor-
dert, als der umfangreiche, von Wolfgang Ebel-Zepezauer u.a. herausgegebene Berichts-
band über die Ausgrabungen in Holsterhausen 1999 bis 2002 erschien („Augusteische 
Marschlager und Siedlungen des 1. bis 9. Jahrhunderts in Dorsten-Holsterhausen“). Sein 
neuer, bislang nicht veröffentlichter Beitrag über „die römischen Militärlager an der Lippe 
in Dorsten-Holsterhausen“ belegt die Bedeutung, die Lage und die Funktion der verschie-
denen Holsterhausener Römerlager.

In seiner Untersuchung über „Das Vogteigericht“ distanziert sich Schuknecht von der 
älteren Dorstener Stadtgeschichtsforschung, die den Ursprung Dorstens in einem fränki-
schen bzw. kaiserlichen Reichshof sah. Franz Schuknecht weist hier mit einer Fülle von 
akribisch aufgespürten Quellenbelegen nach, dass es sich bei der Bezeichnung Dorstens als 
„Reichshof “ letztlich um einen Irrtum handelte, den die Herren von Westerholt bei den 
Auseinandersetzungen um die Vogteirechte im Vest gezielt einsetzten, um ihre Forderun-
gen zu untermauern.

Vorbemerkungen
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Die umfangreiche Darstellung „Die Geschichte der Bauernschaft Deuten“, veröffent-
licht im Rahmen der 1100-Jahr-Feier Deutens, zeigt einmal mehr die fachliche Breite, mit 
der es Schuknecht gelingt, das geschichtliche Werden des heutigen Stadtteils mit einer Fülle 
von Einzelbelegen und Nachweisen über den Besiedlungsvorgang bis in die Industrialisie-
rungsphase hinein darzustellen. In der folgenden Skizze über die „Dorstener Lippetalung“ 
spielen neben den geographischen Aspekten der Lippeterrassen und ihrer historischen Be-
siedlung auch die wirtschaftliche Nutzung der Lippe und ihrer Nebenbäche eine Rolle. 
Von Interesse dürfte insbesondere die Darstellung der Versuche einer Schiffbarmachung 
des Flusses seit der Römerzeit sein, die bis zur Industrialisierung vorangetrieben wurde.

Der berühmte Kupferstich Merians, die Stadtansicht Dorstens aus der Zeit des Drei-
ßigjährigen Krieges, wird in einer Zusammenarbeit mit Werner Burghardt in den „Städ-
tebildern“ gewürdigt. In zwei kürzeren Aufsätzen über „Dorstener Gelehrte“ bzw. „Theo-
doricus Dorstenius“ werden personengeschichtliche Ansätze gewählt, um die Bedeutung 
Dorstens auch als Herkunftsort mittelalterlicher Gelehrter in den Blick zu nehmen.

In den „Neuen Beiträgen“ zum 750. Stadtjubiläum Dorstens beschreibt Schuknecht 
unter Einbeziehung neuer Forschungsergebnisse ausführlich die Stadtwerdung Dorstens, 
die politisch-rechtlichen und insbesondere auch die wirtschaftlichen Hintergründe. Die 
erwähnte „Imeza“ als adelige Stifterin von Gütern aus der Region wird hier besonders 
überzeugend – trotz der geringen Anzahl überlieferter Quellen – vorgestellt und in das 
angemessene Licht gerückt. „Imeza, die in Xanten ruht“ wird in einer neuen, bislang un-
veröffentlichten Arbeit ausführlich gewürdigt, bisherige Irrtümer der Forschung rund um 
verschiedene adelige Damen der Region werden ausgeräumt; daneben wird die Memorial-
überlieferung ausführlich erläutert.

Die Heimatkunde steht im Mittelpunkt des Festbeitrages „75 Jahre Heimatbund“, in 
dem die Arbeit und Entwicklung des Heimatbundes der Herrlichkeit Lembeck seit 1922 
vor dem historisch-politischen Hintergrund des 20. Jahrhunderts erläutert wird. In dem sich 
daran anschließenden Beitrag über die „Ritter von Hagenbeck“ beschäftigt sich Schuknecht 
mit der Genealogie dieses adeligen Geschlechts und seinen Beziehungen zum heutigen 
Stadtteil Holsterhausen. Dabei werden auch Bezüge zur Reichspolitik hergestellt.

Alle Beiträge hat der Autor für den Druck noch einmal durchgesehen und der besseren 
Lesbarkeit wegen stellenweise überarbeitet, so dass sie von der ursprünglichen Fassung ab-
weichen (können).

Mit der Herausgabe seiner wichtigsten Arbeiten zur Geschichte der Stadt Dorsten und der 
Herrlichkeit Lembeck möchte der Verein für Orts- und Heimatkunde das Lebenswerk von 
Franz Schuknecht ehren und zudem einem größeren Leserkreis zugänglich machen. Zu-
gleich möchte der Verein mit dieser Publikation zu weiteren stadt- bzw. regionalgeschicht-
lichen Forschungen anregen, die Schuknechts Untersuchungen weiterführen. Darüber 
hinaus gilt es, neue Themenfelder zur Stadtgeschichte aufzugreifen, die bisher keine oder 
doch nur eine eher oberflächliche Bearbeitung erfahren haben. Die Stadtgeschichte des 19. 
und 20. Jahrhunderts erweist sich hier als vordringliches Arbeitsfeld.

Bevor wir mit unserer eigentlichen Arbeit beginnen konnten, mussten die für den Druck 
vorgesehenen Arbeiten, die wir mit Franz Schuknecht abgestimmt haben, digitalisiert wer-

Vorbemerkungen
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den. Für diese zeitraubende Arbeit danken wir Luisa Ulfkotte (Dorsten/Köln). Um die 
Benutzbarkeit zu erleichtern, haben wir die Orthographie und den Anmerkungsapparat 
vereinheitlicht sowie alle Literatur- und Quellenangaben in einem Quellen- und Litera-
turverzeichnis zusammengefasst. Fachbegriffe, die sich dem Verständnis nicht unmittelbar 
erschließen, haben wir in einem Glossar zusammengestellt und erläutert. Die abschließen-
den Register sollen eine rasche Orientierung ermöglichen.

Dem Verlag für Regionalgeschichte danken wir für die gute Zusammenarbeit und die 
Aufnahme dieser Veröffentlichung in sein Verlagsprogramm.

Für die finanzielle Unterstützung bei der Drucklegung danken wir dem Landschafts-
verband Westfalen-Lippe und der Volksbank Dorsten.

Dorsten, den 1. Juni 2011

760 Jahre nach der Verleihung der Stadtrechte durch den Kölner Erzbischof Konrad v. 
Hochstaden

Dr. Guido Heinzmann, Heinz-Dieter Steven und Dr. Josef Ulfkotte

Vorbemerkungen



Topographie und Genese der Stadt Dorsten

[Erstveröffentlichung: Vestisches Jahrbuch 52 (1950), S. 1-31]

 Ι. Die Anfänge der Siedlung Dorsten
 II. Die Reichshoffrage und die Überschichtung der Altsiedlungen
 III.  Die Akkumulation der Siedlungen auf dem südlichen Lippeufer  

und die Entstehung der Stadt
 IV.  Die Ursachen der Stadtwerdung
 V.  Die Entstehung des Stadtgrundrisses
 VI.  Die Verkehrslage Dorstens
 VII.  Die Errichtung der städtischen Feldmark

Ι. Die Anfänge der Siedlung Dorsten

Der Ortsbestand und die kulturgeographische Raumgliederung Dorstens ist das Ergebnis 
einer 1900jährigen Entwicklung, die mit dem Neuansatz der Besiedlung am Ende des 1. 
Jahrhunderts nach der Zeitrechnung beginnt und in jeder Epoche unter der Einwirkung 
verschiedenartiger Faktoren verläuft. Eine Kartierung des Privatlandes der Dorstener Bür-
ger zeigt das siedlungsgeographische Hinübergreifen der Siedlung Dorsten in fremde Ge-
markungen und Territorien. Die Siedlung Dorsten deckt sich topographisch nicht mit der 
von der Katastereinteilung geschaffenen Gemarkung.

Die Dorstener Flur, neben dem Ort der zweite Bestandteil der Siedlung, lag bei den 
Katasteraufnahmen von 1820 bis 1822 in den Gemarkungen Dorsten, Hervest, Holster-
hausen und Gahlen; sie bildete trotz ihrer administrativen Zersplitterung eine geschlosse-
ne Besitzeinheit rings um den Ort.

Aus der Lage der Dorstener Flur ergibt sich für die Zeit vor 1803, dass die Siedlung an 
drei politischen Territorien einen randlichen Anteil hatte: am kurkölnischen Vest Reck-
linghausen, an der bischöflich-münsterschen Herrlichkeit Lembeck und am herzoglich-
klevischen Territorium. Diese „dreiterritoriale“ Lage ist in der Geschichte Dorstens von 
entscheidender Bedeutung (siehe Karte).

Die Flur bildet zwei Formenbezirke, deren nördlicher, in der Herrlichkeit Lembeck 
gelegener, nach seinem Kernverband, dem „Kleinen Hohefeld“, als Langstreifenbezirk und 
deren südlicher als Blockflurbezirk definiert werden kann. Auf dem Nordufer der Lippe 
schließt sich östlich an die Kernflur „Kleines Hohefeld“ – die Kurzstreifenerweiterung des 
„Großen Hohefeld“ – an; die adjektivischen Bestimmungswörter der Verbandsnamen be-
ziehen sich auf die Flächengröße der beiden Flurteile. Westlich liegen im Hammbachtal 
der Gemarkung Holsterhausen vorwiegend Wiesen- und Weidegründe.

Von der Blockgemengeflur auf dem Südufer der Lippe sind die Kurzstreifengemenge 
als Erweiterungen zu trennen. Diese stellen sich als Sekundärformen aufgeteilter Blockein-
ödfluren der Höfe Barlo und Slemmels heraus.
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Man hat in den Teilen der städtischen Flur, welche in den Territorien Kleve und Müns-
ter liegen, spätere Erwerbungen sehen wollen, ähnlich dem Ankauf von Höfen wie Barlo 
und Slemmels und der Bauernschaft Orthöve in Hervest. Diese Erwerbungen betreffen 
nur die öffentlichen Rechte, d.h. die Vogtei-Zehntrechte des so genannten averbeckschen 
(jetzt Dorsten-Hardt) und averlippischen Zehnten (zwischen Hagenbeck und Hervest). 
Die private Berechtigung der Bürger jedoch, also die Acker- und Wiesennutzung in diesen 
Teilen der Flur, ist älter und geht in vorstädtische Zeit und vor die Feststellung der Terri-
torialgrenzen zurück.

Zwei Flurformenbezirke, a) das Kleine Hohefeld als Besitzgemengeflur und b) die Block-
einöden als Besitzeinzelfluren und Primärformen des südlichen Formenbezirks bezeugen 
die Existenz verschiedener Ortstypen.

a) Die Gruppensiedlung nördlich der Lippe.
Die Art der besitzrechtlichen Fluraufteilung des Kleinen Hohefeld in Streifen von 400 

m Länge, die ihrer Form nach als Langstreifen bezeichnet werden, mit Gemengelage der 
Besitzparzellen, macht es notwendig, einen zugehörigen Gruppenort anzunehmen. Die-
sen Ort bilden um 1800 die Stadt und Höfe am unteren Hammbach. Diese Zugehörigkeit 
ergibt sich aus städtischen Liegenschaftsbüchern seit 1600, ältere schriftliche Überliefe-
rung fehlt. Der Name „Großes Hohefeld“ ist noch bis 1503 zurückzuverfolgen. Aus allge-
meinen flurformenkundlichen Kriterien und siedlungsgeographischen Zusammenhängen 
ergibt sich das höhere Alter der Langstreifenflur des Kleinen Hohefeld. Entstehungsge-

Abb. 1: Territorialmächte im Raum Dorsten.
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schichtlich gehört diese Flur in die Zeit vor 500, also weit in vorstädtische Zeit.1 Die Grö-
ße des zugehörigen Ortes folgt aus dem Flächenvergleich mit anderen Fluren. Die Größe 
entspricht sechs zugehörigen Höfen, von denen durchschnittlich jeder mit 27 Morgen 
Ackerland, also einer Hufe, am Kleinen Hohefeld beteiligt war. Die topographische Lage 
dieses Ortes bestimmt nicht die Lage der Stadt. Die Ansetzung eines selbstständigen Ortes 
am Kleinen Hohefeld erfolgt nicht nur aus der Analogie zu anderen ländlichen Siedlun-
gen, bei denen der Zusammenhang zwischen Ort und Flur enger ist als bei einer Stadt; we-
sentlich ist, dass der Ort einen selbstständigen Namen besaß: „Durstina“ in der Villikation 
„Scirinbeki“, überliefert im Heberegister A der Abtei Werden von 890.

b) Die Einzelhofsiedlung südlich der Lippe.
Reste einer ehemaligen Einzelhofsiedlung am Schölzbach und Rapphofs-Mühlenbach 

sind erhalten, wenn sie auch erst seit der Kommunalreform von 1975 administrativ zur 
politischen Gemeinde Dorsten gehören [früher Gemeinde, heute Stadtteil Altendorf-
Ulfkotte].2 Charakteristikum dieser Siedlungstypen ist die Geschlossenheit der Besitzflur 
in der Umgebung des zugehörigen Hofes. Die Ackerparzellen, meist an den Hängen der 
Bachniederungen gelegen, tragen den Namen „Feld“ mit dem Zusatz des Hofnamens als 
Bestimmungswort. Durch die Flurnamen „Barloer Feld“ und „Slemmelsfeld“ geben sich 
diese Parzellenverbände als Fluren der um 1400 noch bestehenden, heute aber wüsten 
Höfe gleichen Namens zu erkennen. Ebenso sind die Blockgemenge westlich der Stadt 
bis in die Gemarkung Gahlen Aufteilungen der Ländereien eines ehemaligen Einzelhofes 
„Leemwysche“.

Die beiden Siedlungen „Dorsten“, der Gruppenort nördlich der Lippe, den wir mit 
Müller-Wille als Drubbel bezeichnen, und die Einzelhofsiedlung südlich der Lippe am 
Schölz- und Rapphofs-Mühlenbach sind mittels flurformenkundlicher Kriterien erschlos-
sen, auch die Datierung ist dadurch möglich.3 Die Langstreifenflur ist als ältester Bestand-
teil der Siedlungen für Niederdeutschland nachgewiesen, für das südwestliche Münster-
land gilt das gleiche.4 Die Siedlung am Kleinen Hohefeld gehört mit anderen desselben 
Typs in das ausgehende erste Jahrhundert n. Chr., das heißt nach Abzug der Römer.

Die Einzelhofsiedlung setzt im südwestlichen Münsterland an der Wende vom 5. zum 
6. Jahrhundert ein; sie zeigt in der älteren Periode des Siedlungsausbaus die gleichen topo-
graphischen Merkmale durch die Anlage an den größeren Bachläufen als Leitlinien. Der 
Gruppenort ist der ältere und bleibt bis etwa 500 die einzige Siedlung zwischen Emmel-
kamp, Deuten, Eppendorf, Marl-Oelde, Frentrop, Altendorf und Hardinghausen. Diese 
Siedlungen lagen gleich Inseln im Waldland, dessen Rodung um 500 verstärkt einsetzt.

Die Existenz zweier selbstständiger Orte und ihr zeitlich-genetisches Verhältnis bestätigt 
die Ortsnamenuntersuchung im Zusammenhang mit der administrativen Zuordnung der 
Siedlungen. Am Anfange der schriftlichen Überlieferung steht die Beurkundung einer 

1 Sie bildet sich mit dem Zerfall des Sippenweilers und Aufkommen der Kleinfamiliensiedlung.
2 Auch Barloerbach genannt; ursprünglich nach dem Quellort „Hasselbecke“.
3 Müller-Wille (1944).
4 Müller-Wille (1944), S. 20ff.; Schuknecht (1952).

Anfänge der Siedlung Dorsten
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Schenkung der Athalgard „in Durstinon“ (um 900/911).5 Der an Werden übertragene 
Hof ist auf Grund späterer Urbare mit dem Hofe „Leemwysche“ zu identifizieren. Dieser 
ist zum Werdener Oberhof Heldringhausen bei Recklinghausen abgabepflichtig. Im glei-
chen Urbar A von Werden ist 890, also gleichzeitig, unter den zum Oberhof Schermbeck 
abgabepflichtigen Orten – Hofnamen werden nicht genannt – „Durstina“ aufgeführt.

Zuerst ist zu prüfen, ob die Namen identisch sind, man also Durstina als Kasus rectus 
und Durstinon als Kasus obliquus auffassen muss, wobei der Dativ Pluralis Durstinon als 
Ablativ bei der Präposition „in“ funktioniert. Der Vergleich mit anderen Ortsnamen nach 
Präpositionen im Urbar A zeigt, dass diese Art der Deklination nicht gebräuchlich ist. Es 
ist jedoch nicht zu bezweifeln, dass in Durstinon ein Dativ Pluralis der A-Deklination vor-
liegt, daraus ist der Schluss zu ziehen, dass in Durstinon morphologisch ein Kasus obliquus 
steckt, dass diese Kasusqualität um 900 aber nicht mehr durchschaut und der Name als 
undeklinierter Nominativ angesehen wird. Durstinon steht auf Grund seiner Endung ne-
ben anderen -on und -un-Namen wie Galnon (Gahlen), Recnun (Reken), Durstina steht 
neben Thiutina (Deuten) und anderen -ina-Namen. Die -ina-Namen gehören – soweit zu 
übersehen ist – in die älteste Siedlungsschicht der Orte mit Langstreifenfluren; die -on-
Namen verbinden sich im Südwestmünsterland mit Einzelhofsiedlungen.

Die gleichzeitige Zuordnung der Namen zu verschiedenen Hofverbänden macht ihre 
topographische Trennung notwendig; Durstina ist am Kleinen Hohefeld anzusetzen, und 
der Ortsname ist nur möglich, wo ein Ort vorhanden ist. Durstinon bezeichnet die Einzel-
hofsiedlung südlich der Lippe, deren Bestand und administrative Zuordnung heute andere 
sind. Da der -on-Name der abgeleitete ist, folgt daraus für die relative Chronologie, dass er 
der jüngere ist. Zwischen den beiden Werdener Hofverbänden Schermbeck und Heldring-
hausen bildet die Lippe die Grenze.

Die Genese der beiden ältesten Siedlungen und die Entstehung der Ortsnamen sei 
durch die Analogie Halterns gestützt. Auch hier ist ein Gruppenort mit einer Langstrei-
fenflur unter dem Namen Halathra der älteste Kern der Siedlung. Östlich entwickelte sich 
eine Reihe von Einzelhöfen unter dem Namen Halathron. Die Stadt Haltern, deren Name 
sich von Halathron herleitet, entstand im topographischen Zusammenhang mit der Ein-
zelhofsiedlung über die Vermittlung des bischöflichen Oberhofes. Halathra ist mit Ort 
und Flur erhalten und heißt heute Berghaltern. Der Name Dorsten ist dagegen nicht von 
Durstinon, sondern von Durstina genommen, obgleich die Stadt topographisch im Be-
reich des Ortsnamens Durstinon entstand. Die Stadtgründungsurkunde besitzt die en-
dungsabgeschwächte Form Durstine. Diese Unterschiede zwischen Dorsten und Haltern 
sind charakteristisch, denn Halathra blieb als Ort erhalten, Durstina aber ist zu unbekann-
ter Zeit in der Stadt aufgegangen.

Zusammengefasst: Die Ursprünge der Siedlung Dorsten liegen nördlich der Lippe am 
Kleinen Hohefeld. Der Siedlungsausbau nach 500 erschließt mit Einzelhöfen das südliche 
Lippetal. Geographisch und geschichtlich gehört der Ort am Hohefeld in die siedlungsge-
netischen Zusammenhänge der Gruppenorte in der Herrlichkeit Lembeck. Alle Siedlun-
gen sind als Typen im südwestlichen Münsterland und darüber hinaus verbreitet.

5 Kötzschke (1906), S. 43 und 73.
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II. Die Reichshoffrage und die Überschichtung der Altsiedlungen

Die Frage nach den Anfängen der Siedlung Dorsten konnte aus methodischen Gründen 
von Evelt nicht beantwortet werden.6 Strotkötter unternahm aufbauend auf der Theorie 
Rübels den Versuch, diese Forschungslücke zu schließen.7 Seit ihm gilt der Reichshof als 
genetischer Kern der Stadt. Strotkötter ging es in erster Linie um die Erklärung des Hof-
verbandes des Oberhofes Dorsten mit seinen abhängigen Unterhöfen; er grenzt daher den 
Reichshof nach einem Xantener Urbar aller nach Dorsten abgabepflichtigen Höfe des 14. 
Jahrhunderts ab.8 Der Reichshof im Sinne Strotkötters ist also nicht ein Ortstyp, sondern 
ein administrativer oder wirtschaftlicher Verband von Höfen, zwischen denen kein sied-
lungsgenetischer Zusammenhang besteht. Strotkötter gewinnt mit seiner Methode nichts 
anderes als den Xantener Hebebezirk des 14. Jahrhunderts; sein Zusammenwachsen soll 
hier nicht erörtert werden, es ist aber nicht möglich, dass er in die Zeit vor der Erwerbung 
des Oberhofes Dorsten durch das Stift Xanten, d.h. vor 1044/46 zurückgeht. Der Hofver-
band ist eine Zusammenfassung von Xantener Besitz im Vest Recklinghausen; zum größten 
Teil ist der Oberhof nur Einnehmer von Renten und sonstigen Verschreibungen, während 
die Höfe anderen Grundherren gehören.9 Von 364 Höfen, aus denen Xanten Einkünfte 
bezieht, sind nur 46 Xantener Allod. Der Hof, welcher in der Folgezeit die Funktion des 
Oberhofes ausübt, gelangt vor 1044/46 durch die Schenkung der adeligen Witwe Imeza in 
den Besitz des Stiftes zum hl. Viktor in Xanten.10

Zentraler ist die Weiterentwicklung des Reichshofbegriffs durch Weskamp11 in Anleh-
nung an die Arbeiten Rübels von 1901 und 1904.12 Weskamp kommt auf diesem Wege zu 
einem bestimmten, festdatierten Ortstyp. Der Oberhof ist als Siedlungseinheit nach dieser 
Darstellung durch Karl den Großen als befestigter Ort an einer Straße, welche in den Krie-
gen gegen die Sachsen eine Rolle spielte, gegründet worden. Mit dem Widerspruch, den 
diese Theorie Rübels zuletzt von Martin Lintzel erfahren hat, entfällt auch der Reichshof 
Dorsten.13

Für den Oberhof und seinen Verband abhängiger Höfe ist der Terminus Xantener 
Oberhof und Xantener Hebebezirk nach der Territorialisierung der Hofverbände zu emp-
fehlen, um Missverständnisse zu vermeiden. Die neue Fragestellung über den Oberhof 
Dorsten richtet sich auf den Ortstyp, seine Entstehung und seine siedlungsgeschichtliche 
Wirkung. Der Ortstyp ist nur durch die Lokalisierung des Hofes zu bestimmen. Sied-
lungstyp und sozialer Stand werden zur zeitlichen Einordnung herangezogen. Auch die 
siedlungsgeschichtliche Bedeutung des Hofes für die Stadt Dorsten ist nur durch eine ge-

6 Evelt (1863), S. 1-95.
7 Strotkötter (1898), S. 8-140.
8 Datierung nach Wilkes (1937). Strotkötter datiert das Urbar – offenbar irrig – ins 13. Jahrhun-

dert.
9 „decimas et pensiones“.
10 Weise (1937), S. 140.
11 Körner/Weskamp (1929), S. 179. Weskamp war Mitglied der Historischen Kommission für West-

falen, Rübel Archivar in Dortmund. Lintzel hatte den Ruf, bester Kenner der Sachsengeschichte zu 
sein.

12 Rübel (1901); Rübel (1904).
13 Lintzel (1934), S. 51.

Reichshoffrage und Überschichtung der Altsiedlungen
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naue topographische Untersuchung zu klären. Weskamp sagt in den Bau- und Kunstdenk-
mälern, der Oberhof sei 1251 zur Stadt erhoben worden; das ist ein Irrtum.14 Oberhof 
(curtis) und Dorf (villa) – später Stadt Dorsten – sind als Siedlungstypen auch topogra-
phisch zu trennen.

Der Xantener Oberhof als Ort stimmt in seiner Lage nicht mit dem Xantener Speicher 
überein. Dieser lag neben dem Pfarrhof an der Spiekerstraße. Nach dem Visitationsbericht 
von 1545 war der Speicher verfallen und nur noch seine Fundamente auffindbar.15 In den 
Besitz dieses Grundstücks und Gebäudes war das Stift 1292 durch die Schenkung des Pfar-
rers Macharius gelangt.16

Über die Lage der Hofstelle des Oberhofes ist aus Xantener Überlieferung nur zu er-
fahren, dass der Hof unterhalb der Hofsmühle, damit also am unteren Schölzbach lag. Für 
den Fortbestand zeugt jedoch auch die Nachricht, dass der Pächter die Pflicht zur Unter-
haltung des Speichers hatte.17 Einen weiteren topographischen Hinweis gibt die Überliefe-
rung, dass die Ländereien auf der Westseite des Schölzbachs von ihren Dorstener Inhabern 
noch im 16./17. Jahrhundert „uff den Hoff tho Dorsten“ genannt wurden.18 Daraus ergibt 
sich die Lage der Flur des Oberhofes.

Eine Untersuchung der städtischen Flur und die Zuordnung der einzelnen Teile zu ihren 
ursprünglichen Orten ergibt folgendes Bild:

Kleines Hohefeld Bauernschaft Dorsten
Großes Hohefeld Dorsten in städtischer Zeit, 13./14. Jahrhundert
Barloer Feld  Hof Barlo
Slemmelsfeld  Hof Slemmels
Blockgemenge  westlich der Stadt aus dem Oberhof Dorsten und Leemwysche
Stadtsfeld  städtisch (14./15. Jahrhundert)

Die Flur des Oberhofes liegt westlich der Stadt; die Form des Blockgemenges ist die se-
kundäre Erscheinung einer primären Blockeinöde; die Parzellierung begann bereits in 
vorstädtischer Zeit durch Aufteilung der Hofländereien an die hofhörigen Einwohner 
des Dorfes Dorsten. Die Pachtgelder für diese Ländereien zog das Stift Xanten noch im  
14. Jahrhundert ein.19

Innerhalb dieser Hofländereien liegt der ehemalige Hof Bergkamp, im 20. Jahrhundert 
auch Krankenhaushof genannt. 1617 war der Vestische Statthalter Vinzenz Rensing In-
haber „der beiden Bergkämpe, des Gartens und des Hauses daselbst gelegen.“20 Bergkamp 
ist ein Flurname. Auffällig ist, dass 1617 kein Hofname genannt wird. Dieser Umstand ist 
aber auch charakteristisch, denn alle Oberhöfe tragen den Namen der Bauernschaft oder 
der Ortsgruppe (Dorf, Stadt), von welchen sie nur ein Teil sind; erst mit dem Verfall der 

14 Körner/Weskamp (1929), S. 181.
15 VZ 8 (1898), S. 127ff.
16 Weiler (1935), S. 211.
17 Das Stift Xanten verpachte seit dem 14. Jahrhundert den Oberhof meistens an Geistliche.
18 VZ 7 (1897), S. 100.
19 Verzeichnis über die Inhaber von „Havesland“ bei Strotkötter (1898), S. 8-140; und Wilkes 

(1937).
20 VZ 34 (1927), S. 31.
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geistlichen Grundherrschaften im 15. und 16. Jahrhundert nehmen die Höfe einen eige-
nen Namen an.

Der Dorstener Oberhof war ein großer Einzelhof, nach heutiger Bezeichnung ein 
Gutshof. Der Bach, an dem Hof und Hofsmühle lagen, trägt daher den Namen Schölz-
bach, d.h. Bach des (Hof-)Schulten. Die (ehemalige) Lage in der Gemarkung Gahlen ist 
ein weiteres Argument für die Lokalisierung der Hofstelle; diese Lage hängt mit der Klever 
Vogtei zusammen, welcher der Hof unterstand.21 Heute steht auf dem Gelände das neue 
Krankenhaus.

Die Vorgängerin Xantens im Besitze dieses Hofes (1. Hälfte des 11. Jahrhunderts), 
die Stifterin Imeza, war die Angehörige eines edelfreien Geschlechtes. Um 900/911 ist 
als Inhaberin Athalgard bezeugt; sie stiftete der Benediktinerabtei Werden fünf Höfe als 
Memorie für ihren verstorbenen Mann Abbo. Alle fünf Höfe lagen im heutigen Ortsteil 
Dorsten-Hardt: der Hof „Leemwysche“ hatte um 900 den Inhaber Liudulf und lebt im 
heutigen Straßennamen „Lehmwiese“ fort. Die Abtei Werden benutzte ihn als Herberge 
vor der Lippefurt, 30 km von Werden auf dem Wege zum Oberhof Schermbeck-Rüste. 
Der Umfang von fünf Höfen dieser Gedächtnisstiftung gibt einen Hinweis auf eine größe-
re Grundherrschaft, die vom Hof Dorsten ausgeübt wurde.

Der adelige Hof Dorsten liegt mit anderen Höfen desselben Typs an der ehemaligen 
sächsisch-fränkischen Grenze. Zu diesen Höfen gehören die Höfe in Scirinbeki und Ris-
cithi (Schermbeck und Rüste), die der Gründer des Klosters Werden und spätere Bischof 
von Münster Ludgerus von den beiden Söhnen des verstorbenen Irminald, nämlich Mar-
cald und Gerald, im Jahre 799 erwarb.22 Ferner gehört dazu der Hof Raesfeld, Ursprung 
der späteren Ritter von Raesfeld. Der Hof Rüste, Stammhof des jüngeren Hofes Scherm-
beck, gehört einem die Altsiedlung überschichtenden Bauernadel an; dem Siedlungstyp 
nach handelt es sich um größere Einzelhöfe. Der Grenze ist eine sprachliche zu paralleli-
sieren; die Grenze der einheitlichen Pluralendungen im Indikativ Praesentis führt Frings 
als Ingwäonismus auf die Sachsenausdehnung zurück. Für Dorsten ist die Tatsache einer 
Überschichtung gesichert; die Reichshoffrage löst sich in eine Datierungsfrage auf. An-
statt auf Karl den Großen führen wir die Überschichtung auf die sächsische Eroberung 
südlich der Lippe um 700 zurück.

Der Ortsbestand ist somit im 8. Jahrhundert folgender:
1.  der Gruppenort nördlich der Lippe, ca. 6 Höfe und
2.  die Einzelhöfe südlich der Lippe. Sie unterstanden dem adeligen Hof und späteren 

Xantener Oberhof Dorsten.

Die Anzahl der Siedlungseinheiten, welche zu dieser EinzelhofBauernschaft Dorsten ge-
hörten, ist nur sehr schwer anzugeben, da der Name Dorsten einen Geltungsbereich hatte, 

21 Die Grafen von Kleve waren Schutzvögte des Kanonikerstiftes Xanten. 1614 fiel die inzwischen 
zum Herzogtum erhobene Grafschaft Kleve an Brandenburg-Preußen. Bei der Bildung der preu-
ßischen Provinzen Westfalen und Rheinland 1815/16 wurde der Schölzbach zwischen Hardt und 
Altstadt Dorsten zur Provinzgrenze. In der Kommunalreform 1929 kam die Hardt von der Ge-
meinde Gahlen an Dorsten.

22 Block (1960), Nr. 17, S. 175.
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der sich mehrfach in der Geschichte änderte. Es gehörten im 9. Jahrhundert zu Dorsten 
die Höfe am Rapphofs-Mühlenbach, welche bis unmittelbar an den Ort Altendorf reich-
ten. Im 14. Jahrhundert wird der Hof „Schulte ter Hart“ unter Dorsten aufgeführt. Später 
deckt sich der Ortsname mit dem Kirchspiel Dorsten, umfassend die Stadt und die Bauern-
schaften Altendorf und Ulfkotte. Nördlich der Lippe ist der Name Dorsten im Werdener 
Hebebezirk Rüste verschwunden und durch „Hagenbecke“ ersetzt. Mit den Kommunal-
reformen des 20. Jahrhunderts gilt durch Eingemeindungen auch der Name „Dorsten“ für 
die ehemaligen 7 Kirchspiele, ab 1816 preußische Gemeinden der Herrlichkeit Lembeck 
nördlich der Lippe.

III. Die Akkumulation der Siedlungen auf dem südlichen Lippeufer  
und die Entstehung der Stadt

Die Erweiterung des Siedlungsraumes bis zum 11. Jahrhundert erfolgt durch Einzelhöfe. 
Offenbar in Abhängigkeit zum adeligen Hof und späteren Oberhof entsteht Slemmels als 
Einzelhof. An der Besiedlung der Hardt, die wahrscheinlich hauptsächlich mit ihren Voll-
bauernhöfen im Hochmittelalter vor sich geht, ist die Bauernschaft Dorsten beteiligt.

Die Entstehung eines neuen Ortstyps ist von neuen Faktoren abhängig. Das Dorf als 
Ort mit 1. dichter Bebauung, 2. relativer Größe, 3. bestimmter Sozial- und Wirtschafts-
struktur, 4. als Mittelpunkt einer Gemarkung meist mit Verwaltungssitz ist im südwest-
lichen Münsterland nur als Kirchort entwickelt. Die Kirchgründung ist abhängig vom 
Oberhof, auf dessen Grund und Boden die Kirche errichtet wird, indirekt die Entstehung 
eines neuen Ortes. Von der Kirche geht ein konzentrierender Einfluss auf die Siedlung aus, 
der vom sozialen und zentralen Charakter des Ortes abhängt. Die Dorstener Pfarre ist 
1176/79 erstmals bezeugt.

Die Lage des Ortes ist von der Kirche und dem Pfarrhof bestimmt. Die Hausstellen der 
Kirchhöfner lagern sich ringförmig um die Kirche als Ortskern. Die Vollbauern fehlen im 
Ort. Der soziale Aufbau des Ortes beginnt mit den Hörigen der Kirche und des Oberho-
fes.

Die Kirche in Dorsten gilt als Eigenkirche des Stiftes Xanten.23 Diese Meinung ist da-
durch zu stützen, dass die Kirche und mit ihr der Kirchort auf Xantener Boden entstanden 
ist. Außer der Lage sprechen dafür die Zahlungen aus Grundstücken und Häusern der 
Stadt, welche im 14. Jahrhundert von 47, 1498 von 55 und 1675 von 44 Eigentümern 
geleistet wurden.24

Die Einwohner standen im Abhängigkeitsverhältnis zum Stift Xanten. Diese jüngere 
Hörigensiedlung unterscheidet sich von der Litensiedlung der sächsischen Zeit vornehm-
lich in der Betriebsgröße. Ist die ältere Litensiedlung Vollbauernsiedlung mit Hufnerbe-
trieben, erscheint die jüngere Hörigensiedlung später als Kötterort. In diesen Unterschie-
den liegen wichtige strukturelle Wandlungen, die sich auf den Kirchort Dorsten wie folgt 
auswirkten:

23 Börsting/Schröer (1946), Bd. II, S. 213; Weise (1937), S. 253.
24 VZ 8 (1898), S. 136ff.
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1. dem Ort fehlt die gemeine Mark;
2.  die Flur ist Pachtland;
3.  die Wirtschaftsfläche ist relativ klein, da die Betriebe nur die Kottengröße haben; 

die Möglichkeit der Erweiterung ist wegen des Fehlens einer eigenen Mark gering;
4.  die Betriebe sind von vornherein auf Nebenerwerb eingestellt (Gutsarbeiter).

Die Existenz der Kirche in vorstädtischer Zeit ist urkundlich gesichert. Der erste Priester 
ist 1176/79 bezeugt; der Propst Ludwig übertrug die Kirche dem Kapitel, welches sich den 
Besitz 1225, 1229 und 1233 bestätigen ließ.25

Der durch die Kirchgründung entstandene Ort ist die „villa Durstine“, welche 1251 das 
Stadtrecht erhielt.26 Über die Größe dieses Ortes kann wegen der Verstädterung keine di-
rekte Aussage gemacht werden, es wird jedoch nicht möglich sein, sie als ausschlaggebend 
für die Stadtwerdung zu bezeichnen. Der größte Ort in der Mitte des 12. Jahrhunderts 
zwischen Emscher und Borken war die Stadt Recklinghausen, die eine andere Entwicklung 
zum Kirchort und zur Stadt genommen hat. Die Vollbauernorte der ersten Siedlungspe-
riode, die Drubbel, stehen größenmäßig im 13. Jahrhundert an der Spitze der ländlichen 
Siedlungen. Die Zahl ihrer Siedlungseinheiten erreicht bei den größten 12 bis 14. Erst in 
der Periode von 1200 bis 1400 verlieren die Vollbauernorte ihr zahlen- und größenmäßiges 
Übergewicht.

IV. Die Ursachen der Stadtwerdung

Die Stadtwerdung Dorstens ist die Folge einer konkreten historischen Situation, wie sie 
von der Territorialpolitik im Anschluss an die Privilegierung der geistlichen Fürsten von 
1220 und der weltlichen von 1231/32 geschaffen wurde. Der Begriff Landesherr, „domi-
nus terrae“, taucht hier zuerst auf.

Der einzige, welcher die Territorialpolitik als dynamischen Faktor mit der Stadtwer-
dung Dorstens in Zusammenhang gesehen hat, ist Evelt.27 Es ist bekannt, welche Rolle das 
Recht der Stadtgründung und die Städtepolitik in den Kriegen zwischen Kurköln und den 
aufstrebenden niederrheinischen Territorialgewalten gespielt haben. Die Territorialbil-
dung ist in Fluss und das entscheidende spätmittelalterliche Ereignis für die kulturräumli-
che Differenzierung. Das Privileg von 1220 setzt Territorium gleich iurisdictio. Es beginnt 
die Territorialisierung der Gerichtsbarkeit, der Parochien und Oberhofverbände. Erst diese 
politisch-dynamischen Vorgänge machen es möglich, vom Gerichtsbezirk, Kirchspiel und 
Hebebezirk im Sinne räumlicher Einheiten zu sprechen. Im Hintergrund steht die Ab-
lösung der älteren personenrechtlichen Auffassungen. In diesem Prozess lag die Führung 
bei der Kirche. Die Stadtwerdung Dorstens steht im Zusammenhang mit diesen politisch-
dynamischen Vorgängen.

Die Auswirkungen der Territorialpolitik, in der die Stadtwerdung Dorstens nur ein – 
wenn auch der geschichtlich bedeutsamste – Akt ist, lassen sich so zusammenfassen: Der 

25 Weise (1937), S. 253; Evelt (1863), S. 74.
26 WUB VII, Nr. 254, 345, 417.
27 Evelt (1863), S. 84-88.
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Verlauf der Territorialgrenze zwischen Kölnischem Vest Recklinghausen und Klever Terri-
torium bei Dorsten und die dadurch verursachte Trennung von Siedlungen, welche gene-
tisch zusammengehören, kurz die territoriale Aufgliederung des südwestlichen Dorstener 
Lippetals ist die Folge der Rechtsakte des 13. Jahrhunderts.

Der erste Schritt zur Sicherstellung der territorialen Ansprüche Kölns auf Dorsten – 
worunter also nicht nur das Kirchdorf, sondern die zum Oberhof gehörenden Höfe mit 
gemeint sind – erfolgt durch den Entzug der Gerichtsbarkeit des Xantener Kapitels durch 
den Erzbischof Engelbert Ι. von Köln im Jahre 1225.28 Der Entzug liegt in den Konsequen-
zen der reichsrechtlichen Regelung von 1220. Mit dieser Maßnahme steht die Urkunde 
von 1228 im Zusammenhang, welche als Protokoll eines Zeugenverhörs vom 23. und 24. 
Juni auf dem Oberhof Dorsten die Xantener Gerichtsbarkeit zum Gegenstande hat.29 In 
dem Weistum wird durch Zeugen festgestellt, dass dem Xantener Villicus Jacobus vom 
Erzbischof das Richteramt wegen schwerer Kompetenzüberschreitungen entzogen sei. 
Offenbar hatte der Hofesschulze das Todesurteil verhängt und vollzogen.30 Bei der Fest-
stellung der Gerichtsrechte wird das Hochgericht, das „iudicium de poena capitis“, dem 
erzbischöflichen Richter in Recklinghausen zuerkannt.

In mehrfacher Beziehung ist die Urkunde wichtig, da sie zeigt, dass das Vogteigericht, 
das Landgericht als Appellationsinstanz und das Blutgericht dem Erzbischof untersteht; 
so war es 1225 und wird es 1228 bestätigt. Damit ist die territoriale Zugehörigkeit nicht 
nur des Kirchortes Dorsten, sondern auch des Oberhofes zu Köln gesichert. Dem Oberhof 
haftet die Hofgerichtsbarkeit (niedere Gerichtsbarkeit) in Dorsten an, die der Erzbischof 
zurückgab. Keine Erwähnung findet die Klever Vogtei. Diese ist ohne Gerichtsrechte eine 
Schutzvogtei, da der Graf Stiftsvogt Xantens war. Diese Stiftsvogtei bedingt die eigenarti-
ge rechtliche Doppelstellung Dorstens. Die territoriale Auswirkung der Stadtrechtsverlei-
hung 1251 ist die Lösung Dorstens aus der Hofgerichtsbarkeit des Xantener Oberhofes; 
dieser bleibt unter der Klever Vogtei. Wie erwähnt, sind alle diese Vorgänge auf Grund des 
1220 erlassenen Fürstenprivilegs als Grundlage eines neuen Territorialrechts geregelt wor-
den. Anders verhält es sich bei der Festlegung der Territorialgrenze zwischen Münster und 
Köln im Jahre 1322. Die Lippe wird zur Grenze zwischen den beiden Diözesen erhoben, 
wobei dem Begriff Diözese ein politisch-territorialer Sinn innewohnt.

Die Vogtei über den Xantener Oberhof üben die Grafen von Kleve weiterhin aus. 1401 
wird auf die Frage nach dem „advocatus curtis de Dorsten“ der Graf als „advocatus electus“ 
bezeichnet.31 Am 29. September 1325 verzichtet Mechtild, Frau von Dinslaken, Witwe 
des Grafen Otto von Kleve, zugunsten des Grafen Dietrich auf „deyn hof the Dursten 
mit sinen rechte.“32 Sie bezog 1310-1325 als Witwengut/-rente die Vogteigelder aus dem 
Oberhof.

Die Lösung des Kirchdorfes Dorsten aus der Klever Vogtei war durch die Urkunde 
vom 24. Mai 1251 erfolgt.33 Dem Erzbischof Konrad von Hochstaden wird das Recht zur 

28 Knipping (1909), Nr. 558.
29 WUB VII, Nr. 307.
30 Wichtig ist die Aussage des Otto de Bellinchoven: „propter graves extorsiones ... in homines.“
31 Abdruck des Weistums bei Strotkötter (1898), S. 120ff.
32 Lacomblet III, Nr. 207.
33 Lacomblet II, S. 370; Knipping III, S. 1632; WUB VII, Nr. 752; Lacomblet III, Nr. 207.
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Befestigung Dorstens gegen Sicherung folgender Rechte der Klever Grafen zugestanden:
1.  von der Stadt Dorsten erhält der Graf von Kleve jährlich eine Mark;
2.  bei einem Kriege zwischen Kleve und dem Erzbischof von Köln bleibt die Stadt 

neutral; wenn der Graf von Kleve mit anderen Krieg führt, darf er sich der Stadt auf 
seine Kosten und ohne Schaden der Einwohner bedienen;

3.  Eigenhörige des Grafen und Leute seiner und seiner Burggrafen Vogtei unterstehen 
nicht den erzbischöflichen Richtern;

4.  Eigenleute und Leute der Klever Vogtei dürfen nicht zur Beihilfe an der Befestigung 
gezwungen werden; Holz zu Befestigungszwecken darf nicht in den Wäldern des 
Grafen, seiner Burgleute und Ministerialen gefällt werden.

Nach der Bedeutung der einen Mark hat bisher nur J. Wiedenhöfer gefragt; er sieht in der 
Zahlung eine Anerkennungsgebühr der landesherrlichen Rechte der Grafen von Kleve, 
eine „symbolische Zahlung“.34 Gegen diese Deutung spricht der Zusammenhang, in dem 
es um konkrete Rechte geht, die für symbolische Gesten keinen Raum lassen. Die Zah-
lung erfolgt zur Ablösung der aus der Vogtei stammenden Gerechtsame im Kirchort Dors-
ten. Hier war der Graf kein Landesherr. Eine Geldabgabe an analoger Stelle findet sich in 
der Recklinghäuser Stadturkunde vom Jahre 1236.35 Die jährliche Abgabe von 20 Mark 
Kölner Geldes an den Erzbischof löst die grundherrlichen Rechte des Kölner Oberhofes 
Recklinghausen ab, aus welchem die Stadt ausschied. Die grundsätzlichen Unterschiede 
zwischen dem Vollbauernort Recklinghausen und dem Kötterort Dorsten in Wirtschafts- 
und Sozialstruktur spiegeln sich in der Höhe der Geldsumme. Die Mark wurde bis 1803 
aus dem Fleischhaus zu Dorsten an die Klever Kasse zu Schermbeck gezahlt.

Die Neutralisierung der Stadt Dorsten in einem möglichen Kriege zwischen Köln und 
Kleve entspricht der realen machtpolitischen Möglichkeit des 13. Jahrhunderts.36 Für die 
machtpolitischen Auseinandersetzungen enthielt dieser Punkt für Dorsten die meisten 
Gefahrenmomente. 1301 benutzte Graf Dietrich VIII. von Kleve den Krieg zwischen dem 
rheinischen Kurfürsten und König Albrecht Ι, um unter dem Vorwurf der Vertragsverlet-
zung die Stadt einzunehmen und die Bürger zur Lehnshuldigung zu zwingen.37 Erneute 
Bedeutung gewinnt dieser Vertragspunkt 1444 in der Soester Fehde.38

Punkt drei des Vertrages enthält einen rechtsgeschichtlichen Altbestand; die Gerichts-
barkeit ist hier nicht räumlich/territorial als Bezirk abgegrenzt, sondern personenrecht-
lich. Die Art der Regelung ist als Kompromiss von der Seite Konrads von Hochstaden zu 
deuten und charakterisiert eine politisch-undogmatische Denkweise. Das erzbischöfliche 
Vogteigericht über die Villikationen geistlicher Institute im Vest besaß später als Lehen 
und Generationen hindurch das Haus v. Westerholt. Borchard III. erhielt im Jahre 1372 
eine Belehnung des Gerichts durch Kaiser Karl IV. mit dem Königsbann.39 Vom Jahre 

34 VK 1938, S. 64.
35 VZ 2 (1892), S. 106.
36 Man denke an die Kriege zwischen Köln und Berg, Brabant, Jülich usw. Die Lösungsbedingungen 

Konrads v. Hochstaden aus der Jülicher Gefangenschaft von 1242 werfen ein bezeichnendes Licht 
auf das Recht der Stadtgründung im Zusammenhang mit der Territorialpolitik.

37 Lacomblet III, Nr. 13; Knipping IV, Nr. 588.
38 Vgl. Breuer (1927), S. 242.
39 VZ 9 (1899), S. 71: „advocatia super quibusdam curtibus et bonis in districta de Rekelinchusen.“

Ursachen der Stadtwerdung



26 Topographie und Genese der Stadt Dorsten

1418 gibt es ein Weistum über die Zuständigkeiten des Gerichts. Unter Erzbischof Salen-
tin ging es um die Festigung der landesherrlichen Gerichtsrechte nach der Verpfändung 
des Vestes.40 Er zieht 1608 nach einem Streit das Lehen gegen Entschädigung ein. Die nach 
1372 von den Westerholter Gerichtsherren geprägte Bezeichnung für die Villikationen 
als „Reichshöfe“ blieb jedoch bestehen.41 Zur Zeit des Wechsels in der Vogtei ist Vinzenz 
Rensing kurkölnischer Statthalter, er übernimmt die Vogtei und übt sie urkundlich am 
11. Juni 1618 aus.42 Mit der Vogtei übernimmt Vinzenz Rensing den Xantener Oberhof 
Dorsten, als dessen Inhaber er 1617 erscheint.43 Damit haben wir den Schlussstein in der 
Beweisführung zur Lokalisierung des Oberhofs Dorsten und seiner Lokalisierung westlich 
der Altstadt Dorsten gesetzt. Jedoch haben sich inzwischen im Unterschied zur Zeit der 
Übernahme der Vogtei durch Kleve die territorialen Grenzen verfestigt, so dass sich an der 
territorialen Zugehörigkeit des Hofes zu Kleve nichts mehr ändert.

Als letzter Punkt des Vertrages vom 24. Mai 1251 wird die Anlage des städtischen Be-
festigungswerkes behandelt. Die Beziehungen, welche zwischen der Territorialrechtgesetz-
gebung Friedrichs II. und den politisch-rechtlichen Vorgängen in Dorsten bestehen, erhel-
len sich aus dem 21. Artikel des Statuts von Cividale, welches feststellt: „ad opera civitatum 
nemo cogatur, nisi de iure teneatur“ (Niemand darf zu Befestigungsarbeiten gezwungen 
werden, wenn er nicht durch Recht dazu angehalten ist). Darauf bezieht sich der Graf von 
Kleve, indem seine Eigenleute von der Mitwirkung bei der Anlage des Befestigungswerkes 
ausgenommen wurden, wozu offenbar nicht nur die Bewohner der Stadt, sondern auch die 
umliegenden Höfe durch Hand- und Spanndienste beizutragen hatten.

V. Die Entstehung des Stadtgrundrisses

Die Größe der städtischen Grundfläche, die Plätze und Straßen und die Dichte der Bebau-
ung des Ortes liegen in ihrer heutigen Form nicht seit der Entstehung des Kirchdorfes oder 
seit Gründung der Stadt fest. Ein Wachstum der durch die Ummauerung angegebenen 
städtischen Grundfläche ist bisher abgelehnt worden. Evelt und Weskamp glaubten, die 
Stadtfläche in ihrer Begrenzung durch Mauer und Graben in die Gründungszeit von 1251 
legen zu müssen.44

Es gibt jedoch zwingende Gründe, die von dieser statischen Auffassung weg zu einer 
genetischen führen. Bei Ausschachtungsarbeiten im Zusammenhang mit der Enttrüm-
merung und dem Wiederaufbau der Altstadt nach der Zerstörung von 1945 kamen an 
verschiedenen Stellen schwarze Schlammböden mit Pfahlsetzungen, Keramik, Holz- und 
Farbresten zu Tage. Diese Böden lagen in Tiefen bis ca. 2 m hinter den Grundstücken der 
Häuser auf der Nordseite des Marktplatzes bis an die Lippestraße. Sie bezeugen einen Gra-

40 VZ 8 (1898), S. 86.
41 VZ 8 (1898), S. 118.
42 VZ 8 (1898), S. 118.
43 VZ 34 (1927), S. 31.
44 Dieser Abschnitt wurde gegenüber der Erstveröffentlichung im Jahre 1952 erheblich kürzer gefasst. 

Einer späteren Erweiterung der Stadtfläche von 1251 mit 11,8 ha innerhalb der Mauern hat später 
der damalige Dorstener Stadtarchivar Wünsch widersprochen; vgl. Wünsch (1966/67), S. 45-80.
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ben, der sich von Ost nach West durch die Stadt zog und diese in eine nördliche und eine 
südliche Hälfte teilte. In anderen Teilen der Stadt wurden nur Terrassensande der Lippe in 
ähnlicher Tiefe angeschnitten. Die Schlammböden sind linear ausgebildet, d.h. es handelt 
sich um Reste eines im 14. Jahrhundert zugeschütteten Grabens. In ihm wurde neben Far-
be der Blaufärber und Walnussschalen Keramik gefunden:

1.  einheimische Grauware des 13. Jahrhunderts;
2.  rheinische Importware (Siegburger Steinzeug) des 14. Jahrhunderts;
3.  Bauernkeramik (rotes Tongut) der gleichen Zeit.45

Die Pfahlsetzungen sind zum Teil Pfahlroste einer späteren Bebauung des ehemaligen Gra-
bens. Einige besonders starke viereckige gebeilte Pfosten wird man jedoch nicht als Pfahl-
roste ansprechen können; allem Anschein nach wurden sie eingegraben und nicht einge-
trieben. Auf zwei nebeneinanderstehenden runden Pfählen lagen gebeilte Balken in Form 
eines Kreuzes, die als Jochbalken dienten [damals vermutet als Brückenrest]. Die Breite des 

45 Die Datierung erfolgte durch Wilhelm Winkelmann vom Museum für Vor- und Frühgeschichte in 
Münster.

Abb. 2: Grundriss der Stadt Dorsten um 1820.

Entstehung des Stadtgrundrisses
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Grabens wurde an keiner Stelle ganz angeschnitten. Die Deutung des Grabens ist [war da-
mals] nur als Umgräftung der Stadt möglich, deren Grundfläche und Umfang bedeutend 
geringer war als die der späteren Zeit. Die nördliche und südliche Abgrenzung kann noch 
nicht mit voller Genauigkeit angegeben werden, da es an Ausgrabungen fehlt.46

Wichtiger wurde die Beobachtung der Fundamente der Dorstener Pfarrkirche am 
Kirchplatz. Die ältere Ansicht über die Baustruktur der Pfarrkirche geht auf einen Aufsatz 
im Dorstener Wochenblatt vom 9. Februar 1878 zurück. Der Wiederabdruck folgte in 
der Sondernummer der Dorstener Volkszeitung von 1927, und zuletzt greift Weskamp 
in seinem Aufsatz „Die Pfarrkirche zu Dorsten und ihre Kunstdenkmäler“ darauf zurück. 
Weskamp nimmt einen Neubau der Pfarrkirche als Folge der Stadterhebung von 1251 an; 
diese sei als ursprüngliche Kreuzkirche später zu einer dreischiffigen Hallenkirche erwei-
tert worden. Inzwischen sind zum Zwecke des Wiederaufbaus der 1945 zerstörten Kirche 
die Fundamente vom 3. Joch bis über den alten Chor nach Osten freigelegt worden. Es 
ergab sich durch die Aufdeckung des unter dem 4. Joch gelegenen Fundaments des frü-
heren rechteckigen Chorabschlusses die Richtigkeit der Rekonstruktion des ehemaligen 
Zustandes durch Körner. Auffällig ist, dass Körner sich der Ansicht der Entwicklung aus 
einer Kreuzkirche offenbar nicht angeschlossen hat, denn er geht nicht auf sie ein. Die 
Ausschachtungen zeigten, dass die Kreuzkirche in den Fundamenten nicht nachzuweisen 
ist und dass die Kirche am Kirchplatz ein Bau des 14. Jahrhunderts ist. Die Fertigstellung, 
wahrscheinlich 1405, ist aus der Fachliteratur bekannt.47

Da der Ort Dorsten eine Vorgängerkirche besessen hat, denn seit 1176/79 sind Pfar-
rer, Pfarrhof und Ausstattung der Pfarre bezeugt, die dem Stift Xanten gehörte, liegt eine 
Standortverlagerung der Kirche vor. Der Pfarrhof liegt nördlich des Grabens, dort wird die 
Vorgängerkirche zu suchen sein. An der „Nonnenstiege“ (unweit nordwestlich des Pfarr-
hofs) ist man bei Ausschachtungen für die Kanalisation auf große Natursteine gestoßen, 
die zum Fundament einer früheren Kirche gehört haben könnten. Eine volle Ausgrabung 
oder eine facharchäologische Untersuchung waren damals nicht möglich. Der Kirchplatz 
mit Pfarrkirche und der Marktplatz sind demnach Neuanlagen außerhalb des Vorgänger-
ortes. Dieser kann nur das Dorf Dorsten sein. Diese These bricht mit der hergebrachten 
Ansicht über die topographische Identität von Dorf und Stadtanlage hinsichtlich wesent-
licher Merkmale und Flächengröße.

Über die Bautätigkeit gibt es einzelne Nachrichten: 1292 hatte der Pfarrer Macharius 
beim Pfarrhof an der später danach benannten „Spiekerstrasse“ den Xantener Speicher er-
bauen lassen und zu seinem Seelenheil gestiftet. 1297 wird zum ersten Mal ein Haus am 
Markt erwähnt.48

Schon bald nach der Stadtrechtverleihung wurde das Wachstum des Ortes vom Zuzug 
genährt. Bereits 1263 verpflichtet sich der Graf von Kleve als Schutzherr des Xantener 

46 Die Vermutung, der Graben sei Teil einer Umgräftung des Ortskerns, hat sich in der Folgezeit nicht 
bewahrheitet. In der Fassung von 1950 aufgeführte Einzelheiten wurden hier gekürzt. Zur Vermei-
dung späterer Bergschäden wurde die neue Kirche auf eine Grundplatte gestellt, daher wurden die 
Fundamente ganz freigelegt. Die technische Untersuchung führte Herr Dipl. Ing. Klaus Ludes aus 
Hervest-Dorsten durch.

47 Körner/Weskamp (1929), S. 192.
48 WUB VII, Nr. 2256, S. 1069 (anno 1292); Nr. 2237, S. 1167 (anno 1297).
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Oberhofes Dorsten gegenüber dem Stift, dafür zu sorgen, dass die unbestellten Güter des 
Oberhofs wiederbesetzt würden und die Bauern gegen Erlass von Diensten auf bestimmte 
Zeit auf ihre Höfe zurückkehrten.49 Zur ältesten Ortskonzentration gehört wohl auch die 
Verlegung von Höfen am Hohefeld in die Stadt. Eine Veränderung der Topographie der 
Siedlungen betrifft auch den Hof Katenberg, dessen Beurkundung zuletzt 1374 erfolgte.50 
Christine von Katenberghe ist als Einwohnerin der Stadt Dorsten im 14. Jahrhundert be-
zeugt.51 Der Hof am Katenberg lag in der Gemarkung Hervest, südlich des Hohefeld auf 
dem Hochufer der Lippe.

Einen Einblick in die Herkunft eines Teiles der Einwohner gewinnen wir aus der na-
mentlichen Zusammenstellung des beurkundeten Dorstener Magistrats vom Jahre 1297.52 
Von 12 Magistratspersonen stammen 2 aus Erle, 1 aus Lippramsdorf, 1 aus Borken, 3 von 
Höfen in Kirchhellen und Hervest. Ferner tritt die für die Klasse der Kötter und später 
Häusler charakteristische Berufsbezeichnung als Eigenname auf: Arnold de molendino 
(Müller).

Im 14. Jahrhundert werden die Inhaber von 47 Häusern genannt, die an Xanten ab-
gabepflichtig sind. Unter diesen befinden sich 9, welche ihrem Namen nach aus Hervest, 
Gladbeck, Zweckel, Westerholt, Kirchhellen, Brabant u.a. stammen, dazu ein Slemmels 
und Vorwerck von Höfen bei Dorsten. Aus dem gleichzeitigen Verzeichnis der Inhaber 
von Pachtland des Xantener Oberhofes sind noch anzuführen: 1 von Buer, 1 von Oelde,  
1 von Hagenbeck, 2 von Schermbeck. Ebenfalls sind wieder Berufsbezeichnungen ver-
treten: Ludolf fermentator und Heyno carpentarius. – Der Zuzug in die Stadt hält alle 
Jahrhunderte hindurch an und kann hier nur wegen seiner siedlungsgeschichtlichen Be-
deutung erwähnt werden.

Im sogenannten Zollkrieg von 1301 bis 1306 nahm Graf Dietrich VIII. von Kleve 1301 
die Stadt Dorsten ein, beseitigte die Befestigung und ließ sich Treue schwören. 1302 verbot 
König Albrecht den Wiederaufbau; 1306 wurde das Verbot aufgehoben. In einer Urkunde 
ist die Rede von den Schäden, welche der Graf von Kleve an den Gräben angerichtet hat. 
Die Neubefestigung zog sich offenbar sehr lange hin. In einer Urkunde von 1334, welche in 
einer durch Zeugen beglaubigten Abschrift von 1427 vorliegt, empfiehlt Erzbischof Wal-
ram von Köln, da feindliche Angriffe von der anderen Lippeseite drohten, das von seinem 
Vorgänger, dem Erzbischof Heinrich von Virneburg, angelegte Befestigungswerk in Dors-
ten und in der Lippe fertig zu stellen. Für die Zeit des Ausbaus erließ er der Stadt einen Teil 
ihrer Abgaben. Desgleichen mahnte er 1335 die Stadt zur Fertigstellung.53 Dass die älteren 
Teile der bis heute in Resten erhaltenen Stadtmauer als Bauwerk ins 14. Jahrhundert gehö-
ren, ist bekannt. Für die Durchführung der Bauaufgaben, den Bau der Stadtmauer und der 
Kirche und des Kirchturms, hat die Stadt einen Ziegelmeister beschäftigt.

In der Gestaltung des Straßennetzes fällt der südliche Stadtteil durch seine fast sche-
matische Gliederung und gerade Straßenführung auf, wenn auch die Hausfronten keine 
einheitliche Ausrichtung besitzen. Dies sind die Essener und Recklinghäuser Straße und 

49 WUB VII, Nr. 1129, S. 512.
50 Gräflich v. Merveldtsches Archiv, Abt. Urkunden.
51 Verzeichnis der zur Zahlung an Xanten verpflichteten Häuser bei Wilkes (1937).
52 VZ 9 (1899), S. 65.
53 Lacomblet III, Nr. 13, 41, 57. Knipping III, Nr. 3866; IV, Nr. 588.
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zwischen ihnen die Gordula- und Suitbertusgasse. Dieser Stadtteil ist gleichmäßig durch 
Anschüttungen erhöht, er liegt ca. 1,5 m über dem Niveau der außerstädtischen Fläche 
und unterscheidet sich dadurch von dem tiefer liegenden älteren Teil auf der Nordseite des 
Grabens. Eine Erhöhung erfuhr ebenfalls das Gelände des heutigen Franziskanerklosters, 
bei dessen Gründung 1488 die Stadt sich verpflichtete, das Gelände „merklich mit Erde 
und Sand“ anzuschütten.

Im Liber statutorum der Stadt Dorsten von 1432 ist als erste Eintragung die Abgabe von 
64 Häusern verzeichnet. Evelt nimmt an, dass es sich um Häuser handelt, welche auf städ-
tischem Grund erbaut waren, der sich nicht mehr in Xantener Besitz befand.54 Wenn diese 
Annahme stimmt, sich also das Xantener und städtische Verzeichnis nicht überschneiden 
– was sich wegen der Kriegsschäden am Liber statutorum nicht mehr prüfen lässt – so er-
gibt sich durch Addition die Summe der Häuser in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. 
Das Xantener Verzeichnis aus dem 14. Jahrhundert nennt 47, das von 1498 54, der Liber 
statutorum 74 Häuser. Die Pfarrei zog Grundzins von 30 Häusern ein. Die Summe der 
erfassten Häuser beläuft sich um 1432 auf ca. 144. 1675 nennt das Xantener Verzeichnis 
in der Essener Straße (West- und Ostseite) 19 Häuser, 1 Scheune, um den Markt 18, an der 
Lippestraße 26, am Kirchhof 3, an der Blindestraße 10; von diesen 76 bezeugten Häusern 
sind 45 zur Zahlung an Xanten verpflichtet.

Für das Ende des 16. Jahrhunderts gibt es eine andere Quelle, welche die Anzahl der 
Siedlungseinheiten in der Stadt überliefert. Am 15. Dezember 1598 richten Bürgermeis-
ter, Rat, der alte Rat und die Gildemeister der Stadt Dorsten ein Schreiben an das Dom-
kapitel zu Köln, in dem sie sich über die Belastung der Stadt nach der Einnahme durch die 
Spanier am 23. November 1598 beklagen. Darin heißt es, die Stadt sei „kaum 300 Häuser 
in seinem Bezirk durchaus groß“; man wird wohl „weniger als 300 Häuser groß“ überset-
zen müssen.

Nach der Beschreibung Hamelmanns von 1595 war Dorsten eine blühende Stadt (op-
pidum elegans), deren wirtschaftlicher Wohlstand auf der Verkehrslage an der Lippe be-
ruhte. Der wirtschaftlichen Stärkung Dorstens dienten die Münzprägungen des Kölner 
Erzbischofs Siegfried von Westerburg um 1280 in Dorsten.55 Den Handel mit dem Kölner 
Wirtschaftsraum im 14. Jahrhundert bezeugt einerseits die Siegburger Keramik, anderer-
seits eine Rentenverschreibung von jährlich 32 Golddukaten aus den Einnahmen der Stadt 
in Köln vom Jahre 1381.56 Die Münzprägung des 13. Jahrhunderts zeigt die Münstersche 
Type und damit eine wirtschaftliche Orientierung zum Münsterschen Wirtschaftsraum. 
Im 14. Jahrhundert steht der Handel zum Rheinland im Vordergrund. Ist der Fernhandel 
eine Folge der Stadtwerdung, so steht er doch mit der Weiterentwicklung in funktionellem 
Verhältnis.

Zum Ende des 16. Jahrhunderts läuft die positive Entwicklung aus und wird abgelöst 
durch eine Periode der Stagnation. Diese ist bedingt durch die Kriegslasten des spanisch-
niederländischen, besonders aber des Dreißigjährigen Krieges, in deren Folge die Stadt 
verarmt. Um 1700 betrug die Anzahl der Einwohner ca. 1.800.

54 Evelt II, S. 111.
55 Hävernick (1930), S. 69.
56 StA Dorsten, Altes Archiv A, Nr. 4.
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1699 wurde das Ursulinenkloster gegründet, das in der Folgezeit sich zu einem der her-
vorragendsten Kulturfaktoren entwickelte. Die Erweiterung des Klosters erfolgte durch 
den Ankauf von 9 bis 11 Häusern. Als jüngster Ring legten sich zwischen der Mitte des 17. 
Jahrhunderts und 1820 die Wallhäuschen an die innere Stadtmauer. Die Einwohnerzahl 
der Gemeinde Dorsten betrug 1818 2.304, davon wohnten innerhalb der Stadtmauern 
2.028 und 276 in der Feldmark.

1820 entfielen von 11,8 ha Grundfläche 10,9 ha auf Gebäudefläche, 0,9 ha auf Straßen 
und Plätze. Die Anzahl der Wohnhäuser betrug 340, die der Scheunen 86, sonstiger Ne-
bengebäude 172.

Tabelle 1: Die Entwicklung des Ortes Dorsten (geschätzt):

Jahr Häuser Einwohner ca. Zuwachs je 50 Jahre
1250 12 bis 14 (Kotten) 90 Häuser / Einwohner
1300 80-90 500 76 / 410
1432 144 850 21-25 / 134
1598 300 1.800 40 / 244
1820 340 2.028 9 / 52

VI. Die Verkehrslage Dorstens

In den Darstellungen der Geschichte der Stadt Dorsten spielte die Lage an der Lippe stets 
eine besondere Rolle; der erste, welcher auf die Gunst des Lagefaktors hinwies, war 1595 
Hamelmann. Weskamp und Pennings führen die Stadtwerdung Dorstens auf die Lage zu-
rück. Nach Weskamp wurde die Stadtgründung durch die Größe des Ortes als Funktion 
seiner Verkehrslage veranlasst; ähnlich argumentiert Pennings, der die Stadtrechtverlei-
hung vorwiegend wirtschaftlichen Erwägungen zuschreibt.57 Beide setzen Verkehrsspan-
nungen überlokaler Bedeutung für die vorstädtische gleichermaßen wie für die städtische 
Zeit voraus. Es handelt sich um eine statische Auffassung in der Bewertung der Verkehrsli-
nien.

Bereits für die römische Zeit hat man Dorsten die Bedeutung eines Lippeübergangs 
im Zuge der Römerstraße von Castra Vetera nach Oberaden, d.h. für die Zeit des Drusus 
zugesprochen.58 Dieser römische Lippeübergang ist siedlungsgeschichtlich ohne Folgen 
geblieben. Bedeutsamer ist seit der Römerzeit der nördliche Lippeweg von Vetera/Xanten 
nach Haltern. Unmittelbare Zeugnisse für die Benutzung dieses Weges sind außer Vete-
ra und Haltern mit ihren Lagerresten die augusteischen Münzen bei Holsterhausen auf 
dem Acker des Hofes Kruse nordöstlich des Dorfes. Wesentlich war der Fortbestand dieser 

57 Pennings (1930).
58 Im Jahre 1952 konnte ich die Archäologen der Universität Münster, die Professoren Stieren und 

Winkelmann, über den Amphorenfund in Holsterhausen informieren und sie auf das Gelände ei-
nes römischen Lagers führen. Winkelmann (1990), S. 24. Weitere Lager wurden 1999-2001 er-
forscht.
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Straße in der späten Kaiserzeit bis ins frühe Mittelalter. Zeugnisse für die Benutzung dieses 
Fernhandelsweges zum römischen Germanien am Rhein, insbesondere nach Trier und zum 
römischen Gallien über die Rhônestraße, liegen in Münz- und Terra-Sigillatafunden vor. 
Köln ist Sammel- und Mittelpunkt dieses Handels. Erwähnt seien die Lyoner Altarmünze 
des 1. Jahrhunderts, römische Scherben des 2. und 3. Jahrhunderts aus Antrup, eine Kup-
fermünze des Kaisers Vespasian aus Datteln, eine Bronzemünze des Kaisers Commodus 
aus Erle, Trierer Terra Sigillata des 3. Jahrhunderts aus Rhade und Holsterhausen usw.59 Die 
topographisch-siedlungsmäßige Zuordnung der Funde ist in den meisten Fällen möglich, 
und nur vereinzelt unterbrechen die frühgeschichtlichen Wüstungen des ausgehenden 4. 
und 5. Jahrhunderts die Kontinuität mit der geschichtlichen Besiedlung.

Die Bedeutung dieser Straße für den Fernverkehr hält auch in fränkischer Zeit an. Als 
kulturelle Rückstrahlung aus der Francia Romana beginnt im 6. Jahrhundert der Einstrom 
fränkischen Kulturgutes, das in Erle, Deuten, Lembeck-Beck, Westrup unmittelbar den 
bis heute fortgesetzten Siedlungen zugeordnet werden kann. Als entscheidender Fernhan-
delsweg tritt auch hier wieder der nördliche Lippeweg hervor, dessen Auswirkungen bis 
Beckum nachzuweisen sind. Mit siedlungsgeographischen und ortsnamenkundlichen Kri-
terien ist seit etwa 500 die Bedeutung Dorstens als lokale Lippeübergangsstelle mittels der 
Lippefurt gesichert. Seit dieser Zeit beginnt südlich der Lippe die Einzelhofsiedlung, die 
sich mit ihrem Ortsnamen in Beziehung zum Orte Dorsten auf dem Nordufer der Lippe 
setzt. Nord-südliche Verkehrsbeziehungen ergeben sich seit etwa 900 durch die Besitzer-
werbungen des Klosters Werden in Dorsten und Schermbeck.

Eine neue Verkehrsbedeutung in Richtung Niederrhein erhält Dorsten im 11. Jahrhun-
dert durch den Xantener Oberhof. Die wirtschaftliche Differenzierung des südwestlichen 
Münsterlandes einschließlich der Xantener Besitzungen im späteren Vest Recklinghausen 
geschah durch die Ausbildung zweier Getreidezonen, in denen zwei verschiedene Feldsys-
teme herrschten: die südliche Region der freien in Körnerfolgen steht der nördlichen mit 
einem Roggeneinfeldsystem gegenüber. Diese Aufgliederung zeichnet sich bereits in den 
Werdener Heberegistern des 12. Jahrhunderts ab. Auch die Region des Oberhofs Dorsten 
steht mit ihren Getreidelieferungen an das Stift Xanten mengenmäßig an der Spitze aller 
Xantener Oberhöfe. Aus diesen Verkehrsbeziehungen ist es aber nicht möglich, auf die 
wirtschaftliche Bedeutung des Kirchortes Dorsten zu schließen. Die Funktion Dorstens 
als Oberhof ist nicht aus dem System der Naturalwirtschaft und der Grundherrschaft he-
rauszulösen. Die Einwohner des Kirchortes waren Hörige Xantens, und es flossen ihnen 
keinerlei Handelsgewinne aus dem Umschlag der Güter zu, welche der Oberhof einzuzie-
hen hatte. Die Leistungen waren Karrendienste.

Die Frage, ob in der Zeit vor der Stadtwerdung Dorstens das Dorf Dorsten einen Lip-
peübergang im Rahmen eines Handelsweges besaß, muss verneint werden. Es gab keinen 
Brückenherrn; ein solcher hätte nur der Erzbischof von Köln sein können. Ferner sperrt 
die Lage der Ackerflur der ältesten Siedlung, das Kleine Hohefeld, den Nord-Süd-Weg. 
Der Übergang durch das Kleine Hohefeld, welcher Dorsten mit der Herrlichkeit Lembeck 
verbindet, ist jünger als die Flur, da der Weg die Besitzeinheit von Parzellen zerschneidet. 
Diese Straße nach Norden über die Lippe zum alten Handelsweg ist abhängig von der 
Existenz der Brücke bei der Stadt; dann wird sie zur „Brückenstadt“.

59 Wormstall (1935), S. 267f.
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Die drei Stadttore öffnen sich in die drei Richtungen der Nachbarstädte jener Zeit: 
nach Südosten das Recklinghäuser Tor, nach Süden das Essener Tor und nach Norden das 
Lippetor (Richtung Wesel über Lippe oder nördliche Lipperoute). Vom Markt zu den drei 
Toren führen die drei gleichnamigen Hauptstraßen. Die 4. Hauptstraße ohne Tor ist die 
„Blinde“-Straße. Bald nach 1400 erscheinen diese Straßennamen in der Überlieferung.

Nach den aus jüngerer Zeit vorliegenden Nachrichten beruhte Dorstens wirtschaftliche 
Bedeutung mehr auf der Rolle eines Austauschplatzes als auf eigener Güterproduktion. 
Diese Marktfunktion, die sich vornehmlich auf den Getreideaustausch erstreckte, kann 
sich erst nach der Lösung aus dem grundherrlichen Abhängigkeitsverhältnis entwickelt 
haben. Ob es in der früheren Wirtschaftsgeschichte der Stadt auch der Getreidehandel 
war, der die Masse des Güterumschlags ausmachte, kann wegen fehlender Überlieferung 
nicht mit Sicherheit gesagt werden. Die Errichtung des Xantener Speichers in der Stadt 
weist hin auf den örtlichen Verkauf durch das Stift Xanten als Marktbeschicker.

Die Bedeutung Dorstens als Umschlagplatz beruht auf seiner Grenzlage zwischen 
zwei Wirtschaftsräumen von verschiedener natürlicher Ausstattung. Innerhalb der reinen 
Getreidelandschaft des zum Hellweg tendierenden südlichen Teiles des südmünsterlän-
dischen Wirtschaftsraumes und seinem nördlichen Teil, der die Übergangszone zur ex-
tensiven Viehwirtschaftsregion darstellt, bestand kaum ein stärkeres Austauschbedürfnis. 
Dieses trat vielmehr zwischen der südmünsterländischen Getreideregion und der Vieh-
wirtschaftsregion des Niederrheins auf. Daher besteht der stärkste Verkehr zwischen Nie-
derrhein und Land Recklinghausen. Das verkehrs- und wirtschaftsgeographische Zurück-
bleiben der Herrlichkeit Lembeck gegenüber dem Vest Recklinghausen hat nicht allein 
seine Ursachen in der territorialen Trennung, sondern auch in der Stellung der Herrlich-
keit im System der räumlichen Wirtschaftsgliederung des südwestlichen Münsterlandes 
und der ihm benachbarten Landschaften. Marktorte für den Getreideabsatz aus Lembeck 
blieben für lange Zeit Borken (auch das Scheffelmaß) und Dülmen.

Von lokaler Verkehrsbedeutung ist die Kirchgründung, da alle Kirchen im hiesigen Sied-
lungsraum zentrale Orte ausbilden. In der Kirchgründung liegt der entscheidende sied-
lungsgeschichtlich wirksame Faktor; nur er ruft einen neuen Ort ins Leben; keine der 
genannten Verkehrsspannungen lässt sich so unmittelbar im Bestand der Siedlungen nach-
weisen.

Dorstens wirtschaftliche Bedeutung ist die Folge, nicht die Ursache der Stadtwerdung; 
die Verkehrslage an der Lippe und die wirtschaftliche Grenzlage bilden latente Faktoren. 
Die Aktualisierung der wirtschaftlichen Möglichkeiten erfolgt in der Abwendung vom 
münsterschen zum rheinischen Wirtschaftsraum. Diese Wendung wird in der zweiten 
Hälfte des 13. und im Anfang des 14. Jahrhunderts vollzogen.

VII. Die Errichtung der städtischen Feldmark

In der Siedlungsentwicklung geht die Erweiterung der Wirtschaftsbasis mit der Ortserwei-
terung parallel. Für ländliche Siedlungen folgt daraus die Vergrößerung der Flur. Die Stadt 
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baute die genannten Verkehrsbeziehungen aus. Da aber die Stadt zugleich weitgehend 
Ackerbürgersiedlung war, erfolgte auch die Vergrößerung der Acker- und Weideflächen. 
Diese Vergrößerung konnte wegen des Fehlens einer eigenen Mark nur durch den Kauf 
von Ländereien vollzogen werden.

Bis 1400 befanden sich im Besitze der Bürger das Kleine und Große Hohefeld und 
die Pachtländereien aus dem Dorstener Oberhof. Über diese Besitzungen hatte die Stadt 
keine öffentlichen Rechte auszuüben; Lehnsherr über die Ländereien des Oberhofes war 
der Graf von Kleve. Dieser hatte als Lehnsträger Heinrich von Gahlen eingesetzt; im Jah-
re 1320 verkaufte dieser seine Rechte aus diesen Ländereien an Heinrich de Schetter in 
Dorsten; die Zehntrechte aus diesen Ländereien gingen 1435 aus dem Besitze der Familie 
Schetter an die Stadt über.60 Auf dem Wege des Kaufs erwarb die Stadt die öffentlichen 
Rechte über die Besitzungen der Bürger nördlich der Lippe. 1398 erwarb die Stadt diesen 
sogenannten averlippischen Zehnten, ein gräflich-limburgisches Lehen. Es handelt sich bei 
allen diesen Erwerbungen nicht um Veränderungen im privaten Besitzverhältnis. Da die 
späteren Gemeinde- und Katastergrenzen sich an die Territorialgrenzen anlehnten, wur-
den diese Teile der Dorstener Gemarkung im 19. Jahrhundert nicht mit in das Gemeinde-
gebiet einbezogen.

Eine Erweiterung der Flur ist das Stadtnfeld, auf dem der Kölnische Zehnte lastete. 
Eine echte Erweiterung erfolgte auch mit der Aufteilung der Flur des Hofes Slemmels an 
die Bürger; der Hof war 1435 mit dem averbeckschen Zehnten erworben worden. Voraus 
ging 1399 der Kauf des Hofes Schwicking, 1402 Barlo und Filenhof, 1417 Ekryke, 1420 ten 
Vorwerk. Schon 1415 war die Stadt Grundherr über neun Höfe und Kotten in der Bauern-
schaft Orthöve, Kirchspiel Hervest, geworden. Insgesamt wurde die städtische Grundherr-
schaft über 23 Höfe in den Gemarkungen Hervest, Gahlen, Kirchhellen, Altendorf-Ulf-
kotte und Buer ausgedehnt. Die Höfe Barlo und Slemmels wurden wüst und ihre Fluren 
unter den Bürgern aufgeteilt. Das Barloerfeld hatte 1509 46 Pächter; die Ländereien des 
Hofes Schwicking sind 1527 im Besitz von 24 Pächtern. Auf den Erwerb von Schwicking 
und Barlo gehen die beiden südlichen Ausbuchtungen der Gemarkung Dorstens zurück. 
Die wüst gewordenen Höfe lagen alle in unmittelbarer Nachbarschaft der Stadt, d.h. be-
triebstechnisch günstig, während die entfernteren städtischen Höfe nicht wüst wurden. 
Es handelt sich bei den Wüstungen um Orts- nicht um Flurwüstungen. Die Erweiterung 
der Gemeindefläche im Osten durch Teile der Marler Heide erfolgte bei der allgemeinen 
Gemeinheitsteilung in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Markenrechte in der Marler 
Heide gelangten mit dem Kauf von Höfen in den Besitz der Stadt; sie klebten ursprünglich 
den Höfen an und lassen keinen Rückschluss auf den Vollbauerncharakter des Kirchdorfes 
Dorsten zu. Dem Versuch der Stadt, auch bei der Kirchhellener Gemeinheitsteilung An-
spruch zu erheben, setzte die Gemeinde Kirchhellen erfolgreichen Widerstand entgegen, 
indem sie in mehreren Prozessen klarstellen ließ, dass die Markenrechte den Höfen im Be-
sitz Dorstener Bürger, nicht aber der Stadt zuständen. Die 647 Morgen der Marler Heide 
im Taxwert von 2.150 Talern blieben unaufgeteilt im städtischen Besitz und wurden nicht 
den berechtigten Höfen zugesprochen. Die Stadt hatte sich hiermit auf einen Standpunkt 
gestellt, mit dem sie im Falle der Kirchhellener Markenteilung nicht durchdrang. Der Ort 
Dorsten am Kleinen Hohefeld war Vollbauernort; diesen Höfen stand ein Markenrecht in 

60 Körner/Weskamp (1929), S. 189.
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der Hervester Mark zu. Auf Grund dieser Berechtigungen erfolgte 1428 die Austrennung 
der Nierheide („Nieeheide“ = Neueheide) aus der Hervester Mark.61

Die 991 ha der Gemarkung Dorsten und das weite Vorfeld der städtischen Grund-
herrschaft gehören der positiven Periode der städtischen Siedlungsgeschichte an. Das Jahr 
1605 bedeutet hier einen Endtermin, da kurz zuvor der letzte Erwerb eines Hofes – Rich-
ter in Hervest – erfolgt. Gleichzeitig mit dem Beginn der Errichtung des Vorfeldes wurde 
das erste Liegenschafts- und Einkünfteverzeichnis von 1398 angelegt, auf diesem baute der 
Liber statutorum 1432 einsetzend auf. Unter der Schuldenlast des Dreißigjährigen Krieges 
begann die Verpfändung der städtischen Besitzungen. Die Ablösung der Grundherrschaft 
reichte durch das 19. bis in den Beginn des 20. Jahrhunderts.

Erst unter dem Einfluss der Industrie wurde die Gemeindefläche wieder erweitert. Mit 
der kommunalen Neuordnung des rheinisch-westfälischen Industriebezirks von 1929 ist 
die Eingemeindung der Hardt verbunden. Die politische Verbindung mit den beiden bis 
1943 selbstständigen Gemeinden Hervest und Holsterhausen vereinigte die Stadtsiedlung 
mit der Industriesiedlung und mit den ländlichen Siedlungen in den beiden Gemarkungen 
nördlich der Lippe.

61 Körner/Weskamp (1929), S. 280.

Errichtung der städtischen Feldmark



Ort und Flur in der Herrlichkeit Lembeck

[Erstveröffentlichung: Westfälische Geographische Studien Heft 6,  
Münster 1952, zugleich Dissertation 1951]

Vorwort

 1.  Kapitel: Allgemeine Übersicht
 I.  Die natürliche Ausstattung
 II.  Die politisch-administrative Entwicklung
 III.  Bevölkerung und Wirtschaft

 2.  Kapitel: Die Flur
 I.  Die besitzrechtlichen Parzellenformen
 II.  Die Parzellenverbände
 III. Die Entwicklung der Fluren
 IV.  Die Verbreitung der Flurtypen
 V.  Die Flurnamen

 3.  Kapitel: Ort und Ortschaft
 I.  Die Hofstätten
 II.  Die Ortstypen
 III.  Die Ortsnamen

 4.  Kapitel: Gang der Besiedlung
 I.  Datierung der ältesten Siedlungsschicht
 II.  Datierung der Parzellentypen
 III.  Der Siedlungsgang

Schluss: Allgemeine und methodische Ergebnisse



37

Vorwort

Das Ziel vorliegender Untersuchung ist die Erfassung zweier siedlungs-geographischer 
Erscheinungen in einer westmünsterländischen Sandlandschaft. Die Bestandsaufnahme 
wurde im Sommer 1949 sowohl im Katasteramt Dorsten wie auch im Gelände gemacht. 
Die historischen Untersuchungen zwecks Erkenntnis der Genese schlossen sich im Winter 
1949/50 an unter Ausnutzung von staatlichen und privaten Archiven. Dank schulde ich 
besonders dem Herrn Reichsgrafen v. Merveldt für die Bereitstellung von Archivalien.

Ältere Untersuchungen über das gleiche Gebiet fußen auf der Auswertung von Orts-
namen, die Methode Arnold1, und Flurnamen. A. Peters2 und J. Hemsing3 verknüpfen 
Ortsnamen und Stämme, um von den Wanderungen auf die Siedlungen zu schließen. Nie-
meier4 benutzt den Flurnamen „Esch“ und endet damit letztlich in der Frage nach den Ur-
sachen der Wortartgrenze von „Feld“ und „Esch“, d.h. in einer kulturräumlichen anstelle 
einer kulturlandschaftlichen Differenzierung.

Die erste Aufgabe meiner Untersuchung ist die Herausstellung von Siedlungstypen, 
ausgehend von den Flurformen und hinübergehend zu den Ortstypen. Die Verbreitung der 
Typen ergibt Formenbezirke, die als agrarbäuerliche Bereiche wieder in Beziehung zur Na-
tur des Raumes stehen. Das zweite Ziel ist die Herausstellung der Genese der Siedlungen. 
Als Kriterien wurden u.a. auch die Ergebnisse der frühgeschichtlichen Spatenforschung 
mit freundlicher Unterstützung des Institutes für Vor- und Frühgeschichte beim Landes-
museum in Münster herangezogen. Es gelang die Einordnung von Formentypen in „Ent-
wicklungsstufen“ und damit die Erhärtung und Vervollkommnung der formenkundlichen 
Methodik. Weiterhin wurden Flurnamen benutzt und Flurformen zugeordnet, wobei es 
notwendig war, nicht von den Verbandsnamen, sondern von den Parzellennamen auszuge-
hen. Zuletzt wurde versucht, den Erkenntniswert der Ortsnamen durch Verknüpfung mit 
Siedlungstypen zu steigern.

Günstig war in jeder Hinsicht das Objekt, die Herrlichkeit Lembeck: erstens hat sie 
alte Zustände vorzüglich bewahrt; zweitens liegt sie zwischen dem niederrheinischen und 
dem westfälischen Kulturraum und verdeutlicht ihre überschichtenden Einflüsse, die in 
Vorhandenes eingeschmolzen wurden; drittens besitzt sie eine reichhaltige Überlieferung 
aus alter und junger Zeit. Das alles ermöglichte ein tieferes Hineinsehen in den Werdegang 
der agraren Siedlungslandschaft.

Die Arbeit wurde 1950 der Philosophischen Fakultät der Universität Münster vorge-
legt und als Promotionsschrift angenommen. Der Tag der mündlichen Prüfung war der  
9. März 1951.

1 Arnold (1875).
2 Peters (1912).
3 Hemsing (1926).
4 Niemeier (1938).

Vorwort
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1. Kapitel: Allgemeine Übersicht

I. Die natürliche Ausstattung

Drei Kleinlandschaften machen den Inhalt der Herrlichkeit Lembeck aus: der Anteil an 
der Rheinhauptterrasse, die Lembecker Decksandebene und das Dorstener Lippetal. Sie 
weisen dem natürlichen Raum seine Stellung zwischen Westmünsterland und Nieder-
rheintalung zu.

Die Rheinhauptterrasse

Der Höhenzug der Rheinhauptterrasse hat mit seinem östlichen Steilhang die natürliche 
Grenze zur Lembecker Decksandebene. Die Höhe der Hauptterrasse beträgt 60 m, der Ni-
veauunterschied gegenüber den randlichen Kleinlandschaften ca. 20 m. In sanftem Abfall 
dacht sie nach Westen zur Grenz- oder Scherenbachniederung ab. Diese verläuft nordsüd-
lich und ist feucht mit wasserstauenden tertiären Tonen im Untergrund. Bei Erle begin-
nend, entwässert sie zur Lippe im Süden. Gegen das Dorstener Lippetal bildet der südliche 
Flachhang der Hauptterrasse die Grenze. Im Nordosten wird die Grenze nicht durch das 
Relief angegeben, die Terrassensande gehen ohne Reliefunterschied in die Decksande der 
Lembecker Sandebene über. Am sichtbarsten bestimmt hier das Grundwasser den Über-
gang in eine andere Landschaft.

Die dominante Bodenart der Hauptterrasse ist Sand. Im Untergrund liegen unterse-
none Sande und Sandsteine; sie treten bei Üfte, Rüste und nördlich Emmelkamp an die 
Oberfläche. Dem Untersenon ist die diluviale Hauptterrasse mit ihren Kiesen und Sanden 
aufgelagert. Grobkörnigkeit und Durchlässigkeit des Untergrundes bewirken eine ausge-
sprochene Grundwasserferne. Die Heiden der Üfter, Rüster und Emmelkämper Mark be-
decken die Sandfläche. Ihre natürliche Vegetation ist der Eichenbirkenwald, rostbrauner 
Waldboden der Bodentyp.

Zwischen der Trockengrenze des Ackerbaus und der Feuchtgrenze in den Bachnie-
derungen liegt im Süden und Westen der Flachhang. Dieser Hang ist von Moränenlehm 
bedeckt, der sich bei Erle über die Terrassenfläche verbreitert. Decksande überlagern den 
Lehm, so dass sich hinreichend feuchte, aber durch natürliche Drainage gut entwässerte 
Standorte bilden. Der Hang ist namentlich auf der Westseite durch flache Bodensenken 
gegliedert. Ein jahreszeitlich wechselnder Grundwasserhorizont trennt den unteren feuch-
ten vom oberen mäßig trockenen Hang.

Der Nordteil der Kleinlandschaft ist eine in der Mitte mäßig aufgewölbte Fläche. Ein 
Facieswechsel im Untersenon – auftretende Mergel – verursachte Vermoorung (Schafs-
bachtal) und Bruchbildung (Östricher Bruch). Der Wasserhaushalt unterscheidet die 
Rheinhauptterrasse als überwiegend trocken von der feuchteren Lembecker Decksand-
ebene und dem Dorstener Lippetal.

Wie für das Dorstener Lippetal kommt auch für die Rheinhauptterrasse das Gewässer-
netz nur einseitig in Betracht, da Scherenbach-Grenzbach hier die Grenze bilden. Es hat 
der Scherenbach eine Länge von 5,75 km, der Quellbach zur alten Issel eine solche von 6 
km, so dass die absolute Bachlänge 11,75 km beträgt. Die Bachdichte (km Bachlauf pro 1 
qkm) bei der Gesamtfläche von 45 qkm ist 0,26 (Tab. 1).
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Die Lembecker Sandebene

Die Lembecker Sandebene liegt zwischen dem Steilhang der Hauptterrasse im Westen, der 
Hohen Mark im Nordosten und den Sandhügeln des Rekener Kuppenlandes im Norden. 
Die Südgrenze gegen das Lippetal ist durch die Decksande gegeben, die als schwache Ge-
ländestufe mit der 40 m-Isohypse zusammenfallen. – Morphologisch ist die Sandebene 
Ausraum zwischen dem Untersenon der Hohen Mark und dem Untergrund der Haupt-
terrasse. Sie hat im Norden eine mittlere Meereshöhe von 70 m und fällt nach Süden zum 
Lippetal mit einem Neigungsmittel von 13‘54“, d.h. um 3,8 m pro 1 km ab. Bäche haben 
sie in eine Riedelfläche mit drei Flachriedeln aufgelöst.

Die Ebene ist von Flugdecksanden überlagert, deren Mächtigkeit die Bodenqualität 
variiert. Obgleich daher die Bodenfeuchtigkeit sehr stark schwanken kann – bis zur Tro-
ckenheit der Dünen –, ist wegen der hohen Grundwasserstände die Sandfläche allgemein 
mäßig feucht. Östlich Lembeck erreicht der Moränenlehm eine geschlossene Verbreitung, 
lokale Vorkommen liegen bei Stroick und nordwestlich Rhade. Den Osthang des Lembe-
cker Lehmriedels bedeckt Sandlöß.

Auf die Feuchtigkeit wirkt namentlich der hohe Grundwasserstand in den Bach- und 
Moorniederungen ein. Durch Meliorationen der Lembecker Wiesen, des Lembecker 
Venns, im Midlicher Mühlbachtal, der Gaelkenheide, des Rhader Bachtals und der Wul-
fener Heide sind die hydrographischen Faktoren, die im Besiedlungsgang wirksam waren, 
sehr verändert worden. In der natürlichen Bewaldung ist die Verbreitung der Buche gegen-
über der Eiche und Birke auf der Hauptterrasse hervorzuheben. Die Bachdichte ist mit 0,5 
doppelt so groß wie auf der Hauptterrasse, die absolute Bachlänge beträgt 50,49 km auf 
einer Gesamtfläche von 102 qkm.

Das Dorstener Lippetal

Am Dorstener Lippetal ist die Herrlichkeit nur auf dem Nordufer des Flusses beteiligt. Die 
Flussaue setzt sich durch einen feuchten Steilhang von der Sandfläche der Niederterrasse 
ab, nur gegenüber der Stadt Dorsten und beim Dorfe Hervest tritt ein Flachhang auf. Die 
Niederterrasse ist eine Sandfläche mit mäßiger Bodenfeuchte, mineralischen Nassböden 
und organischen Bruchböden (Holsterhauser Bruch und Hervester Gemeinheitsbruch). 
Infolge Senkung der Entwässerungsbasis im Unterlauf des Hammbachs haben relativ klei-
ne Flächen geringere Durchfeuchtung. Vereinzelt kommen sogar Dünen vor.

Durch den Bau des Lippeseitenkanals, die damit verbundene Regulierung und Verle-
gung des Lippelaufes, die Entwässerung des Holsterhauser und Hervester Bruchs und den 
Wasserentzug durch das Wasserwerk sind insbesondere die hydrographischen Verhältnisse 
stark verändert worden. Die Bachdichte dieser kleinsten Kleinlandschaft (28,17 qkm) ist 
mit 1,09 indessen die höchste im Bereich der Herrlichkeit. Die absolute Bach- und Fluss-
länge beträgt 31,23 km (Tab 1).

Randlich berührt die Herrlichkeit Lembeck im Norden bei Wessendorf das flachhügelige 
Rekener Kuppenland und im Nordosten die flachwellige sandige Hohe Mark. Der For-
menschatz dieser beiden Sandlandschaften ist ein anderer. Die absolute Meereshöhe steigt 
bis 120 m, und auch die Trockenheit ist größer. Ihre naturgeographische Bedeutung für die 

1. Kapitel: Allgemeine Übersicht
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Herrlichkeit liegt in der Speicherung von Niederschlägen, die sowohl in den Bachläufen zu 
Tage treten als auch in den Strom artesischen Wassers im Dorstener Lippetal einmünden.

Tabelle 1: Flüsse und Bäche

Kleinlandschaft Fluss Länge in km
Rheinhauptterrasse Scherenbach 5,75

Quellbach zur alten Yssel 6,00
Summe 11,75

Lembecker Decksandebene Schafsbach 4,50
Alter Bach 6,13
Kalten Bach 3,50
Rhader Bach 3,88
Rhader Mühlenbach 5,38
Hammbach 2,13
Lehmbach* 5,38
Midlicher Mühlbach 9,25
Wienbach 4,34
sonstige Bäche 6,00
Summe 50,49

Dorstener Lippetal Lippe 16,10
Wienbach 4,00
Hammbach 4,88
Voßbach 1,25
Hagenbach 0,75
Mühlenbach 2,50
Dirksbach 0,75
sonstige Bäche 1,00
Summe 31,23

* Auch Subbelsbach, volkstümlich jedoch ausgestorben. Alle Bäche sind mehrnamig, sobald sie mehrere 
Siedlungen berühren. Der Rhader Mühlenbach bildet den Zusammenfluss aller übrigen Bäche, in Deu-
ten erhält er den Namen Hammbach; Midlicher Mühlbach und Lehmbach/Subbelsbach vereinigen sich 
zum Wienbach.

Die drei Kleinlandschaften beinhalten jeweils mehrere Physiotope. Nach Feuchte, Boden-
art und Relief kann man folgende Physiotope unterscheiden:

Die nassen Physiotope finden sich in zweifacher Ausbildung und zwar über Torf als 
Moorniederung und über Sand in den Talauen. 
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Die zweite, die feuchte Gruppe, ist durchweg auf Sand entwickelt. Wir unterscheiden 
die Sandebene, den sandigen Flachhang. 

Die dritte Gruppe, als mäßig feucht zu bezeichnen, weist fünf Typen auf: die sandige 
und die lehmige Ebene, den sandigen und den lößigen Flachhang und den lehmigen Flach-
riedel. 

Die vierte, mäßig trockene Gruppe ist durchweg auf Sandboden ausgebildet und un-
terscheidet sich besonders in ihrem Relief. Neben zwei ebenen Typen (sandig und sandig-
lehmig) und zwei Flachriedelformen (ebenfalls sandig und sandig-lehmig) gibt es einen 
Flachhang und einen Flachhügel. 

Endlich umfasst die fünfte, trockene Gruppe den Typ der Sandebene, des Sandhügels 
und der Düne. Linien- und punkthaft sind schließlich der Steilhang und die Quellmulde 
vertreten.

II. Die politisch-administrative Entwicklung

Die Herrlichkeit Lembeck ist als kulturhistorischer Raum das Ergebnis der spätmittel-
alterlichen Territorialgeschichte an der Grenze des Fürstbistums Münster und der Graf-
schaft, dem späteren Herzogtum, Kleve. Die Ministerialen des Bischofs von Münster, die 
Ritter von Lembeck, stiegen durch Erwerb von Gerichts-, Grund- und Markenrechten zu 
überlokaler Bedeutung auf. Wichtigster Ankauf wurde die Gogerichtshoheit in den Kirch-
spielen der späteren Herrlichkeiten Lembeck, Raesfeld und Lippramsdorf durch Wessel v. 
Lembeck am 30. März 1324.5 Eigentum (Allod) und die bischöflich-münsterschen Lehen 

5 Gräflich v. Merveldtsches Archiv, Urkundenregesten Nr. 13. WUB VIII, Nr. 1741.

Abb. 1: Das physiotopische Gefüge.

1. Kapitel: Allgemeine Übersicht
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von Höfen, Markenrechten und Bauerngericht im Kirchspiel Lembeck wurden durch Er-
werb der Güter der Ritter von Wulfen, durch Kirchenpatronate im 14. Jahrhundert, den 
Schultenhof in Erle und zuletzt (1697) den Kauf des Rittergutes Hagenbeck erweitert. 
Nach Abtretung von Lippramsdorf (1491) und Raesfeld (1589) erstreckte sich die Herr-
lichkeit Lembeck über die Kirchspiele Lembeck, Rhade (Filiale von Lembeck 1489), Wul-
fen, Hervest und (1443 abgepfarrt) Holsterhausen, über Altschermbeck und Erle. In die 
frühen Auseinandersetzungen um die Rechte greifen mit Erfolg die Grafen von Kleve ein, 
deren Gerichts- und Grafenrechte während des 14. Jahrhunderts die Kirchspiele Scherm-
beck und Erle umfassten.6 Sie beruhten auf der Waldgrafschaft bis an den Rhader Bach, auf 
der Vogtei über die Güter des Stiftes Xanten und dem Lehnsübertritt des Ritters Johan de 
Jonge von Hagenbeck. Die Territorialgeschichte zeigt die kulturräumliche Grenzstellung 
zwischen Westfalen und Niederrhein an. Die langwierigen Streitigkeiten um die Gerichts-
barkeit in den westlichen Kirchspielen der Herrlichkeit mit den Herzögen von Kleve kom-
men erst 1572 zum Abschluss.7 Dieser Vergleich zwischen dem Bischof von Münster als 
Landesherrn der Herrlichkeit und dem Herzog von Kleve über Landeshoheit und Gren-
zen zwischen dem Münsterschen Amt auf dem Braem und dem Klever Amt Schermbeck 
erhebt die Schirenbecke zum Grenzbach der Herrlichkeit im Westen.8

Diese künstliche Grenze zerschneidet den Siedlungs- und Wirtschaftsraum, der mit 
Teilen der Üfter, Rüster und Erler Mark ins Klever Gebiet hineinragt. Die Markensiedlung 
der Bauernschaft Overbeck gehört genetisch mit zum Siedlungsraum der Herrlichkeit. Als 
Südgrenze der Herrlichkeit Lembeck wurde im Vertrag von 1322 zwischen dem Kölner 

6 Ilgen (1921), I, 107, 366.
7 Lacomblet, Urkundenbuch IV, Nr. 718.
8 Neuschermbeck; Burgmannen unter dem Amtmann v. Wesel seit 1319; Stadt und Amt unmittel-

bar nach Erhebung der Klever zu Herzögen 1415.

Abb. 2: Die spätmittelalterliche Verwaltung und Organisation.
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Erzbischof und dem Bischof von Münster die Lippe als Territorialgrenze zwischen dem 
kurkölnischen Vest Recklinghausen und dem Oberstift Münster festgelegt.9 Auch über 
diese Grenze laufen siedlungsgenetische Beziehungen zwischen der Stadt Dorsten und ih-
ren Fluren auf dem Nordufer der Lippe. Die Grenzziehung im Osten gegen Lippramsdorf 
und im Norden gegen Raesfeld geht auf dynastische Abmachung zwischen den Häusern 
Lembeck und Ostendorf-Raesfeld von 1491 einerseits und Lembeck-Westerholt sowie 
Raesfeld-Velen von 1589 andererseits zurück.10 In beiden Fällen verzichtet das Haus Lem-
beck auf Gerichtsrechte in den Kirchspielen Lippramsdorf und Raesfeld. – Die Grenze 
gegen Reken beruht auf der Kirchspielgrenze, die im 13. und 14. Jahrhundert in der kirch-
lich-administrativen Zuordnung der Bauernschaften Specking, Wessendorf und Südreken 
schwankte. Als letztere 1600 als Klein-Reken selbstständige Pfarre wurde, entstand die 
Grenzregelung, die sich schon durch ihre schematische Linienführung bei Specking als 
jung zu erkennen gibt.

Die durch die französische Herrschaft erfolgte Neugliederung unterstellte die Kirch-
spiele Lembeck, Wulfen und Hervest als Mairie Lembeck und die Kirchspiele Altscherm-
beck, Erle, Rhade und Holsterhausen als Mairie Altschermbeck dem Lippe-Departement. 
Die preußische Verwaltung übernahm diese Einteilung unter der Bezeichnung Bürger-
meistereien Lembeck und Altschermbeck und gliederte diese am 1. August 1816 dem neu-
gebildeten Kreis Recklinghausen ein. Aus der seit dem 14. April 1825 in Personalunion 
vereinigten Verwaltung des Doppelamtes Lembeck-Altschermbeck mit dem Sitz in Wul-
fen ging auf Grund des „Gesetzes über die kommunale Neugliederung des rheinisch-west-
fälischen Industriebezirks“ vom 29. Juli 1929 (§§ 42 und 43) das Amt Hervest-Dorsten 
hervor. Es umfasst die Gemeinden:

1.  Lembeck mit dem Schloss, den Bauernschaften Wessendorf,  
Beck, Stroick, Lasthausen und Endeln 5.414,3327 ha

2.  Wulfen mit den Bauernschaften Dimke, Sölten und Deuten  3.383,8949 ha
3.  Altschermbeck mit den Bauernschaften Üfte, Rüste  

und Emmelkamp 3.275,2927 ha
4.  Erle mit den Bauernschaften Westrich und Östrich 2.001,9481 ha
5.  Rhade 1.156,2302 ha
6.  Hervest mit den Bauernschaften Orthöve und Wenge 1.792,7551 ha
7.  Holsterhausen mit dem ehem. Rittergut Hagenbeck 787,2930 ha

Die vorliegende Untersuchung erstreckt sich auf den Raum dieser sieben Gemeinden.
Das Amtsgebiet Hervest-Dorsten wurde durch die mit Wirkung vom 1. April 1937 

erfolgte Eingliederung der Stadt Dorsten auf das südliche Lippeufer erweitert. In das Ge-
meindegebiet der Stadt Dorsten wurden am 1. April 1943 die bis dahin selbstständigen 
Gemeinden Hervest und Holsterhausen eingemeindet. – Zum heutigen Amte Hervest-
Dorsten gehören seitdem die fünf Gemeinden Lembeck, Wulfen, Altschermbeck, Erle 
und Rhade mit einer Bodenfläche von 15.232 ha und die Stadt Dorsten, welche die Stadt-
teile Altstadt, Hervest und Holsterhausen umfasst mit 3.978 ha. Somit umfasst das Amt 
heute insgesamt 19.210 ha.

9 WUB VIII, Nr. 1607.
10 Körner/Weskamp (1929), S. 375 (dort irrig 1493).
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III. Bevölkerung und Wirtschaft

In der Mitte des 19. Jahrhunderts bahnt sich die Umwandlung der bis dahin vom bäuer-
lichen Menschen und seiner Wirtschaft bestimmten Siedlungslandschaft an. Sie hebt an 
mit dem Ende des genossenschaftlichen Charakters der Landwirtschaft, d.i. faktisch mit 
der Aufteilung der Markenflächen. Die moderne verkehrstechnische Erschließung beginnt 
mit dem Ausbau der Straßen Wesel-Haltern 1832 und Dorsten-Borken 1845/50. 1849 
wird auf der Grundlage Baumwolle in Hervest der erste Industriebetrieb gegründet. Die 
Umstrukturierung der Viehwirtschaft setzt ein, da die Aufteilung der Marken der exten-
siven Schafzucht die wirtschaftliche Basis entzog. Die Herrlichkeit Lembeck rückt im 
System der großräumlichen Wirtschaftsordnung an eine andere Stelle; durch die industri-
elle Schwerpunktbildung an der Ruhr beginnt die Einbeziehung in den Ring dauernder 
Bedarfsgütererzeugung. Die kulturräumliche Ostwest-Tendenz wird durch ein Nordsüd-
Gefälle ersetzt.

Seit 1850 steigt die Bevölkerung sprunghaft an und zwar in:

Hervest  1810-1850: mittlere jährliche Zunahme 0,4%
  1850-1900: mittlere jährliche Zunahme 1,3%
Holsterhausen 1810-1850: mittlere jährliche Zunahme 1,1%
  1850-1900: mittlere jährliche Zunahme 6,8%

Über die Zahl der Einwohner liegen ältere Erhebungen von 1735 zum Zwecke der Perso-
nenschatzung und von 1810 vor (Tab. 2a, 2b).11

Tabelle 2a: Einwohner 1735 und 1810

1735 1810 Zunahme
Kirchspiel absolut pro qkm absolut pro qkm in %
Lembeck 1.059 19,6 1.644 30,5 55
Wulfen 801 23,7 867 25,6 8
Altschermbeck 533 16,3 878 26,8 65
Erle 283 14,2 676 33,8 139
Rhade 361 31,3 470 40,7 30
Hervest* - - 440 24,5 -
Holsterhausen 138 17,6 246 31,2 79
Herrlichkeit 3.175* 20,4* 5.221 29,3 64

* Für das Kirchspiel Hervest fehlen 1735 die Angaben. Die Endsumme gilt deshalb für die Herrlichkeit 
ohne Hervest.

11 Gräflich v. Merveldtsches Archiv, Bestand Lembeck, Akten Nr. 99.
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Tabelle 2b: Bevölkerung 1735
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Lembeck 1.059 541 147 204 119 44 27 518 151 162 157 48
Wulfen 801 415 138 160 70 24 23 386 134 128 90 34
Altschermbeck 533 265 88 107 40 17 13 268 90 98 57 23
Erle 283 155 63 33 42 7 10 128 60 23 32 13
Rhade 361 167 61 47 36 12 11 194 61 60 56 17
Holsterhausen 138 70 22 39 4 1 4 68 27 34 4 3
Herrlichkeit 3.175 1.613 519 590 311 105 88 1.562 523 505 396 138

Zählungen der Hofstätten und Wohnhäuser reichen bis 1600 zurück. Die Gesamtzahl ist 
von 434 im Jahre 1600 über 493 im Jahre 1735 auf 789 im Jahre 1825 gestiegen (Tab. 3).

Tabelle 3: Hofstätten und Wohnhäuser 1600/1735/1825

Kirchspiel
1600 1735 1825

absolut % v. 1825 absolut % v. 1825 absolut
Lembeck 123 53,5 154 67,0 230
Wulfen 98 78,0 120 95,2 126
Altschermbeck 64 47,0 75 55,2 136
Erle 45 42,5 66 62,3 106
Rhade 45 54,9 57 70,0 82
Hervest 44 70,0 - - 63
Holsterhausen 15* 32,6 21 45,7 46
Herrlichkeit 434 55 493 62,5 789

* Angabe vom Jahre 1578.
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Tabelle 4: Höfe pro qkm

Kirchspiel 1600 1735 1825
Lembeck 2,36 2,84 4,3
Wulfen 2,80 3,55 3,7
Altschermbeck 1,93 2,30 4,7
Erle 2,25 3,30 5,3
Rhade 3,90 4,95 6,8
Hervest 2,45 - 3,5
Holsterhausen 1,90 2,67 5,5
Herrlichkeit 2,5 3,3 4,8

Tabelle 5: Bodennutzung 1826
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Lembeck 5.413,6 0,6 0,7 31,6 2,3 2,4 1,9 1,1 7,8 2,3 8,9 39,2 - 1,2
Wulfen 3.385,3 0,6 0,8 26,8 1,2 5,0 2,5 4,2 2,9 1,5 6,6 46,5 - 1,4
Altschermbeck 3.275,3 0,5 0,4 24,3 1,7 2,9 2,7 1,7 2,3 4,9 3,2 54,4 - 1,0
Erle 2.001,0 0,8 0,7 29,0 - 5,6 2,3 5,3 3,8 1,8 2,0 47,9 - 0,8
Rhade 1.156,5 0,8 1,0 26,7 - 11,9 4,7 5,6 1,4 1,0 1,8 44,2 - 0,9
Hervest 1.792,6 0,7 0,8 31,0 1,0 4,9 3,8 6,7 5,4 0,9 2,8 40,2 - 1,8
Holsterhausen 787,3 0,6 0,9 33,2 1,6 5,5 7,2 2,7 1,5 3,1 6,1 22,4 14 1,2
Herrlichkeit 17.811,6 0,6 0,7 28,5 1,4 4,3 2,8 3,2 4,5 2,4 5,6 44,1 0,7 1,2

Mit ihren Wirtschaftsflächen bestimmen die bäuerlichen Betriebe das Bild der Kultur-
landschaft. 1826 war, wie Tab. 5 verdeutlicht, das Bodenareal zu einem Viertel bis zu einem 
Drittel der Ackernutzung unterworfen.12 Ein Zwanzigstel des Bodens bedeckten Wiesen. 
Die Herrlichkeit war ein weitgehend entwaldetes Gebiet: nur 4,5% der Fläche war mit 
Hochwald bestanden13, daran der Hagen des Schlosses Lembeck einen Hauptanteil besaß. 

12 29% im Mittel der 7 Gemarkungen.
13 Anteil des Waldes 1949: 23%.
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Den größten Umfang erreichten die Gemeinheiten mit 44% der Bodenfläche; sie waren 
die Grundlage einer umfangreichen Schafhaltung.

Tabelle 6: Viehbestand 1825

Kirchspiel
Stückzahl

Pferde Rindvieh Schweine Schafe
Lembeck 146 766 282 2.960
Wulfen 124 504 160 1.690
Altschermbeck 108 529 291 1.798
Erle 75 202 122 1.003
Rhade 34 288 81 305
Hervest 80 134 159 1.506
Holsterhausen 25 375 93 306
Herrlichkeit 592 2.798 1.188 9.568

Tabelle 7: Die Marken

Name Größe in Morgen Berechtigte Jahr der Aufteilung
Rüster Mark 2.025 71 1826
Rhader Mark 2.187 79 1828
Lembecker Hohe Mark 6.963 232 1833
Wessendorfer Mark 1.940 35 1832
Bakeler Mark 5.419 69 1834
Üfter Mark 3.427 63 1836
Emmelkämper Mark 3.552 41 1839
Erler Mark 5.490 119 1842
Hervester Mark 3.308 73 1845
Gesamt 34.311 782

Die Gemeinheiten, insgesamt 9 Marken (Tab. 7), verteilten sich auf 782 Anteiler. Fast die 
Hälfte dieser Anteiler mit kleinen und kleinsten Rechten hatte erst seit 1786 ein Nutzungs-
recht. 1786 gab es nur 414 Berechtigte. Die Markennutzung erfolgte neben der Schaftrift 
durch Holzschlag, Torfstrich, Heidemahd und Plaggenstich zur Streugewinnung und Bo-
denverbesserung. Seit 1650 hatte der Inhaber des Hauses Lembeck in allen Gemeinheiten 
das Marken- und Holzrichteramt.

1. Kapitel: Allgemeine Übersicht
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Markenteilungen fanden im kleinen Umfang schon im 18. Jahrhundert statt: Rhader El-
wen 1785/1803/1804, Wessendorfer Elwen 1785, Bakeler Mark 1786;14 die Hauptauflö-
sung begann in den 1820er Jahren und war bis 1850 abgeschlossen (Tab. 7).

Im Feldbau stand 1820 der Roggen weitaus an erster Stelle; rund 70% des Ackerlandes 
wurden mit Roggen bestellt. Dominanter Roggenbau ist bereits in der Mitte des 12. Jahr-
hunderts aus den Heberegistern des Werdener Oberhofes Rüste ersichtlich. 1150 beliefen 
sich die Einkünfte auf 224 modios Roggen, 28 modios Hafer, 8 modios Gerste, 8 Schwei-
ne, 16 Krüge Honig, 23 pulli (Hühnchen), 2 modios Bohnen, 8 Bund Leinen, 24 Schilling 
und 7 Pfennig gravis monete, 24 Schilling levis monete.15 Roggen bleibt neben Honig und 
Geld als Abgabe in den Werdener Urbaren der folgenden Jahrhunderte.16 Buchweizen tritt 
zuerst in Xantener Urbaren des 16. Jahrhunderts auf.

Den Anbauplan eines Hofes Heidermann in Lembeck aus dem Jahre 1612 enthält das 
Gräflich v. Merveldtsche Archiv. Danach waren folgende Fruchtarten angebaut:

Tabelle 8: Anbauplan Hof Heidermann 1612

Scheffel Land in %
Roggen 28 51,4%
Hafer 10 18,4%
Weizen* 8 14,7%
Gerste 4 7,3%
Spöwir** 1,5 2,8%
Sommersaat 1 1,8%
Erbsen 1 1,8%
Bohnen 0,5 0,9%
Flachs 0,5 0,9%
Summe 54,5 100,0%

* Wahrscheinlich Buchweizen.
** Vielleicht Spörgel?

Die Einnahmen des Schlosses Lembeck aus 56 Kottenstellen beliefen sich im Jahre 1668 
auf:

14 Gräflich v. Merveldtsches Archiv, Akten Lembeck 380, 474, Karten 17, 21.
15 Kötzschke (1906), S. 226.
16 Bemerkenswerte Unterschiede bestehen mit den Registern des Oberhofes Heldringhausen über 

Einkünfte aus dem Lößgebiet des Recklinghäuser Höhenrückens; dort kamen zur gleichen Zeit 
ein: 204 Malter Roggen, 260 Malter Hafer, 280 Malter Gerste. Vgl. Kötzschke (1906), S. 251.
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Tabelle 9: Einnahmen Schloss Lembeck 1668

Malter Scheffel
Roggen 148 10
Hafer 5
Buchweizen 5 4
Gerste 1
Erbsen 3,5
Bohnen 5

Unter den angewandten Feldsystemen dominiert das Einfeldsystem, in welchem auf einen 
sich in zwei Jahren wiederholenden Roggenanbau eine einjährige Hafer- und eine einjäh-
rige Buchweizeneinsaat folgen. Das Dreeschsystem findet vorwiegend auf den Kämpen 
Verwendung.17

2. Kapitel: Die Flur

I. Die besitzrechtlichen Parzellenformen

Die Parzelle ist die kleinste bewirtschaftete Einheit einer Flur. Ihre Form ist bestimmt in 
dem Verhältnis von Länge zu Breite. Danach sind in der Herrlichkeit Lembeck folgende 
Parzellenformen fassbar:

a)  s-förmige Langstreifen
b)  schematische Langstreifen
c)  schematische Breitstreifen
d) unregelmäßige Breitstreifen
e)  schematische Kurzstreifen
f )  Blöcke.

Die s-förmigen Langstreifen besitzen Breiten zwischen 4,5 und 16 m bei Längen zwischen 
450 und 600 m, die durch Erweiterungen bis zu 750 m wachsen können. Die Streifen 
besitzen eine s-förmige Grenzführung. Schematische Langstreifen sind in ihrer Grenzfüh-
rung geradlinig. Die Streifenbreite ist in jedem Verband einheitlich; sie beträgt im Grafen-
feld der Emmelkämper Flur 20 m, im Kern der Rhader Flur 32 m. Die Länge im Grafenfeld 
schwankt von 340 bis 480 m; die Flurgrenze ist standortbedingt. Der Rhader Flurkern 
weist einheitliche Parzellenlängen von 540 bis 550 m auf.

Die Länge der schematischen Breitstreifen ist sehr unterschiedlich. In wenigen Fällen 
liegt sie unter 400 m, in der Regel schwankt sie zwischen 400 und 500 m; daher stehen die 
Breitstreifen auf Grund ihrer Parzellenlänge den Langstreifen näher als den Kurzstreifen. 
Die Streifenbreite liegt zwischen 75 und 120 m. Die Grenzführung ist geradlinig.

17 Zu den Feldsystemen und ihrer Verbreitung s. Müller-Wille (1938).
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Die Form der unregelmäßigen Breitstreifen schwankt namentlich durch wechselnde 
Breiten. Die Länge kann bis zu 600 m betragen. Möglicherweise sind diese schlecht zu 
beackernden Formen ursprünglich nicht als Ackerparzellen angelegt worden.

Die schematischen Kurzstreifen sind regelmäßig begrenzt. Die Parzellenlängen bleiben 
unter 300 m, die Breiten schwanken zwischen 2 und 25 m.

Länge zu Breite der Blöcke stehen im Verhältnis 1:1 bis 1:2. In der Mehrzahl ist ihre 
Begrenzung unregelmäßig. Die regelmäßigen Formen dominieren unter den jüngsten 
Markenkämpen, deren Entstehung durch Aufteilung einzelner Markenflächen im 18. Jahr-
hundert urkundlich fassbar ist.

II. Die Parzellenverbände

Die Parzellen schließen sich zu Besitzgemengen zusammen. Folgende Gemengetypen sind 
auf Grund der Vergesellschaftung von Parzellentypen zu unterscheiden:

1.  Die Streifengemenge:
 a) s-förmige Langstreifengemenge
 b) schematische Langstreifengemenge
 c) schematische Breitstreifengemenge
 d) unregelmäßige Breitstreifengemenge
 e) Kurzstreifengemenge
2. Die Blockgemenge

An diesen Parzellenverbänden sind mehrere Anteiler beteiligt, deren Besitzparzellen im 
Gemenge liegen. Die Besitzgemengefluren sind Gruppenfluren. Als andersgearteter Typ 
steht diesen die Besitzeinzelflur gegenüber. Die Blockeinöde fasst besitzrechtlich ein Ge-
menge von Wirtschaftsparzellen zusammen, während die Gruppenfluren ein Gemenge 
von Besitzparzellen sind.

Das Kriterium zur Typisierung der Besitzgemenge ist die Parzellenform. Das gleiche 
Prinzip gilt für die Besitzeinzelfluren. Die Untergliederung nach der Besitzgröße bei 
Blockeinöden – großer und kleiner Einzelhof18 – trennt den Einzelhof vom Einzelkotten 
oder – nach der Lage – vom Markenkotten; durchgängig fällt innerhalb dieser Typisierung 
die Größe mit der Bauernklasse zusammen. Jedoch reicht diese Differenzierung nicht aus, 
da namentlich bei den großen Blockeinöden die Lage in stärkstem Maße auf die Wachs-
tumsmöglichkeit einwirkt. Die Untergliederung der Blockeinöden erfolgt nach der Form 
ihrer Ackerparzellen. Da diese in allen Fällen eine dem Block angenäherte Form besitzen, 
ist die Länge das entscheidende Charakteristikum:

a)  Blockeinöden mit langen Parzellen (über 400 m) und
b)  Blockeinöden mit kurzen Parzellen.

Die Parzellenformen sind abhängig von der Art und Weise der Bewirtschaftung, d.h. sie 
sind pflugtechnische Einheiten. Daher lassen sich Parzellen verschiedener Flurtypen auf 
Grund ihrer Länge parallelisieren. Das Prinzip des Pflügens in langen Furchen hat gleich-

18 So Herbort (1950).
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zeitig auf den langen Parzellen der Gemengefluren wie auf den langen Ackerparzellen der 
Einzelfluren geherrscht, und für beide gilt auch die Pflugrichtung senkrecht zu den Hö-
henlinien. Ebenso wie die langen sind die kurzen Parzellenformen zu parallelisieren.

III. Die Entwicklung der Fluren

Die Flur fasst als oberste Einheit die Parzellen und Parzellenverbände zusammen. Zwei 
Begriffspaare – Kern- und Erweiterungsflur sowie Primär- und Sekundärflur – treten in 
den Vordergrund. Mit der Frage nach Kern- und Erweiterungsformen innerhalb einer je-
den Flur richtet sich der Blick auf die räumliche Entwicklung der Flur, ihre flächenhafte 
Ausdehnung. Die Trennung von Primär- und Sekundärformen erklärt die Umwandlung 
– durch Teilung oder neuerlich durch Verkoppelung – und damit die inneren Siedlungs-
vorgänge.

Kern- und Erweiterungsfluren

Jeder der streifenförmigen Parzellenverbände kann Kern einer Flur sein; jeder der strei-
fenförmigen Parzellenverbände mit Ausnahme der s-förmigen Langstreifengemenge kann 
auch Erweiterung einer Flur sein. Es folgt daraus, dass die s-förmigen Langstreifenge-
menge als älteste ursprüngliche Kernfluren anzusehen sind. Das relativ-chronologische 
Verhältnis der Parzellenformen ermöglicht es, das stufenweise Wachstum der Fluren aus 
den Parzellenverbänden abzulesen. Aus dem Verhältnis der Kernfluren zueinander ist das 
relativ-chronologische Verhältnis der Siedlungsgruppen zu gewinnen. Die Untersuchung 
der Fluren ist daher auf einen doppelten Zweck eingestellt: erstens die Genese der einzel-
nen Siedlungsgruppen und zweitens die Entwicklung des Nebeneinanders verschiedener 
Siedlungsgruppen innerhalb einer Landschaft zu erklären.

Abb. 3: Flur Emmelkamp (Gemeinde Altschermbeck) 1820.
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Das Emmelkämperfeld als Kern der Emmelkämper Flur (Abb. 3) ist ein Beispiel für das 
s-förmige Langstreifengemenge. Die Aufschließung durch zwei Überfahrtswege ist jung, 
da die Besitzeinheit der Streifenparzellen durch sie nicht gestört wird. Östlich erfolgte eine 
Erweiterung des Kerns durch die schematischen Langstreifen des Grafenfeldes. Eine Erwei-
terung ist gleichfalls das im Westen senkrecht zum Kern angelagerte Breitstreifengemenge 
„Brede“. Ein weiterer Ausbau im Norden, die Funkenbrede, stellt die direkte Verlängerung 
der Parzellen des Kernverbandes dar. Die jüngste Flurerweiterung durch Kurzstreifen und 
Kurzblöcke bildet die vierte Entwicklungsetappe.

Die Flur des Dorfes Rhade (Abb. 4) besitzt im Kern ein Gemenge schematischer Langstrei-
fen. Entstehungsgeschichtlich ist die Flur auf Grund der Gleichheit der Parzellenverbände 
der ältesten Erweiterung Emmelkamp zu parallelisieren. Westlich schließen sich an den 
Kernverband ebenfalls relativ lange Parzellen an. Die Erweiterungen an der Peripherie sind 
Kurzstreifengemenge und Kurzblöcke.

In gleicher Weise lassen sich alle Fluren auf Grund ihrer Parzellenverbände einzelnen 
Entwicklungsperioden zuordnen. Durch Abheben der einzelnen zeitlichen Schichten, die 
gleichsam Wachstumsringe der Flur darstellen, ist es möglich, das räumliche Wachstum des 
Kulturareals zu verfolgen.

Als Beispiel einer Breitstreifen-Kernflur sei das Westricher Feld der Gemarkung Erle 
angeführt. Es handelt sich einerseits um die Ausbauflur der am Langstreifenverband des 
Hegerfeldes beteiligten Höfe, andererseits um die Kernflur der südlichen Höfe der Bau-
ernschaft Westrich. Durch sekundäre Teilung der Breitstreifen wurde der Verband teilwei-
se mit Kurzstreifen überformt. Als Flurerweiterungen treten Kurzstreifen und Blöcke auf.

Die Flur der Bauernschaft Westrich, Gemeinde Erle (Abb. 5), zerfällt in zwei Kerne, das 
ältere nördliche „Hegerfeld“ als Verband s-förmiger Langstreifen und das südliche „West-

Abb. 4: Flur Rhade 1820.
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richer Feld“ als Breitstreifenverband. Die Flur der Bauernschaft Östrich in der Gemarkung 
Erle besitzt drei Kerne, ein Breitstreifengemenge „Puttacker“ im Südteil, ein zweites „die 
Brede“ im Zentrum und Kurzstreifen im nördlichen Flurteil. Jeder Verband ist mit ganz 
geringen Überschneidungen im Besitze einer bestimmten Höfegruppe, welche den Besitz-
anteil der benachbarten Gruppe ausschließt.

Im Zentrum der Gemarkung Erle, zwischen der Östricher und Westricher Flur in der Um-
gebung des Kirchdorfes, liegt eine Blockgemengeflur, der Besitz der Kötter und Brinker im 
Kirchort. Eine Karte von 1650 zeigt, dass dieses Blockgemenge ursprünglich zu einem Be-
sitz gehörte, und die Übertragung der Besitzgrenze von 1650 in die Urkatasterkarte lässt 
das Bild einer aufgeteilten Blockeinödflur hervortreten.19 Von dieser Blockeinöde ist im 
Katasterplan von 1820 nichts mehr zu erkennen, sie ist im Blockgemenge untergegangen. 
Diesen Flurtyp, der sich an die Stelle eines anderen gesetzt hat, nennen wir eine Sekundär-
form, die verdrängte Blockeinöde die Primärform.

19  Gräflich v. Merveldtsches Archiv, Akten Lembeck, Nr. 781.

Abb. 5: Erle 1820. Der stark umrandete Teil im Zentrum ist aus einer Karte  
von 1650 in die Urkatasterkarte übertragen.
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Teilungs- oder Sekundärfluren

Im Verlauf der bisherigen Untersuchung sind uns zwei Typen von Sekundärformen be-
gegnet:

1. Kurzstreifen, die aus der Teilung primärer Lang- oder Breitstreifen hervorgingen, 
aber auch aus der Blockteilung entstanden sein können.

2. Blockgemenge als Sekundärform primärer Blockeinöden.
Die Blockeinöden sind am stärksten dezimiert, zu ihrer Rekonstruktion bedarf es in 

vielen Fällen der Unterscheidung von primären und sekundären Flurtypen.

Die Flurkarte von Lembeck-Endeln (Abb. 6) zeigt eine Blockgemengeflur mit einzelnen 
Streifengemengen. Wegen der Gleichheit der Parzellentypen ist die Trennung von Kern- 
und Ausbauflur nach den Parzellenformen schwierig. Unter Heranziehung der Parzel-
lennamen ist das „Kamp“-areal mit den Namen Kamp- und Heid- als Erweiterungsflur 
auszusondern. Als Kernfluren bleiben die Parzellen mit dem Namen „Feld“. Die Blockge-
mengeflur ist Sekundärform und durch Teilung primärer Blockeinöden entstanden. Die 
Datierung der Flur ergibt sich daher nicht aus der Parallelisierung mit kurzen Parzellenty-
pen. Die Parzellen mit dem Namen „Feld“ zeigen durch ihre Länge an, dass ursprünglich 
ein Pflugsystem auf ihnen angewendet wurde, in welchem man in langen Furchen pflügte.

Abb. 6: Flur Endeln (Gemeinde Lembeck) 1820.
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Am deutlichsten wird dieses technische Prinzip in der Art der Teilung zwischen den Höfen 
Nr. 1 und 2. Insgesamt wurden drei Arten der Flurteilung durchgeführt:

1.  Breitstreifenteilung zwischen den Höfen 1 und 2,
2.  Kurzstreifenteilung zwischen Groß- und Klein-Onnebrink,
3.  Blockgemengeteilung zwischen den Höfen 4 und 5 einerseits und 6 und 7 anderer-

seits.

Kriterien erfolgter Teilungen sind: regelmäßiges Parzellengemenge von zwei oder mehre-
ren Höfen, die Zusätze Groß- und Klein- bei Hofnamen, urkundliche Nachrichten.

Auf Grund dieser Kriterien wurden in der Herrlichkeit Lembeck 34 Fälle von Hoftei-
lungen festgestellt; davon sind

primäre Blockeinöden  31  (62 Sekundäreinheiten)
primäre Langstreifen  2  (4 Sekundäreinheiten)
primäre Kurzstreifen  1  (2 Sekundäreinheiten).

Breitstreifen-Teilung

Unter den drei Arten der Flurteilung steht die Bildung von relativ langen Parzellentypen, 
der Breitstreifen in Endeln und der unregelmäßigen Breitstreifen bei den Erwicker und 
Kottendorfer Höfen zeitlich an der Spitze.

Zwischen den beiden Höfen Groß- und Klein-Erwick (Abb. 7) besteht eine regelmäßige 
Fluraufteilung. Den Kern der Flur bildet das Erwicker Feld mit etwas unregelmäßig breiten 
Streifen mit Längen bis zu ca. 600 m. Die Parzellen liegen mit ihrer Länge senkrecht zu den 
Höhenlinien. Die Flurerweiterung erfolgte randlich in Kurzstreifen und Blöcken.

In den topographischen Bedingungen der Hoflage am Rande einer Bachterrasse und 
der Flurlage auf einer mäßig gewölbten, mäßig feuchten Sandfläche entsprechen den Erwi-
cker Höfen die Höfe Groß- und Klein-Kottendorf (Abb. 8). In den Besitzgrößen besteht 
ein gleiches Verhältnis von 4:3, auch die absoluten Besitzgrößen (vor den Gemeinheitstei-
lungen) zeigen eine auffällige Übereinstimmung: Groß-Erwick 162 Morgen, Klein-Erwick 
121 Morgen; Groß-Kottendorf 156 Morgen, Klein-Kottendorf 120 Morgen.

Abb. 7: Flur Erwick 1820.
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In allen Fällen der Breitstreifenteilung besitzen die Anteiler ein volles Markennutzungs-
recht. Der Zeitpunkt der Teilung ist urkundlich überliefert. In den grundherrlichen Regis-
tern wird bis ca. 1600 der Hof in seinen Abgaben als Einheit betrachtet, daher erscheinen 
die Inhaber nur selten in den Registern.
Ihre Ersterwähnung finden die Erwicker Höfe um 1150 im Werdener Urbar der zum Ober-
hof Rüste abgabepflichtigen Güter.20 Am gleichen Ort wird um die Mitte des 14. Jahrhun-
derts das Gut Kottendorf genannt21 (Abb. 8). 1607 sind zuerst zwei Inhaber beurkundet, 
1659 werden sie Zeller genannt. Die Art der Teilung in unregelmäßige Breitstreifen und 
Einreihung der Inhaber in die Bauernklasse der Vollerben erlaubt es, die Teilung relativ 
früh zu datieren. Wahrscheinlich spricht sich bereits in der Ortsnamenbildung „Erfwick“ 
die Erbteilung aus. Zusammen mit dem Aufkommen der Wik-Namen kurz vor 1150 er-
folgt die Benennung dieses Doppelhofes.

Kurzstreifen-Teilung

Die Kurzstreifenteilung der Flur der Höfe Groß- und Klein-Onnebrink in Lembeck-
Endeln (Abb. 6) erfolgte um 1331. Im Jahre 1274 ist der Hof beurkundet als „curia 
Unnerinchof “.22 1331 werden die „bona Onheringhof, antiqua villica et Erardus suus filius 
de Onherinchove“ im Plural genannt.23 Ferner lässt der enge Verwandtschaftsgrad der bei-
den Inhaber darauf schließen, dass die Teilung des Hofes der Ausfertigung der genannten 

20 Kötzschke (1906), S. 226.
21 Kötzschke (1917), S. 82.
22 Körner/Weskamp (1929), S. 375.
23 Niesert (1823), S. 359.

Abb. 8: Flur Groß- (1) und Klein- (2) Kottendorf 1820: 3, 4, 5 = Kotten, 6 = Heuerhaus.
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Urkunde von 1331 nicht lange vorherging. Die beiden Höfe sind je im Besitze eines vollen 
Markennutzungsrechtes in der Bakeler Mark.

Die urkundliche Bezeugung des Vater-Sohn-Verhältnisses in der Hof- und Flurteilung 
erlaubt es, den Typ rechtlich als Familien- oder als Teilungsweiler zu bezeichnen.

Bei diesen frühen Hofteilungen scheint die geistliche Grundherrschaft nicht ohne Ein-
fluss gewesen zu sein. Die Höfe Erwick und Kottendorf (Abb. 7, 8) waren zur Zeit ihrer 
Teilung Werdener Güter, für Onnebrink war der Bischof von Münster Grundherr; dies gilt 
wahrscheinlich für die ganze Bauernschaft Endeln. Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts 
wird die Grundherrschaft vom Hause Lembeck ausgeübt. Die Unterstellung der Werdener 
Höfe erfolgt durch Belehnung, in Endeln werden die Ritter v. Lembeck als Ministeriale 
des Bischofs von Münster in den Besitz der Grundherrschaft gelangt sein.

Das Buschhäuser Feld der Unterbauernschaft Buschhausen der Bauernschaft Rüste (Ge-
markung Altschermbeck) besitzt eine kurzstreifige Aufteilung zwischen den Höfen Schet-
ter, Knottenberg und Fellerhof einerseits, Soppe, Rohsmann und Burhans andererseits.

Tabelle 10: Buschhausen (Gemeinde Altschermbeck) 1820

Hof 
Größe
in Morgen

davon Ackerland
in Morgen Klasse Grundherr

Schetter 134 50 Vollerbe Werden, später frei
Knottenberg 125 56 Vollerbe Werden, später frei
Fellerhof 102 38 Vollerbe Werden, später frei
Soppe 34 20 Brinker Pastor zu Schermbeck
Burhans 49 27 Brinker Werden, 1786 frei
Rohsmann 14 11 Brinker Werden, 1786 frei

Alle Höfe gehörten ursprünglich in den Gutsverband des Werdener Oberhofes Scherm-
beck, später Rüste. Mit der Errichtung der Pfarre durch das Kloster Werden wurde der ehe-
malige Oberhof Pfarrhof, die Funktion des Oberhofes übernahm der Hof in Rüste, späterer 
Inhaber Bremer. Zur Fundation der Pfarre gehört der Hof Soppe. Die drei Vollerben sind 
früh aus dem Gutsverband ausgeschieden. Ihre Stellung innerhalb der Markgenossenschaft 
erlaubte ihnen ein größeres Wachstum durch Markenrodungen. Wann zwischen ihnen die 
Teilung der Flur stattfand, war urkundlich nicht zu fassen. Dagegen lässt sich die Auftei-
lung zwischen den drei Brinkern auf urkundlichem Wege annähernd festlegen. Der Bau-
ernklasse steht übrigens keine Aussagekraft über das Alter zu; die Ausschließung aus der 
Markennutzung hängt mit der Stellung im Verband des Werdener Oberhofes zusammen.

Die Aufteilung zwischen Burhaus, Soppe und Rohsmann – in älteren Urkunden heißt 
letzterer Velthaus – erfolgte vor 1661. Nach einem Pachtregister dieses Jahres zahlten die 
drei genannten Anteiler Pacht für das Burhaus-Erbe.24 Dieses ist nach einem Register von 
1657 mit dem Boickholtzhofe identisch; unter diesem Namen ist der Hof in Werdener 

24 Gräflich v. Merveldtsches Archiv, Akten Lembeck, Nr. 803.
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Urbaren bis 1150 zurückzuverfolgen.25 1527 erscheint der Hof zuerst geteilt.26 Dem Kurz-
streifengemenge des Buschhäuser Feldes geht als Primärform eine Blockeinöde voraus. Die 
Aufteilung erfolgte nicht im Familienzusammenhang. Man wird die Teilung in Beziehung 
setzen dürfen zu einer Anweisung an den Hofschulzen von Rüste vom 5. Dezember 1520, 
in welcher dieser angewiesen wird, wüste Güter wieder zu behanden.27 Auch zeitlich steht 
die Teilung dieser Anweisung nahe. Dieser rechtliche Hintergrund der Entstehung von 
sekundären Flurformen wird bei Stroick, Gemarkung Lembeck, wiederkehren und mittels 
einer lückenlosen Urkundenüberlieferung näher darzulegen sein.

Eine dritte Art von Hofteilung liegt vor in der Bauernschaft Orthöve, Gemarkung Her-
vest. Hier entstehen aus einer Blockeinöde mehrere kleinere Blockeinöden, also keine Ge-
mengefluren. Gemengelage geht aber nicht auf die Hofteilung zurück, da auch ungeteilte 
Höfe einzelne Wiesen im Gemenge der Lippeaue besitzen. Wahrscheinlich erfolgte die 
Teilung der Aue nach der Bildung der sekundären Blockeinöden, so dass sie ursprünglich 
als Gemeinheit genutzt wurde. – Die Hofteilungen fanden vor 1415 statt, da in der Ver-
kaufsurkunde dieses Jahres, in dem die Stadt Dorsten die Grundherrschaft über die Bau-
ernschaft Orthöve erwirbt, die Höfe bereits mit dem Zusatz Groß- und Klein- auftreten.

Blockgemenge-Teilung

Die blockförmige Aufteilung des Erbes Arndt (Abb. 9) in der Bauernschaft Beck der Ge-
meinde Lembeck ist zeitlich zu fixieren. Ein Lembecker Lagerbuch vom Jahre 1612 be-
merkt, dass „Lutke Arndt“ in diesem Jahre sein Erbe übernommen habe.28 Gleichzeitig 
wird „Grote Arndt“ ein doppeltes Markenrecht zuerkannt, weil er seinen Sohn auf seinem 
Erbe „bestadet“. In späteren Markenregistern erscheint Groß-Arndt als Vollerbe, Klein-
Arndt als Inhaber eines ¾-Rechts.

25 Kötzschke (1906), S. 226.
26 Kötzschke (1917), S. 660 „dimidia Boickholteshof “.
27 Kötzschke (1917), S. 492f.
28 Gräflich v. Merveldtsches Archiv, Akten Lembeck, Nr. 1080.

Abb. 9: Flur Groß- und Klein-Arndt (Gemeinde Lembeck) 1820.
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Vor der Gemeinheitsteilung war die Besitzverteilung wie folgt:

Tabelle 11: Besitzverteilung Groß-Arndt/Klein-Arndt

Hofgröße Acker Wiese Wald Heide Sonstiges

Groß-Arndt 202 100 14 8 69 11 Morgen
Klein-Arndt 82 54 9 - 19 -

In gemeinsamem Besitz befanden sich 21 Morgen Holzung.

Abb. 10: Flur Lembeck-Stroick 1820

2. Kapitel: Die Flur
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In zeitlicher und räumlicher Nachbarschaft liegt die Entstehung der Stroicker Blockge-
mengeflur (Abb. 10). Um 1600 lag das Strocks-Erbe in der Bauernschaft Stroick wüst.29 
1612 wurde das Erbe aufgeteilt, eine „Halbscheid“ fiel an Rohsmann. Aus der verbliebe-
nen zweiten Hälfte wurden 1616 weitere Parzellen abgesplittert; es erhielten: Johan Leme-
kuhle 13 Scheffel, Ruwe 12,5, Scheper 13, Hörstiken 4, Kappen 3, Püte 4,5, Gellermann 
2,5, Siepenkotte 4 Scheffel. Der Aufteilung liegt eine Flächenmessung zu Grunde. Das 
Ergebnis ist eine Blockgemengeflur mit einzelnen Kurzstreifen. Außerdem fanden Teilun-
gen zwischen Groß- und Klein-Homann, Groß- und Klein-Hörstiken, Groß- und Klein-
Bernemann statt.

Das Schicksal des Strocks-Erbes ist ein Beispiel für die Umwandlung wüster Fluren 
überhaupt. In gleicher Weise sind um 1600 aufgeteilt: das wüste Erbe zu Honwulfen unter 
20, Bockels-Erbe unter 13, Meckings-Erbe unter 18, Schepers-Erbe unter 9, Speckings-
Erbe unter 10 Beteiligten. 

Mitte des 17. Jahrhunderts entsteht eine sekundäre Blockgemengeflur durch die Auf-
teilung der Blockeinöde des Hofes Herm aufm Felde in der Gemarkung Hervest.

Andere Möglichkeiten der Behandlung wüster Fluren sind: 1. Wiederbesetzung des 
Hofes mitsamt seiner Flur ohne Veränderung im Besitzstand. Eine Notiz von 1613 besagt, 
dass das „Druen Berndt Erbe“ „eine zeither wueste gelegen“; das Erbe wurde unverändert 
wieder besetzt. 2. Verkoppelung der wüsten Flur mit einer anderen. 1613 hat Luer Rickert 
in Wulfen zwei Erbe in Besitz, Rickert und Dahlhaus.30 1786 wird von Küpper in Lem-
beck-Wessendorf das wüste Lueken-Erbe mit übernommen.

Der ursprüngliche Anteil der Einzelhöfe mit Blockeinöden an der Erschließung der Klein-
landschaften ist erst nach der Unterscheidung von Primärformen und Sekundärformen 
ganz zu erfassen, da der Flurtyp der Blockeinöde am stärksten in seinem Bestand verwan-
delt worden ist. Die Karte der Siedlungen im Midlicher Mühlbachtal (Abb. 11) zeigt eine 
Fülle von Parzellentypen, die im Kern alle von Blockeinöden abhängig sind. Im Südteil der 
Karte besteht ein Gemenge von unregelmäßigen Breitstreifen, das eine Teilung der langen 
Ackerparzelle „Hardenfeld“ anzeigt. Das Blockgemenge zwischen den Höfen 2, 3, 4 auf 
dem Westufer des Mühlbachs ist Spätteilung einer ursprünglichen Besitzeinzelflur. Ebenso 
lässt die block- und streifenförmige Aufteilung von „Rüters Feld“ auf Spätteilung einer pri-
mären Blockeinöde schließen, dessen zugehöriger Hof nur im Namen seiner Flur fortlebt. 
Das Blockgemenge zwischen Groß- und Klein-Arndt entstand durch Blockeinödteilung. 
Blockeinöden besitzen die Höfe Rogge (7), Beckmann (8), Hane (9), Schwenk (11), He-
cking (14), Limberg (15). Zwischen den Höfen Loick (12) und Korte (13) besteht Block-
gemengeteilung; wahrscheinlich sind die beiden Höfe im 16. Jahrhundert aus der Teilung 
eines Einzelhofes entstanden. Wenn die beiden 1557 bezeugten Inhaber Lutke und Johann 
Loick Inhaber der Höfe Loick und Korte waren, ergibt sich damit die Frühdatierung der 
Blockgemengeteilung.31

Der ursprüngliche Blockeinödflurbezirk mit Einzelhöfen ist zum größeren Teil von Se-
kundärformen überlagert. Diese erstrecken sich über das gesamte Einzelhofgebiet in den 

29 Gräflich v. Merveldtsches Archiv, Akten Lembeck, Nr. 107 und 1080.
30 Gräflich v. Merveldtsches Archiv, Akten Lembeck, Nr. 1080.
31 Gräflich v. Merveldtsches Archiv, Urkunden Lembeck.
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Abb. 11: Midlicher Mühlbachtal.

2. Kapitel: Die Flur
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Gemarkungen Wulfen und Lembeck, z.T. Altschermbeck. Am Beispiel der Flurkarte des 
Midlicher Mühlbachtals sei noch einmal auf die Merkmale der Blockeinöden hingewiesen: 
Länge der Ackerparzellen bei Groß-Arndt 500 m, Rogge 400 m, Hane 400 m, Schwenk 
600 m, Harde 500 m, Linnemann 550 m. Mit diesen Maßen erreichen die Ackerparzellen 
von Einzelhöfen durchaus die Länge von Langstreifen. Kämpe und private Heiden run-
deten die Besitzeinzelfluren ab; es ist also möglich, in der langen Ackerparzelle den Kern 
einer Besitzeinzelflur zu sehen. Die Abrundung durch private Heide scheint im 14. Jahr-
hundert begonnen zu haben und hält durch Teilungen im 17. Jahrhundert bis zur allgemei-
nen Markenteilung an.

Als Ausbauten der Besiedlung im Blockeinödflurbezirk liegen zwischen den größeren 
Blockeinöden vereinzelt „waldhufenartige“ Parzellen. Das Ackerland schließt als relativ 
lange Blockparzelle an die Hofstelle an; mit Gartenland und Wiese bildet diese langge-
streckte Blockeinöde eine Besitzeinzelflur (Abb. 12).

Zum Typ der Blockeinöde mit kurzer Ackerparzelle gehört der Hof Punsmann am 
Fuße der Hohen Mark. Als klarstes Beispiel dieses Typs sei die Flurkarte des Hofes Schäper 
aufm Wall in der Gemarkung Erle angeführt (Abb. 13).

Die Blockeinöde besteht aus den in Einzelbesitz vereinigten Kämpen. Die Flurerweite-
rung durch Rodung einzelner Kämpe innerhalb der privatisierten Heide zeigt die Genese 
dieses Typs an.

Die Blockeinödfluren gehören auf Grund ihrer Größe und Parzellenlänge verschiede-
nen Perioden an. Die ältesten haben lange blockförmige Ackerparzellen; an diese schließen 
sich zeitlich die waldhufenartigen an. Die Blockeinöden mit kurzen Ackerparzellen sind 
den kurzen Streifenformen zu parallelisieren, sie sind jedoch von den jüngeren Markenkot-
ten in der Hofgröße und -klasse zu unterscheiden. Mit den Markenkotten geht das Prinzip, 
Besitzeinzelfluren zu bilden, bis in die jüngste Siedlungsentwicklung.

Abb. 12: Flur Gipskerhook, Bauernschaft Wessendorf (Gemarkung Lembeck) 1820:  
Waldhufenartige Blockeinöden, dazwischen streifenförmige Parzellen in Gemengelage als Spätteilung, 

im Norden sehr schematische Parzellen (Markenteilung des 18. Jahrhunderts).



63

IV. Die Verbreitung der Flurtypen

Die Verteilung der Kernflurtypen auf die Bauernklassen ergibt folgendes Beziehungssys-
tem:

s-förmige Langstreifen  =   Hufnerfluren
schematische Langstreifen =   Hufnerfluren
schematische Breitstreifen =   Hufnerfluren
unregelmäßige Breitstreifen =   Hufnerfluren
Kurzstreifen   =   Kötter-und Brinkerfluren

Die älteren Streifentypen im Besitze von Vollbauern sind sehr vielfältig; demgegenüber 
bilden die Kurzstreifen im Besitze der jüngeren Bauernklassen uniforme Typen.

Bei den Blockformen ist zu unterscheiden zwischen Blockeinöden und Blockgemen-
gen:

Blockeinöden mit langen Ackerparzellen =  Hufnerfluren
Untertyp: waldhufenartige mit kurzen Ackerparzellen =  Hufnerfluren
Blockgemenge als Primärform, =  Hufner-, Kötter- und   

  Brinkerfluren
Gemenge von Rodekämpen als Sekundärform, =  Kötter- und Brinkerfluren
Blockeinöden aus der Teilung primärer entstanden =  Hufnerfluren

Abb. 13: Flur Schäper aufm Wall (Gemarkung Erle) 1820.

2. Kapitel: Die Flur



64 Ort und Flur in der Herrlichkeit Lembeck

Bei den Sekundärformen gibt es eine Ausnahme; nämlich im Falle grundherrlichen Ein-
flusses ist Aufteilung an jüngere Bauernklassen dominant. – Durch Beteiligung an primä-
ren Lang- und Breitstreifen sowie durch Blockeinödteilungen dringt die Kötterflur in die 
Hufnerflur ein. Die Überdeckung der Primärformen durch Sekundärformen ändert zu-
gleich den soziologischen Charakter.

Topographisch sind die Langstreifenfluren an mäßig trockene Standorte gebunden. 
Wo diese als zusammenhängende größere Fläche auftreten, folgen die Langstreifenfluren 
in dichter Aneinanderreihung. Auf dem mäßig trockenen Flachhang der Rheinhauptter-
rasse bilden die Langstreifenverbände einen geschlossenen Langstreifenbezirk, der hinwie-
derum nur als südlicher Ausläufer eines größeren Zusammenhangs in nördlicher Richtung 
zu werten ist.

Die Übersichtskarte im Anhang zeigt diese Aufreihung beginnend im Nordwesten mit 
dem Hegerfeld der Bauernschaft Westrich, Gemarkung Erle, weiter über das Langefeld der 
Bauernschaft Üfte und das Rüster Feld in Rüste bis zum Abfall der Rheinhauptterrasse 
zum Lippetal bei Emmelkamp mit dem Emmelkämper Feld im Süden. Die Auflösung 
mäßig trockener Standorte in kleine Physiotope bestimmt die Streulage der Langstreifen-
gemenge des Kleinen Hohefeld in der Gemarkung Hervest und des Heteker Feldes bei 
Deuten, Gemarkung Wulfen, auf dem Ostufer des Hammbachs.

Diesem Langstreifenbezirk, der wie ein Kranz um die Rheinhauptterrasse gelagert ist, 
stehen die Blockflurbezirke gegenüber. Die geschlossene Verbreitung der Blockeinöden 
vor dem Aufkommen der Hofteilungen folgte dem Midlicher Mühlbachtal mit dem später 
geteilten Erwick beginnend über Surick und Lembeck-Beck und setzt sich in die Gemar-
kungen Klein- und Groß-Reken fort. Eine geschlossene Kleinlandschaft ursprünglicher 
Einzelhöfe mit Blockeinöden bildet das Tal des Midlicher Mühlbachs zusammen mit sei-
nen Randbezirken: der Dorfbauernschaft Lembeck und den Bauernschaften Dimke, Stro-
ick und Endeln. Diese Blockgemengefluren gehören als Sekundärformen einer jüngeren 
Entwicklung an. Ein zweiter geschlossener Bezirk ist das Dorstener Lippetal mit der Bau-
ernschaft Orthöve, Gemarkung Hervest; der genetische Zusammenhang mit den Block-
einöden in der östlich anschließenden Gemarkung Lippramsdorf ist durch die politische 
Gliederung verdeckt. Weiter gehören in dieses Blockeinödareal die Gutsflur des Hauses 
Hagenbeck, Gemarkung Holsterhausen, und die Primärflur der heutigen UnterBauern-
schaft Buschhausen in der Gemarkung Altschermbeck.

Ein Brückenglied zwischen den beiden großen Bezirken bilden die Einödhöfe der Bau-
ernschaft Lune, Gemarkung Hervest; sie hängen genetisch wahrscheinlich mit den umge-
formten Blockeinöden der Bauernschaft Sölten, Gemarkung Wulfen, zusammen.

Auf dem Ostufer des Hammbachs zwischen Kleinem Hohefeld und Deuten greifen 
die Streifenflur- und Blockflurbezirke ineinander. Diese Nahtstelle ist besonders geeignet, 
Auskunft über die unterschiedlichen Standortbedingungen zu geben. In Bodenart und 
Bodentyp bestehen keine Unterschiede; Niederterrassensande und Flugdecksande tragen 
sowohl Langstreifengemenge wie Blockeinöden.

Unterschiedlich ist hingegen die Bodenfeuchtigkeit. Es beträgt die Höhe der Lang-
streifenflur des Kleinen Hohefeld über der Entwässerungsbasis des Hammbachtals 4 m; 
die Höhe der Blockeinödfluren der Bauernschaft Orthöve über der Entwässerungsbasis 
des Hervester Gemeinheitsbruchs 2 m; die Höhe der Blockeinödfluren der Bauernschaft 
Lune über der Entwässerungsbasis des Wienbachtals 2-3 m.



65

Diese relative Höhenlage zur Entwässerungsbasis ergibt Trocken- bzw. Feuchtlage. 
Auf die Tatsache, dass diese reliefbedingten Lagefaktoren hier gesehen worden sind, und 
dass sie eine Rolle spielen, weisen die Namen „Hohefeld“ und „Wenge“ hin; hier liegt 
aus der Herrlichkeit Lembeck der einzige Fall vor, dass sich die Reliefbedingungen im 
Verbandsnamen der Flur und im Ortsnamen niedergeschlagen haben. Im Langstreifen-
bezirk der Hauptterrasse bewirkt die Bodenschichtung – Sand über Lehm – durch die 
natürliche Drainage mäßig trockene Standorte, während im Lembecker und Wulfener 
Blockflurbezirk – zum Teil durch den Lehm an der Oberfläche, andererseits wegen der 
Höhe des Grundwasserstandes in den versumpften Bachtälern – die Standorte mäßig 
feuchte sind.

Die Flurgrenzen sind weitgehend durch die Physiotope geregelt. Die Langstreifen-
fluren auf dem Flachhang der Rheinhauptterrasse liegen oberhalb der Austrittslinie des 
jahreszeitlich wechselnden Grundwasserstandes. Die obere Grenze ist die Trockengrenze. 
Deutlich zeigt sich der Einfluss des hydrographischen Faktors an der Emmelkämper Flur; 
die Rodung stieß dort am weitesten in die Mark vor, wo durch eine Flachsenke im Gelände 
die Feuchtigkeit im Boden gehalten wurde („Funken-Brede“).

Von der Verteilung der langstreifigen Gemengefluren und der blockförmigen Einzel-
fluren ist die Entwicklung der Flurformen und ihre Verbreitung bestimmt. Im Bereich der 
Gruppenfluren werden die Erweiterungen der Kernfluren gleichfalls als Gruppenfluren 
angelegt; im Bereich der Einzelfluren erfolgt auch die Erweiterung durch waldhufenartige 
Formen als Besitzeinzelfluren. Die Breitstreifen schließen sich unmittelbar an das Lang-
streifenareal an. Als Sekundärformen greifen sie mit einer charakteristischen Ausstrahlung 
von Deuten, Gemarkung Wulfen, auf die Blockeinöden am unteren Midlicher Mühlbach 
und bei Endeln über.

Die topographische Lage aller Lang- und Breitstreifen zu den Höhenlinien zeigt die 
Anpassung an das Relief oder besser an den reliefbeeinflussten Wasserhaushalt. Die recht-
winklige Überschneidung der Höhenlinien durch die Ackerfurchen fördert das Abfließen 
der Niederschläge und damit die Trockenlage des Ackerlandes. Das gleiche pflugtechni-
sche Prinzip beherrschte auch die langen Parzellen der Blockeinöden, so dass sich das Län-
gen- und Breitenverhältnis der Parzellen in entsprechender Weise den topographischen 
Bedingungen anpasst. Der Verlauf späterer Teilungsparzellen auf Blockeinödfluren weist 
durch die Längenausrichtung als Folge des natürlichen Geländefalles auf eben diese Weise 
des Pflügens hin. Die Blockgemenge als Sekundärformen sind auf Grund ihrer genetischen 
Abhängigkeit an die Standorte von Blockeinöden gebunden.

Die Verbreitung von Kurzstreifengemengen und von Blockgemengen als Rodeform (Käm-
pe, Kurzblöcke) ist kleinlandschaftlich ungebunden. Mit dem Auftreten dieser Typen er-
folgt gleichzeitig die Entstehung neuer soziologischer Typen, der Kötter- und später Brin-
kerfluren und die Ausbreitung eines überlandschaftlichen Ortstyps, des Kirchortes.

Als Kernfluren treten Kurzstreifengemenge auf bei den Kirchorten Schermbeck, Hols-
terhausen, Hervest. Die Flur des Kirchortes Rhade ist in ihrem Kern anders begründet. 
Blockgemenge besitzen die Kirchorte Erle, Lembeck, Wulfen. Blockgemenge verbinden 
sich ferner mit den Kötterorten Höltker Höve in der Bauernschaft Lembeck-Stroick, Höve 
in der Gemarkung Rhade und Specking, Gemarkung Lembeck, untersetzt mit Kurzstrei-
fengemengen.

2. Kapitel: Die Flur
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Seit der Entstehung von Kurzstreifen und Kurzblöcken werden ältere Siedlungstypen 
von uniformen Typen überlagert, die dazu angetan sind, ältere siedlungslandschaftliche 
Erscheinungen zu verdecken. Diese Entwicklung setzt mit der Gründung von Kirchorten 
und mit den Hofteilungen ein und steht unter dem Einfluss der geistlichen Grundherr-
schaft.

V. Die Flurnamen

Die Flurnamen wurden den Feldhandrissen, Urflurbüchern und Mutterrollen entnommen, 
da dieses Quellenmaterial in der topographischen Festlegung der Namen zuverlässiger und 
im Gesamtbestand umfangreicher ist als die Katasterurkarten, welche nur einen Teil des 
Namengutes und diesen vielfach über mehrere Parzellen verallgemeinert enthalten. Die 
Ordnung der Flurnamen erfolgt auf Grund ihrer Verbindung mit Parzellentypen.

Parzellennamen

Bei den s-förmigen Langstreifen sind zu unterscheiden:
1.  Adjektivische Bildungen:
 langen Acker (mehrfach im Hegerfeld/Erle, Hetekerfeld/Deuten, Emmelkämper-

feld/Emmelkamp); lange Gadde, lange Stück, (zahlreich), lange Striepe, grote Kol-
ben, grote Stück.

2.  Lagebezeichnungen:
 unterste Langenacker, oberste Langenacker, länks de Kämpe, am Brügger Feld, hin-

ter olden Gohren, vor Scholtholt, vor Marienbohmshof, auf den Berg, in der Delle, 
Heckstück, an de Fudpatt.

3.  Sonstige Namen:
 Beckersstück, Pöttersland, Plaggenacker, Kolben, Dreckstück, Ragenbohm, Velve,  

Päsken, Kreutzacker, Beites, Hegenlöhr, Steuke Acker, Hagedorn usw.
Die adjektivischen Bildungen mit „lang“ und unter diesen Zusammensetzungen mit 

„Acker“ verdienen eine besondere Hervorhebung, da sie mit einer einzigen Ausnahme nur 
auf Langstreifen vorkommen.32

Die schematischen Langstreifen des Rhader Flurkerns besitzen nur Lagebezeichnun-
gen. Auf die Langstreifen beschränken sich auch die schwer deutbaren Namen.

Die Breitstreifen haben:
1.  Bredenamen:
 Die Brede, Brede, Brei, Heggenbrei, Widdelbree, Schalbree, Hengenbree, Korte-

brede, Uhlenbrede.
2.  Lagebezeichnungen:
 Achtern Garten, an der Hegge, vor Askampshof, Kirchweg, Leichweg u.a.
3.  Sonstige Namen:
 Alwende, grote Stück, Backelstück

32 Acker-Bezeichnungen auf den Langstreifenfluren bilden auch im Göttinger Leinetal das älteste Na-
mengut; s. Müller-Wille (1948), S. 9f.
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Mit den Breitstreifen setzen die Bredenamen ein, deren Herkunft von „Breite“ sicher ist.

Die Kurzstreifen tragen:
1.  Größenbezeichnungen:
 Korte Föhr, kleiner Stück, Scheppelstück, Spinseh.
2. Lagebezeichnungen:
 Achter Matzkamp, im Buschhäuserfeld, im Holsterhäuserfeld, uppen Mark, auf der 

Mark, auf der Kuhle, uppen Hervestkamp, Heidland, Gartenstück, im Vennhof, up 
de Brede u.a.

Bei den Kurzstreifen treten erstmalig Größenbezeichnungen auf, die eine Flächenan-
gabe enthalten. Die präpositionalen Bildungen nehmen zu und vollziehen in ihren Ver-
bindungen einen charakteristischen Wandel von der Geländebezeichnung zur Parzellenbe-
zeichnung. An die Stelle von präpositionalen Geländebezeichnungen wie „auf dem Berge“, 
„in der Delle“ treten Verbindungen mit älteren Flurnamen: im oder aufm Kamp, im Felde, 
up de Brede usw. Hinter der Namengebung steht die Kurzstreifenbildung als Sekundärtyp 
aus primären Blöcken, Breitstreifen usw. Die kurstreifige Aufteilung älterer Parzellenfor-
men bewahrt den ursprünglichen Parzellennamen und bezeichnet das ausgesprengte Flur-
stück näher durch Zusatz der Präpositionen „in“ und „auf “.

Namen der Parzellenverbände 

Die Langstreifengemenge tragen den Namen „Feld“: Hegerfeld, Lange Feld, Rüster Feld, 
Emmelkämper Feld, Hohefeld, Heteker Feld. In zwei Fällen ist der Verbandsname durch 
den Ortsnamen näher bestimmt: Rüster und Emmelkämper Feld. Der Flurname hat an 
der Änderung des Ortsnamens Emmelheim zu Emmelkamp teilgenommen. – In zwei wei-
teren Fällen sind Form und Geländelage zur Bestimmung herangezogen: Langefeld und 
Hohefeld. Urkundlich sind die Namen der Parzellenverbände erst nach 1500 zu fassen. 
1503 wird das „grohse Hoefeld vor Dorsten“ genannt.33 Die Bezeichnung „Kleines Ho-
hefeld“ für den Langstreifenverband ist damit gleichzeitig gesichert. Die Adjektive „groß“ 
und „klein“ beziehen sich auf den Flächenumfang der Parzellenverbände. Auffällig ist, dass 
diese Verbände im Besitze von Bürgern der Stadt Dorsten keine Parzellennamen besitzen. 
Der Name „Langefeld“ bezieht sich auf die Parzellenformen. – Einen dritten Typ bilden 
die Verbandsnamen Heger- und Hetekerfeld. Als Bestimmungswort dient weder der Orts-
name noch eine Lage- oder Formbezeichnung. Der Ort am Hegerfeld hieß ursprünglich 
Erlar, der Name – heute Erle – übertrug sich auf das Kirchdorf, damit verband sich die 
Neubenennung der Bauernschaft nach der Lage zum zentralen Ort. Heute steht neben 
dem Ortsnamen Westrich der Name der Kernflur Hegerfeld.

Neben dem Namen Hetekerfeld steht der auch auf die Erweiterungen des Kernverban-
des übergreifende umfassendere Name Deuter Feld. Möglicherweise ist das Prinzip, den 
Ortsnamen zum Flurnamen hinzuzufügen, das jüngere. Bei den Namen Hegerfeld und 
Hetekerfeld handelt es sich demnach um Anteilerbezeichnungen – Anteilergruppenna-
men, da es sich um Gruppenfluren handelt –, die vom Ortsnamen als Stellenbezeichnung 
unterschieden sind.

33 Gräflich v. Merveldtsches Archiv, Urkunden.
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Als Kernflur einer Siedlung trägt auch der Breitstreifenverband die Bezeichnung Feld: 
Westricher Feld. Breitstreifenverbände, die nicht Kernflur sind, besitzen keine Verbands-
namen, sondern fallen mit unter die „Feld“-Namen, welche durch den Ortsnamen näher 
bestimmt sind.

Der Namenbestand der Kurzstreifengemenge umfasst erstens kurzstreifige Kernver-
bände mit Feld-Namen: Kerkerfeld, Holsterhäuserfeld, Brinkerfeld, Buschhäuser Feld, 
Koehler Feld; zweitens Kurzstreifengemenge als Erweiterungen: Verbandsnamen und Par-
zellennamen sind identisch. Mit der Genese der Gemenge hängen die Namen zusammen: 
im Kamp, uppen Kamp, auf der Mark usw. Acker kommt in substantivischen Verbindun-
gen vor, wie Steinacker und Lehmacker.

Wie bei allen hier untersuchten Flurnamen geht es auch bei den Blockeinöden nur um 
das Namengut des Ackerlandes. Die Blockeinöden mit langen blockförmigen Parzellen 
tragen den Namen Feld. Die weitere Bestimmung erfolgt durch Hinzufügung des Hof- 
oder Inhabernamens: Roggenfeld (Rogge ist Eigenname), Groß-Arndts-Feld, Beckmanns 
Feld, Harden Feld usw. Die Feldnamen treten auch bei den waldhufenartigen Blockein-
öden auf.

Die kurzen Ackerparzellen haben den Namen Kamp: Schäper aufm Wall: Großer 
Kamp, Heisterkamp, olden Kamp, Butenkamp; Gronewald, Erle-Wall: Große Kamp, 
Heisterkamp, neue Kamp; Bramert, Rhade: Großer Kamp, an der Gemeinheit; Schulte 
Huxel, Schermbeck-Üfte: Üfter Mark.34

Da das Namengut durchgängig die Parzellenformen charakterisiert, kann es zur Be-
griffsbildung herangezogen werden. Es ergibt sich die Gleichsetzung von:

Blockeinöden mit langen Ackerparzellen = Block-Feldeinöden;
Blockeinöden mit kurzen Ackerparzellen = Block-Kampeinöden.

Die Parzellen der Kurzblöcke tragen überwiegend Kampnamen, daneben treten Lagebe-
zeichnungen auf. Die Kurzblöcke als Sekundärform nach Flurteilungen sind durch Zusam-
mensetzungen mit den Präpositionen „in“ und „auf “ charakterisiert. – Die beiden Block-
gemengefluren mit übergeordnetem Verbandsnamen sind: das Dorffeld und das Holzfeld. 
In der Mehrzahl tragen die Blockgemenge als Sekundärform keine Verbandsnamen.

Die Herrlichkeit Lembeck liegt hinsichtlich des Eschnamens südlich des von Niemeier 
kartierten Areals.35 Die Grenze des Eschnamens fällt mit der Nordgrenze der Herrlichkeit 
zusammen; nur einmal, nördlich des Dorfes Erle, tritt auch in der Herrlichkeit der Name 
„auf Putters Esch“ auf. Der erste Bestandteil des Namens kehrt in der Gemarkung in „Put-
acker“ wieder. Südlich der Herrlichkeit, im Vest Recklinghausen, begegnet „Esch“ noch 
viermal, davon einmal auf einer Langstreifenflur.

Hinsichtlich der Verwendung von „Feld“ ist zwischen den Parzellennamen bei Block-
einöden und den Verbandsnamen auf Gruppen- oder Gemengefluren zu unterscheiden. 
Als Name für Mark begegnet „Feld“ in der Herrlichkeit nicht, sondern erst wieder nörd-
lich in der Gemarkung Reken. Die Nordgrenze der Herrlichkeit Lembeck ist demnach 
eine Scheide zwischen kulturräumlichen Erscheinungen.

34 Ackerparzelle von 81 Morgen Größe, Ortstein im Untergrund.
35 Niemeier (1938).
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Tabelle 12: Flurnamen und Parzellentypen

Parzellenname Verbandsname

Parzellentyp Grundwort Bestimmungs-
wort Grundwort Bestimmungs-

wort
Langstreifen

s-förmig Acker lang Feld

Lange-
Hohe-
Heger-
Rüster-

schematisch Acker
Stück

lang
grot Feld Grafen-

Breitstreifen

regelmäßig Brede Heggen-
u.a. Feld Westricher

unregelmäßig Brede ohne Feld Erwicker
Kurzstreifen

Spinseh
Scheppelstück Feld Holsterhäuser-

Sölten-
Kurzblock

Rodeflur Kamp verschiedene 
Adjektive Feld Dorf-

Holz-

Teilungsflur ältere Parzellen-
namen

Präpositionen 
„in“ und „auf “ ohne ohne

Blockeinöde
lange Acker-
parzellen Feld Eigentümer ohne ohne

kurze Acker-
parzellen Kamp grot

Hester ohne ohne

3. Kapitel: Ort und Ortschaft

I. Die Hofstätten

Bauernklassen

Die Bedeutung der Bezeichnung Erben, Kötter, Brinksitzer in der Herrlichkeit Lembeck 
erklärt eine Notiz von 1803. In dem Register heißt es: „Unter dem Wort Kötter werden 
hier alle Kleingesessenen, sogenannte Brinksitzer und überhaupt solche verstanden, die 
keine Pferde halten. Diese Klasse von Menschen ernähren sich von einem kleinen Acker-
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bau, einem unbedeutenden Nebenhandwerk wie Weberei, Wollspinnerei, Schuhflickerei 
und von Taglohn. Keinen ernährt das bei jedem bemerkte bürgerliche Gewerbe allein. 
Alle, welche Pferde halten, heißen Pferdekötter, worunter alle hiesigen Erben gehören, die 
beträchtlichsten dieser Erben sind mit dem Zusatz voll bezeichnet, obschon sich selbe mit 
Erben anderer Gemeinden weder in Ansehung des Pacht- und Schatzungsbetrages, noch 
in anderer Rücksicht vergleichen lassen. – Die Bezeichnung voll, halb, viertel Erbe pp. ist 
in hiesiger Gegend nicht sehr gebräuchlich und bedeutet bald den Anteil des Erbes an dem 
Markeninteresse und bald den Anteil an den Gemeinheitslasten.“36

Die Klassifizierung ist von verschiedenen Faktoren abhängig:

a) Die Schatzungsregister klassifizieren auf Grund der Schatzungsbeträge; in ihnen wird 
die relative Leistungsfähigkeit der Bauern der Herrlichkeit gegenüber anderen Landschaf-
ten sichtbar. Ein Schatzungsregister von 1665 sagt, dass im Kirchspiel Lembeck keine gan-
zen Erben vorhanden seien.37 Es führt im Einzelnen auf:

16  Halberben mit einem Schatzungsbetrag von 30 Schilling
33  Kötter mit einem Schatzungsbetrag von 15 Schilling
13  Brinksitzer mit einem Schatzungsbetrag von 7,5 Schilling
27  Spykerleute mit einem Schatzungsbetrag von 3,75 Schilling

Diese Klassifizierung auf Grund der Veranlagung zur allgemeinen Schatzung berührt die 
Stellung eines Hofes innerhalb der bäuerlichen Markengenossenschaft nicht. Der Hof 
Groß-Arndt in Lembeck-Beck wird in Schatzungsregistern von 1600 und 1665 als Pfer-
dekötter aufgeführt, seine Markenberechtigung entsprach immer dem Anteil eines Voller-
ben.38

Die steuerliche Leistungsfähigkeit der Bauerngüter war geringer als in anderen Land-
schaften; die Aussagen der Urkunde von 1803 werden durch das Schatzungsregister von 
1665 unterstrichen. Eine z.T. hohe Verschuldung der Höfe trat als Folge des spanisch-nie-
derländischen Krieges bereits um 1600 ein.

b) Ein funktionelles Verhältnis besteht zwischen Markennutzungsrechten und den Beiträ-
gen zu den Gemeinheitslasten. Es liegen Nachrichten vor, dass Vollerben der volle Marken-
anteil bestritten wurde, da sie bei Spanndiensten, Geldbeiträgen, Rundfahrten usw. ihren 
Verpflichtungen als volles Erbe nicht nachkommen konnten.

c)  Die im Verbande des Werdener Oberhofes Rüste stehenden Inhaber zweier Stiftsgüter 
– Schattmann für Mesenhorst und Burhans, Soppe, Velthaus für das geteilte Gut Boick-
holt – werden 1786 als Kleingesessene ohne Markenrecht bezeichnet. Da die Stiftsgüter 
urkundlich bis 1150 zurückzuverfolgen sind, ist in dem Zusammenhange kein Rückschluss 
auf das Alter des Hofes aus der Bauernklasse möglich.39

36 Gräflich v. Merveldtsches Archiv, Akten Lembeck, Nr. 105.
37 Gräflich v. Merveldtsches Archiv, Akten Lembeck, Nr. 107.
38 Urkundlich 1612, Gräflich v. Merveldtsches Archiv, Akten Lembeck, Nr. 1080.
39 Kötzschke (1906), S. 226.
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Betriebsgrößen 

Auf Grund der Betriebsgrößen, d.h. der Größe des Privatlandes, gliedern sich die Höfe in 
drei Gruppen

1.  Die Hufner
 über 120 Morgen  = Großhufner 62
  60-120 Morgen  = Vollhufner 123
  30-60 Morgen  = Kleinhufner 102

2.  Die Kötter
 20-30 Morgen = Großkötter 45
 10-20 Morgen = Vollkötter 119
    2-10 Morgen = Kleinkötter 208

3.  Die Häusler
 unter 2 Morgen  123

An den Siedlungseinheiten der einzelnen Gemarkungen sind diese Typen wie folgt betei-
ligt (Tab. 13):

Tabelle 13: Zahl und Verteilung der Betriebe 1826*

Gemeinde
Hufner Kötter Häusler Gesamt

Groß- Voll- Klein- Groß- Voll- Klein-
Lembeck 26 44 20 14 49 40 37 230
Wulfen 14 16 21 14 19 30 12 126
Altschermbeck 7 17 24 3 14 38 28 131
Erle 2 17 17 3 18 33 16 106
Rhade 3 9 9 6 7 25 21 80
Hervest 8 15 8 1 4 22 5 63
Holsterhausen 2 5 3 4 8 20 4 46
Herrlichkeit 62 123 102 45 119 208 123 782

* Zusammengestellt nach den Urmutterrollen von 1826, vor der Durchführung der allgemeinen Ge-
meinheitsteilungen.

Der prozentuale Anteil der Betriebsgrößen in den einzelnen Gemeinden ist in Tab. 14 
zusammengestellt.
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Tabelle 14: Anteil der Betriebsgrößen 1826 in Prozent

Gemeinde
Hufner Kötter Häusler

Groß- Voll- Klein- Groß- Voll- Klein-
Lembeck 11,5 18,3 8,8 6,2 21,5 17,5 16,2
Wulfen 11,1 12,6 16,7 11,1 15,2 23,8 9,5
Altschermbeck 5,2 13,0 18,4 2,3 10,6 29,1 21,4
Erle 1,9 16,1 16,1 2,8 17,0 31,1 15,0
Rhade 3,8 11,3 11,2 7,5 8,7 31,2 26,3
Hervest 12,7 23,8 12,7 1,6 6,3 35,0 7,9
Holsterhausen 4,4 10,8 6,5 8,7 17,4 43,5 8,7

Die Gemeinden Lembeck, Wulfen, Hervest stehen mit den Anteilen der Großhufner an 
der Spitze, es sind die Gemeinden mit starker Einzelhofsiedlung. Den 50 Großhufnern 
unter den Einzelhöfen stehen 2 Großhufner mit Anteilen an Langstreifengemengen ge-
genüber.40 2 Großhufner sind an Kurzstreifen als sekundärer Teilungsflur beteiligt.41 8 
Großhufner besitzen regel- und unregelmäßige Breitstreifen als Sekundärflur geteilter 
Blockeinöden.

Die Gemeinden mit Gruppensiedlungen (Altschermbeck, Erle und Rhade) haben die 
geringsten Großhufneranteile. In den hohen Prozentsätzen der Kleinkötter und Häusler 
drückt sich vorwiegend der Anteil der Kirchdörfer an den Siedlungseinheiten aus.

Alter der Bauernklassen

Um 900 wird urkundlich zum ersten Male zwischen vollen und nicht vollen Hufen unter-
schieden.42 1331 wird urkundlich mansus und casa getrennt.43 Gleichzeitig erscheinen die 
Einwohner des Kirchdorfes Lembeck als „homines beati Laurentii“, als Hörige der Lem-
becker Kirche. Die Unterscheidung von Köttern und Erben tritt erst im 15. Jahrhundert 
in Urkunden auf.

Die Aufnahme von einzelnen Neusiedlern in die Klasse der Erben erfolgt noch bis zum 
Beginn des 17. Jahrhunderts. 1612 wird das Erbe Arndt in Lembeck-Beck geteilt.44 Dem 
Groß-Arndt wird dafür vom Markenrichter, dem Herren v. Lembeck, ein doppeltes Mar-
kenrecht zugesprochen; Groß-Arndt erscheint in späteren Registern als Vollerbe, Klein-
Arndt als ¾-Erbe. In Wulfen-Lehmkuhl besaßen 1786 drei als Markenkötter beurkundete 
Höfe ein halbes Erbenrecht. – Andererseits erscheinen in der Bauernschaft Rüste Höfe, die 

40 Je einer in Schermbeck-Üfte und Rhade.
41 Schermbeck-Buschhausen.
42 Kötzschke (1906). S. 32: „Athalgard pro Abbon in Durstinon tradidit Liudulbum et mansum ple-

num ... Uualdgerum quoque in Galnom et mansum eius non plenum.“
43 Niesert (1823), S. 359.
44 Gräflich v. Merveldtsches Archiv, Akten Lembeck, Nr. 1080.
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sich bis 1150 zurückverfolgen lassen, 1786 in der Klasse der Kleingesessenen ohne Mar-
kenrecht. In einem Verhör der Bauernschaftsvorsteher vom gleichen Jahre wurde einem 
Hof in Üfte das volle Markenrecht bestritten, da er seinen Verpflichtungen zu Hand- und 
Spanndiensten nicht voll nachgekommen war.

Die Gleichsetzung von Vollerbe-Hufner-Altbauer oder Kleingesessener-Häusler-Neu-
siedler gilt nur bei „der großen Zahl“, im Einzelfalle sind Abweichungen möglich. Die Bau-
ernklasse ist abhängig vom Alter der Hofstelle, von der Leistung innerhalb der bäuerlichen 
Genossenschaft und von der Stellung innerhalb der Grundherrschaft. Die chronologische 
Einordnung der Bauernklassen ist bei fehlender urkundlicher Überlieferung vor dem  
15. Jahrhundert aus der Verbindung von Bauernklasse und Flurtyp und aus der Datie-
rung reiner Erben- bzw. Kötterorte zu folgern. Da alle langen Parzellentypen, s-förmige 
und schematische Langstreifen, regelmäßige und unregelmäßige Breitstreifen, im Besitze 
von Erben sind, ergeben sich Bildung und Abschluss der Erbenklasse aus der Datierung 
dieser Parzellentypen. Der Einschnitt liegt im 12. Jahrhundert; gleichzeitig setzt mit der 
Gründung der Kirchorte die Bildung kurzer Ackerparzellen und das Auftreten datierbarer 
Kötterorte ein. Der Zusammenschluss aller an der gleichen Fläche interessierten Bauern 
zu Markgenossenschaften fällt mit der Schließung der Erbenklasse zusammen. Die Mar-
kengrenzen liegen seitdem bis auf kleinere spätere Korrekturen fest.45 Jünger ist die kultur-
räumliche Gliederung durch Kirchspielsgrenzen, welche erst im 15. und 16. Jahrhundert 
ihren Abschluss findet.

Das Rhader Markenbuch von 1658 zählt unter den 41 Berechtigten 11 Vollerben,  
7 Teilerben, 23 Freikötter mit einem Viertelmarkenrecht auf.46 Bis 1786 kommen noch  
5 Kötter und 21 Kleingesessene ohne Markenrecht zu der Zahl der Kirchspielseingesesse-
nen. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ist also die Kötterklasse im wesentlichen 
gebildet; die übrigen Markenbücher weisen auf den gleichen Zeitpunkt.

Die ältesten Bestandteile der Kötterklasse sind die Hörigen der Kirchen und der im 
12. Jahrhundert auftretenden Ministerialen. Von der älteren Hörigenschicht, die bis auf 
die Liten der sächsischen Zeit zurückgeht, unterscheidet sich die jüngere Hörigensiedlung 
vor allem in den Betriebsgrößen. Die älteren Hörigen sind dem Betriebsgrößentyp nach 
Hufner, mit der jüngeren Hörigensiedlung entstehen die nicht-vollspannfähigen Kötter-
betriebe; diese Nicht-Vollspannfähigkeit ist vielleicht der entscheidende Faktor für die Än-
derung der Parzellenlängen und das Auftreten der Kurzparzellen.

Von Ausnahmen abgesehen, vollzieht sich die Bildung der Bauernklassen in drei zeit-
lichen Stufen:

1.  die Klasse der Erben bis ca. 1150/1250
2.  die Klasse der Kötter bis ca. 1675/1700
3.  die Klasse der Kleingesessenen seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert

45 1564 erfolgt die Festlegung der Markengrenze zwischen Wulfen und Lippramsdorf; Gräflich v. 
Merveldtsches Archiv, Urkundenabt.

46 Gräflich v. Merveldtsches Archiv, Akten Lembeck, Nr. 436.
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Haus und Gehöft

Die Herrlichkeit Lembeck gehört zum Ankerbalkengebiet des Westmünsterlandes, an des-
sen Ostgrenze das Dachbalkenhaus endet. Typisch für die Herrlichkeit ist das Dreiständer-
Ankerbalkenhaus mit Kübbung. Die ursprüngliche Durchgängigkeit dieses Hauses durch 
den zentralen Wirtschaftsraum der Deele zwischen Stirn- und Rückseite des Hauses ist an 
dem ältesten erhaltenen Gerüstbau Wibbelt in Wulfen-Lehmkuhl (von 1629) sehr schön 
sichtbar. Dieses Haus besteht aus zwei selbstständigen Baukörpern, deren älterer aus drei 
Fachen mit einer Gesamtlänge von 8 m zusammengesetzt ist. In der Breite gliedert es sich 
in die zentrale Deele, die Wohnkammern auf der Ostseite zwischen äußerer und innerer 
Ständerreihe und die Kübbung auf der Westseite mit den Stallungen. Die Deele erstreckte 
sich ursprünglich von der Stirnseite mit der „Niendör“ bis zur Rückseite, wo dann später 
als neuer, baulich selbständiger Wohnteil, zwei Fache vorgesetzt wurden.

Das Ankerbalkenhaus ist ein Wohnstallhaus. Das Vorhandensein von Nebengebäuden 
vor der Intensivierung der Landwirtschaft im 19. Jahrhundert, insbesondere von Scheu-
nen zum Zwecke der Erntebergung, ergibt sich aus den Katasterurkunden von 1820 und 
sonstiger urkundlicher Überlieferung aus dem 17. Jahrhundert. Die Notwendigkeit zur 
Errichtung von Scheunen steht in einem bestimmten Verhältnis zur Ackergröße, daher ist 
mit der Betriebsklasse der Hufner das Gehöft verbunden; Übergänge zwischen Einzelhaus 
und Gehöft gibt es bei den Groß- und Vollköttern, die Kleinkötter und Häusler besitzen 
keine Nebengebäude.

Die Namen der Hofstätten

Das älteste Register der Abtei Werden von 889/90 nennt für die Herrlichkeit Lembeck 
nur Ortsnamen und keine Hofstättennamen.47 Gleichzeitig sind unter den Traditionen 
des Werdener Oberhofes Heldringhausen bei Recklinghausen südlich der Herrlichkeit 
in Dorsten und Gahlen die Inhaber von Höfen mit Personennamen genannt.48 Noch in 
dem Werdener Register des Oberhofes Rüste bei Schermbeck von 1150 treten neben den 
Ortsgruppennamen Personennamen auf.49 Hofnamen werden erstmalig 1331 angeführt.50 
Der eventuell frühere Gebrauch im Munde des Bauern fand keine schriftliche Fixierung. 
Hinter dem Wandel vom Personen- zum Hofstättennamen steht als rechtlicher Vorgang 
die Verdinglichung des bäuerlichen Abhängigkeitsverhältnisses, eine Entwicklung, die um 
1150 mit der Villikationsverfassung des Oberhofes Rüste bereits einsetzt. Diese Entwick-
lung steht hinter dem verfügbaren Quellenmaterial.

Charakteristisch für den Wandel in der älteren personenrechtlichen Auffassung ist die 
Art der Verbindung von Hof und Person in den Registern des 14. Jahrhunderts:51 Rut-
ger de Vriese vom Hofe in Üfte mansus Dahlhusen; Heyno them Hove vom Hove them 
Vorwerke; in Lembeck mansus Regering, quem coluit die Quiterse; in Wulfen Diderichs 

47 Kötzschke (1906), S. 73.
48 Kötzschke (1906), S. 44: „in Durstinon Liudulbum et mansum plenum, in Galnon Uualdgerum et 

mansum eius non plenum (erg. tradidit).“
49 Kötzschke (1906), S. 226: „in Baclo Bernhardus“.
50 Niesert (1823), S. 359.
51 Kötzschke (1917), S. 82.
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vrowe van deme gude to Kortendorpe. Die Hofstättennamen sind Stellenbezeichnungen 
und noch in keiner Weise als Familiennamen aufgefasst, zu denen sie in der jüngsten Ent-
wicklung unter städtischem Einfluss geworden sind.

Die in der Mitte des 18. Jahrhunderts erfassten 554 Hofstättennamen sind in folgende 
Typen aufzugliedern (Tab. 15):

a)  Flur-, Lage- und Ortsbezeichnung: Vennhof, Suendrup, Ostrop, Uppenhock usw.52

b)  -ing: Kölking, Kötting usw.53

c)  -mann: Beckmann, Luchmann usw.54

d)  -kamp: Holtkamp55

e)  Berufsbezeichnung: Möller, Linneweber usw.56

f )  Groß- und Klein-: Große Dahlhaus usw.57

g)  Sonstige.

Im prozentualen Anteil am jeweiligen Namentyp nähern sich die verschiedenen Bauern-
klassen am stärksten in den Typen a), d) und g). Die übrigen Typen häufen sich in be-
stimmten Klassen, so -ing, -mann und die auf Hofteilung hinweisenden Zusätze Groß- und 
Klein- bei den Erben; Berufsbezeichnungen haben ausschließlich die Kötter- und Häusler-
stellen und charakterisieren somit deren wirtschaftliche Funktion.58

Tabelle 15: Namen der Hofstätten im 18. Jahrhundert

Namentyp Anzahl

davon:
Erben Kötter Brinker

absolut % absolut % absolut %

Flur-, Lage- und 
Ortsbezeichnung 126 51 40 33 27 41 32
-ing 43 26 60 6 14 11 26
-mann 81 40 49 19 24 22 27
-kamp 16 7 44 4 25 5 31
Berufs- 
bezeichnung 45 - 0 20 44 25 56
Groß- und Klein- 26 20 77 6 23 - 0
Sonstige 217 93 43 55 25 69 32
Gesamt 554 237 43 144 26 173 31

52 Urkundlicher Erstbeleg des Namentyps 1331.
53 Urkundlicher Erstbeleg des Namentyps 1331.
54 Urkundlicher Erstbeleg des Namentyps 1470, Gräflich v. Merveldtsches Archiv, Urkundenregesten.
55 Urkundlicher Erstbeleg des Namentyps 1331.
56 Urkundlicher Erstbeleg des Namentyps 1553, Gräflich v. Merveldtsches Archiv, Urkundenregesten.
57 Urkundlicher Erstbeleg des Namentyps Mitte des 14. Jahrhunderts, Kötzschke (1917), S. 82.
58 Vgl. die angeführte Notiz von 1803, S. 70.
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II. Die Ortstypen

Die Typisierung der Orte erfolgt in ihrer Verbindung mit den Flurtypen. Den Besitzge-
mengefluren entsprechen Gruppenorte, den Besitzeinzelfluren Einzelhöfe. Analog zur 
Unterscheidung von Kernflur und Erweiterungsflur sind Kernort und Erweiterungsort zu 
trennen.

Drubbel

Der Drubbel ist als Ortstyp ein Gruppenort, zu dem die Langstreifenflur gehört.59 Soziolo-
gisch ist er Vollerbenort. Erst durch Ortserweiterung dringen ebenso wie in die Hufnerflur 
andere soziologische Klassen ein. Die Gruppe der Hofstätten ist in ihrer Lage zueinander 
differenziert. Folgende Untertypen sind zu unterscheiden:

1.  der Ringdrubbel: die nördlichen Höfe der Bauernschaft Erle-Westrich am Heger-
feld, fortan Hegerbauernschaft genannt,

2.  der Streudrubbel: Üfte und Rüste,
3.  der Reihendrubbel: Emmelkamp,
4.  der Haufendrubbel: Deuten.

Zur Hegerbauernschaft in Erle-Westrich gehören 10 Höfe.

Tabelle 16: Heger (Erle-Westrich) 1820

Hof Klasse Grundherr Größe in Morgen davon Ackerland
Klaus VE Hs. Lembeck 53 35
Overhage VE Hs. Raesfeld 70 37
Luchmann VE Frei 44 22
Nienhaus VE Kirche 54 42
Wissing VE Hs. Raesfeld 73 59
Rhamann VE Kammer z. Kleve 41 32
Stegerhoff VE Hs. Lembeck 64 50
Askamp VE Cap. z. Xanten 36 34
Tellmann VE Hs. Lembeck 51 35
Hörnemann VE frei 44 32
Insgesamt 10 530 378

Diese liegen ringförmig auf drei Seiten des Flurkerns. Der Zusammenhang mit der Flur ist 
sehr engräumig; nur einer der zehn Höfe, Hörnemann, liegt jenseits des Grenzbaches am 
Westrand des Ortes auf der Erler Mark im Klever Gebiet. Der Aussiedlung in die Mark 

59 Müller-Wille (1944).
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liegt eine Verlegung der Hofstelle aus der feuchten Grenzbachniederung auf trockeneres 
Gebiet zu Grunde; zuletzt wurde noch 1890/91 die Hofstelle Nienhaus-Krampe aus einer 
feuchten Wiese auf einen trockenen Sandhügel verlegt. Wahrscheinlich ist ein nach der 
Ortsgründung erfolgtes Ansteigen des Grundwasserspiegels im Grenzbachtal die Ursache 
dieser Verlegungen, die den ursprünglichen Ortsgrundriss leicht verändert haben.

Der enge Zusammenhang mit der Flur lässt diese als Leitlinie der Gehöftlage erschei-
nen. Für den Erweiterungsort ist Streulage der Hofplätze charakteristisch.

Südlich des Hegerdrubbels folgt auf dem Hang der Rheinhauptterrasse der Üfter Drubbel 
mit wieder 10 Hofstätten, zu denen der Langstreifenverband Langefeld gehört.

Tabelle 17: Üfte 1820

Hof Klasse Grundherr
Größe in 
Morgen

davon
Ackerland Heide

Uhländer ½ E klevisch 45 29 6
Usermann VE klevisch 75 42 -
Heming VE Hs. Lembeck 87 62 -
Wicking VE Hs. Lembeck 52 40 -
Hüning VE Hs. Lembeck 164 44 65
Brüggemann VE Hs. Lembeck 49 31 8
Kolde VE Richter z. Dülmen 60 43 -
Forck VE frei 78 50 -
Dahlhaus sive Bau-
meister VE Hs. Lembeck 47 33 -
Groß-Ruyken ½ E ? 41 26 -
Insgesamt 10 698 400 79

Die Hofstätten liegen in kleinen Senken am unteren Terrassenhang in bestimmter Relation  
zum Grundwasserspiegel. Die kleintalige Auflösung des Hanges bewirkt Streulage mit z.T. 
relativ weitem und unregelmäßigem Abstand von der Kernflur. Dieser Grundriss typisiert 
Üfte als Streudrubbel.

Der Hof Groß-Ruyken nimmt eine Ausnahmestellung ein. Der Hofplatz liegt auf der 
Üfter Mark, die Anteile an der Kernflur bestehen nur aus Teilstreifen; der Hof gehört so-
mit nicht zum Kernort, sondern zur Ortserweiterung. Ebenso ist der Hof Uhländer wegen 
seiner Stellung als Halberbe in der Markgenossenschaft wahrscheinlich nicht zum Kernort 
zu rechnen. Der ursprüngliche Ort umfasste also nur 8 Vollerbenhöfe. Bis 1820 erfolgte 
eine Ortserweiterung mit 4 Erben, 29 Kottenstellen und einer Häuslerstelle, so dass sich 
die Bauernschaft aus folgenden Siedlungstypen zusammensetzt:

3. Kapitel: Ort und Ortschaft



78 Ort und Flur in der Herrlichkeit Lembeck

1)  8 Drubbelhöfe mit Langstreifenkernflur,
2)  4 Erbenhöfe mit teilweiser, späterer Beteiligung an der Kernflur und Breitstreifen 

als Erweiterung der Üfter Flur,
3)  23 Kottenstellen mit Anteilen an Kurzstreifengemengen, die z.T. Sekundärformen 

innerhalb älterer Gemengetypen sind,
4)  5 Markenkotten mit je einer kleinen Besitzeinzelflur,
5)  1 Erbteilungsort oder Familienweiler, bestehend aus dem Halberben Groß-Ruyken 

und dem Markkötter Klein-Ruyken,
6)  1 Einzelhof mit Blockeinödflur (große Besitzeinzelflur).

Die Kottenstellen bilden 4 kleine Haufenorte mit z.T. unregelmäßigem, z.T. durch Aufrei-
hung am älteren Wegenetz geregeltem Grundriss.

Genetisch gehören zu Üfte auch noch einige Einzelhöfe und Einzelkotten außerhalb 
der Herrlichkeit, Gemarkung Neuschermbeck. Die Grenzziehung zwischen Lembeck und 
Kleve von 1572 hat diese Zusammenhänge verdeckt.

Abb. 14: Flur Rüste und Schermbeck (Gemeinde Altschermbeck) 1820:  
Langstreifen- und Kurzstreifengemenge; zwei Einzelhöfe mit Blockeinödfluren  

(Pastorat und Bremer), randlich von Sekundärformen überlagert.
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Südlich Üfte liegt der Rüster Drubbel auf ähnlichem Standort am Flachhang der Haupt-
terrasse mit mäßig eingetalten Dellen (Abb. 14). Eine von Nord nach Süd zur Lippeniede-
rung sich erstreckende flache Eintalung bewirkt eine Verdichtung des Ortskerns im Osten. 
Der Einzelhof Bremer wurde durch seine Funktion als Werdener Oberhof zum zentralen 
Ort, wirkte auf die ringförmige Anlagerung der Ortserweiterung ein und bestimmte somit 
die Grundrissgestalt. – Zur Bestimmung des Kernortes reicht die Bauernklasse nicht aus, 
da auch Kleingesessene Inhaber von Stiftsgütern waren, die bis 1150 zurückzuverfolgen 
sind.60

Der regelnde Einfluss des Oberhofes zeigt sich ferner in der starken und gleichmäßigen 
Beteiligung der Neusiedler an der Altflur. Urkundlich ist diese Zersplitterung der Altflur 
im 16. Jahrhundert bezeugt: 1589 zahlten 6 Personen Pacht für Parzellen, welche aus dem 
Vorwerkgute getrennt waren.61 Dieses Vorwerkgut ist der Oberhof.62

Mit einer Besitzgröße von 132 Morgen, von denen 65 Morgen Ackerland waren, steht 
der Oberhof an der Spitze der Bauerngüter. Dazu kommen noch 10 weitere Höfe mit ins-
gesamt 555 Morgen (davon 261 Morgen Ackerland).

Tabelle 18: Rüste 1820

Hof Klasse Grundherr
Größe in 
Morgen

davon
Acker-
land Heide

Tasse VE frei, früher Kl. Werden 87 50 23
Battelt VE Hs. Hagenbeck 77 35 18
Buhle VE Pastor z. Schermbeck 68 26 14
Fröner VE Hs. Lembeck 55 20 15
Grüter VE Pastor z. Dorsten 58 25 14
Hohenhinnebusch ½ E Kirche z. Schermbeck 64 12 33
Poot Kleing. Hs. Hagenbeck 38 26 -
Hinnebusch Kleing. frei 35 22 3
Schattmann Kleing. frei 38 22 1
Cornelius Kleing. frei 35 23 -
Insgesamt 10 555 261 121

Die Erbenklasse ist offenbar früh aus dem Gutsverbande ausgeschieden. Tasse ist urkund-
lich Inhaber eines früheren Werdener Stiftsgutes Sypenhofe. Das Ausscheiden aus dem 
Gutsverbande ermöglichte ein freieres Wachstum, daher rühren die größeren Ackerflächen 
der Kämpe und die höheren Anteile privater Heide. Außerdem zeigen die Langstreifen 

60 Schattmann auf Mesenhorst in Rüste; Soppe, Burhans, Veltmann auf Boickholt in Buschhausen.
61 Kötzschke (1917), S. 773.
62 Kötzschke (1917), S. 82.
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der Vollerben die wenigsten Zersplitterungen. Der Halberbe stieg erst durch späten Er-
werb von Markenland im Jahre 1626 in die Größenklasse der Hufner auf.63 Entscheidend 
für seine altersmäßige Einreihung ist der geringe Anteil des Ackerlandes. Als Maßstab der 
Ackergröße von Althöfen darf das Stiftsgut, welches Schattmann innehat, zu Grunde ge-
legt werden. Die neun Höfe, deren Ackergröße 20 Morgen übersteigt, bilden den Kernort. 
Sieben weitere Kleingesessene besitzen Ackerflächen von jeweils 10, 11, 12, 13, 13, 13 und 
14 Morgen; zu dieser Gruppe ist auch der Halberbenhof zu rechnen. Die letzte Gruppe 
mit 4 bis 7 Morgen Ackerland bildet die dritte und jüngste Siedlerschicht.

Auf dem südlichen Flachhang der Hauptterrasse liegt der Reihendrubbel der Bauernschaft 
Emmelkamp. Die Hofreihe benutzte als Standort den bei 40 m austretenden Grundwas-
serhorizont. 10 oder 11 der 14 Erbenhöfe gehören zum Kernort. Die jüngste Erweiterung 
mit sieben Kotten- und Häuslerstellen nahm im Osten die Richtung in die mäßig feuch-
te Niederung des Emmelkämper Bruchs; der Ausweitung nach Westen war weitgehend 
durch die NachbarBauernschaft Rüste Einhalt geboten.

Die beachtliche Größe des Emmelkämper Drubbels hängt mit einer sehr frühen Flur- 
und Ortserweiterung zusammen. Die Höfe am Ostrand der Ortsreihe sind die Inhaber 
der schematischen Langstreifen des Grafenfeldes, daneben sind sie aber auch noch an den 
älteren s-förmigen Langstreifen beteiligt. Fasst man die drei Höfe mit der Erweiterungsflur 
der schematischen Langstreifen als Ortserweiterung auf, ergibt sich ein älterer Kern von  
8 Höfen.

Mit dem Langstreifenverband des Kleinen Hohefeld besteht kein engräumiger Ortszu-
sammenhang. Die Flur befindet sich – urkundlich seit dem 16. Jahrhundert fassbar – im 
Besitze von Bürgern der Stadt Dorsten; Ort und Flur sind 2 km voneinander entfernt und 
durch die Lippe getrennt. Da die frühgeschichtlichen Siedlungsverhältnisse Dorstens auch 
wegen der Ortsnamenfragen einer Klärung bedürfen, wird diesem Kapitel ein Exkurs über 
den Ursprung der Siedlung Dorsten angeschlossen.

Am Hetekerfeld der Bauernschaft Deuten sind 6 Erben beteiligt. Fünf Höfe bilden einen 
unregelmäßigen Haufendrubbel, ein Hof liegt abseits innerhalb einer Blockeinöde. Diese 
Blockeinöde ist nicht wie im Falle Rüste Überschichtung des Drubbels, sondern Ergebnis 
einer Sonderentwicklung dieses Hofes. Die Ortserweiterung erfolgte teils durch Einzelhö-
fe, die durch eine spätere Entwicklung in Weiler umgeformt wurden. Aus der Ortserweite-
rung bildeten sich die UnterBauernschaften Brosthausen und Lasthausen; letztere wurde 
durch Einbeziehung ins Kirchspiel Lembeck aus ihren genetischen Zusammenhängen he-
rausgenommen und ist seitdem selbstständige Bauernschaft.

Der Kranz der Drubbelorte um die Rheinhauptterrasse wird durch den jüngsten Rha-
der Drubbel geschlossen. Als jung ist er durch seine Verbindung mit einer schematischen 
Langstreifenkernflur charakterisiert. Die 6 Anteiler sind Vollerben, deren Höfe einen lo-
ckeren Haufenort bilden. In diesen Drubbel ist das Kirchdorf Rhade hineingewachsen.

Die Drubbel am Flachhang der Rheinhauptterrasse sind mit 8 Kernhöfen größer als 
die in der Lembecker Decksandebene mit 6 Kernhöfen. Die Vergesellschaftung der Drub-
bel ist ferner in der Lembecker Sandebene lockerer als im Bereich der Rheinhauptterrasse. 

63 Gräflich v. Merveldtsches Archiv Lembeck, Urkundenabteilung.
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Bestimmen hier die Dellen und der Grundwasserhorizont im Bereich des Flachhanges den 
Standort der Orte, so in der Lembecker Sandebene die Bachterrassen.

Einzelhof

Der Einzelhof ist mit einer Besitzeinzelflur = Blockeinöde verbunden. Es ist zwischen pri-
mären und sekundären Typen zu trennen, um die ursprüngliche Verbreitung erfassen zu 
können; vielfach ist nämlich der Einzelort zum Weiler oder weilerähnlichen Ort umge-
formt. Die großen Einzelhöfe gehören zur Bauernklasse der Erben. Daneben gibt es die 
kleinen Einzelhöfe der Markenkotten, die Einzelkotten. Während jene zur Betriebsgrö-
ßenklasse der Großhufner, in geringerem Maße auch der Vollhufner gehören, zählen die 
Einzelkotten fast durchweg zur Größenklasse der Kleinkötter.

Tabelle 19a: Einzelhöfe mit langen Ackerparzellen

Hof Klasse Grundherr
Größe  
in Morgen

davon
Acker Wiese Heide

Hane VE Domkapitel 257 93 18 60
Rogge VE Hs. Lembeck 230 60 12 114
Bremer VE Oberhof der 

Abtei Werden
132 65 17 35

Wenzelmann VE ehem. Werdener 
Stiftsgut

144 73 10 36

Tabelle 19b: Einzelhöfe mit kurzen Ackerparzellen

Hof Klasse Grundherr
Größe  
in Morgen

davon
Acker Wiese Heide

Wallenkamp VE Hs. Lembeck 211 47 23 121
Schäper VE Frei seit 1655 221 77 22 102
Bramert ½ E Pastor z. Rhade 113 50 19 18
Schulte Loh VE Hs. Hagenbeck 185 70 83 20

Hinsichtlich der Lage des Ortes zur Flur kommen zwei Typen vor. Mittelpunktslage in-
nerhalb der Besitzparzellen nehmen die Hofstätten der Bauernschaften Hervest-Orthöve 
und -Lune ein. In den übrigen Einzelhofgebieten herrscht Randlage der Hofstellen vor. 
Die Lage des Ortes zur Flur ist von den unterschiedlichen Standortgegebenheiten beider 
abhängig. Innerhalb der Lembecker Sandebene bilden die Bachterrassen den Standort 
der Hofstätten, dadurch ist die Randlage bedingt. Die Einzelhöfe im Dorstener Lippe-
tal bevorzugen trockene Standorte, für welche die Terrassenkante und die Wasserscheide 
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zwischen Lippe und Hervester Bruch die Leitlinien bilden. – Eine Ausnahme von dieser 
Relation bilden die Gräften-Adelshöfe (bei Schermbeck, Rüste und Erle), da sie ihre Lage 
mehr politisch-historischen Ereignissen verdanken. Die geschlossene Verbreitung von Ein-
zelhöfen ist beschränkt auf das Tal des Midlicher Mühlbachs (Abb. 11) und die östliche 
Lippeniederterrasse bei Hervest; ein kleiner, heute jedoch weitgehend gestörter Bezirk 
umfasst die Bauernschaften Lembeck-Stroick und Wulfen-Dimke. Diese Bauernschaften, 
genetisch zusammengehörig, sind durch die Zuordnung zu verschiedenen Kirchspielen ge-
trennt worden und besitzen daher eigene Namen. Ihre Einzelhöfe – darunter als größter 
Schulte Bockholt mit 250 Morgen vor der Gemeinheitsteilung – sind Reste eines ehemalig 
geschlossenen Einzelhofbezirkes, der später Weilerorte entwickelte. Weiler als sekundäre 
Ortsform gibt es auch im Einzelhofgebiet des Midlicher Mühlbachs; dazu gehören Groß- 
und Klein-Erwick (Abb. 7), Groß- und Klein-Kottendorf, neben dem sich noch zwei 
Einzelhöfe Natteford und Schulte Spechtel erhalten haben (Abb. 8). Ebenfalls in Weilern 
untergegangen sind die Einzelhöfe der Lembecker DorfBauernschaft, in Lembeck-Endeln 
(Abb. 6) und größtenteils der Bauernschaft Wessendorf.

Das Verbreitungsgebiet großer Einzelhöfe mit kurzen Ackerparzellen liegt nordöstlich 
Erle und nördlich Rhade „auf dem Wall“, südlich Erle-Östrich am Schafsbach, auf der Nie-
derterrasse der Lippe in der Bauernschaft Buschhausen. Es ist gebunden an Physiotope mit 
mäßig hoher Bodenfeuchtigkeit.

Die Einzelkotten – Markenkotten – sind Streusiedlungen innerhalb der Markenflä-
chen, die eine Regelung nicht erkennen lassen.

Adelshof

Der Adelshof ist ein soziologischer Spezialtyp mit einer Besitzeinzelflur. In der schriftlichen 
Überlieferung werden erstmalig 799 die Güter zweier sächsischer Adeliger bei Schermbeck 
und Rüste genannt.64 Diese Höfe gehen an die Abtei Werden über. Zur Lokalisierung ist die 
Besitzangabe allein nicht ausreichend, da Werden Eigentümer sämtlicher Höfe in Scherm-
beck und Rüste war. Es ist wegen der einheitlichen Besitzverhältnisse sicher, dass außer 
der Übertragung von adeligen Höfen auch die der abhängigen Höfe erfolgte, dass also die 
Schenker bereits Inhaber einer Grundherrschaft waren. – Schermbeck bildete 889/90 und 
1050 den Mittelpunkt eines Hofverbandes bzw. Hebebezirks zwischen Reken, Dorsten, 
Raesfeld und Drevenack. Die Oberhoffunktion hatte, seit 1150 in den Werdener Urbaren 
fassbar, der Hof Rüste inne.65 Seit 1658 trägt der Oberhof Rüste den Namen des damali-
gen Pächters Bremer.66 Dieser Hof ist der Einzelhof mit einer Blockeinöde in Anlehnung 
an den Gruppenort Rüste mit Langstreifenflur (Abb. 14). Die Lokalisierung des Hofes 
Schermbeck ist möglich durch Ausscheiden aller Flur- und Ortstypen, die jünger als die 
erste Beurkundung sind. Vom Ortsbestand um 1820 scheiden aus: erstens Neuschermbeck 
als junge Klever Stadtgründung, zweitens Altschermbeck als Kirchort mit der Kurzstrei-
fengemengeflur des „Kerkerfeldes“. Es bleibt als einziger Ort der Einzelhof mit Blockein-
ödflur, welcher 1820 Pastoratshof ist. Er ist der Ort Schermbeck um 800, der aus dem 

64 Diekamp (1881), IV, S. 282; WUB Supplementa, Nr. 115.
65 Kötzschke (1906), S. 73, 142, 226.
66 Gräflich v. Merveldtsches Archiv Lembeck, Urkundenabteilung.
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Besitz des sächsischen Adeligen auf der sächsisch/fränkischen Stammesgrenze in die Hand 
des Klosters Werden übergeht.67 Werden errichtet im 12. Jahrhundert auf seinem Besitz 
die Pfarre; der Zeitpunkt der Kirchgründung lässt sich weiter einschränken auf die erste 
Hälfte des 12. Jahrhunderts, da um 1150 der Funktionswechsel vom Oberhof zum Pasto-
ratshof schon vor sich gegangen war.

Beide Adelshöfe aus sächsischer Zeit sind Einzelhöfe, beide sind ferner Gräftensied-
lungen. Zur Zeit ihrer Übertragung standen sie in einem Familienzusammenhang, da die 
Inhaber Marcald und Gerald Söhne eines Irminald, also Brüder waren.

Nur in der Berührung mit den Trägern der mittelalterlichen Schriftlichkeit beginnen 
die Urkunden zu sprechen. Nach der Erwähnung der Adelshöfe bei Schermbeck und Rüste 
von 799 wird um 900 ein grundherrlicher Hof in Dorsten am Schölzbach bezeugt, von 
dem eine Grundherrschaft ausgeübt wird.68 Die Inhaberin Athalgard stiftet eine Memorie 
für ihren Gatten Abbo, indem sie Höfe in Durstinon und Galnon der Abtei Werden über-
trägt. Der Adelshof wurde vor 1044/75 durch Imeza, die letzte Edelfrau von Dorsten, dem 
Collegiatstifte zum hl. Victor in Xanten übertragen.69 Im 14. Jahrhundert existiert noch 
ein zweiter adeliger Hof Barlo an der Hasselbecke (seit 1602 Rapphofs-Mühlenbach). Bei-
de Höfe sind Einzelhöfe mit Blockeinödfluren und Gräften.

Mit der Erwähnung der Höfe bei Schermbeck, Rüste und Dorsten ist die Existenz von 
adeligen Grundherrschaften vor dem Hervortreten der übrigen adeligen Höfe in der Herr-
lichkeit im 12. und 13. Jahrhundert gesichert.

Seit 1173 begegnet in Urkunden ein Ministerialengeschlecht de Wulfhem, welches das 
Drostenamt am Bischofshofe zu Münster innehatte. 1393 geht die Hofstätte in den Besitz 
der Kirche in Wulfen über, die dort das Pastorat einrichtete.70 Es handelt sich gleichfalls 
um einen Gräftenhof, im „Koehl“ gelegen. Gräftenreste sind im Gelände erkennbar, je-
doch nicht im Kataster verzeichnet. Die zum Hofe gehörige Flur ist Sekundärform, da die 
Ländereien des Hofes unabhängig von der Übertragung der Hofstätte aufgeteilt wurden.

In Erle ist seit 1201 ein Geschlecht von Erler beurkundet.71 Die Lage des Sitzes und 
damit Flur- und Ortstyp sind bisher unbekannt geblieben. Die örtliche Überlieferung zur 
Topographie verwendet Weskamp.72 Danach soll die Hofstelle zwischen Tellmann und 
dem Pastorat gelegen haben. Das Hauptargument, der Flurname „Schultenhof “, fällt aber 
für die Lokalisierung der Hausstelle aus, da er sich nicht auf diese, sondern auf die Flur des 
Hofes bezieht.

Das von Merveldtsche Archiv bewahrt unter seinen Akten bisher unbekanntes Mate-
rial über den wüsten Schultenhof in Erle.73 Aus diesen Akten geht hervor, dass der wüste 
Schultenhof 1655 vom Inhaber des Schlosses Lembeck angekauft wurde. Zur Zeit des An-
kaufs war der Hof ohne Wohnung und stückweise verpachtet. Mit dem Hof verband sich 

67 Schermbeck-Scirinbeki ist „Grenzbach“.
68 Kötzschke (1906), S. 44: „Athalgard pro Abbon tradidit in Durstinon Liudulbum et mansum ple-

num, census eius usw. Uualdgerum quoque in Galnon et mansum eius non plenum“.
69 Neueste Forschung: Schuknecht, Noch einmal: Imeza, die in Xanten ruht; in diesem Band S. 306-

317.
70 Gräflich v. Merveldtsches Archiv Lembeck, Urkundenabteilung.
71 Körner/Weskamp (1929), S. 228 mit weiteren Hinweisen.
72 Weskamp (1902), S. 6.
73 Gräfl. von Merveldtsches Archiv Lembeck, Akten Lembeck, Nr. 781.
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das Marken- und Holzrichteramt in der Erler Mark und das Collationsrecht der Pfarre. 
Die Aufmessung 1655 ergab (mit Ausschluss der Wiese) 202 Scheffel und ⁷⁴/₄ Fuß oder ca. 
112 Morgen, den lokalen Scheffel zu 100 Quadratruten gerechnet. Danach wurde ein Plan 
angefertigt, der sich ohne Schwierigkeit in das Flurbild der Urkatasterkarte von 1820 über-
tragen lässt und die Gestalt eines sichelförmigen Restes einer ursprünglichen Blockeinöde 
ergibt (Abb. 5). Unter Einbeziehung des zum Pastorat und zum Kirchengute Heßling ge-
hörigen Grundbesitzes rundet sich die Blockform ab und ergibt wie in Rüste eine Block-
einöde an einem älteren Langstreifengemenge. Da der Hof nicht geschlossen zu vergeben 
war, wurde er aufgesplittert und seit 1805 in Teilen verkauft.

Die Klärung der Frage, ob dieser Schultenhof mit dem früheren Rittersitz identisch ist, 
setzt an den Funktionen des Hofes an. Die Annahme Weskamps, dass das Collationsrecht 
der Pfarre ein Annex des Marken- und Holzrichteramtes sei, ist irrig; die Funktionen haf-
ten am Hof, die Urkunden sagen, sie „klebten“ ihm an. Vorgänger des Hauses Lembeck im 
Besitze des Schultenhofes waren die Herren v. Wylich zu Winnedall. Die Frage nach der 
Besitzübertragung von den Herren v. Erle, die bis 1285 bezeugt sind, an die Herren v. Wy-
lich ist ungeklärt. Das Kirchdorf zeigt durch seine Lage seine Zugehörigkeit zu dem Hofe. 
Die Kirche, eine Gründung des 13. Jahrhunderts, ist Tochterkirche von Raesfeld und gilt 
als Eigenkirche der Ritter v. Erle.74 Daraus erklärt sich das Kollationsrecht; dieses und das 
Markenrichterrecht sprechen dafür, dass der Schultenhof mit dem Sitze der ehemaligen 
Herren v. Erle identisch ist.

Die Hausstelle wurde von den Nachfolgern der Herren von Erle nicht benutzt, da sie 
auf Haus Winnedall wohnten. Es ist daher nicht notwendig, für die bereits 1655 unbe-
kannte Hofstelle eine Ortswüstung anzunehmen, da nach dem Ende der Herren v. Erle das 
Haus für andere Funktionen freistand. Die Lage des Gräftenhofes Pastorat spricht ebenso 
wie die Lage des Kirchdorfes dafür, dass auch dieser ein Teil des ehemaligen Schultenhofes 
ist. Auch die Flurstücke des Pastoratshofes sind Teile des ehemaligen Schultenhofes. Ferner 
ist das Kirchengut Heßling im Nordosten des Dorfes offensichtlich aus der alten Gutsflur 
herausgetrennt, also wohl eine Dotation der Pfarre durch die Gründer der Erler Kirche.

Für die Datierung dieser Höfe bei Schermbeck, Rüste, Erle sind ihr Siedlungstyp, ihre 
soziale Stellung und ihre Lage an der Stammesgrenze entscheidend. Alle diese Höfe ent-
standen als Überschichtung der Altsiedlungen. Der Vorgang der Überschichtung ist natur-
gemäß im Einzelhofbezirk nicht mit dieser Deutlichkeit zu greifen.

Die Gräften der Höfe, die vor dem 14. Jahrhundert ihre Stellung als Adelssitze verlo-
ren, sind klein. Nur dort, wo die adelige Grundherrschaft noch nach dem 14. Jahrhundert 
ausgeübt wurde, das trifft für die Häuser Lembeck und Hagenbeck zu, entstanden große 
schematische Anlagen. Das Schloss Lembeck wurde dabei wahrscheinlich nicht auf dem 
Boden des alten Hofes des Hauses Lembeck errichtet.

74 Börsting/Schroer (1946), I, 214.
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Tabelle 20: Gräftensiedlungen 1820

Name Typ Gräftenform Besitz Flurtyp
Schloss Lembeck Wasserburg schematisch adelig Einzelflur
Haus Hagenbeck Wasserburg schematisch adelig Einzelflur
Pastorat Wulfen Gräftenhof klein oval kirchlich Gemengeflur
Pastorat Schermbeck Gräftenhof klein oval kirchlich Gemengeflur
Pastorat Erle Gräftenhof klein oval kirchlich Gemengeflur
Bremer/Rüste Gartengräfte fünfeckig bäuerlich Einzelflur
Bergkamp/Dorsten Gräftenhof klein oval bäuerlich Gemengeflur
Barlo/Dorsten Gräftenhof

seit 1405 wüst
klein oval adelig, nach  

1405 städtisch
Gemengeflur

Nach Flurtyp und Besitzverhältnis ergibt sich ein mannigfaltiges Bild (Tab. 20). Jedoch 
gehen alle Typen auf Einzelhöfe mit Besitzeinzelfluren (Blockeinöden) im Besitze eines 
Bauernadels zurück, der vielfach in den Stand der Ministerialen des 12. Jahrhunderts auf-
steigt. – Für den Siedlungsgang und den Standort der Dörfer sind die Adelssitze durch 
die Eigenkirchengründungen wichtig. Das gilt für die Dörfer Schermbeck, Erle, Lembeck, 
Wulfen und auch für die Stadt Dorsten.

Kirchort

Die Herrlichkeit Lembeck besitzt 7 Kirchorte: Lembeck, Wulfen, Erle, Altschermbeck, 
Hervest, Holsterhausen und Rhade.

Tabelle 21: Kirchorte75

Name Patron Zeit der Gründung Art der Gründung
Lembeck Laurentius vor 1150 bischöfliche Eigenkirche
Wulfen Matthäus nach 1169 vor 1203 Eigenkirche, Tochterkirche v. 

Lembeck
Erle Sylvester vor 1260 Eigenkirche, Tochterkirche v. 

Raesfeld
Altschermbeck Dionysius 12. Jahrhundert durch Kloster Werden
Hervest Paulus vor 1188 bischöfliche Gründung?
Holsterhausen Antonius 1443 Tochterkirche von Hervest
Rhade Urbanus 1489 Tochterkirche von Lembeck

75 Vgl. dazu Börsting/Schroer (1946); Körner/Weskamp (1929).
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Im Grundriss sind zwei Hauptformen zu unterscheiden: Kirchorte mit geregelter, ringför-
miger Anordnung der Hofstellen und Kirchorte mit ungeregelter, haufenförmiger Anord-
nung der Hofstellen.

Den Typ des durch die Kirche geregelten, ringförmigen Ortsgrundrisses zeigt Abb. 15, 
Kirchort Erle. Der Ring der Kirchhöfner ist vor 1640 geschlossen, da zu diesem Zeitpunkt 
der erste Küster auftritt und die Küsterei in der Wegegabel am Ortsrand des Ortes im Au-
ßenring liegt. Die Hausstelle westlich des Dorfes zwischen Innenring und Pastorat wurde 
1705 errichtet.76 Beim Wachstum des Ortes über den Kern des Innenrings entstand eine 
Streulage der Hofstellen.

76 Weskamp (1902), S. 13.

Abb. 15: Kirchort Erle 1820.

Abb. 16: Kirchort Hervest 1820.
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Den Typ des ungeregelten, haufenförmigen Ortes veranschaulicht Abb. 16. Der Grund-
riss des Kirchortes Hervest wurde von den Vollerbenhöfen, die älter als die Kirchgründung 
sind, beeinflusst; es kam nicht zur Ausbildung eines Ringes.

Entstehungsgeschichtlich hat sich also der ringförmige Ort in Lage und Grundriss 
an der Kirche orientiert, bei dem haufenförmigen Kirchort hat umgekehrt die Lage der 
Kirche sich am schon bestehenden bäuerlichen Ort orientiert. Zu ersterem Typ gehören 
außer Erle noch Wulfen, Lembeck und Altschermbeck; jedoch ist im letzten Falle das 
Bild gestört, da der Ortsteil auf dem Westufer des Schermbecker Bachs in der Stadt Neu-
schermbeck aufgegangen ist. Zum zweiten Typ gehören neben Hervest auch Rhade und 
Holsterhausen.

Das Dorf als geschlossenen Ort gibt es im südwestlichen Münsterland nur als Kirchort.
Der Grundriss des Dorfes Wulfen lässt die ringförmige Anordnung der Hausstellen der 

Kirchhöfner sehr schön erkennen (Abb. 17). Das Wachstum über den Innenring hinaus 
ruft den Eindruck eines Haufendorfes hervor. Das Wachstumsprinzip und die Entstehung 
des Außenringes werden sichtbar an dem Lageverhältnis zwischen dem Hof Steinheuer 
und dem zugehörigen Heuerhaus. Das Bauernhaus liegt im Innenring, das Heuerhaus 
hinter der älteren Hofstelle im Außenring. Die Lage eines größeren Hofplatzes auf der 
Westseite des Dorfes ist in einer späteren Hoferweiterung bedingt, die naturgemäß im eng-
bebauten Innenring nicht möglich war. Das gesamte Dorf war bis ins 19. Jahrhundert von 
einer Hecke umschlossen.77

77 Karte von 1797 im Besitze des Archivs des Heimatvereins Wulfen: „Grundriß vom Dorf Wulfen 
mit Benennung deren angrenzenden Nachbarn und wie selbige die ihnen zuständige Gründe in 
wehrhaften Stande und Frechten zu unterhalten haben.“

Abb. 17: Kirchort Wulfen 1820.
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Das Kirchdorf Lembeck hat in seiner Entwicklung einige Sondermerkmale. Eine Ring-
bildung um die Kirche ist auch hier im Grundriss und in der Lage der älteren Hausstellen 
sichtbar. Der Halberbe besitzt eine erweiterte Hofstelle im Außenring; die Zugehörigkeit 
zum Ring der Kirchhöfner ist durch die Lage des Wohnhauses gegeben. Neben dem Wachs-
tum in die Ringbezirke erfolgte eine Verdichtung des Ortes durch Ansetzung von Häuslern 
am Rande des Kirchhofes auf der Innenseite des Kernes. – Eine ähnliche Verdichtung des 
Ortskernes besitzt auch das Dorf Hervest. Heute sind diese siedlungsgeschichtlich jüngs-
ten Stellen baugeschichtlich die ältesten.

Am deutlichsten ist bei Rhade der Einfluss der Kirche auf die Entwicklung des Ortes. 
Das Kirchdorf ist in Anlehnung an einen älteren Drubbel entstanden. Die Erbenstellen 
bilden den äußeren Ring, in den die Kötter- und Häuslerstellen hineingewachsen sind. Das 
Pastorat liegt im Dorfe selbst, während in allen anderen Orten bis ins 19. Jahrhundert ein 
Hof in der Nähe, aber außerhalb des Dorfes diese Funktion ausübte.

Sozialstruktur

Die Sozialstruktur der Dörfer ist im Allgemeinen sehr einheitlich:
Dorf Erle: 1 Vollerbe, Bente im Dorf; 3 Erbkötter (Viertelerben), 7 Markkötter,  

2 Kleingesessene ohne Markenrecht; 6 Hausstellen der Kleingesessenen außerhalb des 
Dorfkernes.

Dorf Wulfen: 21 Kötter mit ¼ Erbenrecht, 16 Kleingesessene ohne Markennutzungs-
recht.

Dorf Lembeck: Das Kirchdorf Lembeck ist entstanden aus den Eigenhörigen der Lem-

Abb. 18: Kirchort Lembeck 1820.
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becker Pfarre.78 Sie erscheinen 1786 als 1 Halberbe, 15 Viertelerben (Erbkötter). 22 Klein-
gesessene.

Die Einwohner des Kirchdorfes Altschermbeck waren nach dem Register von 1586 
nicht differenziert. Alle Dorfeinwohner sind als Kleingesessene ohne Markenrecht be-
zeichnet.

Dorf Hervest: 2 Vollerben, 10 Viertelerben, 22 Kleingesessene.
Dorf Holsterhausen: 1 Vollerbe, 1 Viertelerbe, 13 Kleingesessene. Das Dorf hat ein fes-

tes Gründungsdatum: 1350 mit der Ansiedlung von Eigenhörigen des Hauses Hagenbeck.
Dorf Rhade: 8 Halb- bis Vollerben, 15 Viertelerben, 24 Kleingesessene. Die Übersicht 

weist die Kirchorte als Kötter- und Brinkerorte aus. Nur Hervest (2) und Rhade (5) ent-
halten ältere Vollbauernorte.

Flurformen

Die Untersuchung der Flurformen ergibt folgendes Bild:
Erle: Blockgemenge und Kurzstreifengemenge als Sekundärformen einer älteren Block-

einöde (Schultenhof ); die Flur des Vollerben im Dorf liegt in dem Breitstreifengemenge 
des Westricher Feldes.

78 Niesert (1823), S. 359: „homines beati Laurentii in Lembeke“ 1331.

Abb. 19: Kirchort Rhade 1820.
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Wulfen: Blockgemenge als Sekundärform und Kurzstreifengemenge (unsicher, ob 
Rode- oder Teilungsflur).

Lembeck: Blockgemenge, z.T. Sekundärform, z.T. Rodeflur (Dorffeld).
Altschermbeck: Kurzstreifengemenge (Kerkerfeld) als Kernflur (Rodeflur), Blockge-

menge als Sekundärflur.
Rhade: schematische Langstreifen als Kernflur des vorkirchdörflichen Drubbels; Kurz-

streifen- und Blockgemenge als Erweiterungsflur zum Erweiterungsort (Kirchdorf ).
Hervest: Blockeinöden als Kernfluren der vorkirchdörflichen Einzelhöfe. Kurzstreifen 

und vereinzelt Blockgemenge als Flur des Kirchortes.
Holsterhausen: Breitstreifen als Flur des Vollerben in Gemengelage mit Breitstreifen 

anderer Vollerben außerhalb des Kirchortes. Kurzstreifengemenge als Dorfflur (Holster-
hauser Feld).

Die Kirchorte haben kurze Parzellenformen: Kurzstreifen und Kurzblöcke in Gemen-
gelage, wobei namentlich die Blöcke genetisch auf ältere Blockeinöden zurückgehen. Alle 
anderen Parzellenformen gehören – wie die Bauern der Vollerbenklasse – in vordörfliche 
Siedlungszusammenhänge.

Die Lage der Kirchorte ist abhängig:
1.  vom Hofe des Gründers, auf dessen Boden die Kirche als Eigenkirche entsteht. Im 

Einzelnen nachgewiesen wurde dieser Zusammenhang für das Kirchdorf Erle; er 
gilt ferner für die Werdener Gründung Altschermbeck auf dem Hofe Schermbeck 
und für Wulfen auf dem Besitze der Ritter von Wulfen. Die Lage des Kirchortes auf 
der Flur des Gründerhofes beeinflusste nicht die Hofstätte, die sich stets in gerin-
ger Entfernung vom Kirchort befindet. Für Lembeck nimmt Weskamp desgleichen 
eine Kirchgründung auf dem Hofe des Geschlechtes der Ritter v. Lembeck an.79 
Eine topographische Feststellung der zugehörigen Hausstelle war bisher nicht mög-
lich. Die Lage der Wasserburg Lembeck ist jünger;

2.  von der Lage des älteren Ortes, in den die Kirche hineingestellt wurde. So ist die 
Kirche in Hervest in Anlehnung an den Hof Schulte Tenderich entstanden (zum 
bischöflichen Oberhof Haltern abgabepflichtig).80 Holsterhausen und Rhade, die 
jüngsten Kirchorte, sind erst 1443 bzw. 1489 von Hervest und Lembeck abgepfarrt 
worden. Die Abzweigung erfolgte unter Hinweis auf die Entfernung vom Kirchort 
der Mutterpfarre. Beide besaßen ältere Kapellen.

Die Entwicklung des Kirchortes Rhade aus einem primären Drubbel ist der einzige Fall, 
dass eine ganze Bauernschaft sich zum Kirchdorf erweiterte; daher rührt seine Beson-
derheit, dass auf das Kirchdorf das Maximum an Siedlungseinheiten der Gemarkung – 
nämlich 62% – entfällt. Alle Kirchdörfer besitzen innerhalb der Kirchspiele eine zentrale 
Stellung. Nur Altschermbeck macht hierin durch die Grenzlage seines Kirchdorfes eine 
Ausnahme; diese Grenzständigkeit ist allerdings sekundär. Das Kirchspiel Schermbeck 
umfasste ursprünglich auch das Klever Gebiet westlich des Grenzbaches in der heutigen 
Gemarkung und dem heutigen Kirchspiel Neuschermbeck. Die Aufspaltung in Alt- und 

79 Körner/Weskamp (1929), S. 374f.
80 Körner/Weskamp (1929), S. 280.
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Neuschermbeck erfolgte durch die Klever Territorialpolitik erst im beginnenden 15. Jahr-
hundert. An einer Schwächestelle der Grenze errichteten die Herzöge v. Kleve gleich nach 
ihrer Rangerhöhung auf dem Konstanzer Konzil Neuschermbeck als Grenzfestung.

Mit der Funktion des Kirchortes als zentralem Ort ist eine administrative Neuordnung des 
Kulturraumes verbunden. Bei der Zuordnung der Bauernschaften zu Pfarrsprengeln war 
die Entfernung vom Kirchort ausschlaggebend. So wurden vielfach siedlungsgenetische 
Zusammenhänge zwischen den Bauernschaften zerschnitten: z.B. bei den Bauernschaften 
Lembeck-Stroick und Wulfen-Dimke, ebenso die Bauernschaften Deuten mit der Unter-
Bauernschaft Brosthausen im Kirchspiel Wulfen und Lasthausen im Kirchspiel Lembeck. 
Im Bereich der Gruppensiedlungen blieben die Zusammenhänge besser gewahrt als im 
Einzelhofgebiet.

Weiler

Der Weiler ist durch seine Verbindung mit Blockgemengen charakterisiert. Entsprechend 
den zwei genetischen Blockgemengetypen – primärer Rodetyp mit Kampnamen und se-
kundäre Teilungsflur mit überwiegend präpositionalem Flurnamenbestand – sind auch 
zwei genetische Ortstypen vorhanden: der primäre Kötterweiler und der sekundäre Er-
benweiler. Kötterweiler sind die Höltker Höve in der Bauernschaft Stroick, Gemarkung 
Lembeck, die Lehmkuhl in der Gemarkung Wulfen und die Bauernschaft Höve in der 
Gemarkung Rhade. Die Kötter sind Nebenerwerbler, was bei „Lehmkuhl“ auch im Orts-
namen ausgesprochen ist; und auch die Höltker Höve (Abb. 10) zeigen durch ihren Flur-
namen „auf Strocks Kuhlen“, dass sie als Nebenerwerbssiedlungen an Lehmkuhlen ent-
standen sind. Die Höve bei Rhade, ebenfalls eine Kötterbauernschaft, liegen auch an einer 
Lehmfläche. Alle Kötterweiler sind Haufenorte mit 4 bis 13 Hofstellen. Die sekundären 
Erbenweiler sind durch Teilung aus primären Einzelhöfen mit Blockeinödfluren hervorge-
gangen. Als Ortstyp ist der Erbenweiler jünger als Drubbel und Einzelhof; zur Datierung 
ist auf den primären Ortstyp zurückzugreifen. Die Blockgemengeteilung ist als jüngster 
Spezialfall der Flurteilungen dargestellt worden, daher ist auch die Weilerbildung als jüngs-
ter Spezialfall der Einzelhofteilungen anzusehen. Diese reichen bis in die erste Hälfte des 
12. Jahrhunderts – soweit bisher fassbar – zurück. Die Blockgemengeteilung, die Flächen-
messung voraussetzt – bei der beurkundeten Aufteilung des Strocks-Erbes von 1612/16 
– ist zuerst greifbar in der Mitte des 16. Jahrhunderts.81 Alle älteren Teilungen, die sich mit 
anderen Flurtypen als Blockgemengen verbinden – also mit regel- und unregelmäßigen 
Breit- und Kurzstreifen, die einfache Breitenmessung erfordern –, bilden auf Grund ihrer 
gleichartigen Entstehung weilerähnliche Siedlungen.

Der rechtliche Vorgang der Einzelhofteilung ist zumindest zwiefach:
1.  Teilung im Familienverbande: z.T. sichere Erbteilung; z.T. ist die Erbteilung dadurch 

fraglich, dass bei Lebzeiten des Vaters ein Sohn eine eigene Hofstelle auf dem Erbe 
erhält. Diese Teilung ist an den Zusätzen Groß- und Klein- in Hofnamen sichtbar. 

81 Lütke Loick und Joh. Loick 1557 besitzen Blockgemenge: Gräflich v. Merveldtsches Archiv Lem-
beck, Urkundenabteilung.
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Diese Familienweiler bestehen fast ausschließlich aus zwei Hofstellen, nur in einem 
Falle aus drei: Groß-Möring, Klein-Extermöring, Johan Möring.

2.  Teilung auf Grund mehrfachen Behandens durch den Grundherrn meist nach 
Heimfall wüster Höfe. Als derartiger Behandungsweiler entstand Lembeck-Stro-
ick.

Die Verbreitung der Weiler ist abhängig von der Verbreitung primärer Einzelhöfe, d.h. der 
Weiler ist die sekundäre Siedlungsform der mäßig feuchten Landschaften. Das Einzelhof-
gebiet der Gemarkungen Lembeck und Wulfen ist nur in Resten erhalten und stark von 
Weilern überdeckt. Die Familienteilung veranlasst eine paarweise Anordnung der Hof-
stellen, die sich berühren oder in geringem Anstand voneinander liegen. Solche Hofpaare 
sind im Midlicher Mühlbachtal, in der Bauernschaft Wessendorf, in der DorfBauernschaft 
Lembeck, in Endeln, Lasthausen, Stroick und Dimke verbreitet.

Die jüngsten Weiler sind ganz anderer Art. Der Ort wird erweitert durch Ansetzen 
eines Neusiedlers auf der Mark im Familienzusammenhang ohne Eingriff in die Altflur. 
Dieser weilerähnliche Typ ist hinsichtlich Betriebsgröße und Bauernklassen sehr stark dif-
ferenziert, wie Tab. 19 zeigt.

Tabelle 22: Wessendorf und Lembeck 1820

Bauernschaft Hofstelle Bauernklasse
Betriebsgröße
in Morgen

Wessendorf Limberg Vollerbe 103,0
Wessendorf Limberg Markenkötter 3,0
Wessendorf Große-Sänder Vollerbe 241,0
Wessendorf Kleine-Sänder Kleingesessener 0,9
Dorf Lembeck Mast, J. Drittelerbe 50,0
Dorf Lembeck Mast, Ch. Kleingesessener 0,1
Erle-Östrich Tenk Vollerbe 30,0
Erle-Östrich Kleine Tenk Kleingesessener 0,3

Diese Art der Ortserweiterung hat auf alle Siedlungskleinlandschaften übergegriffen.

Die Anfänge der Siedlung Dorsten82

Die Altstadt Dorsten liegt auf der Inselterrasse (NN +31 m) im südlichen Teil des Dors-
tener Lippetals. Zur Herrlichkeit Lembeck bestehen siedlungsgenetische Beziehungen 
durch die Lage ihrer Ackerfluren des Kleinen- und Großen-Hohefeld nördlich der Lippe. 
Die Langstreifenflur des Kleinen-Hohefeld ist genetisch der Kern der Siedlung. Der ältere 
Ort am Kleinen-Hohefeld ist durch eine Verlegung in die Stadt untergegangen. Man hat 

82 S. Schuknecht: Topographie und Genese der Stadt Dorsten; in diesem Band S. 15-35.
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diese Fluren nördlich der Lippe für spätere Erwerbungen gehalten; das ist jedoch ein Irr-
tum, da die Stadt nur die öffentlichen Rechte, d.h. die Zehntrechte, aus den schon früher 
im privaten bürgerlichen Besitz befindlichen Fluren erworben hat.

Südlich der Lippe deckte sich der Bereich des Ortsnamens Dorsten nicht mit der 
heutigen Gemarkung. Das Kirchspiel Dorsten umfasste z.B. die Höfe der Gemarkung 
Altendorf-Ulfkotte. Noch um 1400 umfasste der Name Dorsten Höfe auf der Hardt, spä-
ter Gemarkung Gahlen. Alle diese Höfe südlich der Lippe sind Einzelhöfe. Ein Teil des 
Einzelhofbezirkes fiel der Ausdehnung der städtischen Gemarkung zum Opfer. Zu den 
untergegangenen Höfen gehören namentlich Barlo und Slemmels, deren von der Stadt 
aufgeteilte Fluren noch heute die Flurnamen „Barloer-“ und „Slemmelsfeld“ tragen.

Die Existenz einer Gruppensiedlung Dorsten vom Typ des Drubbels an der Langstrei-
fenflur nördlich der Lippe ergibt sich für das 9./10. Jahrhundert besonders aus dem Vorhan-
densein eines eigenen Ortsnamens Durstina. Durstina gehörte um 889/90 zum Hebebezirk 
Schermbeck nördlich der Lippe, während gleichzeitig im Urbar A von Werden die Einzel-
hofsiedlung Durstinon südlich der Lippe zum Hebebezirk Heldringhausen bei Reckling-
hausen abgabepflichtig war. Die Lage der Stadt und ihr genetischer Kern ist von Strotkötter 
durch den sogenannten „Reichshof “ Dorsten bestimmt.83 Strotkötter ging es bei seiner Un-
tersuchung in erster Linie um die Erklärung des Hebebezirks Dorsten, der dem Kanoni-
kerstift Xanten gehörte. Strotkötter grenzt daher den „Reichshof “ nach einem Urbar des  
14. Jahrhunderts aller an den Xantener Oberhof Dorsten abgabepflichtigen Höfe ab.84 Zwi-
schen den Mitgliedern dieses Oberhofverbandes besteht kein siedlungsgenetischer Zusam-
menhang. Entscheidend für die Frage nach dem genetischen Kern und der Entstehung der 
Stadt als Ort ist die Lokalisierung und Datierung des Oberhofes Dorsten. Strotkötters These 
wurde von Weskamp in Anlehnung an Rübel fortgeführt.85 Weskamp setzt die Entstehung 
des „Reichshofes“ Dorsten in Beziehung zu Karls d. Gr. Straßen in den Sachsenkriegen und 
gewinnt damit eine scheinbar sichere Datierung. – Alle bisherigen Untersuchungen stimm-
ten bisher darin überein, dass die Stadt Dorsten aus dem „Reichshof “ hervorgegangen sei. 
Weskamp sagt sogar, dass der „Reichshof “ zur Stadt erhoben wurde. Dem widersprechen 
die Urkunden, die zwischen der Curtis und der Villa Dorsten unterscheiden.

Bei Anwendung der topographisch-genetischen Methode zeigt sich für die Stadt Dors-
ten der gleiche Zusammenhang mit einem ehemaligen Adelshof, wie es bei den Kirchorten 
Erle und Schermbeck mit Rüste der Fall war. Dorsten als Stadt ist auf der Flur dieses Hofes 
entstanden, welche wie in anderen Fällen durch Verpachtung von Ländereien – dem soge-
nannten Havesland – aufgesplittert und aus einer primären Blockeinöde zu einem sekun-
dären Blockgemenge wurde. Der Hof ist der Xantener Oberhof, gelegen in der Gemar-
kung Gahlen auf dem Westufer des Schölzbachs; in den amtlichen Karten ist er unter dem 
Namen Bergkamp eingetragen. Auf der Flur dieses Hofes wurde als Xantener Eigenkirche 
die Kirche Dorsten errichtet. Diese lag beim Pfarrhof, er bestimmte die topographische 
Lage des Kirchortes „villa Durstine“, der 1251 durch den Kölner Erzbischof Konrad v. 
Hochstaden zur Stadt erhoben wurde.

83 Strotkötter (1898).
84 Nach Wilkes (1937), S. 466ff. Strotkötter datiert dieses Urbar – offenbar falsch – ins 13. Jahrhun-

dert.
85 Körner/Weskamp (1929), S. 179. Rübel (1901).
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Die Lokalisierung des Oberhofs mittels der topographisch-genetischen Methode kann 
durch die Rechtsgeschichte des Hofes gestützt werden, damit ergibt sich zugleich die Auf-
lösung des Reichshofbegriffs im Sinne Rübels. Die sogenannten Reichshöfe im Vest Reck-
linghausen sind Oberhöfe in geistlichem Besitz. 1372 wird die Vogtei über diese Höfe von 
Kaiser Karl IV. an die Inhaber von Westerholt bestätigt.86 1418 nennt der Westerholter auf 
Grund der kaiserlichen Belehnung mit dem Königsbann die Vogtei Eigentum des Reiches; 
Reichsgut waren nie die Höfe selbst. Bei der Übertragung der Vogtei an den Erzbischof 
von Köln im Jahre 1608 taucht die Bezeichnung Reichshof auf. Die Vogtei wird fortan 
durch den erzbischöflichen Statthalter im Vest ausgeübt. Zur Zeit der Übertragung hat 
Vinzenz Rensing diese Stellung inne; er nennt 1617 „die beiden Bergh-Kempe, Garden 
und Haus daselbst gelegen.“87 Hier beginnt die Übertragung des Flurnamens Bergkamp 
auf den Oberhof Dorsten.

III. Die Ortsnamen

Vier Gruppen von Ortsnamen sind auf Grund ihrer Ersterwähnung und ihrer Bedeutung 
zu unterscheiden:

1.  Altnamen: Typ Rüste. Sie sind bis 900 beurkundet und umfassen den Bestand an 
schwer deutbaren oder dunklen Ortsnamen.

2.  Geländenamen: Typ Lembeck. Sie treten bis 1200 urkundlich auf. Die Gruppe ent-
hält Bach-, Wald- und Rodebezeichnungen.

3.  Bezogene oder gelenkte Namen: Typ Westrich. Die Namen sind von zentralen Or-
ten beeinflusst und liegen in ihrem ersten Auftreten kurz nach der Gründung der 
Kirchorte.

4.  Modenamen: Typ Hok.

Durch die Verbindung der Ortsnamen mit Orts- und Flurtypen ergibt sich die Einord-
nung der Namen in Siedlungsperioden. Das Ergebnis ist nicht eine einfache Schichtung, 
wie Peters sie im Sinne Arnolds in seiner Untersuchung des gesamten Kreises Recklinghau-
sen erarbeitet hat.88 Es zeigt sich vielmehr, dass bestimmte Namentypen einer Siedlungspe-
riode angehören, andere in mehreren Perioden aktiv gewesen sind.

Altnamen

Der Bestand der Altnamen umfasst die 889/90 beurkundeten Ortsnamen.89 Zunächst be-
darf der Namenbestand hinsichtlich seiner topographischen Festlegung einer Überprü-
fung. Bei der Verbindung mit Orts- und Flurtypen ist es notwendig, das dem Zeitpunkt 
der Entstehung der Namen entsprechende Flur- und Ortsbild zugrunde zu legen und spä-
tere Erweiterungen oder Umformungen auf den Kern- und Primärtyp zurückzuführen.

86 VZ 9 (1899), S. 71.
87 VZ 34 (1927), S. 31. Neue Untersuchung: Schuknecht, Das Vogteigericht und die sogenannten 

Reichshöfe im Vest Recklinghausen; in diesem Band S. 137-172.
88 Peters (1912); Arnold (1875).
89 Kötzschke (1906), S. 73.
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Tabelle 23: Alte Ortsnamen

Ort Beurkundung Lage und Namensformen
Riscithi 799

1150
heute

Gemarkung Altschermbeck
Ruschethe
Rüste

Ufadti 889/90
1150
heute

Gemarkung Altschermbeck
Uffete
Üfte

Emilighem 889/90
12. Jahrhundert
1589
heute

Gemarkung Altschermbeck
Immelincheim
Emlichem oft Emmelenkamp
Emmelkamp

Thiutina 889/90
13. Jahrhundert
heute

Gemarkung Wulfen
Duthene
Deuten

Sulithem 889/90
heute

Gemarkung Wulfen
Sölten

Durstina 1251
heute

Durstine
Dorsten

Helinum 889/90 angeblich in Erle

Für die ersten sechs Namen ist die Identität mit heutigen Namen gegeben. Dorsten hat 
eine Verlagerung auf die Stadt durchgemacht. Emilighem veränderte sich im 16. Jahrhun-
dert zu Emmelkamp. Die Kampform tritt urkundlich zuerst 1511 auf, im Pachtbuch des 
Abtes Duden von Werden von 1589/90 heißt es „Emlichem oft Emmelenkamp“.90 Nach 
den Schwankungen im 16. Jahrhundert hat sich Emmelkamp endgültig durchgesetzt. Heli-
nun wird bisher auf Grund einer Eintragung im Pachtbuch des Abtes Duden von 1589/90 
mit einem Gut ther Hellen in Erle identifiziert.91 Diese Lokalisierung wird aber aus drei 
Gründen zweifelhaft: erstens sind in allen beobachteten Fällen 889/90 nicht Hofnamen, 
sondern Ortsnamen genannt; zweitens lässt die Änderung des Namens Middeldorp in ther 
Hellen diesen Schluss nicht zu, weil ther Hellen der neuauftretende Name ist;92 drittens 
widerspricht diese Lokalisierung dem geographisch-topographischen Grundzug des Re-
gisters. Die Organisation des Schermbecker Hebebezirks in räumlicher Beziehung ist aus 
der Aufzählung von Namen des folgenden Registers in originaler Reihenfolge zu erschlie-
ßen: Ad Scirinbeki: Regnum, Helinun, Thiutina, Sulithem, Durstina, Emilighem, Riscithi, 
Mukilishem, Drivinniki, Ufadti, Hrothusfeld. – Der Hebebezirk vom Jahre 889/90 ist auf 
Abb. 20 durch unterstrichene Ortsnamen kenntlich gemacht.

90 Kötzschke (1917), S. 775.
91 Kötzschke (1906), S. 73, Anm. 3.
92 Eine Lokalisierung beider Namen für einen Hof in Erle war nicht möglich, da die Namen später 

nicht wieder auftreten.
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Bekannt sind die Namen bis auf Mukilishem, das freigesetzte Helinun und Dorsten/Durs-
tina, welches hier mit einem Ort am Kleinen-Hohefeld verbunden wird, der jedoch nicht 
mehr vorhanden ist.

Neben Durstina wird an anderer Stelle im Urbar A unter Heldringhausen ein Hof „in 
Durstinon“ aufgeführt. Die administrative Trennung lässt topographische Trennung ver-
muten. Es ist die Möglichkeit zu prüfen, ob es sich um den gleichen Namen als casus rectus 
oder als casus obliquus nach der Präposition „in“ handelt. Die Möglichkeit ist zu vernei-
nen, da die Ortsnamen nicht dekliniert sind.93 Jedoch handelt es sich bei der Namenen-
dung -on morphologisch um einen Dativ Pluralis, dessen Kasuscharakter aber zur Zeit der 
Beurkundung nicht mehr bekannt war. Es handelt sich also bei Durstina und Durstinon 
um topographisch getrennte Orte im Hebebezirk Schermbeck nördlich und im Hebebe-
zirk Heldringhausen südlich der Lippe.

Mit der Ansetzung von Durstina am Kleinen-Hohefeld stimmt die Reihenfolge der 
Aufzählung für alle bekannten Namen mit der geographisch-topographischen Lage der 
Siedlungen in der Landschaft überein. Diese Übereinstimmung ist daher auch für die bei-
den unbekannten Orte Mukilishem und Helinun anzunehmen. In der Tat lässt sich für das 
bisher nicht zu lokalisierende Mukilishem der Beweis erbringen, dass die Lage des Ortes 
der Stellung des Namens im Register zwischen Rüste und Drevenack entspricht. Eine Ur-
kunde vom 23. Februar 1404 nennt einen Paushove in der Bauernschaft Mokelhem im 
Gerichte Schermbeck.94 Damit ist die Lage im Klever Amt Schermbeck gesichert.95 Für 

93 ad Scirinbeki, in Sterkonrotha usw.
94 Gräflich v. Merveldtsches Archiv Lembeck, Urkundenabteilung.
95 Zur Abgrenzung: Ilgen (1921), II,2 Karte im Anhang.

Abb. 20: Ortsnamen, frühgeschichtliche Fundstellen, Sprachgrenzen.
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den nun noch offenen Ort Helinun ergibt sich die Lage aus der Nennung zwischen Re-
ken und Deuten. Der Name muss mit einer Siedlung verbunden werden, deren Name sich 
früh – d.h. vor 1150 – geändert hat, da spätere Belege fehlen.96 Die Lage und die Tatsache 
der Ortsnamenänderung treffen für die Einzelhofsiedlung im Midlicher Mühlbachtal zu. 
Mit der Lokalisierung des Namens Helinun ist gleichzeitig der Anschluss der schriftlichen 
Überlieferung an die durch frühgeschichtliche Funde des 6. bis 9. Jahrhunderts bezeugte 
Besiedlung gefunden worden.

Nach der topographischen Festlegung der Ortsnamen ergeben sich folgende Parallelen 
zwischen Ortsnamen und Flur- und Ortstypen (Tab. 24):

Tabelle 24: Ortsname, Ortstyp und Flurtyp

Ortsname Ortstyp Flurtyp
Riscithi Streudrubbel Langstreifengemenge
Ufadti Streudrubbel Langstreifengemenge
Emilighem Reihendrubbel Langstreifengemenge
Thiutina Haufendrubbel Langstreifengemenge
Sulithem Einzelhof (-höfe?) Blockeinöde(-öden?)
Durstina Ort untergegangen Langstreifengemenge
Helinum Einzelhöfe Blockeinöden

Eine siedlungshistorische Einordnung der Namen ergibt die Gruppierung: erste Siedlungs-
periode oder Gründungsperiode: -ithi, -ina;97 zweite Siedlungsperiode oder 1. Ausbauperi-
ode: -un (auch -on: Durstinon, Galnon). Die -hem-Namen gehören beiden Perioden an.

Ein weiteres Merkmal dieses Namenbestandes ist die Paarung von Namen gleicher En-
dung: Regnun-Helinun, Thiutina-Durstina, Emilighem-Mukilishem, Riscithi-Ufadti. Die 
Paare stimmen außer in der Ortsnamenendung auch im Orts- und Flurtyp überein.98 Alle 
diese Orte sind ursprünglich Nachbarorte in 4 bis 8 km Entfernung voneinander. Die-
se Nachbarschaftslage wurde bei Thiutina-Durstina im 6. Jahrhundert durch die Grün-
dung des Einzelhofs Sulithem unterbrochen; zwischen Mukilishem-Emilighem entstand 
im 7./8. Jahrhundert Schermbeck. Die Nachbarschaft – und damit auch die Namenbil-
dung – reicht vor das 6. Jahrhundert zurück; andererseits zeigen die im 6. Jahrhundert 
entstandenen Siedlungen Helinun und Regnun diese Paarbildung im Namen auch noch. 
Ein späterer Ortsnamenangleich erscheint wegen der Regelmäßigkeit, wegen der Überein-
stimmungen in den Siedlungstypen und wegen der Frühzeitigkeit unwahrscheinlich. Ob 

96 Vom Jahre 1150 stammt das nächste ausführliche Register über Orte in der Herrlichkeit Lem-
beck.

97 Ich vertrete heute eine andere Typisierung und Deutung, nämlich durch die Bezeichnung der Stelle, 
des Platzes „-ti“ in den Altnamen Ufad-ti, Risci-ti (Binsengelände, nd. Rüsch-), Durs-ti-na (dwars-
ti-in-a, Querstelle im Fluss), Sulithem wohl Suli-ti-hem.

98 Für Mukilishem/Damm in der Gemarkung Drevenack: nur aus der topographischen Karte er-
schlossen.
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das Paar Durstinon-Galnon hierher gerechnet werden darf, ist zweifelhaft, da in Durstinon 
ein obliquer Kasus steckt.

Der Name Erle wird allgemein von -loh abgeleitet.99 Für einen -loh-Namen spricht 
aber nur ein höchst unsicher auf Erle bezogenes 1017 beurkundetes Horlon.100 Alle sicher 
auf Erle zu beziehenden Namenformen: Erlore 12. Jahrhundert101, Herlere 1260, Erlar 
1427, sprechen für die Ableitung von einem -lar-Namen. Heute haftet der Name allein am 
Kirchort, er muss daher auf diesen übertragen worden sein. Der Namenbestand der Bauern-
schaften – Westrich und Östrich – ist neu organisiert worden im Zusammenhang mit dieser 
Namenverlegung! Der -lar-Name ist wie andere -lar-Namen im südwestlichen Münsterland 
mit der Langstreifensiedlung am Hegerfeld in der Bauernschaft Westrich zu verbinden.102

Geländenamen

Zu den Geländenamen gehören:
Scirinbeki103 799 Schermbeck
Lehembeke104 1017 Lembeck
Hagenbeke105 1150 Hagenbeck (als Bauernschaft heute Holsterhausen)
Baclo106 1150 Bakeler Mark (heute Endeln)
Bukholte107 1150 durch Teilung in der Bauernschaft Buschhausen  

  (Buschhus 1395) aufgegangen
Herevorst108 1188 Hervest (heute Orthöve)
Rothe109 1217 Rhade
Werlo110 1331 heute Wall
Wenge111 1496 Wenge

In drei Fällen zeigen die Zusammensetzungen mit -beck die Ableitung des Ortsnamens von 
Wasserläufen an. Scirinbeki ist als Grenzbach gedeutet.112 Da der Namenbeleg vom Jahre 
799 vorliegt, kann es sich nur um die sächsisch-fränkische Stammesgrenze handeln; dazu 
trifft die topographische Festlegung des Namens für einen Einzelhof, der bis 799 sächsi-
scher Adelshof ist. Es handelt sich bei dem Namen Schermbeck um eine ausgesprochen 
politische Grenzbezeichnung. – Lembeck vereinigt in sich die edaphischen und hydrogra-
phischen Faktoren des Lembecker Lehm-Flachriedels und des Lehmbachs/Subbelsbachs. 

99 Peters (1912); Jellinghaus (1923); Rothert (1950).
100 WUB I, Reg. Nr. 879.
101 Kötzschke (1906), S. 272; VZ 12, S. 3.
102 Langstreifensiedlungen Hochlar und Marl (Marlere).
103 WUB Supplementa Nr. 115.
104 WUB I, Reg. Nr. 879.
105 Kötzschke (1906), S. 226.
106 Kötzschke (1906), S. 226.
107 Kötzschke (1906), S. 226.
108 Schneider (1936), S. 64.
109 WUB III, Nr. 110.
110 Niesert (1823), S. 359.
111 WUB VII, Nr. 2589.
112 Förstemann/Jellinghaus (1913), S. 782.
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Der Name haftet ursprünglich an den Einzelhöfen der späteren DorfBauernschaft, da das 
Kirchdorf selbst nicht in die Zeit der Namenerstbezeugung zurückreicht. Die Umwand-
lung eines Teiles der Einzelhöfe zu Weilern erfolgt später.

Das Register des Werdener Oberhofes Rüste erwähnt 1150 zwei Hofinhaber „in vil-
la Hagenbeke“. In das 12. Jahrhundert reichen zurück: die Blockeinöde der 1217 beur-
kundeten Ministerialen v. Hagenbeck und die Breitstreifensiedlung westlich des späteren 
Kirchortes. Wegen der Abhängigkeit von Werden ist unter „villa Hagenbeke“ nicht der 
Adelshof, sondern die bäuerliche Breitstreifensiedlung zu verstehen. Heute haftet der 
Name Hagenbeck allein an dem ehemaligen Rittergut, als Bauernschaftsname ist er durch 
den Namen des Kirchortes Holsterhausen verdrängt worden. Mit Hagenbeck/Holster-
hausen wird in der Mitte des 12. Jahrhunderts ein dritter Siedlungstyp, der Ort mit Breit-
streifengemenge, bezeugt.

Die Waldnamen -vorst, -loh und -holt sind mit Einzelhofsiedlungen verbunden. He-
revorst ist mit der Kirchgründung auf den Kirchort übergegangen und für die Einzelhof-
siedlung wurde der neue Name „Orthöve“ geprägt. Bukholte schwindet als Name mit der 
Aufteilung des Einzelhofes. Baclo wird von Schneider als Wüstung bezeichnet, es hat je-
doch nur ein Namenswechsel für den Ort stattgefunden.113 1150 wird ein Bernhardus in 
Baclo genannt, im 12. Jahrhundert ist ein Hofname noch nicht überliefert. Im zweiten 
Viertel des 15. Jahrhunderts tritt der Hofname – them Busche in Baclo – auf.114 1589/90 
wird der Name Baclo nicht mehr genannt, sondern der Hof ten Busche als in Lembeck 
gelegen bezeichnet.115 Bis 1765 wird der jeweilige Inhaber des Hauses Lembeck vom Abt 
von Werden mit den im Kirchspiel Lembeck gelegenen Gütern, darunter ten Busche, be-
lehnt.116 Der Ortsbestand ist trotz des Namenschwundes gesichert. Aus der Lage des Hofes 
und der Bakeler Mark, in der sich der Name Baclo erhalten hat, sowie der an ihr beteilig-
ten Bauernschaften geht die Topographie von Baclo hervor. Als Ortsname setzt sich die 
vom Kirchdorf abgeleitete Bezeichnung Endeln = Endesdorpe durch. Der ursprüngliche 
Ortstyp ist der zum Weiler umgeformte Einzelhof.

Rhade ist sehr spät urkundlich bezeugt. Der Name ist in Parallele zu anderen Rode-Na-
men zu setzen, welche schon um 900 belegt sind: Hrothusfeld/Raesfeld und Sterkonrho-
tha/Sterkrade usw. Der Name benennt eine sehr frühe Rodung; die Flur ist ein Gemenge 
schematischer Langstreifen. Nur in einem Falle ist ein Ortsname vom Relief abgeleitet, im 
Falle „Wenge“. Jellinghaus deutet den Namen aus „wang“ als „Rand des festen Bodens am 
Wasser, sanft abfallendes Gelände“.117 Die physiotopische Beschaffenheit stimmt mit der 
Deutung überein. Bemerkenswert ist das Auftreten des Relieffaktors im Ortsnamen in un-
mittelbarer Nachbarschaft zum Hohefeld, wo auch der Flurname Relief charakterisierend 
ist, obwohl die Flur zum Nachbarort Dorsten gehört.

Die Verteilung der Ortsnamen vor ihrer topographischen Umlagerung durch die Kirchor-
te macht den räumlichen Gang der Besiedlung bis zum 12. Jahrhundert sichtbar. Die Alt-

113 Schneider (1936), S. 11.
114 Kötzschke (1917), S. 302.
115 Kötzschke (1917), S. 773.
116 Gräflich v. Merveldtsches Archiv Lembeck, Urkundenabteilung.
117 Jellinghaus (1923), S. 165.
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namen Erlar, Ufadti, Riscithi, Emilighem, Durstina und Thiutina haften dem Kranz der 
Langstreifensiedlungen um die Rheinhauptterrasse an. Die Altnamen Helinun und Reg-
nun geben den frühen Rodevorstoß mit Einzelhöfen im Midlicher Mühlbachtal während 
des 6. Jahrhunderts an. Die Geländenamen zeigen die Rodelandschaften seit dem 8. Jahr-
hundert. Nach ihnen ist die Besiedlung in alle Kleinlandschaften vorgedrungen.

Die Datierung der Ortsnamen nimmt an dieser Stelle die Ergebnisse des dritten Kapi-
tels vorweg. Es wird von der Voraussetzung ausgegangen, dass Siedlung und Siedlungsna-
me gleichzeitig entstanden.

Ins 1. nachchristlliche Jahrhundert gehören die -lar, -ithi, -ina-Namen, ins 6. Jahrhun-
dert die -un- und -on-Namen.

Die -hem-Namen entstehen vom 1.-6. Jahrhundert und sind mit Wulfen wahrschein-
lich noch jünger. Seit dem 7./8. Jahrhundert werden die dunklen Altnamen nicht mehr 
gebildet. Es entstehen die -beck-Namen – durch Schermbeck mit ziemlicher Sicherheit 
zu datieren – und die Rode/Rade-Namen. Loh ist als Waldname noch im 14. Jahrhundert 
lebendig.118

Bezogene oder gelenkte Namen

Der Einfluss der Kirchorte auf die Ortsnamen erfolgt in dreifacher Form:
1.  Veränderung der Topographie. Die Kirchorte ziehen ältere Ortsnamen aus der 

Nachbarschaft an sich: Schermbeck ursprünglich Pastoratshof, Lembeck früher 
umfassend für die Einzelhöfe der späteren DorfBauernschaft, Erle ursprünglich an 
der Stelle des Nordteils der heutigen Bauernschaft Westrich. Dieser Vorgang macht 
Neubenennungen notwendig: Hervest heute auf das Kirchdorf beschränkt, Neube-
nennung der Bauernschaft: Orthöve.

2.  Die Namen der Kirchorte werden zu Namen der Kirchspiele und damit Grund-
lage der heutigen Gemeindenamen: Rhade vor 1489 Bauernschaft im Kirchspiel 
Lembeck; die Kirche in Holsterhausen wird gegründet „in area Holsterhusen“, der 
Name verdrängt Hagenbeck als Bauernschaftsname.

3.  Neubenennung durch die Lagebeziehung zum zentralen Ort. Erle liegt als Kirchort 
zentral zwischen den Bauernschaften Westrich und Östrich. Die Lagebeziehung in 
den Bauernschaftsnamen setzt das Kirchdorf als Vergleichspunkt voraus, das selbst 
den Namen eines anderen Ortes an sich zog. Durch die Art der Namengebung wer-
den ältere Zusammenhänge verdeckt, z.B. der Bestand zweier Gruppenorte unter 
dem einen Ortsnamen Westrich; nur die Flurnamen Hegerfeld und Westricherfeld 
zeigen an, dass es sich nicht um einen Ort handelt. Ein anderes Beispiel bietet das 
Kirchspiel Gahlen südlich der Lippe: Übertragung des Namens auf das Kirch-
dorf, Neubenennung der älteren Siedlung = Östrich, die übrigen Bauernschaftna-
men bleiben. Mit der Gründung des Kirchortes Lembeck und der Organisation 
des Pfarrsprengels ist eine Wandlung des Namenbestandes verbunden, die infolge 
andersartiger Siedlungsstruktur nicht die Durchsichtigkeit der Erler Namensände-
rung besitzt. Die Gemarkung besteht zur Zeit der Kirchgründung aus Einzelhöfen, 

118 1331 werden Weideberechtigungen „in dem Bachlo“ erwähnt; Loh ist zu dieser Zeit noch ausge-
sprochene Geländebezeichnung.
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deren administrative Zusammenfassung und Benennung in viel stärkerem Maße 
Schwankungen unterworfen ist als die von Gruppenorten im Bezirk der Langstrei-
fensiedlungen. Die verwaltungsmäßige Einteilung der Kirchspiele und Bauernschaf-
ten nimmt keine Rücksicht auf die siedlungsgenetischen Zusammenhänge. Mit der 
völligen administrativen Neuordnung des Raumes hängt auch der Wechsel in den 
Ortsnamen zusammen.

Der Namenbestand der Siedlungen im Midlicher Mühlbachtal ist 889/90 in der Weise 
geordnet, dass der südliche Teil den Namen Helinun, der nördliche den Namen Regnun 
trägt. Zwischen 1150 und 1331 treten folgende Namen auf: Erfwick119 1150, Northwik120 
1230, Stroodwick121 1266, 2 Höfe Sybbelswick122 1311 und Middelwick123 1331. Die Zahl 
der wick-Namen erhöht sich noch durch mehrere erst später beurkundete Hofnamen:124 
Betwyck in Südreken 1440, Heuwick im Kirchspiel Lembeck 1487, Gut Middelyck im 
Kirchspiel Lembeck, Bauernschaft Nortloyck 1431.

Die Lokalisierung der wik-Namen setzt bei Middelwick ein; der Name ist in der Midlicher 
Mühle und dem von ihr abgeleiteten Namen des Midlicher Mühlbachs erhalten. Strood-
wick ist durch Vorwegnahme des Akzentes zu Stroick und Strock verstümmelt; analog ist 
aus dem Namen Surick oder Surck auf altes Südwick zu schließen.125 Die Lokalisierung 
des nicht erhaltenen Northwick ergibt sich aus dem topographischen Bestimmungswort; 
der Name ist demnach nördlich von Middelwick zu suchen, da Südwick südlich zu Mid-
delwick liegt. Eine Wüstung liegt bei der dichten Besiedlung des Midlicher Mühlbachtals 
nicht vor.126 Subbelswick ist als Ortsname untergegangen, der Subbelsbach gibt die Lage 
an. Erfwick, 1150 im Besitze Werdens, ist nach der Überlieferung der Urbare mit dem 
heutigen Erwick identisch. Ebenso einmalig wie das Auftreten des Namens Northwick ist 
die Bezeugung einer Bauernschaft Nortloyck im Kirchspiel Lembeck. In dem Hofnamen 
Loick, auch analog zu Surck und Strock als Lock bezeugt, hält sich vielleicht eine Erinne-
rung an den Namen.

Die topographisch bezogenen Bestimmungswörter machen es zweifelhaft, dass es sich 
bei den wik-Namen um ursprüngliche Ortsnamen handelt. Sie weisen vielmehr auf eine 
administrative Regelung. Die Namen sind kurzlebig und entweder wieder untergegangen 
oder stark verstümmelt. Ihr plötzliches und auf einen kleinen Raum – den des Midlicher 
Mühlbachtals – massiertes Auftreten bedarf der Erklärung. Die gegenseitige Bezugnahme 
der wik-Orte durch Beziehungswörter topographischer Art könnte als einmalig und auto-
chthon angesehen werden. Es besteht jedoch ein gleiches Beziehungssystem im Kirchspiel 
Reken; an der Stelle von Middelwick steht Middel, von Südwick Surendorf, von Strood-
wick Strote.

119 Kötzschke (1906), S. 227.
120 WUB III, Nr. 278.
121 Niesert (1823), I,2 S. 354.
122 WUB VIII, Nr. 654.
123 Niesert (1823), I,2, S. 359.
124 Alle: Gräflich v. Merveldtsches Archiv Lembeck, Urkundenabteilung.
125 Wahrscheinlich gehört hierhin ein 1364 bezeugter Wessel van Sudwich.
126 Schneider (1936), S. 100: „Northwik wüst in Lembeck“.
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In die Reihe dieser künstlichen wik-Namen gehört auch Erf-wick. In dem Bestimmungs-
wort steckt, wie weiter oben schon ausgeführt wurde, die erfolgte Erbteilung eines Einzel-
hofes. Der Ortsname bleibt erhalten, weil in dem neuentstandenen Gruppenort ein echtes 
Ortsnamenbedürfnis vorliegt. Für die Einzelhofsiedlungen ergibt sich erst verwaltungs-
technisch die Notwendigkeit zusammenfassender Benennung; die Namen schwinden 
schnell, da sie wahrscheinlich kaum ins bäuerliche Leben eindringen.127 Im 9. Jahrhundert 
steht an der Stelle der wik-Namen im Midlicher Mühlbachtal der Name Helinun; dadurch 
sind die Namen des 12. Jahrhunderts als jung und sekundär erwiesen.128

Die aus Einzelhöfen bestehende Bauernschaft Lembeck-Beck hat folgende Namensän-
derungen erfahren: 889/90 Helinun, 1331 Middelwick, 1441 Middelyck in der Bauern-
schaft Nortloyck, 1612 Bieker Bauernschaft, heute „auf der Beck“ im Volksmund.

Für die Datierung des Eindringens der wik-Namen ist die Frühbezeugung von Erfwick 
maßgebend. Sie deckt sich mit der Datierung der Lembecker Pfarre, für die ebenfalls 1150 
als terminus ante gilt.129 Die kulturellen Beziehungen dieser Zeit machen die Herkunft aus 
den Niederlanden wahrscheinlich.130 In Reken sind niederländische Einflüsse im 12. Jahr-
hundert nachzuweisen. Die Kirche, eine domkapitularische Gründung des 12. Jahrhun-
derts, ist als einzige im Bistum Münster den Aposteln Simon und Judas Thaddäus geweiht 
und zeigt damit Beziehungen zum Bistum Utrecht an.131

127 Der von den Höfen Subbelswick abgeleitete Name Subbelsbach ist volkstümlich unbekannt. In 
Lembeck heißt der Bach nur Lehmbecke. Charakteristisch auch für den Einfluss, dass der wik- 
Name sich nur an der grundherrlichen Mühle erhalten hat.

128 Hawig (aus Hawik) um 900 Had (Kirchspiel Lippramsdorf ).
129 Börsting/Schroer (1946), S. 216.
130 Siehe auch Frings (1942), S. 221-226.
131 Börsting/Schroer (1946), S. 188.

Abb. 21: Kirchorte und Bauernschaftsnamen.
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Späteres niederländisches Namensgut ist das Modewort Hok. Gerade in Reken ist die-
ses Wort auffällig zahlreich vertreten: Hendelshok, Hörnerhok, Kreulkerhok, Preinhok, 
Weskerhok, Lökerhok. In der Herrlichkeit Lembeck kommt es viermal vor: Gipskerhok 
an der Grenze nach Klein-Reken, Bleikhook in der Bauernschaft Stroick, Bente im Hok 
in Erle-Östrich und Uppenhok als Hofname (Kötter) in Schermbeck-Üfte. 1667 ist ur-
kundlich „Bente aufn Hok“ von „Bente aufn Dorf “ unterschieden.132 Beziehungen zu 
den Niederlanden sind besonders im 16. Jahrhundert nachweisbar: 1520 weiht die Pfarre 
Dorsten ihren neuen flämischen Altar133, enge Handelsbeziehungen bestanden über den 
Niederrhein (Wesel) nach Holland, 1540 ist Goessen v. Raesfeld Drost der Twente. Der 
niederländisch-spanische Krieg, in welchem u.a. das Kirchdorf Holsterhausen verbrannt 
wird, bedeutet die Kehrseite dieser nachbarlichen Beziehungen.

Die bezogenen Ortsnamen spiegeln durch ihre Zuordnung zu zentralen Orten den 
Vorgang der ersten Eingemeindung in der Form der Kirchspielsgründung wieder.

4. Kapitel: Gang der Besiedlung

I. Datierung der ältesten Siedlungsschicht

Schriftliche Zeugnisse

Die urkundlichen Erstbelege für Siedlungen in der Herrlichkeit Lembeck stammen aus 
den Jahren 799 und 889/90. Sie bezeugen Siedlungen in allen drei Kleinlandschaften. 
Während in den beiden mäßig feuchten Landschaften nur eine punktuelle Ortsdichte be-
urkundet wird, tritt der Flachhang der Rheinhauptterrasse mit seiner dichten Besiedlung 
bis auf den Drubbel am Hegerfeld auch in den Urkunden auf. Die schriftliche Erwähnung 
der Siedlungen ist allein von dem Besitzstand des Klosters Werden in der Herrlichkeit 
Lembeck abhängig.

Zeugnis der Flurformen

Die Verbindung von Ortsname und Flurform belegt für das 8./9. Jahrhundert die Existenz 
zweier Flurtypen und schränkt die Untersuchung auf diese ein: die Langstreifenflur und 
die Blockeinödflur. Das Zeugnis der gleichen Flurform beweist die gleichzeitige Existenz 
der im Werdener Urbar nicht genannten Siedlung am Hegerfeld in Erle. Durch die zeit-
liche Parallelisierung der Flurtypen ist das Zwischenglied zu einer Beweiskette gegeben, 
welche mittels der frühgeschichtlichen Fundstellen die Datierung weiterführen kann.

Den Anschluss an die frühgeschichtlichen Fundstellen gewinnen beide Flurtypen, die 
Langstreifenfluren und die Blockeinödfluren.

132 Gräflich v. Merveldtsches Archiv Lembeck, Urkundenabteilung.
133 Körner/Weskamp (1929), S. 196.
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Zeugnis der Frühgeschichte

Fünf frühgeschichtliche Fundstellen sind für den Fortgang der Untersuchung wichtig:
1.  Das Haus von Rhade134, 1,5 km nordwestlich des Dorfes Rhade gelegen auf einem 

von Osten nach Westen abfallenden Flachhang 200 m östlich des Alten Bachs. An 
Hand römischer Sigillatafunde aus Trier wurde das Haus 200-260/75 n. Chr. da-
tiert.

2.  Die Uferrandsiedlung in der Bakeler Mark südlich des Alten Bachs135, Fundmateri-
al: Scherben des 2. Jahrhunderts, Hausgrundrisse.

3.  Das fränkische Grabfeld in Erle-Westrich136, 1890/91 bei der Verlegung der 
Hofstelle Nienhaus-Krampe aus einer feuchten Wiese in der Grenzbachniede-
rung auf einen trockenen Sandhügel 200 m östlich der alten Hofstätte entdeckt.  
40-50 Gräber, von denen 24 ausgegraben wurden. Leichenbestattung. Datierung:  
6.-8. Jahrhundert.

4.  Das fränkische Grabfeld bei Wulfen-Deuten in der Gerlicher Heide137, Brand- und 
Leichenbestattungen. Datierung: 500-700 n. Chr.

5.  Das fränkische Grabfeld und Siedlungsfunde bei Lembeck-Beck138, Brand- und 
Leichenbestattung. Münze des 6. Jahrhunderts, Münze Karls d. Gr. Datierung:  
6.- 9. Jahrhundert.

Die fränkischen Funde bei Erle, Deuten und Lembeck-Beck führen die Datierung aus der 
schriftlichen Zeit bruchlos in die Frühgeschichte hinüber. „Fränkisch“ enthält in diesem 
Zusammenhange keine stammeskundliche Aussage, sondern bezeichnet einzig die Zuge-
hörigkeit des Fundmaterials zur fränkischen Kulturprovinz und zu einer frühgeschicht-
lichen Epoche. Ethnisch-stammeskundliche Unterschiede werden in dem frühgeschicht-
lichen Kulturbild nicht sichtbar. Die Einwanderung sächsischer Stammesteile ist ohne 
Einfluss auf das Kulturbild. – Die fränkischen Grabfelder rücken die Datierung sowohl für 
die Langstreifenorte am Hegerfeld in Erle-Westrich und in Deuten wie für die Einzelhof-
siedlung im Midlicher Mühlbachtal ins 6. Jahrhundert.

Die germanischen Funde bei Rhade und in der Bakeler Mark können nicht zur Datie-
rung späterer Siedlungen herangezogen werden, da der räumliche Abstand der Hausstellen 
von späteren Altfluren und Altorten zu groß ist. Nach Aussage des frühgeschichtlichen 
Fundmaterials ist die Besiedlung an beiden Stellen vor dem 5. Jahrhundert wieder aufgege-
ben worden, d.h. es liegen frühgeschichtliche Wüstungen vor.

Das vorgeschichtliche Fundmaterial endet mit einem topographischen Abbruch der 
Fundstellen im Spät-La-Tène bei Holsterhausen, Lembeck-Endeln und Lembeck-Beck. 
Einzig bei Beck setzt im 6. Jahrhundert das Fundmaterial wieder an der gleichen Stelle an. 
Jedoch ist eine Kontinuität von vorgeschichtlicher in frühgeschichtliche Zeit daraus nicht 

134 Stieren (1934).
135 Winkelmann (1950), S. 35, Nr. 311.
136 Stieren (1922); Lammersmann (1927).
137 Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, 1938; Museum für Vor- und Frühgeschichte, Münster, Akte 

Wulfen.
138 Winkelmann (1950), S. 31, Nr. 291.
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zu schließen, weil die entscheidenden Einschnitte im Siedlungsablauf nicht überbrückt 
werden.

Frühgeschichtliche Bevölkerungsbewegung und Stämme

Es geht um den Versuch, die Datierung der ältesten Siedlungsschicht mittels der ethnogra-
phischen Grundlegung zu ermöglichen.

Urkundlich und mit der topographisch-genetischen Methode gesichert wurden zwei 
sächsische Adelshöfe bei Schermbeck und Rüste als Überschichtung erkannt. Der genaue 
Zeitpunkt des sächsischen Vorstoßes zum Niederrhein ist nicht überliefert. Da 694/95 
die Eroberung über die Lippe ins Bruktererland dringt, wird man seit dem 6./7. Jahrhun-
dert mit dem Vorhandensein sächsischer Bevölkerungsteile in der späteren Herrlichkeit 
Lembeck rechnen dürfen. Seit dem beginnenden 8. Jahrhundert tauchen Nachrichten 
über sächsisch-fränkische Grenzkämpfe am Niederrhein auf.139 738 wird von Verwüstun-
gen der Franken im Gebiet der Lippemündung berichtet, damit wurde dem sächsischen 
Vordringen in diesem Gebiet die Spitze abgeschlagen. Die Mitte des 8. Jahrhunderts kann 
als ungefährer Zeitpunkt der Entstehung der Stammesgrenze, die als Ausgleichlinie der 
sächsischen Vorstoß- und fränkischen Gegenstoßrichtung zustande gekommen ist, ange-
sehen werden. In diese Zeit gehört „Schermbeck“ als politische Grenzbezeichnung. Den 
Vorgang der sächsischen Eroberung sieht Martin Lintzel wesentlich als eine Adelserobe-
rung.140 Jeder echte Sachse ist nobilis, Angehöriger eines Bauernadels, der die ältere ansässi-
ge Bevölkerung überschichtet und auf den Stand von Liten herabdrückt. Diese Art der Er-
oberung spiegelt sich im Rüster Flurbild. In der Langstreifensiedlung wird die Kontinuität 
vorsächsischer Siedlungen über die Zeit der sächsischen Eroberung hinaus dokumentiert. 
Die Abhängigkeit der Drubbelhöfe vom Einzelhof bleibt auch nach der Besitzübertragung 
an Werden bestehen.

Nach dem Nachweis der Kontinuität vorsächsischer Bevölkerung gilt die Frage ih-
rer Stammeszugehörigkeit. Die zahlenmäßige Kleinheit gestattet der sächsischen Adels-
schicht keinen grundlegenden Einfluss auf die Umgestaltung der ethnographischen Be-
dingungen für den Bestand an Siedlungen. Das relativ späte Auftreten fränkischer Funde 
im 6. Jahrhundert ist als Rückstrahlung fränkischer Kultur aus den Eroberungsgebieten 
zu verstehen, denn nicht die fränkischen Ausgangsgebiete, sondern die Neuerwerbungen 
auf römischem Reichsboden werden „Kern- und Ausstrahlungsgebiete der fränkischen 
Kultur“.141 Für die Franken im Raume der späteren Herrlichkeit Lembeck ist für die Zeit 
vor dem 6. Jahrhundert nicht ein Zuwandern, sondern im Gegenteil ein Abwandern in die 
Eroberungsgebiete anzunehmen; dadurch erhält der Abbruch der Siedlungen in der Bake-
ler Mark und bei Rhade erhöhte Bedeutung, und für alle germanischen Funde, soweit sie 
zur Datierung herangezogen werden sollen, ergibt sich die Notwendigkeit des Nachweises 
der Siedlungskontinuität über die Periode der frühgeschichtlichen Wüstungen.

Das Auftreten des fränkischen Kulturgutes in der Herrlichkeit ist ein kultureller Bewe-
gungsvorgang, der nicht mit einer fränkischen Wanderung im Zusammenhang steht. Der 

139 Lintzel (1928), S. 1ff., S. 23; MGSS rer. Merov. II, S. 177.
140 Sachsen und Anhalt 3 (1927), S. 33, S. 39f.
141 Petri (1937), Bd. II, S. 823.
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Frankenbund selbst ist aus dem Zusammenschluss germanischer Stämme aus Taciteischer 
Zeit hervorgegangen, wodurch die Frage nach der Herkunft der Franken präzisiert wird 
auf die Frage nach dem germanischen Stamm, der in der späteren Herrlichkeit gesiedelt hat 
und in den Franken aufgegangen ist.

Die Bodenfunde aus vorfränkisch-germanischer Zeit lassen keine stammesmäßige 
Differenzierung erkennen. Das Kriterium, an dem die weitere Untersuchung zum Zwe-
cke der Datierung ansetzt, ist der Gauname Hamaland. Das ältere Hamaland wurde durch 
die sächsische Eroberung in ein fränkisches und ein sächsisches geteilt, deren Grenze bei 
Schermbeck festzulegen ist. Vor der sächsischen Eroberung umfasste das Hamaland die 
gesamte Herrlichkeit als seinen südlichen Teil.142 Der Gauname ist von den Chamaven 
abgeleitet, deren Wohnsitze zwischen Gelderscher Ijssel und Lippe lagen.143 Da es von 
den Chamaven feststeht, dass sie in den Franken aufgegangen sind, wird ihr Vorstoß als 
Zeitpunkt der ethnographischen Grundlegung und des Ursprungs der ältesten Siedlungs-
schicht angesehen werden dürfen.144 Nach Tacitus verdrängten die Chamaven am Ende 
des 1. Jahrhunderts die Brukterer aus ihren Wohnsitzen.145 Aus der Nachricht geht nicht 
nur ein Herrschaftswandel, sondern ein Bevölkerungswandel hervor. Damit liegt der letzte 
große ethnographische Einschnitt der germanischen Völkerwanderung im südwestlichen 
Münsterland am Ende des 1. Jahrhunderts.

Verkehrslage

Die wichtigste Fernverkehrsstraße ist seit frühgeschichtlicher Zeit durch die Lippelinie 
bestimmt (vgl. Abb. 20). In römischer Zeit bilden die Kastelle Vetera und Haltern die für 
die Herrlichkeit als Durchgangsraum wichtigen Endpunkte. Die Topographie der Straße 
ergibt sich aus augusteischen Münzen bei Holsterhausen.146 Bei Berücksichtigung der Lage 
des Holsterhauser Bruchs wird der westliche Verlauf bei Emmelkamp zu suchen sein; der 
Reihendrubbel mit ursprünglichem -heim-Namen ist daher möglicherweise ein Straßen-
drubbel; dasselbe gilt für Mukilishem. Wichtig ist das anhaltende Funktionieren dieser 
Straße auch in der Kaiser- und Frankenzeit. Auf der Lippestraße vollzieht sich der Austausch 
des Kulturgutes, das in den Fundstellen bei Rhade, Erle, Deuten und Lembeck auftritt. Die 
Lage der sächsischen Adelshöfe bei Schermbeck und Rüste ist von diesem Verkehrsfaktor 
mitbestimmt. Unklar ist der Verlauf der Straße in der östlichen Herrlichkeit. Die natürli-
che Übergangsstelle über den Hammbach liegt am Kleinen Hohefeld, der Langstreifenflur 
der ersten Siedlung Dorsten. Die Lage der römischen Münzen bei Holsterhausen zeigt 
das Abbiegen auf diese Übergangsstelle an. Charakteristisch ist auch die Furt-Lage von 
Orten mit einem Dorsten ähnlichen Namen: Dorstfeld westlich Dortmund an der oberen 
Emscher, Wijk bij Duurstede in der Provinz Utrecht am Lek. Möglicherweise hängt der 
Name Dorsten mit dieser Lage an der Übergangsstelle zusammen. Die Funktion Dors-
tens als Lippeübergang ist jünger; damit mag zusammenhängen, dass das ganze westliche 

142 Bresser (1927), S. 8; S. 78.
143 Byvanck (1943), S. 216; Schmidt (1918), S. 422f.
144 Schmidt (1918), S. 433.
145 Germania c. 33; Schmidt (1918), S. 420.
146 Wormstall (1935).
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Vest Recklinghausen südlich der Lippe für die frühgeschichtliche Zeit fundleer ist. Die 
Süd-Nord-Verbindung wird durch die Langstreifenflur Hohefeld gesperrt; die Hauptstra-
ße, welche von Dorsten nach Norden über die Lippe führt, ist durch die Langstreifenflur 
gelegt und somit jünger; sie gehört wahrscheinlich erst in die städtische Zeit.

Von der west-östlich laufenden Lippestraße führen lokale Verkehrswege nach Norden. 
Der Weg des Trierer Materials des 3. Jahrhunderts führt über die Langstreifensiedlungen 
Dorsten, Deuten, die im 4./5. Jahrhundert untergegangene Siedlung der Bakeler Mark 
nach Rhade. Eine Bronzemünze des Kaisers Commodus gelangte über Rüste, Üfte nach 
Erle.147 Diese erkennbaren frühgeschichtlichen Wege laufen alle über Langstreifensiedlun-
gen. Das Flurbild der Gemarkung Erle zeigt in seinem ältesten Teil im Nordwesten die ein-
deutige nord-südliche Ausrichtung der Wege, während das Wegenetz des jüngeren Östrich 
west-östlich ausgerichtet ist. Jüngere Überfahrten über ältere Fluren zeigen an, dass sich 
die Verkehrsspannungen vielfach durch neue Schwerpunktbildungen (Kirchorte, Stadt) 
verlagert haben.

Naturräumliche Lage

Die ältesten Orte bevorzugen mäßig trockene Flachhänge oder sehr schwache Wellen von 
2-3 m Reliefunterschied zur Anlage der Fluren. Zwischen den Bezirken der Langstreifen-
siedlungen und den früheren Einzelhofbezirken besteht vornehmlich ein Unterschied in 
der Bodenfeuchte. Der relativ höhere Feuchtigkeitsgrad bedingt für die Lembecker Deck-
sandebene und das Dorstener Lippetal am Anfang der Besiedlung eine umfangreichere 
Rodetätigkeit, weil die Feuchtigkeit eine Bewaldung fördert und die Durchgängigkeit her-
absetzt. Die hydrographische Differenzierung bedingt den Unterschied von Altsiedelland-
schaft und Rodelandschaft.

Zu diesen statischen Faktoren der natürlichen Raumausstattung müssen jedoch kultur-
dynamische hinzutreten, um Siedlungslandschaften zu schaffen. Die vorgeschichtliche Be-
siedlung bis zum Abbruch im Spät-La-Tène war nach Aussage der Zahl der Fundstellen in 
den mäßig feuchten Landschaften stärker als auf der mäßig trockenen Rheinhauptterrasse. 
Die Unterschiede in der natürlichen Ausstattung bewirken jedoch im Falle unterbroche-
ner Besiedlung eine schnellere Wiederbewaldung der feuchteren Landschaften.

Seit dem Abzug der Usipeter und Tenkterer und der Verpflanzung der Sugambrer ist 
die Bevölkerung beiderseits der unteren Lippe in Bewegung geblieben.148 Eine Unterbre-
chung der Besiedlung aus militärischen Gründen während der Kriege mit den Germanen 
vom Jahre 9 bis zum Falle Halterns im Jahre 16 wird aus folgender Nachricht bei Tacitus 
wahrscheinlich: „ipse (Germanicus) audito castellum Lupiae Flumini appositum obsideri, 
sex legonis eo duxit ... et cuncta inter castellum Alisonem ac Rhenum novis limitibus ag-
geribusque permuntia.“149 Eine gewisse Unsicherheit bleibt wegen der Alisofrage zurück. 
Sicher erscheint dagegen, dass in den eineinhalb Jahrhunderten der Völkerwanderung bis 
zum Eindringen der Chamaven die unterschiedliche Ausstattung der Naturräume und die 
Voraussetzung für die geschichtliche Wiederbesiedlung geschaffen worden ist.

147 Schoppa (1936).
148 Schmidt (1918), S. 120, 410.
149 Annalen II,7.
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II. Datierung der Parzellentypen

Die Kriterien der Datierung werden an datierbaren Siedlungen gewonnen. Bedingt kön-
nen Ortsnamen und Anteile der Bauernklassen herangezogen werden.

Die Anlage der Langstreifensiedlungen (Abb. 22) als älteste Siedlungsschicht erfolgte am 
Ende des 1. Jahrhunderts. Über die Festlegung des besitzrechtlichen Liniensystems ist zu 
sagen, dass es mit der Bildung von Individualeigentum, dessen Entstehung seit der Einzel-
hofsiedlung sicher ist, vorhanden war, oder dass zu dieser Zeit der Sippenweiler aufgelöst 
wurde. Jünger als die s-förmigen sind die schematischen Langstreifen, da sie bei Emmel-
kamp als Erweiterung eines s-förmigen Kernverbandes und bei Rhade in Verbindung mit 
einem auf alte Rodung hinweisenden Ortsnamen vorkommen.

Die relative Chronologie der Breitstreifenverbände folgt aus ihrem Auftreten als Erwei-
terungsflur. Bei Orten, die nach dem 12. Jahrhundert entstehen – Kirchorte, Kötterorte 
und jüngere Doppel- oder Zweihöfe – tritt der Typ nicht mehr auf, demnach gehören die 
Breitstreifen in die hochmittelalterliche Periode.

Aus der Datierung der Einzelhöfe in Lembeck-Beck ergibt sich die Frühdatierung von 
Blockeinöden mit langen Ackerparzellen. Die Flurformen entstehen seit dem 6. Jahrhun-
dert und laufen mit den waldhufenähnlichen Typen der Breitstreifenbildung zeitlich pa-
rallel. Die Entstehungszeit kurzer Ackerparzellen ergibt sich aus deren Bindung an junge 
Kirchorte und Kötterorte. Der Rodevorgang in jüngster Zeit ist an einer Karte des Erbes 

Abb. 22: Entstehungszeit der Flurformen.
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Tüßhaus in Rhade vom Jahre 1668 sichtbar.150 Die Karte enthält auch einen Teil des West-
richer Feldes von Rhade, welches 1668 in Kurzstreifen aufgeteilt war. Zu dieser Zeit bilde-
te der Parzellenverband noch Holzungen, während er 1820 Ackerland war. Die Festlegung 
des besitzrechtlichen Liniensystems ging also der Rodung voraus.

Die Kriterien der Datierung sind nicht unbesehen von einer Landschaft auf die andere 
übertragbar, sondern müssen in den verschiedenen Landschaften stets neu entwickelt wer-
den.151 Im südwestlichen Münsterland wurden beim Kirchdorf Kirchhellen, das um 1000 
gegründet wurde, Breitstreifen als kurze Typen der Kernflur festgestellt. Das frühere Auf-
treten kurzer Parzellentypen im Göttinger Leinetal hängt mit der um 800 einsetzenden 
Verdorfung im Zuge der Verzelgung zusammen.

III. Der Siedlungsgang

Das Siedlungsbild der Herrlichkeit Lembeck um 1800 ist das Ergebnis eines 1700jährigen 
Wachstums. In die Zeit der ethnographischen Grundlegung am Ende des ersten Jahrhun-
derts gehören die 6 Ortschaften der Altsiedellandschaft (ursprünglich 8). Zwei Orte wur-
den im Zusammenhang mit der Abwanderung von Siedlern in das westrheinische, fränki-
sche Landnahmegebiet schon in frühgeschichtlicher Zeit wieder wüst.

150 Gräflich v. Merveldtsches Archiv, Akten Lembeck Nr. 984.
151 Vgl. z.B. Müller-Wille (1948); Herbort (1950).

Abb. 23: Völkerschaften und Besiedlung.

4. Kapitel: Gang der Besiedlung



110 Ort und Flur in der Herrlichkeit Lembeck

Der Siedlungsausbau beginnt im 6. Jahrhundert und folgt mit Einzelhöfen der natür-
lichen Leitlinie des Midlicher Mühlbachs. Im Süden dringt die Besiedlung über die Lippe 
vor; die Ortsnamengebung Durstinon setzt sich in Beziehung zur Herrlichkeit Lembeck 
als Spenderraum. Bis 800 sind Ansätze der Besiedlung in allen Kleinlandschaften vorhan-
den. Ihre Differenzierung ist von der ersten Grundlegung beeinflusst: In Landschaften mit 
Gruppenorten geht auch der Ausbau in Gruppenorten vor sich, in Einzelhoflandschaften 
erfolgt der Ausbau ebenfalls in Form der Einzelsiedlung (Abb. 23).

Neben der Neuentstehung von Orten geht stets das Wachstum der Altsiedlungen ein-
her. Aus der Addition datierter Parzellenverbände und Orte wurde für die Bauernschaften 
Emmelkamp und Üfte bis 1200 das Wachstum in % des Standes von 1820 berechnet (Tab. 
25).

Tabelle 25: Entwicklung von Flur und Ort der Bauernschaften Emmelkamp und Üfte

Periode
Emmelkamp Üfte

Fluranteil Ortsanteil Fluranteil Ortsanteil
Bis 500 ca. 37% 37% 18% 20%
bis 800 + 8% + 13% + 8% + 2%
bis 1200 + 28% + 13% +19% + 22%
Gesamt 73% 63% 45% 44%

Bis 1200 ist auch der Ausbau aller Siedlungen in allen Kleinlandschaften sehr stark. Nach 
1200 erfolgt mit dem Ausbau der Kirchdörfer die Verbreitung eines einheitlichen Orts-
typs über alle Kleinlandschaften. Es beginnt die Umformung der Einzelhöfe, welche die 
primäre Siedelform der Rodelandschaften sind, zu weilerähnlichen Zweihöfe-Siedlungen. 
Dieser Vorgang ergreift die Gemarkungen Lembeck und Wulfen.

Schluss: Allgemeine und methodische Ergebnisse

In Anwendung der topographisch-genetischen Methode erfuhren besonders die streifen-
förmigen Flureinteilungen eine eingehende Typisierung. Es erwies sich als notwendig, 
dieses Prinzip auch auf die Blockfluren zu übertragen und zwischen langen und kurzen 
Formen der Ackerparzellen zu unterscheiden. Für die Entstehung der Streifen- und Block-
fluren wurden nicht zwei verschiedene, nebeneinander gebräuchliche Pflugtypen verant-
wortlich gemacht, sondern als entscheidend wurde erkannt, dass es zwei zeitlich nachei-
nander liegende Prinzipien des Pflügens gab: a) das ältere mit längeren Furchen, dessen 
Anwendung lange Parzellenformen und b) das jüngere mit kürzeren Furchen, dessen An-
wendung kurze Parzellenformen entstehen lässt.152 Die gleiche Art und Weise des Pflügens 
in den einzelnen Perioden erklärt das zeitliche Nebeneinander langer Parzellenformen bei 

152 Hömberg (1935).
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Gruppen- und Einzelfluren. Die Ackerparzellen der Blockeinöden sind lange Breitstreifen 
in Einzellage. Die Einpassung ins Relief – die senkrechte Lage zu den Höhenlinien – ent-
spricht sich bei Gemenge- und Einzelfluren. Das Aufkommen der kurzen Parzellenformen 
hängt von einem Wandel in den Betriebsgrößen und der damit verbundenen Spannfähig-
keit ab.

Eine strenge begriffliche Festlegung war für die Bezeichnung Primär- und Sekundärflur 
notwendig, verbunden mit der begrifflichen Trennung von Kern- und Erweiterungsflur. 
Die Notwendigkeit dieser Unterscheidung erwuchs aus dem Vorkommen der Blockeinöde 
und ihres hohen Anteils am Siedlungsausbau. Bei den Blockgemengen wurden genetisch 
zwei Typen erkannt: das Rode-Blockgemenge und das Teilungs-Blockgemenge. Die Un-
terscheidung zwischen sekundärer Teilungs- und primärer Rodeflur wirkt auf den zugeord-
neten Ortsbegriff des Weilers. Es ist zu trennen zwischen dem Primärort (mit Rodeblock-
gemenge), soziologisch = Kötterort, und dem Sekundärort (mit Teilungsblockgemenge), 
soziologisch = Erbenort. Als Sekundärort mit Blockgemengeflur ist der Weiler der jüngste 
Spezialfall der Hofteilung, die in früherer Zeit andere Flurtypen erzeugt.

Der methodische Ausgangspunkt verlangt nicht nur die Typisierung der Orte auf 
Grund ihrer Verbindung mit Flurtypen, sondern auch die Anwendung dieses Prinzips auf 
die Orts- und Flurnamen. Die verschiedenen Flurtypen sind durch bestimmtes Namen-
gut charakterisiert. Bei den dunklen Ortsnamen wurde nur ihre Verbindung mit Flur- und 
Ortstypen dargestellt, auf die Deutung jedoch verzichtet. Der Übergang von dunklen Na-
men zu durchsichtigen Geländebezeichnungen liegt innerhalb der ersten Ausbauperiode. 
Doch ist es nicht möglich, bei einer Untersuchung der Schichtung der Siedlungen flurfor-
menkundliche und ortsnamenkundliche Kriterien absolut aufeinander abzustimmen; die 
Lebensperioden der Flurtypen und Ortsnamen unterliegen je einer eigenen Gesetzlichkeit. 
Nicht zufällig ist die Paarung von Ortsnamen; zur Deutung des Phänomens sind jedoch 
großräumigere Untersuchungen notwendig. Zur topographischen Festlegung der Namen 
sind die Unterscheidungen der Siedlungsentwicklung von Kern- und Erweiterungsflur, 
Kern- und Erweiterungsort, Primär- und Sekundärflur und Primär- und Sekundärort he-
ranzuziehen.

Schluss



Abb. 24: Flur- und Ortsformen in der Herrlichkeit Lembeck 1820.
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I. Die Entstehung des Dorstener Geschichtsbildes

Dorstens Bürgermeister Middendorf gründete mit zahlreichen Interessenten im Juni des 
Jahres 1888 den Verein für Orts- und Heimatkunde zu Dorsten.1 Das Beispiel regte zur 
Gründung weiterer Vereine im Vest Recklinghausen an, die sich 1890 zum Verband der 
Vereine für Orts- und Heimatkunde zusammenschlossen. Das Erscheinen eines eigenen 
Publikationsorgans, der Vestischen Zeitschrift, seit 1891 wirkte anregend auf die wissen-
schaftliche Beschäftigung mit allen Formen der tradierten Kultur.

Bevor in Dorsten selbst die Geschichtsschreibung einsetzte, hatten bereits zwei gebür-
tige Dorstener ihre Arbeiten zur Geschichte der Stadt veröffentlicht, denen alle Nachfol-
ger verpflichtet sind, da sie das damalige historische Geschichtsbild entworfen hatten. Im 
Jahre 1824 war in Köln das Buch erschienen „Über das Bauerngüterwesen in den Graf-
schaften Mark, Recklinghausen, Dortmund und Hohenlimburg, in dem vormaligen Stifte 
Essen, Herzogtum Kleve und in den Herrschaften Broich und Wertherbruch“. Verfasser 
ist J.C.H. Rive, der aus einer in Dorsten und Recklinghausen seit Jahrhunderten ansässi-
gen Familie stammte. Er war Landgerichtspräsident in Trier. 1846 verlieh ihm die Stadt 
Dorsten die Würde eines Ehrenbürgers. Seit dem 16. Jahrhundert stand die Familie Rive 
im Dienst der Abtei Werden und im Dienste der kurfürstlichen Oberkellnerei Horneburg, 
d.h. der Wirtschaftsverwaltung des Vestes Recklinghausen. Die Einkünfte des Werdener 
Oberhofs Heldringhausen waren zuletzt für mehrere Jahre an die Familie verpachtet. 1688 
ist Dr. Johannes Rive Bürgermeister und von 1730 bis 1810 kommt einer der beiden Bür-
germeister Dorstens mit wenigen Unterbrechungen aus dieser Familie. Ignaz Rive war der 
letzte Pächter des Lippezolls zu Dorsten.

Die kurze Übersicht ist zugleich ein Einstieg in die bürgerliche Sozialgeschichte der 
Städte und des Landes „Vest“. Eine jahrhundertlange Tradition verband die Familie mit 
dem Dienstherrn. Leistung für die Öffentlichkeit, aber auch die eigene Vermögensbildung 
waren in der spätfeudalen und absolutistischen Phase mit der Wahrnehmung staatlicher 

1 Vgl. zur 10-Jahr-Feier: VZ 8 (1898), S. 202ff. Zu Rive: Krause (1930); ferner: Verzeichnis der Dors-
tener Bürgermeister nach Strotkötter und Utsch; 700 Jahre Stadt Dorsten, 1951.
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Ämter verbunden. Dies lässt sich auch am Beispiel anderer führender Familien zeigen.2 
Der Aufstieg des Bürgertums deutet sich an, und mit Vinzenz Rensing und seinem Sohn 
Bertram erlangen sogar vorübergehend (1608-1621) zwei Bürgerliche das Amt des kur-
fürstlichen Statthalters.

Die Verbindung Rives mit Dorsten hatte zur Folge, dass Dorstener Verhältnisse in dem 
genannten Buch in besonderer Weise exemplarisch für die bäuerliche Sozialgeschichte 
dargestellt werden. So ist Rive zu einem der wichtigen Übermittler von Urkunden und 
Interpretationen zur Dorstener Geschichte geworden, sowohl richtiger wie falscher. Rive 
gehörte um 1820 der Kommission an, welche die Auswirkungen der Bauernbefreiung und 
der Ablösungsgesetzgebung zu beurteilen hatte. Mit seiner historischen Darstellung der 
Agrar- und Sozialverfassung verfolgte er das Ziel, die Freiheit des bäuerlichen Besitzes zu 
fördern. Unter den beigefügten Xantener Urkunden ist das für die westfälische Geschich-
te einmalige und wichtige Protokoll über die Gerichtsrechte des Stiftes Xanten und des 
kurkölnischen Richters in Dorsten von 1228, das zahlreiche Zitierungen und Interpreta-
tionen erfahren hat.3

Auf Rive bzw. Rives Überlieferung gehen Begriffe zurück, die in der westfälischen 
Geschichtsschreibung viel diskutiert wurden, z.B. die „Grafschaft Recklinghausen“ oder 
die „Reichshöfe im Vest Recklinghausen“. In Rives Chronik der Stadt Dorsten findet sich 
zum ersten Male der bewertende Satz: „Im 13. Jahrhundert muss Dorsten schon ein nicht 
unbedeutender Ort gewesen sein, indem 1237 Theoderich IV., Graf zu Cleve, dem dama-
ligen Erzbischof von Cöln, Conrad von Hochstaden, erlaubte, Dorsten mit Mauern zu 
umgeben und derselben Stadtrechte zu erteilen.“4 Dieser Satz ist symptomatisch für die auf 
Erinnerung, Meinungsbildung, lückenhafte Überlieferung und Sachkenntnis beruhende 
Geschichtstradition. Ein wahrer Kern verbindet sich mit unklarer Überlieferung und ei-
gener Deutung. Die Überlieferung wird partiell sagenhaft. Dafür stehe als Beispiel die so 
genannte „Kölner Archivalnotiz“. Diese besagt, Enriga, genannt Emeza, die letzte Gräfin 
von Recklinghausen, habe per Testament dem Erzstift Köln das Vest und den Abteien und 
Stiften das Grundvermögen vermacht.5 Rive steht grundsätzlich der Überlieferung nicht 
unkritisch gegenüber, aber für den Juristen hat die schriftliche Form besonderes Gewicht. 
Diese höhere Glaubwürdigkeit ist den Schriften bis heute gegenüber anderen Quellen ge-
blieben, z.B. den archäologischen, kartographischen oder namenkundlichen. Das höhere 
Alter der Schrift und die späte Zulassung der Karte als juristisches Beweismittel, vielleicht 

2 Rensing (1927).
3 WUB VII, Nr. 307.
4 Rive (1824), S. 210, Anlage XI, S. 211, Anlage XXII, Anlage XIII. – Ursprung ist die Klever Chro-

nik des Gert von Schüren, Geheimschreiber des Herzogs Johann I. von Kleve und Graf von der 
Mark (1444-1481): Derik „gonde“ dem Erzbischof, die Stadt zu ummauern.

5 Rive (1824), S. 210, und Anlage XI. Verfasser der sogen. „kölnische Archivalnotiz“ (vor 1577) ist 
der Archivar Burmann im Auftrage des Kurfürsten Salentin von Isenburg. Auf ihn geht der Lese-
fehler „Enriga“ statt „Emeza“ zurück. Schon einzelne fehlgelesene Buchstaben haben Irrtümer ver-
ursacht. Dazu als Beispiele: Die Stifterin Dorstens ruhte in Xanten „cum filiolo“ (mit ihrem Söhn-
chen), 1397 las Korner „cum filia“ (mit der Tochter); darauf beruht u.a. die falsche Entscheidung 
Evelts über die Identität. – Mir lag aus der Dorstener Literatur die Nachricht vor: „Deboldum ante 
portam oppidanam“ (den Debold vor dem städtischen Tor); Wünsch fand in der besseren Lesart 
des Westfälischen Urkundenbuches: „Deboldum ante portam oppidanum“ (den Bürger Debold 
vor dem Tore), Ursache für die gegensätzliche Interpretation.
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sogar die theologische Betonung des Buchstabens, man denke an das Jota des Konzils von 
Nicäa und an den Rang des Wortes bei Luther, sind dafür ursächlich.

Zeitgleich mit Rives Veröffentlichung entstand 1824 in Paderborn und 1825 in Münster 
der Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens. Anreger waren die vom Frei-
herrn vom und zum Stein 1819 gegründete Gesellschaft für ältere deutsche Geschichts-
kunde und der Aufruf August v. Haxthausens und Paul Wigands 1820 in Höxter zur 
Gründung einer Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde Westfalens. Die Zeit-
schrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde Westfalens, heute fortgesetzt 
in der Westfälischen Zeitschrift, ermöglichte eine rege wissenschaftliche Veröffentlichung. 
Sie beschränkte sich damals nicht auf die beiden ehemals fürstbischöflichen Territorien 
Paderborn und Münster, denn auch die Dorstener Geschichtsschreibung verdankt der 
Existenz dieser Zeitschrift zwei bedeutende Veröffentlichungen. Die Sammlung und Pub-
likation wichtiger Archivalien, die durch die Aufhebung der Klöster, Stifte und geistlichen 
Staaten 1803 gelitten hatten, vernichtet, verloren, verkauft oder bestenfalls ungeordnet 
in staatliche Archive überführt waren, gehörte zu den fundamentalen Aufgaben. Nach 
der Ablösung feudaler Rechte verloren städtische und kirchliche Urkunden ihren juris-
tischen Wert; desgleichen hatten die alten Satzungen der Gildeordnungen durch die ge-
sellschaftliche Revolution und die städtischen Gesetze durch die staatliche Städteordnung 
ihre Gültigkeit verloren. Der Düsseldorfer Staatsarchivar Lacomblet veröffentlichte das 
Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins in vier Bänden 1840-1858 mit den 
für Dorsten wesentlichen Xantener Urkunden. In Westfalen begann der Staatsarchivar Dr. 
H.A. Erhard mit der Urkundenedition. Ihm verdankt Dorsten den Abdruck der „Willkü-
ren der Stadt Dorsten“ im 7. Band der genannten Zeitschrift für vaterländische Geschichte 
und Altertumskunde 1844. Es war die Zeit des politischen Verlangens nach Verfassung. Da 
im Zweiten Weltkrieg das Dorstener städtische Archiv schwere Verluste erlitt, das Pfarrar-
chiv völlig vernichtet wurde, ist Erhard die Erhaltung der Stadtverfassung, Ratsbeschlüsse, 
Satzungen, Gebührenordnungen etc. zu verdanken.6

In der Zeitschrift für vaterländische Geschichte erschien 1863-1866, im 23., 24. und 
26. Band, die erste kritische Darstellung der Geschichte Dorstens: „Beiträge zur Geschich-
te Dorstens und ihrer Nachbarschaft“. Verfasser ist der Paderborner Kirchenhistoriker und 
gebürtige Dorstener Julius Evelt (1823-1879, Prof. 1851). Er hatte in der Bibliothek der 
bischöflichen Akademie die wissenschaftlichen Möglichkeiten, die erste zusammenhän-
gende und quellenkritisch gesicherte Geschichte Dorstens bis 1815, bis zum Beginn der 
preußischen Zeit, zu schreiben. Evelt schickte voraus, er habe sich der Geschichte Dors-
tens angenommen, da sich niemand um den vestischen Raum kümmere. Evelt beginnt sei-
ne Darstellung mit der Feststellung: „Die älteste Geschichte Dorstens ist vollkommen in 
Dunkel gehüllt. Zeit und Veranlassung des Entstehens sucht man vergebens, urkundlich 
steht einzig fest, dass es in der ersten Hälfte des Mittelalters einen Oberhof Durstine gab, 
dessen Vergangenheit ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden; woher der Name abgelei-
tet und wie er erklärt werden müsse, ist unbekannt.“ Alle folgenden Geschichtsschreiber 

6 Zum ehemaligen Bestand des Stadtarchivs Dorsten s. Utsch (1935), S. 19. Wiederabdruck der Er-
hardschen Veröffentlichung durch P. Fiege, Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck und Dors-
ten, Jahrgänge 1971-1981.
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haben sich u.a. bemüht, das von Evelt aufgezeigte Rätsel des Anfangs zu lösen. Sie haben 
durch Erschließung weiterer Urkunden, insbesondere in lokalen Archiven, die Kenntnisse 
verdichtet und die Geschichte über 1815 hinaus fortgeschrieben.

Dem Mangel, dass sich niemand um den vestischen Raum kümmere, wurde ab 1888 
durch die Bemühungen der Dorstener und vestischen Geschichtsforscher abgeholfen. Nach 
dem Erscheinen der Vestischen Zeitschrift unterblieben allerdings die Publikationen in der 
Westfälischen Zeitschrift, so dass die Forschung in die Gefahr einer allzu lokalen Perspektive 
geriet. Dorsten hat als Bindeglied zwischen Westfalen und Niederrhein beiden Räumen et-
was beizutragen, ebenso wie beide mit ihrer Forschungsarbeit Dorsten viel gegeben haben.

Wie oben ausgeführt, haben Rive und Evelt ihre Arbeiten zur Geschichte Dorstens im 
Zusammenhang mit ihren beruflichen Aufgaben in Trier bzw. in Paderborn verfasst. Einen 
neuen Impuls erhielt die Geschichtsforschung in Dorsten selbst durch Gerhard Strotköt-
ter, der bis 1896 Oberlehrer am damaligen Progymnasium der Stadt (heute: Gymnasium 
Petrinum) und Mitbegründer des Vereins für Geschichte und Heimatkunde war. Er ist 
der Initiator der wissenschaftlichen Heimatkunde in Dorsten. Strotkötter verband Talent 
mit Fleiß. Die jährlichen Veröffentlichungen machten ihn zum wichtigen Anreger der ves-
tischen Geschichtsforschung. Seine Aufsätze begannen im 1. Band der Vestischen Zeit-
schrift über „Die Rittergüter des Vestes Recklinghausen“; darauf folgte in drei jährlichen 
Fortsetzungen „Das ehemalige Gildewesen der Stadt Dorsten“. 1894 und 1895 erschienen 
die Aufsätze zur Schiffbarmachung der Lippe und zur Lippeschifffahrt. Beide Arbeiten 
haben bis heute grundlegenden Wert. Zwar hat bereits 1901 Th. Ilgen die kritische Frage 
gestellt, ob die Lippe im Mittelalter ein Schifffahrtsweg von erheblicher Bedeutung gewe-
sen sei, aber die Gewichtung ist eine Standpunktfrage.7 Strotkötters Arbeiten erschienen in 
aktuellem Zusammenhang mit dem Kanalisierungsprojekt der Lippe zeitparallel zum Bau 
des Dortmund-Ems- und Rhein-Herne-Kanals, das in den Jahren 1916-1930 mit dem Sei-
tenkanal Wesel-Datteln realisiert wurde. Strotkötters Standpunkt ist lokal und bedeutsam 
für die Stadt Dorsten; Ilgen dagegen beurteilt die Transportleistung für den westfälisch-
niederrheinischen Raum.

Strotkötter erschloss noch unveröffentlichte Quellen aus örtlichen, vestischen und 
münsterschen Archiven. Die Bewunderung heischende Forschertätigkeit beendete er 
1913 mit dem „Verzeichnis der Bürgermeister und Richter“ (Vestische Zeitschrift, Bd. 23). 
Die weiteste Bedeutung erlangten die Aufsätze aus den Jahren 1896 über „Die ehemaligen 
Dorstener Bauerngüter“ und 1898 „Der Reichshof Dorsten“ (Vestische Zeitschrift, Bde. 6 
und 8). Strotkötter fand im Stadt- und Vestischen Archiv Recklinghausen die Unterlagen 
über den so genannten „Reichshof Dorsten“; daraus folgerte er, dass Karl d. Gr. den Hof 
Dorsten zu einer Reichsdomäne gemacht habe. Eine Reihe solcher Reichshöfe habe die 
Grafschaft Mark gebildet, zu der – laut Kölner Archivalnotiz – das Vest gehört habe; die 
Grafschaft Mark – der Name sage es – habe eine Militärgrenze am südlichen Ufer der 
Lippe gebildet zum Schutz der fränkischen gegen die sächsischen Lande, insbesondere für 
den Hellweg als Reichsstraße. Den Reichshof als Königsdomäne rekonstruierte Strotköt-
ter mit Hilfe der Xantener Urbare als Großgrundbesitz zwischen Lippe und vestischem 
Höhenrücken – Recklinghausen bis Gladbeck –, zwischen Flaesheim und Dorsten.

7 Mitteilungen der Altertumskommission für Westfalen, Heft II, Münster 1901.
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Schon Dietrich von Steinen hatte in seiner „Westfälischen Geschichte“ geschrieben: 
„In Westfalen sind viele Reichshöfe.“8 Diese Reichshoftheorie fand eine weite Verbreitung 
in der westfälischen Geschichtsschreibung durch das Buch des Dortmunder Stadtarchi-
vars K. Rübel „Reichshöfe im Lippe-, Ruhr- und Diemelgebiete und am Hellwege“, Dort-
mund 1901. Rübel kannte aus den Dortmunder Urkunden bereits die Reichshöfe.9 Th. 
Ilgen übernahm den Reichshofbegriff für niederrheinische Städte.10 Strotkötter hat mit 
der Sammlung der Altertümer auch den Grundstock für das Dorstener Heimatmuseum 
geschaffen, das von Katasterdirektor Seibert fortgeführt worden und seit 1935 am Markt 
repräsentativ untergebracht ist.

Zusammen mit Strotkötter war seit 1890 im Verband der Geschichtsvereine und in der 
Geschichtsforschung Albert Weskamp tätig. Beide waren als Gymnasiallehrer nach Dors-
ten gekommen. Weskamp ist der Vollender der älteren Dorstener Geschichtsschreibung. 
Weskamps Arbeiten haben einen größeren westfälischen Horizont. Von ihm stammt eine 
Geschichte des Kreises Münster-Land (1897), der Stadt Dülmen (1911), des Kreises Coes-
feld in den Bau- und Kunstdenkmälern Westfalens (1913). Seit 1897 hat er als Mitglied der 
Historischen Kommission Westfalens die Informationen über die wissenschaftliche Arbeit 
in der Provinz besessen. Er war als Schriftführer seit 1897 im Dorstener Ortsverein für 
Heimatkunde und im Dachverband der vestischen Heimatvereine tätig, gab bis 1914 die 
Vestische Zeitschrift heraus, war Verbandsvorsitzender, Mitglied des Kreistages und des 
Provinziallandtages. Seine Arbeiten zur Geschichte Dorstens beginnen 1897 über „Die 
Kaufgilde zu Dorsten“. Die Zusammenfassung der wissenschaftlichen Arbeiten von 100 
Jahren seit Rive ist Weskamps Beitrag im historischen Teil der Bau- und Kunstdenkmäler 
von Westfalen, Der Kreis Recklinghausen, 1929. Die wissenschaftliche Arbeit von Rive 
über Evelt zu Strotkötter war eine kritische Weiterführung. Weskamp fasste die Grün-
dungsgeschichte unter Einbeziehung der These Rübels von der Gründung der Reichshöfe 
durch Karl d. Gr. an den Straßen in den Sachsenkriegen zusammen.

Die Wissenschaft lebt von der Diskussion der Thesen und Antithesen. Die Antithese stell-
te ich in dem kurzen Aufsatz „Topographie und Genese der Stadt Dorsten“ zur 700-Jahr-
Feier der Stadt Dorsten vor.11 Da ein Reichsbesitz weder an Grund und Boden noch in der 
Gerichtshoheit, keine Reichsvogtei, kein Schutzrecht und keine Verpfändung in Dorsten 
nachzuweisen ist, sollte dieser Begriff als irreführend vermieden werden. Benutzt hat ihn 
für die Vogtei über die geistlichen Oberhöfe im Vest Recklinghausen Erbvogt Hermann 
von Westerholt im Jahre 1564. Die Deduktionen aus dem Begriff, z.B. die Vermutung der 
Kirchgründung Dorstens als „Königskapelle“12, verstellen den Blick für die historische 
Wirklichkeit. Dorstens frühere Geschichte beiderseits der Lippefurt hat durch die Schen-
kung an das Kanonikerstift in Xanten eine Wendung erfahren, die über die Kirchgrün-
dung, das Kirchdorf, die Klever Vogtei und die Kölner Stadtrechtverleihung in die bürger-
liche Freiheit und in die spätmittelalterliche Stadtgeschichte hinüberführt.

8 Von Steinen (1757), S. 709.
9 Dortmunder Urkundenbuch, Bd. 1, Nr. 314.
10 Ilgen (1921), Bd. 1, S. 219f., 229.
11 Siehe diesen Beitrag in diesem Band S. 15-35.
12 Hömberg (1951), S. 27-47.
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Möglich wurde die gegenüber den Begriffsdeduktionen exaktere topographische und 
entwicklungsgeschichtliche Darstellung durch die Einbeziehung der Flurkarten der Ka-
tasteraufnahme und der in der Geographie entwickelten Methoden. Ferner brachte der 
Wiederaufbau der 1945 zerstörten Stadt Einblicke in den Boden und archäologische Er-
kenntnisse. Leider unterblieb eine systematische stadtarchäologische Untersuchung aus 
den damals verständlichen zeitbedingten Schwierigkeiten.

Allgemein anerkannt ist seitdem in der im Rheinland und in Westfalen vertieften De-
tailforschung, die Ursache der Stadtrechtverleihung an Dorsten in der territorial-politi-
schen Auseinandersetzung des 13. Jahrhunderts zu sehen.13 Anerkannt ist auch die Auf-
gabe des Terminus „Reichshof “ und die Abstammung Dorstens aus bäuerlichen Wurzeln 
beiderseits der Lippe. In einem Teilaspekt, nämlich der Größe und Struktur der vorstädti-
schen „villa“ Dorsten, hat der damalige nebenamtliche Stadtarchivar Wünsch eine Korrek-
tur vorgetragen. Offen ist jedoch die bisher nicht systematisch behandelte Frage nach der 
Gründung der Pfarre in Dorsten. Der ehemalige Direktor des Düsseldorfer Hauptstaatsar-
chivs F.W. Oediger fasste dieses Problem in einer kritischen Stellungnahme zu Hömbergs 
Untersuchungen über die Anfänge des Pfarrsystems in Westfalen zusammen: „Kompliziert 
sind die Dorstener Zehntverhältnisse ... Man wird die Anfänge Dorstens neu durchdenken 
müssen.“14

Angesichts des in Dorsten bestehenden Geschichtsinteresses lohnt diese Aufgabe. Die 
Stadt Dorsten hat mit den Sammelbänden ihrer Festschriften zur 700-Jahrfeier 1951 und 
zur 725-Jahrfeier 1976 ihr großes Interesse an der Aufhellung ihrer Geschichte bekun-
det. Ging es 1951 darum, den Lebenswillen einer in ihren Wurzeln zerstörten Stadt neu 
zu stärken und den Wiederaufbau auch nach auswärts als eine Verpflichtung deutlich zu 
machen, so ist die Festschrift von 1976 für die Einwohner einer in der Kommunalreform 
1975 neu formierten Stadtgemeinde geschrieben. Ebenfalls 1975 verfasste B. Kuhlmann 
eine Geschichte der Stadt Dorsten, deren besonderer Wert in der Darstellung der jünge-
ren Wirtschaftsepoche des 19. und 20. Jahrhunderts besteht, für die er nicht nur weiteres 
Material erschloss, sondern auch zeitgemäße Kategorien zur Beurteilung anwandte. Dors-
tener Arbeitsgemeinschaften haben seit 1985 mehrere Bände zur Zeitgeschichte „unter 
dem Hakenkreuz“ u.a. veröffentlicht, dem Aufruf des Bundespräsidenten folgend, der aus 
Anlass der Wiederkehr des 50. Jahrestages der nationalsozialistischen „Machtübernahme“ 
von 1933 die verstärkte Untersuchung der lokalen Geschichte in dieser Epoche angeregt 
hatte.

Als Ausdruck des lebendigen Interesses innerhalb der kommunalen Gemeinschaft er-
scheint jährlich der „Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck und Dorsten“. Die An-
regung Karl Wagenfelds zur Gründung des Westfälischen Heimatbundes hatte auch zur 
Gründung des Heimatbundes der Herrlichkeit Lembeck geführt, der von 1925 bis 1934 
die ersten zehn Jahrgänge des Kalenders herausgab. Die Abwehr des Gleichschaltungsver-
suchs der NSDAP veranlasste den damaligen Vorsitzenden Dechant Vrey, Pfarrer zu Alt-
schermbeck, das Erscheinen im Dritten Reich einzustellen. Mit dem Jahrgang 1952 lebte 
der Heimatkalender wieder auf und liegt 1988 im 47. Jahrgang vor.

13 S. u.a.: Haase (1964), S. 76f., und Prinz (1983), S. 397.
14 Besprechung zu A.K. Hömberg, Kirchliche und weltliche Landesorganisation in den Urpfarrgebie-

ten des südlichen Westfalen. In: Westfälische Forschungen 18 (1965), S. 207-211.
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II. Vom Oberhof zur Stadt

„Villa Durstine“ ist der Sprachgebrauch für die Siedlung Dorsten in den Urkunden von 
1251, in denen der Erzbischof von Köln, Konrad v. Hochstaden, seinen Willen ausdrückt, 
Dorsten zur Stadt zu erheben.15 Die beiden darüber ausgefertigten Urkunden sind am  
24. Mai mit dem Grafen von Kleve und am 1. Juni mit dem Propst von Xanten geschlos-
sene Verträge. Die von Rive angeführte Jahreszahl 1237 ist einer der Irrtümer der spät-
mittelalterlichen Kölner Kanzlei. Angespielt ist offenbar auf das Abkommen von 1247 
zwischen dem Erzbischof und dem Grafen von Kleve, das die Kölner Oberhoheit über 
den Vasallen Kleve feststellt. Zu diesem Herrschaftsverhältnis steht die Beurteilung Rives 
in Widerspruch, der Graf von Kleve habe die Befestigung „erlaubt“. Die Vermutung Rives, 
Dorsten müsse wohl ein nicht unbedeutender Ort gewesen sein, wird von Evelt zur Be-
gründung für die Stadtrechtverleihung aufgenommen, indem „die villa Durstine infolge 
ihrer Lage an der Lippe eine Entwicklung erfahren hatte, welche es angemessen erscheinen 
ließ, daselbst ein städtisches Gemeinwesen zu organisieren oder vielmehr die bereits vor-
handenen Privilegien zu befestigen und weiterzuführen.“ – Die „vorhandenen Privilegien“ 
sind nicht bezeugt. Diese Lücke zu schließen, bemühte sich Strotkötter. Für den Übergang 
vom Oberhof (in seiner Terminologie Reichshof ) zur Stadt führt er den spätmittelalterli-
chen Begriff der „Freiheit“ ein, den er der Urkunde über die Hofgerichtsverhandlung von 
1401 entnahm.16 „Wird auch in der Urkunde dieses Jahres (gemeint ist die Urkunde vom  
1. Juni 1251) die villa Dursten ein allodium ecclesiae Xantensis genannt, werden auch Xan-
ten alle Rechte vorbehalten, so waren doch die Gerichts- und Herrschaftsrechte Xantens 
von jenem Teil des Reichshofs, der eine städtische Ansiedlung geworden war, schon vorher, 
schon um 1200 nicht mehr anerkannt worden. Dieses erhellt ganz besonders aus einem 
Verhör aus dem Jahre 1228, in welchem sich die Zeugen, übrigens alle der Xantenschen 
Partei angehörig, über die Frage zu erklären haben, ob das Kapitel zu Xanten die Gerichts-
barkeit in Dorsten mit Ausnahme der hohen geübt habe. Schon der Umstand, dass diese 
Frage gestellt wurde, lässt erkennen, dass die Xantener Gerichtsbarkeit wenigstens in der 
schon mehr städtischen Ansiedlung, die den Namen ‚Freiheit‘ geführt zu haben scheint, in 
Wirklichkeit bereits erloschen war.“

Die Untersuchung über die Zuständigkeiten des Xantener und des Kölner Gerichts in 
Dorsten von 1228 ist nicht aus lokaler Sicht zu interpretieren, sondern aus territorialpo-
litischen Zusammenhängen. Der König hatte Erzbischof Engelbert das Recht verliehen, 
alle Gogerichte seines Landes zu erwerben.17 Schon Philipp von Heinsberg hatte sich 1178 
den Besitz der Gogerichte vom Papst bestätigen lassen.18 Der Streit um die Vogteien, der 
1225 Erzbischof Engelbert das Leben kostete, steht gleichfalls hierzu in allgemeinem Zu-
sammenhang; denn seit dem Fürstenprivileg von 1220 war der Besitz des Gogerichts zur 
Grundlage der Landesherrschaft erklärt.

In Dorsten hatte Erzbischof Engelbert dem Xantener Hofrichter das Gericht entzo-
gen und bald darauf das Nieder-, aber nicht das Hochgericht zurückgegeben. Die höhere 

15 WUB VII, Nr. 752 und 753.
16 Strotkötter (1896), S. 57ff.
17 Westfälische Geschichte, hg. v. Wilhelm Kohl, Bd. 1, Düsseldorf 1983, S. 379.
18 WUB V,1, S. 128.
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Gerichtsbarkeit wird 1228 von allen Zeugen als erzbischöfliches Recht – aus der Zeit der 
Erzbischöfe Rainald (1159-1167) oder Philipp (1167-1191) – anerkannt, während dem 
Xantener Hofrichter nur das Hofgericht zustand. Dass er in Ausübung der Polizeigewalt 
Folter angewendet und Diebe hatte hängen lassen, wird als Übergriff bezeichnet. Mit die-
ser Klarstellung wird eine in Fragen der Landesherrschaft konkurrierende Vogteigerichts-
barkeit gleichfalls abgewiesen. Ein solcher Konflikt ergab sich später mit dem Grafen von 
Kleve in den Kirchspielen des westlichen Vestes und bedurfte ebenfalls im Jahre 1426 einer 
Klarstellung zwischen Bauerngericht und Hochgericht.19 Von einem Privileg für die Ein-
wohner Dorstens ist keine Rede. Der von Strotkötter angewendete Begriff der „Freiheit“ 
im Jahre 1401 betrifft die Vogtei über das Freigericht.20 Strotkötter meint nicht die Min-
derstädte, die im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit im Vest in Buer, Horneburg, 
Horst und Westerholt entstanden.

Die Höfe der Freiheit in der Hofgerichtsverhandlung von 1401 gehören zum Xantener 
Oberhof Dorsten. Es handelt sich um die sieben Höfe, an denen – gemäß einer Beschwer-
de des Grafen Johann von Kleve zwischen 1355 und 1357 über die Beeinträchtigung seiner 
Vogteirechte durch Kurköln – die Dorstener ihm sein Recht verweigern.21 Topographisch 
gehören sie nicht in die Siedlung Dorsten.

Weskamp versteht unter der „villa Durstine“ den Oberhof: „Es war am 1. Juni 1251, als 
den Bewohnern des Oberhofs, der durch seine günstige Lage zu einer ansehnlichen Sied-
lung herangewachsen war, ... städtische Gerechtsame verliehen wurden.“22

Etwa 50 Jahre später erschien in der Festschrift zur 725-Jahrfeier der Stadt Dorsten eine 
Übersetzung dieser Urkunde, in welcher „villa“ als der „Gutsbezirk Dorsten“ wiedergege-
ben wird. Ich hatte 1950 die „villa“ als Kirchendorf definiert.23

III. Die Pfarre Dorsten

Kurz zusammengefasst, ist die Entwicklung der Besiedlung im Raume Dorsten in folgen-
den Phasen verlaufen: Am Beginn der Geschichte steht die Siedlung Durstina am „Kleinen 
Hohefeld“ nördlich der Lippe, wo sich heute das Verwaltungszentrum Dorstens befindet. 
Die Siedlung aus ca. 6 Höfen wurde auf einem erhöhten Platz an der Niederterrassenkante 
gegründet und wurde die Keimzelle der Siedlungen Dorsten, Wenge und Lune.

Wohl am Ende des 7. Jahrhunderts entstand auf dem Südufer der Lippe jenseits der Furt 
ein größerer Herrenhof, der die Grundherrschaft im Raume Dorsten und Gahlen ausübte.

Vor 1075 übertrug Imeza (in der Namensform des Spätmittelalters mit abgeschwäch-
ten Vokalen: Emese) diesen Hof und eine zugehörige große Grundherrschaft im nörd-
lichen Vest Recklinghausen an das Kanonikerstift Xanten. Dieses machte den Adelshof 
zum Oberhof, d.h. zum Verwaltungssitz des Hofschulzen (villicus), der die Aufgaben der 
Hofbewirtschaftung, des Einzugs der Abgaben aus den Unterhöfen, der Rechtssprechung 

19 Kösters (1972), S. 153-164.
20 Abdruck bei: Rive (1824), Anlage XXXVI, S. 452. Strotkötter (1896) u. (1898), S. 35f.
21 Ilgen (1925), 2. Bd, 2. Teil, IIa Nr. 4, S. 4, Anm. 1.
22 Körner/Weskamp (1929), S. 181.
23 Schuknecht (1950); in diesem Band S. 15.
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in allen Hofesangelegenheiten und die Polizeigewalt besaß. Dieser Hof lag 500 m westlich 
der Altstadt in der Schölzbachniederung unterhalb des neuen Krankenhauses.24 Er ist also 
nicht der Standort der zur Stadt erhobenen „villa Durstine“.

Um diesen adeligen Hof lagen mehre abhängige bäuerliche Höfe, u.a. einer von ih-
nen „in Durstinon“, der Hof Leemwysche (Name 15. Jahrhundert), und vier weitere in 
„Galnon“ wurden 900/11 dem Kloster Werden übertragen, die anderen dieser Grundherr-
schaft gingen im 11. Jahrhundert mit dem Oberhof in Xantener Besitz über. Auf noch un-
bebautem angrenzendem Xantener Grundbesitz entstanden ein Pfarrhof und eine Kirche, 
dazu gehörten weitere Anwohner, nach der Regel mindestens zwei Hörige. Diese „villa 
Durstine“ wurde 1251 als kölnisches „oppidum“ befestigt.

Als erster Pfarrer ist der Priester Heinrich um 1176/79 in Dorsten tätig. Die undatierte 
Urkunde ist zeitlich mittels der Amtszeit des Xantener Propstes Siegfried einzuordnen. 
Dieser bestätigt, dass der Pfarrer wegen der Dürftigkeit seiner Pfründe ein Haus mit zuge-
hörigen Äckern (Plural!) gekauft hat. Dieser Hof wird verpachtet, so dass eine Rente von 
jährlich 3 Mark dem Pfarrer von Dorsten zukommt und weitere 30 Pfennig dem Kellner 
des Stiftes.25 Ist die „Dürftigkeit“ ein bekanntes Klagelied? Dies haben wohl alle jene un-
terstellt, die das vorstädtische Dorsten für einen bedeutenden größeren Ort hielten. Eine 
Untersuchung hierzu hat es nicht gegeben ebenso wenig wie zur Frage nach dem Grün-
dungsdatum.

Evelt nahm an, die Kirche sei mit der Schenkung des Hofes Dorsten und seinen reichen 
Gütern in das Eigentum Xantens gekommen.26 In derselben Weise vermutet Weibels, über 
den Kirchenbesitz in Dorsten „können wir annehmen, dass sie [die Kirche] mit dem dor-
tigen Hof als Eigenkirche durch die Schenkung der Imeza an Xanten gefallen ist.“27 Das 
Datum der Übertragung ist nicht genau bekannt, es liegt vor 1075; denn spätestens vor 
diesem Jahr ist Imeza in Xanten gestorben.28

Oediger verwies auf den Besitz des großen Zehnten als eines Kriteriums für die Fest-
stellung des Eigentums, wenn das Besetzungsrecht und das Zehntrecht nicht mehr in einer 
Hand sind.29 Mit den komplizierten Zehntverhältnissen in Dorsten hat Oediger recht. 
Dieser wichtige Platz hatte viele Grundherren; als Ergebnis der spätmittelalterlichen Ter-
ritorialpolitik, d.h. am Ende des alten Reiches, lag die Gemarkung Dorsten in drei ver-
schiedenen Territorien: im Klever Territorium mit dem Oberhof und weiteren Unter-
höfen westlich der Stadt, im Hochstift Münster nördlich der Lippe mit den Fluren am 
Hohefeld, im kurkölnischen Vest Recklinghausen mit der Stadt. Der Averlippische Zehnt 
nördlich der Lippe war ursprünglich ein Vogteizehnt der Grafen von Isenberg-Altena aus 
Werdener und Essener Höfen; nach der Konfiszierung als Folge des Mordes an Erzbischof 
Engelbert kam er in den Besitz der Grafen von Limburg, die bis 1398 die Ministerialen 
von Berge belehnten, und nach 1398 an die Stadt Dorsten. Die Ablösung der Grundlas-

24 Zur Besitztradition kann ergänzt werden, dass der Statthalter Vinzenz Rensing auf dem Erbwege 
von der Familie de Grave, der Xantener Kapitelsbeauftragten (officiatus), den Hof zu Beginn des 
17. Jahrhunderts besaß.

25 Weiler (1935), Nr. 47.
26 Evelt (1863), S. 70.
27 Weibels (1959), S. 29.
28 Zu dem Problem mit umfangreicher Literatur zuletzt Oediger (1964), S. 299-305.
29 Oediger (1965), S. 207-211.
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ten nach der preußischen Gesetzgebung erfolgte im 19. Jahrhundert. Der Averbecksche 
Zehnt im Klever Territorium „über dem Schölzbach“, entrichtet von den Grundstücken 
der Xantener und Werdener Höfe als Vogteizehnt, kam von den Grafen von Isenberg an 
die Grafen von der Mark und an die Grafen von Kleve. Im 14. Jahrhundert war mit einem 
Teil die Familie Schetter in Dorsten belehnt, ab 1435 kaufte ihn die Stadt Dorsten. Der 
kurkölnische Zehnt wurde vom Stadtsfeld erhoben; es handelt sich um Ackerland, das im 
14. Jahrhundert neu in Bewirtschaftung genommen worden war. Den Zehnten von neuge-
rodetem Land im Archidiakonat Xanten, zu dem Dorsten gehörte, hatte schon Erzbischof 
Friedrich II. (1156-1158) dem Propst des Stiftes überlassen.30 Und Erzbischof Heinrich II. 
von Virneburg bestätigte 1309 dem Stift die Inkorporation der Kirche Dorsten und den 
Großen und Kleinen Zehnt und den Rottzehnt.31 Daher ist es verwunderlich, dass der Erz-
bischof den Zehnten aus dem Stadtsfeld seit 1374 an seine Ministerialen de Grove (auch 
de Grave) auf Haus Hasselt in Polsum zu Lehen gab. Für die Frage nach dem Ursprung der 
Pfarre ist dieser Zehnt als später entstandener nicht heranzuziehen, wohl aber deutet er 
eine Besitzveränderung an. Im Jahre 1569 sagte dazu anlässlich der Visitation der Pfarrer 
Clamor Middeldorp in Dorsten folgendes aus: „Die Zehnten um die Stadt erhalten der 
Rat und der Herr von Knippinck auch von den Grundstücken des Pastors; wenn auch das 
Kapitel in Xanten große Erträge und Einkünfte aus Dorsten empfängt, so stammen diese 
aber aus ihrem Eigenbesitz, ihm gehören keine Zehnten.“32

Die Pfarre Dorsten gehörte zum Archidiakonat Xanten und lag daher als Exklave im Vest 
Recklinghausen, das zum Archidiakonat Dortmund (gegründet im 11. Jahrhundert) ge-
hörte. Nach der Reformation war das Vest allein katholisch geblieben, so dass ein eigenes 
Kommissariat 1612 eingerichtet wurde, wozu nun auch Dorsten gehörte.

Das Stift besaß als Eigentümer der Pfarre Dorsten auch das Recht, den Pfarrer einzu-
setzen, das auch 1359 und 1450 ausdrücklich bestätigt ist; und bis zum Beginn des 16. 
Jahrhunderts wurden die Pfarrer aus dem Xantener Kanonikat gewählt. Nicht alle resi-
dierten in Dorsten, sondern ließen sich durch einen Vikar vertreten. Das Stift hatte daher 
alle Einkünfte der Pfarre aus den Opfergeldern, ihm gehörten die Kirche, der Grund und 
Boden einschließlich des Kirchdorfes.33

Patronatsrecht und Kircheneinkünfte in Dorsten waren ursprünglich zwischen dem 
Propst und dem Kapitel getrennt. Im Zuge der Vermögensaufteilung zwischen beiden Ins-
titutionen hatte Propst Ludwig die Kirche zu Dorsten dem Kapitel übertragen, an dessen 
Spitze der Dechant stand; für die Wirtschaftsverwaltung war der Kellner zuständig. Das 
Kapitel ließ sich sein Eigentumsrecht an der Dorstener Kirche mehrfach bestätigen.34 Der 
erste Dorstener Pfarrer Heinrich beteiligte an seiner Dotation der Pfarre mit einem zwei-
ten Pfarrhof ausdrücklich die Kellnerei mit 30 Pfennigen; Propst, Dechant und Kellner 
besiegelten die Besitzstandsurkunde.

30 Weiler (1935), Nr. 18.
31 Kisky (1915), Bd. 4, Nr. 438: „decimas novalium excultarum et in antea excolendarum.“
32 Franzen (1960), S. 367. Knippinck steht in der Erbfolge der Familie de Grave.
33 Beste Übersicht mit Quellennachweis bei Oediger (1969), S. 75 u. S. 137ff. Siehe auch Neuss/

Oediger (1964), S. 308.
34 So 1225, 1226, 1230, 1308; s. Weiler (1935), Nr. 91, 92, 105, 406.
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Die Dürftigkeit der Dorstener Pfarrpfründe bestand in der Tat. Denn der Pfarrer er-
hielt zu der Zeit von den Kircheneinkünften des Kapitels gar nichts. Er war auf seinen 
Pfarrhof angewiesen. Dieses Dos des Pfarrers bestand 1176/79 aus nur einem Hof in der 
Größe von ca. 8 ha, also einer Hufe. Dieser Pfarrhof lag östlich des Wedemhofes (heute 
irrig „An der Vehme“) mit seiner Flur an der Recklinghäuser Straße nach Südosten. Den 
Mittelpunkt bildete in den späteren Flurkarten der „Papenkamp“, von dem seitliche Gär-
ten abgesplittert waren. Außerdem hatte der Pfarrer 32 Grundstücke als Hausgrundstü-
cke in Erbpacht vergeben. Ein zweiter größerer Grundbesitz lag nördlich der Lippe am 
Katenberg. Auch hier bildete größerer Pastoratsbesitz einen Kern, um den abgesplitterte 
Gartengrundstücke lagen. Im städtischen Steuerregister wird auch dieser Hof als Wedem-
hof bezeichnet. Wünsch hielt diesen Hof daher für den ursprünglichen Pfarrhof.35 Dieser 
Hof muss jedoch wegen seiner Beteiligung an der Langstreifenflur des Kleinen Hohefeldes 
als älter angesehen und möglicherweise zur Ursiedlung Durstina gerechnet werden. Daher 
ist dieser „Wedemhof “ wahrscheinlich der 1176 vom Pfarrer Heinrich angekaufte. Da au-
ßer wenigen Gärten in Streulage um die Stadt und außer einem Kamp in der Siechenhei-
de, später Erwerb und 1798 zur Geldbeschaffung für die Kirchenreparatur verkauft, kein 
Pfarrland in Betracht zu ziehen ist, muss in der Tat von einer dürftigen Pfarrausstattung 
1176 ausgegangen werden.36

Der Pfarrer Heinrich klagt nicht grundlos, sondern investiert aus seinem Privatvermö-
gen in beträchtlichem Umfang. Das wiederholt sich bei späteren Pfarrern. Zu den bedeu-
tenden Wohltätern des Stiftes gehörte der Priester Friedrich, der vor 1228 Pfarrer in Dors-
ten war und als Xantener Kanoniker über die Gerichtsrechte in Dorsten in dem zitierten 
Protokoll aussagte. Er stiftete seiner Kanonikergemeinschaft in Xanten eine Memorie in 
Höhe von 231 Mark aus seinen Gütern am Niederrhein.37 Pfarrer Macharius kaufte 1292 
ein Haus neben dem Dorstener Wedemhof aus seinem Vermögen, machte es abgabenfrei 
und übertrug es dem Stift; dies war der Xantener Speicher in Dorsten. Es handelt sich also 
um außerordentlich wohlhabende Pfarrer auf einer dürftigen Pfründe, die Entwicklungs-
arbeit leisten.

Die Dürftigkeit ist eine absolute Aussage und nicht nur in Relation zum Privatvermö-
gen der Pfarrer zu verstehen; denn ein einziger Hof war in der Tat die geringste Ausstattung. 
Eine Reinertragsberechnung mittels der Kriterien des 19. Jahrhunderts kommt zu dem Er-
gebnis, dass der Überschuss dem Jahreslohn eines Knechtes entsprach, wenn der Hof in 
Lohnarbeit bewirtschaftet wurde. In Kleingärten verpachtet, erbrachte das Land etwa die 
dreifache Rendite. Über die Höhe der Pfarreinkünfte im Jahre 1569 gibt Pfarrer Middel-
dorp an: „Se non ultra 70 Daleros recipere ex proventibus pastorie“ („er empfange nicht 
mehr als 70 Taler aus Pfarreinkünften“). Die Dürftigkeit der Fundation könnte an dem ge-
ringen Umfang der Pfarre liegen; denn diese umfasste nur ein Drittel der Fläche der Nach-
bargemeinden, z.B. Kirchhellens, wo das Pfarrland zwei Hufen umfasste, oder Marls vor der 
späteren Abpfarrung von Polsum. Nach seiner Erweiterung gegen Kirchhellen und Marl 
umfasste der Dorstener Pfarrsprengel 21 qkm. Die Höfe jenseits des Schölzbachs wurden 
schon im 14. Jahrhundert zur Pfarre Gahlen und nördlich der Lippe zu Hervest gerechnet, 

35 VZ 68/69 (1966/67), S. 47 und 75.
36 Weskamp (1929), S. 65.
37 Weise (1937), S. 156.
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denn mit den Kirchspielen hat sich das Raumprinzip durchgesetzt. In diesem Kirchspiel 
Dorsten bestand nur etwa ein Drittel an bäuerlichen Betrieben, auch an größeren Betrieben 
über 30 Morgen, wie in den genannten Nachbarpfarren. Dafür übertraf später – nach Be-
siedlung der Feldmark – Dorsten die Nachbarn an Kötterbetrieben unter 10 Morgen.

Es ist ganz unwahrscheinlich zu vermuten, dass diese unscheinbare Pfarre Bestandteil 
der Schenkung der Imeza war, die als größte Wohltäterin Xantens den Besitz in der gesam-
ten nördlichen Hälfte des Vestes übertrug, der von Xanten bedeutender eingestuft wurde 
als die Schenkung der Liutgard, der Tochter König Ottos I.38 Dagegen befand sich in der 
Zeit des Propstes Siegfried das Stift in einer wirtschaftlich kritischen Situation. Siegfried 
leitete das Stift zwischen 1164 und 1178, vorher war er Dompropst in Paderborn, und 
1178 wurde er dort zum Bischof gewählt. Die Beeinträchtigung der Kapitelseinkünfte 
wurde vom Propst zugegeben.39

Der zeitliche Rahmen und die Anlage auf Rodungsland, sowohl der villa wie des Pfarr-
hofs, die Dürftigkeit und der geringe Umfang sprechen gegen eine alte Pfarre, dagegen für 
eine Gründung durch Xanten in dem Zeitraum vor dem letzten Viertel des 12. Jahrhun-
derts. Die Wohlhabenheit der Pfarrer erklärt sich aus ihrem Familienerbe und ihrer Prä-
bende im Stift, d.i. die Beteiligung am Jahresüberschuss der Kapitelseinkünfte.40 1284/97 
hatte sich eine Änderung eingestellt; denn an Stelle eines Schultheißen, der noch 1228 den 
Hof bewirtschaftete, war die Verpachtung getreten. Die Kirche zu Dorsten und der Ober-
hof wurden zusammen verpachtet.41 Die aus heutiger Praxis nicht unmittelbar verständ-
liche Nachricht besagt, dass im ausgehenden 13. Jahrhundert der Pfarrer gegen eine feste 
Summe die Einnahmen aus dem Oberhof und die Einnahmen der Kirche erwarb. Es waren 
aber in der Zukunft nicht immer die Pfarrer von Dorsten, die beide Einnahmen besaßen.

Der urkundlich bezeugte Pfarrer und sein Pfarrhof setzen voraus, dass es auch eine Pfarrkir-
che gegeben hat. Sie ist jedoch archäologisch nicht sicher nachgewiesen. Unter der Pfarr-
kirche östlich des Marktes am städtischen Kirchplatz lag sie nicht.42 Diese Kirche ist eine 
Neugründung auf der nach 1251 zur Stadtfläche erweiterten Dorffläche. In der Festschrift 
zur 700-Jahr-Feier der Stadt weist der damalige Pfarrer Westhoff auf die Kreuzung Wie-
senstraße/Bauhausstiege hin, wo 1950 bei Anlage der Kanalisation auf dem vorstädtischen 
Niveau größere Senonsandsteine gefunden wurden, die als Fundamente für ein ehemals 
aufgehendes Fachwerk anzusehen sind. Dabei handelt es sich um die in meinem Aufsatz 
über Topographie und Genese genannte Fundstelle. Eine systematische Ausgrabung hat 
aber nicht stattgefunden.43

Wer war für den Kirchenbau zuständig? Es ist davon auszugehen, dass der Erzbischof 
auf neuem Platz als Inhaber des Großen Zehnten den Kirchenbau finanziert hat. Die Stadt-
kirche trat an die Stelle der kapiteleigenen Dorfkirche. 1359 ist zwar noch vom Propst als 
Collator, aber nicht vom Kapitel als Besitzer der Kirche in Dorsten die Rede. Xanten baute 

38 Weibels (1959), S. 21.
39 Weibels (1959), S. 2f.
40 Beispiele bei Weibels (1959), S. 12ff.
41 Wilkes (1937), S. 57.
42 Schuknecht (1950), S. 20; in diesem Band S. 28.
43 700 Jahre (1951), S. 75.
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seit 1260 den neuen Victordom. Zahlreiche Stiftungen aus der Bevölkerung sind für den 
Kirchenbau in Dorsten im 15. Jahrhundert bezeugt, darunter 1408 „in fabricam ecclesiae 
praesertim chori recens aedificati“ („für den Kirchenbau, speziell den eben erbauten Chor“). 
Der Turm war 1428 fertig; denn in diesem Jahr wurde Meister Lewe mit der Bemerkung 
„qui construxit turrim“ („der den Turm errichtet hat“) als Mitglied in die Bruderschaft 
Beatae Mariae Virginis aufgenommen.44 Das grobe Sandsteinmaterial ebenso wie das für 
die Stadtmauer stammt aus dem Steinbruch in der Emmelkämper Mark, den die Stadt ge-
pachtet hatte. Der obere Teil der Mauern und die Gewölbe wurden aus Ziegeln gemauert. 
Die Ausstattung der Kirche erstreckte sich bis ins 16. Jahrhundert: das spätgotische Sak-
ramentshäuschen 1520, gleichfalls 1520 der flämische Schnitzaltar aus Antwerpen, 1553 
das Renaissance-Chorgestühl.45 Der Zweite Weltkrieg hat diese Leistung aus drei Jahrhun-
derten am 22. März 1945 vernichtet. Am 7. Juli 1952 wurde in der neuen Kirche (wieder) 
die erste Messe gelesen.

IV. Die Rechtsstellung der „villa Durstine“

Die beiden Urkunden zur Befestigung der „villa“ sind nicht für die Einwohner geschrie-
ben worden, sondern für den Grafen Dietrich von Kleve und seinen Sohn Dietrich, der 
Mitregent war für die rechtsrheinischen Besitzungen Kleves, der 1241 Wesel das Stadt-
recht verliehen hatte, und für das Stift Xanten. Dorsten bzw. die Einwohner sind nicht 
Vertragspartner, es gab keine Selbstverwaltung. Die Deutung dieses Rechtsvorgangs aus 
der Perspektive Dorstens ist also nicht der richtige methodische Ansatz. Aus der Sicht der 
Betroffenen kann er natürlich bewertet werden. Die Maßnahme und die bezweckten Ziele 
und die Einräumung von Rechten sind primär aus der Landespolitik des Erzbischofs und 
den Interessen der Rechtsinhaber zu verstehen.

Die Urkunden definieren daher die Klever Rechte detailliert und konkret, weil Kle-
ve ein Teilrecht besaß, die Xantener Rechte total, weil Xanten der Eigentümer war, und 
die Kölner Rechte allgemein. Dem Anlass für die Ausstellung der Urkunden entspricht 
ihre Aufbewahrung und Überlieferung im Klever bzw. Xantener Archiv. Der Vertrag mit 
Dietrich von Kleve und seinem Sohn wird am 24. Mai 1251 geschlossen und vom Dom-
kapitel in Köln mitgesiegelt. Nach einer Intitulatio und ohne jede Devotionsformel, auch 
ohne Salutatio erfolgt die Publikatio. „nos villam nostram Durstine de fidelium nostrorum 
consilio duxerimus muniendam, inhabitantibus ipsum locum data quadam specialis gracia 
libertatis, cui quidem libertationi nobilium virorum Theoderici comitis Clivensis et eius nati 
senioris Theoderici consensus accessit.“ Frei übersetzt. „Wir beschließen auf Anraten unserer 
Vasallen die Befestigung unserer ‚villa Durstine‘ mit Gewährung der Gnade der Freiheit für 
die Bewohner dieses Ortes. Die Zustimmung der Edelleute Dietrich, Graf von Kleve, und 
seines ältesten Sohnes Dietrich zu dieser Befreiung liegt vor.“ – Die dreifache Betonung 
„villa nostra“, „fideles nostri“, „nos duxerimus“ hebt den herrschaftlichen Charakter die-
ses Rechtsaktes hervor, in welchem die Klever Grafen nicht einmal als Subjekt auftreten. 
In die Vasallität sind die Klever eingebunden. Von einer Zustimmung zur Befestigung ist 

44 VZ 68/69 (1966/67), S. 76, und VZ 52 (1950), S. 60.
45 Weskamp (1929), S. 57-77.
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keine Rede; der Erzbischof handelt als Landesherr, am Ort Dorsten hat Kleve keinerlei 
Recht; die Vogtei begründet nur ein Recht über Leute. Die spezielle Freiheit ist die Lösung 
aus der Vogtei, für die der Graf eine Abfindung des Vogtzehnten von jährlich einer Mark 
bekommt. Diese ist bis 1803 noch an die Klever Rentei in Schermbeck gezahlt worden. 
Während in Recklinghausen für den Erzbischof 20 Mark als Steuer festgeschrieben wer-
den, in Neuss 40 Mark, erhält er aus Dorsten keine Steuer, da er dort kein Eigentum hat. 
Um so mehr ist die Betonung der „villa nostra“ auf die Landeshoheit zu beziehen. Die eine 
Mark für Kleve ist der Vogteizehnte als Großer Zehnt vom Getreideertrag der Flur der 
villa, damit zugleich ein Maßstab der geringeren agraren Produktion in diesem Ort.46 Das 
geringe Pfarreinkommen und die schwache Basis der Kirche in Dorsten setzen in Verbin-
dung mit der geringen Ablösungssumme jede Interpretation der Stadtrechtverleihung we-
gen der wirtschaftlichen Bedeutung in Widerspruch zu den Quellen. Die vom Erzbischof 
angestrebte „utilitas“ („Nutzen“) für das Erzstift ist also anderweitig zu suchen.

Deutliche Unterschiede zum Klever Text zeigt die Urkunde vom 1. Juni 1251 für den 
Vertragspartner Stift Xanten, vertreten durch den Propst, den Bruder des Erzbischofs. Die 
Xantener Urkunde beginnt mit der Grußformel (Salutatio). Intitulatio und Invocatio, die 
Formalien des Protokolls, haben den dreifachen Umfang. Verbindliche Formeln wie „scire 
volumus“, „concedimus“, „villa Durstine, quae est allodiun ecclesie Xantensis“ (das Dorf 
Dorsten, das ein lehnsfreies Eigentum des Stiftes Xanten ist) zeigen eine andere Position 
an. Es geht mit dem Grundherrn um ein privatrechtliches Abkommen; die Befestigung 
Dorstens soll an dem Recht und an den Einkünften Xantens keine Minderung bezwecken, 
obgleich die Bewohner der villa die Freiheit der Burgorte erhalten. Mit dem Recht Xan-
tens (ius) ist das Eigentumsrecht (allodium) gemeint; denn die Polizeigewalt und untere 
Gerichtsbarkeit des Oberhofs (iurisdictio) verliert Xanten an den Kölner Richter, der nach 
1251 in der Stadt eingesetzt wird.

Die Herauslösung der „Villa Durstine“ aus der Klever Vogtei beseitigte alle möglichen 
späteren Zweifel über Landes- und Gerichtszugehörigkeit Dorstens. Dieser Schritt hatte 
die Ausbildung der klevisch-kölnischen Territorialgrenze zwischen Oberhof und Stadt zur 
Folge. Der Streit um die Vogteirechte, der zuerst zwischen Xanten und Kleve im Jahre 
1122 aufbrach und zwischen dem Erzbischof und dem Hause Kleve fortschwelte, wurde 
im Vest erst 1608 beendet, als der Erzbischof die Vogtei über alle geistlichen Oberhöfe 
in seinem Territorium erworben hatte. In Dorsten wurde die Rechtsposition am 24. Mai 
1251 entschieden.

Im Unterschied zu anderen Stadtrechtsurkunden werden die Einwohner Dorstens 
nicht „burgenses“ oder „cives“ genannt, der Ort nicht „civitas“, sondern „villa“. Hierin liegt 
der Gegensatz z.B. zu Recklinghausen, aber nicht – wie bisweilen in der Literatur behaup-
tet – eine Parallele. In Dorsten waren die Einwohner weder freie Kaufleute oder bischöfli-
che Beamte oder Geistliche, noch waren sie Hofesbauern, sondern Hörige, die von Xanten 
ein Nutzungsrecht an verliehenem Gut besaßen.47 Sie waren unmittelbar persönlich von 
einem Grundherrn, nämlich Xanten, abhängig. Nur für diese soziale Gruppe ist eine Frei-
heitserklärung, wie sie der Erzbischof ausspricht, zutreffend. Die Hörigkeit wurde durch 
die Freilassung beendet. Die Einwohner wurden „oppidani“ (Städter).

46 Schuknecht (1950), S. 15f.; in diesem Band S. 15-35; Janssen (1985/86), S. 9.
47 Zu den Unterschieden s. Feldhues (1929), S. 126ff.
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V. Die Topographie der „villa“ und des „municipium“

Zur Topographie des Ortes Dorsten ergaben sich nach der Zerstörung der Altstadt im 
Zweiten Weltkrieg neue Einsichten. Der Wiederaufbau erfolgte im Wesentlichen nach 
1949. Dabei wurden an mehreren Stellen Reste von Gräben aufgedeckt, die neben Faul-
schlamm auf der Sohle Verfüllung mit Sand, Pfostensetzungen – wohl Pfahlroste der 
späteren Bebauung – und Keramik des 13./14. Jahrhunderts enthielten. Die Datierung 
erfolgte durch das Museum für Vor- und Frühgeschichte in Münster. Da beim Aushub 
von Baugruben jeweils nur Teile dieser Gräben sichtbar waren, ist eine genaue Vermessung 
nicht erfolgt. Dass es sich um einen zusammenhängenden Verlauf von der Wiesenstraße, 
hinter den Häusern an der nördlichen Marktseite bis zur Tiefe von ca. 3 m unter heutiger 
Straßenoberfläche und ca. 1,5 m unter ehemaliger Oberfläche handelte, ist unbestritten. 
Wünsch, der sich damals als nebenamtlicher Stadtarchivar große Verdienste um das Archiv 
erwarb, bestritt allerdings die Deutung als Stadtgräben und meinte, sie als alte Lippeläufe 
erklären zu können.48 Die von den Gräben eingeschlossene innere Fläche deutete er als 
versumpft.

Die Lage eines Sumpfes und alter Lippeläufe in dem Niveau von NN +31 m ist weni-
ger als 100 m vom Vorfluter, dem Lippelauf mit einem mittleren Spiegel von NN +26 m, 
ausgeschlossen. Der städtische Boden besitzt keinerlei organische Moorböden. Wünsch 
hat seine These von der Entstehung des Ortes im Kreuzungspunkt der Fernstraßen von 
Recklinghausen und Essen zum Lippeübergang später ausgebaut und festgestellt, „dass die 
Gräben und Pfahlsetzungen alle auf dem Gelände des Vüllinks liegen, also mit einer Stadt-
befestigung nichts zu tun haben.“49 Sein zweites Argument ist die Lage der wortgeldpflich-
tigen Häuser am Ende des 13. Jahrhunderts, die er in die vorstädtische Zeit zurückdatiert. 
Als Beweis dafür heißt es bei Wünsch: „Von 1251 an war der Erzbischof von Köln Stadt-
herr. Xanten konnte und hat auch keine Hausstätten mehr in Gründerleihe vergeben.“50

Etymologisch leitet sich das alte – schon im Anfang des 15. Jahrhunderts beurkundete 
– Dorstener Wort „Vüllink“ vom Verb „füllen“ ab. Vüllinge waren die Gräben, mit denen 
das Wasser aus den Bächen in die Stadtgräben geleitet wurde; denn die Stadtgräben hielten 
in dem Sandboden und bei 5 m Niveauunterschied zum Lippespiegel kein stehendes Was-
ser. Das älteste Kataster Dorstens von 1790 enthält für die Zuleitung vom Schölzbach zum 
Stadtgraben an der Katharinenstiege die Bezeichnung „neuer Fülling“.

Die Befestigung Dorstens wird im Vertrag mit Kleve 1251 in zweierlei Hinsicht gere-
gelt: „Die Besitzungen des Grafen und die Leute (mancipia et homines), die der Klever 
Vogtei, der seiner Burgmänner und Ministerialen unterstehen, dürfen von den kölnischen 
Richtern nicht rechtmäßig oder gezwungen zum Graben der Stadtgräben oder zu anderen 

48 Wünsch (1951), S. 134.
49 Wünsch (1966/67), S. 45-80.
50 Zur Stützung der archäologischen Befunde hat die Urkunde von 1293 eine Rolle gespielt. Nach 

der älteren Lesung von Evelt hieß der Text, das Grundstück sei gekauft von Debold „ante portam 
oppidanam“. Wünsch hat zu Recht auf den verbesserten Text des Westfälischen Urkundenbuchs 
VII, Nr. 2256, verwiesen, wonach „Deboldum ante portam oppidanum“ (Bürger Debold vor der 
Porten) gelesen werden muss. Damit ist jeder Zweifel ausgeräumt, dass auch dieses Grundstück, der 
Xantener Speicher an der Spiekerstraße neben dem Pfarrhof, 1293 bereits innerhalb des städtischen 
Areals lag.
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Arbeiten, welche wegen der Befestigung notwendig werden, herangezogen werden. We-
der die Wälder noch die Hagen des Grafen, seiner Ministerialen und Burgleute dürfen 
zum Befestigungswerk herangezogen werden.“ Hiermit werden Hand- und Spanndienste 
verwehrt ebenso wie eine unentgeltliche Holzentnahme; freiwillige Leistungen werden 
gestattet, d.h. Lohnarbeit und Holzverkauf. Angesichts der Material- und Arbeitsbeschrei-
bung und des Fehlens eines Steinbruchs in Dorsten ist eine Erde-Holz-Befestigung anzu-
nehmen. Evelt bemerkt in seiner Fußnote: „Die Stadtmauer scheint im Jahre 1260 fertig 
geworden zu sein. In dem im Anfang des 14. Jahrhunderts angelegten Liber statutorum 
opidi Dursten steht nämlich auf der ersten Seite ganz unten am Rand von einer späteren 
Hand vermerkt ‚1260 ist die Stadt Dorsten erstlich mit der Mauer‘ das folgende Zeitwort 
ist ganz verwischt.“51

Eine so späte Notiz kann nicht als Beweis für eine steinerne Mauer herangezogen wer-
den. Freilich war der Steinbruch am Stimberg in der Haard für die Stadt Recklinghausen 
bereits in Betrieb, Dorsten pachtete aber erst im 14. Jahrhundert den Steinbruch in der 
Emmelkämper Mark für seine Großbauten. Die Gräben, der Urkundentext und die Wort-
bedeutung „Vüllink“ sprechen eindeutig für eine Befestigung aus Wall und Gräben, die 
von den beiden Bächen (Rapphofs-Mühlenbach und Schölzbach) gespeist wurden. Dieser 
Zusammenhang wurde noch einmal deutlich gemacht, weil es auch eine landeskundlich 
bedeutsame und diskutierte Frage ist, wann die Erdbefestigungen westfälischer Städte 
durch steinerne ersetzt wurden.52 In Dorsten wurde der Schölzbach, der südlich am Ort 
vorbeifloss, gestaut, wo später Winks-Mühle stand, und der Unterlauf westlich um den 
Ort herumgeleitet. Der Barloerbach – heute Rapphofs-Mühlenbach genannt – war um 
1400 aufgestaut und hatte einen Graben, der beim Recklinghäuser Tor den Stadtgraben 
mit Wasser versorgte.

Die Frage nach der „utilitas“ für das Erzstift hängt laut Urkundentext mit der Befes-
tigung – nicht mit irgendwelchen wirtschaftlichen Zielen – zusammen. Im Jahre 1891 
hielt der Hauptmann a.D. Keller einen Vortrag über die Befestigung der Stadt Dorsten.53 
Nach seiner Einschätzung benötigte die „genügende Besetzung“ des Mauerrings des 14. 
Jahrhunderts (Länge laut Katasterplan von 1822: 1.243 m) etwa 1.500 Mann. Die durch 
Bastionen verstärkte hessische Befestigung von 1633, wie sie der Stich Merians zeigt, hatte 
eine hessische Besatzung von 2.000 Mann.54 War es das Ziel Kölns, eine durch die Ein-
wohnerzahl verteidigungsfähige Großburg zu schaffen oder einen Waffenplatz für ein im 
Kriege aufzustellendes Heer von 1.500 Mann vorzuhalten? Letzteres entsprach nicht der 
Heeresstärke und Strategie in den Kleinkriegen der Zeit. Der Handstreich am 28. Februar 
1588 des Grafen Johann Philipp von Oberstein wurde bekanntlich von den Dorstener 
Frauen zurückgeschlagen.

Die Straßen innerhalb des Befestigungsringes der Altstadt haben einen aussagefähigen 
Verlauf: An das Dorf Dorsten sind im Süden Markt und Kirchplatz trapezförmig angela-
gert. Das ehemalige Dorf wird im Westen von der ausbuchtenden Lippestraße umgangen, 
die zum Lippetor führt. Nach Süden führt die Essener Straße gerade zum Essener Tor und 

51 Evelt (1864), S. 87 und S. 90.
52 Erste Veröffentlichung VZ 52 (1950), S. 26.
53 Keller (1891), S. 71.
54 Kohl (1982), S. 191.
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nach Osten die gerade Recklinghäuser Straße zum gleichnamigen Tor. Am Ostrand des 
Kerns liegt die Blindestraße und im Norden die Hühnerstiege. Die Neustadt mit Markt 
und südlicher Stadtfläche ist durch Gassen in Quadrate gegliedert. Durch den Kern führt 
die Wiesenstraße mit zwei versetzten Kreuzarmen. Die Führung der Lippestraße ist auf 
das Lippetor gerichtet. Tor und Straßenführung sind an der Lippebrücke orientiert. Die 
Lippebrücke ist aber nicht identisch mit der alten Lippefurt. Die Lippefurt lag ca. 1 km 
flussabwärts; dagegen ist für die Brücke ein Flussabschnitt gewählt, der ohne Krümmung, 
d.h. ohne Prall- und Gleithang läuft, so dass die Anrampungen auf beiden Ufern nicht von 
der Erosion bedroht sind. Die Stadt, so lehrt ihre Lage, ist eine Befestigung zur Deckung 
der Lippebrücke. Beide sind zusammen entstanden, wenn auch Brückenanlagen 1322 
erstmals im Grenzvertrag zwischen Köln und Münster urkundlich genannt wurden.55 Als 
Analogie sei auf die Gründung der Stadt Hamm im Jahre 1227 durch Graf Adolf von der 
Mark verwiesen. Es gab an der Lippe keine ungedeckten Übergänge.

Strotkötter hat 1898 die Lage der Wortstätten im Eigentum des Stiftes Xanten untersucht 
und ihre Lage an der Essener und Lippestraße festgestellt.56 Wünsch präzisierte die Lage 
und sammelte alle Nachrichten, die zur Geschichte der Häuser erreichbar waren. Die ange-
kündigte Karte fehlte. Er hat auch die Wortstellen einbezogen, die an das Pastorat Dorsten 
zahlungspflichtig waren. Das ist jedoch so nicht statthaft, da die Xantener und die Pasto-
ratsgrundstücke besitzrechtlich zu trennen sind. An den Pastor zahlten die Hausstellenin-
haber beiderseits der Essener Straße und östlich der Blindestraße. Die Xantener Erbpacht-
grundstücke können nur nach 1251 vergeben sein, da an die Stelle persönlicher Dienst-
barkeit die entgeltliche Vergütung für die Bodennutzung trat. Diese Verpachtung konnte 
nach 1251 erfolgen, weil das Eigentum Xantens erhalten blieb. Wünsch blieb bei seiner 
Auffassung, mit der Stadterhebung habe Xanten keine Grundstücke mehr in Erbpacht ver-
geben können, der Erzbischof sei infolgedessen Grundeigentümer geworden. Das ist er mit 
der Ausnahme des Burglehens an der Ecke Blindestraße/Spiekergasse nie geworden. Im  
14. Jahrhundert vergab die Stadt Dorsten die Neubaugrundstücke in Erbpacht, d.h. sie hat-
te von Xanten die noch im Mauerring liegende unbebaute Fläche erworben. In der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts besaß das Stift den Boden der Stadt westlich des Kirchplatzes 
und der Pfarrer östlich des Marktes sowie vor dem Recklinghäuser Tor den Pfarrhof.

Im Urbar aus den letzten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts von 1284/97 sind als Ein-
künfte Xantens verzeichnet: „de areis civitatis et hec circa 15 sol.“57 Weiterhin „illi de civi-
tate de agris curtis circa 4 mal. siliginis.“ An Stelle dieser summarischen Angabe enthält 
das Verzeichnis von 1373 detaillierte Angaben mit Namen und Teilbeträgen.58 Es werden 
47 Inhabernamen mit den Erbpachtbeträgen von 1 Heller bis zu 6 Denaren genannt; der 
Durchschnitt liegt bei 1½ Denaren. Mit der Gesamtsumme von 7 Schilling ist deutlich 
nur die halbe Summe von 1284/97 aufgeführt. Die Landpacht der Einwohner ist in glei-
cher Weise differenziert aufgeschlüsselt.59 35 Pächter haben 37 Parzellen und zahlen dafür  

55 WUB VIII, Nr. 1607.
56 Strotkötter (1898), S. 136f.
57 Wilkes (1937), S. 65.
58 Wilkes (1937), S. 475.
59 Wilkes (1937), S. 474.
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2,5 Malter Roggen, also gleichfalls einen deutlich verminderten Betrag. Wegen der Diffe-
renz in den Wortgeldbeträgen glaubt Wünsch, die Wortgeldstellen des Pastors hinzuad-
dieren zu sollen, ohne allerdings auf einen exakten Betrag zu kommen. Da dieses Wort-
geldverzeichnis von 1630 sehr spät überliefert ist, wird ein exakter Vergleich unmöglich 
gemacht.60 Auffällig ist ferner, dass nur 6 der Xantener Wortgeldpflichtigen auch im Ver-
zeichnis der Landpächter wiederkehren, d.h. 29 Landpächter sind innerstädtisch wort-
geldfrei angesiedelt. Die im Vergleich zu Dortmund, Herford, Hamm, Lippstadt, Münster 
oder Rees niedrigeren Erbpachtsätze weisen darauf hin, dass Dorsten einer niedrigeren 
„Ortsklasse“ angehörte.

Es ist das Verdienst von Wünsch, noch einmal nach Strotkötter darauf aufmerksam 
gemacht zu haben, dass bereits am Ende des 13. Jahrhunderts die Bebauung der Altstadt 
die wesentliche Grundstruktur besaß, allerdings nicht vor 1251. Die Verteilung der Häuser 
südlich, östlich und nördlich des (dörflichen) Kerns verweist die Bauzeit in den Zeitraum 
zwischen 1260 und 1284/97. Daraus ist die Folgerung zu ziehen, dass nicht die Verträge 
mit dem Grafen und dem Stift den Bevölkerungszuwachs unmittelbar auslösten, sondern 
erst das Vorhandensein eines befestigten Ortes. Die Verpachtung des Xantener Ober-
hofes und der Pfarre, die Verpachtung der Hausgrundstücke und die Landverpachtung, 
schließlich der Ankauf eines Grundstücks für den Speicher stellen in ihrer Gesamtheit 
den Übergang von der Eigenbewirtschaftung zur Rentenwirtschaft dar. Dies ist keine Ein-
zelmaßnahme des Stiftes in Dorsten, sondern seit 1262 als Strukturwandel innerhalb der 
Vermögensverwaltung der Xantener Großgrundherrschaft nachweisbar.61

Die wirtschaftliche Entwicklung von der Festungsstadt zum Marktort ist vom Landesherrn 
Erzbischof Siegfried von Westerburg (1275-1297) durch die Errichtung einer Münzstät-
te in Dorsten gefördert worden. Diese Maßnahme ist auch als ein Argument für die seit 
langem infolge der wichtigen Verkehrslage gewachsene wirtschaftliche Bedeutung der 
Stadt angesehen worden.62 Offensichtlich ist hierin die Vorstellung von der Platzierung 
der neuzeitlichen Münzstätten in den Landeshauptstädten eingeflossen. Die Rolle der Prä-
gestätten des regionalen Pfennigs war eine andere. Der regionale Pfennig der Periode vom 
12. bis 14. Jahrhundert galt nur in der Region, in der er geprägt worden war. In Dorsten 
wurden die schweren Kölner Pfennige (1,35 gr.) mit Münsterschem Münzbild geschlagen, 
sie dienen somit nicht in erster Linie dem durch die Lippe angedeuteten Fernhandel mit 
den Rheinlanden, sondern dem Nahbereich. Ohne dass ausdrücklich die Folgeprivilegien 
wie in niederrheinischen Städten erteilt bzw. urkundlich überliefert sind, ist eine analoge 
städtische Entwicklung durch die Fakten belegt. Wirtschaftsförderung durch Erzbischof 
Siegfried und Befestigungspolitik unter Heinrich II. sind nicht auf Dorsten beschränkte, 
sondern auch anderwärts durchgeführte Maßnahmen der Kölner Landespolitik im späten 
Mittelalter. Für Dorsten ist als Abschluss dieser Wirtschaftsförderung das spätere, nicht 
datierte Privileg für einen städtischen Lippezoll zu werten.

Die Zahl der Wortgeldpflichtigen Xantens hat sich gegenüber dem Register von 1373 
nicht erhöht. Stattdessen hat 1390 die Stadt Dorsten ein eigenes Häuserregister angelegt, 

60 Bistumsarchiv Münster, Sign. Dorsten A4, A5; Wünsch (1966/67), S. 51.
61 Weibels (1959), S. 24f. u. S. 34f.
62 Wünsch (1966/67), S. 71.
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in dem 63 der Stadt wortgeldpflichtige Hausstellen verzeichnet sind.63 Die Grunder-
werbspolitik der Stadt richtete also zuerst ihre Aufmerksamkeit auf die innerstädtischen 
Grundstücke. Darauf folgte seit Ende dieses 14. Jahrhunderts der Erwerb von Bauernhö-
fen, welche die Stadt parzellierte und an die Bürger verpachtete, eine städtische Existenz-
gründungsmaßnahme.

Die Gemarkung des Dorfes Dorsten bestand aus folgenden Flächen: Ortsfläche vor 1251 
ca. 3,5 ha, (spätere Stadtfläche 11,8 ha); landwirtschaftliche Ackernutzfläche 39,3 ha. Der 
Pastor nutzte die beiden Höfe von je ca. 8 ha. Die 39,3 ha Wirtschaftsfläche des Dorfes 
Dorsten sind das Areal, aus dem Xanten die Pacht von 4 Maltern Roggen und der Graf von 
Kleve den Vogtzehnten bezog.

Die Erweiterung der städtischen Gemarkung lässt sich rekonstruieren. Im 14. Jahrhun-
dert – vor 1374 – war das Stadtsfeld, in südöstlicher Richtung nach Barlo hin gerodet, 
erzbischöfliches Vogteiland. Damit wurden 118,8 ha neu als Ackerfläche erschlossen. Die 
Erweiterung der Periode von 1398 bis 1420 durch Ankauf der südlich gelegenen Höfe 
Slemmels, Holthausen, Schwicking, Weggenborg und den Erwerb Barlos betrug ca. 651 ha,  
die als Acker, Wiesen und Holzung genutzt wurden. Nördlich der Lippe war durch Ein-
zelerwerb Ackerland im Kleinen Hohefeld und im Harsewinkel im Umfang von 59 ha 
im Besitz von Bürgern. Wohl im Zusammenhang mit dem Erwerb der „Nierheide“ in der 
Gemarkung Hervest aus der Hervester Mark steht die Rodung des Großen Hohefeldes 
und die Erweiterung am Katenberg: 37,8 ha. In der Gemarkung Gahlen wurden im parzel-
lierten Hof Leemwysche und weiteren Höfen 65 ha von Dorstenern bewirtschaftet. Von 
den 16 ha Pastoratsland wurden ca. 10 ha als Gärten verpachtet.

Im 19. Jahrhundert erwarb die Stadt Dorsten 165 ha aus der aufgeteilten Marler Hei-
de. Über den Viehbestand gibt es folgende Zahlen: 1526/27 betrug die Bestockung mit 
Rindvieh in den averbeckschen Zehntweisen 145 und in den averlippischen Zehntweiden 
242 Stück.64 Bei 300 Häusern in der Stadt und dem Brauch, Jungvieh auf dem Markt nach-
zukaufen, wird daraus der Schluss möglich, dass i.d.R. jede Familie eine Kuh zur Selbstver-
sorgung mit dem Grundnahrungsmittel Milch hielt.

Im 19. Jahrhundert lagen 991 ha in der preußischen Katastergemarkung und Stadtge-
meinde Dorsten, 65 ha in der Gemeinde Gahlen und 96,5 ha in den Gemeinden Hervest 
und Holsterhausen. Weitere 34,5 ha, von denen der Averlippische Zehnte erhoben wurde, 
bleiben hier unberücksichtigt, weil sie von Höfen in Holsterhausen und Hervest, also nicht 
von Dorstener Bürgern, bewirtschaftet wurden. Andererseits besaßen Dorstener Bürger 
auch Höfe in anderen Gemarkungen, aus denen sie Pachteinkünfte bezogen, ebenso wie 
die Stadt selbst Grundherrin von Höfen in anderen Gemeinden geworden war, insbeson-
dere in Hervest, aus denen sie Pacht, aber auch Hand- und Spanndienste erhielt.

63 Utsch (1935), S. 19. Das Bürgerbuch von 1390 und der Liber statutorum von 1432 beginnen mit 
dem Abgaberegister aus Häusern und Grundstücken.

64 Strotkötter (1896), S. 73.
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VI. Zusammenfassung

Das Dorf Dorsten hat von vor 1175 bis 1251 nur eine kurze Zeit in der langen Geschichte 
der Siedlung Dorsten bestanden. Vor 1175 hat Xanten die Kirche gegründet, mit einem 
Hof und Hörigen als Mindestausstattung dotiert. Wohlhabende Priester des Stiftes waren 
in der Folgezeit Pfarrer in der kleinen und armen Gemeinde. Sie investierten ihr priva-
tes Kapital zur Verbesserung der Pfarreinkünfte. Erst mit dem Übergang des Stiftes zur 
Rentenwirtschaft in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts konnte der Pfarrer als Pächter der 
Einnahmen aus Oberhof und Kirche ein höheres Einkommen erzielen.

Neben der Altsiedlung am unteren Schölzbach waren Kirche, Hörige und Pfarrhof auf 
Markenland angesetzt. Aus Markenland stand den Hörigen des Dorfes eine bescheidene 
Ackerfläche von etwa 40 ha zur Verfügung. Kirche, Dorf und Flur gehörten dem Stift Xan-
ten. Die Kötter des Dorfes haben etwa die Hälfte ihrer Arbeitskraft für ihren landwirt-
schaftlichen Betrieb zur Eigenversorgung und die andere Hälfte für die Grundherrschaft 
aufgewendet. Die agrare Basis der halben Hufe bot eine Lebensmöglichkeit für die Familie, 
Vermögen war von den Hörigen nicht zu bilden. Die Dürftigkeit der Existenz, die auch für 
den Pfarrhof galt, zeigt sich besonders im Vergleich zu den entwickelten niederrheinischen 
Orten. Die Einkünfte der Kirche Dorsten stammten jedoch nicht allein aus dem Dorfe 
Dorsten, sondern auch aus dem Kirchspiel.

Das Dorf Dorsten wurde 1251 zur Stadt mit freien Einwohnern erhoben und bis 1260 
mit Gräben und Wällen auf 11,8 ha befestigt. Ursache für diese landesherrliche Maßnah-
me war die Wichtigkeit der Lage. Mit der Stadt wurden die vestische Landesgrenze und 
der Lippeübergang gesichert. Stift und Pfarre stellten den Boden für die Neuansiedlung 
bereit und erzielten eine höhere Bodenrendite. Die Freiheit der Stadtluft zog die Men-
schen hinein, dafür sind die baldigen Neuanlagen von Hausgrundstücken an den Straßen 
der erweiterten Stadtfläche der Beweis. Die Landverpachtungen und die Anlage des Xan-
tener Speichers in der Stadt 1292 (15. Februar) geben die Daten für diese Erweiterung 
an. Erzbischof Konrad v. Hochstaden verlieh kein Recht nach dem Muster einer anderen 
Stadt, wie etwa die Bürger von Xanten und Rees die Rechte nach dem Vorbild von Neuss 
erhielten. Der Übergang vom Dorf zur Festungsstadt und später unter Erzbischof Sieg-
fried zum Marktort erfolgte schrittweise. Es ist unbekannt, ob wie bei den niederrheini-
schen Städten Privilegien-Urkunden für die Stadt Dorsten ausgestellt wurden, denn die 
ältesten städtischen Archivalien sind nicht erhalten. Aus dem Fehlen darf nicht der Schluss 
gezogen werden, der Ort sei 1251 bereits städtisch entwickelt gewesen oder er habe 1251 
ein so umfassendes Privileg erhalten, das Folgeprivilegien überflüssig gemacht hätte. Die 
Stadt hat noch lange als eine Art Landesprojekt die Förderung durch die Landesherren 
gebraucht und erfahren, bis sie Vorort des Niedervestes wurde. Sie erhielt später nicht nur 
den Fleiß, sondern auch die Opfer ihrer Bürger. Die unerschütterliche Treue zum kölni-
schen Landesherrn hat sicher eine Wurzel in dem Wissen um die Förderung, welche die 
Kurfürsten ihrer Stadt haben zukommen lassen.

Diese Dynamisierung einer stufenweisen Entwicklung der städtischen Rechte bestä-
tigt das allgemeine Urteil der westfälischen Landesforschung, das W. Ehbrecht formuliert: 
„Das Stadtrecht unterlag dauerndem Wandel in den Entwicklungsstufen.“65

65 Ehbrecht (1987), S. 54.
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Den Geschichtsschreibern mehrerer Generationen verdanken wir unsere Kenntnis, und 
die nachfolgenden sind den Vorgängern verpflichtet. Der wissenschaftliche Dialog wird in 
These und Antithese geführt. Auch die Untersuchung der Epoche vor der Stadtwerdung, 
der Zeitpunkt der Kirchgründung und die Entfaltung des Stadtrechts in Stufen kommt zu 
einem anderen Ergebnis als die bisherige Forschung. Die Erhellung der Geschichte zwi-
schen 1175 und 1251 hat gezeigt, dass in ihr nicht anonyme oder undefinierbare Faktoren, 
sondern menschliche Entscheidungen und Handlungsbereitschaft das Leben gestalteten. 
Einige Persönlichkeiten ragen als besondere Förderer hervor, andere sind unbekannt, aber 
dennoch durch ihr Lebenswerk Mitgestalter ihres Lebensraumes. Das Wissen darum, dass 
nicht Karl d. Gr. die Keimzelle der Gemeinde geschaffen hat und dass diese nicht eine 
große Entwicklung vor der Stadtrechtverleihung genommen hat, wird dem Selbstbewusst-
sein keinen Abbruch tun. Vielmehr zeigt sich in ihrer Geschichte statt der Verherrlichung 
etwas allgemein Menschliches: Die Entwicklung beginnt mit der Notwendigkeit, die har-
ten Lebensbedingungen zu meistern. Über die Freiheit mit wachsender Verantwortung 
werden die Lebensmöglichkeiten vielfältiger, und bis zur Qualität der Kultur waren Fleiß 
und Opfer vieler Generationen erforderlich. 

VI. Zusammenfassung



Vor 2000 Jahren – Die Römer an der Lippe

[Erstveröffentlichung: Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck  
und der Stadt Dorsten 48 (1989), S. 35-37]

Im Jahre 1989 sind zweitausend Jahre vergangen, seit der römische Feldherr Drusus im Jah-
re 11 vor Chr. in Dorsten die erste Brücke über die Lippe schlug und zur Deckung dieses 
Brückenschlags ein Militärlager in Holsterhausen anlegte. Unser Heimatraum trat damit 
in die Geschichte ein.

Während aber die römische Epoche auf dem linken Rheinufer 400 Jahre dauerte – der 
archäologische Park in Xanten verdeutlicht diesen Aufenthalt der Römer – hat das freie 
Germanien rechts des Rheins die Anwesenheit der Römer als 28 Kriegsjahre erlebt, die 
für beide Seiten mit Katastrophen erfüllt waren. Der Ablauf dieser Ereignisse macht die 
Bedeutung der Entdeckung des römischen Lagers in Holsterhausen bewusst.

Caesar hatte bis zum Jahre 50 vor Chr. in einem achtjährigen Kriege Gallien, das heu-
tige Frankreich und Belgien, zur römischen Provinz gemacht und den Rhein zur Grenze 
erklärt. Germanische Stämme überquerten auf Beutezügen wiederholt den Strom, darun-
ter besonders die Usipeter und Sugambrer, deren Stammesgebiete am Rhein nördlich und 
südlich der Lippe lagen. Mit beiden hatte schon Caesar 55 und 53 vor Chr. zu tun. Im 
Jahre 17/16 vor Chr. vernichteten sie die 5. Legion unter dem Feldherrn Lollius in Galli-
en. Kaiser Augustus (30 v. Chr. bis 14 n. Chr.) ließ daraufhin die Rheinlinie mit Kastellen 
befestigen. Besonders gegenüber den tief ins Innere Germaniens führenden Flüssen Main 
und Lippe entstanden innerhalb der Lagerkette größere Truppenbasen in Mainz und auf 
dem Fürstenberg bei Xanten-Birten. Im Jahre 12 vor Chr. waren am Rhein 6 Legionen mit 
36.000 Mann und weiteren Hilfstruppen stationiert. Ein neuer Einfall der Sugambrer im 
Jahre 12 vor Chr. löste den 28jährigen Germanenkrieg aus, der in drei Phasen bis 16 nach 
Chr. dauerte. Über die Ereignisse des Jahres 11 vor Chr. berichtet der römische Historiker 
Cassius Dio: „Mit Frühjahrsbeginn eröffnete Drusus einen neuen Feldzug, überschritt den 
Rhein und besiegte die Usipeter. Er schlug eine Brücke über die Lippe und führte eine Of-
fensive gegen die Sugambrer, durchstieß deren Gebiet und drang gegen das Cheruskerland 
vor bis zur Weser.“ Mit diesem Brückenschlag beginnt eine wichtige geschichtliche Epoche 
an der Lippe.

Der junge Oberbefehlshaber und kaiserliche Prinz Drusus führte das Oberkommando 
vom Jahre 12-9 v. Chr. Nach seinem Vorstoß bis zur Elbe fand er infolge eines Sturzes 
vom Pferde mit 29 Jahren den Tod. In den Jahren 8 und 7 vor Chr. sicherte der Bruder 
des Drusus, Tiberius, der spätere Kaiser (14-37 n. Chr.), die römische Herrschaft durch 
Friedensverträge mit den germanischen Stämmen. Die Sugambrer aber wurden im Jahre  
8 vor Chr. auf das linke Rheinufer deportiert und um Xanten angesiedelt, es waren 40.000 
Menschen. Im Jahre 6 vor Chr. herrschte Frieden in Germanien, als sich Tiberius wegen 
schwerwiegender Differenzen mit dem Kaiser Augustus für mehrere Jahre aus dem Staats-
dienst zurückzog. Bereits im Jahre 1 n. Chr. revoltierten die Germanen gegen die römische 
Besatzung, und damit begann die zweite Phase des Germanenkrieges. Erst Tiberius stellte 
nach seiner Rückkehr in den Jahren 4 und 5 n. Chr. die römische Herrschaft wieder her. Im 
Jahre 7 übernahm Publius Quintilius Varus das Amt des Statthalters, ein erfahrener hoher 
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Verwaltungsbeamter aus vornehmer Familie, der die Militärverwaltung in eine zivile Pro-
vinzialverwaltung überführen sollte.

Die Verschwörung germanischer Stämme unter dem Cheruskerfürsten Arminius been-
dete die römische Herrschaft zwischen Rhein und Elbe mit dem Untergang des römischen 
Heeres, als im Jahre 9 in der Schlacht im Teutoburger Walde drei Legionen vernichtet wur-
den. Zu Beginn der dritten Phase übernahm im Jahre 10 Tiberius erneut den Oberbefehl 
und sicherte die Rheingrenze. Im Jahre 13 löste ihn sein Neffe und Adoptivsohn Germani-
cus, Sohn des Drusus, im Kommando über die Rheinarmee ab. Während der Jahre 14-16 
führte dieser Rachefeldzüge gegen die germanischen Stämme, ohne dass der entscheidende 
Sieg und die Gefangennahme des Arminius gelungen wären. Tiberius befahl daraufhin, die 
Feldzüge einzustellen und rief Germanicus als Befehlshaber ab. Der für die Kenntnis der 
Germanengeschichte wichtige römische Historiker Tacitus nennt als Gründe die Verluste 
durch die Schlachten und die Natur des Raumes. Tiberius habe durch Diplomatie mehr 
erreicht als durch Gewalt. Die Germanen könne man ihren inneren Kämpfen überlassen.

Die archäologische Wissenschaft hat die knappen Nachrichten durch die Ausgrabungen 
der römischen Militärlager an der Lippe bestätigt und erweitert. Im Jahre 1838 begann das 
Interesse an der Geschichte der Römer im Lipperaum. Die Versuche, die Spuren zu entde-
cken, führten auf den Annaberg bei Haltern und zu mehreren Hypothesen über die Stra-
ßen der Römer. Die wissenschaftliche Archäologie begann 1899 mit den Ausgrabungen 
bei Haltern, die andauern und bis heute verschiedene Anlagen aufdeckten: das 7 ha große 
Lager auf dem Annaberg, das Feldlager mit 34 ha, das Hauptlager mit ca. 18,3 ha, die An-
lagen „Am Wiegel“ und die Uferkastelle. 1906 wurden die Ausgrabungen in Bergkamen-
Oberaden aufgenommen, die auch heute noch fortgesetzt werden. Entdeckt wurden ein 
Lager in der Ausdehnung von 840 m x 680 m und das Uferkastell bei Beckinghausen. Nach 
längerer Pause hat die Entdeckung des römischen Fundplatzes in Dorsten-Holsterhausen 
1952 die Hoffnung belebt, entlang der Lippe die vermutete Kette römischer Lager zu fin-
den. In der Tat wurde 1967 bei Delbrück-Anreppen ein viertes, das bisher östlichste Lager 
mit 23 ha Flächeninhalt aufgedeckt.

Holsterhausen hat das erste römische Lager, das Drusus im Frühsommer des Jahres 11 vor  
Chr. zu Beginn des Sugambrerkrieges anlegte. Die archäologischen Spuren geben den Hin-
weis auf weitere Anlagen. Die bereits um 1930 auf dem Acker des Bauern Kruse gefundenen 
und beim Lager entdeckten Münzen ermöglichen die Datierung. Mit den augusteischen 
Goldmünzen barg Holsterhausen die größte Zahl von Aurei unter allen Lagerplätzen. Der 
Fund einer Amphore bei der Hammbachregulierung 1952 erhöhte die Bedeutung des 
Platzes. Pörtner hat in dem Bestseller „Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit“ den Fund 
journalistisch aufgemacht: „Die Bombe war eine Amphore.“ Aber Zufallsfunde haben nir-
gendwo zur Entdeckung der Lager geführt, und jüngere Archäologen irren, wenn sie dies 
aus Pörtners Aufmacher folgern. Ohne die Hinzuziehung der Wissenschaftler wäre es bei 
einem Einzelfund geblieben, welcher die Kenntnis nicht erweitert hätte. W. Winkelmann 
und A. Stieren haben 1952 und 1953 das Lager erforscht. Sie veröffentlichten die Ergeb-
nisse in den Zeitschriften „Westfalen“, 31. Band, 1953 und „Germania“, 32. Band, 1954.

Im hellen Sand der Lippeterrasse traten die Spuren des Lagergrabens in einer Breite von 
4 m und einer Tiefe von 2-2,5 m hervor. Die Nordfront des Lagers, etwa durch die heutigen 
Straßen Krusenpad, Bernhard- und Akazienstraße zu beschreiben, hat eine Länge von 890 m.  
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Die Westfront verlief etwa bei der Wennemarstraße. Die Ostfront – nahe der Juliusstraße 
und dem Knappenweg – ergab eine Lagerbreite von 650 m. In der Mitte der Lagerseiten 
öffneten sich Tore von 9,15 bis 13,5 m Breite. Im Lagerinneren befanden sich Kochgruben 
und heruntergebrannte Erdhütten, aber keine Spuren einer dauerhaften Bebauung. Auch 
der Lagerwall hatte keine hölzernen Befestigungen. Der natürliche Schutz war durch die 
Lage zwischen Holsterhauser Bruch und Hammbach-Lippe-Niederung gegeben. Überra-
schend war die Größe des Lagers von ca. 57 ha. Die Südfront konnte wegen der Überbau-
ung durch die Eisenbahnlinie und das Zechengelände Baldur nicht ausgegraben werden, 
desgleichen endeten die Spuren der anderen Anlagen vor der dichten Wohnbebauung.

Die Besonderheit des Platzes Holsterhausen besteht darin, dass er in allen Phasen des 
römisch-germanischen Krieges belegt war. Es besteht jedoch hier wie anderwärts noch ein 
großes Funddefizit. Das spektakulärste ist die vergebliche Suche nach dem Ort der Va-
russchlacht. Ebenso ungeklärt ist die Frage, welches römische Lager den Namen „Aliso“ 
getragen hat; auch fehlt jeder Fund zu den Feldzügen des Germanicus. Zum Jahre 16 be-
richtet Tacitus: „Als der Feldherr erfuhr, das Lager an der Lippe werde belagert, eilte er mit 
6 Legionen dorthin ... Zwischen dem Kastell Aliso und dem Rhein wurde alles mit Straßen 
und Dämmen gründlich befestigt.“

Auf dem römischen Fundplatz in Holsterhausen wurde zuerst 1873 beim Bau der 
Bahnlinie großflächig gegraben. Im gleichen Jahr entdeckte Schliemann in Troja den Gold-
schatz des Priamus und löste eine Weltsensation aus. Auch bei der Abteufung der Zeche 
Baldur und beim Bau des Lippeseitenkanals sowie bei der Verlegung des Lippebetts wurde 
keine von den sicher vorhandenen zahlreichen Spuren bewusst bemerkt. Auf diesem his-
torischen Boden wohnen heute viele Menschen, und die Hoffnung, trotz der Überbauung 
noch weitere Einzelheiten zu entdecken, sollte nicht aufgegeben werden. Die dunkle Spur 
des Pfostenlochs oder des Grabens sieht vielleicht nur das geübte Auge, aber Einzelfunde 
von Gegenständen sind möglich, und dann ergeht die dringende Bitte an jeden Finder, 
das Museum für Archäologie in Münster zu verständigen. Ein Fund gewinnt seinen Wert 
erst durch sachgerechte Konservierung, eventuell Restaurierung und Bestimmung seiner 
Bedeutung.

Holsterhausen ist kein Pompeji an der Lippe geworden, aber es soll der Hinweis nicht 
fehlen, dass im Dorstener Heimatmuseum die Amphoren ausgestellt sind. Der Sammel-
band „Die Römer in Nordrhein-Westfalen“ (1987) enthält diesen Hinweis nicht; dennoch 
ist für den Interessierten, der die Forschungsergebnisse an den anderen römischen Fundor-
ten im Bundesland kennen möchte, dies ein sehr nützliches Buch.

Der Brückenschlag des Drusus über die Lippe vor 2000 Jahren war dem römischen 
Historiker eine wichtige Nachricht. Unsere Heimat tritt damit in die Weltliteratur und 
in die Weltgeschichte ein. Der Krieg entvölkerte sie für lange Jahrzehnte, darin liegt die 
Tragik. Noch zweimal in den zweitausend folgenden Jahren schien die Hoffnung auf die 
Zukunft zerstört: zu Beginn des 14. Jahrhunderts und in den 40er Jahren des 20. Jahrhun-
derts. Dennoch verbinden heute sechs Brücken die beiden Teile der lebendigen Stadt auf 
beiden Ufern des Flusses. 



Das Vogteigericht  
und die sogenannten „Reichshöfe“  

im Vest Recklinghausen

[Erstveröffentlichung: Vestische Zeitschrift 88/89 (1989/90), S. 17-58]

 I.  Die Problemstellung
 II.  Die Westerholter Vogtei in den historischen Quellen
 III. Die „Reichshöfe“ in der neueren Geschichtsschreibung
 IV.  Die Kölner Vogteipolitik und die vestische Vogtei
 V.  Beginn und Abgrenzung der vestischen Vogtei
 VI.  Die Übernahme der Bezeichnung „Reichshöfe“
 VII.  Exemplarische Einzelnachweise zum Ursprung des kirchlichen Eigentums an 

Oberhöfen im Vest Recklinghausen
 VIII.  Schluss
Erläuterungen zur Karte

I. Die Problemstellung

Die These der historischen Forschung, aufgestellt von J.H.C Rive (1824), G. Strotkötter 
(1896/98) und K. Rübel (1901), lautet: Karl der Große gründete bei der Eroberung des 
Sachsenlandes „Reichsdomänen“ (Strotkötter) bzw. Reichs- oder „Königshöfe“ (Rübel) 
im Lippegebiet, dem späteren Vest Recklinghausen. Dieses Reichsgut kam durch Schen-
kungen in das Eigentum der Kirche. Da direkte zeitgenössische Quellen fehlen, wurden 
aus späteren Quellen Rückschlüsse gezogen und Argumente gewonnen:
 –  Die kaiserliche Lehnsurkunde für das Haus Westerholt ist ein Beleg für eine „Reichs-

vogtei“.
 –  Das Westerholter Gericht ist ein ehemaliges Grafengericht.
 –  Die Oberhöfe und Villikationen in kirchlichem Besitz werden „Reichshöfe“ ge-

nannt.
 –  Es besteht eine Analogie zu früher beurkundetem Reichsgut am Hellweg.

Die Antithese nach kritischer Prüfung der Beweismittel lautet: Das Westerholter Vogteige-
richt war ein Immunitätsgericht für die Villikationen der geistlichen Anstalten im Erzstift 
Köln, deren Vogt der Erzbischof war. Lehnsherren waren die Erzbischöfe von Köln, das 
Haus Westerholt stellte die Untervögte für das Vest. Der Gerichtssprengel bestand wäh-
rend der Epoche der Verpfändung des Vestes vom 14. Jahrhundert (vor 1338) bis 1608.

Soweit exemplarisch die Eigentümer der Oberhöfe und Villikationen als Vorgänger der 
kirchlichen Eigentümer nachweisbar sind, waren diese am Ende des 9. und zu Beginn des 
10. Jahrhunderts örtliche Grundherren. Die Argumente für diese Antithese lauten:
 –  Das Vogteigericht des Hauses Westerholt ist kein Reichslehen, sondern ein Landes-

lehen des Erzbischofs (Urkunde von 1370).
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 –  Die Rückdatierung der Westerholter Vogtei und die Rückführung auf ein Grafenge-
richt stehen auf falscher Grundlage (Fälschung der „kölnischen Archivalnotiz“).

 –  Die Bezeichnung „Reichshöfe“ wird 1552 erstmals auf die vestischen Villikationen 
angewendet; sie ist von Dortmund übernommen und zu der betreffenden Zeit ein 
politisch aktueller Begriff.

 –  Die ältesten, aus den Werdener Urbaren nachweisbaren Schenkungen von Gütern 
widerlegen die These vom Reichs- oder Königseigentum.

II. Die Westerholter Vogtei in den historischen Quellen

„Karl IV. von Gottes Gnaden Erlauchter Kaiser des Römischen Reiches und König von Böh-
men den Uns teueren Brüdern Reyner und Adolf von Westerholt, Unsern Getreuen, Unsere 
Huld und alles Gute!

Die Bittschrift Eueres Bruders, des Uns teueren Burchard von Westerholt, Scholasticus 
der Kirche von Soest, beinhaltet, daß Ihr wegen der Gefahren der Wege und anderer rechts-
gültiger, Uns dargelegter Beschwerden nicht leicht zu Unserer kaiserlichen Majestät kommen 
könnt und dass Wir Uns darum herablassen möchten, um Euch und jedem von Euch, wenn 
auch abwesend doch wie anwesend, mit der Vogtei über bestimmte Oberhöfe und Güter im 
Bezirk Recklinghausen und dem zugehörigen kaiserlichen Bann zu belehnen. Wir also, indem 
Wir den berechtigten Wünschen der Bittsteller gnädig entsprechen, belehnen und bekleiden 
Euch beide und jeden von Euch, obschon abwesend doch wie gegenwärtig, mit obengenannter 
Vogtei und dem Bann mit ihren Rechten und Vollmachten, wie es Uns kraft der römischen 
Kaisergewalt zusteht und bisher zu tun Gewohnheit war.

Obengenanntes unter dem Siegel Unserer kaiserlichen Majestät zur Bezeugung der Echt-
heit gefertigt: Mainz im Jahre des Herrn 1372, Indictio 14 Iden des Juli (15. Juli), dem 26. 
Jahre Unserer königlichen und dem 18. Unserer kaiserlichen Herrschaft. Im Auftrage des 
Herrn und Kaisers Nicol. Canucen, Vorsteher.“ 1

Diese Lehnsurkunde Kaiser Karls IV. (König: 1347, Kaiser 1355-1378) für Reyner und 
Adolf von Westerholt steht am Anfang der Diskussion über die so genannten „Reichshö-
fe“ im Vest Recklinghausen. In der Historiographie des Vestes gibt es kein Thema, das so 
andauernd, so umfangreich und so anregend diskutiert wurde wie die „Reichshöfe“. Im 
ausgehenden 16. Jahrhundert steht zwischen dem Hause Westerholt und den Landes-
herrn, den Erzbischöfen von Köln, die Frage: War das Recht des Hauses Westerholt an 

1 Gedruckt im lateinischen Originaltext: Strotkötter (1899), S. 71; Übertragung von Schlüter 
(1973). Das Original, das Strotkötter noch mit Teilen des Siegels vorgelegen hat, ist nicht mehr 
vorhanden. Im StAM, Vest Recklinghausen, Landes- und Lehnsarchiv des Vestes Recklinghausen 
1243-1786 ist auf S. 22 handschriftlich eingetragen: „Kaiser Karl IV. belehnt die Brüder Reiner und 
Adolf von Westerholt 1372 12/7. Original im herzogl. Arenbergschen Archiv in Recklinghausen. 
Gedruckt Recklinghäuser Zeitschrift IX, S. 71.“

 Nachträglich verweise ich auf Burghardt (1995), S. 310, wonach der Terminus „Reichshöfe“ erst-
mals von Aleff (Alf jr.) v. Westerholt in der Urkunde vom 24. November 1422 gebraucht wird und 
zwar anlässlich des Verkaufs seines Anteils. – Das ändert nichts daran, dass die Voraussetzung für 
diesen Terminus im Hause Westerholt in der Kaiserurkunde von 1372 liegt.
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den „Reichshöfen“ ein Landes- oder ein Reichslehen? Das besondere Interesse der Histo-
riker seit dem 19. Jahrhundert entstand mit der Frage nach dem Ursprung der Städte und 
Gemeinden und deren Frühgeschichte, und zwar verstärkt, als sich um 1890 die Vereine 
für Orts- und Heimatkunde im Vest Recklinghausen konstituierten. Das Thema weitete 
sich jedoch aus zu einem Forschungsgegenstand der westfälischen und niederrheinischen 
Landeskunde.

Die in der Urkunde von 1372 genannten Mitglieder des Hauses Westerholt sind: Der 
Bittsteller Borchard v. Westerholt, geboren um 1333, gestorben 14. August 1421, war Ka-
noniker der Erzdiözese Köln. Als Notar im Dienste der Erzbischöfe Engelbert III. und 
Kuno hatte er sich besondere Verdienste erworben. Für seine Dienste beim Ankauf der 
Grafschaft Arnsberg (1368) wurde ihm 1370 eine Jahresrente von 15 Mark gewährt. Sein 
Bruder Reyner ist um 1345/47 geboren und starb am 28. Oktober 1416. Die Bezeich-
nung des Reyner als Schreiber weist auf eine juristische Funktion hin. Als „Erbvogt“ ist 
er bezeugt von 1370 bis 13. Juli 1414. Der Bruder Alf (Adolf ) ist geboren um 1349 und 
starb 1421; er war Mitinhaber des Vogteigerichts. – Die drei Genannten waren Söhne des 
Borchard (sen.), geboren 1296, als früherer Inhaber des Vogteigerichts in der Urkunde 
genannt, gestorben 1375. Der Sohn Reyners Borchard, geboren um 1370, kaufte den Erb-
anteil seines Vetters Aleff (Alf jr.) im Jahre 1422 und wurde Alleininhaber des Gerichts. 
Er beschreibt in einem Protokoll, das den Charakter eines Gerichtsstatuts hat, im Jahre 
1418 diese in der Urkunde Kaiser Karls IV. genannte „advocatia super quibusdam curtibus 
et bonis in districtu Rekelinghusen situatis“ (Vogtei über bestimmte Oberhöfe und Güter im 
Bezirk Recklinghausen) genauer: „Dies ist das Vogtding, das ich habe, und wovon ich Bor-
chard von Westerholt ein Erbvogt bin ... Das Vogtding ist seit alters gefreiet vom Könige und 
dem Reiche, und in die Freiheit und das Vogtding gehören neun Höfe ... als mit Namen Reck-
linghausen, Dorsten, Oer, Chor, Hofstede, Brüninckhof, Ebdinghof, das Uppelsche Lehen, der 
Hof von Hamme bei Haltern an der Lippe.“ 2

Das „Vogtding“ ist das Vogteigericht, das Berufungsgericht, der aufgezählten Oberhöfe 
(„curtes“) und Güter („bona“), und zwar der kirchlichen Grundherren: Recklinghausen 
des Erzstiftes (Kurfürstentum) Köln, Dorsten des Viktorstiftes zu Xanten, Oer und Kör-
ne des Kölner Domkapitels, Hofstede (bei Datteln) der Abtei Siegburg, von Erzbischof 
Hermann III. im Jahre 1096 der Abtei geschenkt, Abdinghof (bei Gladbeck, nicht zu ver-
wechseln mit dem Werdener Abdinghof bei Waltrop) des Abtes von Deutz, Brüninckhof 
(ca. 4 km nw Recklinghausen) des Kölner Apostelnstiftes. Die Güter („bona“) Uppelsches 
Lehen und der Hof von Hamm sind Lehngüter kirchlicher Anstalten in der Hand des 
lokalen Adels.

2 Zur Genealogie des Hauses Westerholt s. Frin (1983/84); zu Borchard (jr.) REK VII, Stichwort 
„Borchard von Westerholt“ mit zahlreichen Nachweisen; WUB XI,1, Nr. 179 und 205 (Anno 
1303): „Reyner v. Westerholt, iudex in Rikelinchusen“; Vogteiprotokoll des Borchard von W. von 
1418: Stadtarchiv Recklinghausen, HAA, VIII C., Nr. 86, BI. 9-11; Strotkötter (1898), S. 86f.; Bö-
ker, VZ 59, S. 61; bei Strotkötter und Böker fälschlich „Bernhard“. Die 1564 und 1608 gebrauchte 
Bezeichnung „neuntehalb Reichshöfe“ meint, dass unter den neun Villikationen der Hof Körne 
seit der Teilung von 1431 nur als halber galt. Auch der Hof Dorsten galt nach Aussage der Hofge-
schworenen von 1401 nur als halber, so dass er nur sechs Geschworene habe. Der Grund für diese 
Bewertung muss in dem Umstand gesehen werden, dass im Vest nur Teile der beiden Villikationen 
lagen.

II. Die Westerholter Vogtei in den historischen Quellen
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„Hof “ hat eine Doppelbedeutung: er bezeichnet den Oberhof, aber auch die Villikati-
on, d.h. die Gesamtheit der zum Oberhof gehörenden Güter (lat. mansus). Der Schultheiß 
(lat. villicus) verwaltet den Oberhof und die Villikation für den Grundherrn. Der Schult-
heiß ist Richter im Hofgericht. So ist der Oberhof für die auf den Unterhöfen lebenden 
Hofesbauern zugleich unterste Verwaltungs-, Polizei-, Finanz- und Gerichtsbehörde. Als 
seit Ende des 13. Jahrhunderts (in Dorsten vor 1284) die Höfe verpachtet wurden und die 
Eigenbewirtschaftung der Oberhöfe eingestellt wurde, trat ein Beamter des Grundherrn 
(lat. officiatus) an die Stelle des Schultheißen. Die Oberhöfe gingen z.T. unter, d.h. sie 
verloren als Verwaltungsbehörde und Lehngüter ihre Funktion oder wurden in Stadtnähe 
durch Verpachtung an Bürger aufgesplittert.

Den größten Umfang hatte der Xantener Oberhof Dorsten. Er zog nach einem Regis-
ter des 14. Jahrhunderts die Abgaben bzw. für den Grundherrn die Einnahmen aus 365 
Schultenhöfen, Bauerngütern, Häusern und Grundstücken im Vest Recklinghausen, in der 
Herrlichkeit Lembeck und in Raesfeld ein, dazu von weiteren 78 Haus- und Ackergrund-
stücken von Dorstener Bürgern, die solche in Erbpacht besaßen. Von den Höfen waren je-
doch nur 43 Xantener Allod, d.h. Stiftseigentum, die übrigen hatten fremde Grundeigen-
tümer. Oer hatte im 13. Jahrhundert annähernd 80 Unterhöfe, dazu kamen 1431 23 Höfe 
des geteilten Oberhofes Körne in Datteln, Waltrop und Ahsen, so dass sich die Villikation 
von Marl bis Waltrop über 30 km erstreckte. Im Jahre 1804 hatte der Herzog von Arenberg 
218 hofhörige Güter aus allen säkularisierten Villikationen.3

Das Westerholter Vogteigericht beinhaltete weder grundherrliche noch lehns- noch 
schutzherrliche Rechte an den Oberhöfen oder hofhörigen Gütern. Als Berufungsgericht 
für die Hofgerichte war es eine Mittelinstanz, und in dieser Beziehung einem Landgericht 
vergleichbar. Nach Bökers Untersuchung wurden am Vogteigericht nur Zivilprozesse ge-
führt. Das Vogteigericht tagte in Recklinghausen, nicht in Westerholt. Die Gerichtstage 
waren feststehende, jährlich wiederkehrende Termine.

Das Haus Westerholt besaß dieses Gericht bis zum 16. September 1608. An diesem 
Tage ging es vertraglich in den Besitz des Erzbischofs von Köln über. Erzbischof und Kur-
fürst Ferdinand schloss als Herr des Vestes diesen Vertrag mit den Vormündern des noch 
minderjährigen Hermann Hektor von Westerholt. Für die Abtretung des Gerichtes er-
hielt das Haus Westerholt eine Vermögensentschädigung in Form mehrerer Bauernhöfe 
aus erzbischöflichem Besitz im Vest Recklinghausen. Der Erwerb des Gerichtes diente der 
Vereinheitlichung der staatlichen Obrigkeit oder – man kann es auch im Sinne der Ent-
wicklung zum Absolutismus so nennen – der Straffung der Fürstengewalt. Der Erzbischof 
unterstellte das Gericht dem Statthalter im Vest als Vertreter des Landesherrn, zu dieser 
Zeit Vinzenz Rensing, dessen Nachfolger sein Sohn wurde.4

Das Gerichtswesen des Mittelalters war zersplittert, das zeigt sich an den bestehenden 
Gerichten: Als Untergerichte bestanden neben den Hofgerichten der kirchlichen Villi-
kationen die Patrimonialgerichte der weltlichen Grundherrn. Als Landgericht des erzbi-
schöflichen Landesherrn gab es das Gogericht, nachweisbar seit Erzbischof Philipp von 

3 Zu Hofstede: REK I, Nr. 1277; zu Dorsten: Strotkötter (1898), Wilkes (1937), S. 57 und S. 466ff.; 
Oediger (1982), Nr. 402; zu Oer: Menke (1936), S. 23; zur Zahl der arenbergischen Höfe: Böker 
(1957), S. 92.

4 Texte gedruckt bei Rive (1824), Anlagen XXII, S. 415, und XXIV, S. 417.
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Heinsberg (1167-1191). Der niedere Adel gehörte in die Zuständigkeit des Ministerial-
engerichtes. Für die Bürger in den Städten Recklinghausen und Dorsten waren die Ma-
gistratsgerichte und die landesherrlichen „Hohen Gerichte“ zuständig. Ferner gab es die 
Freigerichte. In kirchlicher Kompetenz und in Fragen des Kirchenrechts und der Kirchen-
ordnung richtete das Sendgericht. Die Aufzählung dient hier nur der Abgrenzung für das 
Westerholter Vogteigericht. Das gesamte Gerichtswesen war unter Einfluss der staatlichen 
Veränderungen einem dauernden Wandel unterworfen, der – soweit das Thema berührt 
wird – zur Sprache kommt.

Das oberste landesherrliche Gericht war das Offizialgericht in Köln. An dieses appel-
lierte 1564 das Stift Xanten als Eigentümer der Villikation Dorsten in einem Holzstreit 
der Dorstener Hofesbauern. Daraufhin fragte das Offizialgericht beim Erbvogt Hermann 
von Westerholt über die Rechte der vestischen Vogtei nach. Die Antwort Hermanns von 
Westerholt lautete:

„In dem Vest von Recklinghausen sind neuntehalb Reichshöfe gelegen, und jeder Hof hat 
sein eigen Gericht, Hofesschulzen und Hofgeschworene ... Dieselben Leute, so in die ob gemel-
deten neuntehalb Reichshöfe gehören, sind mit ihren Gütern keinem Richter oder Gerichte als 
mir allein, dem Erbvogte, und ihrem Hofesgerichte unterworfen. Also wenn jemand Forde-
rungen oder Ansprüche zu haben vermeint auf die Hofesleute oder ihre Güter, so können die 
mit keinem anderen Rechte geltend gemacht werden als in dem Hofesgericht des Hofes, dem 
ein jeder unterworfen ist. Und wo jemand an des Hofes Gerichte beschwert zu sein besorgt, hat 
er sich an mich, den Erbvogt, und an die sämtlichen neuntehalb Höfe zu berufen, woselbst ich 
jeden, was sich nach Hofesrecht eignet und gebührt, widerfahren lassen werde.“ 5

Der Text beschreibt den Anspruch auf die Zuständigkeit als Berufungsgericht über 
dem Hofgericht und betont das „ius de non evocando et de non appellando“, da das Xantener 
Kapitel mit der Anrufung des obersten Landesgerichts das Westerholter Gericht überge-
hen wollte. Die in diesem Text gebrauchte Bezeichnung „Reichshöfe“ verwendet auch im 
Jahre 1552 Bernd von Westerholt.6

Die Anfrage macht deutlich, dass 1564 bei der landesherrlichen Regierung in Köln 
keine sichere Kenntnis über die Rechtsverhältnisse im Vest Recklinghausen vorhanden 
war. Diese Unkenntnis war die Folge der Verpfändung des Vestes vom 14. Jahrhundert bis 
1576 an fremde Herren. Die längste Verpfändung dauerte von 1438 bis 1576, während 
welcher die Pfandherren sechzehnmal wechselten. Vor dem Hintergrund des drohenden 
Konfessionswechsels wurde das Vest wieder eingelöst. Die Pfandherren Otto und Jost von 
Schaumburg-Holstein waren zum Protestantismus übergetreten, die geistliche Visitation 
von 1569 nach dem Tridentiner Konzil offenbarte den Niedergang des religiösen Lebens. 
Wirtschaftlich war das Vest in der Zeit der Pfandschaft verelendet, so dass auch die Ein-
wohner auf das Ende der Pfandschaft drängten. Seit 1571 betrieb der neue Landesherr, 
Erzbischof Salentin von Isenburg, die Einlösung. Nach der Kündigung der Pfandsumme 
im Jahre 1572 zogen sich die Verhandlungen noch bis 1576 hin, bis am 25. Mai gegen 

5 Zit. nach Böker (1957), S. 65; Stadtarchiv Recklinghausen, HAA VIII B, Nr. 224; Strotkötter 
(1898), S. 79f.

6 Stadtarchiv Recklinghausen, HAA VIII B, Nr. 246, Bl. 44a; Strotkötter (1898), S. 88 (dort irrig 
„Johann“ statt Bernd von Westerholt); Pennings (1935), S. 63; Stadtarchiv Recklinghausen, GWA, 
Abt. II, Gerichtswesen, Nr. 140, Bl. 3f.

II. Die Westerholter Vogtei in den historischen Quellen
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Zahlung von 24.888 Goldgulden, 4 Schillingen, 10 Pfennig das Vest an den Erzbischof 
zurückgegeben wurde.7

Den Auftrag, Nachforschungen über die Archivalien der Pfandverschreibung durchzu-
führen, hatte der kölnische Registrator Burmann erhalten.8 Nach der Wiedereinlösung des 
Vestes entstand der Streit um die Frage, ob das Westerholter Gericht ein Reichslehen sei, 
wie das Haus Westerholt behauptete, oder ob es ein Landeslehen sei.

Alle diese Nachforschungen nach den Kölner Rechten am Vest Recklinghausen umfas-
sen zusammen mit den Auseinandersetzungen über den Charakter des Gerichtes mehrere 
Konvolute von Akten, meist für diesen Zweck angefertigte Sammlungen und Abschriften. 
Sie bilden den Aktenbestand der ehemals kurkölnischen Verwaltung im Vest. Es sind die 
Akten der domkapitularischen Rentei, der Hof- und Rentkammer und der Oberkellne-
rei Horneburg. Als das Vest infolge der Aufhebung der geistlichen Territorien mit dem 
Reichsdeputationshauptschluss 1803 in den Besitz des Herzogs von Arenberg überging, 
übernahm er auch die Archive der vorhergehenden kurkölnischen Verwaltung. Teile dieses 
Archivs überwies der Herzog von Arenberg am 4. September 1924 dem Stadtarchiv Reck-
linghausen. Andere Archivalien bildeten die Akten des Hofrats des Kurfürstentums Köln, 
und diese befinden sich im Staatsarchiv zu Münster. Aus dieser Herkunft und aus diesen 
Beständen stammen die wichtigsten Urkunden und Akten der historischen Forschung 
zum Thema „Reichshöfe“ im Vest Recklinghausen. Und sie hatten das historische Wissen 
der in der vestischen Verwaltung erfahrenen Beamten (s. Rive) geprägt.

Lange Zeit blieb die Kaiserurkunde von 1372 für die Forschung das älteste Dokument. 
Jedoch bei der Anlage des Repertoriums der Urkunden des Herzoglich Arenbergischen 
Archivs nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine bis dahin unbeachtete Lehnsurkunde 
des Erzbischofs von Trier und Verwesers des Erzbistums Köln, Kuno von Falkenstein, für 
Reyner von Westerholt vom Jahre 1370 gefunden. Der Text der Urkunde lautet in der zuver-
lässigen Übertragung aus dem Niederdeutschen ins Neuhochdeutsche durch Schlüter:9

„Wir, Cuno von Gottes Gnaden Erzbischof zu Trier, des Heiligen Römischen Reiches durch 
Welschland Erzkanzler Vicarius des Gestichtes von Köln in geistlichen und weltlichen Sachen 
vom Stuhle von Rom bestellt, tun allen Leuten kund, daß wir wegen der Bitte unseres lieben 
getreuen Borchards von Westerholt und Borchards seines Sohnes unsern Schreiber Reyner von 
Westerholt, auch desselben Borchards Sohn, belehnt haben und wir belehnen in diesem Briefe 
von dem Vogtding zu Recklinghausen wie das Vorgenannte sein Vater bis zu dieser Zeit be-
sessen hat. Und wir verlehnen auch demselben Reyner im Namen unseres Herrn des Kaisers 
und des Heiligen Römischen Reiches den Bann über das vorgenannte Vogtding mit seinen 
Zugehörigkeiten als das ihm dazu nötig ist mit ganzer Macht und wie uns das zusteht von 
des Gestichtes wegen von Köln als einem Kurfürsten. Und wir haben darum Huldigung und 
Eide von ihm genommen im Namen des heiligen Reiches und des Gestichtes von Köln, dass 
er das vorgenannte Vogtding und auch das sich daraus Ergebenden treulich rechtlich tun und 
bekennen soll. Und darum gebieten wir allen Untertanen, die zu dem vorgenannten Vogtding 
gehören, dass sie ihm hierzu gehörig und gehorsam sein, was sie schuldig seien zu tun ohne alle 

7 Gläßer (1931), Abschnitt III, S. 62ff.
8 StAM, Kurfürstentum Köln, Hofrat, Vestische Sachen, Nr. 7.
9 Schlüter (1975), S. 76ff.; „Gesticht“ = Stift.
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Widerrede ... Und des zu Urkunde haben wir unser Vicarien-Insiegel an diesen Brief gehan-
gen. Gegeben und geschrieben zu Godesberg. Im Jahre unseres Herrn tausend dreihundert und 
siebzig heiligen Palme-Tag (9. April 1370).“

Diese Urkunde weist das Westerholter Vogteigericht als ein kurkölnisches Lehen aus.
In den Übergabeverhandlungen um 1600 behauptete das Haus Westerholt, das Gericht 
sei ein Reichslehen. Die kaiserliche Urkunde von 1372 schien diesen Standpunkt zu be-
stätigen, wie ihn Borchard (III.) 1418, Bernd von Westerholt 1552 und Hermann von 
Westerholt im Jahre 1564 mit der Bezeichnung „Reichshöfe“ vertraten. Dagegen war der 
Erzbischof 1608 aufgrund seiner Nachforschungen zu der Überzeugung gelangt, das Vog-
teigericht sei ein Landeslehen: „Nachdem die Erbvogtei über die neuntehalben Reichshöfe in 
unserm Vest Recklinghausen die von Westerholt zu Westerholt von der Römisch-kaiserlichen 
Majestät etliche Hundert Jahre wie vorgegeben zu Lehen getragen, Wir aber sustiniert, dass 
uns und unseren Vorfahren allsolche Erbvogtei, Recht und Gerechtigkeit zu Lehen empfangen 
und die Jurisdiction über abgemeldete Höfe in unserem Namen exerciert werden.“ 10

Die Lehnsurkunde von 1370 bestätigt diese Auffassung. Da sie sich unter den Akten 
des Herzoglich Arenbergischen Archivs „Reichshof Dorsten“ befand, wird sie auch der 
kölnischen Verwaltung im Jahre 1608 bekannt gewesen sein. Zum Verständnis beider Ur-
kunden von 1370 und 1372 sind mit Rückblick auf frühere Auffassungen noch einige An-
merkungen angebracht.

Die Besonderheit von zwei Lehnsurkunden zweier verschiedener Lehnsherren wirft die 
Fragen auf, warum sich Borchard (jr.) zweimal als Vermittler um die Belehnung bemüht, 
ferner wie der Erzbischof dazu kommt, im Namen des Kaisers und Reiches den Königs-
bann zu verleihen, den nach dem Sachsenspiegel nur der König verleihen darf11, und wie 
der Kaiser zur Vergabe eines kölnischen Lehens befugt ist.

Die Lehnsurkunde von 1370 sichert dem Hause Westerholt den Besitz des Lehnsgu-
tes bei Generationenwechsel, die Urkunde von 1372 sichert den Besitz beim Wechsel des 
Landesherrn. Am 2. Juli 1371 hatte Kuno von Falkenstein die kölnischen Untertanen vom 

10 Rive (1824), Anlage XXIII, S. 415ff.
11 Sachsenspiegel, Erstes Buch LIX, Drittes Buch LXIV, 4 und 5. – Der Königsbann erhöhte den 

Wert eines Gerichtes im Unterschied zum Gericht ohne Königsbann. Der Königsbann verlieh 
die Strafgewalt an „Haut und Haar“, „Leib und Leben“ und erhöhte die Strafgelder. Da das Wes-
terholter Gericht kein Strafgericht war, verlieh der Königsbann das Recht auf höhere Gebühren. 
In dieser Hinsicht besteht zwischen dem Westerholter Gericht und dem Sachsenspiegel folgende 
Übereinstimmung: Der Sachsenspiegel setzt die „Wette“, im Westerholter Protokoll von 1418 die 
„Wedde“, ein Strafgeld für Nichterscheinen vor Gericht, wie folgt fest: Man wettet dem Grafen 
oder Vogt 60 Schillinge, wenn er unter Königsbann richtet. Entsprechend betrug die Strafgebühr 
vor dem Westerholter Gericht für den Vogt fünf Mark, die Mark zu 12 Schillingen gerechnet. Diese 
Gebühren erhielt als Vogt der Erzbischof. Die Abstufung der Gebühren sieht 30 Schillinge für den 
„Markgreven“ vor, der zwischen Vogt und Schultheiß rangiert. Genau dieser Betrag ist die Wedde 
für den Erbvogt von Westerholt, also einen Untervogt. Angesichts dieser Übereinstimmungen ist 
auch die Bestimmung über den Königsbann als Analogie zu sehen: „Koninges ban en muoz nimant 
lien, wen der Koning selben. Der koning en muoz mit rechte den ban nicht weigern zu liende, deme 
daz gerichte gelegen iz.“ (Mit dem Königsbann kann niemand belehnen als der König selbst. Der 
König kann rechtmäßig die Belehnung mit dem Bann dem nicht verweigern, der mit dem Gericht 
belehnt ist.) – Zu den Gebühren nach den Akten des HAA Böker (1957), S. 63; Janssen (1989),  
S. 133, nimmt an, dass es sich nur um die Königsbannverleihung handelt. Hier ist der Nachweis.

II. Die Westerholter Vogtei in den historischen Quellen
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Huldigungseid entbunden; denn sein Nachfolger Friedrich von Saarwerden hatte inzwi-
schen die Regierung im Erzstift übernommen. Laut Urkundentext hatte Erzbischof Kuno 
1370 dem Belehnten den Lehnseid abgenommen und ihn auf treue Verwaltung des Amtes 
im Namen des Landes verpflichtet. Den Untertanen war der Gehorsam gegenüber dem 
Gericht geboten worden. Der Lehnsakt hatte also Realität bekommen. Dies alles fehlt im 
Lehnsbrief des Kaisers. Bei der Verleihung des Königsbannes beruft sich der Erzbischof auf 
seine Stellung als Kurfürst. Die Maßnahme ist Ausdruck der veränderten Stellung der Kur-
fürsten seit dem Kurverein von Rhense (1338) und seit der Goldenen Bulle (1356). Als 
Reichsdignitäten, als oberste Gerichtsherren in ihrem Lande und Königsmacher nehmen 
sie bisher königliche Rechte wahr. Auf zwei markante Analogien sei hingewiesen, näm-
lich die Prägung von Goldmünzen, ein bisher königliches Privileg, und den Gebrauch des 
Königsadlers, der fortan zum Reichsadler wird.12 Während die Lehnsurkunde von 1370 
deutlich zwischen zwei Lehen unterscheidet, die getrennt vergeben werden, nämlich Ge-
richtslehen und Königsbann, fasst die Kaiserurkunde von 1372 beide in einem Satz zusam-
men. Hier ist das Gericht wohl nur als Voraussetzung für den Königsbann genannt. Kaiser 
Karl IV. hat in anderen Fällen unter Berufung auf seine Kaisergewalt („plenitudo potestatis 
imperialis“, so die Publikationsformel der Goldenen Bulle, und in der Maiestas Carolina: 
„Cum nos, qui supra legem sumus et possumus velut legislator iura condere et interpretari“ 
[„Fülle der Kaiserlichen Macht“, „Da Wir, die Wir über dem Gesetz stehen und wie ein 
Gesetzgeber Gesetze erlassen und auslegen können“]) neues Recht gesetzt.

Als Beispiele aus der räumlichen Nachbarschaft seien genannt: das Diplom für Graf Jo-
hann von Kleve vom 19. Februar 1349, in dem die Grafschaft erstmals als Reichslehen be-
zeichnet wird, die der Erzbischof 1311 noch als kölnisches Lehen reklamiert und für die Graf 
Johann 1347 auch den Lehnseid geleistet hatte. Ferner als weiteres Beispiel der Urkunden-
praxis: Am 3. Juli 1372 bestellte der Kaiser mit einer in Köln ausgefertigten Urkunde Burg-
hard Stecke zum Freigrafen im Vest, obgleich die Freigrafschaft ein klevisches Lehen war.

Die beiden Westerholter Lehnsurkunden sind nicht aus einem Dualismus von Zen-
tral- und Teilgewalt zu interpretieren, gehören sie doch in eine Phase enger Zusammen-
arbeit zwischen Erzbischof und Kaiser: Am 25. November 1371 verkündet Karl IV. auf 
Betreiben des Erzbischofs Friedrich den Landfrieden; am 30. Mai 1372 ernennt er den 
Erzbischof zum Reichsvikar; am 6. Juli 1372 überträgt ihm der Kaiser die Aufsicht über 
die Freigrafschaften.13

Nachdem das Westerholter Vogteigericht am 16. September 1608 in die Hand des Lan-
desherrn zurückgekommen war, blieb die eingeführte Bezeichnung „Reichshöfe“ für die 

12 Zum Regierungswechsel von Kuno von Falkenstein zu Friedrich von Saarwerden: Der Papst er-
nannte Friedrich am 13. November 1370 zum Erzbischof von Köln (REK VIII, Nr. 2); am 20. Juni 
1371 erfolgte die Einigung über die Regierungsübergabe, Friedrich erteilt Kuno für seine Regie-
rung Entlastung (REK VIII, Nr. 79); am 2. Juli 1371 entlässt Kuno die kölnischen Vasallen aus der 
ihm geleisteten Huldigung (REK VIII, Nr. 130). Zur veränderten Stellung der Kurfürsten: Schu-
bert (1979), S. 246ff., S. 321f.

13 Zum Jahre 1371: REK IV, Nr. 674; Kastner (1972), S. 106; 1372, Juli 3: Archiv Lembeck, Urkun-
den, Nr. 75; 1371, November 25-1372, Juli 6: REK VIII, Nr. 319, 320, 572, 641. Zur Verleihung 
des Königsbanns an den Freigrafen in Dortmund s. Sollbach (1972), S. 282. Die Freigerichte (bis 
dahin in der Vogtei der Grafen von Kleve) wurden von Kaiser Karl IV. bei der Übertragung an den 
Kölner Erzbischof „Reichslehen“ genannt.
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unterstellten Villikationen und Güter weiterhin in Gebrauch. Auch der Name „Erbvog-
teigericht“ verblieb dieser Einrichtung, in der im 17. und 18. Jahrhundert der vestische 
Oberkellner als kurfürstlicher Richter den Vorsitz führte.

Die arenbergische (1803-1810), die bergische (1811-1813) und schließlich die preu-
ßische Regierung (Schlussakte des Wiener Kongresses am 21. Juni 1815) revolutionierten 
die Verhältnisse: 1804 wurden die einzelnen Hofgerichte zugunsten eines neuen gemein-
samen Gerichtes aufgelöst. 1807 setzte der Herzog von Arenberg ein herzogliches Hofge-
richt als oberste Instanz ein. 

1808 wurde die Hofhörigkeit aufgehoben und 1811 das Hofwesen aufgelöst.
1809 ging mit der Einführung des Code Napoleon die bürgerliche Gerichtsbarkeit auf 

die Friedensgerichte über.
1815 wurden im nunmehr preußischen Kreis Recklinghausen die Land- und Stadtge-

richte eingesetzt.

Die Bezeichnung „Reichshöfe“ wurde von den Historikern des 19. Jahrhunderts neu in-
terpretiert.

III. Die „Reichshöfe“ in der neueren Geschichtsschreibung

„Was nämlich die Städte Recklinghausen und Dorsten betrifft, so gehörten dieselben zu den 
Reichshöfen (curtibus imperii), und wenn es ihnen auch nicht gelungen ist, eine reichsstän-
dische oder -städtische Obrigkeit wie der benachbarte Reichshof Dortmund zu erringen 
und bis auf die jüngste Zeit zu erhalten, so scheinen sie doch erst spät unter die Landeshoheit 
jener Grafschaft gekommen zu sein.“ So schreibt 1824 J.H.C. Rive, der durch Familientradi-
tion eng mit der Verwaltung der Oberhöfe verbunden war. Aber hier wird ein entscheiden-
der Irrtum formuliert; denn nicht die Städte wurden als „Reichshöfe“ bezeichnet, sondern 
die geistlichen Oberhöfe mit ihren bäuerlichen Villikationen. Rive hat hier die Westfälische 
Geschichte des J.D. von Steinen benutzt. Mit der Grafschaft meint Rive das Vest Reck-
linghausen. – Aber auch v. Winterfeld führt 1955 Recklinghausen und Dorsten unter den 
„Reichshöfen“ auf. In Wirklichkeit entstanden beide Städte als kurkölnische Landstädte, 
und eine Reichs-Standschaft ist gar nicht in Betracht zu ziehen. Die Irreführung ist eine 
Folge der unscharfen topographischen Anwendung der Bezeichnung „Reichshöfe“.14

14 Rive (1824), S. 211. J.H.C. Rive (geboren 1771, gestorben 1863) stammte aus einer seit dem  
15. Jahrhundert im Vest in leitenden Positionen nachweisbaren bürgerlichen Familie: 1453 als Zeu-
ge in einer Marler Urkunde (VZ 70/72, S. 138, Nr. 4); 1465 als Hofschulte im Essener Oberhof 
Ringeldorf (VZ 34, S. 148); 1494 als Bürgermeister in Recklinghausen (VZ 46, S. 118); als Anklä-
ger im Wahmann-Prozess 1699 vor dem Gericht in Dorsten (VZ 40, S. 182); nach Schades Register 
mit der Hälfte des Werdener Sattelhofes Heldringhausen um 1480 behandet. (Kötzschke (1906), 
S. 587 und S. 659), 1662 (VZ 68/69, S. 218). Christoph Adolf Rive war 1741-1749 Verwalter des 
Oberhofes Oer (Menke (1936), S. 39). Die Einkünfte des Werdener Oberhofes Heldringhausen 
waren zuletzt an die Familie Rive verpachtet. Zwischen 1730 und 1810 stellte die Familie Rive 
für viele Jahrzehnte mit kurzen Unterbrechungen einen der beiden Dorstener Bürgermeister. Joh. 
Dietrich von Steinen (1757, S. 709): „In Westfalen sind viele Reichshöfe (curtes imperii).“ v. Win-
terfeld (1934), S. 212.

III. Die „Reichshöfe“ in der neueren Geschichtsschreibung
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Die vestische Forschung erhielt ihren stärksten Impuls mit dem Erscheinen des ersten 
Bandes der Vestischen Zeitschrift 1891. 1898 veröffentlichte Strotkötter in ihr den Aufsatz 
„Der Reichshof Dorsten“ und im folgenden Jahr die Kaiserurkunde Karls IV. für das Haus 
Westerholt. Damit schien das Westerholter Gericht als „Reichsvogteigericht“ wissenschaft-
lich abgesichert. Die Rechtmäßigkeit der Bezeichnung „Reichshöfe“ für die unterstellten 
Villikationen schien zumindest stark gestützt. Die Bezeichnung „Reichshöfe“ wurde zu 
einem Schlüsselwort, mit dem die frühmittelalterliche Geschichte erhellt wurde, für die 
eine urkundliche Überlieferung fehlt. Die Deduktion beginnt bei Rive: „Daher streitet 
schon aus der Bezeichnung ‚Freigüter‘ die Vermutung dafür, daß dieselben zum Reiche 
gehört haben.“ Die „Reichsvogtei“ wurde als zusätzlicher Beweis dafür angenommen, dass 
das Eigentum der Klöster und Stifte auf früheres Reichs- bzw. Königsgut zurückgehe.

In der Tat ist die Forschung nach dem ehemaligen Reichsgut vorwiegend auf Rück-
schlüsse aus späteren Zuständen und Besitzübertragungen angewiesen; denn es existiert – 
anders als bei den Klöstern und Stiften – kein Reichsgutverzeichnis. Schon Rive sah in den 
urkundlichen Belegen für das Reichsgut bei Dortmund, „curtis imperii“ Brackel, „curtis 
nostra“ Westhofen, „bona imperii“ bei Altena, Parallelbezeichnungen zu den „Reichshö-
fen“ im Vest. Die Analogie wird gestützt durch nachweisbare Stiftungen und Versetzungen 
von Reichsgut am Hellweg; als Beispiele seien angeführt die Stiftungen der Karolinger und 
Liudolfinger an das Stift Essen; die Schenkungen an Dortmund seit Kaiser Otto I.; der 
Reichsgutkomplex um Friemersheim der Abtei Werden; die Verpfändung der Stadt Duis-
burg 1290 an Kleve und die unterbliebene Einlösung, die Verpfändung des Reichsguts bei 
Dortmund durch den Gegenkönig Wilhelm von Holland; die Verpfändungen und Wahl-
zusagen, die eben dieses Reichsgut bei Dortmund betreffen, durch die Könige Adolf von 
Nassau, Albrecht I. von Habsburg, Heinrich VII., Ludwig den Bayern und Karl IV. Auch 
für das Viktorstift in Xanten ist die Schenkung des Oberhofs Mehr durch Liudgard, die 
Tochter König Ottos I., überliefert. Für die Politik Kaiser Karls IV. ist zudem bekannt, 
dass mit der Gewichtsverlagerung auf die Hausmacht die Verpfändung von Reichsgut 
so weit ging, dass am Ende seiner Regierungszeit fast alles Reichsgut versetzt war.15 Die 
Lehnsurkunde von 1372 scheint für diese Situation typisch zu sein, so dass es nahe liegt, 
das Westerholter Vogteigericht mit den „Reichshöfen“ als versetztes Reichsgut anzusehen. 
Die Existenz karolingischer Latifundien zur Zeit Karls d. Gr. beweist u.a. das Capitulare 
de villis, und die Anfänge des Hofsystems werden ebenso wie die Vogtei auf Karl d. Gr. 
zurückgeführt. Was liegt also näher, als mittels der „Reichshöfe“ karolingische Domänen 
oder Königsgüter der Karolinger oder Liudolfinger im Vest zu identifizieren!

Auf die vestische Geschichtsschreibung gewann der Dortmunder Archivar Karl Rübel 
mit seiner Schrift über die „Reichshöfe im Lippegebiet und am Hellwege“ starken, ja domi-
nierenden Einfluss. Schon Rive hatte die Dortmunder „Reichsgut“-Urkunden als analoge 
Beweismittel für vestische „Reichshöfe“ angesehen. A. Weskamp hat als Verfasser des his-
torischen Teils des Bandes der „Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Der Landkreis 

15 Zur Methode: Metz (1960 bzw. 1972); Ewig (1983), S. 50ff. und S. 147ff.; Rübel (1901), S. 18; 
Königsurkunden zum Reichsgut bei Dortmund: REK III, Nr. 3354, 3362, 3387, 3601, 3696, 
3697, 3795, 3892, IV, Nr. 380, 1330; Zum Xantener Oberhof Mehr: Weise (1937), S. 253, Wilkes 
(1937), S. 55; Zur Reichsgutverpfändung Karls IV.: Schubert (1979), S. 155f.; Capitulare de villis: 
MGH Cap. I, S. 82ff.
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Recklinghausen“ (1929) die These Rübels voll übernommen: „Zu den Reichshöfen, die 
von Karl d. Gr. zum Schutz gegen die Einfälle der Sachsen südlich der Lippe errichtet wur-
den, gehörte auch der Oberhof Recklinghausen“ und: „Der Oberhof Dorsten, der einer der 
Reichshöfe war, die Karl d. Gr. als Stützpunkte seiner Eroberung auf den Grenzen des Sach-
senlandes hatte errichten lassen.“16 Der These Rübels folgt Menke in der „Geschichte des 
Reichshofes Oer von seinen Anfängen bis zur Bauernbefreiung“ (1936), und er begründet 
die Entstehung Oers als karolingische Gründung mit der Lage an der Straße in den Sachsen-
kriegen. Strotkötter hatte die Oberhöfe als sächsische Gründungen angesehen, die Karl d. 
Gr. unterwarf und mit den eroberten (Liten-) Höfen zu „Reichsdomänen“ zusammenfasste. 
Sein Hauptaugenmerk gilt also der Entstehung der Hofverbände oder Villikationen.

Diese alternativen Möglichkeiten, nämlich karolingische oder sächsische Gründung, 
ließ Pennings für Recklinghausen offen, erweiterte jedoch die methodischen Indizien 
durch Einbeziehung der bereits bei Rübel angedeuteten Ortsnamendeutung: „Reckling-
hausen“ als Siedlung der „Rikelinge“ (Reichsleute).17

Die Gruppe der vestischen neun „Reichshöfe“, die im Westerholter Vogteigericht zu-
sammengefasst und dort überliefert sind, wird durch Rübel erweitert. Er zählt auch die 
Oberhöfe der Reichsabtei Werden, nämlich Heldringhausen (bei Recklinghausen vor dem 
Viehtor gelegen) und Abdinghof (bei Waltrop) sowie auch die Oberhöfe des Reichsstiftes 
Essen im Vest, nämlich Ringeldorf (bei Gladbeck), Hansiepen (bei Bottrop) und Suder-
wich (später Pepping nach dem Inhaber genannt) zu den „Reichshöfen“. Diese Villikatio-
nen hat Bette untersucht: „Die Abtei Werden und das Vest Recklinghausen“ (1929) und 
in zwei Folgen (1927 und 1928), „Das freiweltlich-hochadelige Damenstift Essen und das 
Vest Recklinghausen“. Der zum Dortmunder Reichsgut gehörende, aber im Vest gelege-
ne Teil der Villikation Elmenhorst wurde 1928 von J. Lappe beschrieben. Pennings hat 
(1935) die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte dargestellt und Feldhues (1929) die so-
zialökonomische Lage der Bauern. Die Zusammenfassung des Gerichtswesens der kirchli-
chen Villikationen bietet Bökers gründliche und sorgfältig die Quellen benutzende Arbeit 
von 1957 „Hofgerichtsbarkeit und Hofgerichte im Vest Recklinghausen“. Bezüglich der 
Funktionen und weiterer Details über die Hofgerichte und das Vogteigericht sei auf diese 
Arbeit ausdrücklich hingewiesen, da sie hier nicht Gegenstand der Untersuchung sind. 
Böker nimmt den von mir 1950 geäußerten Zweifel an den „Reichshöfen“ als karolingi-
sche Gründungen auf, dennoch wurde bis in die jüngsten Darstellungen der frühmittel-
alterlichen Geschichte des Vestes die Existenz der „Reichshöfe“ als historisch gesichertes 
Forschungsergebnis übernommen, nur zuweilen durch den Zusatz „sogenannte“ als in der 
Bezeichnung zweifelhaft angedeutet. Die „Reichshöfe“ sind fortgeschrieben von Wolf, 
„Der Kreis Recklinghausen“ (1979), von K.-H. Kirchhoff, „Links der Lippe – Rechts der 
Ruhr“ (1969), und von Tewes.

Bereits 1921 hatte Ilgen im Kommentar zum Quellenband der Grafschaft Kleve die 
Verbindung mit dem Niederrhein hergestellt: „Vielleicht hat Karl d. Gr. von Wesel und 
Dinslaken bis Recklinghausen und Dortmund hin südlich der Lippe fränkische Ansiedler 

16 Körner/Weskamp (1929), S. 2, S. 149, S. 419; zu den folgenden Autoren s. das Literaturverzeichnis 
in diesem Band S. 335-350.

17 Strotkötter (1896), S. 57; Pennings (1930), Kap.: Der Reichshof Recklinghausen; dagegen Bauer-
mann (1968/70) und (1986).
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in großen Hofkomplexen seßhaft gemacht, um eine feste Grenzwehr für die Rheinlande 
gegen das Einfallstor der aufrührerischen Sachsen zu schaffen. Der Weseler Hof schließt 
sich unmittelbar an den Dorstener Hof in seinen äußersten Ausläufern an, der ebenfalls zu 
den Dortmunder Reichshöfen zählte.“

In der westfälischen Landesforschung hatte A.K. Hömberg nachdrücklich an der Exis-
tenz der „Reichshöfe“ festgehalten, und in der „Westfälischen Geschichte“ (Band 1, 1983) 
erwähnt E. Freise „die Häufung von Reichsgut etwa im westlichen Hellweggebiet und im 
Vest Recklinghausen“. Sehr kritisch wendet sich Derks in der Vestischen Zeitschrift 86/87 
(1987/88) in Anmerkungen gegen die Zweifel an der Existenz der „Reichshöfe“. Dagegen 
nimmt Oediger 1982 den Zweifel an den „Reichshöfen“ auf: „Ob die vier so genannten 
Höfe im Vest, über die der Graf (von Kleve ist gemeint) die Vogtei hatte, wirklich Reichs-
höfe gewesen sind, ist eine schwer zu beantwortende Frage, da diese Bezeichnung mit deut-
licher Tendenz erst nach 1600 aufkommt. Wir wissen nur, daß die insgesamt sieben Höfe 
um 1325 durch das gemeinsame Obergericht des Herrn von Westerholt in Recklinghausen 
miteinander verbunden waren.“18

Diese exemplarische Literaturübersicht und Meinungsvielfalt sei noch durch einen 
ausgefallenen Beitrag ergänzt. Er stammt aus der Feder von H. Kollmeyer (Berlin) und 
erschien im Jahre 1938 in der Vestischen Zeitschrift mit dem Titel „Der Kampf zwischen 
römischem und deutschem Recht um die Reichshöfe im Vest Recklinghausen“. Inhaltlich 
ist der Aufsatz wegen der Mitteilung eines Behandigungsprozesses vor dem Westerholter 
Vogteigericht bemerkenswert; denn es besteht ein Defizit in der Literatur zur gerichtli-
chen Praxis des Vogteigerichts. Aufgepfropft ist der Mythos vom germanischen Recht, 
vom Bauerntum und von der Kampfgemeinschaft mit einem Seitenhieb auf die Kirche im 
Konflikt von Staat und Kirche im Mittelalter. Kollmeyer vertritt die These, dass die kirch-
lichen Besitzrechte an den Oberhöfen die Verdunkelung des ehemaligen Reichsbesitzes 
verursacht hätten. Das ist allerdings widersinnig; denn ohne den kirchlichen Besitz gäbe 
es vor dem Spätmittelalter gar keine schriftliche Überlieferung. Es scheint, dass Kollmey-
er damit einen Gedanken Rives von 1824 aufgenommen hat, der – sicherlich unter dem 
Einfluss des romantisch-nationalen Denkens – über die Einführung des römischen Rechts 
urteilt: „... dem wir einzig die Verdunkelung unseres heimischen Rechts verdanken.“ Die 
Literatur zum Thema „Reichshöfe“ ist also durchaus abhängig vom „Geist der Zeiten“. Es 
wäre verwunderlich, wenn der Versuch zur Ideologisierung der Geschichte im „Dritten 
Reich“ sich nicht dieses Themas bemächtigt hätte. – Im Gegensatz zu dem von außen her-
angetragenen Versuch einer Ideologisierung des Themas ist es wohltuend zu bemerken, wie 
in der vestischen und westfälischen Geschichtsschreibung der wissenschaftliche Anspruch 
und Charakter nie aufgegeben wurde.

Im 100. Jahr des Erscheinens ist die Vestische Zeitschrift mit den veröffentlichten The-
men und Thesen auch ein zeitgeschichtliches Dokument. In diesen 100 Jahren ist das The-
ma „Reichshöfe“ in großem Umfang, mit viel Fleiß und Problembewusstsein bearbeitet 
worden, und es stellt sich deshalb die Frage, ob ein so bewährtes wissenschaftliches Ergebnis 
kritisch infrage gestellt werden soll. Oder ist nach so lange währendem Vertrauen auf die 
Bezeichnung „Reichshöfe“ Goethes mephistophelisch-satirische Warnung angebracht:

18 Freise (1982), S. 307; Derks (1987/88), S. 38f., Anm. 33; Oediger (1982), S. 56; Ilgen (1921)  
Bd. 1, S. 229.
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„Im ganzen haltet Euch an Worte!
Dann geht Ihr durch die sichre Pforte
Zum Tempel der Gewißheit ein.
Denn eben wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.“

IV. Die Kölner Vogteipolitik und die vestische Vogtei

Die langfristige Verpfändung des Vestes Recklinghausen von 1336 bis 1576 hatte die Köl-
ner Rechte am Vest weitgehend in Vergessenheit geraten lassen. Um sich ihrer zu verge-
wissern, bedurfte es umfangreicherer Nachforschungen. Der hiermit beauftragte Kölner 
Kanzleibeamte beschloss seinen zusammenfassenden Bericht mit der Feststellung: „Sic 
igitur colligo rem, quod haec Enriga testamento reliquerit Vestam Archiepiscopo Coloniensi 
Rinaldo vel eius successori Philippo.“ (So recherchiere ich die Tatsache, dass diese Enriga tes-
tamentarisch das Vest dem Erzbischof von Köln Reinald oder seinem Nachfolger Philipp 
hinterlassen hat). Dieser Schlussbericht über die Besitzrechte Kölns am Vest Reckling-
hausen aus dem Ende des 16. Jahrhunderts hat in der Literatur seit Rive die Bezeichnung 
„Kurkölnische Archivalnotiz“. Der Verfasser ordnete seine Sammlung von Beweisen chro-
nologisch, sie stammen aber aus verschiedenen Archiven, und zwar aus Köln, Recklinghau-
sen, Xanten und Kleve, wie sich aus dem Aufbewahrungsort der benutzten Archivalien, 
bestimmten Wendungen und Quellenzitaten ergibt. Auf den Gedanken der Legitimation 
der Besitzrechte durch Erbschaft, die dem Denken der Zeit entsprach, war er offenbar 
durch die Klever Chronik gekommen, in der das Recht Kleves am Lande Dinslaken mit 
der Erbschaft von der letzten Gräfin begründet wurde. Den Namen Enriga bildete er aus 
falscher Lesart des Xantener Namens Emeza, bzw. er entnahm die entstellte Form seinen 
Exzerpten. Die an verschiedenen Orten gesammelten Nachrichten brachte er später in 
einen Zusammenhang. Insofern schloss sich chronologisch an die Stiftung „Enrigas“ die 
Schenkung Ottos von Ravensberg in Flaesheim an, die Gründung des dortigen Prämons-
tratenserinnenklosters im Jahre 1166 betreffend. In der Verbindung wurde aus Enriga die 
Gemahlin Ottos, ein Anachronismus, da die Stifterin Dorstens bereits 1075 tot war. Die 
falsche Kombination, den Anachronismus und einen weiteren aus der Bemerkung „quae 
plurimum ditavit ecclesiam nostram“ (die unsere Kirche am meisten bereicherte) bezüglich 
der Entstehung geistlicher Villikationen im Vest entstandenen Fehler erkannte Evelt, so 
dass seitdem die Kurkölnische Archivalnotiz als Fälschung gilt.

Strotkötter benutzte die Kurkölnische Archivalnotiz ebenfalls und schloss aus ihr, dass 
das Vest 1166 noch eine Grafschaft war und nach diesem Termin an Kurköln gefallen sei. 
Mit dem Herrschaftswechsel sei das Grafengericht an das Haus Westerholt gekommen. 
Die Reichsvogtei sah er als Beweis für diese Nachfolge an. Das von Strotkötter angegebene 
Datum „1175“ für das Aussterben des Grafenhauses und den Herrschaftswandel ist eine 
reine Schätzung. – Diese hier sinngemäß referierte Auslegung und Kombination ist un-
haltbar, sie hätte schon wegen des früheren Widerspruchs Evelts gegen Teile der kurkölni-
schen Archivalnotiz vermieden werden können. Veranlasst wurde Strotkötters Suche nach 
dem Alter des Gerichtes durch die Bemerkung der Kaiserurkunde von 1372 „und bisher 
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zu tun Gewohnheit war.“ Diese Wendung bezog er nicht auf das Recht der Verleihung des 
Königsbannes, sondern auf die Lehnspraxis gegenüber dem Hause Westerholt. Strotköt-
ter glaubte mit dem Hinweis auf die „gewohnte“ Lehnspraxis die 200jährige Zeitdifferenz 
vom Ende der „Grafschaft“ bis zur Beurkundung durch Kaiser Karl IV. im Jahre 1372 über-
brückt zu haben. – Das Geschlecht von Westerholt ist zu dem von Strotkötter angesetz-
ten frühen Zeitpunkt noch nicht beurkundet (älteste Urkunde 1193). Aus der Stiftung 
des Otto von Ravensberg im Jahre 1166 geht nicht hervor, dass er der Gerichtsherr einer 
Grafschaft Recklinghausen gewesen sei. Die Kurkölnische Archivalnotiz aus dem späten  
16. Jahrhundert hat in der Anlage einen Entwurfscharakter, über das Gerichtswesen sagt 
sie nichts aus. Die Bezeichnung „Grafschaft“ übernimmt ungeprüft Rive. Die Existenz ei-
nes ehemaligen Grafengerichtes ist eine allgemeine rechtsgeschichtliche Annahme.

Die Entstehung dieser Theorie hätte nicht in diesem Umfang dargelegt werden müs-
sen, sondern als falsch auf der Grundlage einer als Fälschung erkannten Urkunde abgetan 
werden können, wenn nicht die Schlussfolgerungen weitergewirkt hätten. So schreibt Pen-
nings in der Geschichte der Stadt Recklinghausen (1930): Der Vorsitzende des Vogtei-
gerichts war der Erbvogt, „dieses Amt bekleideten seit altersgrauer Zeit die Herren von 
Westerholt.“19

Aus der Erkenntnis, dass die Kurkölnische Archivalnotiz eine Fälschung ist, so dass 
die Konstruktion Strotkötters in Richtung auf die Überbrückung des Zwischenraumes 
von fast sechs Jahrhunderten zwischen der angenommenen Gründung des karolingischen 
Grafengerichts und der Kaiserurkunde von 1372 hinfällig ist, kommt Rübel zu einer ganz 
anderen und überraschenden Aussage: „Die kurkölnische Archivalnotiz mit ihrer Fikti-
on einer Schenkung erweist, daß Köln einen eigentlichen Rechtstitel auf die Reichshöfe 
nicht hatte.“ Wegen dieser Zeitdifferenz von fast 6 Jahrhunderten seit der unterstellten 
Gründung durch Karl d. Gr. bis zu Karl IV. äußert Rübel Zweifel an der Berechtigung der 
Bezeichnung „Reichshöfe“ und den daraus geschlossenen Folgerungen: „Da die ältesten 
Nachrichten über den Erwerb vom Reiche durch die Erzbischöfe völlig versagen, ist es 
recht schwierig, über den alten Reichsbesitz zu verläßlichen Aufstellungen zu gelangen.“

Eine andere Variante zur Auslegung der Kurkölnischen Archivalnotiz in der Verbindung 
der Namen Enriga und Graf Otto im 11. Jahrhundert bietet Kirchhoff an.20 Es könne sich 
möglicherweise um den 1017 in der Urkunde König Heinrichs II. genannten Grafen Otto 
handeln, der im Raume Recklinghausen Güter besaß. Dem ist jedoch nicht zu folgen, da 

19 Original der Kurkölnischen Archivalnotiz: StAM, Kurfürstentum Köln, Hofrat, Vestische Sachen 
Nr. 4; Abdruck bei Rive (1824), Anlage XI, S. 399; „Recklinghausen membrum ecclesie Coloniensis“ 
stammt aus der Urkunde von 1305 im Archiv Recklinghausen, auch REK IV, Nr. 49; im Klever 
Archiv benutzte Chronik des Gert von Schüren: Graf Dietrich „gonde“ dem Erzbischof die Be-
festigung Dorstens (Originaltext „concessit“); Rives Rückübersetzung 1824: „erlaubte“; eine über 
450 Jahre wirkende Interpretation durch Übersetzungen. In derselben Vorlage, Dinslaken sei Erbe 
infolge Heirat Dietrichs VI. von Kleve mit der Erbtochter, ist eine Erfindung des Gert von Schü-
ren (Ilgen (1921), S. 213), wirkte analog auf die Erbschaft des Vestes; zu Flaesheim 1166: Engel 
(1985), Nr. 160; aus dem Stiftsarchiv in Xanten: Enriga – Verfälschung aus Emeza (zuletzt Stiftsar-
chivar Pels im 18. Jahrhundert: „Enriga sive Emeza“); Strotkötter (1898), S. 56ff.; Pennings (1930),  
S. 105f.

20 Rübel (1901), S. 46ff.; Kirchhoff (1969), S. 67; zur Kurkölnischen Archivalnotiz und hypothetisch 
zu Enriga auch: Engels (1985), S. 205.
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Enriga einzig in der Kölner Archivalnotiz überliefert wurde und dort eine Entstellung aus 
Emeza ist. Dies ergibt sich aus dem Zusammenhang der aus Xantener Vorlagen entnomme-
nen Angaben. Eine Abschrift befindet sich in den Akten des Herzoglich Arenbergischen 
Archivs mit dem Titel „Ex summario veteris registri bonnorum Dorstiae conscripta“ (Aus 
der Aufzählung eines alten Registers der Dorstener Güter abgeschrieben) mit dem Inhalt: 
„Debent autem huius modi memorie nullomodo pretermitti, quia fiunt pro illis, qui multa 
bona ecclesie nostre facerunt et sua nobis donaverunt“ etc.; nach Propst Ludwig folgt: „item 
Richmoet, que Emze dicitur, que plurimum ditavit ecclesiam nostram per curtes de Dorsten 
et Swert“ (Es dürfen auch keineswegs die Gedächtnisfeiern für diejenigen vergessen wer-
den, die viele Güter unserer Kirche vermacht und uns das Ihre geschenkt haben ... ebenso 
Richmoet, die Emeza heißt, die unsere Kirche am meisten bereicherte mit den Oberhöfen 
von Dorsten und Schwerte). Es folgen Liudgart, die Tochter König Ottos, der Magister 
Bertold und der Hinweis auf weitere.21 Die Unterlänge des Z in Emeze (im Schrifttyp des 
späten 16. Jahrhunderts) kann Ursache des Lesefehlers sein, ebenso wie durch flache Lage-
rung aus der mittleren Schleife des E „Conriga“ auf dem Aktendeckel gelesen werden kann, 
der im Staatsarchiv Münster das Original der Kurkölnischen Archivalnotiz enthält.

Die Suche nach Beweisen für die Rechtmäßigkeit der kölnischen Vogteigerichtsbarkeit 
über die „Reichshöfe“ im Vest Recklinghausen hat zu keinem Ergebnis geführt, weil an der 
falschen Stelle gesucht wurde. Ursprung und Recht sind nicht in diesem Lande begrün-
det, deshalb liefern auch die Besitzurkunden am Vest keinen Rechtstitel. Entgegen Rübels 
Folgerung, Köln besitze einen solchen Rechtstitel nicht, ist ein solcher durchaus in der 
Klostervogtei gegeben. Dieser Weg war aber durch den falschen Wegweiser „Reichshöfe“ 
verstellt. Entscheidend für die Entstehung des Westerholter Vogteigerichts, seinen Um-
fang an Hofgerichten und auch für die Bildung des Territoriums Vest ist die Kölner Vogtei-
politik mit ihren weit über das Vest hinausgreifenden Ursachen, Mitteln und Zielen. Diese 
müssen in Kürze wenigstens skizzenhaft dargelegt werden.

Die Institution der Vogtei ist von Karl d. Gr. im Zuge der karolingischen Gerichts-
ordnung mit dem Kapitular von 802 geschaffen worden, womit jedoch nichts über den 
Ursprung des einzelnen, hier des Westerholter Vogteigerichts, ausgesagt ist. Der Grund 
für die Sondergerichtsbarkeit liegt in dem Grundsatz, dass die Kirche das Schwert nicht 
führte und daher für die Blutgerichtsbarkeit einen weltlichen Arm brauchte. Diesen be-
nötigte sie ebenfalls zum Schutz gegen Gewalt. Seit der Zeit Ludwigs des Frommen und 
dem Verbund von Klosterschutz und Immunitätsgericht in der Hand des Adels wurde die 
Vogtei ein wichtiges Instrument der mittelalterlichen Adelsherrschaft; denn die Vogtei 
wurde dadurch der Grafschaft gleichwertig und bot eine Möglichkeit für die Dynasten 
zur Durchsetzung ihrer Landesherrschaft. Den Bischöfen hatte schon Otto I. die volle Ge-
richtsbarkeit einschließlich der Kriminalfälle gegeben, so dass die Bistumsvogteien keine 
Bedeutung erlangten. Als mit dem Wormser Konkordat 1122 der für die deutsche Ver-
fassung typische Stand der geistlichen Reichsfürsten gestärkt wurde, nahmen diese den 
Kampf um die Klostervogtei gegen die weltlichen Dynasten und die Entfremdung des Kir-
chenguts mit der kirchenpolitischen Devise „libertas ecclesiae“ auf. Die Befreiung der Xan-

21 Stadtarchiv Recklinghausen, HAA VIII B, Urk. 246, Bl. 5; Quelle hierfür im Xantener Archiv bei: 
Weise (1937), S. 253.
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tener Zehntpflichtigen vom Gericht der Klever Vogtei im Jahre 1122 erfolgt mit dieser 
zeittypischen Begründung: „ab iniusta advocatorum obpressione“ (wegen der ungerechten 
Unterdrückung durch die Vögte).

Auch von königlicher Seite wurde die dynastische Vogtei bekämpft, da sie die Zentral-
gewalt schwächte und die Teilgewalten stärkte. Daher versuchte König Heinrich IV., seine 
Verfügung über die hohe Gerichtsbarkeit zu stärken, indem er die Vogteigerichtsbarkeit 
von der Verleihung des Königsbannes abhängig machen wollte. Kaiser Friedrich I. errich-
tete zum Schutz der Zisterzienserklöster eine Reichsvogtei, so dass die Zisterzienser und 
Prämonstratenser als neue Reformorden nicht unter die Klostervogtei gerieten. Hier liegt 
der Grund – und damit kommen wir zur Anwendung auf das Vest Recklinghausen –, wes-
halb z.B. das 1166 in Flaesheim gegründete Prämonstratenserinnen-Kloster nicht in der 
Auflistung des Westerholter Vogteigerichts erscheint. In Ausführung dieses allgemeinen 
Grundsatzes gibt es noch eine spezielle Urkunde: Im Jahre 1200 bestätigte Erzbischof 
Adolf die Absicht des Grafen Hermann von Ravensberg, die Vogtei des Klosters Flaesheim 
nicht als Lehen zu vergeben.22.

Die Erzbischöfe von Köln sahen seit 1180 ihre Aufgabe in der Durchsetzung der in 
diesem Jahr verliehenen Herzogsrechte, während die Dynasten sich einer Unterwerfung 
unter die kölnische Landeshoheit zu entziehen suchten. Die landespolitische Zielsetzung 
der Kölner Erzbischöfe und neuen Herzöge von Westfalen erhielt einen verstärkenden 
kirchenpolitischen Impuls durch das Dekret des Papstes Honorius III. von 1221 zur Ent-
machtung der Vögte. Von 1221 bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts zogen sich die Ausei-
nandersetzungen um die Kölner Vogteipolitik mit dem Adel hin. Erzbischof Engelbert I. 
übernahm 1223 die Vogtei über das Kloster Siegburg. Im Rheinland nahm er die Vogtei 
über die Höfe des Kölner Domstifts den Herren von Randerath ab. Während die Erz-
bischöfe die Vogtei über die erzstiftischen Klöster und Stifte durchsetzten, erreichten sie 
dieses Ziel für die Abtei Werden und das Damenstift Essen in den mehr als 100 Jahre dau-
ernden Bemühungen nicht. Die Ursache liegt in den königlichen Privilegien der freien 
Abt- und Vogtwahl dieser Klöster. Diese besondere Auszeichnung hatte König Ludwig 
d. Jüngere der Abtei Werden im Jahre 877 verliehen, und das Stift Essen war damit durch 
König Otto I. im Jahre 947 ausgestattet worden.

In Westfalen waren infolge des Erbganges die Grafen von Isenburg die wichtigsten 
Inhaber von Vogteien. Die Entvogtungspolitik Erzbischof Engelberts I. entfesselte den 
Konflikt mit Graf Friedrich von Isenburg, in dessen Verlauf der Erzbischof 1225 ermor-
det wurde. 1226 wurde Graf Friedrich hingerichtet, seine Güter wurden eingezogen. Die 
Isenburger Güter und Vogteirechte fielen nach dem Tode des Grafen Friedrich an Graf 
Adolf I. von der Mark. Zwar gewann Erzbischof Konrad von Hochstaden 1244 die Vogtei 
über Essen, aber nach dem Tode seines Nachfolgers Erzbischof Engelberts II. 1274 wurde 
König Rudolf von Habsburg von den Stiftsdamen zum Vogt gewählt. Der König bestellte 
Graf Eberhard II. von der Mark zum Vogt, und nach der Niederlage des Erzbischofs Sieg-
fried von Westerburg gegen den Adel in der Schlacht von Worringen 1288 blieb die Vogtei 
über das Stift Essen im Besitz der Grafen von der Mark. Die Vogtei über die Abtei Werden 
nahm König Ludwig der Bayer 1317 dem Grafen Engelbert II. von der Mark und übertrug 
sie dem Grafen Dietrich VII. von Kleve. Ohne Rücksicht darauf schlossen Graf Engelbert 

22 Weiler (1935), S. 9, Nr. 15; Bauermann (1968/70), S. 210, Nr. 4.
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II. v. d. Mark und Abt Wilhelm von Hardenberg für Werden einen Vogteivertrag. Analo-
ges wiederholte sich für das Stift Essen: König Johann von Böhmen, Graf von Luxemburg, 
traf 1346 mit Erzbischof Walram von Köln eine Vereinbarung über die Verpfändung der 
Vogtei des Stiftes Essen, und Karl IV. setzte bei seiner Königswahl 1347 wieder Erzbischof 
Walram als Stiftsvogt ein. Äbtissin Katharina jedoch übertrug die Vogtei auf den jungen 
Grafen Engelbert III. von der Mark. – Das Recht der freien Vogtwahl haben beide Klöster 
behauptet.

In Anwendung dieser geschichtlichen Vorgänge auf das Vest Recklinghausen werden 
hieraus die Gründe einsichtig, aus denen die Werdener Oberhöfe im Vest, nämlich Hel-
dringhausen und Abdinghof (bei Waltrop), und die Essener Oberhöfe, nämlich Ringel-
dorf, Hansiepen (bei Bottrop) und Pepping (Suderwich), nicht der erzbischöflich vesti-
schen Vogtei unterstanden. Die Bemühungen der Erzbischöfe, im Zuge der Straffung ihrer 
landesherrlichen Macht sich auch den Werdener Hof Heldringhausen und seine zugehö-
rigen Unterhöfe und Kotten wenigstens steuerpflichtig zu machen, gelangen aber nicht, 
da Abt Duden sich in einem Kammergerichtsprozess 1592-1594 mit Erfolg weigerte.23 
Dagegen gelang es den genannten Grafen ihre Landeshoheit gegen den Kölner Erzbischof 
zu erkämpfen.

Zwischenergebnis: Die im Westerholter Vogteigericht zusammengefassten Höfe bzw. Vil-
likationen sind das Eigentum erzstiftischer Klöster, nämlich des Erzstiftes, d.h. des Erzbi-
schofs, des Domkapitels, der Abteien Deutz und Siegburg und der Stifte St. Aposteln und 
St. Victor in Xanten. Vogteigericht besagt also soviel wie „Gericht der Kölner Vogtei“. 
Vogt ist der Erzbischof von Köln, der Westerholter Vogt ist Lehnsinhaber als Untervogt. 
Die Bezeichnung „Reichshöfe“ für diese Villikationen ist im Blick auf die Villikationen der 
Reichsklöster Werden und Essen im Grunde paradox. Mit diesem Ergebnis, dass die vesti-
sche Vogtei ein Lehen der erzbischöflichen Vogtei über die Klöster des Erzstiftes ist, muss 
die Behauptung einer „Reichsvogtei“ wohl als widerlegt angesehen werden. Desgleichen 
entfällt die Vermutung, das Westerholter Gericht sei ein ehemaliges Grafengericht karo-
lingischen Ursprungs. Damit sind auch zwei Argumente nicht mehr tragfähig, nämlich die 
Vogtei sei Beweis für ehemaliges Reichsgut bzw. die „Reichshöfe“ im Vest Recklinghausen 
seien die „Trümmer“ ehemaligen Reichsgutes (Rübel). Ferner steht damit die Bezeichnung 
„Reichshöfe“ zur Debatte und die Auslegung dieser Bezeichnung als Rechtsbegriff.

V. Beginn und Abgrenzung der vestischen Vogtei

Die Frage, wann das vestische Vogteigericht als Lehen der Westerholter Richter entstand, 
ist infolge der Zurückweisung der These Strotkötters offen. Den sicheren Hinweis auf den 
Bestand vor 1370 gibt die Bemerkung in der Lehnsurkunde für Reyner v. Westerholt:  
„... wie das vorgenannte sein Vater bis zu dieser Zeit besessen hat.“ Der Vater Borchard (sen.) 
lebte von 1296 bis 1375. Die Namen der „Erbvögte“ Reyner und Borchard sind wechselnd 

23 Schon Abt Heinrich hatte 1354 auf Grund von rechtsgelehrten Gutachten die Zehntzahlungen 
eingestellt. 1356 erneuerte Papst Innozenz VI. die Privilegien und stellte nach kirchlichem Recht 
die Zehntfreiheit sicher. Kötzschke (1906), S. XXXVI.
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Leitnamen im Hause v. Westerholt. Ein Kopiar der Grafen von Kleve von ca. 1338 erwähnt 
den Fron des Oberhofes Dorsten als Vertreter des Grafen beim Gericht in Recklinghausen 
und ist somit frühester Beleg für die Zugehörigkeit Dorstens zum Westerholter Vogtei-
gericht. Es ist in rückschreitender Methode zu fragen, wie verhält sich diese Westerholter 
Gerichtsherrschaft zur ältesten Urkunde von 1228 über das Kölner Gogericht.

Dazu sei wegen der mit den Vogteien verbundenen Wirrungen eine Begriffsdefinition 
vorangestellt: Das Gogericht übte die allgemeine Gerichtsbarkeit aus für alle Rechtskreise. 
Der Erzbischof von Köln als Inhaber des Gogerichts war allgemeiner Gerichtsherr. Be-
stimmte Rechtskreise hatten Sondergerichte, Immunitätsgerichte, z.B. geistliche Anstalten 
der Kirchen, Klöster, Stifte. Auch das Hofrecht war ein eigener Rechtskreis. Der Erzbischof 
von Köln war auch Herr dieser Gerichte als Inhaber der Kloster- oder Stiftsvogtei, aber 
ausgenommen einzelne Klöster (Werden, Essen), denen der König das Recht der eigenen 
Vogtwahl verliehen hatte. Die Unklarheiten dauern von 1228 bis in jüngste Dissertationen 
über die Gerichts- bzw. Vogteirechte in Dorsten.

Den frühesten Einblick in die Gerichtszuständigkeiten im Oberhof Dorsten und dar-
über hinaus in die erzbischöfliche Hochgerichtsbarkeit im Vest Recklinghausen bietet das 
Protokoll einer Zeugenvernehmung im Oberhof Dorsten im Jahre 1228.24 Dieses Proto-
koll wird im Auftrage des Erzbischofs Heinrich I., des Nachfolgers Erzbischof Engelbert I., 
aufgenommen. Die Zeugen sind Geistliche und Ministeriale. Dieses Protokoll hat die Ge-
richtskompetenz des Stiftes Xanten und des erzbischöflichen Gerichts in Recklinghausen 
zum Gegenstand. Zeitlich erfasst es die Verhältnisse seit Erzbischof Philipp (1167-1191). 
Im Oberhof Dorsten richtete der Schultheiß im Auftrage des Xantener Kapitels über alle 
Angelegenheiten, ausdrücklich auch über die Straftat Diebstahl. Die Grenze der Kompe-
tenz lag in der Hoch- oder Blutgerichtsbarkeit. Weil diese Grenze überschritten worden 
war, Diebe waren erhängt und Folterungen („graves extorsiones in homines“) durchgeführt 
worden, hatte Engelbert I. dem Schultheißen das Gerichtsrecht vorübergehend entzogen, 
später mit Ausnahme des Hochgerichts zurückgegeben. Die Kompetenz des erzbischöfli-
chen Gerichtes wird beschrieben. Hierbei handelt es sich um das Gogericht, das mit dem 
Ruf „wapen iow“ (Waffnet Euch!) einberufen wird.

Den Besitz der Gogerichte hatte sich Erzbischof Philipp schon 1178 vom Papst be-
stätigen lassen. Die Aussagen von 1228 stimmen mit dieser Bestätigung überein. Dem 
erzbischöflichen Gericht steht die Hoch- oder Blutgerichtsbarkeit zu. Einmal im Jahr hält 
der in Recklinghausen residierende erzbischöfliche Richter einen Gerichtstag in Dorsten, 
und zwar vom Abend Mariä Himmelfahrt bis zum folgenden Abend. Nach Aussage der 
Zeugen wird unter dem Vorsitz dieses Richters in allen Fragen gerichtet. Es gab also kei-
ne Unterscheidung der nach heutiger Gerichtsordnung getrennten Rechtskreise Straf-, 
Zivil-, Arbeits-, Sozialrecht. Da dieser Termin die Hofgerichtsbarkeit ergänzte und ihr 
übergeordnet war, ist er als Berufungsinstanz zu deuten. Die Gogerichtsbarkeit nahm also 
der erzbischöfliche Richter wahr. Der Graf von Kleve wird nicht erwähnt, er hat keine 
Gerichtsrechte. Die Klarstellung dieser gerichtlichen Zuständigkeiten und ihrer Rangord-
nung und das Eingreifen Erzbischof Engelberts in Dorsten fällt in die Zeit der Entvog-
tungspolitik.

24 WUB VII, Nr. 307; Weiler (1935), Nr. 98; Rive (1824), Anlage XXXV, S. 446; Oediger (1982), 
Nr. 404/3.
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1228 werden für das erzbischöfliche Gogericht kein Richter oder Vogt namentlich und 
keine Immunität gegenüber einem besonderen Rechtskreis bezeugt. 23 Jahre später aber 
werden 1251 die Vogtrechte der Grafen von Kleve anlässlich der Stadtrechtverleihung an 
das Dorf Dorsten, nicht an den Oberhof (!), vertraglich abgelöst.25 Ilgen folgerte daraus, 
Dorsten sei erst nach 1228 unter die Klever Vogtei gekommen. Böker vertritt die Mei-
nung, in Dorsten hätten die Westerholter ihre Vogteigerechtigkeit erst gegen Ende des  
14. Jahrhunderts durchgesetzt, und im Zeugenverhör von 1401 über das Dorstener Hof-
recht sei noch „mit keinem Wort von der Vogteigerichtsbarkeit der Herren von Westerholt 
die Rede.“ Dies ist jedoch ein Irrtum.

Das Problem der Vogtei und Gerichtsbarkeit in Dorsten muss aus zwei Gründen hier 
ausgeführt und geklärt werden; denn davon hängt ab, wie repräsentativ das Protokoll von 
1228 über Dorsten hinaus zu bewerten ist, handelt es sich doch um eines der ältesten und 
besonders wertvollen und daher viel zitierten Gerichtsdokumente; ferner verbindet sich 
hiermit die Repräsentanz Dorstens als „pars pro toto“ für die Gerichtspraxis in den kur-
kölnischen Villikationen des Vestes. Nach Bökers Meinung nimmt Dorsten eher eine Aus-
nahmestellung unter den zur vestischen Vogtei gehörenden Villikationen ein. Ich vertrete 
demgegenüber die These, nicht Dorsten ist später unter das kölnische Vogteigericht in 
Recklinghausen gekommen, sondern das Vogteigericht als Immunitätsgericht hat es 1228 
noch gar nicht gegeben. 1228 war ganz offenbar die Zuständigkeit des erzbischöflichen 
Richters am Gogericht noch nicht nach Rechtskreisen aufgeteilt.

Gesicherte Daten für das Bestehen des Erzbischöflichen Gerichts in Recklinghausen 
und daneben einer Schutzvogtei der Grafen von Kleve sind weiter folgende: Im Jahre 1310 
wird im Streit um die Klever Rechte in Dorsten von erzbischöflicher Seite gesagt, alle Kle-
ver Vogteirechte seien aus der Xantener Stiftsvogtei abgeleitet. Im Jahre 1401 werden das 
Erzbischöfliche Gericht in Recklinghausen und die Klever Schutzvogtei als zwei verschie-
dene Rechte von den Hofgeschworenen des Oberhofs Dorsten bezeugt. Dieses Protokoll 
von 1401 hat Gewicht, da es aus Anlass der Übernahme der Xantener Villikation Dorsten 
durch den Pächter und Officiatus Goswin von Stecke erfolgte. Goswin, Pastor in Gladbeck 
und Inhaber des dortigen Essener Oberhofs Ringeldorf, ist ein in Hofdingen erfahrener 
Mann; er stellt alle wichtigen Fragen. Auf die Frage nach den Geschworenen, Gericht und 
Gerichtsterminen erhält er u.a. die Antwort, dass die Dorstener die Hoftage der Reck-
linghäuser, Oerer und anderen Hofleute besuchen müssen. – Hiermit wird, entgegen der 
Auffassung Bökers, die Teilnahme der Dorstener Hofleute am Westerholter Vogteigericht 
in Recklinghausen bescheinigt, nur mit anderen (laienhaften) Worten, als sie Borchard 
von Westerholt 1418 mit der Bezeichnung „Vogtding“ sagt. – Der neue Officiatus Gos-
win von Stecke fragt auch nach dem Vogt und dessen Rechten und Pflichten. Ihm wird 
die Antwort erteilt, der Graf von Kleve sei „ab antiquo advocatus electus“, er erhalte eine 
Vogtbede von 25 Mark und andere aufgezählte Dienste von den Hofbauern, dafür habe 
der Vogt „die Leute des Hofes zu verteidigen und in ihren Rechten, Gewohnheiten und Frei-
heiten zu erhalten und für die Bewahrung zu sorgen.“26 Mit der Klever Vogtei ist also kein 
Gerichtsrecht über die Xantener Höfe im Vest Recklinghausen verbunden. Diese Schutz-

25 WUB VII, Nr. 752.
26 Böker (1957), S. 58. Text bei Strotkötter (1898), S. 122: „etiam tenentur venire ad dies curtiales 

aliarum curtium, videlicet curtis de Reckelinghuisen et curtis de Oer et ceterarum.“
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vogtei ist eine Art von anwaltlicher Rechtsvertretung beim Westerholter Vogteigericht in 
Recklinghausen.

Der Sachverhalt der Schutzvogtei des Klever Grafen ist auch anderweitig bekannt. Im 
Verzeichnis der Einkünfte und Rechte der Grafen aus der Zeit von 1348 und 1390 werden 
den Klever Grafen das Vogtrecht und die Einnahmen aus diesem Recht bescheinigt, und 
zwar aus den Höfen Hofstede, Oer, Brüninghof und Dorsten, aber kein Gerichtsrecht. Der 
Graf von Kleve ist Schutzvogt über die vier Oberhöfe, die zum erzbischöflich-vestischen 
Vogteigericht des Hauses Westerholt gehören. In diesem Verzeichnis wird zusätzlich die 
Vogtei über den Hof zu Kirchhellen genannt, der als Teil der erzbischöflichen Villikati-
on 1608 zusammen mit Recklinghausen als „Reichshof “ bezeichnet wird. – Hinsichtlich 
des Ortes, an dem das Gericht verhandelt, bleibt zu prüfen, ob das im selben Verzeichnis 
aufgeführte Land und der Garten vor Recklinghausen am Kunibertiberg als Gerichtsort 
zum ehemaligen Wirtschaftshof der erzbischöflichen Burg Recklinghausen gehört haben, 
so dass dieser Gerichtsort ein Rest aus dem Oberhof Recklinghausen sein kann.

Das Gogericht der Erzbischöfe von Köln zu Recklinghausen besteht spätestens seit der 
Bestätigung von 1178, d.h. noch während der Zeit des Herzogtums Sachsen unter Hein-
rich d. Löwen. 1228 wird es als Berufungsgericht in allen Rechtsangelegenheiten über den 
Niedergerichten (Hofgerichten) durch das Dorstener Weistum bestätigt. Für die Existenz 
des Vogteigerichts als Sondergericht für den Rechtskreis Hofgericht ist das Klever Kopiar 
um 1338 der früheste Beweis. Danach sagen die Hofgeschworenen aus, dass der Inhaber 
des Fronhofes zu „Holtleer“ (= Hülslar = Ulfkotte) als Fron zu Recklinghausen für den 
Grafen von Kleve fungieren solle, d.h. als Vertreter des Grafen beim Westerholter Vogtei-
gericht. Oediger stellt auch die Beziehung zwischen dieser Bestimmung über den Fronen 
und der Bestimmung über die Fronen im Statut des Borchard (III.) von Westerholt her, das 
im Jahre 1418 aufgezeichnet wurde: Der Hofesfron von Dorsten hat mit fünf Hofleuten 
an den Vogtdingen teilzunehmen.27

Die umfassende Landgerichtspraxis der erzbischöflichen Richter am Gogericht in 
Recklinghausen hatte 1228 die wegen der Klostervogtei des Erzbischofs erforderliche 
Vogteigerichtsbarkeit mit einbeschlossen. Für die spätere Aufteilung in Sondergerichte 
gab es verschiedene Anlässe. Die Stadtrechtverleihungen an Recklinghausen (1236) und 
Dorsten (1251) schufen dort eigene „Hohe“, d.h. landesherrliche Gerichte neben dem 
fortbestehenden Hofgericht für die nichtbürgerlichen Hofesbauern und neben den neuen 
Magistratsgerichten für die freien Bürger. Bürger, die Hofland vom Oberhof pachteten, 
unterstanden nicht dem Hofgericht und unterlagen nicht den bäuerlichen Belastungen 
wie Erbteilung und Gewinngeld. Eine andere Gelegenheit kann die Verwaltungsänderung 
für den erzbischöflichen Oberhof Recklinghausen geboten haben; denn zu Beginn des  
14. Jahrhunderts trat an die Stelle des Schultheißen der vestische Kellner, d.h. ein Finanz-
beamter.28 Die Verpfändung des Vestes ab 1335 erfordert die besondere Fürsorge des Klos-
tervogts für die Erhaltung und gerechte Verwaltung der erzstiftischen Klostervermögen 
und Hofesbauern, da fremde Herren das Vest besitzen, um ihre Pfandgelder zu verzinsen. 
So fällt nicht zufällig die Existenz eines gesonderten Vogteigerichts mit der Zeit der Ver-
pfändung des Vestes zusammen.

27 Oediger (1982), Bd. I, S. 266, Nr. 404/3; Bd. II, S. 190, 201, Nr. 404/3.
28 Böker (1957), S. 59 und S. 65.
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Die Grenzen des vestischen Vogteigerichts wurden den Grenzen des Territoriums an-
gepasst. Dies sei an den Villikationen Dorsten und Körne aufgezeigt. Die Villikation des 
Oberhofes Dorsten war nicht auf das Vest Recklinghausen beschränkt. Jedoch für die Höfe 
in der Herrlichkeit Lembeck und in Raesfeld, also im Territorium der Fürstbischöfe von 
Münster, nahmen die Grafen von Kleve als Xantener Stiftsvögte die Gerichtsrechte in An-
spruch. Die Xantener Höfe unterstanden nicht der örtlichen Gogerichtsbarkeit des Hau-
ses Lembeck, sondern sie unterstanden dem Gericht des Klever Amtes „auf dem Braam“ 
und wurden daher „Braamfreie“ genannt. Das Haus Lembeck, das seit 1324 käuflich das 
Gogericht in dem Raume erworben hatte, der dann den Namen „Herrlichkeit Lembeck“ 
erhielt, übernahm erst 1488 in einem Vertrag mit dem Drosten des Herzogs von Kleve im 
Amt Neuschermbeck den Schutz der Leute der Klever Vogtei.29 Für die Xantener Hofes-
bauern im südwestlichen Bistum Münster reklamierte also das Haus Kleve die Immunität 
vom regionalen Gogericht, anders als für die Xantener Hofesleute im Vest Recklinghau-
sen. Es wird die Folge der rechtlichen Stellung zum Landesherrn des Vestes gewesen sein, 
die diesen Unterschied begründet. Denn als Vögte für das Stift Xanten waren die Grafen 
von Kleve Lehnsleute des Erzbischofs. Anders war es mit den Eigentumsrechten an der 
Freigrafschaft im Vest Recklinghausen. Diese war Eigentum der Grafen von Kleve, und im 
Jahre 1335 kaufte der Erzbischof die Hälfte dieser Freigrafschaft. Dies kann ein Hinweis 
auf die neuen Tendenzen in der Gerichtspolitik sein.

Im Südosten grenzt das Vest an das Territorium der Grafen von der Mark, denen der 
Erzbischof nach der Niederlage bei Worringen 1288 die Landesherrschaft anerkannt hat-
te. Im Jahre 1290 erhielten die Grafen von der Mark die Vogtei über die Reichshöfe Elmen-
horst, Brackel und Westhofen bei Dortmund. 1335 brach der Streit zwischen Erzbischof 
Walram und Graf Adolf II. von der Mark wegen der Vogteirechte über die Essener und 
Werdener Villikationen auf. Der Vergleich vom 18. Oktober 1335 enthält in Punkt 16 
die Bestimmung: „Über die Landbede vom Vogtgut des Grafen von der Mark im Amte Reck-
linghausen soll nähere Kundschaft eingeholt werden. Es ist dann nach altem Herkommen zu 
verfahren.“30 Hierdurch ist die vestische Vogtei nicht berührt. 1344/45 und 1376-1384 
wurden erneut Fehden zwischen beiden Parteien geführt.

Als Verwalter des domkapitularischen Oberhofs Körne bzw. der Villikation desselben 
Namens waren die Grafen von der Mark Lehnsleute der Erzbischöfe. Der Schultheiß des 
Oberhofes Körne, Ernst von Bodelschwingh, resignierte 1377 an Heidenreich von Oer, 
der von Erzbischof Friedrich von Saarwerden belehnt wurde.31 Dadurch entstand eine Per-
sonalunion zwischen Körne und Oer. Das Haus Oer stellte bereits seit 1204 die Schult-
heißen in Oer. In den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Erzbischof Friedrich 
und Graf Engelbert III. von der Mark 1376-1384 war Heidenreich von Oer der wichtigste 
Parteigänger des Erzbischofs. Seit 1372 Marschall von Westfalen, war Heidenreich der 
mächtigste Adelige, den das Vest in seiner Geschichte hervorgebracht hat. Die Macht hat 
auch ihre Kehrseite. Heidenreich verweigerte dem Domstift die Pflichten als Ministeriale 
und wurde deshalb mit seiner Familie und seinen Anhängern exkommuniziert. In einem 

29 Gräfl. von Merveldtsches Archiv Lembeck, Urkunden Nr. 654; Schuknecht (1990), S. 38; in die-
sem Band S. 206.

30 REK V, Nr. 279, 326, 362.
31 v. Winterfeld (1925), S. 118; Menke (1936), S. 38; Breuer (1927), S. 210ff.
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Vergleich wurde 1380 festgestellt, dass der Bann aufgehoben und das Domkapitel befrie-
digt werde. 1389 kaufte Heidenreich den Hof Oer für 1300 Gulden. Heidenreichs Sohn 
Heinrich beanspruchte auch die hohe Gerichtsbarkeit und setzte kurkölnische Gerichts-
boten gefangen. Zwar wurde er 1410 zum Verzicht gezwungen, aber 1417 gelang es ihm, 
die hohe Gerichtsbarkeit vom Kaiser Sigismund zu erhalten. Nach dem Einspruch des Erz-
bischofs Dietrich II. von Moers 1418 wurde sie ihm wieder aberkannt.

Dieser Zusammenhang macht deutlich, warum Borchard (III.) von Westerholt der 
wichtigste Parteigänger auf Seiten des Erzbischofs war, ging es doch um seine Gerichts-
rechte über Oer und Körne. In dieser politischen Situation entstand das Vogteiprotokoll 
von 1418. Der Termin ist nicht erbrechtlich begründet; denn dann hätte der Tod seines 
Vaters 1416 oder der Erwerb der Anteile seines Vetters Alf 1422 den Termin bestimmt. – 
1422 starb auch Heinrich von Oer, aber die Fehde mit den Angehörigen des Hauses Oer 
fand erst am 3. Juli 1431 ihr Ende, indem das Haus Oer auf seinen im Vest gelegenen Be-
sitz, die Villikation Oer und den vestischen Teil der Villikation Körne, verzichtete.

Die 23 Hofesbauern des vestischen Teiles der Villikation Körne nahmen fortan am 
Hofgericht des Oberhofes Oer teil. Die territoriale Einheit des Vogteigerichts war nun ge-
geben, aber es gab Unterschiede im Hofrecht, speziell im Erbrecht. Im Vest galt nach dem 
Tode des Hofinhabers die Erbteilung, d.h. der Grundherr erhielt die Hälfte des Nachlasses 
als eine Art Erbschaftssteuer. In den Elmenhorster, Werdener und Essener Villikationen 
galt die Kurmede, d.h. der Grundherr erhielt als Nachlass das beste Stück Vieh. Aus Anlass 
des Erbrechtes fragten die Körner Hofesbauern im Vest beim Bürgermeister und dem Rat 
der Stadt Dortmund an, ob sie „auch freie Reichsleute“ seien. Sie erhielten am 22. Januar 
1533 die Auskunft, dass der Hof Körne ein „fry Richshoff “ sei und die Hofesbauern seien 
„Hoffs Rikeslüde“.

VI. Die Übernahme der Bezeichnung „Reichshöfe“

Während der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts verbrieften Bürgermeister und Rat der 
Stadt Dortmund mehreren Höfen die „Reichsfreiheit“ mit der im wesentlichen gleichlau-
tenden Formel, der Hof sei ein „fry RychsHoff “ und die Hofesbauern seien „fry Rychs Lue-
de“. Eine solche Verbriefung erhielten die Bauern der Höfe Brockhausen bei Unna (1486; 
dieser Brief wird für eine spätere Fälschung gehalten), Castrop (1495, März 28), Witten 
(1506, Oktober 5 und nochmals 1533), die Körner Bauern im Vest Recklinghausen (1533, 
Januar 22), Elmenhorst (1549, Mai 18), der Werdener Abdinghof bei Waltrop (1549, De-
zember 21), der Essener Hof Huckarde (1550, November 10). Das Ziel solcher Bestäti-
gungen der Rechtsstellung von „freien Reichsleuten“ war für die nachfragenden Bauern die 
Verbesserung ihrer Situation, besonders die Entlastung von Abgaben, wie es die Briefe für 
Körne, an den Abt von Werden und für Huckarde aussagen: „Also det men de Luede nich 
mit Erffdeilunge noch ander egendombs Rechte besweren sall.“ Mit der Abschaffung von Erb-
teilung und Kurmede, wohl der wichtigsten Hindernisse für eine Vermögensbildung, ziel-
ten die Bauern auf eine Änderung ihrer Rechtsstellung, und hier schien sich eine konkrete 
Möglichkeit zur Rechtsangleichung an die Bürger zu eröffnen. Die Tendenz dieser Briefe 
wird von Weigel als Gegenbewegung gegen eine verschärfte Form der bäuerlichen Abhän-
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gigkeit gedeutet und als Analogie zur süddeutschen Freiheitsbewegung der Bauern.
Die Frage stellt sich, ob diese Briefe zu Recht ausgestellt wurden und den wirklichen 

Sachverhalt angaben. Die Dortmunder beriefen sich auf alte Bücher und Register. Rübel 
ist der Frage nachgegangen, welche damit gemeint sein könnten. Dieses Problem ist nicht 
positiv gelöst. Die Huckarder Hofleute bezogen sich 1550 auf eine Aufzeichnung im Dort-
munder Stadtrat vom 22. Januar 1509, den „liber casaris“, aber die Fürstäbtissin von Es-
sen hielt bereits im selben Jahr die Behauptung der Reichsfreiheit für unbewiesen. Auch 
das Reichskammergericht wies 1552 die Klage der Huckarder Bauern als unberechtigt 
ab. Infolgedessen wurde im Hof Huckarde die übliche Erbteilung nach „althergebrach-
tem Gebrauch und Gerechtigkeit“ beibehalten. Für den Oberhof Körne hat Winterfeld 
nachgewiesen, dass er kein Reichsbesitz, sondern vor dem Übergang in das Eigentum des 
Domkapitels adeliges Allod gewesen ist. Auch anderweitig sind praktische Auswirkungen 
dieser Briefe von Rübel nicht festgestellt worden.32

Da eine eindeutige Vorlage für die ausgestellten Briefe bis auf Zollfreiheit und Dienst-
leistungen an die Stadt Dortmund nicht festgestellt wurde, andererseits „leichtfertige Gefäl-
ligkeitsdienste“ (v. Winterfeld) oder gar grobe Fälschungen nicht unterstellt worden sind, 
muss nach den Ursachen eines solchen Selbstverständnisses des Dortmunder Rats gesucht 
werden. Er übt eine Art „Reichsnotariat“ aus und drückt dies im Brief vom 21. Dezember 
1549 an Abt Hermann von Werden wie folgt aus: „dwyll die stadt Dortmundt van alders 
ein deputierte camer keyserlicher maiesteten und des hilligen rychs sy.“ Die zentrale Rolle, die 
Dortmund und die von Bürgermeister und Rat der Stadt ausgestellten „Reichsfreiheits“-
Briefe spielen, erfordert eine knappe Darlegung der möglichen Ursachen. Dieses Selbst-
verständnis der Dortmunder als „Kammer des hl. Reiches“ hat offensichtlich mehrere 
Gründe. Der Mainzer Landfrieden von 1235 wird von Winterfeld als „die Geburtsstunde 
aller städtischen deutschen Oberhöfe“ bezeichnet. Im Dortmunder Archiv wurde ein Text 
dieses Reichsgesetzes aufbewahrt. Sätze des lateinischen Gesetzestextes und der 1236 von 
Kaiser Friedrich II. bestätigten Dortmunder Privilegien wurden in die ältesten Statuten 
der Stadt aufgenommen. Das Privileg Kaiser Ludwigs IV. vom Jahre 1332 sicherte den 
Dortmunder Bürgern Gerichtsstand in der eigenen Stadt, die Befreiung vom gerichtlichen 
Zweikampf und Sicherheiten bei Verpfändung der Stadt gegen Entfremdung vom Reich. 
Diese Rechte begünstigten die Stellung Dortmunds als Oberhof. Zu den 138 Städten und 
Reichgutorten des „reichsrechtlichen Oberhofes“ Dortmund gehörten auch die beiden 
Städte des Vestes Recklinghausen. Ein Register der vom Dortmunder Zoll befreiten und 
als „freie Reichshöfe“ bezeichneten Höfe habe sich noch 1762 auf dem Rathaus zu Dort-
mund befunden. Das Selbstverständnis der Stadt Dortmund bekundet sich auch in dem 
Anspruch, sein Freigericht gelte im 15. Jahrhundert reichsweit als der oberste Freistuhl.33

Der Umbruch seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert ist nicht aus lokalen Wurzeln 
erwachsen, sondern hat einen weiteren Nährboden. Die Formel „vom ryche gefreyt“ geht 
von den fränkischen Städten aus. Bereits 1389 widersetzten sich Städte der königlichen 
Verpfändung mit der Begründung, „vom ryche gefreyt“ zu sein. Die Reichsstädte Frankens 

32 Rübel (1901), S. 133ff.; Weigel (1953/54), S. 107; Kötzschke (1906), S. 458; v. Winterfeld (1925), 
S. 117ff.

33 Rübel (1917), S. 103, S. 418, S. 431; Kötzschke (1901), S. 485, Nr. 83; v. Winterfeld (1934), S. 191, 
S. 197ff.; Ehbrecht (1987), S. 218.
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bezogen die Rechte und Freiheiten auf die gesamte Untertanenschaft. Weitere Impulse 
kommen aus der Übernahme des römischen Rechts und aus der Reichsreform. „Reich“ 
wird zum dominierenden politischen Terminus infolge der Verfassungsdynamik: 1440 
„Reichssteuer“, 1495 „Reichstag“, 1497/98 „Reichshofrat“, 1521 „Reichsmatrikel“, 1566 
„Reichstaler“ u.a. neue Begriffe entstehen. Ein Umbruch im Gerichtswesen wird durch 
den Reichstagsabschied von 1521 ausgelöst, der die Feststellung traf, die Zivilgerichtsbar-
keit gehöre nach altem Herkommen ausschließlich vor die ordentlichen Gerichte. Der 
Beschluss nahm den Freigerichten die Funktion, und im Vest erlosch ihre Tätigkeit um 
die Mitte des 16. Jahrhunderts vollständig. Die Freigrafschaft blieb nur eine Pfründe zum 
Genuss der Einkünfte aus den Freigütern. Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. 
stellte wenigstens einige Grundzüge zur Vereinheitlichung des Strafrechts und der Straf-
verfahren im Reiche auf. Nach § 84 war der Rechtsspruch Sache der Schöffen und des 
Richters.

Kurfürst Hermann von Wied versuchte 1537, eine einheitliche Gerichtsordnung für 
das ganze Erzstift Köln in Geltung zu bringen. Im Vest wurde dadurch während der Pfand-
schaft die Verwirrung nur vermehrt, und 1544 richteten die Landstände eine umfassende 
Beschwerdeschrift über die vestischen Gerichtsverhältnisse an den Kurfürsten. Daraufhin 
wurde 1544 für das landesherrliche hohe Gericht zu Recklinghausen die neue „Gerichtlich 
prozeß und ordnunge, wie es am weltlichen hohen Gericht binnen Recklinghausen gehalten, 
procediert und fortgefahren werden söll“ eingeführt. Die Stadt Dorsten behauptete 1544, 
für das Dorstener Gericht ginge der Rechtszug nach Dortmund. Der Kurfürst erklär-
te jedoch 1558, der Rechtszug nach Dortmund sei völlig unzulässig, Dortmund sei kein 
Obergericht. Zwar habe man in Dortmund Rat geholt, aber niemals dahin appelliert. Be-
rufungsinstanz für das Dorstener Gericht seien die kurfürstlichen Kommissare (das weltli-
che Hofgericht zu Köln), gegen eine Berufung nach Recklinghausen wolle er aus Gründen 
der Kostenersparnis nichts einwenden. Endgültig untersagte der Salentinische Rezess die 
Appellation nach Dortmund. Für die geistlichen Gerichte verbot bereits die Reform von 
1529, Prozesse an sich zu ziehen, die schon vor weltlichen Gerichten anhängig waren. Die 
Reform des Offizialats 1593 überließ ausdrücklich alle „Lehns-, Hofes- und Hobssachen“ 
der weltlichen Gerichtsbarkeit.34

Innerhalb dieses politischen und rechtsgeschichtlichen Wandlungsprozesses gebraucht 
1552 Bernd von Westerholt für sein Gericht die Bezeichnung „Reichshöfe“. Die Einfüh-
rung dieser Bezeichnung im Westerholter Vogteigericht ist allerdings keine besondere Ein-
zelerscheinung. In Castrop kommt im 16. Jahrhundert der Ausdruck „Richter über den frei-
en Reichshof Castrop“ auf, und 1581 nennt sich der Hofrichter von Herbede „Hobsrichter 
des freien Reichshofes zu Herbede“.

Mit der Übernahme dieser Bezeichnung „freier Reichshof “ intendierten die Richter 
und der Abt von Werden sicher etwas anderes als die Bauern, denen es um Lastenfreiheit 
ging. Der durch die Bauernunruhe zur Nachfrage veranlasste Abt von Werden fand ein 
Argument gegen Besteuerung seiner Höfe durch den Landesherrn. Den Richtern ging es 
um die Kompetenz. Dies wird für das vestische Gericht deutlich, als 1564 das Xantener 
Kapitel unter Umgehung des Westerholter Richters sich an das erzbischöfliche Hofgericht 

34 Schubert (1979), S. 287; Dickerhof (1987), S. 29ff.; Bohlmann (1931), S. 251ff., S. 329f., S. 336ff., 
S. 363f.
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in Köln wendet, woraufhin Hermann von Westerholt die anfangs zitierte Antwort von der 
Zuständigkeit seines Gerichts erteilt.

Die Dorstener Hofgeschworenen hatten auf dem Hoftag von 1545 erklärt: „Von dem 
Hoftag in Recklinghausen (d.i. das Vogteigericht) mögen die Beschwerden nach Dortmund 
appellieren. Item mögen die Hofgeschworenen zu Recklinghausen in Fällen, die sie nicht wei-
sen können oder nicht übereinstimmend weisen nach Dortmund senden als ihrer gebührlichen 
Hoffahrt“, d.h. als Rechtszug. Diese Aussage steht offenbar im Zusammenhang mit der ein 
Jahr zuvor für das Dorstener Stadtgericht erklärten Zuständigkeit des Dortmunder Ge-
richts als Appellationsinstanz.

Die „Reichsfreiheitsbriefe“, die Anfrage des Werdener Abtes und die Aussagen der 
Hofgeschworenen wie auch des Magistrats weisen auf das besondere Ansehen hin, das 
Dortmund gewonnen hatte. Dieser Zug nach Dortmund ist allerdings vom Xantener Ka-
pitel als Eigentümer des Hofes Dorsten ebenso wenig anerkannt worden wie vom Erzbi-
schof für das Magistratsgericht. Der Rechtszug ist auch – wie das Beispiel des Holzstreites 
der Dorstener Bauern zeigt – nicht praktiziert worden. Er steht ferner im Widerspruch 
zu der Aussage des Gerichtsherrn des Vogteigerichts Hermann von Westerholt vom Jah-
re 1564; Böker bemerkt, es lasse sich auf Grund der Akten feststellen, dass seit Ende des  
16. Jahrhunderts vom Vogteigericht an den Kurfürsten bzw. an den Hofrat in Köln appel-
liert wurde.

Nach der Einlösung des Vestes 1576 machte der kurfürstliche Kellner Dietrich von 
Knippenburg geltend, die Berufung vom Vogteigericht gehe an das kölnische Hofgericht 
in Recklinghausen als Mittelinstanz, das der Statthalter und Kellner besitze, von da an das 
oberste Hofgericht zu Köln. Damit wird das Vogteigericht eine Stufe herabgedrückt, und 
die Kompetenzfrage führt schließlich zum Rückkauf des Westerholter Gerichtes durch 
den Erzbischof von Köln.35

Die Reichsfreiheitsbriefe und die Aussagen der Dorstener über den Rechtszug nach 
Dortmund wurden in der Geschichtsschreibung nicht als Zeichen der staatsrechtlichen, 
rechtsgeschichtlichen und sozialen Umbrüche an der Wende vom Spätmittelalter zur frü-
hen Neuzeit gesehen, sondern als Kriterien sehr alter Zustände gedeutet. Rübel sagt dazu: 
„Zu den Vermutungen über die Entstehung der Reichshöfe bringen die Weistümer des 
Dortmunder Rates ein weiteres Argument bei.“ – Strotkötter sieht in der Aussage über 
den Rechtszug nach Dortmund ein Argument zur Rekonstruktion der ehemaligen Raum-
ordnung: „Dortmund war der angesehenste und vielleicht der wirklich oberste Reichshof 
im Gebiet zwischen Lippe und Ruhr.“ Nach Pennings zeigt sich hierin „der Aufbau der 
Grafschaft im ehemaligen Brukterergau, dessen Mittelpunkt Dortmund war.“ Auch der 
Skeptiker Böker referiert diese Schlussfolgerungen, ohne einen Zweifel daran zu äußern: 
„Hier zeigt sich in seinen Auswirkungen der Aufbau des mittelalterlichen Oberhofsystems 
im ehemaligen Brukterergau, das in Dortmund seinen Mittelpunkt hatte. Der Reichshof 
Dortmund war der angesehenste und wirklich oberste Oberhof zwischen Lippe und Ruhr.“ 
– Nur für Huckarde formuliert Weigel sehr behutsam: „Ein Rückschluß auf Reichsgut 

35 Rübel (1901), S. 136; Strotkötter (1898), S. 127; Böker (1957), S. 89ff. In der Literatur ist nicht 
exakt beachtet worden, dass die Dorstener Hofgeschworenen nicht den Rechtszug vom Hofgericht 
Dorsten nach Dortmund behaupten, sondern vom Vogteigericht in Recklinghausen nach Dort-
mund.
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kann von diesen Privilegien her nur mit Vorsicht getan werden.“ Sehr entschieden deut-
lich urteilt v. Winterfeld über die Dortmunder Briefe: „Sie besagen auch keineswegs, daß 
die beim Dortmunder Rat registrierten ‚Reichshöfe‘ karolingisches Reichsgut waren oder 
etwa im 15/16. Jahrhundert die gleichen Hofrechte besaßen.“36

Diesem Urteil v. Winterfelds ist zuzustimmen, aber einem anderen ist zu widerspre-
chen. Auch Winterfeld rekonstruiert aus der Aussage über den Rechtszug der Stadt Dors-
ten sowie des Vogteigerichts in Recklinghausen alte rechtsgeschichtliche Zusammenhän-
ge: „Von Schwerte und Dorsten wissen wir, daß sie schon vor ihrer Stadtwerdung sich in 
Dortmund Recht zu holen pflegten.“ Ein Nachweis für dieses Wissen ist nicht angegeben. 
Wenn auch für frühe Zeiten vielleicht mündliche Auskunfterteilung unterstellt werden 
kann, so hat doch später die Rechtsauskunft von Dortmund schriftlich erteilt werden müs-
sen. Das bisher früheste Zeugnis über die Gerichtsverhältnisse und Zuständigkeiten ist das 
bereits zitierte Protokoll von 1228, das dieses Wissen über den Rechtszug nach Dortmund 
nicht begründet. Die Verbindung Schwerte/Dorsten lässt die Vermutung aufkommen, 
dass dieser Aussage Winterfelds die Schenkung der Emeza an Xanten zugrunde liegt, der 
einzigen Verbindung zwischen Dorsten und Schwerte. Offensichtlich ist hier v. Winterfeld 
der Darstellung Weskamps in den „Bau- und Kunstdenkmälern, Landkreis Recklinghau-
sen“ gefolgt, der die unrichtige Behauptung aufstellt, der Xantener Oberhof sei zur Stadt 
Dorsten erhoben worden. Über den Rechtszug nach Dortmund enthalten die Statuten 
der Stadt Dorsten des „liber statutorum“ aus dem späten 14. und aus dem 15. Jahrhun-
dert nichts. Die Überlieferung über die Rechtsverhältnisse und Zuständigkeiten für den 
Xantener Oberhof Dorsten und seine Villikation ist hinreichend dicht belegt, dass die 
Aussagen von 1545 als Neuerung zu erkennen sind. Dagegen bemerkt v. Winterfeld, der 
Rechtszug von Dorsten nach Dortmund sei „allgemein“ bis 1577 bezeugt. Diese Aussage 
ist ein Rückschluss aus dem Verbot dieser Appellation im Salentinischen Rezess von 1577. 
Weiterhin heißt es bei v. Winterfeld: „Die Rechtsholung oder Rechtsbelehrung in Ein-
zelfällen ist bezeugt für die Zeit von ca. 1400 bis 1503“, ohne dass diese Einzelnachweise 
zitiert oder archivalisch belegt sind. Aber auch Nachweise aus diesem Zeitraum würden 
keinen Beweis für die Ausgangsthese erbringen.

Der Kölner Landesherr hat seinerseits Beratung in Rechtsangelegenheiten eingeräumt, 
aber Appellation bestritten. Dennoch wird der Dorstener Magistrat in der Phase des Strei-
tes um die neue kölnische Gerichtsreform die Behauptung vom Rechtszug nach Dort-
mund nicht aus der Luft gegriffen haben. Nach dem methodischen Grundsatz, die nähere 
Erklärung vor der ferneren heranzuziehen, kann der Zusammenhang zwischen Dorsten 
und Dortmund als Folge der Hansepolitik erklärt werden. Die Stadt Dorsten hatte im 
Jahre 1473 hansische Vollmacht an den Oberhof des westfälischen Hansequartiers Dort-
mund erteilt. Für 1476 bezeichnet v. Winterfeld die hansische Vorortschaft Dortmunds 
als „wahrscheinlich“ für die Städte Essen, Dorsten und Recklinghausen. Über die Vorort-
schaft kam es zum Streit zwischen Dortmund und Köln, das 1494 die Städte Dorsten, 
Recklinghausen u.a. in seine Matrikel der westfälischen Hansestädte aufnehmen wollte. 

36 Rübel (1901), S. 141; Strotkötter (1898), S. 93; Pennings (1930), S. 97f.; Böker (1957), S. 89f.; 
Weigel (1953/54), S. 109; v. Winterfeld (1934), S. 191, S. 197ff., S. 202, S. 208 (auch zum Fol-
genden); v. Winterfeld, (1955), S. 297f., S. 347; Ehbrecht (1987), S. 218, S. 306, S. 313; Körner/
Weskamp (1929), S. 181f.
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Der Streit um die Vorortschaft zwischen Köln und Dortmund dauerte bis zur Mitte des 
16. Jahrhunderts. In diesem Streit ist das Bekenntnis der Stadt Dorsten, der Hauptzug gehe 
nach Dortmund, ein Bekenntnis zu diesem Vorort. Kriterien für die Anerkennung als zu-
ständiger Vorort waren nämlich der „Hauptzug“, d.i. die „gebührende Hoffahrt“ oder der 
Rechtszug und die erfolgte Beitrags- oder Taxzahlung. Der Streit über die Zugehörigkeit 
der kleinen Städte als Beistädte der Prinzipalstädte wurde durch den Kölner Drittelsbe-
schluss von 1554 entschieden; denn 1556 nennt Köln in der Liste der Beistädte, die nach 
Lübeck geschickt wird, Dorsten, Essen und Recklinghausen als Beistädte Dortmunds. So 
blieb es bis zum Ende der Hanse.

Abschließend sei noch einmal zusammengefasst: Im Übergang vom späten Mittelalter zur 
frühen Neuzeit gibt es bei den Städten die Tendenz zu stärkerer Unabhängigkeit vom Lan-
desherrn, die sich in der Gerichtspolitik zeigt. Die Bauern erstreben in Anlehnung an das 
bürgerliche Vorbild mehr Rechtsgleichheit und benutzten dazu die Reichsfreiheitsbriefe 
und den Rechtszug vom Vogteigericht an den städtischen Oberhof Dortmund. Die Mit-
tel führten nicht zum Erfolg. Der Gerichtsherr des Vogteigerichts nahm die Bezeichnung 
„Reichshöfe“ auf, um seine Gerichtskompetenz gegenüber der Landespolitik zu behaupten 
und im Rahmen der neuen staatlichen Verfassungspolitik, insbesondere nach dem Reichs-
tagsabschied von 1521, zu legitimieren.

VII. Exemplarische Einzelnachweise zum Ursprung  
des kirchlichen Eigentums an Oberhöfen im Vest Recklinghausen

Dieser Teil der Untersuchung muss notgedrungen exemplarisch durchgeführt werden, 
weil die Urkundenüberlieferung nur für wenige Oberhöfe so frühzeitig einsetzt, dass der 
Übergang in kirchliches Eigentum dokumentiert ist. – Rübel hat alle Oberhöfe im Vest als 
karolingische Gründungen und ehemalige „Reichshöfe“ bezeichnet. Die Gesamtheit be-
steht aus zwei Gruppen: 1. den Werdener und Essener Oberhöfen, die nicht zur Vogtei der 
Erzbischöfe und deshalb nicht zum vestischen Vogteigericht gehören; 2. den im vestischen 
Vogteigericht zu Recklinghausen verbundenen sieben Oberhöfen der erzstiftischen kirch-
lichen Anstalten. Für die Gruppe der Oberhöfe der Reichsabteien Werden und Essen ist 
der Eigentumserwerb des Werdener Oberhofes Heldringhausen bezeugt, für die Gruppe 
der Oberhöfe der vestischen Vogtei steht exemplarisch der Oberhof Dorsten.

Abgelehnt wird die Deduktion als Methode. Für den Werdener Abdinghof bei Waltrop 
bedeutet dies: Seine Bezeichnung als „Reichshof “ durch den Rat von Dortmund im Jahre 
1549 im Brief an den Abt von Werden hat keine Beweiskraft für die Eigentumsverhältnisse 
im 9. Jahrhundert. Für Heldringhausen und Dorsten gibt es aber die Beweise aus der Zeit 
um 900, und unter Hinzunahme der in den Quellen genannten Personen und ihrer Gene-
rationenfolge sind Aussagen bis in die 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts möglich.37

37 Kötzschke (1906), S. CXff., S. 32f., S. 43f., S. 73; Schenkung des Bischofs Wulfhelm: Westfälische 
Forschungen 28 (1976/77), S. 29; Entstehung des Güterbestandes der Abtei Werden: Kötzschke 
(1958), S. CCLVII und S. CCLXXXIIIf.
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Die ältesten Zeugnisse über Bestand und Eigentum bzw. Eigentumsübertragungen enthält 
das Urbar A des Klosters Werden aus dem Ende des 9. und Anfang des 10. Jahrhunderts. 
Der Werdener Güterbestand im Vest Recklinghausen ist auf den Blättern 14a, 20b und 
21a verzeichnet. Diese Blätter gehören nicht zum ältesten Bestand des Urbars, sondern 
sind nachträglich eingefügt worden. Blatt 14a enthält die Übertragung des Herrenhofes 
(„dominicalis mansus“) Heldringhausen mit sechs Hörigenfamilien durch Werinhard, sei-
ne Frau Eddila und ihre Söhne Osger und Wigger. Die Übertragung gehört zu den weni-
gen, die datiert sind, und zwar erfolgt sie unter Abt Hildebrand und Klostervogt Hermann 
während der Regierungszeit König Ludwigs des Kindes (4. Februar 900 bis 24. September 
911). – Blatt 20b und seine Fortsetzung Blatt 21a führen Übertragungen in Westfalen ab 
890 auf, darunter in Dorsten: „Athalgard pro Abbon tradidit in Durstinon Liudulbum et 
mansum plenum. Census eius XII mod. ordei et XII mod. bracii et mansionem (Athalgard 
übertrug zugunsten des Abbo in Dorsten den Liudulf und seine volle Hufe. Sein Zins be-
trägt 12 Scheffel Gerste, 12 Scheffel Haspelkorn, und er stellt Herberge). Die Übertragung 
der Athalgard geht noch weiter: Sie überträgt in Gahlen (in Galnon) weitere vier Höfe. 
Dem Umfang nach ist die Übertragung Heldringhausens die bedeutendste im Vest, an 
zweiter Stelle steht die Übertragung der Athalgard. Beide stehen aber weit hinter der Gü-
terschenkung des Bischofs Wulfhelm von Münster zurück, welcher der Abtei Werden im 
Jahre 889 den Herrenhof Olfen und 30 Latengüter auf der Nordseite der Lippe übertrug. 
Der Herrenhof Heldringhausen wird später zum Oberhof und bildet mit den Unterhöfen, 
den Höfen in Dorsten, Marl (Meronhlare) und Ölde (Ulithi, Bauernschaft Lippe, Gemar-
kung Marl), die Grundlage des Werdener Besitzes im Vest und zusammen mit Teilen der 
Schenkung des Bischofs Wulfhelm nördlich der Lippe den Hofverband Heldringhausen.

Über die Entstehung des Güterbestandes der Abtei Werden sagt schon Kötzschke: „Aus 
kleingrundherrschaftlichem Besitz wuchs das Klostergut seit dem Jahre 890 durch manche 
Stiftung um des Seelenheiles willen.“ Dieser Satz trifft mit Sicherheit auf die Stiftungen in 
Heldringhausen und Dorsten/Gahlen zu; denn in beiden Fällen ist die Zuwendung moti-
viert mit dem Zusatz: „pro memoria sua suorumque filiorum“ bzw. „pro Abbon“. Die Güter 
stammen aus Familienbesitz und sind Allod, keine Lehen, sonst hätte die Eigentumsüber-
tragung nicht in dieser Form erfolgen können. Welchen Umfang die Grundherrschaft der 
Athalgard in Dorsten/Gahlen hatte, wird noch erörtert.

Soweit ist der Nachweis mittels der Beurkundungen möglich. Man kann natürlich die 
weitergehende Frage stellen, aus welcher Herkunft die Stifter das Eigentum besaßen. Für 
Selm (südlich Lüdinghausen), das ebenfalls durch Bischof Wulfhelm an Werden übertra-
gen wird, geht die Schenkung König Arnulfs von 889 voraus. Man kann auch die allgemei-
ne Behauptung anbringen, nach fränkischem Recht gehörten alles Land und alle Leute 
dem König, und nach den Sachsenkriegen war in diesem Raum keine Herrschaft ohne die 
Zustimmung des fränkischen Königs möglich. Diese allgemeine Argumentation trifft aber 
nicht den Sonderstatus, den Rübel mit der Bezeichnung „Reichsgut“ und „Königshof “ im 
Sinne hatte.

Die Quellenlage macht auch eine exemplarische Untersuchung der Herkunft und Tra-
ditionen des Oberhofs Dorsten möglich, der – pars pro toto – für die Gruppe der im vesti-
schen Vogteigericht zu Recklinghausen verbundenen Oberhöfe steht. Recklinghausen, der 
sicher wichtigste Oberhof, da er als erzbischöflicher Hof eine der Grundlagen des Eigen-
tums am Vest und standortbildend für das Gericht war, bietet nicht die frühen Urkunden-
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belege. Es wird angenommen, dass Recklinghausen bereits am Ende des 10. Jahrhunderts 
in Kölner Besitz war. Am Ende des 11. Jahrhunderts leistete der Schultheiß des Oberhofs 
die Abgaben an den Wohltätigkeitsfonds des Erzbischofs. Für Dorsten ist die Überliefe-
rung sicherer, sie beginnt um 900 mit der Schenkung der Athalgard, es folgt die relativ 
reiche Überlieferung im Xantener Stift, das Protokoll von 1228 ist von besonderem Rang 
für die Gerichtsverhältnisse, die Hofgerichtsprotokolle ab 1401 und das Gerichtsstatut des 
Borchard (III.) von Westerholt bestätigen unabhängig voneinander den Zusammenhang 
Dorstens mit dem Vogteigericht, die Notiz im Klever Urbar bestätigt für ca. 1338 durch 
Nennung des Fronen als frühestes Zeugnis die Verbindung zwischen der Villikation Dors-
ten und dem Vogteigericht in Recklinghausen. Es ist also wohl nicht möglich, Dorsten 
einen repräsentativen Rang abzusprechen. Zudem ging von dem Dorstener Strotkötter mit 
seinem Aufsatz über den „Reichshof Dorsten“ dieses Thema in die Diskussion ein.

Notwendig ist eine Einführung in den Ortsbestand und die Topographie Dorstens, da 
Verwechslungen in der Literatur mehrfach vorkommen. Zur Verdeutlichung ist im An-
hang eine Karte der näheren Umgebung beigefügt. – Zu unterscheiden ist die im Werdener 
Urbar A im Hebebezirk Schermbeck aufgeführte Siedlung „Durstina“ von der Schenkung 
der Athalgard „in Durstinon“. Die Höfe „Durstina“ liegen nördlich der Lippe, erscheinen 
als Werdener Lehen an das Haus Hagenbeck seit 1150 in der Villikation Rüste, einer geht 
im Anfang des 15. Jahrhunderts bei Lippehochwassern unter; die von der Abtei Werden 
stammende Vogtei geht vom Hause Isenburg an das Haus Limburg. Der Vogteizehnte wird 
als „averlippischer Zehnt“ 1398 von der Stadt Dorsten erworben.

Die Schenkung der Athalgard „in Durstinon“ und „in Galnon“ umfasst fünf Höfe süd-
lich der Lippe. Die vier Höfe der Abtei Werden „in Galnon“ gehören nach der Enteignung 
des Hauses Isenburg zur Vogtei der Grafen von der Mark. Der Hof des „Liudulf in Dursti-
non“ wurde früher mit einem Hof Bellendorf/Föcker in Altendorf identifiziert. Dies ist 
jedoch zu korrigieren, da der Hof „in Aldenthorpa“ neben und zusätzlich zu dem Hof in 
Dorsten registriert ist, so dass beide topographisch zu trennen sind. Der Hof in Dorsten 
ist lückenlos in den späteren Registern überliefert und erscheint entsprechend der für die 
Register typischen Ortsangaben zunächst mit dem Inhabernamen, dann mit dem Namen 
der Pfarre und vom 16. Jahrhundert an mit dem Hofnamen, in diesem Falle „Leemwysche“. 
Die fünf Werdener Höfe liegen in einer Reihe auf dem Nordufer der Lippe. Auf die Frage, 
welcher der zugehörige Herrenhof der Athalgard sein kann, komme ich zurück.38

Der dritte Güterkomplex ist Eigentum des Viktorstiftes zu Xanten. Dazu gehören: der 
Oberhof Dorsten, acht Höfe in unmittelbarer südlicher und östlicher Nachbarschaft, die 
später in der städtischen Gemarkung Dorsten liegen, zehn weitere südlich anschließend in 
der Gemarkung Kirchhellen und zwar in den Bauernschaften Ekel, Northellen (Nothel-
len) und Feldhausen, drei Höfe in Ulfkotte und neun in der Bauernschaft Scholven (heute 
Gelsenkirchen-Buer und z.T. Gladbeck-Zweckel). Der gesamte Komplex von 30 Unterhö-

38 „Durstina“: Kötzschke (1906), S. 73, S. 227; Kötzschke (1917), S. 83 (,‚in parrochia Hervest“); Hof 
Dorsten südlich der Lippe (Liudulf „in Durstinon“): Kötzschke (1906), S. 44, S. 222, S. 252, S. 307; 
Kötzschke (1917), S. 128 (diese Eintragung: „Dursten. Item Johannes de Bellingtorpe“ ist Ursache 
der früheren Fehllokalisierung. In diesem Lehngüterverzeichnis des Abtes Spiegelberg von 1412 ist 
„Dorsten“ nicht Orts-, sondern Kirchspielname; Altendorf gehört zum Kirchspiel Dorsten. Wei-
tere Belege für diesen Hof: Kötzschke (1917), S. 658 [6], S. 769 [5]). Weitere Belege für den Hof 
Dorsten: Kötzschke (1958), S. 487, 587, 658 (2), 769 (2).
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fen liegt im Einzugsbereich des Schölzbachs, vor dessen Mündungstrichter in die Lippe der 
Oberhof liegt. Diese 30 Unterhöfe des Oberhofs Dorsten sind Xantener Allod, in Xanten 
„Curtialgüter“ genannt. Weitere Höfe der Villikation Dorsten sind Streubesitz im Vest 
bzw. drei Höfe liegen in der Herrlichkeit Lembeck und weitere in Raesfeld nördlich der 
Lippe. – Der Oberhof Dorsten ist dem Stift Xanten der Xantener Überlieferung zufolge 
im 11. Jahrhundert mit vielen weiteren Gütern geschenkt worden. Die Quelle ist u.a. eine 
jüngere Nachricht der im Xantener Dom Bestatteten: „Quiescit et hic Imeza comitissa cum 
fili(a). Donavit Dursten et floruit saeculo undecimo.“ (Hier ruht auch die Gräfin Imeza mit 
ihrer Tochter. Sie schenkte Dorsten und lebte im 11. Jahrhundert). Die auf das Grab im 
Chor des Xantener Domes bezogene Angabe ist archäologisch durch die Auffindung des 
Grabes erhärtet. Der Name der Stifterin ist umstritten, da die Memorien zweier verschie-
dener Personen, zwecks der besonderen Gedächtnisfeier der größten Stifterinnen, zusam-
mengelegt wurden: „item Richmoet, que Emeze dicitur, que plurmium ditavit ecclesiam nos-
tram per curtes in Dorsten et Sweirt.“ Das Namenproblem wird in diesem Zusammenhange 
nicht aufgegriffen, da seine Lösung nur weiterführen würde, wenn dadurch dynastische 
Zusammenhänge sichtbar würden; dies ist bisher nicht gelungen.

Die Art des Eigentumserwerbs durch das Stift Xanten wird von Böker mit der Bemer-
kung bestritten: „Daß Dorsten durch Schenkung einer vestischen Gräfin Namens Embsa 
in den Besitz des Klosters übergegangen sei, wird heute allgemein abgelehnt, da die von 
Rive und Strotkötter herangezogene ‚kurkölnische Archivalnotiz‘ sich als Fälschung er-
wiesen hat.“ Mit dieser Ablehnung hat Böker jedoch nicht recht, da nicht die Kurkölni-
sche Archivalnotiz die Quelle ist, sondern die Xantener Überlieferung. Die Fälschung der 
Archivalnotiz liegt in der Behauptung, sie sei Gräfin von Recklinghausen gewesen. Eine 
Ablehnung erfährt die Schenkung auch noch von Rübel: „Die auf meist späte Nachrich-
ten begründete Kombination würde weiter zu der schwierigen Frage führen, wie ein als 
‚Reichshof ‘ bezeichneter Besitz im 11. Jahrhundert an die ‚Embza‘, auch ‚Reginmoud‘ 
genannte Frau gekommen sei.“39 Die Umkehrung von früher und später Nachricht macht 
diese Fragestellung anachronistisch. Das Problem in der Xantener Überlieferung liegt 
nicht in der Schenkung, sondern im Namen der Stifterin. Die Verbindung von Dorsten 
und Schwerte (südöstlich von Dortmund) macht deutlich, dass die Stifterin nicht nur 
eine lokale Grundherrschaft besaß. Wie diese Verbindung von weit auseinander liegen-
dem Eigentum zustande kam, ist unbekannt, am wahrscheinlichsten ist Heirat oder Erb-
schaft.

Ob diese Kombination in der Namenfrage weiterführt, müsste untersucht werden. – 
Schwerte ist wegen der entfernten Lage später (1302) vom Xantener Stift verkauft wor-
den, während Dorsten zum Oberhof der Villikation von 43 Xantener Hofgütern bzw. von 
über 365 abgabepflichtigen Höfen eines Hebebezirks eingesetzt wurde. Diesen Hofver-
band dachte sich Strotkötter als „karolingische Reichsdomäne“ aus eroberten Höfen der 
unterworfenen Sachsen. Dagegen sprechen die unterschiedlichen Eigentumsformen und 
Rechte innerhalb dieses Hebebezirks und das unterschiedliche Siedlungsalter der zah-
lungspflichtigen Höfe. Zins- und Wachszinspflicht, Stiftungen, Memorien, Käufe können 

39 Strotkötter (1898); Weise (1937), S. 140; Evelt (1863), S. 51ff.; Oediger (1958), S. 24ff. und S. 86, 
Tafeln 15v, 16r, 63r; Oediger (1964); Böker (1957), S. 32, Anm. 32; Rübel (1901), S. 48; Bader 
(1978), S. 21; Oediger (1982), S. 192.
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Ursprünge dieser Einkünfte sein. Die in Xanten getroffene Wertung, die Stifterin Dors-
tens, Schwertes und vieler anderer Güter sei die größte Wohltäterin Xantens, hat die Frage 
aufgeworfen, wie umfangreich der Besitz der Stifterin war und wie viel aus anderen Erwer-
bungen Xantens dem Oberhof Dorsten unterstellt wurde. Strotkötter hielt den Xantener 
Besitz südlich der Lippe für ehemaliges Eigentum der Stifterin. Er kommt dazu, weil dieses 
im ganzen Vest verbreitete Stiftungsgut am ehesten dem Erbe der angeblichen Gräfin von 
Recklinghausen kongruent ist.

Die kritische Prüfung wird zuerst an dem Preis der „größten Wohltäterin“ ansetzen. In 
der Tat übertreffen die Einnahmen aus dem Dorstener Allod die anderer Stiftungen, also 
des Oberhofes Mehr, den König Ottos I. Tochter Liudgard dem Viktorstift schenkte. Der 
Bestand an Xantener Hofgütern geht auch auf jeden Fall vor das 13. Jahrhundert zurück, 
da seit diesem Zeitpunkt das Stift zwar am Niederrhein, aber nicht mehr im Vest Reck-
linghausen Höfe erworben hat.40 Die Raesfelder Einnahmen gehen auf Wachzinspflichtige 
zurück; die einzelnen Besitzungen in der späteren Herrlichkeit Lembeck liegen so von-
einander isoliert, dass kein Siedlungs- oder Herrschaftszusammenhang zwischen ihnen 
glaubhaft ist. So ist die Angabe „viele andere Güter“ in erster Linie auf die geschlossene 
Villikation um den Oberhof Dorsten zwischen der Lippe im Norden und Kirchhellen, 
Gladbeck, Buer im Süden zu beziehen. Dieser Komplex von 30-34 Stiftshöfen in unmit-
telbarer Umgebung des Oberhofs ist in der Tat bedeutend; denn er hält den Vergleich mit 
der Schenkung des Bischofs Wulfhelm an die Abtei Werden im Jahre 889 mit dem Umfang 
von 30 Unterhöfen beim Oberhof Olfen aus.

Bemerkenswert ist an der Lage der Xantener Höfe, dass sich die Höfe, die ca. 150 
Jahre früher von Athalgard an Werden übertragen wurden, unmittelbar an den Oberhof 
Dorsten und westlich daran anschließen. Der Hof des Liudulf, der später Leemwysche 
genannte Hof, ist der Nachbar des Oberhofs Dorsten, nur der alte Weg von Dorsten nach 
Gahlen trennt beide. Stellt man die Frage, welcher Hof im Siedlungsbestand um 900 als 
Herren- oder Salhof für die an Werden übertragenen fünf Höfe in Betracht zu ziehen ist, 
so fällt die Entscheidung auf den im Mittelpunkt aller Güter liegenden Oberhof Dorsten. 
Daraus ergibt sich die Identität des Salhofs der Athalgard mit dem Salhof der Emeza und 
dem Oberhof Dorsten.

Die Merkmale dieses Hofes sind folgende: Ackerfläche ca. 60 Morgen, Hofgröße mit 
hofnaher Wiese und Weide in der Schölzbachaue ca. 80 Morgen. Dazu gehörte ein Kotten. 
Nach Aufgabe der Eigenbewirtschaftung durch den Schultheiß und Übergang zur Renten-
wirtschaft in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts war spätestens in den 1290er Jahren 
der Hof nicht mehr bewohnt. Das Hofgericht wurde in die Kirche zu Dorsten verlegt, da 
der Dorstener Pfarrer Hofpächter war. Die Hufe des Liudulf-Leemwysche ist möglicher-
weise eine Neugründung um 900 zwecks Schenkung an Werden. Der Hof liegt atypisch 
flussnah. Er hatte für Werden die Pflicht der Gastung, die sich aus der unmittelbaren Lage 
an der Lippefurt erklärt. Die Höhe der Zehntleistung liegt für diesen Raum atypisch ober-
halb der üblichen Hufenleistung.

Ein Vergleich der Größe des Oberhofs Dorsten mit den Angaben bei Rübel für den 
Reichshof Brackel zeigt erhebliche Unterschiede. Für Brackel nennt Rübel im Jahre 1304 

40 Wilkes (1937) S. 51ff., S. 71f., S. 89, S. 101, S. 143, S. 466-481; Weibels (1959), S. 27.
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die Fläche von 8,2 ha, also weniger als die Hälfte des Salhofes Dorsten.41 Vergleicht man 
die räumliche Ausdehnung der Grundherrschaft Dorsten, die um 900 ca. 30-34 Unterhöfe 
umfasste, mit der annähernd gleich großen, die Bischof Wulfhelm mit dem Oberhof Olfen 
889 an Werden überträgt, so fällt die große räumliche Geschlossenheit dieser Dorstener 
Grundherrschaft auf, während Wulfhelm auch Streubesitz bis Reken überträgt.

Eine dem Typ Dorsten vergleichbare Grundherrschaft liegt nördlich der Lippe in 
Schermbeck und Rüste.42 Liudger erwirbt sie im Jahre 799 für Werden von den Brüdern 
Marcald und Gerhald, den Söhnen des verstorbenen Irminald. Der Hof Schermbeck hatte 
etwa 60 Morgen Ackerland, auf ihm wurde die Kirche Altschermbeck errichtet, der Hof 
wurde zum Pfarrhof. Rüste hatte gleichfalls einen Oberhof mit ca. 60 Morgen Ackerland, 
und dem Hof unterstand die gesamte Bauernschaft, an ihm hafteten die Grundherrschaft 
und das Markenrichteramt in der Rüster Mark. Schermbeck hatte keine eigene Mark, 
sondern lag auf der Rüster Mark. Irminald hatte also seinen Söhnen zwar gleich große 
Höfe vererbt, aber mit ganz unterschiedlichen Rechten ausgestattet! Nur der ältere Hof 
(„Riscithi“ gegenüber „Scirinbeki“ als Namenskriterium) besaß die grundherrlichen Rech-
te. Schermbeck und Rüste gehörten infolge der frühen Erwerbung zum ältesten Werde-
ner Großgrundbesitz. Im Falle Schermbeck und Rüste gelingt es, auf induktivem Wege 
Kleingrundherrschaften in ihrer Struktur bis in die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts zu 
analysieren. Der Dominanz eines Hofes entspricht im Urkundentext die Angabe zu Mar-
cald: „Signum Marcaldi qui hanc traditionem dominante manu perfecit et propria manu 
firmavit. Signum Geraldi hoc idem agente“ (Signatur des Marcald, der diese Übertragung 
mit herrschender Hand vollendet und eigenhändig bestätigt hat). Ob hier sächsisches oder 
fränkisches Recht galt, können vielleicht Fachkundige entscheiden. Schermbeck liegt auf 
der Grenze beider Herrschaftsräume.

Dies gilt auch auf dem südlichen Lippeufer für den adeligen Hof Dorsten. Dort hat das 
Stift Xanten als Grundherr auf Rodeland der Inselterrasse vor 1175 den Pfarrhof und das 
Kirchdorf gegründet, das 1251 befestigt und zur Stadt erhoben wurde. Die Grenzziehung 
zwischen der Grafschaft Kleve und dem kurkölnischen Vest verlief zwischen Oberhof und 
Stadt, weil der Graf von Kleve die Schutzvogtei über den Oberhof behielt, der Kölner Erz-
bischof aber die Vogtei über das Dorf Dorsten ablöste.

Das methodische Vorgehen mittels der Analogie und des Typenvergleichs ist natürlich 
nur ein Hilfsmittel und hat vor dem Ergebnis der Einzeluntersuchung zurückzustehen. 
Böker hat davor gewarnt, die Ergebnisse Dorstens auf die übrigen Villikationen zu übertra-
gen. Er hat Dorsten eher eine besondere Situation zuerkannt. Ich sehe diese nur graduell, 
aber nicht prinzipiell als Musterfall frühgeschichtlicher lokaler Kleingrundherrschaft und 
hochmittelalterlicher klösterlicher Großgrundherrschaft. Einen Einheitstyp gibt es nicht, 
aber es gibt doch Übereinstimmungen. Rübel nennt als Größe der Königshufe 14 ha; die 
Ackerfläche der Oberhöfe in Dorsten und Rüste vor sekundären Veränderungen durch 
Absplitterung oder durch Neurodung beträgt ca. 15 ha. Es ist aber auffällig, dass dieses 
Merkmal, wenn es denn typisch für frühe adelige Höfe sein sollte, nicht an die Lippegren-
ze gebunden ist, der man doch für die fränkisch-sächsische Abgrenzung eine Bedeutung 

41 Rübel (1917), S. 89f.
42 Block (1960), S. 175, Nr. 17; topographische Situation: Schuknecht (1952), S. 48, Abb. 14; in 

diesem Band S. 78.
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zugeschrieben hat. Zur Altersbestimmung sei noch ein Hinweis auf die Ortsnamenstypen 
angebracht: „Durstinon“ und „Galnon“ gehören in die vorkarolingische Epoche.43

VIII. Schluss

Im Jubiläumsjahr 1990/91 erscheint die Vestische Zeitschrift seit 100 Jahren. Für eine 
Übersicht über einen Teilbereich der wissenschaftlichen Arbeit in diesen 100 Jahren bot 
sich das am weitesten gefasste und am häufigsten bearbeitete Thema der „Reichshöfe“ in 
besonderem Maße an. Das Literaturverzeichnis nennt 26 Jahrgänge der Vestischen Zeit-
schrift, in denen die „Reichshöfe“ direkt oder indirekt thematisiert wurden. „… in West-
falen gibt es viele Reichshöfe“, schrieb vor 250 Jahren von Steinen in der Westfälischen 
Geschichte. Die Reichshöfe bei Dortmund bildeten die Grundlage für diese Aussage. An 
v. Steinen knüpfte 1824 Rive an, und Strotkötters Aufsatz von 1898 über den „Reichshof 
Dorsten“ leitete die kritische neuere historische Diskussion ein. Rübel führte sie von Dort-
mund aus bald weit über die Region und die westfälische Landesgeschichte hinaus. Die 
Befürwortung und die Widersprüche, die Rübels These erfahren hat, lösten das Problem 
der vestischen „Reichshöfe“ nicht. Von den Widersprüchen sei als Beispiel H. Döllings 
wortgeschichtliche Untersuchung angeführt, in der als allgemeines Urteil gesagt wird: „Es 
ist aber nicht zu rechtfertigen, alle in den schriftlichen Quellen erwähnten ‚curtes‘ für Kö-
nigshöfe zu halten.“ 44

Vor 40 Jahren habe ich mit dem Hinweis auf Ablehnungen der Reichshof-These Rübels 
den Zweifel an den vestischen „Reichshöfen“ angestoßen, um methodisch an die Stelle 
der Deduktion aus der Bezeichnung eine induktive Untersuchung mittels der topogra-
phisch-genetischen Methode zu setzen. Diese Methode ist sicher die arbeitsreichste. Aber 
das Thema ist trotz starken Engagements, großen Fleißes und quellenkritischer Mühe in 
Dissertationen und landesgeschichtlichen Darstellungen ein ungelöstes Problem geblie-
ben. In diesem Prozess der dialektischen Wahrheitsfindung ist allen zu danken, die das 
Quellenmaterial erschlossen, durch ihre Thesen den Denkprozess angestoßen und durch 
Widerspruch zur erneuten Überprüfung Anlass gegeben haben.

Diese Untersuchung möchte zu einem Ergebnis über die so genannten „Reichshöfe“ im 
Vest Recklinghausen beitragen. Trotz der Besorgnis über die Dauerhaftigkeit eines Irrtums 
auch bei kritischer Forschung war es spannend, den verschlungenen Fäden nachzugehen, 
die den Kokon „Reichshöfe“ umhüllten. Spannungsreich ist hoffentlich auch der weitere 
Verlauf dieses dialektischen Prozesses.

Es gibt einige Ansätze, die das räumlich begrenzte Problem zu einem allgemeineren 
machen. Ein Ansatz ist die Vogtei der Kölner Erzbischöfe über die geistlichen Instituti-
onen ihres Erzstiftes. In dieser Vogtei liegt der Schlüssel zum Vogteigericht und zur Lan-
deshoheit im Vest Recklinghausen. Die Teilung der Gewalt der Untervögte als Kölner 
Lehnsleute, nämlich der Klever Schutzvogtei und der Westerholter Gerichtsvogtei, ist 
bisher nicht gesehen worden. Im juristischen Dienst des Erzstiftes stieg das Haus Wester-
holt zu einer der bedeutendsten vestischen Adelsfamilien auf, und Frin hat in seiner Ge-

43 Böker (1957), S. 29, Anm. 6; Rübel (1917), S. 61.
44 Dölling (1958), S. 64.

VIII. Schluss
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nealogie des Hauses deutlich gemacht, wie Gelehrsamkeit, Tüchtigkeit und Einfluss diese 
Familie auszeichneten. Als Bernd von Westerholt 1552 die Bezeichnung „Reichshöfe“ für 
die seinem Vogteigericht unterstellten geistlichen Villikationen gebrauchte, übernahm er 
einen politisch aktuellen Terminus, der über die fränkischen Reichsstädte und Dortmund 
verbreitet worden war und in der Verfassungsdynamik an der Wende vom Spätmittelalter 
zur Frühneuzeit eine herausragende Bedeutung besaß. – Dieses Ergebnis ist die absolute 
Antithese zu der Interpretation, in den „Reichshöfen“ lebe das Relikt karolingischer Eigen-
tums- und Verfassungsgeschichte nach.

Möchten die „Reichshöfe“ und andere Themen „heiße Eisen“ bleiben, so dass die Ves-
tische Zeitschrift auch im zweiten Jahrhundert ihres Bestehens ein Ort der Wahrheitsfin-
dung ist. Möchten die Herausgeber stets neue Mitarbeiter finden, die sich auf den Weg der 
Forschung mit Freude begeben, indem sie der Devise Goethes folgen: „Übrigens ist mir 
alles verhaßt, was mich bloß belehrt, ohne meine Tätigkeit zu mehren oder unmittelbar 
zu beleben.“

Erläuterungen zur Karte

Das Ziel ist die Veranschaulichung der Lage der Werdener und Xantener Höfe bei Dors-
ten südlich der Lippe. Der Flusslauf ist nach dem Urmesstischblatt eingezeichnet in dem 
Verlauf um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Bachniederungen entstanden vor dem 13. 
Jahrhundert, bevor die Umlegung der Bachläufe für die Zwecke der Stadt erfolgte. Bach-
mündungsverlagerungen erfolgten mehrfach auf natürlichem und künstlichem Wege. 
Der alte Weg von Dorsten nach Gahlen ist eingetragen. Das Relief ist durch die 30-, 35-, 
40- und 60-m-Isohypse verdeutlicht. Für die älteste Siedlungsgründung ist die 35-m-Iso-
hypse von besonderer Bedeutung. Der mittlere Lippespiegel liegt bei Dorsten um 26 m 
über NN. /////// bedeutet Steilhang. Die Grenze zwischen Kulturland und Heide ist als 
++++-Linie eingezeichnet. Um 1820 betrugen die Heideflächen ca. 40 % im dargestellten 
Raum, insbesondere bedeckten sie die hoch gelegenen Sand- und Kiesböden der Hardt. 
Generalisiert wurden der Verlauf der Heidegrenzen, von kleineren Heidstücken und Mar-
kenkämpen.

Zum Siedlungsbestand: Die Stadt Dorsten ist zwecks erleichterter Orientierung mit 
dem Mauerring eingezeichnet. Die Lage der adeligen Güter ist mit der Hausstelle ange-
geben: von West nach Ost Hagenbeck (nördlich der Lippe, Gemarkung Holsterhausen), 
Oberhof Dorsten, Barlo. Auf die Eintragung der Besitzgrenzen wurde ebenso wie bei den 
Bauernhöfen verzichtet, da hier keine weitere Typisierung der Siedlungen notwendig ist 
und die Übersichtlichkeit im anderen Falle vermindert würde. Die bäuerliche Besiedlung 
entspricht nicht der Urkatasteraufnahme, da alle Kotten der jüngeren Siedlungsperiode in 
der Dorstener Feldmark weggelassen werden. Ferner wurden die westlich anschließenden 
Bauernschaften Östrich und Besten im Kirchspiel Gahlen nicht eingezeichnet. In die Kar-
te wurden aufgenommen:

1.  die Höfe der Abtei Werden, um 900 von Athalgard übertragen: Leemwysche (Li-
udulf ) „in Durstinon“; „in Galnon“: Groß Steinberg, Rademacher, Huldermann, 
Grewer, von den vier bis 1697 entstandenen Kotten Peppershof und Bergmann. 
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Der Werdener Hof „in Aldenthorpa“ Bellendorf/Föcker, später im Besitz der Stadt 
Dorsten, liegt im Osten außerhalb dieser Karte, ist im Messtischblatt 4308 Marl 
eingetragen.

2.  die Xantener Höfe: Oberhof Dorsten; in der Dorstener Feldflur aufgegangene 
Höfe, die mittels der Flurnamen lokalisiert sind (Nummern: zweistellige nach Oe-
diger, Quellen Kleve, dreistellige nach Strotkötter, Reichshof Dorsten): Averbeck 
(364), Slommels (33,363), Holtkamp (34,362), locus molendini (die Hofesmühle 
(30,365), Hasselbeke (31+36,360), Bongarden (37,361). Außerhalb der Karte im 
Messtischblatt Marl liegen Heetfeld (35,358) und der in städtischen Besitz über-
gegangene Hof Nachbarschulte. In Northellen: Ombeck (21,302), Schulte Ekel 

Abb. 1: Schölzbachaue.
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(25,319), Nothelle (22,322), zwei Höfe Breil (23+24,306+320); in Ulfkotte: Bo-
nekamp (14,337), Hagemann und Wulf (15+16,339+341). Daran schließen sich 
die zumeist im Messtischblatt Marl namentlich eingetragenen Höfe in Scholven 
an.
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I. Das Werdener Urbar und die Überlieferung der Ortsnamen

Das älteste Güterverzeichnis der Abtei Werden an der Ruhr enthält folgende Eintragung: 
„Ad Scir Regnun. Helinun. Thiutina. Sulithem. Durstina. Emilighem. Riscithi. Muki-
lishem. Driuinniki. Ufadti. Hrotusfeld.“ Hier wird zum ersten Male der Name Deuten/ 
Thiutina aufgeschrieben, und diese erste Niederschrift ist der Anlass für die diesjährige 
1100 Jahrfeier. Seiner großen Bedeutung wegen soll dieses geschichtliche Dokument aus-
führlicher vorgestellt werden.

„Brief und Siegel“ gelten von jeher als besonders sicheres Beweismittel. Diese Erfah-
rung hält das niederdeutsche Sprichwort fest: „We schrift, de blift“, denn um den Brief 
auszustellen, bedarf man der Schrift. Die Kunst des Schreibens beherrschten vor 1100 Jah-
ren, zu einer Zeit, die man das frühe Mittelalter nennt, die Mönche, welche diese und 
andere römisch-antiken Techniken den germanischen Völkern vermittelten. Für unseren 
Raum wurde das Missionskloster des HI. Ludgerus in Werden das erste christliche kultu-
relle Zentrum. Die wirtschaftliche Grundlage des Klosters war ein umfangreicher und weit 
verstreuter Besitz an Höfen, deren Abgaben dem Kloster als Einnahmen zukamen.

Im westfälischen Raum erwarb das Kloster bis zum 12. Jahrhundert etwa 740 Höfe und 
Ländereien. Diese wurden von Haupt- oder Oberhöfen verwaltet. Ein Oberhof mit den zu-
gehörigen Unterhöfen heißt eine „Villikation“. Der Vorsteher ist der „villicus“, zu deutsch 
der Schultheiß. Zum ältesten Werdener Klosterbesitz gehörte der Oberhof Schermbeck, 
dessen zugehörige Villikation in dem oben genannten Register aufgeführt wird. Als Ober-
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hof ist am Ende des 12. Jahrhunderts nicht mehr Schermbeck, sondern Rüste genannt. Der 
Werdener Besitz in der ehemaligen Herrlichkeit Lembeck fiel infolge der Säkularisation 
1803 an die Fürsten von Salm.

Der Werdener Abt Hembil hat am Ende des 9. Jahrhunderts durch Schreiber den 
Klosterbesitz und die Einkünfte des Klosters auf Pergamentblättern erfassen lassen. Der 
Schrifttyp dieses Verzeichnisses ist die Minuskel, welche im Staat Karls d. Gr. um 780 als 
Kanzleischrift eingeführt worden ist.

Der Bogen über Scir ist ein Kürzel, ein stenographisches Zeichen. Das U in Driuinniki 
ist als V zu sprechen. Übertragen ins Hochdeutsche sagt dieses Register: „Zu Schermbeck 
(ergänze: gehören/zahlen ihre Abgaben unsere Höfe in) Reken, Hellen, Deuten, Sölten, 
Dorsten, Emmelkamp, Rüste, Mockelheim, Drevenack, Üfte, Raesfeld.“ Dieses zitierte Re-
gister ist in einem Buch auf der Vorderseite des 34. Blattes eingetragen. Auf diesem Blatt 
waren als Zeilen 1-16 Höfe und ihre Abgaben aus dem Raum Herne, Castrop, Mengede 
verzeichnet worden.

Die Zeilen 17-21 sind auf dem noch freien unteren Drittel des Blattes von einer anderen 
Hand später nachgetragen worden. Im Unterschied zu den vorhergehenden Eintragungen 

Abb. 1: Urbar der Abtei Werden von 890: Seite 34a, Zeilen 18-19: Hebebezirk Schermbeck.
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werden nur die Namen von Ortschaften genannt. Zeile 17 enthält die Orte östlich der 
späteren Herrlichkeit Lembeck, nämlich Eversum, Westleven, Bossendorf, Lippramsdorf, 
Lavesum. Die Zeilen 18-19 nennen den angeführten Schermbecker Bezirk. Die Zeilen 20-
21 enthalten Orte aus dem Borkener Raum.

Jahrhunderte später hat jemand bei Anlage eines neuen Registers das alte benutzt und 
im Schrifttyp der gotischen Rotonda über einige der altwestfälischen Namensformen die 
mittelwestfälischen Namensformen eingetragen, für welche die Abschwächung der hohen 
und tiefen Vokale zu einem mittleren E typisches Merkmal ist: Dursten, Emlichen, Ru-
schede, Dreuenenck, Uffeten, Raisfeldt (ai ist langes A).

Ein solches Güter- und Einkünfteverzeichnis nennt man Urbar. Das Wort ist bis in die 
jüngste Zeit mit anderem Wortakzent für die Nutzbarmachung von Wildland gebraucht 
worden: urbar machen.

Weitere erneuerte Register wurden um 1050, um 1150, im zweiten Drittel des 12. Jahr-
hunderts und noch neuere im 14. bis 17. Jahrhundert angelegt. Die in späteren Urbaren 
enthaltenen Angaben über einzelne Höfe und ihre Abgaben an Naturalien und Geld ma-
chen es möglich, den Werdener Besitz auch innerhalb der Ortschaften näher zu bestim-
men. Veröffentlicht wurden die Werdener Urbare vom Archivar Rudolf Kötzschke aus 
dem Düsseldorfer Hauptstaatsarchiv, in das die Werdener Archivalien nach der Klostersä-
kularisation 1803 verbracht worden sind.

Den Grundstock zu den Werdener Besitzungen hat der heilige Ludger gelegt. Von Karl 
d. Gr. wurde er 793 als Missionar nach Westsachsen gesandt, wo der seit 772 geführte 
Sachsenkrieg nach der Taufe Widukinds (785) beendet war. 796 erwarb Ludger den ersten 
Besitz in Werden an der Ruhr, am 9. Oktober 798 oder 799 den Besitz in Schermbeck und 
Rüste an der Lippe. 799 gründete er die Benediktinerabtei Werden. Bemerkenswert ist die 
Lage dieser Orte an der fränkisch-sächsischen Grenze.

Im Mittelpunkt seines Missionssprengels hatte Ludger bereits 792/93 ein Monasteri-
um gegründet, das heutige Münster. Münster blieb bis 1803 als Sitz des Fürstbischofs auch 
Hauptstadt der zum Fürstbistum Münster gehörenden späteren Herrlichkeit Lembeck. Die 
kirchliche Zugehörigkeit zum Bistum Münster besteht noch heute. Ludger war der erste 
Bischof dieses Bistums, er wurde am 30. März 805 zum Bischof geweiht. Er starb am 26. 
März 809 in Billerbeck und wurde im Kloster Werden bestattet. Als Äbte von Werden und 
Bischöfe von Münster folgten auf ihn sein Bruder Hildegrim (bis 827) und seine Neffen 
Gerfried (bis 839) und Altfried (bis 849). Alle wurden gleichfalls in Werden bestattet.

Das gesamte älteste Urbar enthält keine Jahreszahlen. Daher wird die Datierung zu ei-
nem Problem. Der erste wissenschaftliche Bearbeiter und Herausgeber Kötzschke hat die 
Datierung paläographisch, d.h. nach Merkmalen der Schrift, und mittels Hinzuziehung 
datierbarer Bemerkungen vorgenommen. Der Grundstock des Urbars ist in das Jahr 890 
datiert, Nachträge von jüngerer Hand folgten zu Beginn des 10. Jahrhunderts.

Für den Hofverband Schermbeck, zu dem Deuten und Sölten gehörten, sind zwei 
Einzelurkunden über frühe Werdener Erwerbungen ausschlaggebend. Im Jahre 798/99 
erwarb Ludgerus Schermbeck und Rüste. 80 Jahre nach Ludgerus Tod erhielt das Kloster 
eine größere Schenkung vom Münsterschen Bischof Wulfhelm, nämlich Höfe von Olfen 
und Dülmen bis Reken. Die in dieser Schenkung von 889 genannten Höfe sind als neuge-
bildete Villikation „Had“, d.i. Hawig, in Zeile 17 des Blattes 34a in das Urbar nachgetra-
gen. Die Orte Helinun und Regnun aus dieser Schenkung finden wir in Zeile 18; sie sind 
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Abb. 2: Die Bauernschaft Deuten aus der Urkatasterkarte von 1822.
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der Villikation Schermbeck zugeteilt worden. Der Oberhofverband Schermbeck entstand 
also in dem Zeitraum von 798/99 bis 889.

Unter den genannten Orten des Bezirks Schermbeck sind heute zwei Namen unbe-
kannt, nämlich Helinun und Mukilishem. Man könnte annehmen, die Orte seien unterge-
gangen, das ist jedoch nicht der Fall. Helinun ist der alte Name für die Siedlung zwischen 
Reken und Deuten, also den Raum Lembeck/Wulfen. Das ergibt sich erstens aus der Ein-
haltung der tatsächlichen topographischen Reihenfolge aller Orte im Register, zweitens 
auch aus der letzten Beurkundung des Namens im Jahre 1668, als Alexander Reichsgraf 
von Velen mit den Werdener Gütern behandet wird, darunter „Middeldorp ter Hellen“ 
und „Erwick“ im Kirchspiel Wulfen, Mukilishem zum Kirchspiel Drevenack.

Erwig war Werdener Besitz in Deuten. Die Geschichte dieses Hofes ist in großen Zügen 
bis in die Gegenwart zu belegen durch die Lehnsurkunden. Dem Kloster Werden gehörte 
also nicht die gesamte Bauernschaft Deuten, sondern nur ein einzelner Hof. Dieser Hof, 
so wird die folgende Untersuchung zeigen, ist nicht einer der Urhöfe Deutens, sondern 
eine spätere Neugründung in der Deutener Mark, wobei „später“ als das 9. Jahrhundert zu 
verstehen ist.

Dieses älteste Urbar der Abtei Werden eröffnet also sehr vielseitige Einblicke in die 
frühe Geschichte dieses Raumes. Die Orte des Oberhofverbandes Schermbeck liegen alle 
nördlich der Lippe. Die späteren Vororte, nämlich Ritterburgen und Kirchdörfer, spielen 
noch keine Rolle, sie existierten im 9. Jahrhundert nicht. Der Werdener Verwaltungsbezirk 
umfasste im 9. Jahrhundert schon den Raum, der einige Jahrhunderte später zur „Herrlich-
keit Lembeck“ organisiert wurde, er geht jedoch im Westen weit darüber hinaus, nämlich 
in das spätere klevische Amt Neuschermbeck. Die Christianisierung durch Ludger, den 
ersten Bischof von Münster, kommt in den Blick. Die sozialen Strukturen des Mittelalters 
mit Grundherrschaft und bäuerlicher Abhängigkeit werden sichtbar. Sprache und Schrift 
geben erste Hinweise auf den Wandel seit der altsächsischen Zeit.

II. Die Ortsnamen: Deuten, Sölten und Brosthausen

Die erste schriftliche Erwähnung der Orte ist nicht identisch mit der Gründung der Sied-
lungen. Es wäre sicher aufschlussreich zu wissen, was der Name bedeutet, wann der Ort 
entstanden ist und ob es möglich ist, darüber mehr zu erfahren. Um auf diese Fragen eine 
Antwort zu geben, haben die Sprachwissenschaftler, die Archäologie und die Geographie 
eigene Methoden der Forschung entwickelt.

Die frühere Namensforschung ging von der Annahme aus, dass die Ortsnamen be-
stimmten Volksstämmen zugeordnet werden können, z.B. die -hausen-Namen den Sach-
sen und die -heim-Namen den Franken, da die Hauptverbreitung dieser Namentypen in 
den jeweiligen Stammesräumen anzutreffen ist. Ein anderer Ansatz geht vom Lautbestand 
und seiner geschichtlichen Entwicklung aus.

Namenwörter, die noch in der heutigen Sprache gebräuchlich sind, werden jünger sein 
als ausgestorbene. Zu diesen noch heute gebräuchlichen Grundwörtern gehören „Hausen“ 
und „Beck“, das niederdeutsche Wort zum hochdeutschen „Bach“. Der im Werdener Ur-
bar aufgeführte Bestand an Ortsnamen zeigt sehr altertümliche, unverständliche Wörter, 
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zu denen Thiutina gehört. Das Th ist aus dem Englischen bekannt, es wird im Deutschen 
zu D. Thiutina gehört nach seinem Stamm zu gotisch thiut, altsächsisch thiod und bedeu-
tet Volk. „Thiutisk“ mit der Adjektivendung (neuhochdeutsch „-isch“) in Völkernamen 
heißt „volkstümlich“, und daraus entstand „Deutsch“, ursprünglich als Bezeichnung der 
Volkssprache im Unterschied zur Klerikersprache Latein.

Der Ortsname Deuten ist also mit unserem Volksnamen verwandt. Ins heutige Deutsch 
übertragen heißt Thiutina „Volksplatz“, „Volksgelände“ oder „Siedlung auf dem gemeinsa-
men Land“. Solches Gelände in Allgemeinbesitz nennt man seit karolingischer Zeit die 
„Mark“, auch „gemeine (i.S. von allgemeiner/gemeinsamer) Mark“. Diese Marken waren 
das Land, das die Siedlungen voneinander abgrenzte. Im größeren Maßstab hießen die 
Grenzgebiete des Karolingerreiches: die Dänemark, die spanische Mark, die Ostmark. Im 
Bergbau ist der Markscheider bekannt.

Noch eine andere Möglichkeit der Etymologie ist abzuwägen. Ein Deut war die ge-
ringwertigste Münze. Diese Münzbezeichnung kommt im Spätmittelalter aus dem Nie-
derländischen (duit) und Englischen (doit) ins Mitteldeutsche (doyt). Ursprünglich be-
zeichnete Deut das Hausilber, ein vom Silber abgehauenes Stück, das man auf diese Weise 
in eine Kleinmünze wechselte. Die sprachliche Herkunft liegt im Altnordischen „dveita“, 
d.h. abhauen. In der Ableitung vom Wortsinn „abhauen“ würde Deuten als „Rodung“ zu 
erklären sein. Obwohl beide Namendeutungen begrifflich sehr nahe bei einander liegen, 
überzeugt die zweite Etymologie nicht, da das Verbum dveita im Westgermanischen nicht 
nachzuweisen ist.

Der Name Thiutina entstand zu einer Zeit, als eine westgermanische Sprache gesprochen 
wurde, und noch bevor im 6./7. Jahrhundert das Land von den Sachsen erobert wurde.

Zur Bauernschaft Deuten gehören auch Sölten und Brosthausen. Daher sollen auch 
diese Namen auf ihre Bedeutung und ihre Entstehung hin untersucht werden. Sölten ist 
ein zusammengesetzter Name mit dem Grundwort hem, nhd. Heim, und dem Bestim-
mungswort sul. Die Suhle ist die feuchte Stelle, das Wasserloch, in dem sich das Wild suhlt. 
Ein Blick auf die Bodenkarte zeigt, dass die Böden Söltens vom Typ Gley und Podsolgley 
eine hohe Bodenfeuchtigkeit besitzen. Ihre Kultivierung zum Ackerland leidet im Verhält-
nis zu den benachbarten Standorten des Dorstener Hohenfeldes und des Deutener Feldes 
unter den Nachteilen hoher Grundwasserstände und geringer Bodengüte, nämlich als rei-
ner Sand. So ist Sölten als „Siedlung in der Niederung“ zu verstehen. Ein jüngeres Wort für 
ein bodenfeuchtes Gebiet ist „Venn“.

„Brosterhusen“ in der Bauernschaft Deuten wird 1397 zum ersten Male in einer Ur-
kunde im Gräflich v. Merveldtschen Archiv genannt, auch wieder 1436 als „Broeschuse“ in 
der Bauernschaft „Doyten“. Wer diese alte Schreibweise liest, weiß das Glück zu schätzen, 
dass es heute eine geregelte Orthographie gibt. Sprache und Schreibweise sind mittelnie-
derdeutsch. Man geht wohl mit Recht davon aus, dass die Lage am Rande des Deutener 
Bruchs den Namen bestimmt hat. Neuhochdeutsch würde er „Bruchhausen“ heißen. Un-
ter den drei Namen ist er sicher als Wort der niederdeutschen Sprache der jüngste.

Diese drei Siedlungen unterscheiden sich im Alter und in der Struktur. Sie wurden als 
Bauernschaft Deuten zusammengefasst, als das Kirchspiel Wulfen entstand. Die Bauern-
schaft ist ein Personenverband, eine Art Genossenschaft, mit einem Bauernschaftsvorste-
her. Innerhalb des Kirchspiels Wulfen wurden drei Bauernschaften gebildet: Deuten, die 
Dorfbauernschaft und Dimke. Die unbesiedelten Marken bildeten weiterhin die Grenzen 
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zwischen den Bauernschaften und den benachbarten Kirchspielen, so nach Westen zu Alt-
schermbeck. Aber die neuen Kirchspielgrenzen zerschnitten auch am dicht besiedelten 
Hammbachlauf den ursprünglichen Zusammenhang mit der Bauernschaft Lune im süd-
lich angrenzenden Kirchspiel Hervest und Lasthausen im nördlichen Kirchspiel Lembeck. 
Die älteren Zusammenhänge werden noch in den Markgenossenschaften bewahrt.

III. Natur und Umwelt, Siedlung und Sozialstruktur

Die Bauernschaft Deuten mit ihren Ortsteilen Sölten im Süden, Deuten in der Mitte und 
Brosthausen im Norden erstreckt sich entlang des Rhader Mühlbachs. Der ältere Name 
dieses Baches ist Ellerfahrt, Elwenbach, nach der Herkunft aus der Flur Elwen in Lembeck. 
Unterhalb der Tüshaus-Mühle in Sölten wechselt er den Namen und heißt Hammbach 
nach der Flur „im Hamme“ an seinem Unterlauf.

Die Bachniederung ist im Norden infolge der hohen Grundwasserstände mit den Torf-
böden eines Niederungsmoores bedeckt, dessen Fläche von 40 Morgen heute unter Natur-
schutz steht. Im Naturzustand bedeckte ein Erlen-Auenwald die Bachniederung. Durch 
Rodung wurde der Wald in eine Wiesenfläche umgewandelt. Die Wiesen tragen folgende 
Flurnamen: Elsebruck – das ist der Hinweis auf das frühere Biotop eines Erlenbruchs –, 
Neue Grund – Beweis für die junge Rodung –, Dreckwiese – eine Bezeichnung für die 
geringe Qualität (s. Abb. 6). Die Pflege der Wiesengründe begann erst im 19. Jahrhundert 
mit der Bachbegradigung zur Entwässerung des Bruchs, insbesondere durch die Meliora-
tionen von 1902 bis 1906. War man in älterer Zeit auf die Nutzung der Naturgräser und 
-kräuter angewiesen, so trugen die Kunstwiesen Heu als Winterfutter ein und ermöglich-
ten die Aufstockung der Milchviehbestände. Die Hofstellen der Siedlung liegen auf der 
vom Hochwasser freien östlichen Bachterrasse. Von der B 58 im Süden bis Brosthausen 
im Norden reicht eine Fläche schwach lehmigen Sandes, entstanden aus eiszeitlichem Mo-
ränenlehm und Flugdecksand. Der Bodentyp ist die Braunerde, die sich unter ehemaliger 
Laubwaldvegetation gebildet hat. Sölten besitzt überwiegend reine Sandböden, in denen 
als Folge hoher Grundwasserstände die Bodentypen der Gley- und Podsolböden ausgebil-
det wurden. Östlich dieses Siedlungsstreifens am Hammbach liegen die Gerlicher und Ei-
ckeler Heide am Galgenberg, westlich des Hammbachs erstrecken sich die Emmelkämper 
und die Bakeler Mark. Der Bodentyp dieser Sand- und Sandkiesflächen ist die podsolidier-
te Braunerde. Es sind Böden eines ursprünglichen Laubwaldes mit vorherrschender Stielei-
che und Birke. Die Bodenwerte der Bonitierung liegen in Deuten bei 25-45 Punkten. Mit 
geringen, schwachen Lehmanteilen sind hier die besseren Böden mit 40-45 Wertpunkten 
bonitiert, es überwiegen die Böden mit 25-35 Punkten. Arme Böden unter 25 Punkten 
sind in den früheren Markengründen am weitesten verbreitet. Die geringe Bodenqualität 
begrenzte die landwirtschaftlichen Erträge, ganz besonders als die Produktion noch fast 
ausschließlich von der Natur abhängig war. Dies war weitestgehend vor dem letzten Drit-
tel des 19. Jahrhunderts der Fall, bevor die Grün- und die Mineraldüngung bekannt und 
Meliorationen durchgeführt waren.

Es ist auffällig, aber auch verständlich, dass die Siedlungen ihre Standorte bei den hoch-
wertigen Böden haben. Die geringwertigen Flugsand- und Kiesflächen blieben als Marken-
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gründe unbesiedelt. Durch die Rodung der besseren Böden zu Ackerflächen entstanden 
Inseln im Waldland. Diese ältesten Rodungsflächen sind noch heute als flache Aufwölbun-
gen am östlichen Ufer des Hammbachs sichtbar. Jahrhunderte hindurch wurden sie mit 
Plaggen aus der Mark gedüngt und dadurch etwas erhöht. Der nur schwachlehmige Sand 
war leicht mit den früheren Pflügen und Eggen zu bearbeiten. Er lag hinreichend trocken 
für die Saat und hatte eine gute Wasserzirkulation.

Das unbesiedelte Waldland diente vorwiegend als Weide für das Vieh. Zur Eichelmast 
im Herbst wurden die Schweineherden in den Wald getrieben. Bau- und Feuerholz wur-
den dem Wald entnommen. Das Laub diente als Viehfutter und Streu. Der Mutterboden 
wurde abgeschält und als Plaggendung auf den Acker gefahren. Die letzten Baumbestän-
de ließ der Kommandant der hessischen Besatzung im Dreißigjährigen Kriege 1634 als 
Kriegsbeute fällen und in Wesel verkaufen. Das nahe Holland war zu allen Zeiten Abneh-
mer für Holz. An Stelle des Waldes bildete sich eine Strauch- und Heidelandschaft. Sie 
diente als Schafweide. Im Kirchspiel Wulfen wurden im Jahre 1800 1.892 Schafe gehalten, 
1820 waren es 1.690. Die Anzahl der Schafe, die ein Hof in der Heide weiden lassen durf-
te, richtete sich nach seinem Huderecht, und sie erreichte Herdenstärken von 200 Stück. 
Die Schafweide führte zum Untergang des Laubholzes. Durch den Plaggenhieb wurde 
die Pflanzendecke entfernt, so dass Sandheiden entstanden. Aus ihnen blies der Westwind 
den Feinsand zu Dünen am Ostrand der Heide zusammen; es bildeten sich so z.B. die 
Witten Berge am Rande des Moores. Zwar gab es auch in früheren Jahrhunderten schon 
Anweisungen zur Aufforstung, aber eine nachhaltige Forstwirtschaft wurde erst nach den 
Aufforstungen des späten 19. Jahrhunderts eingeführt. Aufgeforstet wurde mit Kiefern, 
einmal wegen des Bodens, aber auch wegen der Schnellwüchsigkeit und Absatzmöglich-
keiten bei den Zechen. Jeder, der in den 20er und 30er Jahren unseres Jahrhunderts die 
Herrlichkeit durchwanderte, erlebte im August den Zauber der Heideblüte.

Das Bild der in früheren Jahrhunderten betriebenen Landwirtschaft und der von dieser 
Art der Bewirtschaftung geprägten Landschaft ist nur noch in geringen Resten vorhanden. 
Zwar wird die Fläche der früheren Herrlichkeit noch zu 53% landwirtschaftlich genutzt, 
aber die Aufforstungen haben die Heide wieder in Wald verwandelt. Die Felder sind viel-
seitig bestellt, kaum noch mit den früheren Getreidearten Roggen, Buchweizen und Hafer. 
Neben Getreide haben Kartoffeln und Futterpflanzen Einzug gehalten. Die Abhängigkeit 
der Erträge von den Naturfaktoren ist nicht mehr so einseitig und stark. Statt des dreifa-
chen Ertrages der Aussaat ist der zwanzigfache zu erwarten. An die Stelle der Entminerali-
sierung der Böden ist die Gefahr der Übermineralisierung getreten.

Wegen der geringen Bodenqualität lag der Lebensstandard naturnotwendig niedriger 
als in den fruchtbaren Börden oder im Kleimünsterland. In Abhängigkeit von den wech-
selnden Bedingungen der Witterung schwankten in fruchtbaren und unfruchtbaren Jah-
ren die Erträge sehr stark. Mit einer Missernte infolge Unwetter oder Pflanzenkrankheit 
ging die Teuerung einher, d.h. die Getreidepreise stiegen bis zum Vierfachen des normalen 
Durchschnitts. Im 19. Jahrhundert waren die Jahre 1817 und 1847 allgemeine Hungerjah-
re. Außerdem missriet die Ernte 1830. Vom Jahre 1817 schrieb der Amtmann der Ämter 
Lembeck und Altschermbeck Brunn in seiner Chronik: „Das ewig denkwürdige Jahr 1817 
erforderte außergewöhnliche Anstrengungen, wenn die Menschen nicht vor Hunger um-
kommen sollten. Die geringen Leute wurden blaß und mager, suchten Hederich vom Felde 
und Brennesseln, um sie als Gemüse zuzubereiten.“ Die Menschen mussten ihr Schicksal 
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hinnehmen. Sie konnten gläubig um den Segen für eine gute Ernte beten und für die gute 
Ernte danken. Das Urteil Brunns vom „ewig denkwürdigen Jahr“ beruht noch auf Erzähl-
traditionen der vorindustriellen Zeit, als mündliche Überlieferungen tatsächlich Jahrhun-
derte überdauern konnten.

Außer den Feldprozessionen gab es reale Maßnahmen zum Schutz der Ernte. Man 
umgab das Feld mit Wallhecken, bekämpfte die Sperlinge und machte die Taubenhaltung 
zu einem Adelsprivileg. Gegen die meisten Schädlinge war man machtlos, wenn man sie 
nicht ausrotten konnte wie das raubende Wild. Eine der schlimmsten Krankheiten war das 
Antoniusfeuer, welches vom Mutterkorn verursacht wurde und zum Verlust von Gliedern 
und zum Tode führte.

Am Anfang der Besiedlung standen unbeschränkte Reserven an Siedlungsland zur Ver-
fügung, die auch von nachfolgenden Generationen noch gerodet werden konnten, so dass 
noch Jahrhunderte hindurch Hofgründungen möglich waren. Aber im 12. Jahrhundert, als 
die Pfarrkirchen gegründet und mit Land und Leuten ausgestattet wurden, erfolgte eine 
Einschränkung. Die neu angesiedelten Höfe erhielten nur noch ein halbes Nutzungsrecht 
in den gemeinen Marken. Im 13. Jahrhundert wurde dieses Nutzungsrecht noch weiter auf 
ein Drittelrecht des Vollerben eingeschränkt. Es bildeten sich also Klassen heraus, die Ko-
lonen oder Erben mit vollem Recht, die Kötter mit einem Drittelrecht. Weitere Einschrän-
kungen wurden seit dem 16. Jahrhundert gemacht, so dass nur noch Kleinstbetriebe ent-
standen, deren Ackernahrung und Weiderecht so schmal waren, dass sie auf Nebenerwerb 
angewiesen waren. Besonders die Wollweberei wurde als Hausgewerbe aufgenommen. In 
Wulfen gab schon 1569 Bernhard von Westerholt als Herr der Herrlichkeit Lembeck den 
Wollwebern den Status einer Gilde, d.h. er verlieh ihnen das Recht der Selbstverwaltung. 
Nach 1680 wurde die Parzellierung eines Hofes durch Ansetzen eines Kötters verboten, so 
dass die Schicht der Kleingesessenen oder Brinker, die nur noch Haus und Garten hatten, 
stark anwuchs. Die Niederlassung dieser Kleingesessenen erfolgte mehr in den Kirchdör-
fern als in den Bauernschaften. Im 19. Jahrhundert entstand eine besitzlose Klasse von Ein-
wohnern auf Altenteilen und in Wirtschaftsgebäuden, deren bescheidene Erwerbs- und 
Lebensmöglichkeiten erst durch das Aufkommen der Industrie verbessert wurden.

An der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, als die Grundherrschaft abgeschafft wur-
de und ein neues Zeitalter der persönlichen und wirtschaftlichen Freiheit begann, hatte 
die Bauernschaft den folgenden Bestand an Höfen (in Klammern die neueren Inhaberna-
men):

In Altdeuten, wie man heute diesen Ortsteil nennt, gab es 9 vollbäuerliche Erbenhö-
fe, nämlich Deutmann (nicht mehr vorhanden; Weide hinter Schaffeld/Schüller), Duwe 
(Enbergs), Heiming, Ross, Specking (Kötters), Schulte. Abseits lagen in östlicher Rich-
tung die Erwicker Höfe Groß Erwig und Klein Erwig (Risthaus), im Südosten Heßbrüg-
ge (Ader). Zu Altdeuten gehörten 6 Kötter: Bussmann (Schaffeld/Schüller), Kölmann 
(Schmidt), Lohberg (Brömmelhaus), Mecheln (Wellmann), Püthe (Büser), Schäper (Dr. 
Hammer).

In Sölten bestanden 7 vollbäuerliche Erbenhöfe: Brüggemann (Ludwig Tüshaus), 
Hemsing, Saalmann ( Jeismann), Vennhoff, Wenke (aufgegangen), Tewes (Lorey), Tüs-
haus; ferner 6 Kötter: Hoffmann (Bolle), Lüer (Lammerding), Möller (Dumpe), Groß 
Elsebusch (aufgegangen), Groß Peclum, Schöler (Halbeisen); dazu aus Kotten abgetrennt 
2 Kleingesessene: Klein Elsebusch (Bußmann) und Klein Peclum.

III. Natur und Umwelt, Siedlung und Sozialstruktur
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In der Nachbarschaft Brosthausen waren 3 Erben ansässig: Brosthaus, Passmann (Heit-
mann) und Schwarzenbrock (Hoflage: Nienhaus; Ländereien: Gewerkschaft Augustus/
Mannesmann). Dazu bestanden 3 Kotten: Piepensteller ( Jungeblodt), Schmidt und 
Schroer (Kirchengemeinde Wulfen, Dammannscher Hof ); sowie 1 Kleingesessener: Ger-
ling (aufgegangen). Zur früheren Orthographie der Namen sei der Hinweis gegeben, dass 
die Schreibweise oft variierte.

Die Betriebe der Bauernschaft Deuten bewirtschafteten zusammen im Jahre 1822 als 
Ackerland 1.120 preußische Morgen, das sind 286 ha, an Wiesenfläche 158 Morgen oder 
40 ha. Das gesamte Privatland hatte die Fläche von 1.844 Morgen oder 471 ha. Weitaus 
umfangreicher waren die Marken- oder Gemeinheitsflächen. Die Emmelkämper Mark, 
welche den Emmelkämper (Kirchspiel Altschermbeck, seit 1975 Holsterhausen) und Söl-
tener Markgenossen gehörte, umfasste 3.552 Morgen (906 ha). Die Altdeutener und Bro-
sthausener waren zusammen mit den Lasthausener (Kirchspiel Lembeck) Markgenossen 
die Besitzer der Bakeler Mark, deren Fläche 5.418 Morgen oder 1.382 ha betrug. Mar-
kenrichter in der Emmelkämper Mark war das Haus Hagenbeck, in der Bakeler Mark das 
Haus Lembeck. Am Ende des Feudalzeitalters besaßen die Herren von Merveldt beide 
Häuser, so dass deren Richter das Markenrichteramt in beiden Marken ausübte.

Außer dem kollektiven Markenland gab es private Heiden und Holzungen, die etwa 
10% der gesamten Heide- und Waldflächen umfassten. Es waren Flächen, die zumeist im 
18. Jahrhundert privatisiert worden waren, und zwar zum Zwecke der Geldbeschaffung, 
um Schulden der Genossenschaften zu tilgen, die zumeist in den Kriegen ihre Ursache 
hatten. Der Anteil der Bauernschaft Deuten an den überörtlichen Gemeinheitsflächen 
war etwa doppelt so groß wie das Privatland. Damit besaßen die Deutener weit über dem 
Durchschnitt der Herrlichkeit Lembeck Anteile an Markenland.

Auch in älteren Zeiten hatte es bereits Privatisierung von Markenland gegeben, z.B. 
durch die Ansiedlung der Markenkötter. Diese zahlten als Abgabe an das zuständige herr-
schaftliche Haus den Markenhafer. Von den Deutener Köttern sind acht Markenkötter. Zu 
dieser Ansiedlungspolitik vermerkt Brunn in seiner Chronik (S. 406), die Überwachung 
der Marken durch die Markenrichter und der Kolonate durch die Grundherren habe die 
Niederlassungen und Neubauten in den Marken sehr erschwert.

Am Ende der Siedlungs- und Sozialgeschichte, die vom frühen Mittelalter bis an die 
Schwelle des industriellen Jahrhunderts reicht, gibt es eine differenzierte Agrarbevölkerung. 
Es wohnten in der Herrlichkeit Lembeck auf einem Quadratkilometer 29 Einwohner. Ver-
gleichsweise seien die heutigen Zahlen angeführt: in Deuten 85, in der Flächengemeinde 
Dorsten 440 Einwohner/Quadratkilometer. Die natürlichen Möglichkeiten des Raumes 
waren bis zur Zerstörung der Landschaft genutzt. Trotz der gering erscheinenden Einwoh-
nerdichte war eine gleichberechtigte Integration der wachsenden Bevölkerung schon lange 
nicht mehr erfolgt, und zu Beginn des 19. Jahrhunderts zeigte sich die Gefahr der Proleta-
risierung nicht erbender Nachgeborener ab. Die Modernisierung der Landwirtschaft und 
die Entstehung der Industrie brachten die Wende zu einer positiven Entwicklung.
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IV. Entstehung und Entwicklung der Siedlung Deuten

Als Siedlung sei hier sowohl der Ort mit seinen Hausstellen wie auch die zugehörige Wirt-
schaftsfläche – die Flur – verstanden. Über das Alter der Siedlungen geben uns bisher die 
Untersuchungen im Kapitel I und II Auskunft: die Datierung der ältesten schriftlichen 
Aufzeichnung in Werden vor 1100 Jahren und die Datierung der Sprache, in welcher der 
Ortsname Thiutina entstanden ist. Wir fragen weiter, wo die Ursiedlung, der Kern der 
heutigen Siedlung zu finden ist, wie sie gewachsen ist im Verlauf der Jahrhunderte. Zur 
Beantwortung dieser Frage hat die geographische Wissenschaft die Methode der Flurkar-
tenanalyse entwickelt. Die Flurkarten wurden 1822 anlässlich der Katastervermessung 
gezeichnet. Kartiert wurden die Parzellen, ihre Besitzer, die Nutzungsart und Bodengüte-
klasse und die Flurnamen zum Zwecke der Grundsteuerveranlagung. Von diesem Bestand 
ausgehend, werden rückschreitend die jüngeren von den älteren Fluren gesondert. Wie bei 
einem Bauwerk mit langer historischer Entwicklung mittels der verschiedenen Baustile und 
Techniken ältere Teile von jüngeren getrennt und in bestimmte Epochen datiert werden 
können, so verhält es sich vergleichsweise mit den Fluren und Orten. Da der Bestand, die 
Lage und das Aussehen der Orte mehr Veränderungen unterlagen als die Besitzverhältnisse 
am Boden, denn früher gab es nur wenig Mobilität an Grund und Boden, sind die Fluren, 
noch genauer das Ackerland als ältester Hofbesitz, das Unterscheidungsmerkmal für die 
Siedlungsentwicklung. – Die 1822 kartierte Flureinteilung besteht heute nicht mehr, denn 
sie wurde durch die Flurbereinigung verändert. Das Ziel dieses Verfahrens war die Zusam-
menlegung kleiner Parzellen zu großen zum Zwecke einer rationelleren Bewirtschaftung. 
Um die Jahrhundertwende 1900 begann nämlich die Mechanisierung der Landwirtschaft, 
in der die Maschinen die Handarbeit ablösten. In Sölten z.B. ist dieses Flurbereinigungs-
verfahren nach dem Ersten Weltkrieg in den Jahren 1919-1925 durchgeführt worden.

Diese nicht mehr gültige Kartierung ist das Urkataster. Die Flurnamen geben in folgen-
der Weise die Möglichkeit zur Unterscheidung von alter und jüngerer Siedlung: ein „Feld“ 
ist älteres Kulturland als ein Teilstück, der „Alte Kamp“ wurde früher gerodet als der „Neue 
Kamp“. Mittels der Besitzverhältnisse kann zwischen dem älteren Land der Erben und dem 
jüngeren von Köttern unterschieden werden. Nach Form und Größe ist das Land der Erben 
meist in längeren und größeren Parzellen angelegt, das der Kötter meist in kurzen und klei-
neren, so dass allgemein lange Äcker eher in Kultur genommen wurden als kurze.

Die genannten Kriterien weisen das Deuterfeld nördlich der B 58 als die Kernflur der 
Siedlung aus (s. Abb. 3). Die breite schwarze Linie, die das Feld kreuzt, ist ein Nachtrag in 
der Karte, nämlich die Trasse der Eisenbahnlinie von 1876; davon muss man also absehen. 
Die höhere Qualität des Bodens ist durch den Lehmanteil gegeben. Der Flurname „Lehm-
kuhle“ im Osten weist darauf hin. Das Deuterfeld ist seit Jahrhunderten als Acker genutzt 
worden, denn Jahrhunderte hindurch wurde mit Plaggen gedüngt, so dass ein „Plaggen-
esch“ entstand, wie der Fachausdruck der Bodenkarte heißt. Besitzrechtlich ist das Feld 
zur Zeit der Kartierung in lange Ackerparzellen gegliedert, die zum Teil durch Untertei-
lung verkürzt sind. Die Gesamtfläche dieses Feldes beträgt 37,8 ha. Besitzer dieser Parzel-
len sind die Deutener Erbenhöfe Ross, Heiming, Deutmann, Duwe und Schulte und der 
Kötter Schäper. Die Größe der Besitzanteile ist unterschiedlich von 4 bis 7 ha. Geringere 
Anteile besitzen das Erbe Heßbrügge mit 2,7 ha, der Kötter Specking mit 1,9 ha. Das Land 
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der Anteiler liegt im Gemenge. Teilparzellen besitzen Schäper, Heßbrügge und Specking. 
Dieser Umstand deutet darauf hin, dass sie nicht zu den ersten Anteilern gehören, sondern 
später beteiligt wurden.

Die zugehörigen Hofstellen der Kernsiedlung Deuten liegen nordwestlich des Feldes 
in einem Haufendrubbel auf dem Hochufer des Rhader Mühlbachs inmitten hofnaher 
Flächen um 1 ha Größe. Im Westen schließt sich jung gerodetes und ziemlich gleichmäßig 
verteiltes Wiesengelände in der Bachniederung an, und im Norden liegen weitere Ackerge-
wanne (s. Abb. 4). Die Lage des Hofes Schäper und die Gemengelage seines Landes zeigen 
an, dass der Kotten Schäper eine frühe Ausgliederung aus dem Hofe Schulte ist. Ebenfalls 
eine sehr frühe Hofteilung scheint zwischen Deutmann und Specking geschehen zu sein. 
Mit „früh“ ist das Hochmittelalter zwischen 900 und 1300 n. Chr. gemeint. Eine spätere 
Gründung ist der Kotten Bussmann.

Dieser Kern der Siedlung Deuten besteht wahrscheinlich aus den 5 Urhöfen Schulte, 
Ross, Heiming, Duwe und Deutmann/Specking. Außer durch Teilung entwickelte sich die 
Siedlung durch Aussiedlung in die Mark weiter. Früheste Aussiedlungen sind Heßbrügge 
und Erwig. Sie entstanden noch im frühen Mittelalter vor 890, denn mit dem Namen 
Deuten im Werdener Urbar von 890 ist Erwig gemeint. Da aber nur Klein Erwig zu Wer-

Abb. 3: Das Deuterfeld, Kernflur der Gruppensiedlung Deuten.
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den gehörte, war der Hof 890 bereits in Groß und Klein Erwig geteilt, möglicherweise um 
den einen Hof an Werden zu übertragen.

Die weitere Entwicklung erfolgte durch Neurodung nach Norden, indem das Deuter-
feld durch neue Gewanne mit einer Gesamtfläche von 28,5 ha erweitert wurde (s. Abb. 
5): „Steuke Acker, Steemken, Berkenacker, Schafweg, In den Gründen, Hammelsbrink, 
Kuhle, Berkenstück, Sandbrei, In dem Kamp, Vogelsang.“

Besitzer mit Parzellen in Gemengelage sind einerseits die Höfe des Deutener Haufen-
drubbels Heiming, Ross, Deutmann, Duwe, Schulte, Schäper und Specking und anderer-
seits die neuen Höfe der nach Norden gewachsenen Siedlung: Große und Kleine Lasthaus, 
Schwarzenbrock, Passmann, Kreienberg, sowie mit Kleinanteilen unter 1 ha Brosthaus, 
Kockswerth und Gerling. Die ursprüngliche Ackerfläche der alten Höfe Deutens hat sich 
von 37,8 ha durch die Neurodung von 16,5 ha auf 54,3 ha erweitert. Die weiteren 12 ha 
dieser Rodungsfläche gehören den Neusiedlern.
Die Siedlung Brosthausen hat eine andere Struktur als die Ursiedlung Deuten. 3 Erbenhö-
fe, Brosthaus, Passmann, Schwarzenbrock, bilden einen Weiler (s. Abb. 6). Hinter seiner 
Hofstelle hat jeder der Höfe in einer großen blockförmigen Parzelle von 4,7 ha „im alten 
Kamp“ bis 6,5 ha „auf dem Felde“ sein Ackerland. Ferner besitzt jeder Hof durchschnittlich 
1,5 ha in Streifen im Gemenge der Erweiterung des Deuter und des Lasthauser Feldes.

Abb. 4: Der Haufendrubbel der Ursiedlung Deuten: Ausschnitt aus der Urkatasterkarte,  
exemplarische Einzeichnung des Hoflandes im Text genannter Höfe.
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Die 3 Kötter Piepensteller, Schmidt und Schroer entstanden am Nordrand der Siedlung 
auf der Mark; ihr Land liegt im „Neuen Kamp“. Als besonderes Charakteristikum sind 
die auf das Handwerk verweisenden Namen zu bemerken. Zur Datierung der Siedlung 
Brosthausen ist neben dem jüngeren Ortsnamen der Anteil an der hochmittelalterlichen 
Flurerweiterung des Deuterfeldes ausschlaggebend. Die Zeit für die Ansiedlung ist vom 9. 
bis 12. Jahrhundert für die Erben und für das späte Mittelalter vom 14.-15. Jahrhundert 
für diese Kötter anzunehmen.

Die älteste schriftliche Beurkundung von einzelnen Hofnamen der Siedlung Sölten fin-
det man im Archiv des Grafen von Merveldt. 1382 kauft Goswin von Lembeck das Gut 
Tüshaus von Sweder Teggink. 1397 ist Vennhoff bezeugt. 1430 verpfändet Wessel von 
Lembeck für ein Darlehen von 110 rheinischen Goldgulden den Zehnten zu Sölten aus 
den Höfen Saalmann, Brüggemann, Hemsing, Steenhues, Fennemanns Gut, Thewes. 1452 

Abb. 5: Das Deuterfeld; Erweiterung der Ackerflur nach Nordosten.
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wird dieser Zehnt wieder eingelöst. Solche urkundlichen Belege von Verpfändungen und 
Übertragungen sind für das 14. und 15. Jahrhundert sehr typisch. Diese Beurkundungen 
sind analog zu modernen Beurkundungen zu sehen, z.B. durch den Notar bei Besitzüber-
tragungen von Grundstücken, in Hypothekenbriefen bei Beleihungen und nicht zuletzt in 
Steuerregistern. Das Lembecker Archiv besitzt die Register über die Abgabe der Rauch-
hühner, das ist die Steuer für jede Feuerstelle, die Zehntabgaben an Korn und die Vieh-
steuern seit dem 16. Jahrhundert. Zwischen der ersten Beurkundung Söltens im Jahre 890 
und dem Einsetzen einer umfangreicheren und detaillierten Überlieferung klafft also eine 
Lücke von 500 Jahren. Diese lässt sich mit Hilfe der Methode der Flurkartenanalyse über-
brücken.

Die Siedlung Sölten ist das Zwischenglied zwischen den Ursiedlungen Dorsten am 
kleinen Hohefeld und Altdeuten am Deuterfeld. Die südlich liegende Hervester Bauern-
schaft Lune ist gleichfalls ein Glied in dieser Siedlungsreihe entlang des Hammbachs. Die 
verwaltungsmäßige Trennung ist eine Folge der Kirchspielsgrenzen im späten 12. Jahrhun-
dert. Die Söltener Höfe Vennhoff und Wenke besaßen noch bis ins 19. Jahrhundert Hude-
rechte in der Hervester Mark. Ursprünglich bestand die Siedlung Sölten aus Einzelhöfen, 
jedoch haben Hofteilungen die Struktur sehr verändert (s. Abb. 7 und 8). Die ältesten 
Erbenhöfe auf der Ostseite des Hammbachs sind Brüggemann, Wenke/Vennhoff – aus 
einer Hofteilung hervorgegangen – Hemsing, darauf folgt eine Siedlungslücke, im Nor-
den liegt Tüshaus, an den der Einzelhof Heßbrügge der Siedlung Deuten grenzt. Auf dem 
westlichen Hammbachufer liegen Saalmann und Thewes. Im Jahre 1540 machten mehrere 

Abb. 6: Brosthausen: in den Ausschnitt der Urkatasterkarte sind  
die drei Erbenhöfe mit ihrem Hofland eingezeichnet.
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Einwohner Wulfens die Aussage, dass 40 Jahre zuvor – also um 1500 – ein Johann Have-
stadt seinen Kindern Bernt, Drude und Gese den Vennhoff, den Kindern Niele und Hylle 
den Steynhof überließ. Darin ist der Grund für die gleichmäßige Parzellenteilung zwischen 
den Höfen Vennhoff und Wenke, ursprünglicher Name Steenhof, zu sehen.

Die Zahl der Kötterbetriebe ist im Siedlungsraum der Einzelhöfe besonders hoch. In Deu-
ten, beim Einzelhof Heßbrügge beginnend, sind im „alten Garten“ 3 Kötter angesiedelt, 
nämlich Kölmann, Püthe und Mecheln. „Im alten Kamp“ zwischen Heßbrügge und Tüs-
haus sind die Kötter Lüer und Groß Peculum angesetzt, daneben auf der Heide im „Ni-
enkamp“ der Kleingesessene Klein Peculum. Zwischen Tüshaus und Hemsing liegen die 
Kotten Hoffmann und Möller. Als Kötter von Brüggemann oder Wenke entstand Groß 
Elsebusch, als Kötter von Vennhoff Schöler. Neben Groß Elsebusch wurde Klein Elsebusch 
ausgesiedelt. Die Kötterbetriebe wurden in kurzstreifigen Gewannen am Ackerland betei-
ligt. Entstanden sind die Kötterbetriebe im späten Mittelalter zwischen 1200 und 1500.

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, wann die Urhöfe Söltens entstanden sind. In 
der Wissenschaft wird über die Frage gestritten, ob am Siedlungsbeginn Einzelhöfe oder 
Gruppensiedlungen standen. Der Ortsname, die Bodenqualität, die Art der Aufteilung 

Abb. 7: Sölten, nördlicher Teil 1822.
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sprechen für Altdeuten als Ursiedlung und für die Erweiterung durch Einzelhöfe sowohl 
in Deuten selbst wie als Füllung der Zwischenräume zwischen den Gruppensiedlungen.

Der römische Schriftsteller Tacitus schrieb 98 n. Chr. eine Ethnographie, die „Germa-
nia“, zu einer Zeit, in der die Wiederbesiedlung der Lembecker Sandebene begann. Dazu 
wird im folgenden Kapitel Näheres ausgeführt. Über die Siedlungsweise der Germanen 
schreibt Tacitus: „Abgesondert und in verschiedenen Richtungen bauen sie sich an, wie 
ein Quell, ein Feld, ein Gehölz ihnen günstig schien ... Jeder umgibt sein Haus mit einem 
Raume ... Bruchsteine oder Ziegel sind bei ihnen nicht im Gebrauch; zu allem bedienen sie 
sich des Holzes ... Die Äcker wurden der Anzahl der Bebauer gemäß von Dörfern im gan-
zen in Besitz genommen, und man verteilte dieselben sofort nach dem Range unter sich ... 
Mit den Saatfeldern wechselte man jährlich, und es ist dazu an Boden Überfluß.“

Diese Beschreibung trifft auf Deuten in mehrfacher Hinsicht zu. Drei Bedingungen 
müssen für die Ansiedlung erfüllt sein: Wasser – hier der Bach – Acker – das Deuterfeld 

Abb. 8: Sölten, südlicher Teil 1822.
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auf dem Hochufer, von besserer Bodenqualität –, der Wald als Gemeinheitsweide. Die An-
siedlung in Dörfern entspricht der Gruppensiedlung des Haufendrubbels, die Aufteilung 
der Ackerflur findet sich in der Gemengelage. Ob die besitzrechtliche Festlegung auf die 
Gründungszeit zurückgeht, kann problematisiert werden. Spätestens muss sie erfolgt sein, 
als die Höfe unterschiedlichen Grundherren zehntpflichtig wurden oder als die Aussied-
lung in die Mark begann. Tacitus nennt auch die abgesonderte Lage der Häuser auf größe-
ren Hofstellen. Diese eingezäunte Hofstelle unterstand nach den später aufgezeichneten 
germanischen Volksrechten einem besonderen Schutz. Dennoch sind die Hoflagen nicht 
unbedingt die ursprünglichen. Bei den Höfen Schulte und Heßbrügge geben die Flurna-
men „Alten Hof “ Hinweise auf Umlegung der Hofstellen. Das Haus gehörte auch noch 
im Mittelalter zur beweglichen Habe.

Der von Tacitus erwähnte Überfluss an Boden ist in der Weite des dünn und nur insel-
haft besiedelten Waldlandes gegeben. Ob die Aussage über den jährlichen Wechsel einen 
Wanderfeldbau meint oder ein Feldsystem mit der Abfolge von Saatfeld und Brache, soll 
offen bleiben. Sobald aber der bessere Boden kultiviert ist, wäre ein Wechsel zu geringwer-
tigem sinnlos. Deshalb wurde mit der Methode der Plaggendüngung statt eines Saatfeld-
wechsels der Mutterboden auf das Dauersaatland gefahren. Der Acker, nicht die Haus-
stellen, sichern die Dauersiedlung auf festem Wohnplatz. Das Ackerland ist das einzige 
anfangs aus der Allmende ausgegliederte Kulturland. Auf eine extensive Bewirtschaftung 
weist Tacitus hin: „Bei des Bodens Fruchtbarkeit und weiter Ausdehnung strengen sie sich 
nicht an, Fleiß anzuwenden, um Obstpflanzungen anzulegen, Wiesen abzusondern und 
Gärten zu bewässern; nichts als die Saat wird der Erde anbefohlen.“ Erst die von den Klös-
tern vermittelte Agrartechnik entwickelte dieses System weiter. In fränkischer Zeit ist die 
Einzelhofsiedlung üblich und folgt nicht nur dem Hammbach, sondern auch dem Midli-
cher Mühlbach. In Lembeck-Beck, dem ehemaligen Middelwik, gibt es frühgeschichtli-
che Grabfunde, mit denen die Kontinuität der Besiedlung seit 500 n. Chr. archäologisch 
nachgewiesen wird. In diese fränkische Periode gehören nach der These der Ortsnamen-
forschung auch die Heim-Namen. Sölten, ehemalige Namensform Sulithem, ist ein solcher 
alter Heim-Name, der in die Siedlungsperiode 500-800 n. Chr. einzuordnen ist. Während 
der Binnenkolonisation dieser Epoche war der Name „in der Mode“.

Mit der Erwähnung archäologischer Funde als Beweise für die Besiedlungsanfänge 
ergibt sich die Frage, wie denn die Söltener und Deutener Fundplätze in die Geschichte 
dieses Stadtteils einzuordnen sind.

V. Vor- und Frühgeschichte; Römer und Germanen

Die Herrlichkeit Lembeck ist reich an archäologischen Funden, die als Zeugnisse der Vor- 
und Frühgeschichte ein schwaches Licht in die Zeiträume werfen, für die es keine schriftli-
che Überlieferung gibt. Besonders wichtig sind Siedlungs- und Grabfunde, welche für eine 
sesshafte Besiedlung Zeugnis ablegen. Im Stadtteil Deuten gibt es Fundplätze aus verschie-
denen Zeitepochen. Das älteste Zeugnis der Besiedlung ist die kleine Gräberhügelgrup-
pe in Sölten, die von den Archäologen in die Jungsteinzeit bis frühe Bronzezeit datiert 
wird. Während der jüngeren Bronzezeit nimmt die Zahl der Grabhügel in der Herrlichkeit 
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Lembeck zu. Auch für diesen Zeitraum gehört Sölten mit einem Urnenfriedhof zu den be-
deutenden Fundplätzen in Westfalen. Hier ist also die Besiedlung seit dem 2. Jahrtausend 
vor der Zeitrechnung archäologisch nachgewiesen.

Hügelgräber wurden auch nördlich der Wienbecker Mühle und in der Deutener Mark 
südlich der B 58 gefunden. Bei Erwig entdeckte man drei Hügelgräbergruppen, und 1982 
wurden nördlich des Galgenberges drei Grabhügel unbestimmten Alters von den Archäo-
logen eingemessen. Es muss die Frage gestellt werden, ob die heutige Besiedlung Deutens 
bis in jene frühen Zeiten zurückreicht.

In der auf die Bronzezeit folgenden Eisenzeit, etwa ab 700 v. Chr., fehlen die Fundstel-
len von Siedlungen. In Rhade wurde die Hälfte eines Halsringes aus der frühen Latene-
Zeit (ca. 400 v. Chr.) gefunden, aber dieser Einzelfund ist nicht hinreichend beweiskräftig 
für die Aufrechterhaltung der These einer dauernden Besiedlung.

Aus der römischen Epoche von 12 v. Chr. bis 16 n. Chr. ist mehr bekannt, weil der 
engere Umkreis Deutens von den römischen Kriegen berührt wurde. Zu nennen ist das 
Römerlager von Holsterhausen, 1 km von der Südgrenze Deuten-Söltens, und der Bericht 
des Tacitus zum Jahre 16 n. Chr. über den Feldzug des Germanicus an der Lippe. Das 
römische Lager in Holsterhausen ist eins von mehreren Zeugnissen der Anwesenheit der 
Römer, denn mehrere Streufunde von Münzen vom selben Platz gehören in verschiedene 
Unterabschnitte der römischen Epoche. Das Lager entspricht in seiner Fläche dem römi-
schen Lager bei Oberaden, daher ist es dem Expeditionskorps des Drusus im Frühjahr des 
Jahres 11 zuzuordnen. Hierzu berichtet auch der Geschichtsschreiber Cassius Dio, dass 
Drusus den Feldzug gegen die Sugambrer im Frühjahr des Jahres 11. v. Chr. mit dem Über-
gang über die Lippe begann. Es gehört zu den festen militärischen Traditionen der Römer, 
vor dem Einmarsch in das feindliche Gebiet ein Lager anzulegen. Am Ende der 28jährigen 
Kriegsperiode hat der Feldherr Germanicus ein an der Lippe gelegenes und von den Ger-
manen belagertes Castell entsetzt und das Gebiet bis zum Rhein mit Militäranlagen neu 
gesichert.

Im Jahre 9 war das römische Heer in der Größe von drei Legionen mit dem Feldherrn 
Varus von den Germanen unter der Führung des Cheruskers Arminius vernichtet wor-
den. In die Diskussion um den Ort dieser Niederlage wurde wegen der Namensassozia-
tion Teutoburg Thiutina/Deuten auch dieser Ort einbezogen. Thiutina hat sich lautlich 
gesetzmäßig in gesprochener Sprache zu Deuten entwickelt. Teutoburg ist dagegen nur 
literarisch überliefert und zwar in den Annalen des Tacitus, die in der Klosterbibliothek 
in Corvey wiederentdeckt wurden. Da im 16. Jahrhundert der Name unbekannt war, hat 
Melanchthon ihn auf den Gebirgsrahmen der Westfälischen Bucht bezogen. Wenn auch 
sicher die Varusschlacht nicht im Deutener Moor stattgefunden hat, denn der Kampf zog 
sich über ein Marschgebiet von drei Tagen hin, so war hier an der unteren Lippe zwischen 
Castra Vetera und Haltern doch Kriegsgebiet. Sowohl der Krieg gegen die Sugambrer wie 
die Rachefeldzüge des Germanicus waren auf die Vernichtung von Siedlungen ausgerich-
tet. Noch bis 69 n. Chr. haben die Römer das rechtsrheinische Gebiet vor Castra Vetera/
Xanten-Birten von germanischer Besiedlung frei gehalten und es als Militärland und Si-
cherheitsgürtel behandelt.

Erst ab 70 n. Chr. wurde das rechtsrheinische Gebiet aufgegeben. Aber auch noch in 
den folgenden drei Jahrhunderten fanden einzelne Feldzüge zur Vernichtung germanischer 
Ansiedlungen statt. Zeugnis der Wiederbesiedlung ist der Grabfund in Holsterhausen, der 

V. Vor- und Frühgeschichte; Römer und Germanen
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als Rest eines von der Lippe abgetragenen Friedhofs anzusehen ist und eine Bestattung in 
einem römisch-kaiserzeitlichen Gefäß enthielt.

Noch näher in den Bereich Deuten gehört das kaiserzeitliche Haus in der Bakeler Mark 
auf dem Boden der früheren Gemeinde Rhade. Gefunden wurden die Spuren 1937 bei 
Meliorationsarbeiten, und die Fundmeldung, die zur wissenschaftlichen Untersuchung 
führte, erstattete Herr Küpper aus Lembeck-Endeln. Es handelt sich um ein rechteckiges 
Pfostenhaus im Umfang von 8,5 x 5,5 m ohne Innenstützen. Das relativ kleine Haus be-
saß eine 1,5 m tiefe Vorhalle und in der Mitte eine Herdstelle, damit ist es als Wohnhaus 
ausgewiesen. Römische Terra-Sigilata-Gefäße und eine römische Münze ermöglichten die 
Datierung ins 3. Jahrhundert n. Chr. Der römische Kultureinfluss ist aus der Nähe zum 
römischen Rheinland, speziell aus der Nähe zu Xanten verständlich. Da die Pfosten in 
die Erde eingegraben wurden, unterlagen sie wegen der Bodenfeuchtigkeit schnell dem 
Fäulnisprozess, so dass etwa jede Generation ein neues Haus errichten musste. Bei einem 
Wohnhaus ist mit Nebengebäuden für das Vieh und die Vorräte zu rechnen, aber der 
Wunsch der Archäologen, eine größere Fläche zur Erforschung des Gehöftes oder gar einer 
Siedlung aus mehreren Gehöften freizulegen, ist nicht realisiert worden. Dieser Wohnplatz 
ist offenbar nicht in die geschichtliche Zeit hinein weiter belegt gewesen, er ist also eine 
frühgeschichtliche Wüstung. Wie weit die Folgerungen gehen dürfen, die aus diesem Fund 
zu ziehen sind, ist bei der Dürftigkeit fraglich.

Der Abbruch gehört in die Zeit, in der germanische Bevölkerung über den Rhein zur 
Eroberung und Besiedlung der römischen Provinzen Niedergermanien, Belgica und Galli-
en abzog. Auch semipermanente Siedlung ist möglich, denn die leichte Bauweise der Häu-
ser bzw. der häufige Neubau bereiteten einem Ortswechsel keine Schwierigkeiten. Auch 
später wurden Hausstellen verlegt, auf den Flurnamen „Alten Hof “ wurde schon hinge-
wiesen. Der Neubau der Höfe im 19. Jahrhundert war in der Regel mit einer, wenn auch 
nur geringfügigen Verlegung der Hausstelle verbunden, denn während der Bauzeit musste 
man am alten Platz weiter wohnen und nach dem Umzug wurde das alte Haus häufig noch 
als Scheune benutzt.

Mehrere Friedhöfe aus der Zeit von ca. 500-800 sind in Erle-Westrich, Lembeck-Beck 
und Wulfen beim ehemaligen Reichsarbeitsdienst-Lager, also in der Deutener Mark ent-
deckt worden. Die Grabbeigaben zeigen an, dass diese Bevölkerung zum fränkischen Kul-
turkreis gehörte. Für die Zeit um 700 gibt die Ausrichtung der Gräber, die Körperbestat-
tung und in Erle und Lembeck die Beigabe christlicher Symbole Zeugnis von der Mission 
an der Lippe. Südlich der Lippe hatte bis 695 Suitbert im Kölner Missionssprengel mis-
sioniert, nördlich der Lippe wurden im Missionssprengel Utrechts die beiden Ewalde zu 
Märtyrern. Andere Gräber geben sich durch Pferdebestattungen und Waffenbeigaben als 
sächsische Kriegergräber zu erkennen.

Welche Antwort gibt es nun auf die Frage, ob Deuten, das 1990 seine 1100-Jahrfeier 
begeht, in Wirklichkeit nicht schon 2000 Jahre älter ist?

Richtig ist, dass auf diesem Boden während der Jungsteinzeit und während der Bronze-
zeit Menschen gelebt haben. Aber eine bis heute durchgängige Besiedlung kann wegen der 
Fundleere in den Jahrhunderten vor der Zeitrechnung und wegen der siedlungsfeindlichen 
Politik der Römer nicht bewiesen werden. Es waren Chamaven, die am Ende des 1. nach-
christlichen Jahrhunderts dieses Land in Besitz nahmen. Seit dieser Zeit und verstärkt seit 
der Siedlungsausweitung ab 500 ist dieser Ort beständig besiedelt gewesen, und bis in jene 
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Zeit reichen die Wurzeln Deutens zurück. Aber es ist üblich, sich bei Jubiläen nach dem 
schriftlich beurkundeten Datum zu richten. Alle anderen Jahreszahlen sind nur ungefähre 
und gerundete Datierungen. In den frühgeschichtlichen Gräbern nur wissenschaftlich for-
mal archäologische Quellen und Beweismittel der Datierung zu sehen, ist für die Einwoh-
ner Deutens zu wenig. Aus dem Bewusstsein, dass hier Menschen ihre letzte Ruhestätte 
gefunden haben, die einst das Land gerodet und die Fundamente für das Leben in den 
folgenden Jahrhunderten gelegt haben, kann Ehrfurcht entstehen.

Die heidnischen Friedhöfe gerieten in den nachfolgenden Generationen nach der An-
nahme des Christentums in Vergessenheit, weil Kaiser Karl d. Gr. in den Gesetzen für die 
Sachsen verbot, dass die Christen ihre Toten bei den Hügeln der Heiden bestatteten. Aus 
dem christlichen Verständnis vom Weiterleben nach dem Tode und dem Brauch der Für-
bitte für die Verstorbenen wurden die christlichen Friedhöfe um die Kirchen herum an-
gelegt. Schon zu Lebzeiten war man bemüht, für sein Seelenheil vorzusorgen, indem man 
Memorien, Seelengedenkmessen, stiftete. Der jährlich wiederkehrende kirchliche Dienst 
wurde in der Naturalwirtschaft mit einer Landschenkung fundiert. Der Mächtige, z.B. 
Ludgerus, stiftete ein Kloster für die Grablege in Werden; der Kleinadel, z.B. Geert von 
Wulfhem im Jahre 1393, übertrug Güter; der einfache Christ begab sich in die Wachszins-
pflicht einer Kirche, so dass immer ein Licht für sein Seelenheil brannte. Dieses christliche 
Motiv wurde die Ursache für den umfangreichen kirchlichen Güterbesitz, und dieser ist 
die Ursache für die Anlegung des Werdener Urbars, in dem der Name Deuten zum ersten 
Male beurkundet ist.

Vl. Die bäuerliche Wirtschaft, Produktion und Preise

Die bäuerliche Wirtschaft ist mit der Nahrungsmittelproduktion die Grundlage des 
menschlichen Lebens. Für die Beschreibung und Beurteilung der bäuerlichen Wirtschaft 
in Deuten und in der Lembecker Ebene im Zeitraum von 1100 Jahren stehen unterschied-
liche Quellen zur Verfügung. Detaillierte Nachrichten des 9. und 10. Jahrhunderts gibt es 
aus Deuten nicht, aber auf der Grundlage von Vergleichen sind Urteile möglich.

Die ältesten Wirtschaftsnachrichten aus Deuten enthalten die Heberegister des Ober-
hofs Rüste aus der Mitte des 11. und des 12. Jahrhunderts. Der Oberhof Rüste hatte um 
1150 die folgenden Naturaleinkünfte: 224 Scheffel Roggen, 8 Scheffel Gerste, 28 Scheffel 
Hafer, 2 Scheffel Bohnen, 8 Bund Leinen und 8 Schweine, 16 Krüge Honig, 23 Hüh-
ner. An Geldeinnahmen sind verzeichnet: 12 Schilling und 7 Pfennig schweren Geldes 
und 12 Schilling leichten Geldes. Wie sich diese Summe aus den Einzelabgaben der Höfe 
zusammensetzt, kann man aus dem Beispiel der Wulfener Höfe des Bernhard in Baklo 
– wahrscheinlich Kottendorf – und des Gerhard in Erfwick – Klein Erwig – erfahren. 
Bernhard zahlte 8 Scheffel Roggen, 1 Huhn, 8 Pfennig für den Heerschilling, ferner noch 
5 Pfennig als Wein- und Werkgeld. Gerhard zahlte 8 Scheffel Roggen und ein Huhn. Ein 
Urbar aus dem 2. Viertel des 15. Jahrhunderts führt nach 300 Jahren fast dieselben Ab-
gaben auf, nämlich von jedem Hof 8 Scheffel Roggen, eine Kanne Honig und ein Huhn. 
Die Geldzahlungen sind etwas variiert, jeder zahlt 8 Pfennig für den Heerschilling, ferner 
Wein- und Werkgeld.

Vl. Die bäuerliche Wirtschaft, Produktion und Preise
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Die Register verzeichnen die tatsächlichen Einkünfte, nicht das Soll, sondern das Ist. 
Das einmal im 9. Jahrhundert festgesetzte Soll ist aber im Laufe der späteren Jahrhunderte 
nicht erhöht worden; die Schwankungen ergeben sich in den Ist-Einnahmen. Die obigen 
Abgaben sind in Art und Höhe typisch für die Besteuerung der Werdener Höfe von der 
Größe eines Vollbauern in diesem Wirtschaftsraum während des Mittelalters.

Auf den Sandböden ist Roggen das wichtigste Produkt des Ackerbaus. Der Honig weist 
auf bestehende Bienenhaltung in den Marken hin. Der Heerschilling ist eine Wehrsteu-
er, die den Militärdienst ersetzt. Mit den weiteren Geldzahlungen wurden insbesondere 
Hand- und Spanndienste abgegolten, die entferntere Höfe auf dem Oberhof nicht leisten 
konnten. Die Grundlage der Währung war seit der Geldreform Karls d. Gr. am Ende des 
8. Jahrhunderts der Pfennig mit der lateinischen Bezeichnung Denar. 12 Pfennig machten 
einen Schilling und 12 Schilling im Münsterland eine Mark. In England galt bis 1971 die 
karolingische Einteilung von Pfennig, Schilling und Pfund, hier jedoch das Pfund zu 20 
Schilling. Das Pfund hieß in Deutschland Mark. Geprägt wurde nur der silberne Pfennig, 
Schilling und Mark waren bis ins 13. Jahrhundert nur Rechnungseinheiten. Dann kamen 
aus Frankreich mit dem Groschen und aus Italien mit dem Goldgulden neue Geldsorten 
auf den Markt. Die Schwierigkeiten, eine genaue Kenntnis vom Maß des Scheffels oder der 
Kaufkraft des Pfennigs zu erhalten, sind sehr groß. Der Scheffel war ein Raummaß, dagegen 
wird heute die Getreidemenge in Gewichtmaßen angegeben. Der Scheffel wurde auch zum 
Flächenmaß, nämlich für die Fläche, auf der man einen Scheffel aussäte. Örtlich schwankte 
der Inhalt des Scheffels; z.B. hatte der Dorstener Scheffel etwa 58 l Inhalt und fasste etwa 
45 kg Roggen; der Coesfelder und Borkener Scheffel enthielt ca. 32 l oder ca. 22-25 kg 
Roggen. Diese Angaben sind nur grobe Mittelwerte; es handelt sich natürlich nicht um 
heutige Hochzucht-Getreidesorten, ferner schwankten die Korngewichte nach Qualität.

Ein um die Mitte des 14. Jahrhunderts aufgestelltes Register, kurz nach 1346 angefer-
tigt, enthält erstmals die Angabe „nach Dorstener Maß“. Im Hebebezirk Schermbeck hatte 
auch das Weseler Maß und in Lembeck und Wulfen der Borkener Scheffel Gültigkeit. All-
gemein galten seit dem 13. Jahrhundert die örtlichen Maße für die Abgaben, jedoch ist die 
früheste Anwendung des Dorstener Maßes noch ungeklärt und wohl auch für die Zeit vor 
1346 aus Mangel an Nachrichten nicht mehr zu erhellen.

Das Gewicht des Pfennigs veränderte sich seit karolingischer Zeit durch die Münzver-
schlechterung. Diese Geldentwertung beschleunigte sich im 12. Jahrhundert. Im Rhein-
land und in Westfalen wog der schwere Pfennig um 1,4 Gramm; exakte gleiche Gewichte 
waren mit den damaligen technischen Mitteln nicht einzuhalten.

Die leichten Pfennige fielen im Gewicht bis 0,6 g ab und wurden seit 1140 nur noch 
einseitig als Hohlpfennige geprägt; der Fachbegriff ist „Brakteaten“. Wegen der Verringe-
rung der Silbermenge und der Kaufkraftentwertung sind die 8 Pfennig zwar nominal wäh-
rend der 300 Jahre gleich geblieben, aber in der Kaufkraft auf einen Bruchteil gesunken. 
Der Scheffel Roggen kostete um 1230 ca. 2 bis 4 Pfennig, 1345 bereits 32 Pfennig, 1423 
in Dorsten 36 Pfennig, und im Jahre 1557, so sagt die Inschrift an der Midlicher Mühle in 
Lembeck-Beck, „galt en Schepel Rogen en Goldguld.“ Hinsichtlich der Getreidepreise war 
dieses Jahr 1557 ein Normaljahr.

Es soll einmal der Versuch gewagt werden, die Produktionsmengen vollbäuerlicher 
Höfe in früheren Jahrhunderten zu berechnen. Überliefert ist im 12. Jahrhundert für 
die Werdener Güter die Abgabe von 8 Scheffeln Roggen vom Vollerbe. Gehen wir davon 
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aus, dass in jener Zeit der Zehnte als Abgabe festgesetzt war, so betrug die Erntemenge  
80 Scheffel. Die bestehende Unsicherheit wird dadurch verstärkt, dass die Größe des Schef-
fels unbekannt ist. Im 14. Jahrhundert wird der Dorstener Scheffel als Maß angegeben. Auf 
dieser Basis wäre der Brutto-Ernteertrag 3.600 kg oder 36 dz.

Wählen wir noch ein anderes Beispiel, nämlich den Schultenhof in Deuten, der nicht 
zum Werdener Besitz gehörte. Den Zehnten dieses Schultenhofes schenkte Hermann 
Werenze im Jahre 1230 dem Zisterzienserinnenkloster Marienborn. Hier ist ausdrücklich 
der Zehnte genannt. Die Äbtissin verkaufte im Jahre 1280 den Kornzehnten von diesem 
Hof in Höhe von 27 Scheffeln Coesfelder Maßes und dazu als blutigen Zehnt ein Fer-
kel aus der hofeigenen Herde. Der Coesfelder Scheffel hat 32 l oder 22-25 kg Roggen. 
Demnach betrüge der Zehnte 6-6,7 dz und der Brutto-Ernteertrag des Schultenhofes wäre 
60-67 dz. Zwischen beiden Beispielen besteht das ungefähre Verhältnis 1:2, und es muss 
gefragt werden, worin der Grund liegt. Die Ursache kann in unterschiedlichen Hofgrößen 
liegen, in unterschiedlicher Ertragsfähigkeit der Böden, aber auch in den Feldnutzungs-
systemen.

Das Ergebnis der Untersuchung dieser Faktoren heißt: Auf dem schwach lehmigen 
Sandboden des Schultenhofes wurde ein Dauerfeldbau betrieben mit der Fruchtfolge von 
zwei Jahren Roggen und im dritten Jahr Hafer. Auf den reinen Sandböden der beiden an-
deren Höfe herrschte ein System der Wechselwirtschaft zwischen Saatfeld und Brache. Die 
Fruchtfolge war im 1. Jahr Hafer, im 2. Roggen, im 3. Hafer, im 4.- 6. Jahr Brache. Es ist 
einsichtig, dass die Getreideproduktion durch die Brache halbiert wird. Um diesen Nach-
teil auszugleichen, wurde die Betriebsfläche der Höfe mit geringwertigen Böden verdop-
pelt. Diese Entwicklung scheint um 1200 abgeschlossen gewesen zu sein. Seitdem gibt es 
die beiden Feldnutzungssysteme: den Dauerfeldbau im Dreijahresrhythmus auf besseren 
Böden und auf Äckern in Gemengelage im Unterschied zum Feldbrachsystem im Sechs-
jahresrhythmus auf geringeren Böden und Einzelfluren. Im 19. Jahrhundert erfolgt mit 
neuen Düngemethoden, anderen Feldfrüchten und Wegfall der Brache die Umstellung auf 
den dreijährigen Fruchtwechsel.

Die Althöfe am Deuterfeld mit der höheren Bodenqualität besaßen Ackerflächen von 
6-7 ha, die während der hochmittelalterlichen Rodungsperiode auf 8-10 ha erweitert wur-
den. In Einzelfällen wurde durch Teilung bzw. Abspliss von Kotten keine Vergrößerung 
erzielt. Es herrschte auf dem Deuterfeld der Dauerfeldbau. Die Einzelhöfe in der Erwei-
terung Deutens und in Sölten vergrößerten ihre ursprüngliche Ackerfläche von 6-7 ha  
auf bis zu 20 ha und nutzten das Ackerland mit dem Feld-Brachsystem. Die beiden un-
terschiedlichen Feldnutzungssysteme bedingen die Größenunterschiede zwischen den 
Siedlungstypen. Bei der Urkatastervermessung stellt sich heraus, dass unter Einbeziehung 
allen Privatlandes die Einzelhöfe Großhufen um und über 120 Morgen sind, während die 
Höfe der Gruppensiedlung Altdeutens um 60 Morgen Land besaßen. Man fragt selbst-
verständlich, wer diese Typenbildung steuerte. Es ist anzunehmen, dass dies seitens der 
Grundherren geschah.

Für den bäuerlichen Konsum stand nicht der Brutto-Ernteertrag zur Verfügung, son-
dern ein Netto-Ertrag nach Abzug eines Drittels des Ertrages für Saatgut und des Zehnten 
als Abgabesoll. Bei dem Beispiel der beiden Werdener Höfe beträgt der Nettoertrag 20,4 dz,  
beim Schultenhof ca. 36,5 dz. Wie viele Menschen konnten davon ernährt werden? Wie 
ist ein Maßstab für den Bedarf zu gewinnen? Brot war das Grundnahrungsmittel. Der 
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Brotpreis war daher in den Städten behördlich festgesetzt und kontrolliert, so auch in 
Dorsten im 15. Jahrhundert. Als man in Frankreich nach der Mitte des 18. Jahrhunderts 
damit begann, volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen aufzustellen, legte man als Pro-
Kopf-Bedarf 2,2 dz Getreide zu Grunde. Eine Gesamtrechnung der Agrarproduktion in 
der Herrlichkeit Lembeck stellte der Amtmann Brunn nach französisch-physiokratischem 
Vorbild zum ersten Male um 1880 auf. Er legte einen Pro-Kopf-Jahresbedarf von 3,1 dz 
zu Grunde, bezog damit den Schrotverbrauch für die Viehmast ein, berücksichtigte die 
gewandelten Verhältnisse des ausgehenden 19. Jahrhunderts.

Der Schweinefleischverbrauch war stark angestiegen, und man war damit weit über die 
Zeit des französischen Königs Heinrich IV. hinausgekommen, der als Ernährungs- und 
Wohlfahrtsideal aufgestellt hatte: „Jedem Bauern sonntags sein Huhn im Topfe.“ Bei der 
Modellrechnung kann man annehmen, dass eine Hufe im Hochmittelalter bis zu 9 Per-
sonen ernährte. Diese Obergrenze wird aber kaum erreicht worden sein, denn die durch-
schnittliche Lebenserwartung lag bei hohen Geburten- und hohen Sterberaten niedrig, 
und die Gebärfähigkeit hat ihre natürliche Altersgrenze.

Es gibt noch einen anderen Weg, um die Produktion zu berechnen. Ausgang ist die 
Ertragsfähigkeit der Böden und die Ackerfläche der Höfe. Geerntet wurde durchschnitt-
lich die dreifache Menge der Aussaat. Bei Hafer und Buchweizen lag der Ertrag höher. Die 
Grundsteuer-Reinertragsberechnung von 1863 ging auch noch vom dreifachen Ertrag der 
Roggensaat aus. 1863 wurden auf einem ha Ackerland durchschnittlich 8 Scheffel Roggen 
gesät, das ist etwas mehr als in älteren Zeiten. Die Erntemenge betrug im Mittel 24 Scheffel 
oder rund 10 dz/ha. Eine Hufe von ca. 7 ha sollte demnach eine Ernte von 70 dz Roggen 
einbringen.

Wenden wir diesen Maßstab auf die obige Modellrechnung an: Der Schultenhof besaß 
um 1230 ca. 6,5 ha Ackerland, d.h. die Ernte ließ 65 dz erwarten. Das Ergebnis entspricht 
der Berechnung auf der Basis des Zehnten. Die beiden Werdener Höfe waren aber nur 
mit dem Zehnten von 36 dz veranlagt, d.h. die Veranlagung war nicht mit der gestiegenen 
Kapazität – d.i. die vergrößerte Betriebsfläche – erhöht worden.

Die bisherigen Darlegungen betreffen die Erbenhöfe in ihren beiden Typen. Diese hat-
ten schon im Hochmittelalter, also im 10.-13. Jahrhundert, über die Voraussetzungen zur 
Selbstversorgung hinaus eine Überschussproduktion, mit der die grundherrlichen Abga-
ben bezahlt wurden und eine Marktbelieferung möglich war.

Wie aber war die Situation der Kötterbetriebe, also der kleineren und siedlungsge-
schichtlich jüngeren Betriebe? Nach den Betriebsgrößen sind drei Gruppen zu unterschei-
den, nämlich Groß-, Voll- und Kleinkötter. Bei der ersten Vermessung 1822 tritt nämlich 
die Kötterklasse mit unterschiedlichen Betriebsgrößen von 2-15 ha in Erscheinung. Groß-
kötter von 60 Morgen, also rund 15 ha, waren in Deuten Schäper und in Sölten Groß El-
sebusch. Sie haben also Betriebsflächen in der Größe von Vollhufnern, aber nur ein Drittel 
der Anteile an den Kollektivflächen der Marken. Die Mehrzahl der Kotten besaß Betriebs-
größen um 10 Morgen, also um 2,5 ha Ackerfläche, und zwar diese i.d.R. von geringerer 
Qualität auf sandigem ehemaligem Markengrund. Die Erträge lagen bei 5 Scheffel Roggen 
oder 6 Scheffel Buchweizen pro Morgen. Unter Einbeziehung der Brachenjahre ist mit 
6 dz Roggen oder 7 dz Buchweizen Nettoertrag für den Konsum im durchschnittlichen 
Erntejahr zu rechnen. Einerseits erklärt sich daraus der große Anteil des Buchweizens als 
Nahrungsmittel in den Kleinbetrieben, andererseits ist die Menge nicht ausreichend, eine 
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mehrköpfige Familie zu ernähren. Das Nahrungsdefizit wurde ausgeglichen durch Arbeit 
auf den Großbetrieben, die mit familieneigenen Arbeitskräften allein nicht bewirtschaftet 
werden konnten. Da die Kötter dieser Größenordnung keine Pferde hielten, ersparten sie 
einen Teil an Nutzfläche, welche die Großbetriebe für den Hafer der Pferde benötigten. 
Als Entgelt für die Arbeit auf den Bauernhöfen wurden die Äcker der Kötter von den Bau-
ern gepflügt, und es wurde in den älteren Zeiten in Getreide gezahlt. Die Kottenzahl in der 
Bauernschaft Deuten mit ihren drei Nachbarschaften erklärt sich aus der Betriebsstruktur 
der Erben. In der Nachbarschaft der Vollhufner am Deuterfeld gibt es nur einen auf Ne-
benerwerb angewiesenen Kotten, in der Nachbarschaft der Großhufnerbetriebe gibt es in 
Sölten vier Nebenerwerbskotten. In der Nachbarschaft der Großhufner und Einzelhöfe 
Alt-Deutens und Brosthausens gibt es acht Nebenerwerbsbetriebe. Solcher Nebenerwerb 
umfasste auch Schäferei, Ursprung für den Hof Schäper in Deuten; Müllerei, nämlich 
Möller in Sölten; Zimmerei und zwar Klein Elsebusch sowie Tagelohnarbeit.

Die Festsetzung der Abgaben in Naturalien bewahrte die Grundherren vor der Ent-
wertung, die bei Geldabgaben sehr stark war. Das Stift Xanten hatte die Praxis, jährlich 
den Geldbetrag neu festzusetzen, für den die Naturalabgaben in Geld bezahlt werden 
konnten, womit das Eintreiben erheblich erleichtert wurde. Zu diesem Zweck wurden 
Durchschnittspreise mehrerer Märkte zu Martini ermittelt, und diese Durchschnittsprei-
se sind für den Zeitraum von 1502 bis 1801 überliefert. Die Preise schwankten in den 
verschiedenen Erntejahren ganz erheblich, Überschussjahre führten zu niedrigen Preisen, 
Mangeljahre hatten Teuerung in der Folge. Wenn der Lebensstandard sehr von den Be-
triebsgrößen abhing, so ebenfalls von den Ernteausfällen der verschiedenen Jahre. Stellt 
man nun mittels der erheblichen Getreidepreisschwankungen fest, mit wie vielen Nor-
mal- und wie vielen Extremjahren zu rechnen ist, so ergeben sich für das 16. Jahrhundert  
66 Durchschnittsernten, 23 Missernten und 11 Überflussernten.

Schwieriger als in der Getreidewirtschaft ist die Ermittlung und Beurteilung der Pro-
duktion in der Viehwirtschaft. Amtmann Brunn schätzte in den 1870er Jahren die „Re-
sultate der Viehwirtschaft auf ein Drittel des Ertrages aus dem Fruchtverkauf.“ Es ist hier 
anzunehmen, wie stets bei der Ermittlung des Sozialproduktes, dass die in der Hauswirt-
schaft für den Eigenbedarf produzierten Mengen kaum zu erfassen sind. Da diese Schwie-
rigkeiten schon immer bestanden, fehlen in den Zehnten auch weiterhin Angaben aus der 
Viehproduktion. Der „Große Zehnt“ ist die Steuer aus der Getreideproduktion, der „Klei-
ne“ oder „Blutige Zehnt“ meint die Viehsteuer. Erhebungen zum Viehbestand und zur 
Viehschatzung wurden nach Kirchspielen, nicht nach Bauernschaften aufgestellt, so dass 
sich für die Beschreibung der Bauernschaft Deuten auch statistisch-technische Schwie-
rigkeiten einstellen. Die Richtigkeit der Schatzungsverzeichnisse wurde von den Pfarrern 
bestätigt. Diese öffentlichen Funktionen, mit denen man im Fürstbistum die Kirchspiele 
beauftragte, sind die Ursache, dass aus den Kirchspielen die Gemeinden wurden. Im Jahre 
1825 war der Viehbestand in der Gemeinde Wulfen der folgende: 124 Pferde, 504 Stück 
Rindvieh, 160 Schweine, 1.690 Schafe. Die Zahl der Haushaltungen betrug 126, davon 
in der Bauernschaft Deuten 37. Ein vollbäuerlicher Betrieb hielt in der Regel 2 Pferde, 
der Großkötter eins. An Rindvieh hielt der Bauer 8 -12 Stück, der Kötter je nach Größe  
2-6 Stück, der Kleinkötter ein Stück.

In der Qualität muss auf den großen Unterschied zu heutigen Tierrassen hingewiesen 
werden. Eine fette Kuh wog zu Beginn des 19. Jahrhunderts 175-250 kg, und die Milch-
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leistung betrug 800-1.000 l pro Jahr. Das Mastgewicht von Schweinen erreichte nach  
9-10 Monaten durchschnittlich 100 kg, maximal nach 1½ Jahren 175 kg. Die westfälische 
Schweinerasse wurde mit diesen Leistungen als eine der besten bezeichnet, und westfä-
lischer Schinken war schon im 16. Jahrhundert berühmt. Die Schafe waren sogenannte 
unveredelte Landschafe. Vom Schaf wurde 1 kg, höchstens 1½ kg Wolle geschoren. Die 
Wollproduktion ermöglichte als Nebengewerbe für Kleinkötter und Kleingesessene die 
Wollweberei, die als eigene Zunft in Wulfen bestand.

Als Weide für Schafe und Rinder diente die gemeine Mark, in welcher die Erben und 
Kötter in abgestuften Rechten ihre Anteile besaßen. Der Markenrichter hatte in allen 
Marken das Recht der Schaftrift und war deshalb zur Haltung großer Herden in der Lage. 
Die Brache der Großhufnerbetriebe ermöglichte pro drei Morgen die Weide für ein Stück 
Rindvieh, so dass diese Betriebe zur zusätzlichen Haltung von etwa 10 Tieren auf privater 
Brachweide in der Lage gewesen wären. Diese Möglichkeit wurde jedoch – vergleicht man 
die Viehregister – nur teilweise genutzt, sei es wegen der Viehsteuer oder aus Mangel an 
Vermarktungsmöglichkeiten.

Vermarktung war unter den verkehrstechnischen Bedingungen der vorindustriellen 
Zeit nur in der Form von haltbarer Ware möglich. Als solche Waren sind überliefert: Ge-
treide, Woll- und Leinentuch, lebendes Vieh, das im Viehtrieb zu den Märkten gebracht 
wurde, geräucherter Schinken, Butter, Honig und Wachs. Als Märkte standen die Städte 
Wesel, Borken, Dülmen und Dorsten zur Verfügung, unter denen sich seit dem 14. Jahr-
hundert mehr und mehr Dorsten wegen der größeren Nähe durchsetzte, so dass der Ver-
waltungsbericht für das Jahr 1860 feststellt, dass der Dorstener Markt allein die Preise be-
stimmte. Dieser war aber auch in ein System wirtschaftlicher Beziehungen verflochten, die 
namentlich durch die Transportbedingungen strukturiert waren.

Seit Beginn der Industrialisierung, also seit den 1840er Jahren, änderte sich das frühe-
re Gefüge, indem die Bevölkerungsballung an der Ruhr marktbestimmend wurde. Dies 
sei an den Roggenpreisen aufgezeigt. Der Durchschnittspreis auf den Martinimärkten für 
den Scheffel Roggen im Zeitraum 1837-1860 betrug in Witten 2 Taler, 3 Silbergroschen,  
6 Pfennig; im Kreise Recklinghausen 1 Taler, 28 Silbergroschen, 5 Pfennig; im Kreise 
Borken 1 Taler, 23 Silbergroschen, 11 Pfennig. Mit abnehmender Bevölkerungsdichte 
tritt also ein deutliches Preisgefälle ein. Die Preise im älteren Marktzentrum Münster von  
1 Taler, 28 Silbergroschen, 7 Pfennig waren von den Märkten Recklinghausen und Dors-
ten erreicht worden. Seit 1814 war nicht mehr die münstersche, sondern die preußische 
Währung gültig, in der ein Taler zu 30 Silbergroschen und der Silbergroschen zu 12 Pfen-
nig gerechnet wurde.

Vergleicht man die wirtschaftliche Leistung der hiesigen Landwirtschaft mit ande-
ren Landschaften, so muss man wegen der Geringerwertigkeit der Sand- gegenüber den 
Lehm- und Lößböden, z.B. des Hellwegs in der Soester Börde, die Ertragsfähigkeit in der 
Lembecker Sandebene mit etwa 50% ansetzen. Diese geringe Ertragskraft kommt auch in 
den Einstufungen zu münsterschen Landesschatzungen zum Ausdruck, ebenfalls in der 
Grundsteuer-Reinertragsberechnung für die preußische Steuerreform im 19. Jahrhundert. 
Neben starken naturbedingten Schwankungen der Ernteerträge haben Kriegszeiten zu den 
Tiefständen des Lebens beigetragen. Ein Gunstfaktor bestand in der Art der bäuerlichen 
Besitzverhältnisse. Das Pachtsystem, das mit viel höherer Belastung der Betriebe zu Un-
gunsten des Betriebsinhabers verbunden war, fehlte in Deuten.
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Ständische Unterschiede der Bauernklassen, unterschiedliche Betriebsgrößen und ab-
gestufte Markennutzungsrechte variierten den Lebensstandard vom normalerweise gut 
situierten Bauern über den Kötterstand mit marginalen Existenzbedingungen bis zu der 
durch die Bevölkerungsexplosion des 19. Jahrhunderts entstehenden und von der Prole-
tarisierung bedrohten Einliegerschicht. Im Jahr 1861 fasste Amtmann Brunn die sozial-
ökonomische Situation der Menschen im Amt Lembeck-Altschermbeck mit folgenden 
Worten zusammen: „Der Wohlstand, obwohl er in einem luxuriösen Leben sich äußerlich 
bemerkbar zu machen scheint, will sich im allgemeinen nicht heben. Besonders die klei-
nen Grundbesitzer, geringen Handwerker und Arbeiter leiden bei dem kleinsten Unfall 
Mangel.“ Dieser hier richtig gesehenen Problematik des neuen vierten Standes halfen erst 
die am Ende des Jahrhunderts einsetzende staatliche Sozialpolitik und Sozialgesetzgebung 
ab.

VII. Herrschaft und Staat

Die Vielfalt des geschichtlichen Lebens hat ihren Ausdruck auch in den kommunalen und 
staatlichen Organisationsformen gefunden, zu denen die ehemalige Bauernschaft und der 
heutige Stadtteil Deuten gehörten und gehören. Ein Stadtteil der Stadt Dorsten ist Deuten 
seit der Kommunalreform vom 1. Januar 1975. Preußische Gemeinde war Wulfen mit der 
Bauernschaft Deuten von 1815 bis 1945. Zum Kirchspiel im Fürstbistum Münster entwi-
ckelte sich Wulfen seit dem ausgehenden 12. Jahrhundert. Noch ältere staatliche Organi-
sationsformen, z.B. Gaue oder Hundertschaften, sind nicht erkennbar. Gesichert ist die 
Zugehörigkeit dieses Raumes zur Diözese Münster als kirchlicher und bis 1803 politischer 
Organisationsform seit der Bistumsgründung im Jahre 805. Innerhalb der Territorialherr-
schaft des Bischofs von Münster bildete sich im späten Mittelalter als Gerichtsbezirk die 
Herrschaft Lembeck. Der Heimatverein hat den Begriff der „Herrlichkeit Lembeck“ über 
ihr Ende im Jahre 1810 hinaus bewahrt und bis heute lebendig erhalten. Die Möglichkeit 
dazu war durch den Fortbestand der ehemaligen Herrlichkeit Lembeck als preußisches 
Amt Lembeck-Altschermbeck mit dem Verwaltungssitz in Wulfen erleichtert.

Folgen wir der historischen Chronologie und geschichtlichen Entwicklung, so ist als 
älteste Herrschaftsform die Grundherrschaft erkennbar. Die Grundherrschaft ist eine für 
das Mittelalter typische Rechtsform. Sie beruht auf dem Rechtsgrundsatz: kein Land und 
keine Leute ohne Herrn.

Eine örtliche kleine Herrschaft ist bis 798/99 in Rüste und Schermbeck nachzuweisen. 
Im Raume Lembeck-Wulfen waren möglicherweise jene sächsischen Adeligen die Herren 
gewesen, deren Gräber mit bedeutenden Waffenbeigaben und Pferdebestattungen in Lem-
beck-Beck aufgedeckt worden sind.

Die Grundherrschaft war Herrschaft über das Land und die darauf wohnenden Men-
schen. Aufgabe der Grundherren war es, den hörigen Bauern Schutz zu gewähren: Rechts-
schutz im Bauern- und Markengericht, Sicherheit nach außen und innen, Hilfe in der Not. 
Der hörige Bauer war vom Kriegsdienst befreit und zahlte eine Wehrsteuer mit dem Heer-
schilling. Als im späten Mittelalter das Haus Lembeck überall die grundherrlichen Rechte 
erworben hatte, stellte es den Richter für die Zivil- und Strafgerichtsbarkeit und das No-
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tariat. Unter den Ausgaben des Hauses Lembeck erscheint auch die Kornspende für die 
Armen, modern ausgedrückt ist dies der Sozialetat oder die Tätigkeit eines Sozialamtes. 
In diesem Zusammenhang ist auch die Gründung der Michaeliskapelle mit der Anstalt 
zur Pflege von Kranken, Witwen und Waisen 1738 als soziale Einrichtung der Herrschaft 
Lembeck zu nennen. Die Grundherren waren auch die Gründer der Pfarrkirchen, über die 
sie daher das Patronat ausübten, das Vorschlagsrecht für die Pfarrer.

Die Bauern waren dem Grundherrn hörig. Hörigkeit ist nicht Leibeigenschaft. Aber die 
Eigenhörigen waren nicht im modernen individualistischen Sinne frei. Sie waren an den 
Hof gebunden, den sie erblich und vererbbar besaßen. Sie konnten ihn nicht aufgeben und 
wegziehen, aber sie konnten bei Erfüllung ihrer Pflichten auch nicht vom Hof gewiesen 
oder gekündigt werden. War kein Erbe vorhanden, so wurde der Hof vom Grundherrn neu 
besetzt, entweder in der Form des Erbbesitzes oder in der Form des auf Zeit befristeten Be-

Abb. 9: Abgaben Hof Vennhof: Kirchgeld.
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sitzes. Der befristete Besitz war Pacht und i.d.R. mit höheren Abgaben verbunden, bis zur 
vierten Garbe, die auch eine Anpassung an die veränderten Preissituationen ermöglichte. 
Aber das Pachtsystem wurde in der Herrlichkeit Lembeck nicht angewendet, so dass es 
aus diesem Grund nicht zu sozialen Härten kam. Für die Überlassung des Hofes bestand 
die Pflicht, Abgaben zu leisten und zwar in Naturalien. Eine Steuer war der Heerschilling 
als Geldsteuer und die Wachszinspflicht als Naturalsteuer. Beide ersetzten die Pflicht zur 
Heeresfolge. Den Wehrdienst leisteten dafür die Grundherren, also das Kloster Werden, 
welches das Militär zu stellen hatte, oder die Herren von Wulfen und Lembeck, die als 
Ritter dienten und ihre Dienstpflicht bei der bischöflichen Burg in Dülmen oder in Lü-
dinghausen als Burgmannen leisteten. Sie konnten sie auch dadurch erfüllen, dass sie selbst 
eine Burg errichteten, die dem Bischof als militärischer Platz zur Verfügung stand, so die 
festen Häuser Lembeck und Hagenbeck. Die Kosten der Staatsverwaltung bestritt der Bi-
schof aus seinen Grundherrschaften bzw. Kircheneinkünften. Das gesamte System beruhte 
auf der Naturalwirtschaft. Es änderte sich, als im späten Mittelalter insbesondere mit den 
Söldnerheeren und den Fehden ein neuer Finanzbedarf des Staates entstand, der aus den 
alten Steuerquellen nicht mehr zu decken war. Ohne dass die alten Steuern abgelöst wur-
den, sind neue Landessteuern, die sogenannten Schatzungen, eingeführt worden, die im 
Wesentlichen als Personen- und Viehschatzungen erhoben wurden.

Die früheren Abgaben blieben den Grundherren erhalten. Die Unterscheidung von 
öffentlichen – wie Steuern – und privatrechtlichen – wie Pacht – ist nicht zu treffen. Die 
Grundherrschaft war im späten Mittelalter ein Vermögensbestandteil. Sie wurde vererbt, 
verkauft, man nahm Kredite darauf auf. Der größte Teil der Überlieferung besteht aus 
solchen Verpfändungsurkunden. Die geistlichen Grundherren insbesondere verkauften 
entfernt liegenden oder isolierten Grundbesitz, der schwer zu verwalten war, oder sie ver-
gaben ihn als Lehen gegen Geld, so dass der umständliche Naturalientransport entfiel. We-
gen des Rückgangs an Klosterinsassen bestand auch kein Bedarf mehr für große Mengen 
an Naturalien. Auch die Abtei Werden und das Stift Xanten gingen zur Rentenwirtschaft 
über, indem sie die Höfe gegen Geld verliehen und die Oberhöfe verpachteten. Das Haus 
von Heyden auf Hagenbeck war im 16. Jahrhundert mit dem Hof Erwig belehnt und zahl-
te dafür an Werden einen Goldgulden, eine mäßige Summe für den Hof, der seinerseits  
8 Scheffel Roggen an den Grundherren abführte.

Neben Naturalabgaben für den Boden und die Geldsteuer für die Befreiung vom Wehr-
dienst trat der Frondienst. Auch diese persönliche Dienstpflicht gehört ins System der Na-
turalwirtschaft und wurde in der Form von Hand- und Spanndiensten abgeleistet. Wegebau 
und -unterhaltung, Kirchbau und Hochwasserschutz, Arbeit auf dem Herrenhof wurden 
durch Hand- und Spanndienste bestritten. Für Mädchen war die Regel eine Dienstzeit als 
Magd auf dem Herrengut. Damit war nicht nur die Arbeit verbunden, sondern auch Lohn 
und Anleitung in Wirtschaftsführung, Haushalt und Küche, so dass manche Frau mit 
Stolz darauf verwies, sie habe im Schloss oder Kloster die Küche und den Haushalt erlernt. 
Die teilweise Bezahlung in Naturalien war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts üblich, dazu 
gehörte der Pfarrhof als Unterhalt für den Pfarrer, das Messkorn, die freie Dienstwohnung 
und freier Brand sowie das Deputatland für Vikare und Lehrer.

Die Grundherrschaft war vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert die Basis für das 
gesamte politische, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Leben. Das Verhältnis von Herrn 
und Hörigen ist in der Praxis nicht als ideale Pflichtenteilung, sondern ebenso wie heute 

VII. Herrschaft und Staat



202 Die Bauernschaft Deuten

das Verhältnis von Verwaltung und Bürger oft als lästig angesehen worden, besonders im 
Moment der Steuerzahlung. Aus dem Ethos der Treue wurde oft eine harte Notwendig-
keit, und statt der sittlichen Bindung bestand das Machtverhältnis. Als besondere Härte 
wurde allgemein die Sterbefallabgabe angesehen, die als Abgabe vom Nachlass erhoben 
wurde, ebenso das Gewinngeld, das ist eine Einstandszahlung des Nachfolgers. Wegen der 
unmittelbaren Aufeinanderfolge dieser Gefälle wurde die Härte als besonders unerträglich 
empfunden.

Die kirchlichen Grundherrschaften sind wegen der Fähigkeit zur schriftlichen Regist-
rierung als älteste überliefert. Die weltlichen Grundherrschaften werden erst ab Ende des 
12. Jahrhunderts bezeugt. Um 1150 tritt an die Stelle älterer Ortsangaben in Werdener 
Urbaren die Angabe „in Hagenbeke“ als Grundherrschaft des Hauses Hagenbeck, die 
sich über Höfe in Emmelkamp, Hervest und Holsterhausen und Sölten erstreckte, zu der 
das Markengericht in der Emmelkämper Mark gehörte, in der die Söltener Höfe berech-
tigt waren. Auf die Familie von Hagenbeck folgte auf dem Erbwege über die Heirat mit 
Voltera, der Tochter des Wessel von Hagenbeck, das Haus von Heyden als Inhaber dieser 
Herrschaft. Als Grundherr ist Wennemar von Heyden 1397 für Vennhoff bezeugt; 1511 
wieder ein Wennemar, 1527 Lubbert von Heyden für Klein Erwig in Deuten. 1659 ging 
die Herrschaft Hagenbeck durch Verkauf in den Besitz des Hauses Velen in Raesfeld über, 
1659 erfolgte die Belehnung mit den Werdener Gütern durch Abt Adolf. 1697 erwarb die 
Herrschaft Lembeck die Besitzungen und Herrschaftsrechte des Hauses Hagenbeck.

Auf diesem Wege erscheinen gegen Ende der Feudalzeit fast alle Rechte im Schloss 
Lembeck vereint, aber die Grundherrschaften waren keine geschlossenen räumlichen Be-
zirke, sondern innerhalb der meisten Bauern- und Nachbarschaften gab es verschiedene 
Grundherren. Durch klösterlichen und kirchlichen Streubesitz, durch Vermögensübertra-
gungen verschiedener Art wie Eheverschreibung, Witwengut, Vererbung, nicht eingelöste 
Verpfändung, Verkauf und Verschenkung wurden die Grundherrschaften zersplittert oder 
umgekehrt wieder kumuliert.

Außer der Abtei Werden war das Kanonikerstift Xanten Grundherr in Deuten für sei-
nen Hof Ross. An diesem Beispiel soll kurz aufgezeigt werden, wie Hofnamen wechseln 
konnten und die Identifizierung schwierig wird. Um 1300 ist Jo von Deuten Inhaber. Wie 
bei den Werdener Höfen im 12. Jahrhundert sind nur Personennamen im Gebrauch. Im 
15./16. Jahrhundert wird der Hof Sickinghove genannt. Inhaber ist eine Familie ten For-
ken. Seit Ende des 17. Jahrhunderts heißt der Hof nach dem neuen Inhaber Ross. Da die 
Vogtei über das Stift Xanten und seine Besitzungen vom gräflichen, seit 1415 herzogli-
chen Hause Kleve ausgeübt wurde, gehörte Ross zu den sogenannten Braam-Clevischen 
Gütern.

In Wulfen besaßen die Ritter von Wulfhem das Bauern- und Markengericht. Diesem 
Niedergericht unterstanden in der Deutener Mark auch die Deutener Höfe. Die Ritter 
von Wulfhem gründeten die Pfarre Wulfen. Die Raumgliederung der Kirchspiele oder 
Sprengel geht von rationalen Gesichtspunkten der Entfernung zur Kirche aus, sie zertrennt 
daher ältere Siedlungs- und Markengemeinschaften. In Urkunden sind folgende Angehö-
rige des Hauses von Wulfhem bezeugt: die bischöflichen Drosten Albert I. von 1173 bis 
1203, Albert II. von 1219 bis 1268, der Ritter Anselm 1258, Dietrich von Wulfhem 1259, 
der Droste Albert III. von 1269 bis 1283 und seine Brüder Hermann und Dietrich 1275, 
Bernhard 1304 und 1324, Heinrich 1317, der Pfarrer an St. Matthäus in Wulfen Johann 
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von Wulfhem und sein Bruder Geert/Gerhard von 1393 bis 1399. Das bischöfliche Dros-
tenamt in Lüdinghausen wurde in der Familie erblich, und infolgedessen nannten sie sich 
nach der Burg Droste zu Vischering. Die Besitzungen in Wulfen wurden im Laufe des 13. 
und 14. Jahrhunderts aufgegeben. Die Familie hatte enge Beziehungen zu dem 1230 in 
der Hohen Mark vom Bischof Ludolf von Münster gegründeten Zisterzienserinnenklos-
ter Marienborn, das 1243 nach Coesfeld verlegt wurde. Die zweite und vierte Äbtissin 
Elisabeth waren Töchter aus dem Hause Wulfhem. Anlässlich der Klostergründung 1230 
vermachte die Familie dem Kloster den Zehnten in Dimke: 1258 übertrug Anselm einen 
Eigenhörigen; 1259 beurkundet Bischof Otto einen Verkauf des Dietrich von Wulfhem, 
demzufolge der Kirche in Wulfen jährlich 30 Pfennige zuflossen. In dem Register der 
Kircheneinkommen in der Diözese Münster von 1313 wird das Einkommen der Pfarre 
Wulfen mit zwei Mark veranschlagt. 1275 schenken drei Brüder von Wulfhem ein Haus 
im Kirchspiel Hervest, und 1288 tritt der Droste Albert v. Lüdinghausen gleichfalls Gü-
ter an das Kloster Marienborn ab. 1393 stiftet Geert seinem Bruder Johann, dem Pfarrer 
von Wulfen, eine Rente von 6 Scheffeln Roggen aus seinem Besitz in Middelich, die nach 
Johanns Tod dem jeweiligen Pfarrer von Wulfen zufließen sollten als Stiftung einer jährli-
chen Seelenmesse für Geert und seine Vorfahren, d.h. für die Familie von Wulfhem. Er ver-
kaufte auch mit Zustimmung seines Bruders einen Zehnten in Emmelkamp und das Gut 
Risthaus in Lembeck an Goswin von Lembeck. An die Kirchenmeister der Pfarre Wulfen 
verkaufte er den Hof von Hohenwulfen, auf dem bis 1896 das Pfarrhaus stand, und Johann 
von Wulfhem verkaufte den Kirchenmeistern 1399 die Hofstätte Uphues. Damit waren 
der Besitz und die Herrschaftsrechte des Hauses von Wulfhem in Wulfen erloschen und an 
die Pfarre, das Kloster Marienborn und das Haus Lembeck übergegangen.

Von Hermann Werenze erhält das Kloster Marienborn 1230 als Gründungsausstattung 
den jährlichen Zehnten vom Schultenhof in Deuten. Dieser Schultenhof hieß später das 
Nonnengut.

Die Nachrichten über das Haus Lembeck beginnen 1177 und 1184 mit Adolf von 
Lembeck in bischöflichen Urkunden. Ein weiterer Adolf von Lembeck begegnet in Ur-
kunden von 1230 bis 1241 unter den Ministerialen und als Burgmann des bischöflichen 
Hauses Dülmen. Von 1254 bis 1295 ist Wessel von Lembeck beurkundet. 1382 wird das 
Haus Lembeck mit dem Ankauf des Hofes Tüshaus Grundherr in Deuten. Aus einer Ver-
pfändungsurkunde von 1430 geht hervor, dass Wessel von Lembeck bereits den Zehnten in 
Deuten besitzt. Zu den wichtigen staatlichen Hoheitsrechten gehörte die höhere Gerichts-
barkeit als Appellations- und Blutgericht. Dieses Recht kaufte Wessel von Lembeck am  
30. März 1324 von Johannes Dorinc nebst Frau und Tochter sowie von Eberhard von Ulfte 
nebst Frau und Sohn. Dieses Gericht tagte jährlich um St. Johanni unter der Bezeichnung 
„Göding“ auf der Heide beim Hof Püthe zwischen Deuten und Sölten. Der Lembecker 
Richter führte den Vorsitz. In Deuten liegt auch der Galgenberg, auf dem die Todesstrafe 
vollzogen wurde. Überliefert ist die Hinrichtung eines Kirchenräubers im Jahre 1710.

Eine andere Gerichtsart war das Freigericht, das in Deuten einen Freistuhl, d.h. eine 
Gerichtsstätte hatte. Über den Ursprung der Freigerichte gibt es eine umfangreiche wis-
senschaftliche Auseinandersetzung und mehrere Hypothesen. Das Freigericht ist nicht 
identisch mit der Feme. Schon bald nach 1300 waren die Grafen von Ravensberg im Besitz 
der Freigrafschaft Heiden als eines Lehens des Bischofs von Münster. 1317 gab Otto IV. 
von Ravensberg sie an Menzo von Heiden. Kaiser Karl IV. etablierte 1371 die Freigerichte 
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als Landfriedensgerichte. Am 16. Oktober 1374 belehnte Wilhelm aus dem Hause Jülich, 
Graf zu Berg und Ravensberg, den Bitter von Raesfeld mit der Freigrafschaft in den Kirch-
spielen Lembeck, Wulfen, Hervest, Schermbeck, Raesfeld und Erle. Drei Wochen später 
tritt Wennemar von Heyden, der die Freigrafschaft vorher besessen hat, das Freigericht in 
den genannten Kirchspielen mit den dazu gehörenden Gütern für 650 Goldgulden an Bit-
ter von Raesfeld ab. Als zur Freigrafschaft gehörige Güter werden 1374 zwei Höfe zu Last-
hausen, nämlich der Freihof und das Bertengut, Saalmannsgut in Sölten, in Wulfen Sender 
und Schoneberg, ferner Katenberg bei Wenge in Hervest aufgeführt. Die Inhaber dieser 
Höfe waren Freischöffen. Am 1. September 1456 ist das Gericht Gegenstand eines Erb-
teilungsvertrages zwischen drei Brüdern von Raesfeld, von denen Goissen (oder Goswin) 
das Gericht erbt. Am 13. Juli 1512 belehnt Johann von Kleve-Mark den Johann von Raes-
feld, Goswins Sohn, mit dem Freistuhl zu Assenkamp, Deuten und Dirycking, zu dem die 
Kirchspiele der Herrlichkeit Lembeck, ferner Raesfeld und Lippramsdorf gehörten. Erneut 
am 4. April 1576 belehnt Wilhelm, Herzog zu Jülich, den Johann von Raesfeld, Sohn des 
Adolf von Raesfeld, mit den genannten Freistühlen. Die Zahl der Kirchspiele war durch 
die Abpfarrung von Holsterhausen 1443 und Rhade 1489 entsprechend angestiegen.

Bitter von Raesfeld war auch am Gogericht zu Lembeck interessiert, wie aus einem 
Vertrag von 1386 mit Johann von Lembeck hervorgeht, so dass durchaus die Möglichkeit 
bestanden hat, dass eine andere Form von Herrlichkeit entstanden wäre. Aber das Goge-
richt blieb beim Hause Lembeck, es wurde nie veräußert. Die Inhaber wurden durch die 
Belehnung vom Bischof von Münster als Landesherren in ihrem Recht bestätigt. Solche 
Lehnsurkunden besitzt das Archiv in Lembeck von 1467, ausgestellt von Bischof Heinrich 
III. für Johann von Lembeck, ferner von 1497, 1510 und 1525. Als 1526 das Geschlecht 
von Lembeck erlosch, folgte auf dem Erbwege das Haus Westerholt und auf dieses 1708 
das Haus Merveldt. Das Datum für den Beginn der Herrlichkeit Lembeck ist der 30. März 
1324.

Die Gerichtsrechte des Hauses Lembeck endeten 1810 mit dem Anschluss an Frank-
reich; denn 1810 annektierte Napoleon das norddeutsche Gebiet zwischen der Küste und 
der unteren Lippe für das Kaiserreich. Nach französischem Verwaltungsmuster wurden 
Mairien eingerichtet, Deuten gehörte zur Mairie Lembeck. Als Preußen 1815 die west-
fälischen Gebiete erhielt und die Provinz Westfalen einrichtete, wurde die Bezeichnung 
„Mairie“ in „Bürgermeisterei“ eingedeutscht und 1844 in „Amt“ geändert. Die Eingliede-
rung in den Kreis Recklinghausen erfolgte 1816. Bis zu diesem Jahr stand der letzte Richter 
des Patrimonialgerichtes Lembeck, Josef Reischel, der Verwaltung vor. Nachfolger war bis 
1837 Bürgermeister Jodokus Brunn, auf ihn folgte als Amtmann bis 1875 sein Sohn Franz 
Brunn, der um 1880 die mehrfach zitierte Chronik verfasste.
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VIII. Vom Glockenschlag und Vogelschießen

1324 hatte Wessel von Lembeck das Gogericht erworben, das als Landgericht die Blutge-
richtsbarkeit ausübte, also Strafen gegen Leib und Leben von Rechtsbrechern verhängte, 
auch damit verbunden die Aufgaben für äußere und innere Sicherheit erfüllte. Der Gal-
genberg als Richtstätte liegt in der Heide zwischen Deuten und Lembeck. Überliefert ist 
die Hinrichtung des Kirchenräubers am 15. Dezember 1710 als Strafe für die Kirchendieb-
stähle von 1697 und 1700. Bemerkenswert für die damalige Denkweise ist auch die Erzäh-
lung, zwei Landstreicher hätten den Tätern ein Pulver ins Essen gestreut. Da es sich um 
Mitglieder der eigenen Gemeinde handelte, die man kannte und deren Verhalten charak-
terlich unerklärlich schien, schob man die Schuld auf Unbekannte und hielt Zauberei für 
glaubwürdiger. Die Aufgaben eines Gogerichts werden in einem Weistum des Oberhofs 
Dorsten von 1228 erwähnt. Es heißt darin, dass es mit dem Ruf „wapen iow“ abgehalten 
wird. Dieser Waffen- oder Alarmruf wurde auch mit den Kirchenglocken geläutet. Der Ruf 
galt der Verfolgung von Verbrechern auf frischer Tat und der Abwehr von Überfällen.

Das Gogericht des Hauses Lembeck tagte beim Püthenhof in Deuten um den Johan-
nistag (24. Juni) unter der Bezeichnung „Göding“. An diesem Termin wurden die waffenfä-
higen Männer auf der Heide im Gebrauch der Waffen geübt. Gleichzeitig wurde das Vogel-
schießen veranstaltet. Ein Biertrinken schloss sich an. Alarmierung der bewaffneten Macht 
und Waffengebrauch gehörten also zur Kompetenz des Gogerichtsherrn.

Zum Verständnis der folgenden Gerichtsurkunde ist eine Vorgeschichte erforderlich. 
Im Jahre 1390 setzten sich die vier Kinder des verstorbenen Johann von Lembeck über das 
Erbe auseinander, das in mehrere Linien geteilt wurde. Die Burg Lembeck blieb bei Wessel 
von Lembeck. U.a. ging das Patronat über die Kirche in Hervest auf eine andere Linie über, 
fiel aber 1490 mit dem Tode des letzten kinderlosen Inhabers Everhard Wilp wieder an das 
Haus Lembeck zurück. Das abgesplitterte Erbe war letztlich am 18. November 1486 für 
6.000 Goldgulden durch Johann von Lembeck zurückgekauft worden. Um die Rechte des 
Hauses am Gogericht festzustellen, veranlasste Johann von Lembeck am 21. August 1486 
eine Befragung von Eingesessenen der Kirchspiele Hervest, Holsterhausen, Altschermbeck 
und Erle durch seinen Richter Gossen Spyrlinck. Die Eingesessenen bestätigten, dass zur 
Zeit des sel. Wessel von Lembeck, der sel. Jungfer Aleke von Lembeck und des jüngst in 
Buldern verstorbenen Johann von Lembeck – wir können zusammenfassen: während der 
vorhergehenden Generation – alle Eingesessenen der genannten Kirchspiele betreffend 
den Glockenschlag und das Kirchengebot dem Herrn zu Lembeck und der Herrlichkeit 
gehörig gewesen seien.

Diese Zeugenaussagen bestätigen zunächst, dass bei der Teilung des Lembecker Erbes 
das Gogericht beim Haus Lembeck geblieben war. Ferner ist darin die Aussage eingeschlos-
sen, dass auch früher die Leute anderer Grundherren oder Vogteien dem Lembecker Goge-
richt untertänig waren. Dies ist insofern wichtig, als über Hervest-Orthöve die Stadt Dors-
ten Grundherr war; in Lune, Wenge, Holsterhausen gehörte die Grundherrschaft überwie-
gend dem Hause Hagenbeck, zum Teil als Werdener Lehen; in Altschermbeck bestimmte 
der Abt von Werden den Vogt; in Erle wohnten Wachszinsige des Stiftes Xanten, die der 
Klever Vogtei unterstanden. In allen vier Kirchspielen besaß zur Zeit der Befragung das 
Haus Lembeck das Kirchenpatronat nicht. In Fortführung dieser Klärung der Lembecker 
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Gerichtsrechte holte Johann von Lembeck 1487 Auskunft bei den Freischöffen über den 
Freistuhl zu Deuten ein. Darauf schließt er 1488 einen Vertrag mit Johann von der Horst, 
dem Drosten des Herzogs von Kleve im Amte Neuschermbeck über die Abgrenzung des 
Amtes und die beiderseitigen Rechte. Die Lösung ist eine territoriale: Jeder solle in sei-
nem Gebiet das Gericht ausüben und auch die fremden Einwohner – gemeint ist anderer 
Herrschaft – schützen. Johann von Lembeck verpflichtete sich ausdrücklich zum Schutz 
der Leute der klevischen Vogtei, der sogen. Braam-Klevischen, wofür jeder klevische Hof 
einen Malter Hafer Weseler Maßes und zwei Hühner und jeder Kotten die Hälfte geben 
sollte. Die Leute der Klever Vogtei sollten wie die lembeckischen Untertanen zum Lembe-
cker Waffengericht und Glockenschlag erscheinen und zu den Landesfestungen und Lan-
desnöten beitragen. Allerdings hat dieses Abkommen den klevisch-lembeckischen Gegen-
satz wegen der Landeshoheit über die Braam-Klevischen nicht für immer gelöst, denn in 
einem Vertrage von 1588 stellte Kleve die Lembecker Rechte über Klever Leute als Lehen 
dar. Erst 1499 vereinbarten auch die Inhaber des Hauses Lembeck, Johann der Jüngere, 
und des Hauses Hagenbeck, Arndt von Heyden, förmlich in einem Vertrag, was schon seit 
langem geübte Praxis war, nämlich dass alle Einwohner der Herrlichkeit Lembeck unab-
hängig von ihrer Grundherrschaft dem Aufgebot durch den Lembecker Glockenschlag zu 
folgen hatten, um die Landwehren zu errichten und zu beschützen. Und alle Untertanen 
sollten nur das Lembecker Gericht in Anspruch nehmen.

Der Zusammenhang zwischen Gogerichtsrecht und Landesverteidigung wird in die-
sem Vertrag ebenso deutlich wie im oben beschriebenen „Göding“ auf der Heide beim Hof 
Püthe. Die Problematik für einen Teil der Untertanen lag darin, dass ihre Grundherren 
anderen Staaten angehörten und dass die Landesherren nicht immer friedlich miteinander 
verkehrten.

Aus der Waffenübung und dem Umtrunk beim Göding entstanden die Schützenfeste. 
Die folgende Bestimmung über die Schützenfeste enthält die Landordnung des Bischofs 
von Münster, die 1571 erlassen wurde: „Betreffend das Vogelschießen will man gestatten 
und nachgeben, dass solches an jedem Orte im Jahre einmal geschehe, doch dass niemand aus 
fremden Bauernschaften dazu gefordert und nicht mehr Bier als auf je 20 Personen eine Ton-
ne angeschlagen oder bestellt werde. Eine solche Gesellschaft soll auch nicht länger als einen 
Nachmittag währen, und sich ein jeder bei Tag zeitig wieder nach Hause begeben.“ Verboten 
war das Mitführen von Rohren oder Büchsen über das Feld außerhalb des Vogelschießens. 
Das Schießen von Wild wurde mit dem Verlust der Büchse oder des Feuerrohrs geahn-
det.

Über das Vogelschießen und die Landesverteidigung erließ Matthias von Westerholt, 
Herr zu Lembeck, im Jahr 1592 eine neue Ordnung für die sieben Kirchspiele der Herr-
lichkeit. Die Schützenfeste wurden verboten. An ihrer Statt sollte an den Vierhochzeiten 
nach der Scheibe geschossen werden, „weil man jetzt nicht in die Hoge, sondern vor sich zu 
schießen bedarf.“ Diese Anordnung fällt in eine Kriegszeit. Die früheren Kleinfehden dau-
erten noch an, so der Streit zwischen Matthias von Westerholt und der Stadt Dorsten um 
1595, in der der Kaufgildemeister Heinrich Palen 1597 den Tod fand.

Auf höherer Ebene wurden zwischen den Landesherren die konfessionellen Konflikte 
ausgetragen. Im Kriege zwischen dem abgesetzten ehemaligen Kölner Kurfürsten Gebhard 
Truchseß von Waldburg und dem neuen Erzbischof Ernst von Bayern wurde 1584 bei 
Altschermbeck gekämpft. Weit größere Dimensionen nahm der Krieg zwischen Spanien 
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und den Niederlanden an, in den der kölnische Krieg einmündete. Da sich die Heere aus 
dem Lande versorgten, fielen sowohl die Niederländer wie die Spanier in das benachbarte 
Westfalen ein, um zu rauben und zu erpressen. 1587 wurden Kirche, Pastorat und Vikarie 
in Holsterhausen niedergebrannt, der Vikar starb bald danach. Im Gefecht bei Lipprams-
dorf verloren die Spanier gegen die Niederländer 500 Mann. Das Fürstbistum Münster war 
nicht in der Lage, seine Einwohner gegen die Raubzüge zu schützen.

Die Ursache liegt in der politischen Schwäche und in der veralteten Wehrverfassung. 
Bäuerliche Aufgebote waren den mit modernen Feuerwaffen ausgerüsteten und militärisch 
erfahrenen Söldnern chancenlos unterlegen. Auch die Stadtmauern Dorstens vermochten 
1598 nicht der Artillerie des spanischen Oberst Velasko zu widerstehen, während noch  
10 Jahre zuvor im kölnischen Krieg die Mauern in Verbindung mit dem Mut der Männer 
und Frauen erfolgreich gegen den Angreifer verteidigt wurden. Das spanische Heer des 
Admirals Francisco de Mendoza besaß 1598 die für die damaligen Verhältnisse unerhörte 
Zahl von 24.000 Mann, die als teuflische Soldateska unter einem frommen Heerführer 
keine Grausamkeiten unterließen, die sich verrohte Gehirne ausdenken können. Nach 
mehrmaligen Plünderungen weckte der Waffenstillstand zwischen Spanien und den Nie-
derlanden 1609 neue Hoffnung auf friedliche Zeiten.

In diesem Jahre 1609 erließ daher Matthias von Westerholt eine neue Ordnung für 
das Schützenwesen und genehmigte wieder die jährliche Durchführung des Schützenfes-
tes: „Wegen des hochbeschwerlichen Krieges ist das altlöbliche Schützenspiel von Lembeck, 
Wulfen und Rhade in Abgang gekommen. Mit Zustimmung der Kerkmeister aus obigen Kir-
chenspielen haben wir die Ordnung zu renovieren und das Vogelschießen jährlich zu halten 
beschlossen.“ Die Vogelstange sollte auf der Lembecker Heide aufgerichtet werden, und die 
Eingeschriebenen der drei Kirchspiele, die zu schießen Lust hätten, sollten dazu erschei-
nen. Zuerst sollte auf einen Vogel und um eine Fahne geschossen werden, und sobald der 
Vogel gefallen wäre, sollte noch am selben Tage ein anderer Vogel aufgestellt werden und 
um den Gewinn eines silbernen Vogels geschossen werden, den das Haus Lembeck stif-
tete. Die Fahne sollte drei Farben haben: Schwarz, Rot, Weiß. Jedes der drei Kirchspie-
le sollte 18 Ellen brabantischen Tafts mit jeweils einer Farbe zum Preise von je 5 Talern 
beschaffen. Außer den 15 Talern für den Stoff wollte man aber keine weiteren Unkosten 
mit dem Nählohn machen, da man für diese Arbeit des Nähens die Mägde vom Schloss 
Lembeck brauchen könne. Der erste Schuss auf den Vogel stand dem Vertreter des Hauses 
Lembeck zu, anschließend schossen die Schützen in der Reihenfolge Lembeck, Wulfen, 
Rhade. Über die Schützengesellschaft, d.i. die Feier nach dem Schießen, wurden noch nä-
here Bestimmungen getroffen. Dem König sollte die Wahl des Gasthauses freigestellt sein. 
Wenn aber die Lembecker des Dorfes beide Vögel abschossen, sollte nach altem Brauch die 
Gesellschaft auf dem Wedemhofe in Lembeck abgehalten werden. Schossen die Wulfener 
beide Vögel ab, so konnten sie ihr Bier in Wulfen nehmen.

Der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 hat die Schützenfeste wieder beendet. 
Nach dem Friedensschluss nahm Bischof Bernhard von Galen, der Kanonenbischof, dessen 
Pontifikat von 1650 bis 1678 dauerte, die Volksbewaffnung wieder auf. Vogelschießen und 
Gildebier wurden wieder belebt. Die Erben hatten die Pflichtmitgliedschaft und mussten 
im Besitz eines Feuerrohres sein, jedoch die Kötter brauchten nur zweimal im Jahr, mit 
Hellebarde oder Knüppel ausgerüstet, zur Musterung zu erscheinen. Diese Musterung war 
wieder die Aufgabe des Gografen.
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Die nach 1648 andauernde hessische Besatzung im Münsterland und die Kriege Bern-
hards führten zu immer höheren Steuern und zum Ausbluten des Landes. Das Register der 
Personenschatzung im Kirchspiel Wulfen von 1674 bietet ein trauriges Bild von der Bau-
ernschaft Deuten: „Erwick der Knecht im Krieg; Hemsing Witwe; Spechtel Witwe; Brügge-
mann wüst; Wenke ganz verstorben; Passmann tot; Rickert der Knecht tot; Specking wüst; 
Bussmann Witwe; Möller Witwe; Elsebusch und Frau tot; Hofmann tot, Frau Witwe; Möller 
wüst; Steenhues Witwe; Schroer tot.“ Von 29 Höfen und Kotten kamen aus 16 Haushalten 
Steuern in Höhe von 15 Reichstalern und 21 Schilling ein.

Die religiöse Aufgabe der Schützengesellschaft ist ohne die Kenntnis dieser allgemei-
nen nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch seelischen Not nicht richtig zu würdigen. 
Die Schützenbruderschaften sahen ihre Aufgabe im kirchlichen Leben bei der Feier des 
Patronatsfestes, in der Teilnahme an Begräbnissen und Seelenmessen, in der Gestaltung 
von Prozessionen. Sie gehören zum Bild der volkstümlichen barocken Frömmigkeit. Eine 
militärische Bedeutung besaßen sie nicht mehr, allenfalls konnten sie zur Sicherheit ge-
gen Banden, an denen es wegen der Unversorgtheit entlassener „gartender“ Landsknechte 
nicht mangelte, aufgerufen werden und einen Selbstschutz bilden, ähnlich wie nach dem 
Zweiten Weltkriege. Unter der französischen Besatzung wurden 1807 alle Schützengesell-
schaften in Westfalen aufgehoben.

IX. Arbeit und Technik

Zwischen dem heutigen technisch-biologischen Landbau und der früheren, überwiegend 
auf menschlichen Arbeitseinsatz angewiesenen Landwirtschaft klafft ein gewaltiger Un-
terschied. Die Arbeit bestimmte den gesamten Lebensablauf am Tage und im Jahre, und 
dennoch konnten Hungersnöte, Teuerungen und ernährungsbedingte Krankheiten nicht 
vermieden werden. In der heutigen Überproduktion wird Produktionssenkung angestrebt, 
während die Arbeit vor der Mitte des 20. Jahrhunderts mit dem Mangel zu ringen hatte. 
Wir haben uns an eine lückenlose, vielseitige Versorgung mit hoher Qualität zu niedri-
gen Preisen gewöhnt. Die ungeheure Schnelligkeit der Entwicklung und die Gefahren 
des Übermaßes heute stehen der früher langsamen und immer wieder durch Natur- und 
Kriegskatastrophen unterbrochenen Entwicklung gegenüber. Die Arbeit im bäuerlichen 
Betrieb diente in erster Linie dem Unterhalt der Familie. Die Produktion war daher mög-
lichst vielseitig auf die Selbstversorgung gerichtet. Die Marktprodukte, die cash crops, 
waren jedoch sehr einseitig. Die Arbeit verrichteten überwiegend die nicht entlohnten 
Familienmitglieder. Zur Gründung einer eigenen Familie kam nur der, welcher eine öko-
nomische Basis zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit besaß.

Über allen Zielen stand die Erhaltung des Hofes. In erster Linie bedurfte es dazu der Er-
haltung der Bodenfruchtbarkeit. Unter allen Arbeiten, die der Ackerbau erforderte, lag der 
höchste Aufwand bei der Düngung. Wenn man alle Arbeiten vom Düngen und Pflügen 
bis zum Dreschen mit 100% ansetzt, so erforderte eine Volldüngung 40% des Zeitaufwan-
des. Die Plaggen mussten in der Heide gehauen, aufgeladen und zur Dungstätte gefahren 
werden, dort wurden sie mit dem Viehdung vermischt, wieder aufgeladen, auf den Acker 
gefahren und verteilt. Da aber die Dungmenge für eine volle Düngung in jedem Jahr nicht 
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ausreichte, beschränkte man sich auf eine Volldüngung im ersten Jahr vor dem Roggenan-
bau und eine zweite halbe Düngung innerhalb einer dreijährigen Fruchtfolge. Beim dritten 
Male wurde tiefer gepflügt, um den Restdünger zu aktivieren. Man ermisst in Kenntnis 
dieser Arbeitsvorgänge, welchen Vorteil für Arbeitszeit und -kraft, Ertrag und Landschafts-
schutz der Einsatz des Mineraldüngers seit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts bedeutete.

In der älteren Landtechnik geschah ein wichtiger Fortschritt mit dem Übergang vom 
Hakenpflug, der den Boden nur aufritzte, zum Beetpflug, der die Scholle wendete. Boden-
lockerung, Durchlüftung der Krume und Humusbildung wurden verbessert. Man datiert 
diesen technischen Wandel ins 11. Jahrhundert. Der Beetpflug erforderte eine stärkere Be-
spannung. Über den Pferdebestand gibt es aber erst seit der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts 
genauere Zahlen. 1680 wurden im ganzen Kirchspiel Wulfen – einschließlich der Füllen 
– 33 Pferde zur Schatzung registriert. 1757 wurden allein in der Bauernschaft Deuten 21 
Pferde gehalten. 1791 hatte sich der Bestand auf 49 erhöht, und zwar in Sölten 22, in Deu-
ten 20, in Brosthausen 7. Das 18. Jahrhundert war in mehrfacher Hinsicht ein Zeitalter 
großer Fortschritte.

Für die Verbesserung der Erntetechnik war die bedeutendste Neuerung in älterer Zeit 
der Ersatz der Sichel durch die Sense gegen Ende des Mittelalters. Nicht nur die Arbeits-
erleichterung, sondern auch der größere Strohanfall für die Viehfütterung im Winter war 
die Folge. Die alten Gerätschaften wurden alle aus Holz, Weidenruten und Stroh gefertigt. 
Mit den technisch neuen Geräten war ein erhöhter Eiseneinsatz verbunden, so dass ver-
mehrt Handel und Spezialhandwerk notwendig wurden.

Für die Ernährung war Roggen das wichtigste Getreide. Die Dürftigkeit des Sand-
bodens, aber auch die Vorteile des Roggens mit seiner Winterbeständigkeit und guten 
Backfähigkeit waren dafür ausschlaggebend. Hafer wurde als Grütze in der menschlichen 
Ernährung verwendet. Die Zubereitung des Roggens als Brei oder Mus wurde durch die 
Verwendung als Brot abgelöst. Dazu wurden die Ausmahlung zu Mehl und die Trennung 
des Mehls von der Kleie durch Siebe, ferner der Zusatz eines Treibmittels in Form von 
Hefe oder Sauerteig notwendig. Die Wassermühlen waren in den Klöstern schon im  
9. Jahrhundert im Gebrauch, wann sie in der Herrlichkeit Lembeck errichtet wurden, ist 
nicht festzustellen. Erste Erwähnung in den Urkunden des Lembecker Archivs findet 1358 
die Sickingmühle in Marl. 1408 ist die Mühle tor Lune bezeugt, 1486 die Mühle am Kal-
tenbach zu Endeln. Der ältere Name ist Ellerfarth, dann Rhader Mühle. Die drei Korn-
mühlen, die Midlicher, Wienbecker und Rhader Mühle gehörten dem Haus Lembeck, 
welches die Wasserrechte besaß. Zum Lembecker Besitz gehörte auch die Tüshaus Mühle 
in Deuten-Sölten. Diese wurde aber im 17. Jahrhundert bis 1880 als Walkmühle und ab 
1754 zusätzlich als Ölmühle betrieben. Der Einsatz neuer Technik macht die wachsende 
Bedeutung des Wollgewerbes und des Ölfruchtanbaus deutlich. Die Tüshaus-Mühle steht 
heute als technisches Kulturdenkmal unter Denkmalschutz. Da das Mehl nicht so lange 
aufbewahrt werden kann wie Korn, war es erforderlich, die Mühle häufiger aufzusuchen. 
Es galt die bekannte Müllerregel: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Den größten Durchsatz 
hatte die Midlicher Mühle. 1760 beliefen sich die Einnahmen des Hauses Lembeck aus 
den drei Kornmühlen auf 70,5 Malter Roggen Borkener Maßes, etwa 212 dz; 7 Malter 
Buchweizen, ca. 18 dz; ferner 5,5 Malter Gerste, ca. 14,5 dz. Beim Buchweizen handelte 
es sich offensichtlich um ein Durchschnittsjahr, beim Roggen jedoch um ein überdurch-
schnittliches, wie ein Vergleich mit dem Vorjahr zeigt.

IX. Arbeit und Technik
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Viele technische Verbesserungen gab es im Laufe der Zeit auch beim Hausbau. Die wich-
tigste war die Umstellung vom Pfostenhaus auf das Ständerhaus. Das erwähnte Haus des 3. 
Jahrhunderts in der Bakeler Mark war ein Pfostenhaus, dessen tragende Teile in den Boden 
eingegraben waren, um die Standfestigkeit zu erreichen. Die Bodenfeuchtigkeit ließ die 
Pfosten in relativ kurzen Zeiträumen verfaulen, so dass diese Art von Haus nur eine kurze 
Lebensdauer besaß. Diesen Mangel beseitigte der Ständerbau. Ein Beispiel hierfür und für 
das Aussehen eines Bauern- und Kötterhauses vor dem Industriezeitalter bietet das Foto 
eines Hauses aus Wulfen-Köhl (s. Abb. 10). Aus Deuten liegen leider keine Bilder des älte-
ren Baubestandes vor, aber der hier gezeigte Typ war auch in Deuten der übliche. Dies lässt 

Abb. 10: Dreiständerhaus in Wulfen.
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sich an den Grundrissmaßen nachweisen, die aus der Katastervermessung bekannt sind. In 
der Breite unterschieden sich Bauern- und Kötterhäuser kaum, ca. 12-13 m sind zu messen. 
Alle Betriebe waren an die gleiche Gliederung des Baukörpers gebunden, nämlich eine 
breite und hohe Deele in der Mitte und Viehstallungen zu beiden Seiten. In der Breite war 
man auch an eine Balkenlänge gebunden, während in der Länge die Gefache beliebig an-
gefügt werden konnten. Die von den Betriebsgrößen beeinflussten Hausgrößen variierten 
in den Hauslängen: Kotten 15-16,25 m, Erbenbetriebe 17,5-20 m. Beim Hausbau wurden 
die Joche nacheinander aufgerichtet. An Nebengebäuden besaßen die Kotten i.d.R. nur 
einen Schuppen, die Erben aber mehrere wie Scheune, Schuppen, Wagenremise.

Das Foto zeigt die Rückseite, den Wohnteil des Hauses. Auf der gegenüberliegenden 
Giebelseite befindet sich das Deelentor in der Größe, dass ein beladener Erntewagen auf 
die Deele fahren konnte. Die Deele ist ein breiter mittlerer Baukörper, der auch in der 
Rückfront sichtbar wird. Die Fachwerkfront zeigt von links nach rechts 5 Ständer, die 
oben durch einen Balken verbunden sind. Dieses Joch ist an den Außenständern 1 und 5 
durch ein Kopfband in einer Dreieckskonstruktion gegen seitliche Verschiebung gesichert. 
Zwischen den Ständern wird in drei Höhen durch Wandriegel der Zusammenhalt herge-
stellt. Die Riegel und der oberste Balken sind mit den Ständern verzapft. Die Zimmerung 
des Sparrendachs ist hinter dem Brettergiebel nicht sichtbar. Dieser Brettergiebel ist vor 
die Hauswand vorgekragt. Verzierte Knaggen tragen am Kopf der Ständer das Fußrähm 
der Dachsparren, an welchem die Bretter des Giebels befestigt sind. Die Breite vom 3. bis 
zum 5. Ständer gibt die Deelenbreite an, die geringere Breite vom 1. bis 3. Ständer ist die 
Stall- oder Abseitenbreite. Hinter dem 1., 3. und 5. Ständer setzt sich jeweils eine Ständer-
reihe durch das ganze Haus bis zur Hausfront mit der Deelentür fort; daher wird dieses 
Haus ein Dreiständerhaus genannt. Auf der rechten Seite im Foto ist die Abseite niedriger, 
man nennt sie Kübbung. Der Außenwandständer der Kübbung ist mit Wandriegeln an 
dem Deelenständer befestigt. Die Sparren des Kübbungsdaches liegen als Auflanger auf 
den Sparren des Dachgerüstes auf. In dem Dach erscheint dies als leichter Knick mit ver-
änderter Dachneigung. Die Gefache der Wand sind unten mit Ziegeln ausgemauert, oben 
mit gekälktem Lehmflechtwerk gefüllt. Die selbsttragende Konstruktion des Gerüstes er-
möglicht es, die Ständer auf Fundamentsteine zu stellen, um sie vor der Bodennässe zu 
schützen. An diesem Haus haben die Ständer keine Grundschwelle. Die Ziegelfüllung un-
ter der Fensterreihe dient dem Schutz gegen Spritzwasser, der vorkragende Giebel schützt 
die Lehmfüllung gegen Regen. Die Verbesserungen dienten dem Witterungsschutz, sie 
erhöhten die Lebensdauer des Hauses. Da das Dach keine Regenrinne hatte, gab es an der 
Traufseite reichlich Spritzwasser und nassen Boden. Je tiefer das Dach an der Schlagseite 
herabgezogen war, umso besser schützte es das Haus.

An diesem Haus sind nachträglich mehrere Modernisierungen vorgenommen worden, 
dazu gehört in erster Linie die Eindeckung mit Dachziegeln an Stelle des früheren Stroh-
dachs. Über der Tür ist eine obere Fensterreihe angebracht worden zur Verbesserung der In-
nenbeleuchtung. Im Unterschied zur hohen Wohnküche waren die Schlafkammern niedrig. 
Eine Neuerung ist auch der Kamin. Aus Feuerschutzgründen wurde im 18. Jahrhundert in 
landesherrlichen Verordnungen der Einbau der Kamine verlangt. 1768 richtete das Fürst-
bistum Münster eine Feuersozietät ein. Die Firstlängen links und rechts vom Kamin zeigen 
die größere Länge des Wirtschaftsteils und die geringere des Wohnteils an. Möglicherweise 
ist bei diesem Haus der Wohnteil mit Kamin ein Anbau an ein älteres einfacheres Haus.

IX. Arbeit und Technik
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Als besonderes Übel galten nach einer alten Redewendung ein undichtes Dach, ein 
zänkisches Weib und der Rauch im Hause. Offene Herdstellen waren noch bis ins 19. Jahr-
hundert üblich. Der Rauch hatte auch seine positiven Wirkungen: Er konservierte das 
Holz, und das Strohdach trocknete er von innen, er vertrieb die Mäuse vom Dachboden, 
beizte das Getreide und verbesserte seine Backfähigkeit, er konservierte das Fleisch unter 
der Decke bzw. später im Rauchfang. Voltaire, der Westfalen 1750 auf einer Reise nach 
Berlin an den Hof des Preußenkönigs Friedrich II. und 1752 auf der Rückreise durchfuhr, 
nannte Westfalen ein „Rauchloch“. In dieser Reisebeschreibung heißt es, in Westfalen sehe 
man große Hütten, die man Häuser nennt, Tiere, die man Menschen nennt, und diese 
leben aufs Einträchtigste mit den anderen Haustieren zusammen. Der Karikatur, die der 
Rokokofranzose entwirft, steht das Urteil des konservativen Aufklärers des späten 18. Jahr-
hunderts Justus Möser aus Osnabrück entgegen: „Die Wohnung eines gemeinen Bauern ist 
in ihrem Plan so vollkommen, dass solche gar keiner Verbesserung fähig ist und zum Muster 
dienen kann. Der Herd ist fast in der Mitte des Hauses und so angelegt, dass die Frau, wel-
che bei demselben sitzt, zu gleicher Zeit alles übersehen kann. Ein so großer und bequemer 
Gesichtspunkt ist in keiner anderen Art von Gebäuden. Ohne von ihrem Stuhl aufzustehen, 
übersieht sie zu gleicher Zeit drei Türen, dankt denen, die hereinkommen, heißt solche bei sich 
niedersetzen, behält ihre Kinder und ihr Gesinde, ihre Pferde und Kühe im Auge, hütet Keller 
und Kammer, spinnet immerfort und kocht dabei. Ihre Schlafstelle ist hinter diesem Feuer, sie 
behält aus derselben eben diese große Aussicht, sieht ihr Gesinde zur Arbeit aufstehen und sich 
niederlegen, höret ihr Vieh fressen, und beachtet Keller und Kammer. Jede zufällige Arbeit 
bleibt in der Kette der übrigen.“

Das Foto der Scheune (s. Abb. 11) in Lehmkuhle zeigt oben links die Konstruktion 
der Verbindung von Ständer und durchgezapftem Ankerbalken. Scheunen gehörten als 
Nebengebäude zu den Höfen mit größerer Ackerfläche.

Auf dem Hofe Brosthaus steht noch heute ein solches Fachwerkgebäude von 1743 mit 
den Grundmaßen 6 x 7,3 m, in der Höhe 3 m plus 3 m Giebelhöhe. Das Gebäude ist durch 
Füllung der Gefache mit Ziegelmauerwerk modernisiert.

Den Übergang vom Pfosten- zum Ständerhaus datiert man in den Zeitraum vom  
11. bis zum 14. Jahrhundert. In zeitlicher Nähe dazu gab es in Sölten bereits 1374 ein 
Steinhaus. Diese Bauausführung war etwas so Besonderes, dass sie dem Hof den Namen 
„Steynhues“ gab. Der Steinbau war zu der Zeit bei Burgen und Mühlen bereits in Anwen-
dung. Als Naturstein kommt hier der Sandstein aus dem Steinbruch der Emmelkämper 
Mark in Betracht. Der Steinbruch war zu jener Zeit für die Errichtung der Pfarrkirche in 
Dorsten in Betrieb. Wahrscheinlich handelte es sich um ein Fachwerkgerüst mit steiner-
nen Wandfüllungen. Selbst die älteren Ziegelbauten des 19. Jahrhunderts haben noch ein 
tragendes Gerüst für die Decken und das Sparrendach.

In Deuten wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts die alte Bausubstanz in relativ kurzer 
Zeit gründlich beseitigt. Betriebstechnische Veränderungen erforderten neue Gebäude. In-
folge der Markenteilungen waren die Betriebe größer geworden, der Mineraldünger erhöhte 
die Erträge und ermöglichte auch die ackerbauliche Nutzung des früheren Markenlandes. 
Die Rindvieh- und Pferdebestände waren aufgestockt. Schließlich gab es auch neue Vorstel-
lungen von gesundem Wohnen sowie Ansprüche an den Lebensstandard. Die Nähe des In-
dustriegebietes und das neue Verkehrsmittel der Eisenbahn förderten den Absatz landwirt-
schaftlicher Produkte, so dass die finanziellen Mittel für neue Bauten vorhanden waren.
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X. Neue Fürsten – neue Steuern: Napoleon und der Straßenbau

Für Deuten ist das Zeitalter des Wandels zum modernen Industriezeitalter durch die Eck-
daten 1803 und 1908 markiert. 1803 endete die politische Herrschaft des Fürstbischofs 
von Münster nach einer Dauer von 1000 Jahren, seitdem Kaiser Karl d. Gr. im Jahre 805 
Bischof Ludger eingesetzt hatte. 1908 eröffnete die preußische Eisenbahnverwaltung den 
Bahnhof Deuten.

Aus Frankreich kam die neue Freiheit, ausgelöst von der Französischen Revolution, 
und die napoleonischen Kriege revolutionierten die deutsche Landkarte. Die Herrlich-
keit Lembeck fiel als ein Teil des münsterschen Amtes Ahaus an das Haus Salm mit den 
beiden Linien Salm-Salm und Salm-Kyrburg als Entschädigung für die Gebiete, welche 
die Fürstenhäuser linksrheinisch an Frankreich verloren hatten. Das Gericht zu Lembeck 
blieb bestehen, und im Besitz der früheren Lehen wurden die Häuser Lembeck und Ha-
genbeck durch Konstantin Alexander Josef, Fürst zu Salm-Salm, und die Vormünder des 
minderjährigen Fürsten Friedrich Otto zu Salm-Kyrburg bestätigt, nämlich Moritz, Prinz 
zu Salm-Kyrburg, und Amalia, Fürstin zu Hohenzollern-Sigmaringen, geb. Prinzessin zu 

Abb. 11: Alte Scheune.

X. Neue Fürsten – neue Steuern
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Salm-Kyrburg. Der Vater des minderjährigen neuen Landesherren war Friedrich III., der 
in Paris gelebt und den Ausbruch der Revolution freudig begrüßt hatte. Sein Haupt fiel am  
23. Juli 1794 unter der Guillotine, fünf Tage vor der Hinrichtung Robepierres. Weder mit 
ihrer Einstellung zum Land – Prinz Moritz nannte es das „Sibirien Deutschlands“ – noch 
wegen der kurzen Dauer sind positive Veränderungen unter der Herrschaft Salm zu ver-
zeichnen. Es ging allein darum, aus der neuen Herrschaft Einkünfte zu erzielen. Zu diesem 
Zweck wurden die Steuern auf den fünffachen Satz erhöht. Dieser Druck in Verbindung 
mit Verwaltungswillkür hatte zur Folge, dass das Ende der salmschen Herrschaft mit Beginn 
des Jahres 1811 und der Wechsel unter die französische Herrschaft sehr positiv aufgenom-
men wurden. Ein spätes Nachspiel hatte die salmsche Episode insofern, als die Berghoheit 
dem Hause Salm-Salm verblieben war und erst am Ende des 19. Jahrhunderts mit Beginn 
der Tiefbohrungen auf Kohle abgefunden wurde. Am 13. Dezember 1810 ließ Napoleon 
den Nordwesten Deutschlands an das Kaiserreich Frankreich angliedern. In der Hoffnung 
auf die bürgerliche Freiheit der Französischen Revolution wurde die Rede des ehemaligen 
lembeckschen Richters und nunmehrigen Maires der Mairie Lembeck, Reischel, auf die 
Größe Napoleons begeistert aufgenommen und der Huldigungseid sämtlicher Familien-
väter auf den Kaiser im März 1811 geleistet. Mit der Einführung der französischen Gesetze 
endete die Hörigkeit, so dass alle mit der Person verbundenen Einschränkungen, Abgaben 
und Leistungen ohne Entschädigung entfielen. Die Ablösbarkeit der dinglichen Gefälle, 
die auf dem Grundeigentum lasteten, wurde eingeführt. Die Unklarheiten über entfallen-
de und ablösbare Lasten führten zunächst – auch in Verbindung mit den bald einsetzen-
den kriegerischen Ereignissen – zur völligen Einstellung aller grundherrlichen Abgaben, so 
dass die endgültige Ablösung auf der Grundlage der preußischen Agrargesetze von 1825 
nicht ohne Konflikte ablief.

Die persönliche Freiheit ist das bleibende Erbe der französischen Herrschaft, für wel-
che die Begeisterung noch wach war, als am 2. Juli 1811 die Geburt des Napoleonsohnes 
gefeiert wurde. Aber die drei Rekrutierungen des Jahres 1811, der verlustreiche Russland-
feldzug des Jahres 1812 und der Beginn des Krieges im eigenen Lande im letzten Viertel-
jahr 1813 bis zur Kapitulation der Festung Wesel am 4. Mai 1814 brachten den Einwoh-
nern mühe- und angsterfüllte Zeiten. Wirtschaftlich hatte die französische Besatzung den 
Geldumlauf gehoben und neue Verdienstmöglichkeiten geschaffen. Vorspann für durch-
ziehende Truppen, Materialanfuhr und Arbeiten am Ausbau der Festung Wesel, besonders 
der Straßenbau, ermöglichten Nebeneinnahmen. Schließlich hat auch die Lippe von Wesel 
bis Haltern als Staats- und Zollgrenze Gelegenheit zum einträglichen Schmuggel geboten. 
Infolge des überstürzten Rückzuges der französischen Armee nach der Niederlage in der 
Völkerschlacht bei Leipzig vom 16. bis 19. Oktober 1813 blieb manche Armeelieferung 
unbezahlt. Unter den Rechnungen, die der Bürgermeister von Lembeck im Juli 1814 der 
Kommission zur Liquidierung der Forderungen an das französische General-Gouverne-
ment in Münster gerichtet hat, findet sich u.a. der Posten: „Für geliefertes Holz zur Ausbes-
serung der zur Ankunft des Kaisers instand gesetzten Brücken bei Wulfen 197“ (wahrschein-
lich Taler).

Bleibendes in der Landschaft sichtbares Monument ist die unter französischer Ver-
waltung projektierte Trasse der heutigen B 58, die als ein Teilstück der Heerstraße Paris-
Hamburg 1812 begonnen wurde. Trassiert nach dem Prinzip der Napoleonstraßen, von 
Kirchturm zu Kirchturm, durchschnitt sie die Bauernschaft Deuten zwischen den Nach-
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barschaften Deuten und Sölten. Hier verlief die wichtigste nordwestdeutsche Transversale 
und eine der vier wichtigen westfälischen Routen. Mit dem Ende des Kaiserreichs entfiel 
ihre Funktion. Im Eisenbahnzeitalter wurde die Strecke über Haltern geführt. In preußi-
scher Zeit wurde 1820 zunächst der Ausbau der Lippe zur Wasserstraße vorgezogen. Im 
Zuge des preußischen Landstraßenbaus wurde der Weiterbau der Napoleonstraße wieder 
aufgenommen, aber unter Änderung der Trassierung über Haltern und Aufgabe der be-
gonnenen Trasse durch die Hohe Mark auf Dülmen hin. Fertiggestellt wurde sie 1835. In 
Deuten wurde Tüshaus die neue Poststation an dieser Straße und ersetzte die Poststation 
Buerbaum in Emmelkamp, wo die Postroute vorher verlaufen war. Als 1848 die Landstraße 
Dorsten-Borken ausgebaut war, entstand an der Kreuzung mit der Napoleonstraße Neu-
Tüshaus, das spätere Forsthaus Freudenberg. In der Zwischenzeit befuhr eine berühmte 
Westfälin die Napoleonroute von Wesel nach Münster. Es war Westfalens größte Dichte-
rin, Annette von Droste-Hülshoff, welche in ihren „Bildern aus Westfalen“ ein literarisches 
Bild von der Emmelkämper-, Deutener- und Hohen Mark überliefert hat: „Wir haben bei 
Wesel die Ufer des Niederrheins verlassen und nähern uns durch das noch echt rheinische 
Herzogtum Kleve den Grenzen jenes Landes. Das allmähliche Verlöschen des Grüns und der 
Betriebsamkeit, das Zunehmen der glänzenden Sanddünen und einer gewissen lauen, träu-
merischen Atmosphäre, sowie die aus den seltenen Hütten immer blonder und weicher her-
vorschauenden Kindergesichter sagen uns, dass wir sie überschritten haben, wir sind in den 
Grenzstrichen des Bistums Münster. – Eine trostlose Gegend! Unabsehbare Sandflächen, nur 
am Horizont hier und dort von kleinen Waldungen und einzelnen Baumgruppen unterbro-
chen. – Bei jedem Hauch geht ein zartes, dem Rauschen der Fichten ähnliches Geriesel über 
die Fläche und säet den Sandkies in glühenden Streifen bis an die nächste Düne, wo der Hirt 
halb in somnambuler Beschaulichkeit seine Socken strickt und sich so wenig um uns kümmert 
als sein gleichfalls somnambuler Hund und seine Heidschnucken. Aus einzelnen Wacholder-
büschen dringt das klagende, möwenartige Geschrill der jungen Kiebitze. Dann noch etwa 
jede Meile eine Hütte, vor deren Tür ein paar Kinder sich im Sande wälzen und Käfer fangen, 
und allenfalls ein wandernder Naturforscher, der lächelnd die zierlich versteinerten Muscheln 
betrachtet, die wie Modelle einer früheren Schöpfung hier überall verstreut liegen – und wir 
haben alles genannt, was eine lange Tagesreise hindurch eine Gegend belebt, die keine andere 
Poesie aufzuweisen hat als die einer fast jungfräulichen Einsamkeit und einer weichen traum-
haften Beleuchtung, in der sich die Flügel der Phantasie unwillkürlich entfalten.“

XI. Von der Bauernbefreiung zur modernen Landwirtschaft

Um 1800 setzten tatkräftige Männer neue Gedanken in Bewegung. Auch im Fürstbistum 
Münster war die Einsicht vorhanden, dass infolge der Erschütterungen der Französischen 
Revolution Veränderungen notwendig seien.

Der Jesuitenpater und Professor für Physik und Mathematik Anton Bruchhausen hat-
te eine zweibändige „Anweisung zur Verbesserung des Ackerbaus und der Landwirtschaft 
des Münsterlandes“ verfasst. Das Buch wurde in 500 Exemplaren auf Landeskosten an alle 
Lehrer im Fürstbistum verteilt. „Liebe Kinder und Landleute! Unser gnädigster Landesherr 
und Kurfürst Max Franz möchte Euch gerne und durch Euch das ganze Land recht glücklich 
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machen. Dieses will er durch Verbesserung Eures Standes, Eures Ackerbaues und der Land-
wirtschaft bewirken ... Unwissenheit ist meistens schuld daran, dass Ihr so schlecht, so dürftig 
lebt. Nur müsst Ihr nicht eigensinnig sein und sagen: Verändern tut nicht gut.“

Eine Wirkung lässt sich nicht nachweisen, im Gegenteil blieb die Skepsis gegen mo-
derne Methoden noch lange wach. In der preußischen Zeit nach 1815 begann man mit 
der Einführung von Obst- und Gemüsegärten an den Schulen den praktischen Weg der 
Einübung.

Eine Beschreibung der Landwirtschaft in Westfalen verfasste Johann Nepomuk von 
Schwerz. Genaue Kenntnis verschaffte er sich im Auftrage des preußischen Innenministers, 
der einen Bericht über die bäuerlichen und landwirtschaftlichen Verhältnisse in den neuen 
Provinzen Rheinland und Westfalen im Jahre 1816 angefordert hatte. Daraufhin bereiste 
v. Schwerz zwei Jahre die Provinzen und gab später seine Erfahrungen in Druck. Die ent-
scheidenden Anregungen zur Modernisierung der Landwirtschaft kamen jedoch aus Eng-
land, woher nicht nur mit der Dampfmaschine das industrielle Zeitalter eingeleitet wurde, 
sondern auch die Landwirtschaft ihre Vorbilder erhielt. Die Kenntnis der englischen Ver-
hältnisse vermittelte Albrecht Thaer mit seinem Buch „Einleitung zur Kenntnis der eng-
lischen Landwirtschaft und ihrer neueren praktischen und theoretischen Fortschritte in 
Rücksicht auf Vervollkommnung deutscher Landwirtschaft für denkende Landwirte und 
Cameralisten.“ Die erste Auflage erschien 1798, die zweite verbesserte 1801. Voran steht 
der Grundsatz, dass auch die Landwirtschaft nach wissenschaftlichen und ökonomischen 
Gesichtspunkten zu organisieren sei. Als Staatsrat im preußischen Dienst und als Grün-
der des ersten landschaftlichen Versuchsgutes setzte Thaer seine englischen Erfahrungen 
in großem Maße in die Praxis um. Weil Vordenker und Praktiker bereits früh die Wei-
chen für eine verbesserte Volksernährung gestellt haben, blieb Deutschland und Europa im 
Zeitalter der Bevölkerungsexplosion des 19. Jahrhunderts die Hungerkatastrophe erspart. 
Da Deuten 1815 zu Preußen kam, partizipierte es an den sozialen und wirtschaftlichen 
Initiativen, die von Preußen ausgingen. Der Gedanke des preußischen Königs Friedrich 
II., für die Menschheit habe derjenige mehr geleistet als alle Feldherrn, der den Halm mit 
zwei Ähren züchte, weist in die richtige Richtung. Die Einführung der Kartoffel als Volks-
nahrungsmittel wurde angeregt, ebenso die Privatisierung des Kollektivlandes. Alle Maß-
nahmen wurden nach dem Friedensschluss 1815 in Angriff genommen. Mit Blick auf die 
heutige Hungersituation in vielen Entwicklungsländern und die Ernährungskrise in den 
kollektivierten Landwirtschaften ist der Vorsprung von 200 Jahren im volkswirtschaftli-
chen Denken besonders eindrucksvoll. Die Ertragssteigerung über die Pflanzenernährung 
lehrte Justus von Liebig, mit 21 Jahren Professor in Gießen, in seinem 1840 veröffentlich-
ten Werk „Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikulturchemie und Physio-
logie“ und in weiteren wissenschaftlichen Lehrbüchern.

Seit Albrecht Thaer geben zwei Stichworte die Hauptrichtung der Modernisierung an: 
Stallfütterung und Fruchtwechsel. Daraus folgen weitere Details wie Futteranbau, Wie-
senkultur, Trockenlegung, Zuchtverbesserung, verbesserte Düngung und Pflugtechnik, 
Schädlingsbekämpfung etc. Nach Aufhebung der Hörigkeit standen einer Modernisierung 
noch folgende Hindernisse im Wege: kollektive Nutzungsrechte in den Gemeinheiten und 
Huderechte auf Brachfeldern; das an bestimmte Früchte – Roggen und Hafer – gebunde-
ne Abgabensystem und der begrenzte Wissensstand der Landwirte. Diesen hatte bereits 
Bruchhausen als Hauptmangel bezeichnet, und Thaer wendet sich mit seinem Buch an 
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„denkende Landwirte“. Bei dieser allgemeinen Lage ist es keine diffamierende Aussage, 
dass 1812/13 bei Ausstellung der Geburtsurkunden in Lembeck und Wulfen 46% der 
Väter und Zeugen angaben, des Schreibens unkundig zu sein. Zwischen 1822 und 1839 
vermochten 19% der Grundeigentümer in der Gemeinde Wulfen und 36% der Anteiler 
an der Emmelkämper Gemeinheitsteilung nicht mit ihrem Namen zu unterschreiben, son-
dern machten drei Kreuze.

Über Umstellungen im Anbau und im Abgabesystem macht ein Zehntregister von 1821 
für Deuten, Sölten und Brosthausen nähere Angaben. Erfasst sind die kontributionspflich-
tigen Grundstücke nach Größe, Höhe der Abgabe in Geld und in Kartoffelmenge. Die in 
französischer Zeit eingeleitete Ablösung der am Boden haftenden Verpflichtungen, wie 
Grundzinsen, Hand- und Spanndienste, ehemalige Zehnte, wurde durch das preußische 
Ablösungsgesetz vom 13. Juli 1829 neu geregelt. Gegen Zahlung des 25fachen Jahresbe-
trages entfielen diese Abgaben und Leistungen. Die Ablösung zog sich aber noch bis 1860 
hin, weil beide Seiten sie beantragen mussten, es kein ausgebildetes Kreditsystem gab und 
die Höhe das verfügbare Bargeld überstieg. Vielfach war strittig, welche Dienste als an der 
Person haftende längst aufgehoben oder am Boden haftende noch abzulösen waren. Den 
Erfolg brachten die Erleichterungen in den novellierten Agrargesetzen von 1850, wonach 
mit dem 18fachen Jahresbetrag abgelöst wurde. Die Ablösung der Huderechte und die 
Gemeinheitsteilungen wurden auf Grund der preußischen Gemeinheitsteilungsordnung 
von 1821 durchgeführt, und zwar in der Bakeler Mark 1834 und in der Emmelkämper 
Mark 1839. Die Kosten der Vermessung und Teilung wurden durch Grundstücksverkäu-
fe aufgebracht. Die Vorabfindung des Markenrichters und seiner Huderechte begünstigte 
das Schloss Lembeck. Gelände für Wege, gemeindliche Sandgruben u.ä. wurden vor der 
Teilung ausgesondert. Zur Vorabfindung kamen auch die Servitutberechtigungen, also 
Rechteinhaber von Höfen, die nicht Miteigentümer der Marken waren; dazu gehörten 
in der Emmelkämper Mark 7 Erben des Gruppenortes Deuten und 10 Kötter aus Deuten 
und Sölten; sie teilten unter sich 45 Morgen nach dem Schlüssel eines vollen Anteils für die 
Erben und eines Drittel Anteils für die Kötter. In der Bakeler Mark wurden auf ähnliche 
Weise die Rechte von drei Söltener Erben und 2 Köttern abgefunden. Nach dem Vorab-
zug kamen von den 3.552 Morgen der Emmelkämper Mark 2.943 zur Teilung, von den  
5.418 Morgen der Bakeler Mark 4.398 Morgen. In der Emmelkämper Mark waren insgesamt  
25 volle Erben, 5 Kötter zu einem Drittelanteil und 10 weitere Kleinanteiler vom Fünf-
tel bis zum Zwanzigstel berechtigt, so dass insgesamt 27 7/12 Rechte bei der Teilung zu 
berücksichtigen waren. Zu den hier berechtigten Miteigentümern gehörten aus Sölten  
7 Erben, 3 Kötter und 2 Kleingesessene mit 8 ⅛ Anteilen. Der Wert eines Rechtes betrug  
282 Taler.

In der Bakeler Mark waren 23 volle Erben, 8 halbe, 20 Kötter und 18 Kleinanteile zu 
berücksichtigen, zusammen 36 ⅔ Rechte. Der Wert eines Rechtes betrug 411 Taler. Die 
Gemeinheitsteilung erfolgte nicht nach dem Prinzip der Flächenanteile, sondern nach 
Werten, die auf Grund der unterschiedlichen Bonitierung von Torf-, Gras-, Heide- und 
Sandland ermittelt wurden. Daher wurden, bei einer durchschnittlichen Zuteilung von 
107 Morgen pro volles Erbenrecht in der Emmelkämper und 120 Morgen in der Bakeler 
Mark, auf der Wertbasis 72 bis 162 Morgen pro Erben zugeteilt. Infolge dieser Privatisie-
rung wuchs die Betriebsgröße der Einzelhöfe um 100%, die der Höfe in der Gruppensied-
lung bis zu 200%, und der durchschnittliche vollbäuerliche Betrieb hatte in der Mitte des 
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19. Jahrhunderts um 50 ha Boden. Auch die Kötterbetriebe vergrößerten sich von 20-30 
Morgen auf 60-70 Morgen bzw. 15-17,5 ha.

Zweifellos brachte die Ablösung der alten Lasten finanzielle Probleme für die Landwir-
te, während der Zuwachs an Privatland zunächst nicht rentabel genutzt werden konnte. In 
dieser Situation war die Regelung der Steuer und des Erbrechts von besonderem Gewicht. 
Im Erbrecht gab es die spezielle Regelung des Anerbenrechts für Westfalen im Jahre 1836, 
das aber schon 1848 zugunsten des allgemeinen Erbrechts wieder aufgehoben wurde. Die 
westfälischen Bauern hielten aber in der Praxis am alten Anerbenrecht fest, so dass dieses 
bei der Neuregelung von 1898 wieder in Kraft gesetzt wurde.

Nach der katastermäßigen Erfassung der steuerpflichtigen Grundstücke wurde die 
Grundsteuer neu geregelt. Zum Zwecke der Berechnung wurde der Reinertrag als Diffe-
renz vom Rohertrag ermittelt, der mit dem Dreifachen der Aussaat bei Roggen angesetzt 
wurde, abzüglich der Arbeitskosten, der Kosten für das Saatgut, für die Gebäudeabschrei-
bung und Zinsen. Es ist verständlich, dass in dieser Situation niemand ein rosiges Bild 
seiner zukünftigen Einnahmen entwirft. Daher setzte nach Meinung der Nachbarn im 
Verband Borken die Kommission für die Herrlichkeit Lembeck die Ertragswerte durch 
niedrige Bonitierung der Böden so tief an, dass sich die Landwirte der Herrlichkeit Lem-
beck steuerliche Vorteile verschafften. So fasste es der Landrat von Borken auf und bean-
tragte für seinen Verband unter Hinweis auf die Gleichbehandlung eine Herabsetzung der 
Steuerrichtwerte. Diese erreichte er allerdings nicht, sondern für den Verband Lembeck 
wurden die Werte um 25 heraufgesetzt. Amtmann Brunn bemerkt dazu in seiner Chronik: 
„So ist dem Verband Lembeck für ewige Zeiten eine drückende Steuerlast auferlegt worden.“ 
In der Bevölkerung gab es natürlich großen Unmut. Überhaupt versuchten die Westfalen 
im westfälischen Landtag eine Benachteiligung gegenüber anderen preußischen Provinzen 
nachzuweisen, aber der preußische Minister wies dem zweiten Landtag 1830 nach, dass 
eher das Gegenteil der Fall sei.

Mit dem Worte „ewig“ kann man nicht vorsichtig genug umgehen, beweist doch die 
Geschichte, dass nichts so dauerhaft ist wie der Wandel. 1863 wurden die Reinerträge neu, 
aber wieder auf der Grundlage der dreifachen Ertragsquote für Roggen berechnet. Jedoch 
begannen zu dieser Zeit die Modernisierungen Erfolge zu zeitigen, denn schon Ende der 
1870er Jahre rechnete Brunn mit dem fünffachen Ertrag der Aussaat.

XII. Gesellschaft im Umbruch

Die landwirtschaftliche Produktion an Getreide, Kartoffeln, Milch und Fleisch wurde 
nach der Markenteilung bis zum Ersten Weltkrieg mehr als verdoppelt, so dass die stän-
dig wachsende Nachfrage nach Nahrungsmitteln aus dem nahen, im Aufbau begriffenen 
Ruhrgebiet den Bauern eine Zeit des Wohlstandes brachte. Die gegenteilige Entwicklung 
stellte sich für das bescheidene Landgewerbe ein. Das Hausgewerbe der Wollweberei erlag 
der Konkurrenz der maschinellen, fabrikmäßigen Baumwollweberei und dem Rückgang 
der Schafbestände nach der Markenteilung. Unter den Tagelöhnern entstand der Pauperis-
mus, eine Armut, die auch kaum noch durch vermehrte Arbeit aller Familienmitglieder ab-
zuwehren war. Zusätzlich entzog die Schulpflicht die Kinder der Hausarbeit. Es gab keine 
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neuen Dauerarbeitsplätze, aber saisonal boten die vergrößerte Landwirtschaft, der Land-
straßenbau, die Lippekanalisation, die Wanderung in das Bergische Industriegebiet und 
später der Eisenbahnbau Verdienstmöglichkeiten. Das Schicksal eines Menschen, der nach 
Fertigstellung solcher Verkehrsstrecken heimat- und erwerbslos dasteht, wird in Deuten 
durch die Erzählungen über Brotmann eindrucksvoll wachgehalten. Das Verkehrswesen 
profitierte von der Beseitigung der Schlagbäume unter französischer Herrschaft. Dagegen 
war der Weg in die nächste Marktstadt – Dorsten – für Wagen, Vieh und Fußgänger noch 
bis 1927 mit dem Brückenzoll über die Lippebrücke belastet. Neue Verkehrsmittel ent-
standen: 1837 wurde in Deuten die erste Postsammelstelle eröffnet; der nahe Bahnhof 
in Hervest-Dorsten schuf 1874 den Anschluss an die Eisenbahn und die Verbindung zur 
nordwärts wandernden Industrie.

Die ersten Kötter und Köttersöhne traten als Bergleute auf der Zeche Moltke in Glad-
beck an. Sie legten anfangs den vierstündigen Weg zweimal in der Woche zu Fuß zurück, 
später fuhren sie mit dem Fahrrad zum Bahnhof Hervest-Dorsten. Den Eisenbahnbau von 
1876 bis 1880 durch die Bauernschaft Deuten betrieb die Niederländisch-Westfälische Ei-
senbahngesellschaft mit der Linie Gelsenkirchen-Bismarck nach Winterswijk, um die nie-
derländische Textilindustrie mit Kohle aus dem Emscherraum zu versorgen. Wirtschaftli-
che Krisenjahre waren immer noch landwirtschaftlich bedingt, besonders durch das Zu-
sammentreffen der Kartoffel- und Getreidemissernte 1846/47. Die Krise führte auch in 
Deuten zur Auswanderung. 1847 brachen nach Amerika die beiden ledigen Bauernsöhne 
Herman Heiming (30 Jahre) und Wilhelm Wenke (25 Jahre) auf und auch die achtköpfige 
Familie des Theodor Wenke (43 Jahre).

Die Hebung der Volksbildung gehörte zu den Zielen des preußischen Staates. Zwar gab 
es schon im 18. Jahrhundert in den Kirchdörfern Schulen, in denen der Unterricht von 
den Küstern erteilt wurde. Auch in Deuten-Brosthausen unterrichtete in seinem Hause vor 
1800 der frühere Schatzungseinnehmer und Landmesser Schwarzenbrock die Kinder, als 
er als Öhm sein Alter in der Heimat verbrachte. Ein weiteres Beispiel, durch Bildung ande-
re berufliche Wege zu beschreiten, ist der 1750 in Brosthausen geborene Josef Schwarzen-
brock, erst Lehrer in Altschermbeck, von 1797 bis 1833 Pastor in Rhade. Am 12. Novem-
ber 1855 wurde in Deuten die eigene Schule eröffnet. Am westlichen Rande des Deutener 
Feldes bildete dieser Standort den Mittelpunkt in der von Süden nach Norden gestreckten 
Bauernschaft, und die Napoleonstraße schloss den neuen Ortskern an den überörtlichen 
Verkehr an. Zu diesem neuen Ortskern gehörte das – nicht mehr vorhandene – Spritzen-
haus. 1855 baute sich der Schmied Fahnenbrock (heute Grewer) an. Weitere Neusied-
ler waren Ruyken (jetzt Dammann), Lammers (jetzt Alfes) und Müller (jetzt Büning). 
Als 1908 die Bahn den Haltepunkt einrichtete, wurde die zentrale Bedeutung gestärkt. 
Um dieses Zieles willen hatten Enbergs, Heiming und Ross das Land kostenlos zur Verfü-
gung gestellt. Die Eisenbahn baute drei Dienstwohnungen für ihre Schrankenwärter. Die  
Initiative der Deutener Einwohner richtete sich auf das nächste Ziel einer eigenen Kirche. 
Mit der Bereitstellung des Landes durch Tüshaus und der Opferwilligkeit der Einwohner 
wurde dieses Ziel erreicht. Da die Deutener mit Dominikus Böhm einen bedeutenden Ar-
chitekten gewannen, besitzt Deuten heute einen der künstlerisch wertvollsten modernen 
Kirchenbauten Westfalens.

Kirchliche Bindung und obrigkeitliche Verordnung hatten in der fürstbischöflichen 
Zeit das bürgerliche Leben geregelt. Im Ausgang des 16. Jahrhunderts hatten Bernhard der 
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Jüngere von Westerholt (gestorben 1596) und sein Sohn Matthias (gestorben 1621) zum 
Kalvinismus tendiert und die Predigerstelle auf dem Schloss kalvinistischen Geistlichen 
übertragen. Dieser Matthias hatte der Ordnung für die Herrlichkeit Lembeck von 1592 
folgende Sätze vorangestellt: „Zuerst will ich die Pastoren ernstlich ermahnen, dass sie ihre 
Schäflein fleißig zur wahren Gottseligkeit führen und so unterweisen, dass sie sich im Jüngsten 
Gericht vor Gottes Angesicht verantworten können. Weiterhin sollen sie ihre Gläubigen fleißig 
zum Gebet anhalten, damit vielleicht Gottes gerechter Zorn abgewendet werden könnte. Da 
aber auch die Obrigkeit die Pflicht hat, eine gute öffentliche Ordnung zu errichten, soll das 
folgende Statut an allen vier Hochfesten in den Kirchen verlesen werden.“

Das 16. Jahrhundert war vom Geist einer großen Freude an der Welt geprägt. Auch in 
der Herrlichkeit Lembeck konnte man gewaltige Feste feiern. Fast ein Viertel der Verord-
nung befasste sich daher mit den Beschränkungen bei Feierlichkeiten. Bei Eheverhandlun-
gen sollten nicht mehr als fünf Personen von jeder Seite geladen werden, die dabei nicht 
mehr als eine Tonne Bier trinken sollten. Keine Hochzeit durfte länger als drei Tage dau-
ern, und bei großen Höfen sollten nicht mehr als 100 Gäste, bei Köttern nicht mehr als 
30 geladen werden. Ebenso sollte man bei Kindtaufen nicht länger als einen Tag feiern 
und nicht mehr als 40 Gäste – bei Köttern nur 10 – neben den Paten laden. Kleiderluxus 
in Gold, Silber, Samt und Seide war verboten, ausgenommen der Ehering. Auf Bier- und 
Branntweingelagen zur Zeit des Gottesdienstes stand die Strafe von 5 Goldgulden.

Nach der Befreiung waren im 19. Jahrhundert diese Beschränkungen gefallen, und 
Amtmann Brunn kritisierte den Luxus. Eine neue Gefahr wurde der Branntwein. Das 
selbst gebraute Bier war offenbar im Gehalt und Geschmack unterlegen. In der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts stieg im Amtsbezirk die Zahl der Brennereien von einer, mit 
der das Schloss Lembeck bis dahin das Monopol besaß, auf neun, davon zwei in der Bau-
ernschaft Deuten. Gewerbliche Freiheit, Aufhebung des Polizeizwanges im bürgerlichen 
Leben und ein neues Lebensgefühl der Jugend lösten eine Emanzipationsbewegung mit 
positiven und negativen Folgen und Seiten aus. Die neue Lebenshaltung zeigte sich auch in 
steigenden Zahlen der Tanzveranstaltungen. Brunn machte die Erfahrungen des allgemei-
nen Militärdienstes für die neue Haltung der jungen Generation verantwortlich. Eine mit 
den Tanzveranstaltungen verbundene Abgabe an die Armenkasse sollte die Sozialbindung 
verwirklichen.

Zu den Wandlungen des 19. Jahrhunderts gehörte die Einstellung zum Militär. Seit 
den kriegerischen Erfahrungen des ausgehenden 16. Jahrhunderts war das Verhältnis äu-
ßerst schlecht, hatte man Soldaten doch nur als Söldner bei Plünderungen und Raub im 
Spanisch-Niederländischen und Dreißigjährigen Kriege oder als „gartende“ Landsknechte 
kennengelernt. Kriege als Ursache der Verarmung gehörten zu den Erfahrungen der Re-
gierungszeit Bischof Bernhards von Galen und des Siebenjährigen Krieges. Gestellung 
von Quartier und Gespannen gehörte zu den verhassten Pflichten aller Einwohner. Den 
französischen Rekrutierungen 1811 entzog sich mancher durch die Flucht, und mancher 
wurde durch die Regressmaßnahmen gegen das Elternhaus gezwungen, sich doch noch zu 
stellen. Die Erfahrungen der Befreiung blieben wegen der erlebten Gewalttätigkeiten noch 
lange unter dem Stichwort „Kosakenwinter“ 1813/14 schreckensvoller Erzählstoff. Der 
Befreiungskrieg brachte, an der Zahl der Freiwilligen gemessen, keine Volkserhebung. Aus 
Deuten folgten Tüshaus und Schwarzenbrock, aus den Kirchspielen Wulfen und Lembeck 
insgesamt 15 junge Leute dem Aufruf an das Volk. Statistisch war mit einem Freiwilligen 
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auf 170 Einwohner die Bereitschaft höher als im Durchschnitt des ehemaligen Fürstbis-
tums Münster, das einen Freiwilligen auf 400 Einwohner aufbrachte. Die Einberufung 
der Landwehr aus Anlass des preußisch-dänischen Konfliktes um Schleswig-Holstein im 
April 1848 führte fast zum offenen Aufruhr; noch beim Elbübergang wurde Widerstand 
bemerkbar. Hier verband sich die Stimmung der Märzrevolution mit der Besorgnis, ge-
gen die Freiheitsbewegung eingesetzt zu werden, und dem Unwillen zum Krieg in einem 
anderen Land. Der Landwehrmann Bernhard Heiming starb auf dem Feldzuge in Aarhus 
am Typhus.

Nach der Befreiung von Eigenhörigkeit, Ehekonsens, Gesindezwang und den Bindun-
gen der Markgenossenschaften blieb ein starkes Gemeinschaftgefühl der nachbarschaft-
lichen Verbundenheit erhalten. Auch die verwandtschaftliche Verflechtung überschritt 
selten den näheren Umkreis. Starke Prägung des öffentlichen Bewusstseins ging von der 
katholischen Kirche aus. Feststellbar sind weniger restaurative Tendenzen infolge der Sä-
kularisation des Kirchenvermögens und des Staatskirchentums als ein Unbehagen gegen-
über dem einsetzenden Modernismus.

Vorbehalte gegen Preußen waren im Kulturkampf sehr stark. Zum Beweise ihrer So-
lidarität mit dem Bischof Bernhard Brinkmann, der von der preußischen Regierung in 
Strafe genommen war, zogen am 23. März 1874 ca. 500 Männer aus Wulfen und Lembeck 
nach Münster, um für den Bischof zu demonstrieren. In der nationalen Frage war man an-
tipreußisch wegen des Bruderkrieges gegen Österreich 1866. Aber der Erfolg im deutsch-
französischen Kriege und die deutsche Einigung von 1871 bewirkten in Verbindung mit 
dem wirtschaftlichen Aufschwung die Versöhnung mit Preußen und die Bejahung des 
Deutschen Kaiserreiches als Vaterland. Die neuen sozialen Gemeinschaften wurden die 
Vereine und Vereinigungen, denen man sich mit freiem Willen verband.

XII. Gesellschaft im Umbruch
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Im 19. Jahrhundert entwickelten die Bürger Dorstens ein neues Selbstbewusstsein, das aus 
zwei Wurzeln wuchs: aus dem wirtschaftlichen Erfolg und dem Stolz auf ihre städtische 
Geschichte. Die beiden Voraussetzungen ergaben sich aus der Lage Dorstens an der Lippe. 
Deshalb nannten die Bürger ihre Stadt gerne „Die Lippestadt“ und „Klein-Amsterdam“. – 
„Mit dem dreibordigen Nachen darf der Schiffer jetzt auch wagen, den Rhein zu befahren, 
und noch vor 14 Tagen sahen wir zwei solche Schiffe eine Ladung von 700 Malter Roggen 
mit vollen Segeln von Amsterdam direkt in Rückfracht hierherbringen.“1 Der Schiffstyp, 
auf den hier verwiesen wird, war das „Dorstener Schiff “, welches den Namen der bedeu-
tendsten Schiffbauer-Stadt Westfalens in die Ferne trug. Während der Ernährungskrise 
von 1831 – nach der Missernte des Vorjahres – erreichten Brotgetreidelieferungen aus 

1 Westfälisches Gewerbeblatt 1831, Nr. 6; Koppe (1992), S. 35.



223

den östlichen Landesteilen Preußens auf dem Wasserwege über Amsterdam rhein- und 
lippeaufwärts den Hafen Dorsten. Ein wenig Selbstironie der biedermeierlichen Zeit 
schwingt im Beinamen „Klein-Amsterdam“ mit.

Das Schiffbau-Handwerk exportierte jährlich 500 Schiffe. In der vestischen Hafenstadt 
Dorsten erlangte die Wirtschaft den Ruf, die regsamste im gewerbearmen Kreis Reckling-
hausen zu sein; denn der Verkehr zog weitere Gewerbe nach. Noch 1858 war in Hervest 
der größte Industriebetrieb des Kreises ansässig: Die Bleicherei und Färberei mit 70 Be-
schäftigten.2 Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts endete diese Zeitperiode für Dorsten 
durch die Konkurrenz der Eisenbahn. Sie leitete nicht nur eine technische Revolution ein. 
Die Richtungen der Verkehrswege änderten sich und mit ihnen die wirtschaftsräumlichen 
Beziehungen infolge der Nordentwicklung des Ruhrgebietes. Beherrschend wurden die 
Süd-Nord-Verbindungen zwischen Emscherraum und Münsterland, für die Dorsten ein 
Verkehrsknoten war. Nun gab man der Stadt die Beinamen „Brücke zwischen Ruhrgebiet 
und Münsterland“ oder „Tor zum Münsterland“. In diesen Spannungen zwischen den Be-
ziehungen zum Niederrhein und Münsterland und den lokalen Funktionen entwickelte 
sich dieser Lebensraum seit zwei Jahrtausenden.

Die folgende Untersuchung gliedert sich in drei Teile: 1. die Landschaft und der 
Gang der Besiedlung, 2. der Fluss als Verkehrsweg, 3. die Nebenbäche und ihre Nutzung. 
Die Zweipoligkeit der Zwischenüberschriften soll die Beziehungen zwischen Natur und 
menschlichen Maßnahmen thematisieren und auf die Methode des Vorgehens hinweisen: 
anthropogene Veränderungen der Natur als geschichtliche Quellen einzubeziehen. Es ist 
hierbei besonders reizvoll zu sehen, wie der Mensch in den Anfängen die Raumgegeben-
heiten genutzt hat; darüber hinaus aber gilt es zu würdigen, wie sich die Arbeit der Einge-
sessenen mit der organisatorisch-strategischen Leistung der Herrschenden kombiniert.

I. Die Flusslandschaft und der Gang der Besiedlung

1. Die Lage

Die Dorstener-Flussterrassen-Landschaft umfasst die untere Lippe mit ihren beidseitigen 
Terrassenebenen: den Mittel- und Niederterrassen in ONO-WSW-Streichrichtung und 
der Rheinhauptterrasse in S-N-Richtung. Die Dorstener Lippetalung bildet den inneren 
Teil dieser Flussterrassen-Landschaft, bestehend aus dem Flusslauf mit seiner Flussaue und 
den Niederterrassen beiderseits der unteren Lippe von Bergbossendorf/Hamm im Osten 
bis Gahlen/Schermbeck im Westen, zwischen dem Kirchdorf Wulfen im Norden und Al-
tendorf im Süden. Politisch gehören dazu die flussnahen Teile der Städte Haltern-Lipp-
ramsdorf und Marl, Dorsten und Schermbeck.

Im Osten beginnt die Talung beim Durchbruch der Lippe zwischen Hoher Mark und 
Recklinghäuser Haard in einem 1 km schmalen Engtal am Fuße des St. Annaberges. Im 
Westen erstreckt sich quer zur Talung der flache Höhenzug der Rheinhauptterrasse mit der 
Dorstener Hardt und der Emmelkämper Mark (NN + 60 m) zwischen denen die Lippe 

2 Reekers (1974).
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zum Niederrhein fließt. Nördlich der Niederterrasse grenzt oberhalb 40-50 m über NN 
die Lembecker Sandebene an, auf der Südseite die Marler und Altendorfer Sandebene. 
Darüber erheben sich im Norden die Rekener Kuppen und die Hohe Mark, die Wasser-
scheide der unteren Lippe zur Borkener Aa bildend, und im Süden der Vestische Rücken 
als Wasserscheide zur Emscher. Die Ausdehnung der Dorstener Lippetalung innerhalb der 
Terrassenlandschaft beträgt in der von ONO nach WSW gerichteten Fließrichtung der 
Lippe 18 km in der Luftlinie, und die größte Breite beträgt zwischen Wulfen und Alten-
dorf 7 km in der N-S-Richtung. In sich ist diese Terrassenlandschaft durch die Flussaue 
geteilt. Das Gefälle der Landschaft richtet sich flussparallel von ONO nach WSW und 
von den Rändern im Norden und Süden zur Flussaue in der Mitte. Die Höhengliederung 
auf einem N-S-Profil durch die Altstadt Dorsten gibt die Mittelwerte der Höhenlage über 
dem Meeresspiegel an: die Niederterrasse 36 bis 40 m. Der Steilhang der Niederterrassen-
Kante bildet das Hochufer der Flussaue. Die Flussaue gliedert sich stellenweise in zwei 
Talstufen zwischen NN +26 bis 32 m. Um NN +29/31 m liegt eine schmale und teilweise 
unterbrochene Stufe, die als untere Nieder- oder Inselterrasse bezeichnet wird. Der Fluss-
lauf hat sein Ufer bei NN +26/27 m. Die Sohle des Flusslaufs bei der Dorstener Straßen-
brücke liegt heute bei +24 m.

2. Die Entstehung

Morphologisch entstand die Lippetalung in drei klimatisch unterschiedlichen Epochen. 
In der Saale-Eiszeit bedeckte Inlandeis die Landschaft, westlich bis über den Rhein an die 
Stauchendmoränen („Fürstenberg“) bei Xanten reichend. In der Lembecker- und in der 
Altendorfer Sandebene blieben Reste der Grundmoräne als schwachlehmige Böden zu-
rück.

Während der Eem-Warmzeit, d.i. zwischen der Saale- und Weichsel-Kaltzeit, floss die 
Lippe zwischen der Recklinghäuser Haard und dem Stau des Querriegels „Rheinhauptter-
rasse“ in drei großen Mäanderbögen mit dem Radius von 1,5 bis 2 km. Es sind der Mar-
ler, der Wulfener und der Dorstener Mäander, die das Flusstal in der Breitenerosion nach 
Süden und Norden ausweiteten. Die Lippe durchbrach auf dem Niveau von NN +40 m 
die Rheinhauptterrasse. Mit diesem Abfluss nach Westen entstand das schlauchförmige 
Tal mit trichterförmigem Ausgang zwischen Gahlen/Schermbeck und Krudenburg. – Die 
Grenzen dieser Auskolkung des kreidezeitlichen braunen Sandsteins sind auf der geologi-
schen Karte abzulesen. Hier werden sie auch durch die Ränder der abgetragenen älteren 
Grundmoräne der Saale-Eiszeit angezeigt. Während der auf die Eem-Warmzeit folgenden 
Weichsel-Kaltzeit hat die Lippe den Ausraum wieder mit Halterner Sanden aufgeschüt-
tet. Infolge der starken Auslaugung durch das Wasser erscheinen die Terrassensande weiß. 
Eingeschlossen sind darin zahlreiche Säugetier-Reste vom Mammut u.a. Der Fluss grub 
sich in der Nacheiszeit ein kleinräumiges mäandrierendes neues Bett, die Flussaue. Eiszeit-
liche Abflussrinnen in der Niederterrasse vertorften oder bildeten Flach-Moore. Solche 
erstreckten sich nördlich der Lippe von der Freiheit in Lippramsdorf bis zum Emmelkäm-
per Bruch, und sie bilden die „Deipen“ mit z.T. ehemals mächtigen Torflagern unter dem 
vom Wind aufgeblasenen Decksand der Drewer-, Frentroper und Marler Mark südlich des 
Flusses. Diese bodennassen Markenflächen blieben – bis auf wenige Markenkotten – un-
besiedelt bis zum Industriezeitalter.
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Als morphologische Grenzen im Flusslauf oberhalb der Dorstener Lippetalung sind die 
aus festem Sandstein bestehenden Klippen bei Haus Rauschenburg und Haus Vogelsang 
(oberhalb Haltern) Zeugen des Lippedurchbruchs zwischen Haard und Borkenbergen. 
Die Sandsteinbank bei Hervest bezeugt den Westrand des Durchbruchs zwischen Haard 
und Hohe Mark. Untere morphologische Grenze ist der Rand des Rhein-Hochwassers bei 
Krudenburg.

Das Niveau der Niederterrasse wurde in geschichtlicher Zeit in der Gemarkung Hols-
terhausen um ca. 1 m durch Erosion abgetragen. Der Nachweis ist mittels des Römerla-
gers Holsterhausen zu führen. Der Spitzgraben des Lagers zeigte sich den Archäologen 
unter der Humusschicht in unterschiedlicher Tiefe. Die Abtragung ist durch Abspülung 
und durch Winderosion zu erklären, insbesondere wurde diese nach der Waldrodung und 
während der Nutzung als offene Ackerflur wirksam. Auch das Gegenteil der Abtragung ge-
schah mit der Anwehung von Feinsand. Entlang der nördlichen Terrassenkante erstrecken 
sich von Drevenack bis Hervest Dünenketten: die „Sternen-“, „Loosen-“, „Kaninchen-“, 
„Witte-“ und „Sandberge“. Vom Südwest-Wind wurden sie aus den Schwemmsanden in 
der Lippeaue ausgeblasen.

3. Die Wasserführung

Der Fluss bildet in der Warmzeit im Gegensatz zur Eiszeit ein festes Bett aus. In der Fluss-
aue waren die unterschiedlichen Wasserstände für die Ausformung der Inseln, Kolke, Alt-
wasser und Flussarme ausschlaggebend. Die Hochwasserführung ist im Winter stärker, 
der Sommer bringt nach starken Regenfällen ein schwächeres Hochwasser.3 Die Fließge-
schwindigkeit als Funktion des Gefälles ist an der unteren Lippe gering. Die Talsohle fällt 
auf der Tallänge von 18 km zwischen Haltern (NN + 34 m) und Dorsten/Gahlen (NN 
+26 m) um 8 m oder 0,44 m pro km (0,044%). Auf der Strecke von Dorsten bis Kruden-
burg bei der Tallänge von 14,75 km verringert sich das Gefälle auf 0,015%. Das Gefäl-
le der Niederterrasse verläuft dazu diskordant, also mit stärkerer Neigung, nämlich mit 
0,05% bzw. 0,04%, so dass der Niveauunterschied zwischen Terrasse und Flusslauf immer 
geringer wird. Hochwasser überspülten nicht die Niederterrasse, sondern verbreiterten die 
Aue durch Abbrüche des Hochufers. Der eingeschwemmte Sand lagerte sich flächenhaft 
auf den Talstufen oder als Sandbank im Flusslauf ab. Fließgeschwindigkeit und Wasser-
menge bestimmen die Transportkraft und die Mäandrierung. Daher wird im Unterlauf die 
Aue breiter. Am Hochufer reiht sich Mäanderbogen an Mäanderbogen. Besonders breite 
Hochwasserräume entstanden an den Einmündungen der Nebenbäche, die ihre Sedimente 
dem Fluss zuführten und Schwemmkegel bildeten. Das Hochwasser der Nebenbäche stau-
te sich vor dem Hochwasser des Flusses und schüttete verstärkt Sandbänke auf. Außerdem 
wurde der Stromstrich verlagert. Diese Erscheinungen treten besonders bei den größeren 
Zuflüssen der Stever, des Schölz- und des Hammbachs auf. Unterhalb Krudenburgs traf das 
Hochwasser der Lippe auf starke Rhein-Hochwasser. Der mündungsnahe Teil der unteren 
Lippe floss im Hochwasserbett des Rheins. Der Anteil des Lippewassers am Rheinwasser 
unterhalb Wesels beträgt etwa 2%. Die beiden Strömungen wirkten aufeinander in der 
Weise, dass der Rhein die Mündung der Lippe stromabwärts verschleppte, im Hochwasser 

3 Zur Hydrographie des Flusses s. Krakhecken (1937), S. 15f.
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des Rheins mäandrierte die Lippe sehr stark. Der Zufluss des Lippewassers reichte aus, den 
Stromstrich des Rhein-Hochwassers abzulenken und dem Strom eine neue Richtung zu 
geben. Eine gleiche Wechselwirkung mit schwächerer Ausprägung bestand zwischen der 
Lippe und ihren Nebenbächen.

Einige Grenzwerte der Wasserstände seien wegen der Wichtigkeit für die Prägung der 
Naturlandschaft und ihre Nutzung durch den Menschen angeführt: Pegelstand des Mittel-
wassers bei Wesel im Jahre 1890: 17,23 m über NN. Der Hochwasserstand von 23 m wurde 
im 19. Jahrhundert zweimal überschritten. Eine nochmalige Steigerung des Wasserstandes 
1926 erreichte den Pegel mit 23,56 m. Die Differenz zum Niveau der Aue bei Krudenburg 
ist minimal, so dass das aufgestaute Lippehochwasser den Ort in solchen Situationen im-
mer überflutete. – Im 19. Jahrhundert hatte die Lippe mehrmals starkes Niedrigwasser. 
Der niedrigste gemessene Pegelstand bei Wesel betrug 12,76 m. Für die römische Zeit und 
das Mittelalter wird als Hochwasserstand der Pegel von 22,12 m angenommen.

Das Jahr 1890 wird hier herausgestellt, weil es das höchste an der Lippe gemessene 
Hochwasser brachte. Es bildete die Grundlage für die Bemessung der Querschnitte bei 
der Lipperegulierung und Eindeichung parallel zum Bau des Wesel-Datteln-Kanals. Je-
doch stieg 1946 am Pegel in Krudenburg der Wasserstand noch einmal um 2,6 cm. – In 
Dorsten erreichte 1890 das Hochwasser fast 32 m über NN, d.h. einen Anstieg von fast 6 
m über dem Mittelwasserstand. Bei diesem Hochwasser hatte der Fluss folgende Breiten: 
bei Dorsten 550 m, zwischen Holsterhausen und Hardt 1.500 m, bei Gahlen 1.000 m.4 
Damit war das Hochwasserbett bis an das Niveau der Inselterrasse gefüllt und überflutete 
diese stellenweise, stand aber noch 3 bis 4 m unter der Kante der Niederterrasse. – Im 18. 
Jahrhundert waren bei Messungen auf Veranlassung der Klever Regierung Lippe-Hoch-
wasser-Stände von 14 bis 16 Fuß, das sind 4,4 bis 5 m, gemessen worden. – Innerhalb des 
Hochwasserbettes gibt es zahlreiche ehemalige Kolke, Altarme und Sandbänke, die davon 
zeugen, dass der Fluss die Aue vormals breiter durchfloss; das heutige Flussbett mit festen 
Ufern und stellenweise Deichen ist das Ergebnis von Kulturmaßnahmen. Der eingedeich-
te Lippelauf hatte vor der Regulierung an der Dorstener Brücke fast die doppelte Breite, 
jedoch nur die halbe Tiefe. Auch der spätestens seit 1820 an ein festes Bett mit Buhnen 
gefesselte Flusslauf hat sich mittels Neubildung von Mäandern vielfach verlagert.

4. Die Vegetation

Die Naturlandschaft ist zwar nicht vollständig zu rekonstruieren, aber es gibt zahlreiche 
Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Physiotopen und Vegetation.5 Die Nie-
derterrasse hat mehrere Biotope. Auf den kalkarmen Sanden herrschten Stieleichen vor. In 
den Bachauen und eiszeitlichen Abflussrinnen bestand der Wald aus Weichhölzern, Erlen, 
Weiden, Pappeln, an den Rändern kommen Eschen hinzu. Das „Emmelkämper Brook“ 
und die „Deipen“ in der Gemarkung Marl bildeten flache Nieder-Moore. Die Torfschich-
ten hielten das Wasser nah an der Oberfläche. Die Vegetation bestand aus Seggen, Schilf, 

4 Vgl. Feil (1930), S. 61. Nachtrag: ein erneuter maximaler Hochwasserstand trat bei der Stadt Dors-
ten am 4. Januar 2003 ein. Im eingedeichten Hochwasserrraum musste die Deichkrone erhöht wer-
den.

5 Dahm-Arens (1968), S. 20f.: Bodenprofile 6 (S. 37), 12 (S. 54), 16 (S. 65), 20 (S. 77).
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Erlen und Birken. Ortsnamen wurden von diesen Biotopen abgeleitet: Meronhlare/Marl 
enthält das Grundwort Mer (s.a. Merfeld, Mehr am Niederrhein), die Bezeichnung für 
bodennasse Standorte; Riscithi/Rüste bezeichnet ein „Binsengelände“, Sulithem/Sölten 
nennt eine Ansiedlung in der Niederung. Die Entwaldung erfolgte im Hochmittelalter. 
Typisches Beispiel für flächenhafte Rodung und Besiedlung mit Einzelhöfen inmitten ih-
rer Blockfluren sind die „Orthöve“ in Hervest. Der münsterisch-bischöfliche Schultenhof 
im Kirchdorf Hervest ist der Ansatz für diese Besiedlung. Er ist auch standortbestimmend 
für die Paulus-Pfarrkirche, die auf einer Wurt erhöht über dem Terrassenrand liegt. 1188 
ist die Pfarre Hervest/„Herevorst“ zuerst urkundlich erwähnt.

„Foresta“/vorst ist die Bezeichnung für den landesherrlichen Wald, so auch in Klever 
Urkunden. Die Wald-Namen sind auf der Niederterrasse mit „Hervest“, „Hagenbeck“, 
„Holsterhausen“, „Hüls“ weitgehend flächendeckend.

„Hagen“ bezeichnet das ausgegrenzte Sondereigentum, lat. indago bezeichnet im Jahre 
1251 den Wald der Ministerialen.6

5. Die Besiedlung

Von der Urkundenlage her ist der Name Schermbeck/scirinbeki 798/99 der frühest be-
urkundete Ort; denn in diesem Jahr erwarb Liudger für das Benediktinerkloster Werden 
an der Ruhr die Höfe in Schermbeck und Rüste. Nach der Schermbecker Tradition gilt 
Liudger, der erste Bischof von Münster, als Gründer der Pfarre, deren Patron ursprünglich 
der hl. Dionysius war (heute Ludgerus). Bereits am 2. September 1507 schrieb der Pfarrer 
wegen einer Geldsammlung für den Neubau „der jetzt 700 Jahre alten Kirche, die von 
Bischof Ludger gestiftet wurde.“7 Zwei Höfe waren nach der Regel die Ausstattung für 
eine Kirchgründung, und daher ist die Gründung Ludgers wahrscheinlich. Andererseits 
stand „Ludgerus“ auch für das Kloster des hl. Ludgerus in Werden; und um 1500 war die-
ser Unterschied wohl nicht mehr bewusst. Nicht die Werdener Stiftung der Pfarre steht 
in Zweifel; denn der Pfarrhof und das Kirchdorf Altschermbeck stehen auf dem 798/99 
erworbenen Hofplatz, vielleicht aber der Zeitpunkt. Denn um 890 ist Schermbeck noch 
als Oberhof genannt, und erst 1050 hat die Funktion nach Rüste gewechselt. Hagenbeck 
wird um 1150 in Werdener Urbaren mit zwei Höfen genannt und bis zur Säkularisation 
blieben die 1217 bezeugten Ritter von Hagenbeck Lehnsträger für Höfe der Abtei Werden 
im nördlich Lipperaum: Drevenack, Obrighoven, Schermbeck, Hagenbeck, Emmelkamp, 
Sölten und Deuten. In diesen bäuerlichen Siedlungen befindet sich laut Urbar A bereits 
um 890 Besitz der Benediktinerabtei Werden. Der Ortsname Holsterhausen nennt im Un-
terschied zu „Holzhausen“ nicht die vegetative, sondern die wirtschaftliche Waldbezeich-
nung. Holsterhausen ist die Siedlung der Holzarbeiter. Jeder dieser dreimal in Deutsch-
land vorkommenden Namen, nämlich Dorsten-, Herne- und Essen-Holsterhausen ist je-

6 WUB VII, Nr. 1251: „nemora seu indagines“; indago = „Einzäunung“. Zu Hagenbeck: Kötzschke 
(1906), S. 227.

7 Schermbeck: Block (1960), S. 175, Nr. 175. Oberhof und Hebebezirk: Kötzschke (1906), S. 73. 
Pfarre: Körner/Weskamp (1929), S. 146. Lageplan Pastoratshof, Kirchdorf und Oberhof Rüste: 
Schuknecht (1952), S. 48, Abb. 14. Schreiben von 1507: Gräfl. von Merveldt Archiv, Bestand Lem-
beck, Urkunden Nr. 916.
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weils einem Ort am Fluss zugeordnet, und zwar der Lippe, der Emscher und der Ruhr. Die 
Orte stehen alle in lehnsrechtlichen Beziehungen zu den Grafen von Kleve und weisen 
somit indirekt auf Holzausfuhr zum Niederrhein hin. Das Dorf Dorsten-Holsterhausen 
wurde von Haus Hagenbeck 1350 als spätestes im Lipperaum gegründet. In dem hoch-
mittelalterlichen Siedlungsvorgang entstanden die Kirchdörfer, deren Gründungsdaten 
nicht überliefert sind, die aber gegen Ende des Zeitraumes alle bezeugt sind. Die Pfarre in 
Lippramsdorf ist gleichzeitig mit Hervest 1188 genannt. Drevenacks früheste Datierung 
(urkundl. 1292 Kirchspiel) erlaubt der Turm aus Grauwacke, gebaut im 13. Jahrhundert, 
aber die Kirche enthält zwei Memoriensteine des 12. Jahrhunderts. Die Architektur der 
Pfarrkirche in Hünxe setzt ein früheres Datum als die Urkunden: Eine ehemalige roma-
nische dreischiffige Säulenbasilika ist in Resten und im Turm (Tuffgestein) erhalten. Das 
Petrus-Patrozinium der Pfarrkirche in Gahlen spricht für ein hohes Alter und Gründung 
durch die Erzdiözese Köln. Die ehemals romanische Anlage ist im Westturm erhalten. To-
pographisch ungeklärt bleibt die Angabe (788/89) über Besitz des Klosters Echternach „in 
pago Gesteran super fluvio Lippia in villa Ganlingas.“8 Die Pfarre in Dorsten ist 1176/79 
urkundlich bezeugt.9 Der Standort der Vorgängerkirche, die vor dem Neubau der Stadt-
pfarrkirche im 14. Jahrhundert vorauszusetzen ist, wurde nicht eindeutig nachgewiesen, 
aber der Standort des Pfarrhofes ist sicher, und überall liegen Kirche und Pfarrhof unmit-
telbar nebeneinander.

Pfarrhof, Kirchdorf und Stadt Dorsten liegen mit 32 m über NN bereits tiefer als die 
übrigen Kirchdörfer. 32 m ist das Niveau der Inselterrasse, der oberen Geländestufe in der 
Flussaue. Diese tiefe Lage ist auffällig. Jedoch liegt auf der Inselterrasse an der Schölzbach-
mündung der Hof „Leemwysche“, nachweisbar schon um 900.10 Die Inselterrasse wird an-
dernorts erst später zum Siedlungsstandort, nämlich für die Burgen Haus Ostendorf in der 
Gemarkung Lippramsdorf und Haus Hagenbeck in Holsterhausen. Auf der tiefsten Stufe, 
unmittelbar am Flussufer, wurde die Krudenburg errichtet. Diese drei Burgen gehören ge-
schichtlich ins 14. Jahrhundert und sind Neubauten für ältere Vorgänger. Haus Ostendorf 
ist durch die Jahreszahlen 1316 und 1358 datiert, als zuerst Bernhard von Steenhues und 
später Bitter v. Raesfeld Haus Ostendorf dem Bischof von Münster als Offenhaus über-
trugen. Haus Hagenbeck wurde 1315 dem Bischof von Münster, 1338 jedoch dem Gra-
fen Dietrich von Kleve als Offenhaus übertragen. Die ältere erste Anlage stand auf einem 
Turmhügel. Die Grafen von Kleve erhoben Wesel 1241 zur Stadt. Das Datum markiert für 
den Lipperaum eine zukunftweisende Zäsur. 1251 folgte der Erzbischof von Köln mit der 
Gründung der Stadt Dorsten.

Für die Politik des Grafen Dietrich IX. von Kleve (1310-1347) ist das Jahr 1338 ein be-
sonders erfolgreiches gewesen, da er das Land Dinslaken, mehrere Gerichte, darunter Hünxe  
und Gahlen, Besitz in Hünxe, Drevenack, Gahlen und Kirchhellen erwarb.11 Die nicht 

8 Hervest: Körner/Weskamp (1929), S. 279. Drevenack, Hünxe, Gahlen, Dorsten: Oediger (1969), 
S. 137, S. 141, S. 185.

9 Zu Dorsten: Schuknecht (1987/88), S. 14f.; in diesem Band S. 113-133.
10 Kötzschke (1906), S. 44. Dazu topographischer Nachweis: Schuknecht (1989/90), S. 40; in diesem 

Band S. 137-172.
11 Zu Haus Ostendorf: Schulze-Ohlen (1982), S. 40. Zu Haus Hagenbeck: WUB 8, Nr. 970 und  

Nr. 971. Dösseler/Oediger (1974), Nr. 293. StAM, Landsberg-Velen, Hagenbeck, Urkunden Nr. 
5 und Nr. 37. Zu Kleve und Krudenburg: Kastner (1972). Ilgen (1921), S. 250, S. 253. Dösseler/
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datierte Errichtung der Krudenburg zwischen 1311 und 1363 muss doch wohl in diesem 
Zusammenhang gesehen werden; denn mit diesen Erwerbungen entstehen Notwendigkeit 
und Möglichkeit, eine Verbindung über die Lippe herzustellen. Aus dem Land Dinslaken 
und Wesel-Schermbeck bildet Graf Dietrich 1345 das Amt Neu-Schermbeck, dessen Amt-
mann seinen Sitz in der Burg (Neu-Schermbeck) nimmt. Die Krudenburg löst eine ältere, 
mehrfach bezeugte Burg Dravewinkel ab. Es wird vermutet, dass diese mit dem Hof Vinkel, 
flussabwärts auf der Terrassenkante gelegen, identisch ist. – Zur Krudenburg gehörten das 
Fischereirecht in der Lippe bis Wesel, die Schiffsmühle auf dem Fluss, die Lippebrücke und 
der Lippezoll. Der Fluss war hier durch eine Insel geteilt. Der nördliche Arm bildete die 
Mühlenschlacht, der südliche, überbrückte Arm gab die Durchfahrt frei. Die mit der Lan-
desburg verbundene Siedlung der Fischer, Schiffer und Treidler war ganz auf den Fluss be-
zogen. Die Lage oberhalb der Rheinhochwasser war sicher mit Sorgfalt gewählt auf Grund 
von Erfahrungswerten. Aber hier bildeten fortan die Schutzdeiche des Ortes einen Engpass 
für die Lippehochwasser, so dass sie sich vor dem Orte aufstauten und in der Breitenerosion 
die Aue bis auf 2 km ausweiteten. Unterhalb besitzt die Aue eine Breite von 1 bis 1,5 km. 
Oberhalb wirkte sich der Stau bis in den Raum Gahlen und Haus Hagenbeck aus, so dass 
sich aus den Sanden der Uferabbrüche besonders zahlreiche Sandbänke als Hindernisse im 
Fluss ablagerten. Spätere Regulierungsmaßnahmen wurden notwendig.

Für die 8 Jahrhunderte nach Abzug der Römer aus dem Lipperaum bis zum Beginn der 
schriftlichen Beurkundung stehen andere Zeugnisse für die Siedlungen zur Verfügung. Die 
Besiedlung der Lippetalung und ihres Umlandes war in römischer Zeit infolge der Ver-
nichtungsfeldzüge abgebrochen.12 Die Neubesiedlung setzte zumeist nicht in der Lippe-
talung, sondern oberhalb an. Die frühen Siedlungen werden durch die Eigenschaften: alte 
Ortsnamen und Langstreifenfluren ermittelt. Nördlich der Lippe sind dies die Kerne der 
folgenden Orte: Eppendorf, Thiutina/Deuten, Emilighem/Emmelkamp, Riscithi/Rüste, 
Ufadti/Ufte. Südlich des Flusses liegen desgleichen oberhalb der Niederterrasse Threiri/
Drewer, Meronhlare/Altmarl, Frentrop, Hulseler/Altendorf-Ulfkotte. Sie müssen nicht 
unbedingt demselben Jahrhundert der Gründung angehören. Als bäuerliche Ansiedlun-
gen nutzten sie den Standortvorteil der sandig-lehmigen bzw. -mergeligen Grundmoräne 
für die Ackerfluren.

Zwei Orte machen aber eine Ausnahme: Durstina/Dorsten und Ulithi/Oelde. Beide 
liegen innerhalb der Niederterrasse auf erhöhten Standorten: mit dem „Hohenfeld“ Durs-
tina nördlich der Lippe und dem „Oelderfeld“ Ulithi in der Gemarkung Marl (Bauernschaft 
Lippe). Die um rund 1 m höher über dem Niveau der Niederterrasse liegenden Standorte 
sind in der heutigen Bodenkarte als „Plaggenesch“ bestimmt. Ursprünglich handelt es sich 
um Erhöhung durch Flugsand. Durstina hat zu den Kriterien des Altnamens, der Flurform 
und der frühen Beurkundung noch das Zeugnis der archäologischen Bodenfunde, eines 
Friedhofes des 3. Jahrhunderts.13

Oediger (1974), Nr. 474, S. 368ff. Oediger (1982), Teil I, S. 61, Teil II, Nr. 360, Nr. 362, Nr. 365, 
Nr. 402-412.

12 Kunow (1987), S. 69f. Reichmann (1979), S. 355. Reichmann schließt aus fehlendem archäologi-
schen Fundmaterial auf Siedlungsleere während der ersten Hälfte und Mitte des 1. Jahrhunderts. 
Wilhelmi (1967), S. 106.

13 Beck (1971), S. 176; Von Schnurbein (1981), S. 26f. Zum Urnenfriedhof in Holsterhausen „im 
Aap“: Lammersmann (1928), S. 49f. Stieren (1931), S. 189f.; Abb. in: Kohl (1982), S. 46, Abb. 65.
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In die frühgeschichtliche Periode gehört auch die Besiedlung mit Einzelhöfen entlang 
der Terrassenkante, die offenbar inselartig im Eichenwald lagen. Ihre Ortsnamen „Dursti-
non“ und „Galnon“ sind Lokative in der Bedeutung: „bei Dorsten/Durstina“ und „bei Ga-
len“. Der Namentsyp ist nicht auf die Niederterrasse beschränkt, dazu gehören „Meronhla-
re“: das Lar am Mer, „Halathron“: bei Halathra, „Reknun“/Reken, „Helinun“/Hellen. Die 
Namen sind sprachgeschichtlich der vorkarolingischen Zeit zuzuordnen.

6. Zusammenfassung

Zwischen den natürlichen Bedingungen und der Abfolge der Besiedlung von der Höhe zur 
Niederung bestehen enge Zusammenhänge. Die historischen Nachrichten über die Feld-
züge des Drusus und des Germanicus bezeugen in Übereinstimmung mit den archäologi-
schen Nachweisen einen Siedlungsabbruch während der Eroberung und eine Siedlungslee-
re weit ins erste nachchristliche Jahrhundert hinein. Diese Epoche ist durch das römische 
Militärlager in Dorsten-Holsterhausen und einen kaiserzeitlichen Friedhof als Datierung 
für Neubesiedlung gut belegt. Die Wiederbesiedlung beginnt i.d.R. oberhalb der Lippeta-
lung auf den landwirtschaftlich hochwertigeren Grundmoränenböden. Dorsten/Durstina 
am „Hohenfeld“ nimmt eine Sonderstellung ein. Mit Einzelhöfen entlang der Terrassen-
kante halten sich die frühgeschichtlichen Siedlungen oberhalb der Flussaue.

Flächenhaft wird die Niederterrasse im Hochmittelalter gerodet, und zwar unter der 
Regie der Landes- bzw. Grundherren, und mit Bauernstellen innerhalb ihres arrondierten 
Hoflandes (Einzelhöfe mit Blockfluren) besiedelt. In diesem Siedlungsgeschehen entste-
hen bis zum Ende des Hochmittelalters bei den Pfarrkirchen die Kirchdörfer ansatzweise. 
Gründer sind die Bischöfe von Münster in Haltern, Lippramsdorf und Hervest, die Abtei 
Werden in Schermbeck, das Erzbistum Köln in Gahlen, das Stift Xanten in Dorsten. Nur 
Holsterhausen wird in Abpfarrung von Hervest erst 1443 selbständige Pfarre auf Veranlas-
sung der Inhaber der Burg Hagenbeck.

Mit dem Hof Leemwysche, der um 900 von der Besitzerin des Herrenhofes in Dursti-
non der Abtei Werden geschenkt wird, ist erstmals urkundlich ein siedlungsmäßiges Vor-
dringen auf die Inselterrasse festzustellen. Diese wird Standort für das Kirchdorf und 
daraus hervorgehend die Stadt Dorsten und die Burgenneubauten des 14. Jahrhunderts. 
Die Ausdehnung der Besiedlung bis auf die Inselterrasse kann nur nach stärkerer Grund-
wasserabsenkung erfolgt sein. Diese wurde durch Rodung des Auenwaldes, Verengung 
des Flussbettes und Verkürzung der Bachläufe (s. Teil III) erreicht. Im späten Mittelalter 
ist die Flussaue bis auf Reste des Erlenwaldes offenes Weideland. – Andererseits bot der 
Grundwasserstand noch die Möglichkeit zur Anlage von Gräften; denn die Siedlungen 
auf der Inselterrasse waren i.d.R. Wehrsiedlungen, seien es die Stadt oder die Burgen. Die 
bäuerlichen Siedlungen mieden die bodennassen Flächen. Aus diesem Grunde blieben die 
Gälkenheide in Hervest, der Emmelkämper Bruch und die Marler Marken bis zur Marken-
teilung unbesiedelt. Erst nach der Entwässerung am Ende des 19. Jahrhunderts wurden 
diese Flächen zu den Standorten der neuen Zechensiedlungen.

Das hohe Mittelalter besaß in der Klimageschichte nach den pollenanalytischen Un-
tersuchungen etwas wärmere Temperaturen als die heutigen, d.h. es bestand ein Klimaopti-
mum. Dieses wird für Dorsten dadurch bestätigt, dass im Schlamm der Gräben des 13./14. 
Jahrhunderts in nicht geringer Zahl Wallnussschalen enthalten waren. Diese Baumart war 
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erst gegen 1250 eingeführt worden. Das langfristige Ausbleiben extremer Hochwasser ist 
während dieser Wärmeperiode möglich.

II. Der Flusslauf als Wasserstraße

1. Die Problematik

In den Monographien über die Lippeschifffahrt und die Verkehrswege an der Lippe wird 
i.d.R. auf die Römer Bezug genommen. Lippeschifffahrt, zu welcher die Römer den Fluss 
nutzten, ist nicht möglich ohne Regulierung zum Zwecke der Herstellung eines perma-
nenten Flussbettes und Anlage von Treidelwegen mit der erforderlichen Entfernung von 
Ufervegetation für die Bergfahrt. Künstliche Begradigung ist nur deduktiv zu folgern, aber 
über diesen Zeitraum nicht nachzuweisen. Für die Begrenzung des Flusslaufs innerhalb 
der Aue und die Eingrenzung auf ein festes Flussbett als Folge der in römischer Zeit verur-
sachten Tiefenerosion spricht die morphologische Gesetzmäßigkeit. Das Vorhandensein 
fester Verkehrswege bei Abzug der Römer im Jahre 16 n. Chr. ist beim Geschichtsschreiber 
Tacitus belegt.14

„Westfalen ist ein Bauernland ... und hat keine schiffbaren Flüsse.“15 Dies schrieb in den 
1470er Jahren Werner Rolevinck in seinem Buche „Zum Lobe des alten Sachsenlandes, 
das jetzt Westfalen heißt“. Dass diese Behauptung auch die untere Lippe umfasst, kann 
angesichts der von Rolevinck umschriebenen Abgrenzung und der aufgezählten westfä-
lischen Territorien nicht bezweifelt werden.16 An dem Problem der Flussschifffahrt im 
Mittelalter setzten in den 1890er Jahren die Untersuchungen Gerhard Strotkötters, des 
„Geschichtsschreibers der Lippeschifffahrt“, ein.17 Anlass für Strotkötter, die Bedeutung 
der Lippeschifffahrt in der Historie hervorzuheben und nachzuweisen, war das aktuelle 
Bemühen der Lippestädte am Ende des 19. Jahrhunderts, den Fluss erneut als einen den 
Anforderungen der hochindustriellen Wirtschaftsphase angemessenen Wasserweg auszu-
bauen; dafür drohte eine Gefahr.

Im Rahmen des preußischen Großprojektes eines Rhein-Weser-Elbe-Schifffahrtsweges 
sollte das Teilstück des Dortmund-Ems-Kanals mit Lippewasser gespeist werden. Dadurch 
drohte dem Flachwasserfluss Lippe aus Mangel an Fahrwasser das endgültige Aus. Im Jahre 
1885 hatten sich die Lippeanlieger zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlos-
sen, um ein Gegenprojekt zu entwickeln. 1898 war der Plan für eine den hochindustri-
ellen Anforderungen angemessene Kanalisierung der Lippe fertig. Er sah die Verkürzung 
des Flusslaufs mit 138 Durchstichen der Mäander von 182 km auf 142,5 km vor, d.h. um 
22%. Mittels Schleusen war die Anhebung des Fahrwassers auf 4,5 bis 2,5 m Tiefgang auf 
den Streckenabschnitten zwischen Wesel und Hamm geplant. Aber weder die historischen 
Argumente noch die technischen Lösungsvorschläge überzeugten vom Vorteil dieses 
Projektes. Im selben Jahre 1898 wurde nämlich die Schifffahrt auf der Ruhr eingestellt, 

14 Tacitus, Annalen II, 7.
15 Rolevinck (1953), S. 210f.
16 Rolevinck (1953), S. 12f.
17 Strotkötter (1894), S. 53.
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und 1899 wurde der Dortmund-Ems-Kanal in Betrieb genommen; und das preußische 
Wasserstraßengesetz vom 1. April 1905 entschied den Bau von Seitenkanälen anstatt einer 
Kanalisierung des Flusslaufes.18 Die beiden Strecken Datteln – Hamm und Wesel – Dat-
teln wurden als moderne Wasserstraßen für den Massengüterverkehr des neuen nördlichen 
Industriereviers in den Jahren 1914 und 1930 dem Betrieb übergeben. Die Abmessungen 
waren auf zweischiffigen Verkehr für 600-t-Schiffe mit den Maßen: Länge 67 m, Breite 
8 m, Tiefgang 1,25 m eingestellt. Somit ist die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert das 
Ende der historischen Lippeschifffahrt.

2. Neuzeitliche Lippeschifffahrt

Die neuzeitliche Epoche der Lippeschifffahrt vom Ende des 15. bis zum Ende des 19. Jahr-
hunderts ist urkundlich und aktenmäßig umfangreich dokumentiert und in der histori-
schen Literatur vielseitig beschrieben. Die Urteile über die Bedeutung erscheinen biswei-
len etwas summarisch, und die kritische Frage Ilgens zur mittelalterlichen Nutzung der 
Wasserstraße ist noch nicht diskutiert.19 Denn für das Mittelalter ist die schriftliche Über-
lieferung spärlich. Die Einbeziehung der Morphologie des Flusses, anthropogene Verände-
rungen als Kriterien, wo schriftliche Überlieferung fehlt, die Maße der Fahrzeuge und die 
Dimensionen des Flusses: Mittels dieser Indizien kann der Kenntnisumfang differenziert 
und erweitert werden. Nicht zuletzt hat die Unterscheidung von Flößerei und Schifffahrt 
prinzipielle Bedeutung für die Nutzung des Flusses als Wasserstraße.

Es spricht einiges dafür, Werner Rolevincks Aussage nicht zu verwerfen, sondern sie aus 
der Perspektive seiner rheinischen, in Köln verbrachten Jahre zu verstehen. Allerdings setz-
te unmittelbar nach dem in den 1470er Jahren gefällten Urteil für die Lippeschifffahrt eine 
Konjunktur ein, worauf zahlreiche in relativ kurzer Abfolge einsetzende Nachrichten hin-
weisen: spätestens 1371 war die Lippezollstelle in Dorsten eingerichtet; diese verzeichnete 
1526 in der Talfahrt 225 „vlote“. Die Pacht für den Lippezoll stieg von 40½ Mark (1498) 
auf 75 Mark (1526) und auf 397 Mark im Jahre 1602. Diese Steigerung ist zwar, aber nicht 
allein mit erhöhten Zollsätzen zu erklären. Sie ist auch nicht Folge von Inflation: Der Preis 
für den Malter Roggen des Xantener Stiftes betrug 1502 zwei Gulden klevisch, vier Albus, 
im Jahre 1602 drei Taler. – Der Familienname „Scepmecker“ erscheint in dem Register der 
Dorstener Bruderschaft „Beatae Mariae Virginis“ – nach vereinzeltem früheren Vorkom-
men – im Jahre 1472 dreimal. Nach einer Eintragung im Dorstener Stadtbuch blühte 1479 
das Schiffbaugewerbe.20

Die dynastische Verbindung der Grafschaften Kleve und Mark seit 1391 und der Graf-
schaft Kleve mit der Stadt Soest nach 1444 wertete die Verkehrsbedeutung des Lippeflus-
ses auf. Der Herzog von Kleve soll die Anregung zur Lippekanalisation gegeben haben. 
1486 erinnerte die Stadt Soest und unterbreitete dem Herzog Johann II. einen Plan, Soest 
mittels eines Kanals an die Lippe bei Hamm anzubinden. Dieser Schiffskanal solle die 

18 Krakhecken (1937), S. 70f.; Voßmann (1932), S. 93ff. (besonders ausführlich zum Thema Kanäle).
19 Ilgen (1901). Hingewiesen sei auf die Abhandlung anderer Aspekte als die hier behandelten: Koppe 

(1985/86); Annt (1983); Annt (1972); Kirchhoff (1972); Waldmann (1972); Wember (1970).
20 Strokötter (1894); Rive (1824), Anlage VI, S. 380-384; Wünsch (1950), S. 67.
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Tragfähigkeit von 12 Last erhalten.21 Dem Projekt der Stadt Soest standen zwischen Hal-
tern und Hamm sieben Mühlenwehre entgegen, die die Durchfahrt für Schiffe versperr-
ten. Mühlenbetrieb und Schifffahrt sind die Konkurrenten in der Nutzung des Flusses. 
Im Besitz adeliger Häuser gehörten sie zu einer anderen Interessengruppe als die an der 
Lippeschifffahrt partizipierenden Kaufleute, Städte und Landesherren, deren Interessen 
ihrerseits unterschiedliche waren. Das Projekt einer Verbindung von Soest bis zum Rhein 
konnte aus mehreren Gründen nicht verwirklicht werden.

In Wesel, der größten Stadt am Niederrhein nach Köln, wurde 1524 der alte Lippeha-
fen ausgebaut.22 Die Weseler Zollstelle gibt den Nachweis für den Verkehr auf der Lippe. 
Wesel wurde auch wegen des Kapitals der Kaufleute und wegen der Zollprivilegien auf 
dem Rhein die wichtigste Stadt für Handel und Verkehr auf der Lippe.

Technische Voraussetzungen

Um größere Flussabschnitte für den Verkehr offen zu halten oder schiffbar zu machen, 
bedurfte es landesherrlicher Mittel. Die Nutzungsmöglichkeit des Flusses und seine Be-
deutung als Handelsweg hängen auch von den Ansprüchen ab, die gestellt werden. Diese 
konkretisieren sich in der Größe der Fahrzeuge. Hierüber gibt es allerdings nur spärliche 
Informationen. Eine Normierung im Schiffbau gab es nicht. Die Erfahrung lehrte den 
Schiffbau-Meister, welche Schiffe vom Schiffer verlangt wurden, dieser wusste aus Er-
fahrung, welche Größen auf dem Fluss verkehren konnten. Dabei spielten Tiefgang und 
Antriebskraft der Treidler die Hauptrolle. Erst die Schleusen auf der mittleren Lippe im 
19. Jahrhundert oberhalb Vogelsang/Ahsen zwangen zur Festlegung von Grenzmaßen, die 
nicht mehr natürlich, sondern technisch begründet waren. Die Standardisierung führte 
die Eisenbahn ein.

Auf der Lippe verkehrten immer Schiffe unterschiedlicher Größe. Die maximale Grö-
ße bis 1740 hat offenbar bei 40 t gelegen. Dafür gibt es folgende Hinweise: 1. die Angabe 
der Stadt Soest vom Ende des 15. Jahrhunderts über die Tragfähigkeit des Kanals mit 12 
Last, 2. die Angabe der Lippeanlieger, die sich 1740 gegen neue größere Schiffe zur Wehr 
setzten.

Die Last war wie andere Maße eine lokal unterschiedliche Gewichtseinheit. Die Dors-
tener Last von 13 Malter und 1 Scheffel (der Scheffel zu 56,5 l, der Malter zu vier Scheffeln) 
betrug rund 3 t. In den niederrheinischen Städten Wesel, Xanten, Emmerich betrug die 
Last 20 Malter zu 196,6 l oder rund 4 t. 1740 wurde für den Salztransport auf der unteren 
Lippe ein neues Massengutschiff der doppelten Größe von 95 bis 110 Fuß Länge, 16 bis 17 
Fuß Breite und 18 Zoll Tiefgang (maximal 34,4 x 5,6 x 0,46 m, beruhend auf den Messun-
gen auf dem Fluss im Jahre 1735) oder rund 80 t eingeführt.23 Dieses wurde wegen seines 
Gewichtes mit Pferden getreidelt und rief deshalb den Widerstand der Anlieger wach.

21 Strotkötter (1894), S. 53; Inventare (1983), Bestand A Nr. 5781 (Reskript des Herzogs Johann v. 
Kleve 1515. Abschrift).

22 Wesel (1956), S. 7.
23 Angabe der Flussaufnahme von 1735; auch 1839 betrug bei außerordentlichem Niedrigwasser die 

Fahrbarkeit von Lünen bis Wesel nur 18 bis 19 Zoll (47 bis 50 cm). Siehe Krakhecken (1937),  
S. 50.
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Die Angaben von 12 Last und die halbe Größe des neuen Salzschiffes entsprechen sich 
mit 40 t. Dieses Gewicht besaßen auch die Flöße noch im 19. Jahrhundert, wie sich für das 
Jahr 1840 aus 1.305 verkehrenden Flößen ergibt, die 51.607 t Eichenholz transportierten, 
d.h. im Durchschnitt pro Floß 39,5 t. – Es ist also anzunehmen, dass während der 250 
Jahre vom Ende des 15. bis Mitte des 18. Jahrhunderts das 40-t-Schiff und -Floß die Ober-
grenze für „Massengutverkehr“ in den Dimensionen jener Zeit darstellt.

Der Wirtschaftsraum des Holzhandels

Unter den Nachrichten zum Gütertransport auf der Lippe ist die vom Jahre 1560 beson-
ders aufschlussreich, da über Art und räumliche Ausdehnung des Lippehandels etwas aus-
gesagt wird. Im Jahre 1560 trafen sich die am Handelsverkehr auf der Lippe interessier-
ten Holzhändler in Emmerich und protestierten gegen die 1557 erhöhten Lippezölle in 
Dorsten. Die Interessenten kamen aus den klevischen Städten am Niederrhein: Kleve, Em-
merich, Kalkar, Rees, Xanten und Wesel, aus den Herzogtümern Geldern, Overijssel und 
Utrecht im niederländischen Ijsselgebiet mit den Städten Deventer und Zutphen und im 
Rhein-, Lek- und Waalgebiet mit Arnheim, Nijmwegen, Tiel, Zaltbommel bis Dordrecht 
in Holland. Damit wird neben der Schifffahrt die Flößerei auf der Lippe hervorgehoben. 
Die Flöße hatten Längen von 50 bis 70 Fuß (15,6 bis 22 m). Der Flößerei muss wegen 
mehrerer Indizien eine größere Bedeutung zuerkannt werden als der Schifffahrt: Die erste 
Nachricht zur Mengenpassage heißt „225 vlote“, also Holzflöße; die wichtigste handels-
politische Nachricht betrifft den Holztransport; alle statistischen Auflistungen der Güter-
mengen auch im stark differenzierten Warenverkehr des 19. Jahrhunderts enthalten weit 
an der Spitze Holz in Flößen; schließlich sei in deduktiver Argumentation darauf verwie-
sen, dass in allen Flussgebieten Holz das wichtigste natürliche im Besitz der Herrschaften 
befindliche Handelsgut war.24

Salztransport

Für die Lippeschifffahrt gab es während der neuzeitlichen Epoche zwei weitere wichtige 
Innovationsschübe, zuerst im 17./18. und später im 19. Jahrhundert. Die neue Initiative 
zur Verbesserung der Schifffahrtsbedingungen auf der Lippe hat ihren Ursprung im Salz-
transport. Salz war sowohl eines der lebenswichtigsten Güter, insbesondere auch für die 
Lebensmittelkonservierung, als auch von großer fiskalischer Bedeutung, weil hoch besteu-
ert und deshalb von besonders großem staatlichen Interesse. – Dies galt bis 1856, seit mit 
dem Salzbergbau zu Staßfurt das Salz ein billiges Massengut wird. – Der Salzhandel hatte 
im 16. Jahrhundert vorwiegend in der Hand der Holländer gelegen, die auf Schiffen dieses 
Handelsgut aus Südwesteuropa über den Niederrhein in die deutschen Territorien expor-
tierten.25

Die niederrheinischen Landesherren, die Kurfürsten von Köln und die Herzöge von 
Kleve bzw. dessen Erbnachfolger seit 1614 der Kurfürst von Brandenburg konnten im 

24 Strotkötter (1897), S. 120-123. Zur Güterstatistik: Strotkötter (1895), S. 84ff.
25 Zur Rolle der Familie Rensing im Salzhandel und der Herren v. d. Horst zu Horst, siehe: VZ (1927), 

S. 22.
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Sinne der Salzversorgung die Vorkommen am westfälischen Hellweg für den Niederrhein 
nutzbar machen. Kurfürst Ferdinand von Köln ließ 1628 durch den Landtag einen Plan 
für die Salzausfuhr aus der kölnischen Stadt Werl über Ahse und Lippe zum Rhein ver-
abschieden, der eine Wiederaufnahme des Soester Projektes vom Ende des 15. Jahrhun-
derts darstellt.26 Die militärische Besetzung der geistlichen Territorien und ihrer Städte an 
der Lippe durch den Landgrafen von Hessen im Jahre 1633 während des Dreißigjährigen 
Krieges durchkreuzte alle Maßnahmen. Die Hessen sahen ihrerseits in der Lippe die Achse 
ihrer zukünftigen Herrschaft in Westfalen und bauten deshalb Lippstadt und Dorsten als 
moderne Festungsstädte aus. – Nach dem Kriege kam auf Kölner Initiative die Konferenz 
von Hamm (3. März 1667) zustande, auf der bereits über konkrete Pläne für Schleusen-
anlagen, Kostenermittlung und -verteilung und die Leinpfadfragen verhandelt wurde. Die 
Kriege Ludwigs XIV. von Frankreich gegen die spanischen Niederlande (1667-1668), ge-
gen Holland (1672-1678) und die Beteiligung der Fürstbischöfe Christoph Bernhard v. 
Galen und Maximilian Heinrich von Köln auf französischer Seite, des brandenburgischen 
Kurfürsten Friedrich Wilhelm aber auf der niederländischen Gegenseite, die zeitweise 
französische Besetzung des Vestes auch im folgenden Pfälzer Erbfolgekrieg (1688-1697) 
vereitelten alle gemeinsamen Maßnahmen.

Langfristig wurden die Initiativen des brandenburgischen Staates praktisch erfolgrei-
cher. Kurfürst Friedrich Wilhelm (der „Große Kurfürst“, 1640-1688) hatte das Ziel, in 
der Ost-West-Erstreckung seines Staates die von Süd nach Nord fließenden Ströme von 
der Oder bis zum Rhein untereinander zu verbinden und die in fremder Hand befindli-
chen Mündungen zu umgehen. Die Oder-Spree-Verbindung war 1662-1669 hergestellt 
worden. Der Plan zur Schiffbarmachung der Lippe hatte schon am 6. Oktober 1640 den 
klevisch-märkischen Landtag beschäftigt. Im 18. Jahrhundert, insbesondere 1707 und 
1735 entstanden bei Flussbefahrungen Routenbeschreibungen und Karten, die erstmals 
eine exaktere Grundlage für die Ermittlung der Zustände des Flusses und verkehrstechni-
scher Veränderungen an seiner Natur abgeben. Sie ermöglichen Vergleiche mit jüngeren 
Karten der Aufnahme von Le Coq (1803/05) und der Urmesstischblätter von 1842.27

Den Durchbruch für die neue Periode der Lippeschifffahrt brachte die Eröffnung der 
Saline Königsborn bei Unna 1735. Preußen führte das Salzmonopol für die Grafschaft 
Kleve ein. Im Vertrag von 1740 mit dem Bauern Forck in Waltrop wurde die Lagerung 
und mit dem Schiffer Klembt in Ahsen der Transport einschließlich der Vergütungen ge-
regelt. Mit der Wahl einer unterhalb von Haus Dahl gelegenen Verladestelle wurden die 
Mühlen und Untiefen der Klippen umgangen. Ab 1751 waren fünf Schiffe im Einsatz, 
deren Maße – wie oben bereits beschrieben – etwa einem 80-t-Schiff entsprachen. Die ver-
einbarte Mindestmenge umfasste jährlich 550 Last zu 60 Berliner Scheffeln (54,96 l) oder 
rund 1.800 t. Diese Transportmenge über gut 80 Flusskilometer zu befördern, war bei aus-
reichendem Wasserstand ohne Schwierigkeiten zu leisten. Der Transportvertrag sah auch 
Fahrten im Winter vor. Der Einsatz der Treidelpferde wurde von den Anliegern, die zur 
Unterhaltung der Treidelpfade verpflichtet waren, auf mannigfache Art behindert. Die Äb-
tissin von Flaesheim beschlagnahmte die Pferde, die Anlieger in der Herrlichkeit Lembeck 

26 Zu den Planungen siehe ausführlich: Strotkötter (1894), S. 53-58.
27 StAM, Kartensammlung Nr. A 1343, A 4015. Le Coq, Topographische Karte in 22 Blättern, hg. 

von Generalmajor von Le Coq 1803. Urmesstischblätter 1:25.000, aufgenommen 1820-1842.
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warfen Gräben bis zur Tiefe von 1,8 m aus.28 Mit erhöhten Lippezöllen beteiligten sich 
der kurfürstliche und der städtische Zoll bei Dorsten an der Konjunktur. Widerstand kam 
auch seitens der Verwaltung. 1745 bezeichneten sowohl der Landdrost für das Herzog-
tum Westfalen, der vestische Statthalter, wie auch die Stadt Dorsten und vom Fürstbistum 
Münster das Domkapitel die Schiffbarmachung der Lippe als schädlich. Es wurden die fol-
genden Argumente vorgebracht: Die Konkurrenz schädige den kurfürstlichen Salzhandel, 
auf der vestischen Strecke seien die Untertanen zu vermehrten Aufwendungen an Kribben 
(Buhnen) und Treidelwegen gezwungen, die Landzölle würden gemindert, die Einkünfte 
der Fuhrleute sänken, die Fischerei würde leiden, die Gefahren in Kriegen würden erhöht, 
die Umsätze der Rast-Gasthäuser und der einheimischen Kaufleute geschmälert.

Wenn über die Stagnation der städtischen Wirtschaft geurteilt wird, ist der meist ge-
nannte Grund: die Folgen des Dreißigjährigen Krieges mit der hohen Schuldenlast nach 
dem Verlust der kommunalen Vermögenswerte. Da aber, nach der Bautätigkeit des Land-
adels zu urteilen, dieser gegen Ende des Jahrhunderts die wirtschaftliche Krise offensicht-
lich überwunden hatte, bleibt doch für die städtische Wirtschaftsschwäche ein Rest er-
klärungsbedürftig. Der Merkantilismus mit seinem etatistischen und autarkistischen Den-
ken mag den Territorien genutzt haben, für die Städte wirkte er unproduktiv. Die in der 
Rückfracht eingeführten Waren reduzierten die städtischen Märkte, während das Hand-
werk unter der Konkurrenz des Landgewerbes litt. Die oben angeführte antipreußische 
Stellungnahme im zweiten Jahr des Zweiten Schlesischen Krieges (1744-1745) hatte wohl 
auch konfessionelle und dynastische Ursachen. Kurfürst Clemens August, der Wittelsba-
cher, vereinigte für 40 Jahre bis 1761 Köln und Münster in Personalunion. Preußen kam 
daher mit den geistlichen Anliegerstaaten in seiner Verkehrspolitik nicht voran. Während 
des Siebenjährigen Krieges (1756-1763) lag die Schifffahrt brach, da Frankreich als Geg-
ner Preußens die westlichen Länder die meiste Zeit hindurch besetzt hatte.

Die preußische Verkehrspolitik

Nach dem Kriege kam ein neuer Anschub für die Schifffahrt von der Steinkohle. Um den 
Niederrhein zu versorgen, ließ Preußen in den Jahren 1765-1767 den „Gahlener Kohlen-
weg“ bauen. Dieser führte von Bochum zur Lippe in Gahlen, wo auf Klever Territorium  
2 km westlich der Altstadt Dorsten eine Verladestelle, das „Kohlhaus“, eingerichtet wurde. 
Diese Umgehung von Stadt und Zoll schien die schlimmsten Befürchtungen der Dorste-
ner um ihren Handel zu bestätigen. Die Schwierigkeiten jedoch, größere Menge über die 
schlechten Landstraßen zu transportieren, und die Wegezölle machten dieses Projekt bald 
hinfällig. Die preußische Verkehrspolitik wandte sich der Ruhr zu.

Die Verschiffung von Kohlen auf der Ruhr geht bis ins Mittelalter zurück. In Wesel 
werden bereits 1386 Steinkohlen als Handelsgut genannt. Seit 1660 wird auch Salz über 
die Ruhr verschifft.29 Während des 18. Jahrhunderts waren mehrere Gesellschaften nachei-
nander im Transportgeschäft auf der Ruhr ohne wirtschaftlichen Erfolg tätig. Der Nachteil 
der Ruhr gegenüber der Lippe lag in der größeren Weglänge und in der Verhinderung einer 

28 Dorider (1950), S. 105-107; Grewe (1950), S. 108-111; Strotkötter (1894); Krakhecken (1937),  
S. 42, Anm. 5.

29 Spethmann (1933), Bd. 2, S. 291; Achilles (1967), S. 25; Reding (1969), S. 110ff.
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durchgehenden Schifffahrt infolge einer Vielzahl von Mühlenwehren, bei denen die Fracht 
jeweils umgeladen werden musste. – 1770 ließ der Minister König Friedrichs II. (des „Gro-
ßen“, 1740-1786), v. Hagen, die Möglichkeit zum Ausbau des Ruhrschifffahrtsweges un-
tersuchen. Nachdem vom Herzogtum Berg 1773 der Widerstand aufgegeben war und die 
beiden geistlichen Zwergstaaten Werden und Essen dem Druck gewichen waren, erfolgte 
1774-1780 der Ausbau der Ober- und Unterruhr bis Ruhrort mit 17 Holzschleusen, die 
ab 1801 durch Steinbauten ersetzt wurden. Die Stollen im Ruhrtal und die frühen Zechen 
hatten zur Ruhr die günstige Nähe. Die Ruhrschifffahrt wurde jedoch 1898 eingestellt; 
denn neue Verkehrsmittel und -wege waren überlegen: 1847 hatte die Köln-Mindener-
Eisenbahnlinie die Lippe bei Hamm erreicht, um 1899 wurde der Dortmund-Ems-Kanal 
eröffnet.

Mit der Bildung der preußischen Provinzen Westfalen und Rheinland ab 1815 lag die 
Lippe von der Quelle bis zur Mündung in einem Staate. Die Aufhebung der Fürstbistümer 
und die Vereinigung dieser Länder in den preußischen Provinzen beseitigten die politi-
schen Hindernisse, welche in allen Jahrhunderten der Verbesserung der Wasserstraße ent-
gegengestanden hatten. Eine der ersten Maßnahmen der neuen preußischen Verwaltung 
unter persönlicher Förderung durch den Oberpräsidenten v. Vincke war der Erlass einer 
„Strom- und Uferordnung für den Lippefluss“ am 2. Oktober 1817. Erstmals übernahm 
der Fluss durchgehend die Funktion einer westfälischen Wasserstraße. In der Technik der 
Ruhrkanalisation wurde die Lippe oberhalb Forck ab 1820 kanalisiert. Mit dem Einbau 
von 12 Schleusen wurde 1823 die durchgehende Schifffahrt bis Lünen, 1825 bis Hamm 
und 1830 bis Lippstadt frei. An der Finanzierung beteiligten sich der preußische Staat, die 
Lippeschifffahrtskasse mit Einnahmen aus Zöllen und Schleusengebühren und die Anlie-
ger mit Eigenleistungen. Die Gesamtkosten betrugen 408.334 Taler.30

Die Maße für die Schleusen und die Festsetzung der Obergrenzen für die Dimensio-
nen der Schiffe im Jahre 1818 orientierten sich noch an den alten traditionellen Größen 
des 18. Jahrhunderts: 110 Fuß auf der Strecke Lünen-Wesel, 75 Fuß oberhalb Lünens bis 
Lippstadt. – Auf der Ruhr verkehrten bereits 300 Schiffe, die 120 t Nutzlast befördern 
konnten, allerdings war die volle Auslastung in Abhängigkeit von den Wasserständen nur 
an 55 Tagen im Jahre möglich.

Die Blütezeit der Lippeschifffahrt

Auf der Lippe verkehrten 1815 elf Schiffe; ihre Zahl stieg bis 1826 auf 18 kleine und 25 
große Einheiten. Der Schiffsbestand erreichte seine Höchstzahl 1850 mit 108 Einheiten. 
Erst die Aufhebung der zu niedrigen Brücke bei Krudenburg im Jahre 1828 hatte auf der 
unteren Lippe den Durchbruch zu größeren Schiffen gebracht. Die Passage für Großschif-
fe, die den Rhein befahren konnten, wurde frei. Schiffe des Typs der „Aak“ wurden drei 
Jahrzehnte hindurch in Dorsten gebaut und zum Niederrhein und in die Niederlande ge-
liefert. Das größte „Dorstener Schiff “ war ein 180-t-Schiff, das eine Nutzlast von 120 t be-
fördern konnte, mit zwei Segelmasten ausgestattet war und bei günstigem Wasserstand mit 
voller Ladung Dorsten erreichte. Hier endete die Schifffahrt vor der Lippebrücke. Dieses 
Hindernis war als Sammelpunkt des die Lippe überquerenden Verkehrs – drei preußische 

30 Strotkötter (1895), S. 65ff.; Krakhecken (1937), S. 49.
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Chausseen nutzten diesen einzigen Übergang zwischen Wesel und Haltern – nicht zu be-
seitigen.

Den Aufschwung des Dorstener Schiffbauer Handwerks verdeutlichen die folgenden 
Zahlen: Im Zeitraum von 1825 bis 1853 wurden pro Jahr im Durchschnitt 500 Schiffe 
gebaut. 1819 waren in diesem Handwerk 30 Meister mit 47 Gesellen und Lehrlingen tätig. 
Im Schiffbau betätigten sich 11 Betriebe, zwei stellten Rheinschiffe her, 1840 wurden 25 
dieser Schiffe ausgeliefert. Die Zahl der Beschäftigten erreichte mit 160 das Maximum. Der 
Abschwung begann mit der Stagnation im Verkehr: 1861 wurden nur noch 16 große und 
16 mittlere Schiffe gebaut, ferner 131 „Flieger“, d.h. Boote mit 5 bis 9 m Länge. – Seit den 
1850er Jahren war auf dem Rhein die Schleppfahrt mit Dampfschiffen aufgekommen. Der 
Schiffbau mit Eisen verlagerte sich nach Duisburg-Ruhrort. Der Versuch einer Dampfschiff-
Schleppfahrt auf der Lippe in den Jahren 1853-1856 scheiterte an mehreren Faktoren. Im 
Dorstener Schiffbau waren 1884 nur noch neun Betriebe mit 20 Beschäftigten tätig.31

Der Gütertransport

Der Transport auf allen Teilstrecken der Lippe zusammen erreichte 1840 in der Berg- und 
Talfahrt die Jahresmenge von 82.178 t. An erster Stelle aller Güter auf der Lippe stand 
nach der Menge in allen Epochen, so auch im 19. Jahrhundert, das Holz, überwiegend 
Eichenholz. Mit 51.607 t hatte das Holz den Anteil von 62% am Gesamtaufkommen der 
Frachten. Die Transportart war das Flößen: 1.305 Flöße fuhren 1840 zu Tal. Das Maxi-
maljahr des Güteraufkommens auf der Lippe 1840 darf nicht darüber täuschen, dass das 
langjährige Mittel von 1830 bis 1850 nur 55.000 t betrug, woran das Holz jeweils einen 
Anteil von 60% hatte. – Nur 38-40% der Gütermengen beförderte die Schifffahrt. Für sie 
stand auch im 19. Jahrhundert an erster Stelle der Salztransport aus Königsborn mit einem 
jährlichen Volumen um 7.430 t (bis 1865). Die Steigerung gegenüber dem 18. Jahrhundert 
betrug demnach um 400%.32

In der Bergfahrt ab Wesel wurden vorrangig „Kaufmannswaren“ transportiert. 1840 
wurden von dieser Warengattung 3.270 t verfrachtet: diese Menge entspricht etwa dem 
Mittel des 20jährigen Zeitraumes von 1838 bis 1857. Dagegen erreichten in dieser Waren-
gattung aus dem Lipperaum kommend im gleichen Zeitraum nur etwa 700 t jährlich die 
Stadt Wesel. Der Fluss als eine typische Wasserstraße für Massengüter und der Lipperaum 
als überwiegender Lieferant von Rohstoffen werden in diesen Zahlen dokumentiert. Von 
der Frachtmenge in der Talfahrt des Jahres 1836 hatten die verarbeiteten „Kaufmannswa-
ren“ nur den Anteil von 1,9% (885 t von 46.300 t). Infolge der Industrialisierung im mär-
kischen Raum stieg der prozentuale Anteil mit dem Aufkommen an fertigen Eisenwaren 
etwas an.33

Der Transport von Kohlen spielte auf der Lippe eine geringe Rolle. Das Transportmaxi-
mum des Jahres 1840 und der drei folgenden Jahre geht allerdings auf einen besonders ho-

31 Gehne (1950), S. 97-104; Strotkötter (1893), S. 82 ff; Strotkötter (1895), S. 97; Reekers (1974),  
S. 73.

32 Eine lückenlose Statistik gibt es nicht; ausführliche Angaben bei Strotkötter (1895), S. 82ff.
33 Zahlen aus der Statistik Strotkötters (1895), S. 82ff. Angaben zum Wert der Im- und Exportwaren 

liegen nicht vor.
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hen Zugang an Kohle zurück, die wegen des Wegfalls des Schleusengeldes bei der Schleuse 
Vogelsang in der Talfahrt einen Zuwachs von rund 400% auf 3.000 Jahrestonnen erfuhr. 
Der normale Weg der Kohle ging von Dortmund und Hörde über Lünen und Beckinghau-
sen flussaufwärts nach Hamm und Lippstadt in der Menge von rund 2.000 t durchschnitt-
lich im Vergleichszeitraum der 1840er Jahre. Die weit überragende Bedeutung der Ruhr für 
die Region und den preußischen Staat ergibt sich krass aus der Transportmenge, die gegen-
über der Lippe den zehnfachen Umfang hatte und in den 1850er Jahren noch wuchs, als die 
Lippetransporte abnahmen. Die Frachtmenge erreichte dort bis 1850 um 500.000 t jährlich 
und stieg in den 1860er Jahren auf 800.000 t; davon waren ca. 89-90% Steinkohlen.34

Das Ende der Lippeschifffahrt

Der Niedergang des Verkehrsweges Lippefluss war die Folge der verkehrstechnischen Re-
volution durch die Eisenbahn. Als Zeitpunkt für die mittlere Lippe ist 1850 und für die 
untere Lippe 1874, das Jahr der Eröffnung der Eisenbahnstrecke Haltern-Wesel, festzustel-
len. Während die Schiffstransporte für die Strecke Dorsten-Wesel im Mittel von schnelle-
rer Tal- und langsamerer Bergfahrt etwa einen Tag benötigten, war die durchschnittliche 
Geschwindigkeit der Eisenbahn – ohne Aufenthalte – 1874 über 24 Stundenkilometer, 
d.h. für die Strecke Dorsten-Wesel eine Stunde. Die finanzielle Entlastung durch die Auf-
hebung von Zöllen und Schleusengeldern konnte die Flussschifffahrt nicht retten. Der 
kurfürstliche und der städtische waren fiskalische Zölle, d.h. allgemeine Staatseinnahmen. 
Während der preußischen Zeit im 19. Jahrhundert dienten sie über die Schifffahrtskas-
se dem Ausbau und der Unterhaltung der Wasserstraße. Dagegen waren die Landstraßen 
seit dem 19. Jahrhundert in der staatlichen Unterhaltung, und der Verkehr war abgaben-
frei. Die Staffelung der Lippezölle in vier Klassen richtete sich nach den Güterarten: von 
bergbaulichen Rohstoffen über Holz zu bearbeiteten Waren und in der höchsten Klasse 
Fertigwaren. Den Antrag auf Aufhebung der Lippezölle hatte 1866 der Dorstener Kauf-
mann Reischel gestellt. Anlässlich der Behandlung seiner Petition im preußischen Abge-
ordnetenhaus am 23. November 1866 wurden die Zolleinnahmen als unwichtig für die 
preußische Staatskasse bezeichnet; von 5.982 Talern im Jahre 1861 waren sie auf 3.379 
Taler im Jahre 1865 gesunken. Durch königliches Dekret waren die Lippezölle ab 1867 
aufgehoben.35 1878 verkehrten nur noch 14 Lippeschiffe; als Güter wurden noch Steine 
und Schermbecker Dachziegel verladen.

Bedingungen der Schifffahrt

Die Geschichte der neuzeitlichen Schifffahrt auf der Lippe ist in drei Abschnitte geglie-
dert, die sich durch Steigerung der Ansprüche an die Tragfähigkeit infolge staatlicher 

34 Wischermann (1984), S. 137, Tab. 27. Über die Güter- und Kohlenmengen auf der Ruhr und Lip-
pe 1814-1885.

35 Preußen, Haus der Abgeordneten, Stenographische Berichte über die Verhandlungen, 9. Legisla-
turperiode 1866/67, 58. Sitzung, S. 1718. – Allerhöchster Erlass vom 20. September 1867: „Die 
Erhebung der Lippeschiffahrtsabgaben wird vom 15. Oktober 1867 ab eingestellt.“ gez. Wilhelm. 
v. d. Heydt, Graf v. Itzenplitz.
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Wirtschaftsförderung ergeben. Die Nutzung, d.h. die Befahrbarkeit, ist von drei Faktoren 
wesentlich beeinflusst: 1. vom Klima in Trocken-, Regen- oder Kälteperioden, 2. von den 
physischen Eigenschaften des Flusses und 3. von den Maßen der Fahrzeuge.

Die klimatischen Beschränkungen durch Hochwasser oder Eisgang werden mit  
60 Tagen im Jahre als Langzeit-Mittel angegeben. Bei der Schiffsgröße von 80 t schrumpft 
die nutzbare Zeit infolge zu niedriger Wasserstände an der unteren Lippe auf 120 bis 150 
Tage. Den Einschränkungen wurde durch technische Maßnahmen entgegengewirkt; Ver-
minderung der Ladung und flachbodige Konstruktion der Nachen. Kleine Flussschlingen 
mit einem Radius unter 150 m wurden durchstoßen. Das größere Übel waren die Untiefen 
der wandernden Sandbänke. Der Flussverlauf wurde durch Buhnen (hier „Kribben“ ge-
nannt) eingeengt. Verkürzung und Verengung erhöhten die Fließgeschwindigkeit und be-
wirkten den Abtransport von Sandbänken und eine Vertiefung der Sohle. Negativ wurde 
dadurch der Abfluss beschleunigt, so dass der Wasserstand absank und der Widerstand bei 
der Bergfahrt sich verstärkte. Die Flussbaumaßnahmen mussten daher hinsichtlich Nutzen 
und Schaden sorgfältig abgewogen werden. Mühlenwehre verbesserten die Wasserhaltung, 
es gab jedoch keine Abstimmung zwischen Mühlenbetrieb und Schifffahrt. Die Beseiti-
gung der Schiffsmühlen in Krudenburg (1827) und Dorsten (1841) waren der Durchfahrt 
förderlich, aber der Wasserhaltung abträglich.

Die klevischen Flussbefahrungen in den Jahren 1707 und 1735 (24.4.-9.7.) lieferten die 
frühesten Messdaten; sie stehen zeitlich den Verhältnissen des Naturflusses am nächsten. 
Allerdings sind sie nicht für die römische Zeit anzunehmen, eher gelten sie seit dem späten 
Mittelalter, d.h. nach sehr starken Eingriffen in den Urzustand von Landschaft und Fluss. 
Die Flussabschnitte zeigen hinsichtlich der Wasserstände und der die Fahrt hemmenden 
Hindernisse große Unterschiede. Unterhalb der Krudenburg schwankten die Fahrwasser-
tiefen zwischen 1½ und 3 Fuß, also zwischen 0,47 und 0,94 m. Der gleiche untere Wert 
wurde bei dem außerordentlichen Niedrigwasser des Jahres 1839 mit 18 bis 19 Zoll (0,47 
bis 0,50 m) wieder gemessen. Besonders hinderlich waren der Flößerei und der Schifffahrt 
die Sandbänke im Flusslauf. Im 18. Jahrhundert lagen zwischen Wesel und Krudenburg 15 
dieser Barren, bis Dorsten waren es weitere 14 und bis Vogelsang 22.36 Diese natürlichen 
Hindernisse wertete Ilgen 1901 als Argument, das gegen eine bedeutende Lippeschiff-
fahrt in früherer Zeit sprach. Er wies auch auf weitere Gegenargumente gegen Strotkötters 
zweckgerichtete Hervorhebung einer – womöglich seit römischer Zeit – großen Lippe-
schifffahrt hin: Anders als für die Landstraßen üblich, war in den Landfriedensbündnissen 
des Spätmittelalters nie von einem Schutz der Lippe die Rede, und die Weintransporte 
vom Rhein nach Corvey benutzten ab Duisburg den Landweg. In diesem Jahre 1901 war 
aber die Diskussion nicht mehr eine verkehrspolitisch aktuelle, sondern eine rein histori-
sche, als Ilgen die kritische Frage aufwarf: „War die Lippe im Mittelalter ein Schifffahrts-
weg von erheblicher Bedeutung?“37

36 StAM, Kartensammlung Nr. A 1343, A 4015. Krakhecken (1937), S. 50 und S. 58.
37 Ilgen (1901).
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3. Mittelalterliche Schifffahrt

Das Fehlen schriftlicher Nachrichten zu diesem Problem macht es besonders notwendig, 
andere Kriterien heranzuziehen. Ein Hinweis auf eine gewisse Bedeutung ist das Bestehen 
einer Zollstelle. Über die Einrichtung der Zollstellen an der Lippe gibt es keine genauen 
Nachrichten, kaum Urkunden über die Zollprivilegien noch genaue Daten der Verleihung. 
Die wichtigste Zollstelle war Dorsten, wo der kurfürstliche und der niedrigere städtische 
Zoll erhoben wurden. Das Jahr der ersten Nachricht, die Strotkötter im Dorstener Stadt-
buch fand, war z.T. unleserlich. Vor 1427 ist die Existenz der städtischen Zollstelle neben 
der erzbischöflichen sicher.38 Die Bemerkung über die Blüte des Schiffbauer-Handwerks 
im Jahre 1479 ist insofern mit Zurückhaltung zu bewerten, als die Schiffbauer keine eige-
ne Zunft bildeten. – Die sieben Dorstener Zünfte waren nach der Zahl und ihrer Art ty-
pisch für eine Kleinstadt. – Die Herstellung von Schiffen für die Lippefischerei und einen 
geringen Handelsverkehr würde das vereinzelte Vorkommen des Namens Scepmecker in 
Dorsten hinreichend erklären. Schifffahrt als Voraussetzung für Bergfahrt ist nicht bezwei-
felt und in gewissem Rahmen auch zu belegen: Importware, die üblicherweise in Schiffen 
transportiert wurde, ist z.B. die Keramik aus Siegburg, die im Dorsten des 13./14. Jahrhun-
derts nachgewiesen ist. Dazu gehören auch die in der einstigen Stadtmauer verwendeten 
Steine aus dem Siebengebirge und aus der Eifel. Auch in den Kirchenbauten der Dörfer ist 
rheinisches Steinmaterial verwendet worden. Für den Nachweis einer „erheblichen“ Be-
deutung der Schifffahrt im Mittelalter genügen diese Befunde nicht. Aber sie sind für die 
Datierung einer Flussschifffahrt zumindest seit dem 12. Jahrhundert doch Beweismittel.

Die Einschränkung der Fragestellung auf die Schifffahrt grenzt die Flößerei aus. Zwi-
schen Schifffahrt und Flößerei besteht ein fundamentaler Unterschied. Die Flößerei kennt 
nur die Talfahrt. Infolgedessen bedarf sie keines Antriebs, da die Flöße mit der Strömung 
treiben. Da keine Rückführung erfolgt, entfällt das Treideln, so dass keine Treidelwege 
erforderlich sind. Notwendig ist die Lenkung und gegebenenfalls der Transport über Un-
tiefen, so dass auch für das Floß eine Besatzung gebraucht wird. Für den mittelalterlichen 
Flussverkehr ist in erster Linie nicht an die Schifffahrt, sondern an die Flößerei zu denken. 
Die mittelalterliche Rodung lieferte Holz in größeren Mengen aus den Waldungen der 
Landesherren. Die Maße der Flöße sind nur aus jüngeren Nachrichten abzuleiten: Für die 
Floßlängen sind die Maße 50 bis 70 Fuß, d.h. 17 bis 22 m überliefert. Aus der Angabe 
von 225 Flößen, die 1526 die Zollstelle Dorsten passierten, lässt sich bei der überlieferten 
Floßgröße mit 40 t die Gesamtmenge von 9.000 t errechnen.

Schutzbestimmungen für Eichenholz behielt sich das Stift Xanten gegenüber seinen 
Hofleuten vor; Begrenzungen der Holznutzung und Schonbestimmungen für landesherr-
liche Forsten sowie die Wälder ihrer Ministerialen hatten die Grafen von Kleve gegenüber 
der Stadt Dorsten 1251 vertraglich abgesichert.39 Das Einkünfteverzeichnis der Grafen von 

38 Das Problem bezüglich des Nachweises des städtischen Lippezolls ist folgendes: 1371 wird Hein-
rich von Uhlenbrock vom Erzbischof mit dem Dorstener Lippezoll belehnt (REK VIII, Nr. 225), 
demnach ist nur landesherrlicher, kein städtischer Zoll nachgewiesen. Nach einem Transsumpt von 
1427 (StA Recklinghausen, HAA Dorsten Urkunde Nr. 23) soll 1334 (26. Januar) der Stadt der 
halbe Zoll überlassen worden sein. Jedoch ist in dieser Dorstener Urkunde Nr. 23 vom Zoll keine 
Rede. Überlassen wird die halbe Grut und die Hälfte der Lippemühlen-Gefälle (REK V, Nr. 197).

39 WUB 7, Nr. 752; Wilkes (1937), Nr. 1161, Nr. 1309, Nr. 1378, Nr. 1519.
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Kleve aus dem Jahre 1319 (Nr. 344) kontingentiert Waldmast und Holzeinschlag. Diese 
Beispiele mögen genügen, da es sich um einen allgemein verbreiteten Sachverhalt handelt.

Die Ausführungen belegen, dass auch im Lipperaum das Holz spätestens in der Mitte 
des 13. Jahrhunderts als natürliche Einnahmequelle das besondere landesherrliche Interes-
se findet. Die Entwaldung der Dorstener Lippetalung war zu diesem Zeitpunkt allerdings 
weitgehend erfolgt, so dass die Flößerei früher eingesetzt haben muss mit der Vorausset-
zung von künstlichen Eingriffen in den Naturfluss.

Die freie Durchfahrt

Flößerei und Schifffahrt sind in gleicher Weise auf die freie Durchfahrt auf einem Fluss 
mit hinreichendem Tiefgang angewiesen. Größte Hindernisse sind die Mühlenwehre. Die 
Freihaltung der Durchfahrt ist daher ein Kriterium für die Nutzung als Wasserstraße. Die-
ses Kriterium unterscheidet die untere von der mittleren Lippe. Auf der unteren Lippe 
bestand die freie Durchfahrt ab Ahsen/Vogelsang bis Wesel. Die Weseler Schiffer nannten 
den Verkehr auf dieser Strecke die „Große Lippeschifffahrt“. Ihr natürliches Ende ist die 
Sandsteinklippe im Fluss bei Haus Vogelsang. Zu untersuchen bleibt die Frage, seit wel-
chem Zeitpunkt diese freie Durchfahrt bestand bzw. seit wann Maßnahmen zur Freihal-
tung nachweisbar getroffen wurden.

Die Offenhaltung der Durchfahrt auf der Lippe ist mit dem Interesse der Landesher-
ren an der Nutzung ihrer Naturreichtümer in den großen Waldgebieten zu erklären. Der 
Erzbischof besaß im Vest die waldreiche Haard („Waldberg“), der Bischof von Münster die 
Hohe Mark, die bis zur Lippe reichte (bischöflicher Schultenhof „Herevorst“/Hervest), 
und den Grafen von Kleve gehörten die Wälder beiderseits der Lippe zwischen Gahlen/
Schermbeck und Wesel. Die Klever Waldgrafschaft bestand bereits im 12. Jahrhundert. 
Erwähnt sei in diesem Zusammenhang die undatierte Urkunde von 1188 bis 1193, wo-
nach Dietrich III. und sein Bruder Arnold von Kleve, die Söhne des Grafen Dietrich II., 
die Angehörigen des Klosters Kappenberg von Schiffs- und Karrenzöllen freistellen.40 Die 
Waldbezeichnung „foresta“ kehrt hier wie in Herevorst/Hervest wieder. In diesen Zusam-
menhang gehören die zahlreichen Holzstapelplätze an der Lippe: bei Haltern, vor dem 
Lippetor oberhalb der Stadt Dorsten u.a. Die ehemalige Kölner Burg Ahsen, die bereits 
1287 durch den Grafen von der Mark zerstört wurde, der umfangreiche kölnische Besitz in 
Ahsen, das Haus Vogelsang als spätere Zollstelle waren erzbischöfliche Lehnsgüter. Diese 
und die Ansässigkeit der Schiffer in Ahsen verweisen auf die Anfangsstation der kölni-
schen Lippefrachten.41 Im Klever Territorium kamen die Flößer aus Gahlen.

Die Mühlen wurden auf dieser Strecke in besonderer Lage an den Nebenbächen errich-
tet (dazu Teil III). Die Anlage von Schiffsmühlen hält die Durchfahrt offen, verringert die 
Fließgeschwindigkeit des Wassers und verbessert somit die Wasserhaltung. Dieses Prinzip 
wurde sowohl in Dorsten wie bei der Krudenburg angewandt. Mit diesen Anlagen kann 
ein Datum für das Interesse an der offenen Durchfahrt gewonnen werden. Die Dorste-

40 WUB 2, Nr. 1896 und Nr. 2173; Kraus (1982), S. 31.
41 Die Geschichte Ahsens ist zusammengestellt von Körner/Weskamp (1929), S. 140 und S. 158 

(Haus Vogelsang). Siehe auch REK III, Nr. 2637: Burg Ahsen 1275 (Dezember 5); Nr. 2652: Fähre 
zu Ahsen 1276 (Februar 25); Nr. 3161: Zerstörung Burg Ahsen 1287 (November 30).
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ner Schiffsmühle war 1334 bereits vorhanden; denn in diesem Jahr erneuerte Erzbischof 
Walram (1332-1349) der Stadt Dorsten die Überlassung der halben Mühlengefälle („mo-
lendini nostri siti in fluvio Lippie“), mit denen schon Erzbischof Heinrich von Virneburg 
(1306-1332) die Stadt Dorsten privilegiert hatte zwecks Finanzierung ihrer Befestigungs-
anlagen („ad fortificandum“).42 Der Wiederaufbau nach 1306 ersetzte die ältere hölzer-
ne Befestigung durch Steinbauten, für die das Material im Steinbruch der Emmelkämper 
Mark gewonnen und aus dem Rheinland bezogen wurde. Diese Datierung liegt noch vor 
dem Bau der Krudenburg.

Flussbaumaßnahmen

Zur Benutzung der Lippe als Wasserstraße dienten auch künstliche Begradigungen, für die 
es Anhaltspunkte seit mittelalterlicher Zeit gibt. – Die Strecke Ahsen-Fähre bis Haltern-
Stevermündung misst nach dem Urmesstischblatt unter Einschluss der Altarme ca. 19 km 
Länge, während die Luftlinie nur 9 km beträgt. Nach der Beschreibung der Flussaufnah-
me wurden 1707 Begradigungen zwischen Flaesheim und Haltern vorgenommen, welche 
die relative Gradlinigkeit dieses Teils der Strecke im Urmesstischblatt erklären. Die mäan-
derreiche Strecke zwischen Ahsen und Stift Flaesheim wurde nach den Durchstichen von 
13,25 auf 10 km verkürzt. Der Radius der Mäander betrug 100 bis 125 m. Gegenüber der 
idealen Geraden beträgt die Verlängerung des Flusslaufs durch Krümmungen nach den 
Begradigungen noch rund 50%. Auf der Strecke Haltern bis Dorsten beträgt die Verlänge-
rung gegenüber der Luftlinie 35%, von Haus Hagenbeck bis Bucholt 20%. Diese Maße wi-
dersprechen der natürlichen morphologischen Gestalt des Flusses, der mit dem zur Mün-
dung abnehmenden Gefälle stärker mäandriert, ein Gesetz, das durch die verbreiterte Aue 
bestätigt wird. An beiden Strecken ist die relative Geradlinigkeit auffällig, besonders aber 
im Klever Territorium. Die auf diesen Strecken durchgeführten Begradigungsmaßnahmen 
sind nicht Teile der preußischen Flussregulierung des 19. Jahrhunderts; denn sie existierten 
bereits auf der Karte von Le Coq von 1805. Die Begradigung im Klever Territorium ist mit 
den bezeugten umfangreichen Flussbaumaßnahmen von 1667 in Verbindung zu bringen. 
Die Verkürzung der Strecke beträgt mindestens 20 bis 25%. Zwischen Bergbossendorf und 
Haus Ostendorf erfolgte ebenfalls im 17. Jahrhundert ein Mäanderdurchstich, den die An-
wohner auf Befragen im Jahre 1707 auf etwa 1680 datierten. Diese Flussbegradigungen des 
17. Jahrhunderts stehen offensichtlich im Zusammenhang mit der Konferenz von Hamm 
(23. März 1667). In Mündungsnähe der Lippe in den Rhein, wo das Rhein-Hochwasser 
verwildernd auf den Fluss einwirkte, hatten sich bis 1805 wieder zahlreiche Mäander ge-
bildet.

Im rückwärtsschreitenden analytischen Verfahren sind außer den ins 18. und 17. Jahr-
hundert datierbaren Flussbegradigungen auf der Strecke Haltern bis Haus Hagenbeck 
noch mehrere Mäanderdurchstiche feststellbar. – Das Haus Ostendorf im Kirchspiel Lipp-
ramsdorf (heute Ortsteil der Stadt Haltern) lag auf der Inselterrasse der Lippe, d.h. grund-

42 REK V, Nr. 197. Die ältere Befestigung war 1301 im sogenannten Zollkrieg zwischen König 
Albrecht und rheinischen Kurfürsten durch den Grafen von Kleve zerstört worden. Am 4. Juni 
1306 gab Albrecht dem Kurfürsten die Genehmigung zur Wiederbefestigung: REK III, Nr. 3866;  
REK IV, Nr. 157.
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wassernah, von einer Gräfte umgeben. Im Jahre 1408 durchbrach die Lippe beim Hoch-
wasser mit einem neuen Mäander die Inselterrasse. Wechselnd lag damit die Burg zeitweise 
nördlich oder südlich des Flusses. Auch hier zeigt der Flusslauf eine deutliche Begradigung 
durch Beseitigung des Mäanderbogens.43 Ein Ereignis gleicher Art zwischen Dorsten und 
Hagenbeck schuf zu Anfang des 15. Jahrhunderts das „Werth“. Auch diese Flussschlinge 
wurde offenbar sofort wieder beseitigt (dazu auch Teil 3). Ältere Begradigungen liegen bei 
der Bauernschaft Kusenhorst unterhalb des Kirchdorfes Lippramsdorf, wo die Verlandung 
weiter fortgeschritten ist.

Es könnte eingewendet werden, dass die Beseitigung von Altarmen nur der Landge-
winnung und dem Uferschutz diente. Dies wird sicher das Interesse der zum Unterhalt 
der Flussufer verpflichteten örtlichen Anlieger gewesen sein. In Verbindung mit allen an-
deren Maßnahmen zur Freihaltung des Flusses von sperrenden Hindernissen müssen sie 
als landesherrliche Maßnahmen angesehen werden. Die Landesherren, der Erzbischof von 
Köln, der Bischof von Münster und der Graf von Kleve hatten das Recht an und auf der 
Lippe: das Recht, Burgen anzulegen, das Zollprivileg zu verleihen, Brücken und Fähren 
einzurichten und das Mühlenregal. Diese Rechte ergeben sich aus ihrer Anwendung, so 
aus dem Vertrage, den 1322 der Erzbischof von Köln und der Bischof von Münster mitein-
ander schließen. Darin regeln die beiden Landesherren die Anlage von gemeinsamen Lan-
desburgen und die Einrichtung von Fähren, sogen. „Gierponten“ („pontes versatiles“).44 
Landesherrliche Burgen sind Ahsen und die klevische Krudenburg mit den anhaftenden 
Rechten für Fischerei, Mühlenregal, Zollstelle und Brücke. Die Ministerialen als Lippean-
lieger versuchten, die Lippeschifffahrt durch Zollerhebung auszunutzen, insbesondere das 
Haus Ostendorf in Lippramsdorf. Es führte sein Zollprivileg auf den Bischof von Münster 
zurück, war aber stets umstritten, und ihm wurde die Zollerhebung verboten. Die Schiffs-
mühle auf der Lippe in Dorsten war landesherrlichen Rechtes. Dass Brücken- und Zoll-
recht der Stadt Dorsten vom Kölner Erzbischof verliehen sind, wird von der Hoheit des 
Stadtherrn abgeleitet. – Die Fischereirechte oberhalb Krudenburgs wurden vom Hause 
Hagenbeck ausgeübt, daran anschließend von der Stadt Dorsten und weiter oberhalb von 
Haus Ostendorf. Die Lippe war Eigentum der anliegenden Staaten und infolgedessen seit 
dem 19. Jahrhundert Eigentum des preußischen Staates.

4. Ergebnis

Die Lippe wurde mindestens seit dem späten Mittelalter von Ahsen/Vogelsang bis zur 
Mündung in den Rhein zum Zwecke der freien Durchfahrt von Mühlenwehren freigehal-
ten. Von Haltern abwärts wurden früh, datierbar seit dem 15. Jahrhundert, Mäander besei-
tigt, um den Lauf zu verkürzen und durch erhöhte Fließgeschwindigkeit den Abtransport 
der Sedimente zu verbessern. Die Rechte am Fluss besaßen die Landesherren. Vorwiegend 
wurden sie von den beiden rheinischen, dem Erzbischof von Köln und dem Grafen von 
Kleve, wahrgenommen. Der Lipperaum war ein Rohstofflieferant für das niederrheinische 
Kernland. Wald- und Ortsnamen verweisen auf den Holzreichtum. Der Fluss diente vor-
wiegend der Holzflößerei aus den Waldhügeln der Haard, der Hohen Mark, der Dorstener 

43 Schulze-Ohlen (1982), S. 16.
44 REK IV, Nr. 1335; WUB 8, Nr. 1607.
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Hardt und den anderen Wäldern auf der kiesig-sandigen Rhein-Hauptterrasse. Die hoch-
mittelalterliche Waldnutzung wird durch die Entwaldung der Niederterrasse bezeugt, die 
danach landwirtschaftlich genutzt wurde: in Hervest, Hagenbeck, Holsterhausen. Mit der 
Holzflößerei zum Niederrhein hatte die Lippe eine größere überregionale Bedeutung.

Schifffahrt wurde mit dem Transport von Getreide, Salz, Keramik und Steinen erfor-
derlich. Auch die Bergfahrt ist an Schiffe gebunden. Diese Art des Schiffsverkehrs ist mit 
Baumaterial von Dorfkirchen im 12. und in Dorsten spätestens im 13./14. Jahrhundert 
nachzuweisen. Die vom Zustand des Flusses und den verfügbaren Menschenkräften ab-
hängige Schiffsgröße hatte ihre Obergrenze im 40-t-Schiff. Einen Aufschwung nahm die 
Schifffahrt in den letzten Jahren des 15. Jahrhunderts. Diese erste Phase der neuzeitlichen 
Lippeschifffahrts-Epoche wurde von städtischen, kaufmännischen und landesherrlichen 
Interessen initiiert. In der zweiten Phase nach dem Dreißigjährigen Kriege herrschte das 
landesherrlich-merkantilistische Interesse vor. Größere Begradigungsarbeiten verbesserten 
die Bedingungen für die Schifffahrt nach der Konferenz von Hamm 1667. 1735 war ein 
Entscheidungsjahr von säkularer Bedeutung. Die klevische Kammer prüfte 1734/35 die 
Schiffbarmachung der Lippe zum Zwecke der Salztransporte von Königsborn zum Rhein. 
Die tatsächlichen Verhältnisse des Flusses wurden anlässlich der Befahrung 1735 unter-
sucht. 1735 ist die Saline Königsborn eröffnet worden, und hier wurde die erste Dampf-
maschine in Westfalen installiert. Diese benötigte Kohle aus dem Ruhrtal. Preußens König 
Friedrich Wilhelm I. (1713-1740) erließ 1737 die „renovierte Bergordnung“ für Kleve-
Mark, die dem Kohlebergbau im Ruhrtal neue Richtlinien gab. Der Salztransport im staat-
lichen Auftrage eröffnete der Lippeschifffahrt eine neue Zukunft, die jedoch durch Kriege 
mehrfach abgeschnitten wurde. Das neue Salzschiff verdoppelte als „Massenguttranspor-
ter“ die traditionellen Maße, die bis dahin mit der maximalen Größe von 40 t möglicher-
weise noch das Maß der römischen Liburne bewahrten.

Die Lippekanalisierung im 19. Jahrhundert nach der Vereinigung der Anrainerstaaten 
in Preußen betrifft in erster Linie die mittlere Lippe. Die untere Lippe ist nach der Besei-
tigung der zu niedrigen Brücke bei Krudenburg für Rheinschiffe befahrbar. Infolgedessen 
nimmt das Schiffbauhandwerk in Dorsten einen unerhörten Aufschwung und wird hier 
zum bedeutendsten Gewerbe, und darüber hinaus macht es Dorsten zum größten Schiff-
bauplatz in Westfalen. Für Schiffe, Holz und Salz ist neben dem Niederrhein Holland der 
wichtigste Abnehmer. Während der Lipperaum noch traditionell handwerklich orientiert 
ist, bereitet sich im Ruhrgebiet schon vor der Jahrhundertmitte das industrielle Zeitalter 
vor. Auch Wesel ist mit der Weiterverarbeitung des Rohholzes zu Brettern und mit der 
Ausrüstung der in Dorsten gebauten Schiffe eine Stufe näher an der Endfertigung. Der Zu-
zug rheinischer Schiffbaumeister, die Einführung der Meisterprüfung im Schiffbaugewer-
be, der Kapitalnachweis sind gewerbefördernde Maßnahmen noch im letzten Jahrzehnt 
der kurkölnischen Herrschaft; die Gleichstellung mit den rheinischen Werften im preu-
ßischen Zollgebiet nach 1815 förderte die Wirtschaftlichkeit von politischer Seite. Der 
Konkurrenz der Eisenbahn und den modernen Transportmengen konnte die Flussschiff-
fahrt nicht standhalten und nicht genügen. Die verkehrstechnische Revolution durch das 
Eisen- und Dampfschleppschiff und das hohe Transportvolumen der Industrie erforderten 
am Ende des 19. Jahrhunderts den Kanalbau.

II. Der Flusslauf als Wasserstraße
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III. Die Nebenbäche und ihre Nutzung

1. Die wichtigsten Nebenbäche

Bedeutendster Zufluss der Lippe auf der rechten Flussseite ist die Stever; aus einem Ein-
zugsgebiet von 906,4 qkm mündet sie bei Haltern. Die Talgeschichte der Lippe und Ste-
ver in der Halterner Talung während des Pleistozän (Saale- bis Weichsel-Kaltzeit) haben 
Bolsenkötter und Hilden geklärt; dieser Flussabschnitt und dieser geologische Zeitraum 
bleiben hier außer Betracht. Die für die Deutung der römischen Anlagen am „Wiegel“ in 
Haltern interessante Frage nach dem Lauf der Lippe in römischer Zeit haben Philippi und 
Schnurbein erörtert.45 Rechtsseitig mündet als weiterer größerer Zufluss der Hammbach 
in Holsterhausen. Sein Einzugsbereich von 147,1 qkm deckt sich mit dem größeren Teil 
der ehemaligen „Herrlichkeit Lembeck“, der seit den Kommunalreformen des 20. Jahrhun-
derts zur Stadt Dorsten gehört (Stadtfläche nördlich der Lippe: 136 qkm). Im ehemaligen 
„Vest Recklinghausen“ südlich der Lippe fließt in Marl der Sicking-Mühlbach aus dem 
Einzugsgebiet von 78,72 qkm zur Lippe. Bei Dorsten, östlich der Altstadt, mündet der 
Rapphofs-Mühlbach, in den neuerdings auch der aus dem Raume Kirchhellen kommende 
Schölzbach durch Umlegung eingeleitet wurde, so dass beide Bäche aus dem Polderraum 
in die Lippe gepumpt werden. Zu deren Einzugsgebiet von 128,5 qkm ist der Restbereich 
von 5 qkm westlich der Altstadt Dorstens hinzuzurechnen. Lippeabwärts wird das Fluss-
gebiet durch das Ijssel- und das Emscher-Einzugsgebiet sehr schmal, so dass nur noch klei-
ne Bäche zur Lippe fließen.

Kennzeichnend für die Wirkung der Nebenbäche sind die folgenden Merkmale: Ihre 
Unterläufe fließen auf mehreren Kilometern parallel zur Lippe. Die Bachmündungen ver-
breiterten die Flussaue, indem sie den Stromstrich auf das Gegenufer lenkten. Sie erhöhen 
die Wasserführung des Flusses. Durch die Einschwemmung ihrer Sedimente wirkten sie 
auf die Bildung der Inselterrasse und die Ablagerung von Sandbänken in der Aue und im 
Lauf.

Die parallel zur Lippe fließenden Unterläufe der Bäche liegen in alten Abflussrinnen 
innerhalb der Niederterrasse. Typisch ist z.B. nördlich der Lippe die Abbiegung des Wien-
bachs und des Hammbachs nach Westen in einer glazialen Rinne. Auf der linken Flussseite 
im Vest Recklinghausen wurden diese parallelen Unterläufe schon vor Jahrhunderten an-
thropogen verändert. Die alten Auen sind an Höhenlinien, besonders aber auf der Boden-
karte an der Bodenart Auengley zu erkennen. Der Sicking-Mühlbach mündete ursprüng-
lich westlich der Bauernschaft Oelde ca. 5 km unterhalb der heutigen Mündung, während 
er später in direktem Lauf zur Lippe floss. Der Rapphofs-Mühlbach nahm seinen früheren 
Lauf von den Höfen Große Besten/Nachbarschulte in Altendorf nach Südwesten, verei-
nigte sich mit dem Schölzbach und mündete im heutigen Stadtteil Dorsten-Hardt 2 km 
westlich der Altstadt beim Storchbaum in die Lippe. Natürliche Mündungen lassen noch 
eine Trichterform erkennen. Die ehemalige Schölzbach-Mündung zwischen dem frühe-
ren Kohlhaus und dem Storchbaum hatte eine Niederungsbreite von ca. 700 m. Dieser 
ehemalige Unterlauf ist auf dem Merianplan von 1641 – wenn auch schematisch – einge-
zeichnet.

45 Bolsenkötter/Hilden (1969); Philippi (1901); von Schnurbein (1981).
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2. Die Mühlenanlagen

Der Zweck der Abkürzung der Unterläufe und ihrer begradigten Ableitung in die Lippe 
war die Anlage von Wassermühlen. Der natürliche Niveauunterschied von ca. 3 m zwi-
schen der Niederterrassenkante und der Inselterrasse konnte auf diese Weise als Gefälle 
genutzt werden, und der Flusslauf blieb von Mühleneinbauten frei. Die Existenz dieser 
Mühlen ist seit dem 14. Jahrhundert bezeugt. Die Sicking-Mühle wird am 24. November 
1358 in einer Urkunde genannt, nach der Wessel v. Lembeck und Godeke Wedinctorp 
an Bitter von Raesfeld eine Rente von 1 Malter Roggen Dorstener Maßes aus „Gut und 
Mühle Sigcynch im Kirchspiel Marl“ verkaufen. Die Barloer-Mühle ist 1402 Bestandteil 
des Gutes Barloer, mit dem die Herren von Solms die Stadt Dorsten belehnen.46

Die Namen der Bäche sind jung. Der Rapphofs-Mühlenbach ist nach der vom vesti-
schen Statthalter Vinzenz Rensing mit kurfürstlichem Privileg von 1602 in Altendorf an-
gelegten Mühle benannt.47 Es war üblich, die Bäche streckenweise nach den Mühlen zu 
bezeichnen. „Rapphofs-Mühlbach“ ist eine Vereinheitlichung anlässlich der Kanalisierung 
durch den Lippeverband. Der alte Name war im Unterlauf „Barloer-Bach“ nach der Mühle 
an der Niederterrrassenkante. Der noch ältere Name ist „Hasselbecke“ nach der Herkunft 
von (Buer-)Hassel. Vom Barloer-Bach wurde bei der Anlage der Stadt Dorsten ein Graben 
bis zum Recklinghäuser Tor gezogen, der die Stadtgräfte mit Wasser versorgte. Dasselbe 
geschah mit einem Graben vom Schölzbach zum Essener Tor. Die Gräben hatten die Be-
zeichnung „Fülling“. Die Gräben wurden auch zur Fischzucht genutzt und verpachtet.

Die Einleitung des Barloer-Bachs in die Lippe oberhalb der Altstadt Dorsten hatte die 
Verbreiterung der Lippeaue auf 925 m zur Folge. Dagegen ist die Aue 1,75 km oberhalb 
beim Dorfe Hervest nur 375 m breit. Alte Rinnen in der Lippeaue weisen auf begradig-
te ehemalige Mäander östlich von Dorsten hin. Die Einleitung des Barloer-Bachs gab 
dem Stromstrich die Richtung nach Nordwesten und lenkte ihn so, dass eine Erosion der 
Stadtfläche verhindert wurde. Die Lippe wurde auf diese Weise in einem schwachen Bo-
gen gegen das nördliche Hochufer gelenkt, dessen Höhe NN + 35 m betrug, während die 
Inselterrasse als Standort der Stadt nur 32 m über NN lag. Die Lippebrücke erhielt somit 
einen Standort an einem geraden Flussabschnitt ohne Gefährdung durch Seitenerosion 
des Flusses.

3. Der Hammbach

Der „Hammbach“ hat nach der Lippeniederung nördlich von Fluss und Stadt „Im Ham-
me“ seinen Namen. Der Holsterhausener Name war „Pliesterbecke“. Am unteren Hamm-
bach/Pliesterbecke lag die Pliestermühle. Historisch hat dieser Flussabschnitt eine beson-
dere Rolle gespielt. Westlich der Altstadt Dorsten erweitert sich die Flussaue oberhalb des 
ehemaligen Kohlhauses zwischen dem Fuß des Hardtberges und dem Hochufer auf der 
Holsterhausener Seite auf 1,65 km, die im Jahre 1890 vom Hochwasser beim Pegelstand 
von fast 32 m über NN auf einer Breite von 1,5 km ausgefüllt wurde. Ursache für die Breite 

46 Gräfl. von Merveldtsches Archiv, Bestand Lembeck, Urkunden Nr. 47; Körner/Weskamp (1929), 
S. 188.

47 Rensing (1927), S. 41f.

III. Die Nebenbäche und ihre Nutzung



248 Die Dorstener Lippetalung

der Aue ist die Einmündung des Hammbachs von Norden, wodurch der Stromstrich gegen 
das Südufer gelenkt wurde, und wenig unterhalb mündete der Schölzbach auf der Südsei-
te mit der gegensätzlichen Tendenz auf die Fließrichtung. 1,5 km unterhalb in Östrich 
mündet der Baumbach auf der südlichen Seite und gab den Impuls zur Bildung der großen 
Flussschleife um den „Schafskamp“ bei Hagenbeck. Dieser Flussabschnitt verdient einige 
Aufmerksamkeit.

Die Mündung des Hammbachs ist mehrfach verlegt worden. Die Karte von Le Coq 
verzeichnet sie kurz nach 1800 am weitesten westlich, nämlich ca. 4 km flussabwärts ver-
schleppt bis zum späteren Dirksbach. 1820 hat der Pastor von Holsterhausen die Verkür-
zung mit einem zurückliegenden Durchstich südlich des Dorfes Holsterhausen veranlasst. 
Der Rest der ehemaligen Hammbachmündung hieß fortan Dirksbach; so verzeichnet ihn 
das Urmesstischblatt von 1842. Zwischen Hohenkamp und der Hammbachmündung 
südlich des Dorfes Holsterhausen liegt das „Werth“. Am Nordrande des Werth verlief ab 
1874 die Eisenbahnlinie Haltern-Wesel. Ein Teil der Hammbach-Niederung wurde als Ze-
chengelände aufgefüllt, als hier die Zeche Baldur (1897-1931) abgeteuft wurde. Bei die-
ser Gelegenheit wurde die Hammbachmündung abermals um 500 m zum Hohenkamp 
zurückverlegt. 1952 erhielt ein Teilstück des Unterlaufs ein neues Bett, und dabei wurde 
im Holsterhauser Feld nördlich des alten Hammbachs und der ehemaligen Bahnlinie das 
römische Militärlager in der Größe von ca. 56 ha entdeckt.48 Heute liegt am Nordrand 
des Werth eine Kläranlage und ein Pumpwerk der Stadt Dorsten. Mit der Entstehung die-
ses Werth wurde die Südwestecke des Römerlagers abgetragen; demnach entstand dieser 
Flussbogen um das Werth in späterer Zeit.

Hier am unteren Hammbach sind ferner zwei ehemalige Höfe verschwunden, die dem 
Kloster Werden gehörten, welches damit das Haus Hagenbeck regelmäßig belehnte. Dafür 
beginnt die Überlieferung im Werdener Urbar E um 1150.49 Um die Mitte des 14. Jahr-
hunderts heißen die Hofinhaber „Gotschalk Dodinck“ und „Theodor Haselkamp“. Einer 
der Höfe (Dodinck) ist letztmalig in Werdener und Hagenbecker Behandigungsurkunden 
nach 1400 bezeugt. Das Werth wird erstmals 1419 im Besitz des Dorsteners Johann Bley 
genannt. Es kann davon ausgegangen werden, dass während der Regenjahre und bezeug-
ten starken Hochwasser der beiden ersten Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts dieses Werth 
entstanden ist.

Diese Mäander am nördlichen Hochufer der Lippe liegen der Schölzbachmündung 
gegenüber. Diese Schölzbachmündung ist für die Füllung des Stadtgrabens so verlegt wor-
den, dass sie statt unterhalb nun oberhalb der Hammbachmündung in die Lippe fließt. Die 
Entstehung des Werth ist demnach eine spätere Folge der wassertechnischen Maßnahmen 
beim Bau der städtischen Befestigung.

Das auffällige Steigen der Lippe-Hochwasser im 15. Jahrhundert wird auch bei der 
Gründung des Franziskanerklosters in Dorsten im Jahre 1488 deutlich. In der Urkunde 
für die Übergabe des Geländes zum Bau des Klosters verlangt die Stadt „eine merkliche 
Anhöhung“. Das Niveau der Stadt auf dem Standort Inselterrasse ist von NN +32 m um 

48 Schuknecht (1952), S. 17-20; Winkelmann (1953); Stieren (1954); Winkelmann (1990), S. 24-
29.

49 Kötzschke (1906); Kötzschke (1917), S. 83, 303; StAM, Landsberg-Velen (Dep.), Hagenbeck, Ur-
kunden, Nr. 59, Nr. 83, Nr. 104.
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ca. 1 bis 1,5 m künstlich erhöht worden. Die Lippebrücke ist durch Anrampung auf der 
Südseite und Abtragung auf dem 3 m höheren Nordufer so hoch gelegt worden, dass sie 
noch oberhalb des höchsten Hochwassers von 1890 lag.

Aus den Nachrichten und Messungen vom 15. bis zum 20. Jahrhundert geht eine Stei-
gerung der Hochwasserstände hervor, die als Folge der Entwaldung und gegen Ende des 
19. Jahrhunderts der Drainagen und Begradigungen angesehen werden muss.

Bemerkenswert ist das Hervortreten dieses Flussabschnittes am unteren Hammbach 
und Schölzbach bereits infolge der Funde des Restes eines germanischen Friedhofs mit Ur-
nenbestattung des 3. Jahrhunderts „im Aap“ beim Kreskenhof. Der zweite Zeitabschnitt 
liegt um 900.50 Nach dem Urbar A besaß die Abtei Werden nördlich der Lippe im Hebe-
bezirk Schermbeck Höfe in „Durstina“, die sich mit Hilfe der jüngeren Belehnungen des 
Hauses Hagenbeck lokalisieren und nachweisen lassen. Ferner schenkte um 900 Athalgard 
in „Durstinon“ einen und in „Galnon“ vier Höfe an die Abtei Werden, die auf dem Süd-
ufer der Lippe lagen und mittels der späteren Urbare bzw. Vogteirechte lokalisierbar und 
namentlich nachweisbar sind.

4. Die Lippefurt

Der Hof „Leemwysche“ ist die Hufe des 900 genannten Liudulf in Durstinon. Neben 
Heerschilling und Getreide hatte er dem Kloster Werden Herberge zu leisten. Diese Gas-
tungspflicht wäre unverständlich, wenn hier nicht ein Weg von überlokaler Bedeutung 
anzunehmen wäre. Der Nachbarhof der Athalgard ist im 11. Jahrhundert zum Oberhof 
Dorsten des Stiftes Xanten geworden. Diese „Agglomeration“ von Höfen mit außeror-
dentlichen Funktionen ist in mehreren Epochen gewachsen: Als frühmittelalterlich ist der 
Herrenhof der Athalgard einzustufen, um 900 wohl erfolgte die Neugründung des Hofes 
Leemwysche, erstmals auf dem Niveau um 31 bis 32 m der Inselterrasse; hochmittelal-
terlich entstand der Hof Hagenbeck, der Vorläufer der spätmittelalterlichen Wasserburg 
Hagenbeck. Die Grundherrschaft des Hauses Hagenbeck ist anders strukturiert als die der 
Athalgard. Hagenbeck besitzt wenige allodiale Höfe in unmittelbarer Nähe am Hochufer 
der Lippe. Umfangreicher ist der Bestand an Lehnsgut der Abtei Werden, mit dem Hagen-
beck seit 1150 nachweislich, aber bis zur Säkularisation im Raume Drevenack bis Deuten 
belehnt wird, besonders nach dem Übergang zur Rentenwirtschaft.

Bei der Suche nach dem natürlichen Lippeübergang vor Bestehen der Stadt und Brü-
cke Dorsten fällt der Flussabschnitt unterhalb der Schölzbachmündung bis zum Hause 
Hagenbeck auf. Eine Furt setzt die Abflachung des Gewässers voraus, d.h. das Wasser ver-
teilt sich in der Breite. Verbreiterung des Flusses und Verbreiterung der Aue infolge der 
Einschwemmung der Mündungsbarren des Schölzbachs und Hammbachs treffen oberhalb 
Haus Hagenbecks zusammen. Das mehrfache Vorkommen des Flurnamens „Furt“/„Vort“ 
unterstreicht die Benutzung dieser natürlichen Möglichkeiten. Unterhalb des Kohlhauses 
liegt die „Balkefurt“. Nach dem Grundsatz der nächstmöglichen Deutung wird es sich um 
eine Ladestelle an der Grenze auf Klever Territorium gehandelt haben, bei welcher der 
Weg zum Flussufer als Knüppeldamm ausgebildet war. Die Nähe zum Kohlhaus macht 

50 Kötzschke (1906), S. 44, S. 73; Schuknecht (1952), S. 63f.; Schuknecht (1989/90), S. 44ff., Lage-
plan und Geländeskizze, S. 52; in diesem Band S. 171.
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es sogar wahrscheinlich, dass diese Befestigung für die Kohlentransporte, also erst 1766, 
ausgebaut worden ist. Oberhalb von Haus Hagenbeck, in der nördlichen Flussaue, liegt 
neben der Parzelle „im Aap“ die „Affort“: durch Assimilierung aus Aap-Furt. Kritisch ist 
zu fragen, ob es sich um den Weg zur Fähre handelte, die von Haus Hagenbeck bald nach 
1400 eingerichtet wurde. Aber es gibt das ältere Zeugnis vom Jahre 1347 für einen „Kamp 
opper vort to Hagenbeck“.51 Die Grafen von Kleve bezeichneten als Grenze ihrer Rechte 
die „Langervort vor Dorsten“.

Die Lage des Oberhofs Dorsten und des Hauses Hagenbeck scheint aus der Perspekti-
ve der Verkehrssammlung in der Dorstener Brücke abseitig, fast versteckt zu sein; aus der 
Perspektive der Furt und der Verkehrslage vor 1251, der Stadtgründung Dorstens, wurde 
die Furt im Süden vom Hof Dorsten und im Norden vom Haus Hagenbeck beherrscht. – 
Da die Furt eine Erscheinung natürlicher Bedingungen war, verlegte sie sich kleinräumig 
mit der Bewegung der Sandbänke oder der Flussarme. Die Furt hatte also eine potentielle 
Länge von ca. 1 km im Flusslauf.

5. Stromstrichverlagerung zum Schutz der Städte

Ein Vergleich Dorstens mit Haltern zeigt Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Haltern 
liegt nicht wie Dorsten auf der Insel-, sondern auf der Niederterrasse. Diese ist nur in ei-
nem schmalen Streifen erhalten, abgetragen im Süden von der Lippe und im Osten von 
den Auskolkungen der Stever. Die breite ehemalige Steveraue mit dem „Kiwit“ füllt heute 
der Halterner Stausee aus. Die Auskolkungen entstanden im Stau des Hochwassers der 
Stever vor dem Hochwasser der Lippe. Oberhalb bildeten sich an und in der Lippe beson-
ders zahlreiche Mäander und Sandbänke. Die Barren der Stever schufen südlich der Stadt 
Haltern eine Inselterrasse, über die der Weg vom Süd- zum Nordufer führte. Das Gelände 
wurde durch Gärten, als Holzlagerplatz, mit Beginn des Industriezeitalters als Fabrik- und 
Bahnhofsgelände genutzt. Am südlichen Rande zur Lippe lagen um 1800 das Zollhaus 
und das Fährhaus. Die Situation der Stevermündung, wie sie sich auf den topographischen 
Karten des 19. Jahrhunderts darstellt, entstand durch künstliche Abdämmung östlich der 
Inselterrasse durch einen Deich. Mit dieser Abdämmung wird die Stever von Norden in 
die Lippe gelenkt und drückt diese gegen das südliche Hochufer bei Bossendorf. Ein Alt-
arm von Lippe oder Stever umfloss früher die Inselterrasse nördlich, d.h. unmittelbar vor 
dem Halterner Lippetor am Hochufer der Aue bzw. der Niederterrassenkante. Seit der 
Abdämmung verlandet dieser Altarm.

Philippi warf das Problem auf, wie der Lippelauf zur Zeit der römischen Besatzung des 
Platzes Haltern zu rekonstruieren ist. Philippi rekonstruierte drei Stadien und skizzier-
te diese. M.E. ist dabei die konstante Lage der Stevermündung nicht haltbar. Stever und 
Lippe beeinflussen sich wechselseitig. Die Mündung der Stever bei Stevermür richtete den 
Stromstrich der Lippe gegen das nördliche Hochufer, d.h. der Fluss benutzte den nördli-
chen Arm vor dem „Wiegel“ und nahm den Bogen bis Berghaltern. Dieser Lauf hatte das 
Hochufer vor der Stadt Haltern als Prallhang, d.h. er gefährdete die Stadt. Deshalb war zur 
Anlage der Stadt an diesem nördlichsten Punkt der Lippe die Verlegung des Flussbettes in 
südliche Richtung erforderlich. Diese Richtungsänderung wurde mit der Umlegung der 

51 StAM, Landesberg-Velen (Dep.), Hagenbeck, Urkunden Nr. 5.
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schwächeren Stever erreicht. Die Situation bei Dorsten und Haltern konnte nicht einfach 
naturgegeben für die Stadtanlagen genutzt werden, sondern bedurfte schützender wasser-
baulicher Maßnahmen.

Die „Curtis“ Bossendorf ist ein Hinweis auf die Nutzung dieses Flussübergangs in ka-
rolingischer Zeit.52 In diesem Zeitraum war die Bedeutung offenbar größer als die der Furt 
bei Dorsten. Dennoch hat sich auf lange Sicht der Übergang Dorsten bis zum Eisenbahn-
zeitalter durchgesetzt bzw. als wichtiger behauptet. Die Ursache ist in der Sicherheit bzw. 
Standfestigkeit der Dorstener Lippebrücke zu sehen. In der Konstruktion wurde immer 
noch das Prinzip der Brücke angewendet, die Caesar bereits über den Rhein geschlagen 
hatte. Der Vorteil des Brückenstandortes bei Dorsten war so gewählt, dass keine Gefahr 
durch Seitenerosion entstand, und die Höhe über 32 m machte sie gegen alle Hochwas-
ser sicher. Dagegen sind die Brücken bei Haltern mehrmals vom Fluss zerstört worden. 
Hochwasserdruck und Pendeln des Flusses in einer breiteren Aue waren gefährlicher als 
bei Dorsten.

6. Zusammenfassung

Zwischen dem Fluss und seinen Nebenbächen bestehen natürliche wechselseitige Einwir-
kungen nach physikalischen Gesetzen. Die Ausprägung breiter Auen, breitere Inselterras-
sen, Mäanderbildung durch Verlegung des Stromstrichs auf das Gegenufer sind Merkmale 
an den Bachmündungen. Die Lippe verschleppte die Bachmündungen stromabwärts. In 
den verbreiterten Auen boten die Sandbänke und der verflachte Fluss zwischen mehreren 
Armen natürliche Übergangsstellen.

Seit römischer Zeit tritt der Flussübergang bei Dorsten besonders hervor, bezeugt 
durch das Zwei-Legionen-Lager Holsterhausen. In frühgeschichtlicher Zeit lag südlich 
der Furt ein Herrenhof mit größerer Grundherrschaft, seit dem 11. Jahrhundert Oberhof 
des Stiftes Xanten. Um 900 erhält die Abtei Werden den Nachbarhof und hat hier eine 
Herberge. Auf dem nördlichen Ufer der Furt liegt im hohen Mittelalter Haus Hagenbeck, 
das im 14. Jahrhundert als Wasserburg ausgebaut wird.

Die Unterläufe der Bäche wurden verkürzt zum Zwecke der Anlage von Wassermühlen. 
Auf diese Weise blieb der Unterlauf der Lippe von Mühlenwehren frei und behielt die offe-
ne Durchfahrt. – Im Zusammenhang mit der Anlage der Städte Dorsten und Haltern wur-
den die Standorte wasserbaulich gegen Erosionsgefahr geschützt. Alle diese Maßnahmen 
weisen darauf hin, dass nicht nur örtliche, d.h. wirtschaftlich-bäuerliche Gesichtspunkte 
für die In-Wert-Setzung ausschlaggebend waren, sondern dass überörtliche Leitung und 
Organisation in der Entwicklung der Dorstener Lippetalung beteiligt waren. 

52 Schuchhardt (1904), S. 1-10.
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Dorstener Gelehrte und der Ruhm ihrer Heimatstadt

[Erstveröffentlichung: Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck  
und der Stadt Dorsten 51 (1992), S. 41-47]

„Dorsten macht mit der Lippe, dort wo sie bald in den Rhein mündet, den Gewinn, wenn 
ich mich nicht täusche, und die Stadt hat einige Male gelehrte Männer hervorgebracht, 
auch ist sie eine hübsche Stadt“ („oppidum elegans“).1 Dieses Urteil fällte Hermann 
Hamelmann, der wohl wichtigste Historiker des 16. Jahrhunderts in Westfalen, und er 
schrieb dies in seinen 6 Büchern mit Lebensbeschreibungen berühmter Männer in West-
falen 1563-1565.2 Das Urteil Hamelmanns ist in der Rückschau zutreffend zu nennen, 
denn im 15. und 16. Jahrhundert erlebten die Dorstener Bürger die Hochblüte ihrer Stadt. 
Die finanzielle Grundlage bildeten der Lippezoll, der Gütererwerb zum Aufbau einer eige-
nen städtischen Gemarkung und der Handel als hansische „Beistadt“ von Dortmund. Um 
1500 erreichte die Einwohnerzahl in der Stadt Dorsten etwa 2.000. Der Wohlstand setzte 
die Gemeinde in die Lage, die künstlerische Ausstattung für die St.-Agatha-Pfarrkirche zu 
erwerben: das spätgotische Sakramentshäuschen, den Antwerpener Schnitzaltar und das 
Renaissance-Chorgestühl. Dorsten hatte Anteil an der Blüteperiode, welche die Städte im 
„Herbst des Mittelalters“ und als Epoche des Humanismus und der Renaissance im Heili-
gen Römischen Reich Deutscher Nation während der Hansezeit erlebten.

Schon im Jahre 1474 hatte Werner Rolevinck (1425-1502) sein Buch „Zum Lobe 
Westfalens, des alten Sachsenlandes“ mit dem Wortspiel eröffnet „Westfalia terra est non 
vinifera sed virifera“ (das Land Westfalen trägt nicht Reben, sondern Recken). Unter den 
Orten und Personen dieses Buches sucht man Dorsten noch vergebens. Jedoch als 1494 
der Abt von Sponheim Johannes Trithemius über die theologischen Schriftsteller seiner 
Zeit schreibt, nennt er unter den berühmten Männern den Erfurter Theologen Professor 
Dr. theol. Johannes von Dorsten.

Die wissenschaftliche Bildung war eine Folge der Universitätsgründungen, und für die 
gelehrte Bildung der Dorstener Bürgersöhne wirkten sich besonders nachhaltig die Uni-
versitätsgründungen in Köln 1388 und Erfurt 1392 aus. Bereits eine Generation früher 
bestand in Dorsten eine Bürgerschule an der Pfarre. Als frühester Gelehrter ist Gottfried 
Hegge aus Dorsten an der Universität Köln hervorgetreten. Er wurde 1414 als Magister 
Artium und Baccalaureus der Theologie von der Universität Köln als einer der vier Dele-
gierten zum Konzil in Konstanz (1414-1418) gewählt. Die Geschichte teilte ihm die Auf-
gabe zu, am 25. April 1417 an das Tor der Domkirche die Vorladung des Petrus de Luna 
(Benedikt XIII., 1394-1417) anzuschlagen, eines der Päpste des damaligen Kirchenschis-
mas. – In den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts war der aus Dorsten stammende 
Gottfried Bley Kanoniker in Köln. Dieser stattete 1441 den Dorstener Armenfonds mit 
einer großzügigen Stiftung aus. Er gehörte zur Familie des Bürgermeisters Johann Bley (in 
den Jahren 1407-1425 mit Unterbrechungen). Die Pfarre Holsterhausen erhielt bei der 

1 Evelt (1861).
2 Hermann Hamelmann, geboren 1526 in Osnabrück, lutherischer Theologe. Geschichtliche Wer-

ke.
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Gründung 1443 von Johann Bley eine Rente von 10 rheinischen Goldgulden aus dem 
Kamp im Werth.

Der berühmte Gelehrte des 15. Jahrhunderts ist der von Trithemius genannte Johannes 
von Dorsten, Augustiner-Eremit und Professor der Universität Erfurt. Dass er in Dorsten 
geboren ist, hat er selbst bezeugt. Sein Geburtsname ist Johannes Buer; der Familienname 
wird als niederdeutsche Form von Bauer gedeutet. Der Sitte der Zeit gemäß ersetzte er ihn 
durch den bekannteren Namen seiner Heimatstadt „von Dorsten“, worin sich auch der 
akademische Adel ausdrückt. Geboren ist er um 1420, urkundlich erscheint er bei seiner 
Immatrikulation an der Universität Köln im Jahre 1437. Im Sommer 1454 schrieb er sich 
dann an der Artistenfakultät der Universität Erfurt ein. Dort wurde er am 6. Januar 1458 
zum Magister Artium promoviert. Im folgenden Jahr trat er am 2. Mai 1459 in den Orden 
der Augustinereremiten in Erfurt ein. 1461 empfing er die Priesterweihe, legte 1463 das 
theologische Examen ab und promovierte am 14. Oktober 1465 zum Doktor der Theolo-
gie. In seinem Orden wurde er 1467 zum Provinzial der Sächsischen Ordensprovinz ge-
wählt. 15 Jahre wirkte Johannes von Dorsten als Universitätslehrer, Prediger und theologi-
scher Schriftsteller bis zu seinem Tode am 3. Januar 1481.

Seine nach dem Tode gesammelten Schriften und Predigten füllten 10 Folianten, die 
jedoch heute bis auf einen Band verloren sind. Seine Schriften behandelten geschichtsphi-
losophische Fragen, Streitschriften richteten sich gegen die Auswüchse der spätmittelal-
terlichen Volksfrömmigkeit und gegen Aberglauben. Er vertrat in religiösen Fragen den 
Standpunkt, göttliche Autorität besäßen die Bibel und die Glaubensartikel, von Menschen 
verfasste Dekrete der Päpste und Konzilien unterlägen der Prüfung durch die Vernunft, 
Heiligenlegenden und Wundergeschichten verdienten keinen unmittelbaren Glauben. 
Johannes von Dorsten nimmt hellsichtig die nicht gelösten Probleme der Kirchenreform 
wahr. Er wandte sich gegen den Stellenverkauf, nannte ihn Simonie, gegen Auswüchse im 
Ablasswesen, warnte vor der Habgier des höheren Klerus, verurteilte die Sittenverwilde-
rung und die Zersetzung der Kurie. Damit verband er die Warnung: „In kurzer Zeit wer-
den wir es erleben, dass jene Streitsucht die ganze Verfassung der Kirche in Unordnung 
bringt, unsere heilige Religion zugrunde richtet und schließlich den Glauben auslöscht.“ 
Als Leiter des Generalstudiums im Erfurter Augustinerkonvent ist er mit der Theologen-
ausbildung bestens vertraut. Er warnt vor der Überbetonung der Formalien, einer Folge 
der antikisierenden Tendenz des Humanismus, vor dem Überwiegen der juristischen Stu-
dieninhalte, einer Folge der damaligen Übernahme des römischen Rechts. Seine Kritik 
richtet er gegen die Folter im Strafprozess. Johannes war aber nicht nur Universitätslehrer, 
sondern auch Seelsorger. Die Bedeutung der Seelsorge wird deutlich an der Tatsache, dass 
ein Jahr in damaliger Zeit etwa 100 Sonn- und Feiertage und 160 Fast- und Abstinenzta-
ge zählte. Dadurch entstand ein gewaltiger Bedarf an Predigten. Von den mehr als 1.000 
Predigten des Johannes von Dorsten sind etwa 200 erhalten, Sonntags-, Feiertags- und 
Fastenpredigten, die in einfacher und anschaulicher Sprache religiöse Belehrung, Stärkung 
und Erbauung vermitteln. Er vertritt die Theologie der Augustinereremiten, gemäß wel-
cher Gnade und Liebe die entscheidenden Prinzipien der Rechtfertigung des sündhaften 
Menschen sind. In der verbreiteten Gattung der Trostbücher verfasste er die Schrift „Trost-
mittel gegen die Todesfurcht“. – Für das hohe Ansehen, welches der Theologe besaß, ist das 
Urteil des Erfurter Benediktiners Nikolaus von Siegen in der „Kirchlichen Zeitgeschichte“ 
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von 1494 bemerkenswert:3 Deutschland habe in 100 Jahren keinen Theologen gehabt und 
werde keinen haben, wie Johannes von Dorsten einer gewesen, scharfsinnig, tiefgründig, 
fromm und sittenstreng, bescheiden als Verächter weltlicher Ehren.

Man wird diese historische Bewertung relativieren müssen, wenn man für die vorher-
gehende Zeit die Bedeutung des Nikolaus von Kues (1401-1464) und für die Folgezeit 
die seines Ordensbruders Martin Luther in Betracht zieht. Der 17jährige Martin Luther 
ließ sich 1501 an der Universität zu Erfurt einschreiben, legte 1506 im Augustinerkonvent 
das Gelübde ab, wechselte 1508/09 an die neue Universität Wittenberg als Professor für 
Theologie.

Die heutige Forschung urteilt über Johannes von Dorsten: „Johannes von Dorsten zählt 
zu den großen Geistesmännern und Predigern Deutschlands am Ausgang des Mittelalters“4 
und: als „lebendigster und geistig führender Kopf unter den Erfurter Theologen prägte er 
für anderthalb Jahrzehnte das geistige Leben der Universität Erfurt“5. Diese war zu jener 
Zeit die größte in Deutschland, jeder dritte Student studierte in Erfurt.

In späteren Jahren haben mehrfach Dorstener den Weg an die Universität Erfurt einge-
schlagen, und wir dürfen wohl davon ausgehen, dass die landsmannschaftlichen Bezie-
hungen seit Johannes von Dorsten die Ursache dafür waren. – Im Jahre 1489 wurde der 
Theologe Herman Serges aus Dorsten zum Rektor der Universität Erfurt gewählt. Bei ihm 
tritt als Famulus, d.h. als Diener und Assistent, im Jahre 1521 Dietrich Gluntz aus Dorsten 
an.6 In der Eigenschaft als Famulus des Professors wird er von den Studiengebühren befreit. 
Es wurde damit auch ärmeren Studenten möglich gemacht, das Studium als Werkstudent 
oder Stipendiat durchzuführen. Im selben Jahre ist als Folge des Thesenanschlags Luthers 
in Wittenberg und der Verhängung der Reichsacht über ihn auf dem Reichstag zu Worms 
der Religionsstreit ausgebrochen.

3 Chronicum ecclesiasticum, Benediktinermönch in Erfurt. Lexikon des Mittelalters, Bd. 6, Mün-
chen und Zürich 1993, Sp. 1187; NDB, Bd. 19, S. 274.

4 Zumkeller (1993).
5 Kleinadam (1992).
6 Siehe den folgenden Aufsatz über Theodericus Dorstenius.



Theodericus Dorstenius –  
seine Wiederentdeckung im 500. Geburtsjahr

[Erstveröffentlichung: Vestischer Kalender 63 (1992), S. 213-215]

„Berühmtheit verdient der Name Dorstenius“, schrieb 1540 der Marburger Professor Lo-
rich in die Empfehlung des Buches „Botanicon“. Der Verfasser dieses medizinischen Pflan-
zenbuches war Dietrich Dorsten, der die verdiente Berühmtheit wirklich erlangt hat. Die 
botanische Wissenschaft hat nämlich nach ihm die Gattung Dorstenia benannt, und mit 
ihr ging der Name Dorsten um die Erde.

Dietrich Dorsten wurde 1492 in der Stadt Dorsten geboren, sein bürgerlicher Geburts-
name war Dietrich Gluntz. Er gehört zur Familie Gluntz (-s, -ß, -ts, -ss), die von 1497 bis 
1526 mit Unterbrechungen einen der beiden Bürgermeister, Johannes Glunß, stellte.1 Der 
humanistischen Sitte jener Zeit entsprechend, hat er als Student seinen Namen „Glunti-
us“ latinisiert und sich später als Gelehrter dem Adel der Wissenschaft gemäß nach seiner 
Heimatstadt „Dorstenius“ benannt. Als Theodericus Dorstenius oder Dietrich Dorsten ist 
er in die deutsche und internationale Gelehrtengeschichte eingegangen. Die 500. Wieder-
kehr seines Geburtsjahres, das zugleich das Jahr der Entdeckung Amerikas war, ist Anlass, 
den Wissenschaftler auch in seiner Heimat wieder bekannt zu machen.

Wie schon andere Dorstener vor ihm getan hatten, nahm Dietrich Gluntz sein wissen-
schaftliches Studium in Erfurt im Jahre 1521 auf. Landsmannschaftliche Verbindungen 
machten das Studium möglich. Dietrich Gluntz wurde als Famulus, d.h. Diener und As-
sistent des Professors Dr. Hermann (Serges) von Dorsten an der Universität Erfurt imma-
trikuliert. Von den Studiengebühren blieb er befreit; das deutet darauf hin, dass er zu den 
unbemittelten („armer und wenig zahlender“) Studenten gehörte. In Erfurt legte er auch 
1531 das Examen des „Magister Artium“ ab. Später war er zunächst in Magdeburg tätig. 
1542 übernahm Theodericus Gluntius Dorstenius die Leitung des Pädagogiums in Mar-
burg, gab aber schon 1548 seine Lehrtätigkeit auf und ließ sich als Arzt in Kassel nieder. 
Dort starb er 60jährig im Jahre 1552. Seine Söhne Philipp und Jacob Dorstenius studier-
ten in Marburg. Deren Nachfahren mit dem Namen Dorstenius lehrten noch bis in den 
Beginn des 18. Jahrhunderts als Professoren der Medizin an der Marburger Universität. 
Landgraf Philipp von Hessen hatte diese Universität 1527 als eine hohe Schule des luthe-
rischen Bekenntnisses gegründet.

Theodericus Dorstenius stand 1539 in dem Ruf, der beste Kenner der medizinischen 
Literatur zu sein. Er erhielt deshalb von dem Frankfurter Druckereibesitzer und Verleger 
Egenolph den Auftrag, ein Heilpflanzenbuch in die lateinische Sprache zu übersetzen und 
zu modernisieren. Es handelte sich um das „Kreutterbuch von allem Erdtgewächs“ des 
Verfassers Eucharius Rösslin, das dieser Frankfurter Stadtarzt 1533 bei Egenolph veröf-
fentlicht hatte.2 Das Buch des Dorstenius erschien 1540 in Frankfurt bei Egenolph. Es 
ist ein Frühdruck; denn die Buchdruckerkunst war erst im vorhergehenden Jahrhundert 

1 Utsch (1935), S. 19-36.
2 Roth (1902).
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erfunden worden. Egenolph war der erste ständige Drucker in Frankfurt, wo heute die 
größten Buchmessen stattfinden. Der Titel lautet:

BOTANICON. CONTINENS HERBARUM; ALIORUMQUE
Simplicium, quorum usus in Medicinis est, descriptones, & Iconas ad uiuum effigiatas: 

ex praecipuis tam Grecis quam Latinis Authoribus iam recens concinnatum. Additis etiam, 
quae Neotericorum obseruationes & experientiae uel comprobarunt denuo, uel nupcr in-
uenerunt.

AVT. THEODERICO DORSTENIO Medico.

Die drei Pflanzenabbildungen des Titelblatts stellen die Irisart Gladiolus oder Gelbe Li-
lie, zweitens die knotige Braunwurz (Scrophularia) und als dritte den Klatschmohn, auch 
Magsamen, Wildmohn, Kornrose (Papaver) genannt, dar.

Das Buch ist mit Abbildungen der Pflanzen in Holzschnitt-Technik ausgestattet. Mit 
der Wahl der lateinischen Sprache wurde es für Professoren und Studenten der Medizin 
an den Universitäten geschrieben und schloss somit die Illiterati aus. Der Medicus, der 
gelehrte Arzt jener Zeit, war nach unserer heutigen Definition ein promovierter Internist, 
für den die deutsche Bezeichnung „Leibarzt“ üblich war. Chirurgen, Bader, Feldschere, 
Steinschneider dagegen gehörten als Heilberufe zum Handwerk und lernten ihr Fach nach 
den Regeln der Zünfte.

Der Heilmittelschatz zur Zeit Dorstenius’ bestand aus den seit der Antike überliefer-
ten Heilpflanzen. Als solche sind viele auch heute noch bekannt, z.B. Baldrian, Kamille,  

Cum Gratia & Privilegio Caesareo, FRANCOFORTI, Christianus Egenolphus excudebat.

Abb. 1: Titelblatt zum „Botanicon enthaltend die Beschreibungen und Abbildungen nach der Wirk-
lichkeit der in der Medizin gebräuchlichen Pflanzen und anderer einfacher Mittel: nach den wichtigs-
ten griechischen und lateinischen Autoren neu verfasst. Mit den Ergänzungen, welche Beobachtungen 

und Erfahrungen der neuzeitlichen Schriftsteller nochmals bestätigten oder neu entdeckten. Durch den 
Verfasser Theodericus Dorstenius, Arzt. Mit kaiserlicher Gnade und Privileg zu Frankfurt bei Christian 

Egenolph gedruckt.“
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Melisse, Salbei, Minze oder werden als Gewürzpflanzen benutzt: Dill, Koriander, Majoran, 
Petersilie usw. Das Heilpflanzenbuch des Theodericus Dorstenius beschreibt vorwiegend 
die einheimischen Wildpflanzen, auch die seit dem Mittelalter in Gärten angepflanzten, 
ursprünglich mittelmeerischen und einige im Handel mit dem arabischen Orient einge-
führte Pflanzen bzw. deren Früchte, wie Dattel, Ingwer, Pfeffer, Tamarinde, deren Heimat 
der arabisch-indische Raum ist. Auf 306 Blättern im Folioformat enthält das Botanicon 
die Beschreibung von 348 in der Medizin verwendeten Pflanzen und pflanzlicher Stoffe.

Der griechische Titel „Botanicon“ deutet bereits das Programm des Rückgriffs auf die 
griechische Medizin als „reine Lehre“ an. Die Grundlagen dieser Medizin hatte der Arzt 
Hippokrates (um 460-377 v. Chr.) gelegt. Wissenschaftliches Denken verbindet sich mit 
Erfahrung zur ärztlichen Kunst. Hinzu kommt ein hoher menschlicher Anspruch, nur 
dem Leben zu dienen. Diesem Anspruch verpflichtet noch heute der „Hippokratische 
Eid“. Der griechische Arzt Galen (129-199 n. Chr.) fügte die Lehre von der Harmonie der 
Körpersäfte als Zustand der Gesundheit hinzu. Diese Humoralpathologie (Humor-Saft) 
wurde durch die Zellularpathologie des deutschen Arztes Virchow (1858) abgelöst. – Von 
den Arabern übernommen, war an der medizinischen Fakultät in Salerno die Übersetzung 
vom Griechischen ins Lateinische erfolgt. Neben den antiken Autoren kennt Dorstenius 
auch die zeitgenössischen Wissenschaftler, sowohl die Italiener wie die Deutschen. Hin-
gewiesen sei auf Leonhart Fuchs, der wenige Jahre nach Erscheinen des Botanicon mit 
Pflanzenbeobachtungen und -beschreibungen „Vater der Botanik“ wurde. Zu den jüngeren 
gehört Theophrastus von Hohenheim, der sich Paracelsus („der zur Nachahmung reizt“) 
nannte. Dieser führte in Anlehnung an die arabische Medizin zur Behandlung einer da-
mals neu auftretenden Krankheit, der Syphilis, das Quecksilber ein. Die Phytomediziner 
lehnten wegen der Giftigkeit dieses Mittel ab, so dass zwischen beiden Richtungen ein hef-
tiger Streit entstand. Paracelsus blieb ein Wanderarzt, während Dorstenius sich niederlas-
sen konnte. Spätere Generationen von Ärzten bemühten sich um die Erweiterung mittels 
der Alchemie, um mineralische Stoffe als Heilmittel zu gewinnen, womit das Experiment 
eingeführt wird. Aus der neuen Welt Amerika kamen neue Pflanzen nach Europa, an de-
nen man in erster Linie als Heilpflanzen interessiert war. Kartoffel und Tabak sind die 
bekanntesten. Mit der Kartoffel ist eine der nützlichsten, mit dem Tabak eine der schäd-
lichsten Pflanzen eingeführt worden. Dieser Import erfolgte jedoch erst nach dem Tode 
des Theodericus Dorstenius, aber sein Nachfahre, Prof. der Medizin Johann Daniel Dors-
tenius, verfasste 1682 eine Schrift über den Tabak. Seuchen, Krankheiten und Gebrechen 
waren weit verbreitet, und die Sehnsucht nach Gesundheit war zu allen Zeiten groß.

Das Botanicon erlebte wegen der damals beginnenden raschen Fortschritte der Wissen-
schaft und wegen der Beschränkung auf die Latinisten nur eine einzige Auflage. Besondere 
Bedeutung fand es als Lehrbuch für Studenten. In den königlichen Bibliotheken zu Berlin, 
Dresden und München, in den Universitätsbibliotheken zu Heidelberg, München, Göttin-
gen und Leipzig, in Madrid und Paris ist diese Buchrarität in unsere Zeit überliefert. Mein 
Exemplar ist offensichtlich wegen der zahlreichen handschriftlichen Randvermerke franzö-
sischer („gallice“) Pflanzennamen in Frankreich benutzt worden. Das Buch ist ein Zeugnis 
für die Medizin des Humanismus und zugleich ein Dokument der Heimatgeschichte.

Weltweit wurde der Name Dorsten mit der Übernahme in die botanische Wissenschaft 
bekannt. Der französische Botaniker Charles Plumier (1646-1704) unternahm im Auftra-
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ge König Ludwigs XIV. von Frankreich eine Forschungsreise nach Südamerika. In seinem 
Buch „Nova Plantarum Americanarum Genera“ (Neue Arten amerikanischer Pflanzen) 
gab er der Gattung der Moraceae (Maulbeergewächse) den Namen „Dorstenia“. Die Gat-
tung der Maulbeergewächse ist hauptsächlich in den Tropen Mittel- und Südamerikas, 
auch in Afrika und mit wenigen Arten in Arabien und Indien verbreitet. Inzwischen sind 
über 120 Arten der Gattung Dorstenia bekannt, die meisten krautartig, aber auch Sträu-
cher und Bäume. In Brasilien ist die Dorstenia brasiliensis Lam. verbreitet. Als eine tropi-
sche Pflanzengattung ist sie allerdings vielen deutschen Botanikern weniger geläufig. Die 
bekannteste Art ist die Dorstenia contrajerva L. („Gegengift“), die in Mittelamerika und 
Peru gegen Wundvergiftung und Schlangenbisse als Heilmittel angewendet wurde. Eine 
andere Art brachte der englische Seefahrer Sir Francis Drake gegen Ende des 16. Jahrhun-
derts erstmals nach Europa: die Dorstenia Drakenia. Der Schöpfer der modernen bota-
nischen Systematik und der binären Pflanzenbezeichnungen, der schwedische Botaniker 
Linné, übernahm den Namen Dorstenia in seinen Büchern „Critica Botanica“ und „Gene-
ra Plantarum“ (Leiden 1737 und 1742).

Schon ca. 20 Jahre nach dem Tode des Theodericus Dorstenius hat der westfälische 
Historiker Hermann Hamelmann in seinen Büchern über berühmte Männer Westfalens 
von ihm eine Kurzbiographie geschrieben. Ein bleibendes ehrendes Gedächtnis fand er in 
den Marburger Gelehrtenbiographien. Die Verzeichnisse bedeutender Gelehrter, die im 
17. und 18. Jahrhundert erschienen, nahmen ihn auf. Bis heute berichten über ihn und die 
Dorstenia die großen deutschen und ausländischen Enzyklopädien. Als ein Vorkämpfer 
für die Exaktheit der medizinischen Wissenschaft im Zeitalter des Humanismus und der 
Renaissance verdient Theodor Dorsten die Wiederentdeckung in seiner Heimat anlässlich 
seines 500. Geburtsjahres. 



Die Städtebilder des Matthaeus Merian  
und des Wenzel Hollar

Dorsten – Haltern – Recklinghausen

[Erstveröffentlichung: Vestischer Kalender 64 (1993), S. 21-26 (gemeinsam mit Werner Burghardt)]

Die beeindruckende Vielfalt und der architektonische Reichtum deutscher Städte entstan-
den in langer geschichtlicher Entwicklung. Das Erscheinungsbild einer jeden Stadt enthält 
in faszinierender Weise die Spuren der Entwicklung und die Prägungen durch die Stilepo-
chen während der Bauperioden. An der Architektur kann der Betrachter den Gestaltungs-
willen der Bauherren ablesen und Aufschlüsse bekommen über die Struktur der Bürger-
schaft und ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten. Die landschaftliche Gesamtsituation, z.B. 
die Lage am Fluss oder auf dem Berge, macht bedeutende Vorgaben für das Erscheinungs-
bild. Die landschaftlichen Bindungen reichen bis zu den natürlichen Baustoffen, die über 
Farbe und Bautechnik Ausführung und Eindruck mitbestimmen.

Die Städtebilder Merians zeigen die Kerne der heutigen Städte, die in der Regel als 
„Altstädte“ bezeichnet werden. Die industrielle Entwicklung weitete die modernen Städte 
und ließ sie ins ehemalige Umland auswuchern. Aus den einst punktuell durch Mauern 
von der Landschaft abgeschlossenen Stadtkörpern hat sich in einer Umkehr der Raumnut-
zung eine Stadtlandschaft gebildet, in der nur noch schmale ländliche Zonen die Grenzen 
zwischen den Gebietskörperschaften anzeigen.

Die gestalteten Stadtindividuen reizten Merian zur künstlerischen Darstellung. Auf 
seinen Reisen begegnete er diesen Kulturinseln und zeichnete sie. Auf diese Weise entwi-
ckelte er sich zum bedeutenden Städtetopographen. Das Geburtsjahr 1593 des Matthaeus 
Merian d.Ä. gibt den Anlass, das Jahr 1993 als Merianjahr zu begehen. Matthaeus Meri-
an hat den Beinamen „der Ältere“ zur Unterscheidung von seinem gleichnamigen Sohn, 
der das. Werk des Vaters fortsetzte und durch die Städtebilder fremder Länder ausweite-
te. Matthaeus Merian d.Ä. war nicht der erste Städtetopograph, genannt seien Vorgänger 
im 16. Jahrhundert: Sebastian Münster und Franz Hogenberg, aber durch die Anzahl der 
Städtebilder und die Verbreitung seiner Werke, durch große Annäherung an die Wirklich-
keit und künstlerische Gestaltung wurde er der bedeutendste.

Als Kupferstecher und Verleger schuf er nach der Übernahme der Buch- und Kunst-
handlung seines Schwiegervaters in Frankfurt um 1620 die berühmten Städte-Bildbände. 
Er gliederte und ordnete die Städte nach den zehn deutschen Reichskreisen in zehn Bände. 
Der Band mit dem anschaulichen Titel: „Topographia Westphaliae. Das ist, Beschreibung 
der vornembsten und bekanntisten Stätte und Plätz im Hochlöblichen Westphälischen 
Craiße“, erschien im Jahre 1647 in Frankfurt. – Der Raum Westfalen lag nach der damaligen 
Reichskreiseinteilung zwischen Nordsee und Sieg, zwischen Maas und Weser. Die Reichs-
kreise waren 1512 in der Reichsreform Kaiser Maximilians mit der Zielsetzung geschaffen 
worden, den Landfrieden zu bewahren und die Verteidigung gegen Angreifer zu ermögli-
chen. Diese Aufgaben wurden besonders im Dreißigjährigen Krieg aktuell. Während dieser 
Kriegszeit entstanden Merians Städtebilder und beigegebene Kurzbeschreibungen.
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Aus dem heutigen Kreis Recklinghausen nahm Merian alle drei Orte in seinen Band 
Westfalen auf, die damals das Stadtrecht besaßen: die vestischen Städte Dorsten und 
Recklinghausen und die fürstbischöflich-münstersche Stadt Haltern. Die Anordnung 
folgt dem Alphabet. Das Abbildungsschema ist das der dreistufigen Silhouette: unten die 
Stadtmauer mit Türmen und Basteien, darüber die Dächer und zuoberst die Stadtkrone. 
Von Dorsten ist darüber hinaus, die Bildseite zu drei Vierteln bedeckend, der Grundriss 
dargestellt. Dorsten erhält ein ganzes Faltblatt als Raum, während Haltern und Reckling-
hausen jeweils auf einem Drittel einer Seite abgebildet sind. Ursächlich für diese besondere 
Herausstellung Dorstens ist die Rolle, welche die Stadt als hessische Festung (1633-1641) 
im Kriegsgeschehen spielte.

Merians Beschreibung Dorstens lautet in heutiger Sprache: „Dieses Städtlein, an der Lippe 
gelegen, wird zur westfälischen und dem Erzstift Köln gehörigen Herrschaft Recklinghau-
sen, die an das Stift Münster stößt, gerechnet. Die Hessen-Kasseler haben sich dieses Ortes 
bemächtigt und anno 1639 ziemlich befestigen lassen. Aber anno 1641 wurde im Juli vom 
Herrn General v. Hatzfeldt von weitem die Belagerung angefangen und danach mit Ernst 

Abb. 1: Stich Dorsten.
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fortgetrieben, so dass sich die Hessischen zu einem Übereinkommen bereitfanden und am 
19. September des neuen Kalenders von dort mit Sack und Pack und fliegenden Fahnen, 
Ober- und Untergewehr, Kugeln im Mund und zwei Geschützen ausgezogen sind. Die 
Aufforderung (zur Kapitulation) geschah im Namen Ihrer Kurfürstlichen Durchlaucht zu 
Köln. In die Stadt ist das Regiment des Herrn General v. Hatzfeldt eingezogen.“ – Es folgt 
der Hinweis auf das Geschichtswerk „Theatrum Europaeum“, das im Verlag Merian 1643 
erschienen war, und zwar mit dem 4. Band, welcher die Geschichte der Kriegsjahre 1633-
1642 berichtet. Dieses der Topographia vorausgehende Werk enthält auch den Belage-
rungsplan der kaiserlichen Truppen unter den Generälen Graf v. Hatzfeldt und Alexander 
v. Velen. Diese Veröffentlichung ist die Grundlage auch für die Dorstener Abbildungen in 
der jüngeren Topographia Westphaliae. Dorsten ist darin mit der von der hessischen Be-
satzung erweiterten Befestigung dargestellt. Die spätmittelalterliche Mauer ist zusätzlich 
von Wall, Gräben und Bastionen umgeben, um gegen die modernen Feuerwaffen einen 
verbesserten Schutz zu bewirken. – Der Betrachter blickt von Norden über die Lippe auf 
die Stadt. Oberhalb des Walles und der Stadtmauer erheben sich die Dächer. Die Stadtkro-
ne wird von der St.-Agatha-Pfarrkirche im Mittelpunkt, der Franziskanerkirche rechts im 
Bild, d.i. im Westen, und einem Turm östlich der Pfarrkirche gebildet. Dieser mit barocker 
Haube gedeckte Turm und das zugehörige hohe Haus sind noch immer rätselhaft.

Der Text zu Haltern fällt bescheidener aus: „Haltern an der Lippe, nahe Dülmen und 
Coesfeld, in der Herrschaft Dülmen, ein münsterisch Städtlein“. – Die „Herrschaft Dül-
men“ meint das Amt Dülmen im Hochstift Münster. Seine Grenzen sind in der Karte ein-
gezeichnet, die den Städtebildern und Stadtbeschreibungen in diesem Band vorangestellt 
ist. Die Karte geht auf Johannes Gigas, den ersten westfälischen Kartographen, zurück, 
und sie war im Verlag Wilhelm Blaeuw in Amsterdam 1634 erschienen. – Die Halterner 
Stadtsilhouette zeigt die exzentrische Lage der Pfarrkirche auf der rechten Bildseite. Der 
Blick auf die Stadt erfolgt von West-Südwest. Rechts im Bild liegt die „Lippeporten“. Cha-

Abb. 2: Stich Haltern.
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rakteristisch ist der mächtige Rundturm in der Stadtmauer, der „Dicke Turm“, der den 
Abriss der Halterner Stadtbefestigung als einziger überstanden hat.

Von Recklinghausen gibt es bereits einen älteren Kupferstich in Michaelis Aitsingers 
„Topographica atque Historica“. Der Vergleich mit Merian ist für die unterschiedlichen 
Perspektiven in den Darstellungen des 16. und des 17. Jahrhunderts aufschlussreich. Es 
handelt sich hier um eine Schrägaufsicht, die von einem erhöhten Punkt, dem „Kavalier“, 
gewonnen wird, daher „Kavalierperspektive“. Die späteste Darstellungsart ist der Grund-
riss, der ja nicht durch Aufsicht, sondern nur abstrakt gewonnen werden konnte. – Dem 
doppelten Titel entsprechend ist das Blatt von 1584 zweigeteilt: In der oberen Hälfte wird 
die Stadt Recklinghausen gezeigt und in der unteren die Belagerung der von den Trup-
pen des Gebhard Truchseß besetzten Stadt durch die Truppen des Herzogs Ferdinand von 
Bayern. Die Schrägaufsicht gibt dem Bild mehr Tiefe als Silhouette. Der Betrachter blickt 
in die Stadt und über Mauer und Tore auf die St. Petrus-Pfarrkirche und auf einen mächti-
gen, mit vier starken Türmen bewehrten Burgbau am jenseitigen Ende der Stadt, von dem 
es keine einzige schriftliche Quelle gibt. Phantasie ist auch das Stadttor, das so niemals 
beschaffen war, Phantasie die Petruskirche, die, abgesehen vom Turm, damals schon ihre 
heutige Gestalt besaß. Den Hintergrund bildet die Erhebung des Stubbenberges, des heu-
tigen Stadtgartens. Die Darstellung hat einen „malerischen“ Charakter, dessen Art und 
Dynamik durch die Staffage von Reiter- und Landsknechtsgruppen, das Herbeischaffen 
einer Kanone, alles vor dem Viehtor, noch hervorgehoben wird. Aber alles ist, wie gesagt, 
das Ergebnis einer üppig wuchernden Phantasie.

Neuere Untersuchungen Albert Tenbergens haben nachgewiesen, dass der bisher Meri-
an zugewiesene Stich Recklinghausens nicht von ihm stammt, sondern von Wenzel Hollar, 
signiert 1634. Hollar wurde am 18. Juli 1607 in Prag geboren und starb am 25. März 1677 
in London. Der Familienname seines Vaters lautete noch Johann Hollar von Prachlen. 
Wenzel war sein ältester Sohn, der sich später nur noch Hollar nannte. Weil er in seiner 
Jugendzeit von seinem Vater an seiner Neigung zur Miniaturmalerei ständig gehindert 
worden sein soll, verließ er schon im Alter von 20 Jahren Prag und ging in die Lehre nach 
Frankfurt zu Matthaeus Merian dem Älteren; hier blieb er bis zum Jahre 1629.

Nach dreijähriger selbständiger Tätigkeit in Straßburg, wo er u.a. noch für Merian, je-
doch auf eigene Rechnung, arbeitete, begab er sich auf eine Reise nach Westfalen und den 
Niederlanden. In diesen Monaten hat er eine Anzahl westfälischer Kupferstiche im Bilde 
festgehalten, deren Originale jetzt im Britischen Museum in London aufbewahrt werden, 
darunter die Städte Lippstadt und Wesel. Die anderen Originalplatten der westfälischen 
Städte von Beckum, Dülmen, Haltern und Recklinghausen lagern im Kupferstichkabinett 
in Berlin, einer Aufbewahrungsstätte, die unter dem Sammelnamen der Staatlichen Muse-
en Stiftung Preußischer Kulturbesitz bekannt ist.

Das Original – Recklinghausen von Osten gesehen – mit der Überschrift „Reckling-
hausen in Westfalen“ trägt, von der Hand des Künstlers Wenzel Hollar signiert, die Num-
mer 97 und unten rechts das Signet „W. H. 1634“. Im Tafelband des Berliner Kupferstich-
kabinetts ist die Platte indessen unter der Nummer 161 registriert. Die Ansicht selbst wur-
de in Merians „Topographia Westphaliae“ eingereiht. Das Signet und die Jahreszahl hat 
man entfernt, so dass lange die Meinung vorherrschte, es handele sich um ein Original von 
Matthaeus Merian dem Älteren.
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Der Kupferstich Recklinghausen gibt die Ansicht wieder, die sich damals dem Beschau-
er von der Höhe des Kuniberges aus bot, unmittelbar oberhalb einer heute vorhandenen 
Treppe zwischen dem links liegenden Lichtspielhaus und dem rechts liegenden turmarti-
gen Gebäude, das ehemals als „Villa Franka“ bekannt war. Auf Hollars Abbildung umgibt 
die ganze Stadt eine starke Ringmauer, und das in der Mitte der Darstellung befindliche 
Tor ist das alte Kunibertitor, damals Konnebergsporte genannt. In den gewaltigen Kämp-
fen der Kölner Erzbischöfe mit den weltlichen Großen in Westfalen, die deren herzogliche 
Oberhoheit nicht anerkennen wollten, stand die Stadt Recklinghausen, ein Beweis für ihre 
hohe Bedeutung in diesen unruhigen Zeiten, mehr als einmal im Brennpunkt der Ereig-
nisse, so in den Jahren 1343/45, wo sie für kurze Zeit in den Besitz des Grafen Adolf von 
der Mark gelangte. Das veranlasste den Erzbischof, die Stadt, von den Bürgern eifrig unter-
stützt, mit Mauern und Türmen derart stark zu befestigen, dass sie fortab „gleichsam wie 
mit einem Panzer“ umgeben war, der sie „unerkämpfbar“ machte. Noch heute sind Reste 
dieser starken Befestigung bei der Engelsburg erhalten.

Wie der Stich von Wenzel Hollar noch deutlich erkennen lässt und wie es sich auch 
aus zahlreichen archivalischen Quellen ergibt, waren in die Stadtmauern mehrere Toran-
lagen eingebaut, die man mittels eines Wassergrabens voneinander getrennt hatte. Durch 
einen vorderen Torbau, der überall zweigeschossig gewesen zu sein scheint, gelangte man 
über die von seitlichen Mauern geschützte Zugbrücke, die mit einer Winde hochgezogen 
werden konnte, zu dem dreigeschossigen Haupttor, an das rechts und links die Stadtmau-
er anschloss. Auf Hollars Bild sieht man, wie vorne vor dem Kreuz das Haupttor in die 

Abb. 3: Stich Recklinghausen.
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Kunibertistraße einmündet, ein Blick, den man heute noch höchst modern von der Höhe 
der Treppe zum Kuniberg genießen kann. Von gleicher Beschaffenheit war das Martinitor 
(Mertensporte), das gleichfalls auf Hollars Bild deutlich zu sehen ist. War die Mauer vom 
Martinitor bis zum Kunibertitor turmlos, so wies sie auf der Strecke Kunibertitor bis zum 
Viehtor (Vehporte) nicht weniger als sechs Türme auf, von denen drei auf Hollars Bild 
sichtbar sind. Der höchste und mächtigste von ihnen, der mit dem Fachgiebel gekrönt war 
und sich nächst dem Kunibertitor befand, hieß „Der Bischof “.

Hollars Bild Recklinghausens, auch das von Haltern, hat etwas Statisches, Ruhendes, Zeit-
loses an sich. Die Einzelheiten verschwinden hinter der Mauer, in deren Schutz sich die 
Häuser tief ducken. Die Individualität der Stadt wird neben der Kirche durch den Trep-
pengiebel eines nicht mehr zu identifizierenden Gebäudes geprägt. Treppengiebel zeigen 
Steinbauten an im Unterschied zu den vorherrschenden Fachwerkgiebeln der Bürgerhäu-
ser. Schmale, lang gestreckte Satteldächer entstehen infolge Frontbreite der in die Tiefe 
gebauten Hauskörper auf schmalen tiefen Parzellen. Dennoch entsteht mit dem Wechsel 
von Traufen und Giebeln eine an Varianten reiche Durchgliederung der Dachzone.

Merian hat in seiner Topographie der Stadt Recklinghausen entsprechend ihrer Be-
deutung als Vorort des Vestes einen umfangreichen Text beigegeben. „Festes Schloß und 
Städtlein samt zugehöriger Herrschaft dem Erzstift Köln gehörig, wozu auch Dorsten und 
die Horneburg rechnen und Vest genannt werden.“ Unter Berufung auf die Quellen werden 
einige historische Ereignisse seit 1343 angeführt: die Fehde mit dem Grafen von der Mark, 
der Stadtbrand von 1500, die Verpfändung des Vestes durch Dietrich von Moers und die 
Einlösung durch Erzbischof Salentin 1577. Wie bei der Zeichnung und der Ausführung 
der Städtebilder hatte Merian auch seine Mitarbeiter für die Texte, die keine originären 
Stadtbeschreibungen enthalten, sie stammen nicht von Merian selbst, sondern sind ge-
schichtlichen Vorlagen entnommen.

Für Recklinghausen und ebenso für Haltern fehlen leider die Grundrisse. Der Grundriss 
gilt in der Denkmalspflege zu Recht als die „monumentalste Urkunde“ der städtischen 

Abb. 4: Stich Recklinghausen.
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Geschichte, und er ist „eines der mächtigsten Denkmäler“, die eine Stadt enthält. Diese 
Bewertung bewahrheitet sich auch nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges. Der 
Grundriss und die historischen Gebäude helfen auch bei der Antwort auf die Frage nach 
der Wirklichkeitstreue. Merians Städtebilder zeigen eine relativ große Wirklichkeitsnähe, 
aber sie können selbstverständlich nicht die Exaktheit der amtlichen Katastervermessung 
des 19. Jahrhunderts oder die von Fotografien besitzen. Die Hauptmerkmale dienen der 
Wiedergabe der charakteristischen Züge, die Nebensachen sind sehr schematisch ausge-
führt, z.B. in Haustypen, die sich immer wiederholen: dies gilt auch für die städtische Feld-
mark.

Zu den kennzeichnenden Merkmalen gehört auch die Einbettung der Stadt in die 
Landschaft. Auf dem Stich von Dorsten sind die Flussschlingen der Lippe naturnah dar-
gestellt, ebenso im Westen die flachhügelige Dorstener Hardt und im Südosten die eine 
Weitsicht eröffnende Ebene, angedeutet durch den Kirchturm von Polsum. Bei Haltern 
begrenzt die kuppige Hohe Mark den Horizont, und Recklinghausen in der Mulde des 
Vestischen Rückens wird in einem Halbbogen von ansteigenden offenen Ackerfluren ein-
gerahmt. – Der Standort des Zeichners liegt so weit von seinem Objekt entfernt, dass er 
den Blick auf die ganze Stadt und einen charakteristischen Landschaftsausschnitt gestattet. 
So erblickt der Wanderer die Stadt, wenn er sich ihr nähert. Beabsichtigt ist ein reales Bild, 
an der die individuelle Stadt zu erkennen ist. Die psychologische oder ontologische Aussa-
ge des Künstlers in den Wirrnissen des Krieges heißt: Stadt und Landschaft sind die festen 
Sicherheiten in dem von Glück und Zufällen beherrschten Welttheater.

Das Interesse an geographischen Fragen war durch die Entdeckungen stark angeregt wor-
den, und mittels der Buchdruckerkunst konnte der Bedarf eines umfangreicheren Pub-
likums befriedigt werden. Dieses war durch die Fortschritte in der Bildung verbreitert 
worden, allerdings überstiegen die Buchpreise die Kaufkraft des durchschnittlichen, meist 
handwerklich tätigen Bürgertums, so dass als Käuferschichten der Adel, das Patriziat, die 
Gelehrten und die hohe Geistlichkeit in Betracht kamen. Die Fortschritte in der Abbil-
dungstechnik, Ersatz des Holzschnitts durch den Kupferstich, ermöglichten es, Ansichten 
und Karten differenzierter in illustrierten Büchern und Atlanten aufzulegen.

Die Stiche Merians und Hollars sind dem heutigen Sammler eine Quelle der Freude. 
Darin wird die Liebe zur Heimat vertieft und die geschichtliche Kenntnis erweitert. Nicht 
zuletzt regen künstlerische Darstellungen dazu an, die Schönheit in der Gestaltung zu be-
rücksichtigen.
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Zum 750. Jubiläum der Verleihung des Stadtrechts

[Erstveröffentlichung: Vestische Zeitschrift 97/98 (1998/99), S. 131-157]

 I.  Dorsten in der Territorialpolitik des 13. Jahrhunderts
 II.  Vom Dorf zur Stadt: Kontinuität und Neubeginn
 III.  Die Stifterin Imeza. Dorsten als Eigentum des St. Viktor-Stiftes zu Xanten
 III.1  Die Überlieferung in den Toten- und Memorienbüchern
 III.2  Die Überlieferung in den Urbaren der Kellnerei Xantens und andere

Im Jahre 2001 wird die Stadt Dorsten das 750. Jahr der Verleihung des Stadtrechts durch 
den Kölner Erzbischof Konrad von Hochstaden feiern können. Am 24. Mai und am 1. Juni 
1251 siegelte nämlich der Erzbischof gemeinsam mit dem Domkapitel zwei Urkunden, 
in denen der Erzbischof seinen Willen kund gab, die „villa Durstine“ befestigen zu lassen 
und den Einwohnern die städtische Freiheit („libertas municipiorum“) zu gewähren. Beide 
Urkunden sind im Westfälischen Urkundenbuch Band VII abgedruckt.1 Diese Urkunden 
sollen nach dem Willen des Erzbischofs für die Zeitgenossen und die „zukünftigen Men-
schen“ dieses „denkwürdige Geschehen“ unvergessen machen. Damit ist auch unsere Ge-
neration angesprochen, sich zu erinnern.

Im Jahre 1901 haben die Dorstener Bürger zum ersten Male aus Anlass des 650jähri-
gen Bestehens der Stadt ein Jubiläum gefeiert. Weskamp hielt die Festrede, die mit einem 
Friedensappell ausklang.2 Zwei gebürtige Dorstener, der Jurist Rive3 und der Theologe 
Evelt,4 hatten schon sehr früh Beiträge zur Geschichte ihrer Heimatstadt geschrieben, die 
auch heute noch teilweise unverzichtbar sind, da sie Quellen publizierten, die inzwischen 
verschollen sind. Nach der Gründung des Kaiserreiches entstand bei wachsendem Nati-
onalgefühl der Stolz auf die eigene Geschichte. Die Gründung des Vereins für Orts- und 
Heimatkunde in Dorsten 1888 und das Erscheinen der Vestischen Zeitschrift seit 1891 
machten eine ertragreiche geschichtliche Forschung möglich. Weskamp fasste in seinem 
historischen Beitrag zu den „Bau- und Kunstdenkmälern“ (1929) die Forschungsergebnis-
se seiner Vorgänger zu einer Gesamtdarstellung der Stadtgeschichte zusammen.

1 WUB VII, Nr. 752 u. Nr. 753.
2 Albert Weskamp, 1861-1931. Prof. Dr., Gynasiallehrer am Petrinum zu Dorsten, Mitglied der His-

torischen Kommission für Westfalen (1897), Nachruf in: VZ 38 (1931), S. I-XVI. Hauptwerk: 
Historischer Teil zu den „Bau- und Kunstdenkmälern von Westfalen (39), Der Landkreis Reckling-
hausen“, Münster 1929.

3 J.H.C. Rive, 1771-1863, Landgerichtspräsident in Trier. Zur Familie Rive: Frenzen/Stegemann 
(1997).

4 Julius Evelt, 1823-1879, Prof. Dr. theol., Kirchenhistoriker in Paderborn. Hauptwerk: Beiträge zur 
Geschichte der Stadt Dorsten und ihrer Nachbarschaft, 1863/64/66. Zu Rive und Evelt bieten 
folgende Jahrgänge der Vestischen Zeitschrift einzelne Hinweise: VZ 34, 35, 41, 42, 46, 68/69.
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Der Zweite Weltkrieg hat die Altstadt Dorstens schwer getroffen, von ihr blieben nur 
Ruinen und Trümmer zurück. Die Wiederaufbauplanung ließ jedoch den alten Grundriss 
mit Korrekturen zur Verbreiterung der Lippestraße bestehen.

Daher ist der runde Grundriss der Stadt noch heute ein Zeugnis der ehemaligen um-
mauerten Stadt. Der Denkmalschutz wird dieser „Urkunde der Geschichte“ hoffentlich 
Dauer verleihen.

Der Wiederaufbau der Stadt hatte 1951 bereits Fortschritte gemacht, an die 1945 
noch niemand zu denken gewagt hatte. Die drei Hauptstraßen waren im Wesentlichen 
wieder bebaut. Der Stil der Bauten jener Zeit lässt den Zwang zur Sparsamkeit erkennen, 
das charakteristische Bild der alten Stadt bleibt für alle Zeiten verloren. Holzschnitte von 
H. Evertz von 1930 und die Fotos von Studienrat Brzoska sind eine Erinnerung. Die Feier 
des 700jährigen Stadtjubiläums 1951 war wie eine Wiedergeburt.

Der Untergrund der Stadt hatte bei Ausschachtungen zum Wiederaufbau von Kir-
chen und Häusern, bei Aufschlüssen neuer Kanalisierungen Spuren vergangener Epochen 
freigegeben, die auch für eine erweiterte Kenntnis der Stadtgeschichte genutzt wurden. 
Die Stadt Dorsten gab erstmals eine Festschrift heraus, die die bescheidenen Ansprüche 
an Aufmachung nicht verleugnet, welche damals die Regel waren. Der Verein für Orts- 
und Heimatkunde entstand wieder, und nördlich der Lippe nahm der Heimatbund der 
Herrlichkeit Lembeck seine Arbeit wieder auf, die er 1934 eingestellt hatte, um sich der 
Gleichschaltung durch den Nationalsozialismus zu entziehen.

Das Jubiläum „750 Jahre Stadt Dorsten“ wird in das erste Jahr des neuen Jahrtausends 
fallen. Es besteht eine besondere Sensibilität, hervorgerufen durch die Einschnitte in der 
Zeitrechnung. Vielfach ist eine intensive Form der Erinnerung zu beobachten. Freunde der 
Stadt Dorsten bereiten sich auf das Jubiläum vor. Ihnen ist der folgende Beitrag gewidmet, 
der einige offene Fragen der Stadtgeschichte diskutiert und grundlegende Veröffentlichun-
gen zur bisherigen Geschichtsschreibung in Dorsten zusammenstellt.

I. Dorsten in der Territorialpolitik des 13. Jahrhunderts

Der Kölner Erzbischof als Landesherr südlich der Lippe erhebt im Jahre 1251 die „villa 
Durstine“ zur Stadt. Er macht Gebrauch von seiner Macht als Gerichtsherr in Dorsten und 
Herzog in Westfalen. Dabei hat er jedoch die Rechte der Grafen von Kleve und des Kano-
nikerstiftes des hl. Viktor in Xanten zu berücksichtigen. Er respektiert sie mit der Garantie 
der jeweiligen Rechte in der „villa“ Dorsten. Die kurze Zusammenfassung der beiden Ur-
kundentexte soll in die Diskussion über die Ergebnisse der Forschung einführen.

Dem Grafen Dietrich (Theodericus) VI. (1202-1260) und seinem mitregierenden 
Sohn Dietrich VII. (1260-1275) garantiert Erzbischof Konrad von Hochstaden in einer 
Urkunde vom 24. Mai 1251 die folgenden Rechte:

1.  Der Graf erhält jährlich eine Mark mit der einschränkenden Bemerkung, er dürfe 
nicht mehr erheben oder erpressen.

2.  Die Stadt wird in einem eventuellen Krieg zwischen dem Erzbischof und dem Gra-
fen von Kleve neutralisiert.

3.  Der Graf erhält die Stadt als Offenhaus in einem eventuellen Krieg mit Dritten.

I. Dorsten in der Territorialpolitik des 13. Jahrhunderts
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4.  Verboten wird die Nutzung der Hörigen und der Wälder des Grafen und der Vög-
te des Grafen für den Bau der Befestigungsanlage, außer wenn dies „freiwillig und 
gern“ geschieht. Der Erzbischof erhält dafür im Gegenzug die Zustimmung der bei-
den Klever Grafen zur Befreiung („liberatio“) der Einwohner des Ortes.

Die zweite Urkunde wird am 1. Juni 1251 für das Viktorstift in Xanten ausgefertigt. Die 
„villa Durstene“ (hier mit e) ist Allod, d.h. lehnfreies Eigentum der Xantener Kirche. Alle 
Rechte und Einkünfte des Xantener Stiftes „in der Stadt und gegenüber den Bürgern“ wer-
den uneingeschränkt garantiert: „salvo tamen per omnia in ipso opido et opidanis iure Xan-
tensis ecclesie et salvis sibi suis reditibus cuius lesionem in hac parte nullatenus intendimus“ 
(unbeschadet dennoch [trotz der Befreiung] in allem das Recht der Xantener Kirche in 
selbiger Stadt und [gegenüber] den Bürgern und unbeschadet seiner Einkünfte dort, deren 
Minderung wir in keiner Weise in diesem Punkte beabsichtigen).

Vom Stift Xanten, dem zu diesem Zeitpunkt Konrads ältester Bruder Friedrich als 
Propst vorsteht, bekommt er die Zustimmung, die „villa“ zur Ehre und zum Nutzen der 
Kölner Kirche („pro honore et utilitate ecclesie Coloniensis“) zu befestigen und den Einwoh-
nern „libertatem municipiorum“ zu schenken.

Die beiden Urkunden enthalten kein Privileg für Dorsten. Was sie für die Stadt und die 
Bürger bewirken, kann erst aus der nachfolgenden Entwicklung erschlossen werden. Eine 
genauere Bestimmung für das Wort „villa“ muss sich mit den Xantener Eigentumsverhält-
nissen in Dorsten beschäftigen.

Der gesamte Orts- und Flurbestand in Dorsten ist Xantener Eigentum (Allod), abgese-
hen von einem Hof an der Lippe, später „Leemwysche“ genannt, den 900/911 Athalgard 
zusammen mit Höfen in Gahlen an die Abtei in Werden übertragen hatte.5 Zum Xantener 
Eigentum gehören im Jahre 1251: der Oberhof („curtis Durstene“), Unterhöfe („manses“)6 
in Streulage und die „villa Durstene“ beim Pfarrhof. Von diesen wird nur das Dorf beim 
Pfarrhof rechtlich zur Stadt erhoben und aus dem Niedergericht des Xantener Oberhofs 
Dorsten herausgelöst. Daher ist „villa“ korrekt mit „Kirchdorf “ zu übersetzen. Das agra-
rische Umfeld verstädtert bald nach 1251 infolge Verpachtung von Hofland durch die Ei-
gentümer (Xantener „Havesland“ und Werdener Hofland „Leemwysche“) an die Bürger; 
Hausstellen außerhalb werden wüst infolge Verlegung in die Stadt. Die Stadt selbst wird 
seit Ende des 14. Jahrhunderts mit Ankäufen Grundeigentümer in der Gemarkung.

Die Kölner Erzbischöfe betreiben eine kontinuierliche Politik zur Sicherung ihrer 
Rechte bzw. zur Durchsetzung ihrer herzoglichen Macht, die ihnen zu Gelnhausen 1180 
für Westfalen südlich der Lippe übertragen worden ist. Diese Kontinuität ist in der lo-
kalgeschichtlichen und landesgeschichtlichen Literatur immer gesehen worden. Auch in 
Dorsten ist diese landesherrliche Politik in der Auseinandersetzung mit den Grafen von 
Kleve sichtbar. Schon Erzbischof Philipp von Heinsberg (1167-1191) hatte sich vom 
Papst Alexander III. im Jahre 1178 die „comicias“ in Westfalen bestätigen lassen, die in der 
Volkssprache „Gogerichte“ genannt werden.7 Erzbischof Engelbert I. (1216-1225) hatte 
dem Xantener Hofrichter („scultestus“) in Dorsten sein Gerichtsrecht vorübergehend ent-

5 Kötzschke (1906), S. 44.
6 Wilkes (1937), S. 65 und Ortsregister S. 609 mit weiteren Hinweisen.
7 REK II, Nr. 1103. Der Papst übte die Funktion eines Notars aus.



269

zogen und später die niedere Gerichtsbarkeit zurückgegeben.8 Der Sachverhalt ergibt sich 
aus einem Protokoll der Zeugenaussagen – meist vereidigte Pfarrer und Ministeriale –,  
durch die 1228 der Erzbischof Heinrich I. (1225-1238) die Gerichtsrechte in Dorsten 
feststellen lässt.9 Das Vogteigericht über die Eigenleute Xantens in Dorsten hat der erz-
bischöfliche Richter beim Gogericht (Landgericht) in Recklinghausen auszuüben. Die 
Zeugenaussagen führen diese Gerichtskompetenzen – Hofgericht beim Hofschulten, Go-
gericht beim erzbischöflichen Richter in Recklinghausen – bis in die Zeit des Erzbischofs 
Rainald (1159-1167) zurück.

Dem Grafen von Kleve stand kein Gerichtsrecht zu; er wird in der Zeugenvernehmung 
1228 nicht erwähnt. Da jedoch der Vertrag vom 24. Mai 1251 Rechte voraussetzt, stellt 
sich die Frage, die jeder Pächter des Oberhofs stellte: Welche Rechte hat der Graf von 
Kleve? Es war die Schutzvogtei, die sich aus dem Schutz (Vogteirecht) für das Stift Xanten 
herleitet, nämlich das Stift und seine Leute „zu verteidigen, sie in allen Rechten, Gewohn-
heiten und Freiheiten zu bewahren.“ Diesen Schutz konnte er für die Dorstener Hofleute 
nur als Anwalt wahrnehmen. Später gibt es für die geistlichen Anstalten, wozu der Xante-
ner Oberhof in Dorsten gehörte, ein eigenes Berufungsgericht (als Immunität vom Goge-
richt). Richter an diesem Gericht waren die Herren von Westerholt im Lehnsauftrag des 
Kölner Erzbischofs. Der Graf von Kleve hatte einen ständigen Fronboten („Fron“ ist Herr) 
zu diesem erzbischöflichen Gericht, das in Recklinghausen tagte. Dieser Fronbote wohnte 
auf dem Fronhof zu Holtleer, späterer Name Ulfkotte. Die Nachricht stammt aus dem 
Jahre 1338/39. Das Schutzrecht am Oberhof und den zugehörigen Unterhöfen bleibt dem 
Grafen von Kleve nach der Heraustrennung des Dorfes Dorsten aus dem Oberhof und 
seiner Villikation erhalten. Dazu gibt es die späteren Beweise: 1401 pachtete der Gladbe-
cker Pastor Goswin (aus der Familie Stecke) den Hof als Officiatus und Hofrichter. Die 
Geschworenen nennen die Kanoniker des Stiftes als Eigentümer, den Grafen von Kleve als 
„Vogt von altersher“. Er bezieht das Vogtgeld von 25 Mark und einige Karrendienste. Des 
Vogtes Pflicht, die Leute des Hofes zu schützen, wird auch in späteren Protokollen 1511, 
1545 mit fast gleichen Worten von den Hofgeschworenen formuliert.10 Als Berufungsge-
richt für das Dorstener Hofgericht wird auch hier das erzbischöfliche Gericht in Reckling-
hausen bestätigt, an dem das Haus Westerholt die Richter stellt (bis 1608).

1310 war Graf Otto von Kleve gestorben, daher wollte der Erzbischof die Grafschaft 
als erledigtes Lehen einziehen. Dies gelang jedoch nicht. In der Zusammenstellung, die 
der Erzbischof über die Kölner Lehen an Kleve 1311 erstellen ließ, wird deutlich, dass der 
Ursprung der Klever Rechte am Xantener Besitz in Dorsten in der Stiftsvogtei für das Ka-
nonikerstift liegt. Zur Ausstattung der Witwe Mechthild des verstorbenen Grafen Otto, 
dem Wittum, gehörten u.a. auch die Vogteigelder aus dem Oberhof Dorsten. 1325 gab die 
Witwe diese an die Erben zurück. Daher ist auch bekannt, dass der Hof Dorsten zu diesem 
Termin noch 37 Unterhöfe („manses“, „Curtialhöfe“) besaß.11

Die hier nachgewiesenen Rechte der Klever Grafen belegen, dass der Vertrag vom  
24. Mai 1251 den Oberhof und seine Höfe nicht betraf. Nur das Dorf erhält Stadtrecht. 

8 REK III, 1. Hälfte, Nr. 558. WUB VII, Nr. 307.
9 Oediger (1982), S. 193, S. 266.
10 Rive (1824), S. 449ff., S. 454; Strotkötter (1898), S. 120ff.; Oediger (1982), S. 201.
11 Oediger (1982), S. 26, S. 54f., S. 190ff.

I. Dorsten in der Territorialpolitik des 13. Jahrhunderts
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Die Klever Rechte in diesem Dorf werden mit einer Mark abgegolten. Dieser einen Mark 
steht als Vergleich das Vogtgeld aus dem Oberhof und seinen Höfen mit 27 Mark gegen-
über. Der große Unterschied erklärt sich aus der Ertragskraft der beiden Objekte. Das Dorf 
ist demnach keine Ortschaft besonderer Größe oder wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. 
Es ist die Ansiedlung von Xantener Eigenhörigen. Auch die „Befreiung“ trifft ja nur auf 
Hörige zu.

Die „libertas manicipiorum“ („Freiheit der Landstädte“) bedarf eines Kommentars. Es 
wird kein Bezug genommen auf ein konkretes Stadtrecht als Vorlage für Dorsten. Von Rive 
bis Weskamp wurde als Vorlage das Stadtrecht Dortmunds behauptet. Die sehr allgemeine 
Aussage des Urkundentextes „libertas municipiorum“ stützt einen konkreten Bezug zum 
Dortmunder Stadtrecht nicht. Der Ursprung für diese Konstruktion liegt in der Reichs-
hof-Theorie. Dieser Ursprung und die Weitergabe dieses Irrtums über die stadtrechtliche 
Verflechtung zwischen Dorsten und Dortmund sind schnell nachgewiesen: Luise v. Win-
terfeld erschließt diese Verflechtung aus der Bezeichnung Dorstens als Reichshof.12 Da 
Dorsten zusammen mit Recklinghausen und Essen noch zuletzt Beistadt des hansischen 
Vorortes Dortmund war, schien der Zusammenhang an Wahrscheinlichkeit zu gewin-
nen. Eine Vollmachterteilung Dorstens an den Vorort Dortmund ist m.W. jedoch nicht 
vor 1473 erwiesen. L. v. Winterfeld geht aber noch weiter, indem sie bereits in vorstädti-
scher Periode den Rechtszug von Dorsten nach Dortmund behauptet, wiederum wegen 
der Bezeichnung „Reichshof “. Nachweislich durch das Protokoll von 1228 ging aber der 
Rechtszug vom Hofgericht Dorsten an den kölnischen Gorichter nach Recklinghausen. 
Direkte Vorlage für L. v. Winterfeld ist Weskamps Geschichte Dorstens: „Es waren die 
Rechte von Dortmund, die der neuen Stadt zugesprochen wurden.“ Weskamp folgte damit 
Strotkötters Bemerkung über Dortmund: „den wohl einzig wahren obersten Reichshof “. 
Der Rechtszug nach Dortmund hatte in der Einholung der „Reichshof-Gutachten“ bei 
Bürgermeistern und Rat der Stadt Dortmund bestanden, ein Missbrauch, den Kurfürst Sa-
lentin 1577 durch das Verbot dieses Rechtszuges unterband. – Diese kritische Betrachtung 
wird vielleicht ein altes Fehlurteil beseitigen.

Janssen nennt den Ausdruck „libertas municipiorum“ „nebulös“.13 Zu denken wäre na-
heliegend an das Recht niederrheinischer Städte, insbesondere Xantens, dem der Kölner 
Erzbischof 1228 das Stadtrecht verliehen hatte. Da aber ein Bezug fehlt, meint diese For-
mel eher den allgemeinen Rechtsgrundsatz „Stadtluft macht frei.“

Zum Ablösungsbetrag sei noch bemerkt, dass die eine Mark bis zum Ende der Graf-
schaft Kleve im Jahre 1803 von Dorsten (später aus den Einnahmen des Fleischhauses) an 
das klevische Burglehen in Schermbeck abgeführt wurde. Da keine Anpassung des Betra-
ges an die Inflation erfolgte, schwand der Wert der einen Mark im Laufe der Zeit mehr und 
mehr dahin. Anders hielt es dagegen das Stift Xanten mit der Verpachtung des Dorstener 
Oberhofs. Da die Pachtzeit im 15. Jahrhundert jeweils sechs Jahre dauerte, wurden die 
Pachtsummen der Geldentwicklung angepasst: 1415 90 Gulden, 1428 112 Gulden, 1434 
138 Gulden, 1446 158 Gulden, jeweils als „schwere oberländische rheinische Gulden“.

Die Absicht des Erzbischof, Dorsten befestigen zu lassen, wird gegenüber dem Stift 
Xanten mit dem Zusatz „pro honore et utilitate ecclesiae Coloniensis“ erläutert, vielleicht 

12 v. Winterfeld (1955), S. 173ff.
13 Janssen (1985/86), S. 17.
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eine allgemeine Formel. Zwar steht die Befestigung im Vordergrund, sie bedeutet Sicher-
heit für Land und Leute; aber darüber hinaus ist es das Ziel der Städtepolitik, die Territo-
rien mit neuen Verwaltungs-, Gerichts- und wirtschaftlichen Zentren zu erschließen. Mo-
dern gesagt: es werden Raumordnung und Verwaltungsreform mit Wirtschaftsförderung 
verbunden. Neue Machtzentren treten an die Stelle der alten, die auf Agrarbesitz, Lehen, 
Vogtei und Burgen basieren. – Für den Lipperaum ist in der Mitte des 13. Jahrhunderts die 
Leere an Städten festzustellen. Die zuvor neu errichteten Städte Hamm (1226) und Wesel 
(1241) waren Gründungen der aufstrebenden und gegen die herzogliche Macht oppositio-
nellen Grafen von der Mark und von Kleve. Seit 1241 kontrollierten die Grafen von Kleve 
die Lippemündung; mit der Xantener Vogtei, den Wild- und Waldbannrechten beider-
seits der unteren Lippe reichte ihr Einfluss weit in den Lipperaum hinein.

Der Waldreichtum bot für den Niederrhein reiches Rohstoffvorkommen. Bisher hatte 
Köln an der Lippe nur die Burg Ahsen, die den Flussübergang in Richtung Lüdinghausen 
deckte. Die Erhebung Dorstens zur Stadt sicherte am Unterlauf des Flusses Kölner Macht- 
und Wirtschaftsinteressen. Die Burg Ahsen wurde 1287 vom Grafen Eberhard II. von der 
Mark zerstört, Köln baute sie nicht wieder auf. Dorsten entwickelte sich in der Folgezeit zum 
Hafen und zur Zollstation des kölnischen Vestes. Der von den Weseler Schiffern später „gro-
ße Lippeschifffahrt“ genannte Flussverkehr endete an der natürlichen Barriere von Ahsen.

Über diesen Zeitraum der erzbischöflichen Politik sind auch in den jüngst erschiene-
nen wissenschaftlichen Monographien Ausführungen gemacht worden.14 Die z.T. aus Dis-
sertationen hervorgegangenen Arbeiten sollen hier einzig unter dem Gesichtspunkt be-
sprochen werden, welche Erkenntnisse aus ihnen für die Geschichte Dorstens zu gewinnen 
sind. Bei den sehr umfangreichen Untersuchungen können einige kritische Bemerkungen 
aus lokaler Sicht nur eingeschränkt Bedeutung haben.

Lothmann widmet den in seinen Zeitraum fallenden Gerichtszuständen einen kurzen 
Abschnitt.15 Er wiederholt bedauerlicherweise einen alten Fehler: „Der Graf [von Kleve] 
übte als Vogt die Gerichtsbarkeit über den Hofverband des Stiftes Xanten in Dorsten aus.“ 
– Die Folgerung Lothmanns, „bei der Stadterhebung ging dem Stift Xanten die niedere Ge-
richtsbarkeit ihres Schultheiß zu Dorsten verloren“, muss auf das Kirchdorf eingeschränkt 
werden, über den Oberhof und die Unterhöfe blieb sie nämlich bestehen. Diesen Irrtum 
vermeidet Matscha, der richtig darauf hinweist, dass der Graf von Kleve im Protokoll 1228 
gar nicht erwähnt wird. Matscha liefert auch zwei bemerkenswerte Beispiele für die Ablö-
sesummen von Vogteirechten, und zwar 12 Mark für die Vogtei über die Höfe im Rurraum 
(sic, d.h. im Rheinland) und 2 Mark für den Hof Eickel (heute Herne-Eickel).16 Vergleichs-
weise wird noch einmal der geringe Wert der Klever Schutzvogtei im Dorf Dorsten und 
der hohe Wert der Schutzvogtei über die fortbestehende Villikation deutlich. Die Summen 
blieben – abgesehen von kleinen Schwankungen infolge Nichtbesetzung einzelner Höfe 
– konstant. In einer knappen Zusammenfassung der beiden Urkunden vom 24. Mai und  
1. Juni 1251 zur Stadterhebung Dorstens übernimmt Prößler aus der älteren – irrigen – west-
fälischen Forschung: „Der Erzbischof verlieh der Stadt Dorsten Dortmunder Recht.“17

14 Lothmann (1993); Matscha (1992); Prößler (1997).
15 Lothmann (1993), S. 82.
16 Matscha (1992), S. 247, S. 377.
17 Prößler (1997), S. 79.
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Im Zusammenhang mit der territorialpolitischen Erörterung soll noch ein Aspekt neu 
ins Auge gefasst werden, der den konkreten Zeitpunkt näher betrachtet. Im großen Kon-
flikt zwischen Kaiser Friedrich II. und Papst Gregor IX. stand Dietrich VI. von Kleve auf 
der Seite des Staufers gegen Erzbischof Konrad von Hochstaden auf päpstlicher Seite. Der 
Tod Kaiser Friedrichs II. am 13. Dezember 1250 veränderte die politische „Großwetterla-
ge“. Es wäre unverständlich, wenn der „Rat der Getreuen“, den die Urkunde vom 24. Mai 
1251 erwähnt, nicht – von der Veränderung dieser Situation ausgehend – die „Gunst der 
Stunde“ für ein Abkommen erkannt hätte. Der Text hat zwar stilistisch die „Handschrift“ 
des Landesherrn, enthält aber auch alle Anzeichen für eine Konfliktvermeidung. Die Neu-
tralisierung der Stadt im Kriegsfall und das Offenhaus-Recht des Klever Grafen zeugen 
nicht von Gegensätzen, die mit den Mitteln der Gewalt ausgetragen werden sollen.

Dieser Teil des Vertrages von 1251 versagte jedoch 50 Jahre später. So erwies sich im 
sogenannten Zollkrieg von 1301 die Festung als geringwertig. Der Graf von Kleve konnte 
als Verbündeter (und Verschwägerter) des deutschen Königs Albrecht I. gegen den Erz-
bischof Wigbold (1297-1304) die Befestigung zerstören, sich das Befestigungsrecht von 
Bürgermeistern, Rat und Bürgerschaft einräumen lassen und mit dem geleisteten Treueid 
die Dorstener zum Abfall von Köln zwingen.18 1306 erlaubte der König dem Erzbischof 
die Wiederbefestigung. Offensichtlich war aber infolge der Schlacht von Worringen, in 
der die Grafen über Erzbischof Siegfried (1275-1297) 1288 gesiegt hatten, die politische 
Lage erneut verändert. Der vergebliche Versuch, den Erzbischof Heinrich II. (1306-1332) 
im Jahre 1310 unternahm, nach dem Tode des Grafen Otto die Klever Grafschaft als erle-
digtes Kölner Lehen einzuziehen, wird eine Gegenreaktion gewesen sein.19

II. Vom Dorf zur Stadt: Kontinuität und Neubeginn

Wenn Erzbischof Konrad von Hochstaden die „villa“ „pro honore und utilitate ecclesie 
Coloniensis“ (zu Ehre und Nutzen der Kölner Kirche) befestigen will, wird keiner er-
warten, mit der „Ehre“ der Kölner Kirche sei ein Analogon zum neuen Dom gemeint, 
der zur „Ehre“ der Heiligen Drei Könige 1248 vom Erzbischof Konrad begonnen wurde. 
Wie schon gegenüber dem Klever Grafen wird „honor“ ein Wort zur Konfliktvermeidung 
gewesen sein, um provokantere Wörter, etwa „dominium“, zu vermeiden. Die „utilitas“ 
(Nutzen) scheint leichter mit konkreter Vorstellung zu verbinden zu sein. Prößler schätzt, 
dass der Erzbischof außer der einen an Kleve abzuführenden Mark die übrigen Einkünfte 
aus der Stadt behielt, und meint, dass sie 30 Mark an Bede betrügen.20 War also Dorsten 
1251 ein Ort von solcher wirtschaftlichen Kraft?

Evelt und Weskamp gingen davon aus, dass Dorsten ein „Ort war, der durch seine güns-
tige Lage an der Lippe zu einer ansehnlichen Siedlung herangewachsen war.“ Dieses Bild 
will Wünsch stützen, und auf dessen These stützt sich die Vermutung Prößlers. Zu prüfen 
ist nicht Prößlers Schätzung, sondern die These von Wünsch.21 Dieser hat in einer mühe-

18 Lacomblet (1840-1858), III. Band (1852), Nr. 13; REK III/2, Nr. 3866.
19 REK IV, Nr. 674.
20 Prößler (1997), S. 313.
21 Wünsch (1951), Nr. 7.
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vollen akribischen Untersuchung, die topographische Methode aufnehmend, die Lage der 
Hausgrundstücke in Dorsten bestimmt. Von einem Verzeichnis der Xantener Erbpacht-
grundstücke in einem Urbar des Oberhofs Dorsten aus der Mitte des 14. Jahrhunderts 
ausgehend, konnte er die dort einzeln namentlich aufgeführten Hausstellen bis zur heuti-
gen Straßenlage verfolgen.22 Dasselbe unternahm er mit Hilfe eines Registers von 1630 für 
die von der Dorstener Pfarre verpachteten Hausgrundstücke. Wünsch hat damit unsere 
Kenntnis der Ortsentwicklung Dorstens bereichert. – Der Dorstener Buchhändler König 
hat später diese Hausstellen in den Urkatasterplan der Stadt übertragen. Mit geringfügiger 
Umzeichnung zur besseren Sichtbarmachung auf dem schwierigen Untergrund wird das 
Ergebnis hier erstmals veröffentlicht. Die Grundstücke deuten auf eine Zweiteilung des 
ehemaligen Grundeigentums in Dorsten hin: Im Westen war das Stift Xanten, im Osten 
die Pfarrei Grundeigentümer. Die Xantener Pachtgrundstücke liegen zwischen Markt und 
Essener Tor und vor dem Lippetor in der Stadt. Diese 47 Hausgrundstücke erbrachten 
nach dem namentlichen Register aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts etwa sechs 
Schilling an Pacht. Es gibt jedoch noch ein älteres Register der Xantener Kellnerei, um 
1284/86 geschrieben, allerdings nennt es nur eine Pauschalsumme von „ca. 15 Schilling“, 
die aus der Stadt aufkommt.23 Daran schließt die Erklärung von Wünsch an, dass vielleicht 
in der höheren Summe die Grundstücke der Pfarrei mitenthalten sind. Zusammengefasst 
lauten die These von Wünsch und seine daraus gezogenen Folgerungen: Die Pachtgrund-
stücke stammen aus vorstädtischer Zeit; denn nach 1251 wurde der Erzbischof Grundei-
gentümer. Die Pachtsumme hat sich nicht erhöht, was aber der Fall gewesen wäre, wenn sie 
nach 1251 durch Neuvergabe begründet wäre.

Nach Wünsch ist die ummauerte Stadtfläche identisch mit der Dorffläche, die Einwoh-
ner haben nicht in Abhängigkeit vom Oberhof gestanden, der Ort hat sich an zwei Ver-
kehrsstraßen zu einem „Rast- und Sammelplatz“ an der Lippe entwickelt, daraus erfolgt die 
Ansiedlung von Handwerkern und die Entstehung eines Marktes; die Anfänge sind schon 
in das 12. Jahrhundert zu setzen.

Es wäre der vor der Zerstörung von 1945 so liebenswürdigen Stadt sehr zu gönnen, 
wenn dieses Bild stimmen würde; aber es bestehen Widersprüche: Die Urkunde vom  
1. Juni 1251 nennt die „villa“ ein „Allod“ (Eigentum) Xantens; waren dann die Einwohner 
vom Oberhof unabhängig? Warum hätte für unabhängige Leute eine Befreiung erteilt und 
eine Vogtbede abgelöst werden müssen? Warum konnte bei Garantie aller Rechte und Ein-
künfte das Stift keine Grundstücke mehr in Pacht vergeben?

Der Unterschied zwischen den beiden oben genannten Pachtsummen hat einen ande-
ren Grund. Die Summe von ca. 15 Schilling enthält die Pacht von den Hausgrundstücken 
und den Landgrundstücken, also Wirtschaftsflächen, die nachher in der ersten Hälfte des 
14. Jahrhunderts in zwei Registern geteilt aufgeführt werden, nämlich für „Havesland“ 
und „de areis domorum“. Das Stift und die Pfarre haben getrennten Grundbesitz.

Gegen die Identität von Dorf und Stadtfläche sprechen viele topographische Argumen-
te: Es gibt keine Kontinuität von Kirche und Kirchplatz; die spätere Pfarrkirche ist erst 
im 14. Jahrhundert auf dem im Stadtplan eingetragenen Kirchplatz ohne Vorgängerkir-
che erbaut worden. Die frühere Dorfkirche hat mit einiger Wahrscheinlichkeit ca. 100 m  

22 Wilkes (1937), S. 475.
23 Wilkes (1937), S. 65.
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nördlich in der Nonnenstiege gestanden, aber nicht mit gleicher Straßenführung. Der vor-
städtische Übergang über die Lippe, die Furt, lag etwa 1 km weiter unterhalb im Fluss 
zwischen dem Xantener Oberhof Dorsten und dem späteren Haus Hagenbeck.

Der Stadtgrundriss ist die Folge einer Neuanlage mit vielen Merkmalen einer Planung: 
ideales Verhältnis von Fläche und Umfang, typische Folge von Markt- und Kirchplatz, 
leiterartiges Straßennetz u.a.; das zu der Zeit übliche Schema einer Stadt wird unter Rück-

Abb. 1: Grundriss der Stadt Dorsten nach der Urkatasteraufnahme 1822.
Hausgrundstücke zinspflichtig an Xanten (geschwärzt) und Pastor zu Dorsten (umrandet).
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sichtnahme auf das bestehende Dorf eingehalten. Die Dorffläche ist Teil der Stadtfläche 
geworden. Die Argumente sind folgende: „ex nihilo“, kein anderer Platz kommt in Be-
tracht: weder archäologische noch Flurformen- oder Flurnamen-Argumente können einen 
Anhalt geben. Positiv bestimmt der Pfarrhof durch seine Lage die Kontinuität des Ortes. 
Der pfarreigene Grundbesitz setzt sich außerhalb der Stadtmauer nach Osten hin „im Pa-
penkamp“ fort, dem ältesten Acker des Pfarrhofes. Der ausgeführte Bogen der Lippestra-
ße umgeht die Dorffläche. Der durch Bruchsteine eines Fundamentteils wahrscheinlich 
gemachte Standort der älteren Kirche liegt fast im Zentrum der von Pachtgrundstücken 
freien Mitte, nördlich der neu angelegten Markt- und Kirchplätze.

Im späteren Nachtrag ist unter der Stadtrecht-Urkunde für das Stift Xanten vom 1. Juni 
1251 vermerkt: „aedes plurime civitatis in ipso fundo capituli fundate“ (die meisten Ge-
bäude der Stadt sind auf demselbigen (eigenen) Grunde des Kapitels gebaut). Von diesen 
47 Häusern, die alle auf den von Xanten nach 1251 pachtweise vergebenen Plätzen stan-
den, verlangte der Graf von Kleve zu Anfang des 14. Jahrhunderts die „Fastnachthühner“, 
eine Feuerstellensteuer, auch „Rauchhühner“ genannt.24 Der Termin lässt den Schluss zu, 
dass die Dorstener mit der Verweigerung offensichtlich nach der Rechtsregel handelten: 
„Es fliegt keine Henne über die Stadtmauer.“ Dieses anschauliche juristische Sprichwort 
sagt, dass kein fremder Grundherr die Feuerstädten-Steuer erhält, sondern dass diese der 
Stadt zusteht.

Für eine außergewöhnliche Entwicklung des Dorfes Dorsten vor der Stadtrechtverlei-
hung fehlen Kriterien, wie sie aus den anderen Orten der Umgebung und der vergleichba-
ren Zeit genannt werden können, z.B. Recklinghausen mit Gericht und Urpfarre, erzbi-
schöflichem Hof, Essen, Xanten und Emmerich mit bedeutenden geistlichen Instituten, 
Xanten und Kleve mit Burgen etc.25 Dieses Dorsten entspricht den Kriterien, die Balzer 
für die neuen Städte der Periode von 1240 bis 1290 in Westfalen anführt: Es sind Klein-
städte mit einem hohen Anteil bäuerlicher Bevölkerung und mit gering ausgeprägtem und 
differenziertem Gewerbe.26 Der Verkehr ist auf den Nahmarkt gerichtet. Dorsten ist‚ mit 
der Fläche von 11,8 ha innerhalb des Mauerrings, eine Kleinstadt. Die Verkehrslage zeigt 
günstige Möglichkeiten, wenn die Lippe als Handelsweg aktiviert wird. Das Straßennetz 
ist an den 1236 und 1241 gegründeten Städten Recklinghausen und Essen und am Lippe-
übergang orientiert, der hier eine Brücke erfordert. Dieses Verkehrsnetz hat überörtliche 
Bedeutung und geht über den Nahmarkt hinaus. Nach Norden ist das Brückengeld eher 
hinderlich für die Einbeziehung der Ortschaften in den Nahmarkt.

Eine nach 1251 einsetzende Landflucht bewirkt einen relativ starken Bevölkerungszu-
wachs. Einen Hinweis darauf darf man dem Abkommen entnehmen, das im Jahre 1263 
von den Beauftragten des Stiftes Xanten und des Grafen von Kleve geschlossen worden ist, 
in dem der Graf sich verpflichtet hat, verpfändete Höfe des Xantener Oberhofes Dorsten 
wieder einzulösen und verlassene Höfe wieder zu besetzen.27

24 Oediger (1982), S. 195: „Anscheinend hatte das Stift die in den Städten üblichen Abgaben von 
den Hausstätten schon vor 1251 mit dem Vogt teilen müssen.“ Oediger folgt hier Wünsch (1951) 
und Strotkötter (1898). Mit „anscheinend“ bezweifelt Oediger die Auslegung von Wünsch. Vgl. 
Oediger (1982), S. 275.

25 Flink (1984); Janssen (1989), S. 119ff.
26 Balzer (1983), S. 252.
27 Weiler (1935), Nr. 34, S. 141f; Nr. 211. Oediger (1982), S. 191f. WUB VII, Nr. 1129.
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Für die genauere Untersuchung der Zahl der Haushalte, der Neubürger und der vor-
handenen Berufe stehen das namentliche Verzeichnis der 12 Schöffen von 1297, der Xan-
tener Pächter von Havesland und Hausgrundstücken aus der ersten Hälfte des 14. Jahr-
hunderts und einige andere Nachrichten zur Verfügung.28 Die Xantener Pachtregister ent-
halten 84 Namen aus der Stadt, aber drei überschneiden sich, da sie sowohl als Hausstel-
len- wie als Landpächter verzeichnet sind. Diese 81 und die 12 Schöffennamen enthalten 
23 Herkunftsnamen. 22 davon sind von Höfen und Dörfern/Kirchspielen im nächsten 
Umkreis von 12 km abgeleitet, nur einer (Borken) trägt den Namen einer Stadt in 25 km 
Entfernung. Sieben Berufsnamen nennen je einmal: Scheper (Schäfer), Lanifex (Wollwe-
ber), Sartor (Schneider), Fermentator (Brauer), Piscator (Fischer), Carpentarius (Wagner, 
Stellmacher), Vinitor (Weinhändler). Hinzu kommt „iudex“ (Richter) als Amtsbezeich-
nung. Dieser zahlt im Unterschied zu den anderen 36 Landpächtern als einziger nicht in 
Naturalien, sondern in Geld (4 Denare). Die Pacht für die Hausstellen zahlen alle 47 Päch-
ter in Geld, allerdings in relativ kleinen, aber nach der Grundstücksgröße differenzierten 
Summen. Es ist nicht exakt anzugeben, welcher Prozentsatz der Haushalte insgesamt (auch 
unter Hinzufügung der 32, sehr viel später bezeugten Pächter von Kirchengrundstücken) 
nachweisbar ist.

Der hohe Anteil aus nächstem Umland stammender Bevölkerung ist dennoch bemer-
kenswert, desgleichen die ländlich-dörfliche Berufsstruktur. Darin könnte man einen Be-
weis erblicken, dass nur die vorstädtische Bevölkerung in den Pachtlisten auftaucht; der 
Richter ist aber erst in der Folge der Stadtwerdung nach Dorsten gekommen. Zwar nennt 
bereits die Urkunde vom 24. Mai 1251 „iudices“ also die Mehrzahl, als Beauftragte für die 
Ausführung der Befestigungsanlagen, aber damit ist sicher auf den zweiten neuen Richter 
in Dorsten vorausgewiesen. Erwerbungen, die einen größeren Kapitaleinsatz erfordern, be-
finden sich bis über die Mitte des 13. Jahrhunderts ausschließlich in der Hand von Minis-
terialen. Der bedeutendste Pächter in Dorsten ist Johannes Schetter, er hat drei Grundstü-
cke in Naturalpacht, das Mühlenland der Xantener Hofmühle für 6 Denare in Geldpacht, 
besitzt ein „Steynhuys“, und ein Heinrich Schetter hat 1320 vom Grafen von Kleve den 
„Averbeckschen Zehnten“ gekauft, d.h. von der inzwischen verstädterten, verpachteten 
Flur westlich des (damals neu verlegten Unterlaufes des) Schölzbachs, d.i. der „Schulten-
bach“, an dem oberhalb die Hofesmühle stand.29 Die Einkünfte aus der Grut in Dorsten 
kaufte der Kölner Ministeriale Rutger von Galen 1325 als Nachfolger der Witwe Mecht-
hild des Grafen Otto.30 Von den 93 Namen in Dorsten hat nur einer den Titel „dominus“ 
de Vorwerke. Die Familie ten Vorwercke kommt später in führenden Stellungen der Stadt 
vor. Die Einkünfte aus dem halben Lippezoll der erzbischöflichen Zollstelle (einem Burg-
lehen) und 12 Malter aus den Mühlengefällen (der erzbischöflichen „Pontenmühle“ auf 
der Lippe) werden 1371 nicht an einen Dorstener Bürger, sondern an den adeligen Hein-
rich von Ulenbrock in Kirchhellen verlehnt.31 Auffällig ist das Fehlen der durch Vermögen 

28 VZ 9 (1899), S. 65; Wilkes (1937), S. 474f.; Oediger (1982), S. 267-275.
29 Topographisch und urkundlich nachgewiesen: s. auch Oediger (1982), Nr. 16.1, S. 265 („moledi-

num curtis est super aream curtis Dorsten“).
30 Früheste Erwähnung des Grutrechtes in Dorsten unter Erzbischof Siegfried (1275-1297), der da-

mit den Ritter Rutger von Galen mit zwei Mark aus der Grut belehnt (WUB VII, Nr. 1521). Han-
delt es sich in den beiden Fällen um denselben Rutger?

31 REK VIII, Nr. 225. Siehe auch: Frin (1989/90), S. 81ff.
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oder Herkunft herausragenden Bürger. Die Einkünfte des Erzbischofs entstehen also aus 
der Grutverpachtung, den Einnahmen der Mühle auf der Lippe und dem Lippezoll.

Der Geldumlauf hat seit der Münzprägung in Dorsten 1297 zugenommen. Als in 
Dorsten die ersten Pfennige geprägt wurden, hatte in Europa bereits ein neues Zeitalter 
der Münzgeschichte begonnen. Ein Münzschatz, der nach 1386 vergraben worden ist, 
hatte wohl einem Müller in Hervest gehört. Er enthält aber nicht Dorstener Pfennige, 
sondern 6 rheinische und 8 niederländische Goldgulden, 140 Silbermünzen unterschied-
licher Nominalen und Herkunft.32 Erst am Ende dieses 14. Jahrhunderts zeigt auch die 
Stadt Dorsten als Kommune wirtschaftliche Kraft und Aktivität. Von den Nachkommen 
der Familie Schetter kauft sie 1392 einen größeren Hof (Schwicking) und in der folgenden 
Zeit mehrere von verschiedenen Ministerialen. 1398 erwirbt die Stadt den „averlippischen 
Zehnten“ von dem Klever Ministerialen ten Berge und 1435 den „averbeckschen Zehnten“ 
von der Familie Schetter.33 1392 war die Stadt Dorsten Gläubiger über 140 Goldgulden, 
die sie den Gebrüdern von Lembeck geliehen hatte.34 Die Entwicklungsperiode bis zur so-
gen. Wirtschaftsblüte hat demnach fast 150 Jahre gedauert. Es wird deutlich, dass es dazu 
der Initiative der Herrschenden und der Mühe der Einwohner bedurft hatte. Die Erträge 
der Arbeit flossen vor 1251 in verschiedenen Formen in die Zentren der Herrschaft. Die 
Verleihung der Freiheit hat die Kräfte für den bürgerlichen Wohlstand entfesselt.

Die Selbstverwaltung der Stadt wird in der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert in 
den Urkunden nachgewiesen. 1297 sind die 12 Schöffen namentlich genannt, und 1301 
müssen „magistri burgensium, scabini totaque universitas opidi Durstensis“ (Bürgermeister, 
Schöffen und die gesamte Dorstener Bürgerschaft) dem Grafen Dietrich VIII. von Kleve 
den Treueid leisten und ihm das Recht der alleinigen Entscheidung über Befestigung oder 
Entfestigung der Stadt beschwören.35 Dietrich VIII. hatte im Bunde mit König Albrecht I.  
im Kriege gegen Erzbischof Wigbold die Stadt erobert. Die 1251 vertraglich festgelegte 
Neutralisierung hatte sich nicht bewährt. Der „iudex“ als erzbischöflicher Beamter war 
selbstverständlich an diesem Treueid auf den Grafen von Kleve unbeteiligt, bedeutete dieser 
erzwungene Eid doch einen Abfall vom Kölner Landes- und Stadtherrn. Im Jahre 1306 ent-
schied König Albrecht den Streit um die Stadt Dorsten zugunsten des neuen Kölner Erzbi-
schofs Heinrich II. (1306-1332) und gestattete den Wiederaufbau der im Kriege zerstörten 
Befestigungen.36 Nach einem kurzen Zwischenspiel blieb Dorsten eine kölnische Stadt.

Im Jahre 1334, am 26. Januar, bestätigt Erzbischof Walram der Stadt die Überlassung der 
Hälfte des dortigen Grutrechts und der dortigen Lippemühle (Pontenmühle), wie es schon 
sein Vorgänger Erzbischof Heinrich II. getan hatte.37 Der Erzbischof überlässt der Stadt 
diese Einkünfte wegen ihrer exponierten, bedrohten und ungeschützten Lage mit der Auf-
lage, die Finanzmittel zur Befestigung der Stadt zu verwenden und „weiterhin bei der Ver-
teidigung der Kölner Kirche und ihrer Rechte zu helfen, wenn sie darum vom Erzbischof 

32 Hävernick (1935); Berghaus (1986), S. 19ff.; Berghaus (1990), S. 121.
33 Körner/Weskamp (1929), S. 189.
34 Gräfl. von Merveldtsches Archiv, Bestand Lembeck, Urkunden Nr. 142.
35 Lacomblet (1840-1858), III. Band (1852), Nr. 13; REK III/2, Nr. 3866; WUB XI, Nr. 58.
36 Wie Anm. 35, Nr. 41; REK IV, Nr. 157.
37 REK V, Nr. 197.
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oder seinen Amtmännern ersucht“ wird. Er wendet sich an eine selbstverwaltete Stadt. 
Der Erzbischof subventionierte den Bau der Befestigung, der demnach seit der Erlaub-
nis im Jahre 1306 innerhalb von 28 Jahren noch nicht vollendet war. Diese Befestigung 
war im Unterschied zur ersten, die nach einer Notiz des 15. Jahrhunderts im Stadtbuch 
„1260 erstmals“ erstellt worden sei und aus Holz und Erde bestand, aus den Steinen des 
Steinbruchs in der Emmelkämper Mark errichtet (mit einem Anteil importierter Steine). 
Auch von den niederrheinischen Städten ist bekannt, dass sie erst um 1300 die Holz-Erde-
Befestigung durch Stadtmauern ersetzt haben. Während der Bauperiode um die Mitte des 
14. Jahrhunderts war auch die neue Pfarrkirche im Bau. Das feststellbare finanzielle Enga-
gement der Stadt am Ende des Jahrhunderts mag u.a. darin seine Ursache haben, dass die 
Großbauten bis dahin im Wesentlichen fertig gestellt waren. Der Kirchturm, der in städti-
schem Besitz und Unterhalt stand, wurde allerdings erst 1428 oder kurz vorher fertig.38

1335 ( Januar 25) sind in den Städten Recklinghausen und Dorsten „magistri civium, 
scabini, consules et opidani“ (Bürgermeister, Schöffen, Rat und Bürger) vorhanden. Jans-
sen stellt unter Bezug hierauf die Frage, ob hiermit die Realität getroffen wird oder nur die 
Formelsprache aus dem Formular der Kanzlei gebraucht werde. Er stellt für die kölnischen 
Städte ein festes Magistratsschema erst für die Mitte des 14. Jahrhunderts fest.39 Die sehr 
allgemeine Formel, die in den Urkunden von 1251 als „libertas municipiorum“ verwendet 
wird, hat sich im Laufe einer längeren Entwicklung in Anpassung an andere Selbstver-
waltungen kölnischer Städte mit konkretem Inhalt gefüllt. 1336 hat Dorsten ein eigenes 
„officium“ und einen eigenen „districtus“ (Amt und Bezirk) neben Recklinghausen; beide 
werden jedoch in Personalunion weiterhin von einem Amtmann verwaltet.40

III. Die Stifterin Imeza 
Dorsten als Eigentum des St. Viktor-Stiftes zu Xanten

[Dieser Abschnitt ist gegenüber der Erstfassung gestrafft. Das Thema war im Jahre 2000 
auch mit dem Schwerpunkt für das Stift Xanten in den Annalen des Historischen Vereins 
für den Niederrhein erschienen (Heft 203): Zur Identität der Frau Imeza im Stift Xan-
ten. Desgleichen war die fast 800jährige Beziehung zwischen Dorsten und dem Xantener 
Stift das Thema meines Vortrages im Schloss Lembeck am 20. November 2001 zum Ende 
des Jubiläumsjahres. Unter Bezugnahme auf die zwischenzeitlich erschienene Literatur ist 
insbesondere die zentrale Frage der Identität und Stiftung der Frau Imeza mit allen Argu-
menten und Gegenargumenten in dem Beitrag dieses Buches „Imeza, die in Xanten ruht“, 
erneut zusammengefasst.]

Nach der Überlieferung im Viktorstift zu Xanten ist es eine Frau gewesen, die Dorsten dem 
Stift übertragen hat. Eine solche Schenkung war nicht ungewöhnlich, doch hatte diese einen 

38 Wünsch (1966/67), S. 76.
39 REK, Nr. 285; Janssen (1989), S. 137.
40 Ein Amtmann des Erzbischofs Heinrichs II. ist in Recklinghausen und Dorsten 1308 bezeugt. 

1334 werden die Amtmänner im Plural genannt: REK IV, Nr. 399 und REK V, Nr. 197. Siehe 
auch: Janssen (1985/86), S. 22.
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besonders großen Umfang; denn nach Registern des 14. Jahrhunderts gehörten in die Villi-
kation und den Hebebezirk für das Stift Xanten des Oberhofes Dorsten 364 Bauerngüter.

Der Verfasser der Vita des hl. Gottfried von Cappenberg zitiert im späten 12. Jahr-
hundert die umlaufende Geschichte, Imeza (!) sei eine Nichte Karls d. Gr. gewesen, deren 
Heirat mit einem Sohn des Herzogs Widukind die Versöhnung zwischen Franken und 
Sachsen besiegelt habe. Die Frau wurde 1397 „Gräfin Imetza“ (!)41 genannt, die ein eh-
renvolles Grab in der Xantener Stiftskirche auf dem Hochchor besaß, das man auch bis 
1640 noch sehen konnte. Ein Registrator Burmann, vom Erzbischof von Köln mit der 
Erforschung des Kölner Rechts im Vest Recklinghausen beauftragt, wollte in ihr um 1577 
„Enriga, die letzte Gräfin von Recklinghausen“, gefunden haben.42 Unter der Überschrift 
„Die Stiftungen der Gräfin Embsa sive Enriga“ hat im 18. Jahrhundert der letzte Xante-
ner Stiftsarchivar Pels die Nachrichten zusammengestellt, welche die Güterübertragungen 
an das Stift betrafen. Der gebürtige Dorstener Julius Evelt, Kirchenhistoriker in Pader-
born, nahm nach 1860 die historische Forschung wieder auf. In den von Lacomblet in den 
1840er Jahren veröffentlichten Xantener Urkunden standen ihm nach heutigem Stand der 
Publikationen sehr unvollständige Quellen zur Verfügung. Insbesondere die im „Urbar der 
Praesenz“ von 1400 (Bezeichnung nach dem Herausgeber Weise) überlieferte Nachricht 
bestimmte seine Entscheidung: „Item Richmoet, quae Embze dicitur, qui (Evelt korrigiert 
„quae“) plurimum ditavit ecclesiam nostram per curtes in Dursten et Sweiert“ (ebenso 
Richmoet, die Embze genannt wird, der (!) unsere Kirche am meisten bereicherte mit den 
Oberhöfen in Dorsten und Schwerte).43

Evelt entschied richtig, dass eine Frau unmöglich so verschiedene Namen getragen habe, 
aber er entschied sich – ausdrücklich mit der Angabe „Vermutung“ – daraufhin für die falsche 
Person, nämlich für Richmoet, die identisch ist mit der im ältesten Totenbuch zum 13. No-
vember im letzten Viertel des 11. Jahrhunderts eingetragenen „Reginmuod unsere Schwes-
ter“. Diesen Namen hielt Evelt für eine Variante von „Reinmod“, die in der Zeit des Bischofs 
Siegfried von Münster in Westfalen Kirchen gestiftet hatte. Die Standesangabe „comitissa“ 
für Imeza veranlasste ihn, Imeza in der Cappenberger Grafenfamilie zu suchen, so dass er 
Imeza/Embze als Stifterin Dorstens ausschloss. Ein weiterer Grund für seine Entscheidung 
lag in der Überlieferung einer Tochter Reinmods mit Namen „Frederuna“. Dagegen überlie-
ferten die Xantener Quellen für Imeza ein „Söhnchen“ („cum filiolo“). Aus den Daten des 
Bischofs Siegfried (1022-1032) leitet er das Jahr 1032 als das Jahr der Schenkung Dorstens 
an Xanten ab. Der Name Reinmod und das Jahr 1032 hielten sich in der Dorstener Ge-
schichtsschreibung bis ich im Aufsatz über „Die Villa Durstine“ in der Vestischen Zeitschrift 
1987/88 den Namen „Imeza“ als den wahren benutzte. Das Grab Imezas im Xantener Dom 
war 1934 aufgedeckt worden, so dass von einer „sagenhaften“ Frau nicht mehr die Rede sein 
kann. Die Frage nach der Datierung der Bestattung wurde von Oediger dahin beantwortet, 
dass es nur ein sicheres Datum gäbe, nämlich „vor 1075“.44

41 Evelt (1863), S. 45f., S. 51f., S. 63. Er überliefert die Nachricht eines Kanonikers Korner aus dem 
Jahre 1397, die heute verloren und nicht mehr prüfbar ist: „Quiescit et hic comitissa Imetza cum 
filia.“ (Es ruht hier auch die Gräfin Imetza mit ihrer Tochter).

42 Rive (1824), S. 210f.
43 Weise (1937), S. 140 und S. 253.
44 Oediger (1964).
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Inzwischen hatte Rübel die Schenkung durch die Wohltäterin Xantens überhaupt ab-
gelehnt: „Die meist auf späte Nachrichten begründete Kombination würde zu der schwie-
rigen Frage führen, wie ein als Reichshof bezeichneter Besitz im 11. Jahrhundert an die 
Embza, auch Reginmuod genannte Frau gekommen sei.“ 45 Rübel stellt allerdings die Chro-
nologie auf den Kopf; denn zuerst ist Imeza um 1100 genannt, erst mehrere Jahrhunderte 
später wird Dorsten zusammen mit anderen Oberhöfen im Besitz geistlicher Institutionen 
von den Inhabern des Vogteigerichtes mit dem Wort „Reichshof “ bezeichnet.46

Gegenwärtig scheint aber das Problem erneut offen zu sein; im Jahre 1987/88 wider-
sprach Derks heftig einer Berufung auf das Forschungsergebnis Oedigers, dessen Bedeu-
tung hinsichtlich Textedition mit dem „ältesten Totenbuch“ und Identifikation Imezas er 
nicht erkannt hat: „Welcher Dame auch immer Xanten den Oberhof Dorsten verdankt, 
wer Reginmod und wer Imeza waren und wie sie oder ihre Familien in den Besitz Dors-
tens gekommen waren, muss völlig offen bleiben. Also ist auch eine königliche Schenkung 
an eine der beiden Familien zwar nicht zu behaupten, aber auch nicht auszuschließen.“ 47 
Den letzten Gedanken könnte man für völlig abwegig halten, wenn man nicht darin eine 
Variante zur „Reichshof “-Fiktion bemerken würde. Im Katalog zur Ausstellung „Verges-
sene Zeiten – Mittelalter im Ruhrgebiet“ referiert Kraus die zum Problem um die Person 
und Schenkung Imezas erschienene Literatur, jedoch ohne eine kritische Entscheidung, 
die man in einem solchen für interessierte Laien geschriebenen Katalogbeitrag wohl auch 
nicht erwartet.48 Dennoch fühlt er sich in der „Vermutung“ bestärkt, dass „den Quellen 
zufolge“ die Stifterin „Reinmod“ hieß. Hier irrt Kraus; denn „Vermutung“ und „Reinmod“ 
gehen auf Evelt zurück.

III.1 Die Überlieferung in den Toten- und Memorienbüchern

Der älteste Bericht über Imeza steht auf Blatt 15v des „ältesten Totenbuches“ (Nekrolo-
gium), so von Oediger benannt, weil es das älteste erhaltene Buch ist, das als einziges den 
Brand der Xantener Stiftskirche von 1109 überstanden hat.49 Um 1044/46 als Märtyrer-
kalendarium nach einem Vorgängerbuch angelegt, war es etwa 200 Jahre im Gebrauch, um 
im Gottesdienst der verstorbenen „Brüder“ und „Schwestern“ zu gedenken, denen man in 
einer Gebetsverbrüderung verbunden war. Blatt 15 war auf der Vorderseite ohne solche 
Eintragung, und diese leere Spalte benutzten um 1100 zwei Schreiber, um den Bericht 
vom Mahl der Imeza und vom Mahl des Erzbischofs Anno niederzuschreiben. Erzbischof 
Anno hatte nämlich für sich ein Gedächtnismahl nach dem Vorbild des Mahles der Imeza 
gestiftet. Anno II. war am 4. Dezember 1075 gestorben. In der Diskussion weist Oediger 
darauf hin, dass daher „vor 1075 das einzige sichere Datum“ ist für den Tod bzw. die Be-
stattung der Frau Imeza.50

45 Rübel (1901), S. 48.
46 Schuknecht (1989/90); in diesem Band S. 137-172; StA Recklinghausen, HAA VIII B, Nr. 246.
47 Derks (1987/88), S. 39.
48 Kraus (1990), S. 93-95.
49 Bader (1959); Oediger (1958), S. 24ff.
50 Oediger (1964).



281

Die Eintragung vom Totenmahl der Imeza und des Erzbischofs Anno steht in keinerlei 
Zusammenhang mit einem Todes- oder Gedenktag; sie dient einzig dazu, die jedem Kano-
niker aus der Stiftung der Frau Imeza zum feierlichen Gedenken zustehenden Praesentien 
(Zuteilungen) aufzuzeichnen. Es war nämlich überwiegende Regel, dass die Gedenkta-
ge der Stifter zusammengelegt wurden, so dass die Zuteilungsmengen, die in Naturalien 
bestanden, geringer ausfielen als bei getrennten Feiern. Dagegen protestierten die Betei-
ligten. Infolgedessen wurden die Zuteilungen in einem Abkommen mit der Stiftsleitung 
mengenmäßig festgelegt: Es gab für jeweils zwei Empfänger eine Drei-Tages-Ration Brot, 
10 Gänge Fleisch, nämlich gesalzenes Fleisch (Pökel), Ente, Rindfleisch, zwei Gänge vom 
Schwein mit Lauch oder Rüben, Huhn, weitere zwei Gänge vom Schwein gepfeffert, Fer-
kel oder Wild, Ente oder gepfefferten Braten, Innereien; dazu gab es für jeden an Geträn-
ken 3 Kannen mit Wein, Met und Bier. Dies war die Menge, die jedem Kanoniker auf 
einer Planstelle zustand. Die gleiche Menge war nach der ausdrücklichen Bestimmung des 
Erzbischofs Anno für sein Gedächtnismahl zu liefern.

Auf dem nächsten freien Blatt 16r des Totenbuches wird im 12. Jahrhundert die Notiz 
angefügt: „Curtis in Durstene solvit ecclesie Xant(ensi) annuatim quindecim punt siligi-
nis et (Lücke) malta (!) preter siliginem carrucarum.“51 (Der Oberhof Dorsten zahlt der 
Xantener Kirche jährlich 15 punt Roggen und ... Malter außer den Roggenfudern). Dieser 
Eintrag stellt im Zusammenhang mit der Gedächtnisfeier für Imeza den ältesten Nachweis 
der Herkunft der Praesentien, also der Zuteilungen zum besonderen Festtag, her und ist 
der älteste, der den Besitz Xantens am Oberhof Dorsten beweist. Es ist verwunderlich, dass 
in der Literatur bisher niemand auf diese Eintragung eingegangen ist.

Ohne jeden Zusammenhang mit den Eintragungen über das Totenmahl der Imeza und 
die Herkunft der Praesentien und Lieferungen vom Oberhof in Dorsten wird zum Tage 
des hl. Brictius, eines gallo-römischen Märtyrerbischofs (nach unserer Art der Datums-
angabe: zum 13. November) im ältesten Totenbuch zwischen 1075 und 1099 eingetra-
gen: „O(biit) Reginmuod matrona soror nostra“ (starb die Matrona Reginmuod, unsere 
Schwester).52 Reginmuod gehörte demnach zur Gebetsverbrüderung. Mit den Daten „vor 
1075“ und „nach 1075“ ist schon sicher, dass es sich bei Imeza und Reginmuod um zwei 
verschiedene Personen gehandelt hat.

Um die Mitte des 13. Jahrhunderts wurde ein neues Totenbuch (II) angelegt. Aus dem 
ältesten Totenbuch schrieb der Schreiber ab: „O(biit) Regimmuod matrona soror nostra.“ 
Daran wurde zum Tage des Brictius vermerkt: „Cam. de Ulvethe 10 den. lev.; de Emezen 10 
den lev.“ (Es starb die Matrone (Witwe) Regimmuod (!), unsere Schwester. Aus den Ein-
künften von Ulvethe zahlt der Kämmerer als Präsenz [an diesem Tage] 10 leichte Pfennige. 
Aus den Einkünften zum Festtag von Emeze 10 leichte Pfennige). Ein Schreiber setzte um 
1284/86 hinzu: „que contulit bona de Durste et de Sverte et plurima alia.“ (Sie übertrug 
die Güter von Dorsten und von Schwerte und viele andere).53 Ein besonderes Gewicht 
erhält die Eintragung dieser Erläuterung dadurch, dass gleichzeitig im großen Urbar der 
Kellnerei die Geschichte über Emeza erzählt wird, die eine der 48 Kanonikerpräbenden 

51 Oediger (1958), S. 26.
52 Oediger (1958), S. 86.
53 Weise (1937), S. VIII ff., S. 140.
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innehatte, die mit ihrem letzten Willen an die Pfarrei von Xanten vergeben wurde.54 Der 
Zusatz, „die die Güter von Dorsten etc. übertrug“, galt also nicht Regimmuod (!), sondern 
den „wara de Emeze“ dieses Tages. Die Zuwendung für das Gedächtnis der Reginmuod 
kommt demnach von Ulft; die Zuwendung für das Gedächtnis an Imeza stammt aus ihren 
Stiftungen der Oberhöfe Dorsten und Schwerte.

In der nächsten Anlage des neuen Memorienbuches im Jahre 1300 (N oder Memorien-
buch A nach Weise) setzte (vor 1304) ein weiterer Schreiber (Ab) hinter „starb Regemoth“ 
den Zusatz „die Emese genannt wird.“55 Ob der Schreiber mit seinem Zusatz noch einmal 
richtigstellen wollte, dass die Stifterin Dorstens nicht Regemoth, sondern „Emese“/lmeza 
hieß, sei dahingestellt, jedenfalls wird fortan auch 1400 kopiert, was durch Abschreiber 
verbunden wurde: „Richmut, die Emeza genannt wird.“56

Ursache der durch Nachträge und Überschreibung entstandenen Verfälschungen wur-
de das Zusammenlegen des Todestages der Reginmuod mit dem speziellen Gedenktag der 
Frau Imeza. Aller Wohltäter des Stiftes wurde nämlich an fünf allgemeinen Feiertagen li-
turgisch gedacht, nämlich zu Ostern, Pfingsten, am Viktorsfest, zu Weihnachten und am 
Tage vor Allerheiligen. Der spezielle Gedenktag Imezas am 13. November aber ist die Fort-
setzung des von ihr gestifteten Mahles. Seit 1284/86 im Großen Kellnereiurbar und später 
werden die Leistungen zum Imeza-Festtag unter „De servitio Emese“ aufgeführt. Nach der 
Liturgiereform von 1797 bestand nur noch das Imeza-Fest, zum letzten Male gefeiert am 
13. November 1801, bis zur Aufhebung des Stiftes unter der französischen Herrschaft im 
Jahre 1802.

III.2 Die Überlieferung in den Urbaren der Kellnerei Xantens  
und andere

Das große Kellnereiurbar aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts enthält die Angaben 
über die Einkünfte des Stiftes. Ca. 100 Jahre nach dem Vermerk im ältesten Totenbuch 
wiederholt der Schreiber die Angabe über die Roggenlieferung des Hofes Dorsten: „Der 
Hof Dorsten liefert jährlich an Roggen 15 punt und 15 Malter außer den Roggenfudern. 
20 Malter machen ein punt“ etc. Die Übereinstimmung der Eintragungen über die Liefe-
rungen aus dem Dorstener Hof im 12. Jahrhundert und in der zweiten Hälfte des 13. Jahr-
hunderts legen den Schluss nahe, dass ihnen ein älteres Register zu Grunde gelegen hat, 
das heute verloren ist. Die Kellnerei ist die Wirtschaftsverwaltung des Stiftes. Wegen der 
Führung der Einkünfte- und Besitzregister ist hier die sicherste Überlieferung dokumen-
tiert. Auch die Eintragungen zu den Zahlungen am Tage des Brictius durch den Kämmerer 
und die Zahlungen zum Fest der Imeza stammen aus diesem Register.57

Hier ist der Bericht über Person und Stiftungen Imezas überliefert (nun in der lautge-
setzlichen Abschwächung der volltönenden Vokale als „Emeza“, später „Emese“): Die Frau, 
adelige Witwe („domina nobilis matrona“) hatte sich und ihren Besitz der Xantener Kir-

54 Wilkes (1937), S. 79.
55 Weise (1937), S. IX, S. X, S. XIV, S. 140.
56 Weise (1937), S. 253.
57 Wilkes (1937), S. 51, S. 79 u.a.
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che übertragen. Sie erhielt eine der 48 Kanonikerpräbenden (Planstelle mit Einkünften). 
In ihrem Testament hat sie die Präbendenstelle dem Pfarrer von Xanten, die Präbendenein-
künfte aber der Gemeinschaft der Kanoniker vermacht zur Feier ihres Gedächtnisses. Die 
dafür erforderlichen Zahlungen und Naturalien sind in den Einkünfteverzeichnissen noch 
Jahrhunderte später nachgewiesen.

Eine Nachricht außerhalb des Xantener Stifts von 1397 schrieb ein Kanoniker namens 
Korner. Zeitlich steht sie im Zusammenhang mit dem Neubau des gotischen Xantener 
Doms (Grundsteinlegung 1263, Fertigstellung im 16. Jahrhundert). 1396 begann ein neu-
er Bauabschnitt, in welchem bis 1398 der alte romanische Chor abgebrochen wurde; die 
subterrestrischen Chorschrankenfundamente und Gräber blieben erhalten.58 Die Nach-
richt lautet: „Quiescit et hic Imetza comitissa cum filia. Donavit Dursten et floruit saeculo 
undecimo.“ (Es ruht hier auch die Gräfin Imetza mit ihrer Tochter. Sie schenkte Dorsten 
und blühte im 11. Jahrhundert. Dies habe ich aus einem alten Pergament abgeschrieben). 
Dieser heute verschollene Text ist Evelt zugeschickt worden und bei ihm abgedruckt.59 
Auch die folgende Nachricht überliefert Evelt: „Haec (d.i. Embca [!]) autem cum erat sum-
ma donatrix et maxima dotatrix, a qua Capitulum pensionem Durstensem cum variis aliis 
reditibus accepit, in Chori Xantens. meditulio inter sedes canonicales ante pulpitum cum 
filiolo sepulta iacet; cuius memoria celebratur in festo s. Brictii.“ (Diese aber dadurch, dass 
sie die höchste Schenkerin und größte Stifterin war, von der das Kapitel die Dorstener Ein-
künfte mit verschiedenen anderen Einnahmen empfangen hat, liegt in der Mitte zwischen 
dem Chorgestühl vor dem Lesepult mit ihrem kleinen Sohn begraben; ihr Gedächtnis 
wird am Tage des hl. Brictius gefeiert).

Bei den Ausgrabungen im Xantener Dom 1934 ist der große Steinsarkophag in etwa 
1,5 m Tiefe, 1,5 m über und 1 m seitlich der Märtyrergräber gefunden worden. Er enthielt 
die Gebeine einer Frau und eines kleinen Kindes. Die archäologische Sicherung der über-
lieferten Nachrichten ist ausschlaggebend für die Richtigkeit der Überlieferung. Darüber 
hinaus soll noch ein philologisches Argument für ihre Richtigkeit angefügt werden. Zur 
großen Überraschung des aufmerksamen Lesers schreibt Korner 1397 den Namen „Imet-
za“. Diese Schreibung ist deshalb ganz ungewöhnlich, weil sie nach der Eintragung im To-
tenbuch um 1100 in keinem Xantener Schriftstück während der darauf folgenden 300 Jah-
re wieder vorkommt. Diese Wiederkehr der alten Schreibung macht die Übernahme aus 
einem alten Pergament höchst glaubwürdig. Da das Original verschollen ist, kann nicht 
überprüft werden, ob Korner tatsächlich „tz“ geschrieben hat, wie Evelt (S. 63) überliefert. 
Mit der Schreibung „tz“ ist – ohne Rücksicht auf die ehemalige Lautung von stimmlosem 
s – die Schreibung von z an die um 1400 übliche angeglichen („Ertzbischof “).

Korner nennt Imeza mit dem Titel „comitissa“ (Gräfin). Der Titel ist eine Neuerung. 
Im Urbar der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts heißt die Standesbezeichnung: „domi-
na Emeza nobilis matrona.“60 Nobilis ist im Spätmittelalter ein Attribut des Hochadels. 
„Matrona“ hatte offenbar einen Bedeutungswandel durchgemacht, so dass „comitissa“ mit 
Wahrscheinlichkeit eine zeitangepasste Rangerhöhung ist. Als edelfreie Frau stand sie mit 
Sicherheit oberhalb des Ranges der Ministerialen.

58 Klapheck (1930), S. 21, S. 70; Borger (1961), Nr. 26.1, Fototafel 87,1.
59 Evelt (1863), S. 63 und S. 47.
60 Wilkes (1937), Anhang Nr. 36.1, S. 79.
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Imeza wird mehrfach als die größte Stifterin und Wohltäterin bezeichnet. In der Tat 
rechtfertigt der Güterumfang der Dorstener Villikation im Vergleich mit anderen Stiftun-
gen diesen Superlativ. Kraus61 quantifiziert diesen Güterbestand: „Auf jeden Fall machen 
die zum Oberhof Dorsten gehörenden Güter 87,3% aller Celleraria-Güter und 59,3% des 
stiftischen Besitzes im Lippe-Ruhr-Raum aus.“ Ob Imeza alle die 365 Güter gestiftet hat, 
die in den Urbaren des 14. Jahrhunderts dem Oberhof in Dorsten unterstanden haben, 
bedarf einer speziellen Untersuchung. Die Höfe nördlich der Lippe werden im 13. Jahr-
hundert der Curtis Raesfeld zugezählt, die zu dieser Zeit noch einen selbständigen Güter-
komplex bildete; im 14. Jahrhundert wurde der Bestand Raesfeld dem Oberhof Dorsten 
zugerechnet. Es spricht viel dafür, dass der Bestand aus der Stiftung Imezas an der Lippe 
die Nordgrenze hatte.

Der Xantener Oberhof in Dorsten lässt sich topographisch in der Fläche, allerdings 
ohne präzisen Standort der Gebäude, etwa 500 m westlich der Altstadt, im Gelände des 
heutigen Krankenhauses, festlegen. Der Hof mit seinem Salland, der Hofesmühle und Un-
terhöfen gehörte vor der Eigentumsübertragung an das Xantener Stift der Herrin Imeza. 
Er war kein Lehnbesitz, sondern Allod, sonst wäre die Schenkung rechtlich nicht möglich 
gewesen. Der Hof ist identisch mit einem Hof, der um 900/911 einer Frau Athalgard ge-
hörte. Auch sie war Grundherrin; denn auch sie übertrug das Eigentum über fünf Höfe, 
aber nicht an Xanten, sondern an das Benediktinerkloster in Werden. Um 900 spielte Xan-
ten offensichtlich als Grundbesitzer und Ort der geistlichen Zuflucht zwischen Ruhr und 
Lippe noch keine Rolle.

Im Jahre 863 war das Stift von den Normannen zerstört worden. Alle Erwerbungen 
im Raum Schermbeck/Dorsten/Haltern vom Ende des 8. bis ins 10. Jahrhundert macht 
das Kloster Werden. Ein familiärer Zusammenhang von Athalgard um 900 mit Imeza im  
11. Jahrhundert (vor 1075) im Sinne einer Generationenfolge ist selbstverständlich nicht 
zu beweisen. Eine künstliche nachträgliche Namengebung analog zu „Ludgeriden“ oder 
„Ottonen“ wäre falsch, da diese Namen von der Wissenschaft wegen der verwandtschaftli-
chen Zusammenhänge geprägt wurden. Die Kontinuität der Herrschaft Dorsten lässt sich 
nur mit der Existenz des Herrenhofes und der Herrschaftsausübung beweisen. Daher ist 
eine nachträgliche Benennung dieser Herrschaft nur vom Ort abzuleiten. Zur Lebenszeit 
Imezas war dies noch keine Praxis, sie wurde es erst im 12. Jahrhundert (z.B. „Hohenstau-
fen“). Als Stifterin dieses Hofes war Imeza die letzte Edelfrau von Dorsten.

Zur örtlichen Situation der Dorstener Grundherrschaft ist bereits früher einiges gesagt 
worden,62 so dass als Abschluss dieses Beitrags zur Imezaforschung ein anderer, in diesem 
Zusammenhang neuer Aspekt, die geistesgeschichtliche Zeitströmung, kurz und ver-
gleichsweise erläutert werden soll. Der Abt Odo von Cluny erneuerte vor der Mitte des  
10. Jahrhunderts einen urchristlichen Gedanken.63 Von der Urgemeinde berichtet die 
Apostelgeschichte (Apg. 2,42.44): „Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine 
Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam.“ Das griechische Wort Ekklesia bedeutet Ge-

61 Kraus (1990), Nr. 29, S. 96.
62 Schuknecht (1989/90); in diesem Band S. 137-172.
63 Wollasch (1975), S. 268-286. Zum Vergleich mit dieser Thematik weise ich hin auf: Fremer/Sander 

(1999).
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meinschaft. Die Cluniazenser wollten nach urchristlichem Vorbild eine mönchische Er-
neuerung der christlichen Lebensgemeinschaft. Durch Totengedenken, Gebetsverbrüde-
rung und Mildtätigkeit („elemosyna“) verbanden sich die Lebenden mit den Toten. Dieser 
geistliche Gehalt der cluniazensischen Bewegung verbreitete sich im 10. und 11. Jahr-
hundert. Die Regesta Imperii berichten über den Reichstag in Dortmund im Jahre 1005, 
dass Kaiser Heinrich II. und seine Frau Kunigunde den Totenbund mit den Anwesenden 
schlossen. Man wollte füreinander beten und die Liturgie feiern, um des ewigen Heiles 
willen. Die Feier des Gedächtnisses wurde mit der Speisung der Armen verbunden. Der 
Reichstag in Dortmund verbreitete die Idee in Westfalen. Große materielle Mittel ermög-
lichten erst die Freigebigkeit. Neben persönlichem Andenken erklären auch diese geistes-
geschichtlichen Bewegungen Anlass und Zuwendungen für das Totenmahl der Imeza und 
das Totenmahl des Erzbischofs Anno II. Die doppelte Bezeichnung der Frau als größter 
Stifterin und größter Wohltäterin ist kein verstärkendes Stilmittel, sondern bezeichnet 
zwei Arten des sozialen Wirkens.

In den Nekrologien der Stifte und Klöster erscheinen nicht nur Mönche und Kano-
niker, auch Frauen und Männer (sorores et fratres) die nicht Geistliche waren und nicht 
im Kloster wohnten. Dieser Sachverhalt ist in Xanten nachweisbar, wenn auch nicht in so 
großem Umfang wie in größeren Klöstern. Im oder beim Kloster bzw. Stift lebende Frauen 
und Männer, Wohltäter im Laienstande, hatten kein Stimmrecht im Konvent. Die Situa-
tion Imezas entspricht einem allgemeinen Rechtszustand. Für die Totenfeier wird aus dem 
Ertrag der Stiftung eine Präbende gewährt. Im Totenbuch von St. Blasien wird dazu um 
1100 vermerkt D. P. (detur prebenda; es soll eine Zuwendung zur Gedächtnisfeier gege-
ben werden). In den Xantener Totenbüchern wird dieselbe Praxis nachgewiesen. Seit dem  
12. Jahrhundert werden die Präbenden und Stiftungseinkommen den Stiftern nachgetra-
gen. Auch die Klage der Xantener Kanoniker, die Anlass zum nachträglichen Bericht über 
das Mahl der Imeza und des Erzbischofs Anno wurde, dass die beiden Feiern nicht ge-
trennt durchgeführt wurden, hat ihre Parallele in Klagen darüber, dass kein individuelles 
Totengedenken gewährt wurde.

Die schriftlichen Zeugnisse über die edelfreie Frau Imeza handeln zumeist von materi-
ellen Dingen, wie Dotation und Einkünften, „Praebenden und wara“. Geistig und geistlich 
aber wird die Zeit am besten durch das Lied repräsentiert: „Media vita in morte sumus.“ 
(Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen). Das persönliche Schicksal Imezas zeigt 
die Tragik, die mit dem frühen Tod des letzten Erben verbunden ist, aber auch die ver-
söhnende Stärke des Glaubens, durch irdischen Verzicht und Wohltaten das Seelenheil zu 
erlangen. 

III. Die Stifterin Imeza
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Das Wissen um die Geschichte des Volkes war lange verdeckt durch die Beschränkung 
auf die Geschichte der Fürsten und Staaten. Indem Heimatgeschichte geschrieben wird, 
gewinnt das Leben vieler an Bedeutung, und auch deren Leben hat Anspruch auf Wert 
und Würde. Im Wissen um die Heimat kann jeder Einzelne die Bedingungen und Mög-
lichkeiten zur Gestaltung seines Lebens entdecken. Heimat vereinigt Menschen, die sonst 
vielleicht in Konfessionen, Klassen und Nationen gespalten sind. Damit ist Heimatkunde 
ein Weg zu demokratischer Bewusstseinsbildung. Nicht zufällig hat die Heimatbewegung 
ihre Blütezeit während der Weimarer Republik erlebt.

I. Die Gründung des Volksstaates

Die Niederlage des Deutschen Kaiserreiches im Jahre 1918 und die sozialistische Revolu-
tion vom 9. November stürzten die Herrschaft der Fürsten im Reich und in den deutschen 
Staaten. Trotz Bürgerkrieg der Spartakisten, trotz Putschversuchen der Nationalisten, 
trotz des außenpolitischen Drucks der Siegermächte blieb das Werk Bismarcks, das Deut-
sche Reich in seiner Einheit erhalten. Damit wurde eine Tradition bewahrt, die bei den 
demokratischen Parteien der Mitte „Patriotismus“, bei den Rechten „Nationalismus“ hieß. 
Die gewaltsame Durchsetzung einer leninistischen Räterepublik scheiterte an den Mehr-
heitssozialisten, die als MSPD zusammen mit dem Zentrum und der Deutschen Demo-
kratischen Partei in den Wahlen zur deutschen Nationalversammlung am 19. Januar 1919 
die Drei-Viertel-Mehrheit der Stimmen erreichten. Diese Parteien der Weimarer Koalition 
schufen die Weimarer Demokratie. Bereits zu Beginn war sie unvorstellbaren schweren 
Belastungen ausgesetzt. Die Enttäuschung über die nicht durchgeführte Sozialisierung 
brachte der MSPD schwere Verluste, die ins linksradikale Lager der USPD und KPD ab-
wanderten, auf der liberalen Seite verlor die DDP. Die rechtsstehende DNVP erstarkte 
infolge des Protestes gegen das „Diktat von Versailles“, welches am 28. Juni 1919 unter 
dem alliierten Druck unterzeichnet worden war. Infolgedessen hatten die demokratischen 
Parteien bereits in der Reichstagswahl vom 6. Juni 1920 ihre Mehrheit verloren, und die 
Gegner der Demokratie gewannen.
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In der Stadt Dorsten und in der Herrlichkeit Lembeck – damals das in Personalunion 
verwaltete Amt Lembeck-Altschermbeck – waren die auffälligsten Ereignisse dieser Jahre 
die Kämpfe der Spartakisten im Februar 1919 und der Roten Armee im März 1920 gegen 
die von der Regierung eingesetzten Freikorps, auf beiden Seiten mit Brutalität geführt. 
Der außenpolitische Druck durch die Reparationen, die Besetzung des Ruhrgebietes und 
die Gebietsabtretungen und der Separatismus im Inneren erreichten im Jahre 1923 den 
Höhepunkt, als auch Dorsten und Hervest besetzt wurden, die Lippe Zollgrenze war und 
die Hochinflation Währung und Wirtschaft total ruinierten.

II. Tradition und demokratische Erneuerung

Klassenbewusstsein, Konfessionalismus und Untertänigkeit waren im Volke verbreitete 
Schemata politischer Orientierung. Die Politik der Siegermächte weckte eine aktuelle na-
tionalistische Welle im politischen Leben. An welche Traditionen konnte die junge De-
mokratie anknüpfen? Patriotismus war eine notwendige Werthaltung, um die deutsche 
Einheit zu retten. Gegen Kaiser- und Fürstenkult stellte die Weimarer Verfassung die 
Formulierung der Präambel. „Das Deutsche Volk, einig in seinen Stämmen und von dem 
Willen beseelt, sein Reich in Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuern und zu festigen, dem 
inneren und äußeren Frieden zu dienen und den gesellschaftlichen Fortschritt zu fördern, 
hat sich diese Verfassung gegeben.“ „Volk“ und „Stämme“ treten an die Stelle von „Fürsten“ 
und „Staaten“.

In Weimar lag die Anknüpfung an den deutschen Idealismus und die Freiheitskriege 
von 1813 nah. Sowohl MSPD wie Zentrum und DDP vertraten die Idee eines demokra-
tischen, in der Nation geeinten Kulturstaates an Stelle einer Großmacht. In der Praxis des 
politischen Lebens war es notwendig, die vorhandenen staatlichen Einrichtungen zu über-
nehmen und unter dem Zwang des Bürgerkrieges die Machtmittel einzusetzen.

Beispielhaft als Programm drückte der neue Reichspräsident Friedrich Ebert (MSPD) 
die kulturpolitische Zielsetzung in seiner Rede im Anschluss an seine Vereidigung  
(19. August 1919) aus: „Meine Damen und Herren! Sie vertreten alle Gaue Deutschlands: 
Das aber müssen wir uns erhalten, wenn wir unser Vaterland auf Grundlagen aufbauen 
wollen, die unvergänglich und unzerstörbar sein sollen: die innige Liebe zur Heimat, zum 
Volksstamm, dem der einzelne entsprossen ist. Und dazu soll kommen die heilige Arbeit 
am Ganzen, das Sich-in-den-Dienst-Stellen in die Interessen des Reiches ... Da in der enge-
ren Heimat liegt die Quelle unserer Kraft, in der weiteren, in der großen Heimat das Ziel 
und der Kern unserer Arbeit.“

Seit den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts hatte es bereits Vereine für Geschichte und 
Orts- und Heimatkunde gegeben, die jedoch vorwiegend akademisch und als Honorati-
oren-Vereine orientiert waren. Sie gaben sich die Namen der Länder des „Alten Reiches“ 
(vor 1806) und hatten die Tendenz zu konservativen Parteien. Nach 1919 erhielt die Hei-
matbewegung ein breiteres Fundament mit der Beteiligung aller Volksschichten. Wesentli-
che Ziele der Heimatbewegung erhielten im Artikel 150 der Weimarer Verfassung Verfas-
sungsrang: „Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie die Landschaft 
genießen den Schutz und die Pflege des Staates.“

II. Tradition und demokratische Erneuerung
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In Westfalen war der Provinzialverband mit der staatlichen Förderung der Kulturpflege 
beauftragt. Als freier Verein übernahm der 1915 gegründete Westfälische Heimatbund or-
ganisatorisch und publizistisch die Heimatpflege in der breiten interessierten Öffentlich-
keit. Seit 1920 wurde der Westfalentag zum Forum der öffentlichen Bewusstseinsbildung. 
Auf dem Westfalentag 1922 wurde Westfalen in 9 Heimatlandschaften nach historischen 
Territorien eingeteilt, darunter z.B. die Hochstifte Münster und Paderborn und das Vest 
Recklinghausen. Neben die räumliche Gliederung traten 5 Fachstellen, nämlich für Ge-
schichte, Literatur, Volkskunde, Naturdenkmäler und Kunst. Heimatkalender wurden die 
wichtigsten Publikationsorgane für die Heimatgebiete (z.B. seit 1923 der Vestische Kalen-
der in Recklinghausen, 1924 der Heimatkalender für den Kreis Borken). Daneben führten 
die meisten Lokalzeitungen heimatkundliche Beilagen. Heimatkunde als Schulfach kon-
zentrierte Pädagogik und Methodik auf die Prinzipien von Anschauung und Erlebnis.

III. Die Gründung des Heimatbundes für die Herrlichkeit Lembeck

Der Amtmann des Amtes Lembeck-Altschermbeck, Christoph Kuckelmann, wandte sich 
1921 an den für die privaten Adelsarchive zuständigen Leiter der Archivberatungsstelle 
und Vorsitzenden der Fachstelle Geschichte im Westfälischen Heimatbund Dr. Heinrich 
Glasmeier in der Absicht, einen Geschichtsverein für die Herrlichkeit Lembeck zu grün-
den. Die Spezialisierung auf die Geschichte war zu eng und entsprach nicht der neuen 
Kulturpolitik. Die Heimatbewegung wandte sich allen Bevölkerungskreisen zu und nahm 
kaleidoskopartig alle Sachgebiete in ihr Interesse auf. Zur Gründungsversammlung lud 
Amtmann Kuckelmann für den 7. Juli 1922 ein. An dieser Gründungsversammlung nah-
men 49 Personen teil, welche die 7 Gemeinden des damaligen Amtes vertraten. Von diesen 
49 Personen waren 39 Lehrer/innen (14), 6 Geistliche, einige Gemeindevertreter und ein 
Forstmeister. Diese traten dem Heimatbund bei und waren im folgenden Jahrzehnt der 
„Kern“ der Mitarbeiter. Dr. Glasmeier vertrat den WHB, und als Betreuer der Archive 
der Grafen v. Merveldt für Lembeck und v. Landsberg-Velen für Hagenbeck berichtete er 
über die Geschichte der Herrlichkeit. Nach dem Vorbild des WHB wurde ein Schirmherr 
gewählt. Für den WHB war dies der ehemalige (1911-1919) Oberpräsident für die Pro-
vinz Westfalen Dr. Karl Prinz v. Ratibor und Corvey, für den Heimatbund der Herrlich-
keit Lembeck übernahm Ferdinand Graf v. Merveldt die Schirmherrschaft. Den Vorsitz 
im Bunde führte bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1931 Amtmann Kuckelmann. Das 
Traditionsbewusstsein zeigt sich in der historisierenden Namengebung, in der Schirmherr-
schaft und im Beitritt zur Heimatlandschaft Münster, anstatt zum Vest, mit dem die ehe-
malige Herrlichkeit seit 1816 als Kreis Recklinghausen verbunden war. Es gelang sehr bald, 
in den 7 Gemeinden Ortsvereine zu gründen. Die Mitgliederzahlen lagen bei 30 bis 70, 
und im Jahre 1930 waren 287 Mitglieder im Heimatbund eingetragen. Bleibendes Zeugnis 
der Arbeit für die Heimatbewegung wurde der Heimatkalender für die Herrlichkeit Lem-
beck. Nach der Inflation und noch während der Ruhrbesetzung begann im Jahre 1924 die 
redaktionelle Arbeit, und zu Weihnachten des Jahres 1924 lag der erste Jahrgang für das 
Kalenderjahr 1925 vor.
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IV. Der Heimatkalender für die Herrlichkeit Lembeck

„Nun gehe hinaus, Bote der Heimat! Du hast den Auftrag, in der heutigen materialisti-
schen Zeit mit ihrer Überhebung der Geister und ihrer Abkehr von den christlichen Ide-
alen des Lebens die Bevölkerung für die Heimat und das Vaterland zu begeistern. Eine 
erhabene Aufgabe, eine hehre Bestimmung! Suche sie voll Vertrauen zu erfüllen.“ Mit die-
sem Auftrag eröffnet Amtmann Kuckelmann die Ausgabe der Heimatkalender durch den 
Heimatbund. Bis zum Jahre 1932 verfasste er die Geleitworte in einer anschaulichen und 
Verstand wie Gemüt begeisternden Sprache. Von Jugend auf war Kuckelmann an die Hei-
mat herangeführt worden. Sein Vater war Mitbegründer des Vereins für Orts- und Hei-
matkunde in Warendorf, und selbstverständlich kannte Kuckelmann seit seiner Schulzeit 
das damals meist verbreitete Westfalenepos, nämlich Friedrich Wilhelm Webers „Drei-
zehnlinden“. Mit den Versen und in der Bescheidenheit dieser volkstümlichen Dichtung 
begrüßt Kuckelmann die Bewohner der Herrlichkeit Lembeck:

„Kinder ihr der Sachsengaue,
nehmt das beste, was ich habe,
gern gereicht ist unverächtlich

auch des kleinen Mannes Gabe.“

Schloss Lembeck, Mittelpunkt und künstlerisches Kleinod der Herrlichkeit, ist das Motiv 
des Titelblattes bis heute. Den Holzschnitt schuf Anna Wichelhaus aus Hervest-Wenge, 
die über 50 Jahre mit ihren graphischen Beiträgen am Kalender mitarbeitete. Als Schrift-
leiter hat Josef Kellner zahlreiche Erzählungen und Sagen aufgezeichnet. Aus dem Eichs-
feld stammend, war er Lehrer in Deuten, später Rektor der neuen Bonifatiusschule in 
Holsterhausen und nach dem Kriege Schulrat in Coesfeld. Er übernahm den stellvertre-
tenden Vorsitz im Heimatbund. Die Vertonung des Heimatliedes der Herrlichkeit und 
die Jahresberichte für die Jahre 1925 bis 1932 sind sein Werk. Er war ein großer Erzähler 
und begeisternder Pädagoge. 50% aller Beiträge zu den Kalendern sind von Lehrer/innen 
verfasst. Die angeführten Namen können nur beispielhaft aus der großen Anzahl verdien-
ter Mitarbeiter herausgegriffen werden. Eine Vollständigkeit verhindert der Platzmangel. 
Die archäologische Forschung hat in Hauptlehrer Heinrich Lammersmann (Erle) den er-
folgreichen Anreger besessen. Die Lehrer Friedrich und Wiemeyer (Fr.) u.a. schilderten 
die Natur, Hauptlehrer Bartmann, Angehöriger einer mehrere Generationen umfassenden 
Lehrer-„Dynastie“ in Wulfen berichtete über Sitten und Gebräuche, so auch Lehrer Kom-
berg in Lembeck. Die Pfarrer der Herrlichkeit berichteten aus den Pfarrarchiven über die 
Geschichte der Kirchen und Pfarreien. Wichtige Nachrichten aus dem Wulfener Pfarrar-
chiv verdanken wir dem ehemaligen Kaplan in Wulfen und späteren Pfarrer in Handorf 
Farwick, darunter befindet sich die berühmte Herrlichkeitsordnung des Matthias v. Wes-
terholt aus dem Jahre 1592. Mancher blieb auch aus der beruflichen Ferne seiner Herr-
lichkeit verbunden, z.B. der aus Lembeck gebürtige Pfarrer Dr. Liesen, häufiger Gast auf 
Schloss Lembeck und Verfasser des Lembecker Heimatliedes, oder der aus Deuten stam-
mende Oberstudiendirektor Hemsing, Verfasser der Berichte aus napoleonischer Zeit. 
Häufiger Gast war auch der Pfarrer Augustin Wibbelt, der mit zahlreichen niederdeut-
schen Beiträgen in den Kalendern vertreten ist.

IV. Der Heimatkalender für die Herrlichkeit Lembeck
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Alle die Heimat berührenden Sach- und Fachgebiete wurden behandelt: die Geogra-
phie und Geologie, die Biologie und Volkskunde, Dichtung, Kunst und Wirtschaft, nie-
derdeutsche Sprache und Geschichte. Der Kalender erfüllte auch praktische Aufgaben mit 
dem Kalendarium, den Terminen der Märkte und Fahrplänen der Verkehrsmittel. Zwei 
weitere Prinzipien beherrschen die Kalender: Raumbezogenheit und Überparteilichkeit. 
Die Raumbezogenheit in den Mitarbeitern ergibt sich aus ihrer Verbundenheit mit der 
Herrlichkeit durch Geburt oder Beruf. Raumbezogen sind die Themen, die entweder die 
Herrlichkeit als ganze oder die einzelnen Gemeinden betreffen. Überparteilichkeit war ein 
wichtiges Prinzip für die Akzeptanz in der Mehrparteien-Demokratie. Überparteilichkeit 
war das Prinzip der Kulturarbeit in der Weimarer Republik. Zwischen den staatstragen-
den Parteien stand einvernehmlich das Vaterland über den Parteien, das Volk war mehr als 
die Partei. Überparteilichkeit galt auch für die Verwaltung und die ausführende Beamten-
schaft, für die Reichswehr und das Unterrichtswesen. Die Beseitigung dieser Überpartei-
lichkeit ist die Folge der Machtergreifung undemokratischer Parteien.

V. Schlussbemerkungen

Die Gegner der Heimatbewegung machen aus der Raumbezogenheit den Vorwurf der lo-
kalen engen Sichtweise. Die Überparteilichkeit hat zur Folge, dass von den dramatischen 
politischen Ereignissen der 1920er Jahre wenig Aktuelles in die Kalender aufgenommen 
wurde. Zwar gleichen die Jahreschroniken, Statistiken zu Wahlen und Jahresetat des Amtes 
diesen Mangel etwas aus, aber angesichts eines Kalenderumfangs von über 100 Seiten ist 
dieser Anteil von ca. 3% wenig auffällig.

Die Mitarbeiter der Heimatbewegung waren sich der Bescheidenheit ihres Beitrages 
zum kulturellen Leben jener Zeit bewusst. Für uns Nachlebende kommt hinzu, dass die 
Weimarer Demokratie immer noch unter der Verleumdung des Nationalismus steht, der 
jener „Systemzeit“ nur Negatives nachgesagt hat. Die historische Würdigung kommt zu 
einem entgegengesetzten Urteil. Trotz der unendlichen Schwierigkeiten ist in den wenigen 
Jahren viel Positives geleistet worden. Während der 1920er Jahre wurde die Verkehrsin-
frastruktur modernisiert: Der Wesel-Dattel-Kanal wurde 1930 dem Verkehr übergeben, 
alle Reichs-, Land- und innerörtlichen Straßen wurden mit einer festen Decke versehen, 
der Wohnungsbau, insbesondere der Werkswohnungsbau, die Kanalisation und die Elek-
trifizierung wurden vollendet. Moderne Schul- und Kirchenbauten entstanden vor allem 
in den schnell gewachsenen Gemeinden Hervest und Holsterhausen. Das Dritte Reich 
Hitlers schuf nichts Neues, sondern hinterließ Tod und Zerstörung.

In der Zeit eines blühenden Vereinslebens hat der Heimatkalender mit der Auflage 
von 2.000 Exemplaren jeden zweiten bis dritten der 4.854 Haushalte in der ehemaligen 
Herrlichkeit erreicht, und das ist ein respektables Ergebnis. Mit der Pflege der Heimat 
wurden bedeutende Naturzeugnisse unter Schutz gestellt, so die Erler Eiche und das Deu-
tener Moor. Die Traditionspflege schuf eine gemeinsame Basis des inneren Friedens, ein 
Bewusstsein von Wert und Würde auch des bescheidenen Lebens. Der wachsenden ideo-
logischen Verfeindung der Parteien konnte das Heimatbewusstsein als Gegenwehr allein 
nicht Einhalt gebieten.
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VI. Die 1930er Jahre (2. Teil)

Die Heimatbewegung in den 1920er Jahren hatte die demokratische Erziehung zum Ziel 
gehabt. Die Weimarer Demokratie machte den Versuch, mit den Werten Heimat und Va-
terland den inneren Zwiespalt und die äußere Diffamierung Deutschlands zu überwin-
den. Deshalb hatte die Heimatbewegung in den 20er Jahren ihren Höhepunkt. Auch in 
der Herrlichkeit Lembeck war mit dem demokratischen Aufbruch neuer Schichten der 
Heimatbund gegründet worden, der seine wichtigste Aufgabe in der Herausgabe des jähr-
lichen Heimatkalenders sah.

Die zwanziger Jahre waren für diesen Raum mit der sozialen Umschichtung von der 
agrar-bodenständigen zur industriell-zuwandernden Bevölkerungsmehrheit verbunden. 
Auf die bedeutenden wirtschaftlichen Leistungen in der Modernisierung der Infrastruktur 
folgte ab 1930 die Wirtschaftskrise. Die folgenschwerste Katastrophe war die Schließung 
der Zeche Baldur in Holsterhausen am 31. Januar 1931; sie machte 1.213 Beschäftigte ar-
beitslos. Die Heimatkalender der Jahre 1932 und 1933 dokumentieren die Not in Zahlen: 
1931 stieg die Zahl der Arbeitssuchenden auf 3.067, darunter 1.495 Bergarbeiter, bei ei-
ner Bevölkerungszahl von 23.500. Die Fürsorgelasten stiegen von 359.200 RM (1927) auf 
1.729.924 RM im Jahre 1932. Das Gemeindesteuer-Aufkommen sank auf 674.882 RM 
(1932), das sind 43% des Jahres 1929.

Die politische Krise verschärfte sich unter dem Druck der wirtschaftlichen Notlage. Die 
Erfahrung „Not kennt kein Gebot“ zeigte sich in der zunehmenden Radikalisierung und 
Verfassungsfeindlichkeit. Die liberalen Parteien und kleinen Splittergruppen verfielen. Im 
linken und rechten Parteienspektrum gewannen die Radikalen an Wählerstimmen. In der 
Novemberwahl 1932 erreichte die KPD 21,6% der abgegebenen Stimmen, die SPD nur 
7,8. Die rechte DNVP schrumpfte auf 8,6%, während die NSDAP von 1930 bis 1932 ihre 
Stimmen auf 10,6% verdoppelte. Die Arbeiterschaft der Großindustrie erwartete das Heil 
von der Verstaatlichung, der „kleine Mittelstand, die kleinen Industriellen, Kaufleute und 
Rentiers, die Handwerker und Bauern“ (zit. nach Karl Marx, Kommunistisches Manifest, 
1848) suchten ihre Zuflucht vor dem von Marx prophezeiten Untergang in staatlicher Re-
gulierung, die das Parteiprogramm der NSDAP versprach. Nur der „Turm“ des Zentrums, 
Partei der katholischen Mehrheit in der Herrlichkeit Lembeck, überstand in der Weimarer 
Zeit mit 45 bis 48% der abgegebenen Stimmen die Krisen. Der Heimatbund konnte auch 
während dieser Krisenjahre den Heimatkalender herausgeben, wenn auch die Auflagenhö-
he für 1932 von 2.000 auf 1.500 reduziert werden musste.

Das Jahr 1933 ist infolge der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar auch 
für den Heimatbund der Herrlichkeit Lembeck zum Schicksalsjahr geworden. In diesem 
Jahr 1933 wurde der letzte Kalender für 1934 redigiert. Vorsitzender des Heimatbundes 
war nach der Pensionierung des Amtmanns Kuckelmann (1931) Dechant Vrey, Pfarrer in 
Altschermbeck. Er unterzeichnete das Geleitwort für das Jahr 1934, aber mit ihm unter-
zeichnete der von der NSDAP eingesetzte Parteigenosse Dr. Gronover, seit August 1933 
Bürgermeister der Stadt Dorsten und kommissarischer Bürgermeister für das Amt Her-
vest-Dorsten. Die Polarität von Tradition und „neuem Geist“ wird im Kalender für das 
Jahr 1934 deutlich.

VI. Die 1930er Jahre (2. Teil)
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Der Jahrgang 1934 wird durch ein „Morgenlied der neuen Arbeiter“ von Heinrich 
Lersch eingeleitet. Dieser vom Sozialismus zum Nationalsozialismus herüber wechseln-
de Arbeiterdichter legte 1933 ein Bekenntnis zum neunen Staat ab, so dass er zum Aus-
hängeschild für den „neuen Arbeiter“ werden konnte. Dem Einfluss der NS-Ideologie ist 
ferner die Aufnahme zweier Sprüche aus der Edda zuzurechnen, sie deuten das Thema 
des so genannten „Germanenerbes“ an. Erstmals kommt auch Hitler mit einem Zitat zu 
Wort, welches den Beitrag „Warum Rassenkunde?“ eröffnet. Dieses Kernthema der NS-
Ideologie ist auch in den Aufsatz „Sinn, Zweck und Bedeutung der Familienforschung“ 
eingebaut. Der Bericht „Deutsche Jugend zum Tag von Potsdam“ behandelt die Feier an 
der Wilhelm-Schule, die sich in die deutsch-nationale Tradition stellt. Der „Besuch der 
SA-Mannschaften in Rhade“ am 30. Juli 1933 nimmt den NS-Volkstumsgedanken auf: 
Insgesamt sind 7% des Kalenderinhalts von der NS-Ideologie bestimmt, das ist nicht viel, 
aber in der Thematik sehr typisch. Die 93% des Inhalts stehen in der Tradition der 1920er 
Jahre, aber das Prinzip der Überparteilichkeit ist durchbrochen.

Ebenso bemerkenswert ist auch, was in diesem Kalender weggelassen ist. Zunächst fällt 
das dürftige Geleitwort im Unterschied zu früheren Jahrgängen auf. Nur die notwendigs-
ten und selbstverständlichen Formalien sind aufgenommen: Darin zeigt sich das Mini-
mum, auf das sich die beiden Unterzeichner, der Vorsitzende Dechant und der Parteige-
nosse einigen konnten. Es fehlen dem Kalender der seit 1933 zeittypische Führerkult, die 
Preisrede auf die „neue Zeit“, die Verunglimpfung der „Weimarer Systemzeit“ und andere 
Topoi der NS-Propaganda. Deren Vermeidung ist auch als Ursache für das Fehlen eines 
Jahresberichtes über 1933 anzusehen.

Im Jahre 1934 wurde die Kalenderarbeit eingestellt, ein Jahrgang 1935 ist nicht mehr 
erschienen. Dechant Vrey und der Vorstand des Heimatbundes verweigerten die Mitarbeit 
bei der Umwandlung der Heimatbewegung und Heimatkunde in ein Mittel nationalsozia-
listischer Propaganda, sie widersetzten sich der Gleichschaltung. Dechant Vrey musste als 
katholischer Geistlicher öffentliche Ehrenämter niederlegen.

Der Weg nationalsozialistischer Infiltration, wie er sich im Kalender 1934 zeigt, nahm fol-
genden Verlauf. Der bereits bei der Gründung des Heimatbundes im Jahre 1922 genannte 
Dr. Glasmeier, Leiter der Fachstelle Geschichte im Westfälischen Heimatbund und der 
Fachstelle für die Beratung privater Adelsarchive im Provinzialverband, war schon früh 
der NSDAP beigetreten und wurde Geschäftsführer der Partei im Gau Westfalen-Nord; 
er war Mitglied der SS. In den Jahren 1927/28 lud er einen Prof. Dr. Eugen Fischer zu 
Vorträgen über Rassenfragen ein. Prof. Fischer hielt daraufhin auch Schulungskurse für 
Volksschullehrer im Westmünsterland. Auf diesem Wege gelangte die Rassenideologie in 
die Heimatkunde. Prof. Fischer war seit 1927 Gründungsdirektor des Berliner „Kaiser-
Wilhelm-Instituts für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik“. Die NS-Regie-
rung gebrauchte den prominenten Professor für ihre Rassenpolitik.

Bevor die geistige Gleichschaltung in der neuen NS-Kulturpolitik zwangsweise durch-
gesetzt werden konnte, waren nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 
1933 bereits die Parteien, ihre Kampfverbände und die Gewerkschaften als Machtkonkur-
renten beseitigt worden: vom 28. Februar (KPD-Verbot) bis zum 5. Juli (Selbstauflösung 
des Zentrums). Gleichzeitig sollten „positive“ Maßnahmen die Bevölkerung für die neue 
Politik gewinnen: 1. Mai als Feier-„Tag der Arbeit“ für die Arbeiterschaft; 21. März als 
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„Tag von Potsdam“ für die Konservativen; 22. März die Führerrede über das „Christentum 
als Fundament für deutsche Kultur und deutschen Staat“ und am 20. Juli der Abschluss 
des Reichskonkordates mit dem Vatikan, um die Loyalität der katholischen Bevölkerung 
zu gewinnen. Die Besetzung staatlicher Stellen und die Ausschaltung der Gegner durch 
das Gesetz „zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vollendeten die Machtergrei-
fung. Die Gleichschaltung der Medien erfolgte im September und Oktober 1933 mit den 
Gesetzen zur „Reichskulturkammer“ und über die „Schriftleiter“. Im Januar 1934 begann 
der Kulturkampf gegen das Christentum.

Der „Völkische Beobachter“, die Zeitung des Reichspropagandaministers, verkünde-
te am 17. Januar 1934 die neue NS-Kulturpolitik: „Gerade die Blutsfrage, den Mythos 
von Blut und Boden, werden wir bei der weltanschaulichen Aufklärung in den Vorder-
grund stellen.“ Am 29. Januar ernannte Hitler Alfred Rosenberg zum „Beauftragten für 
die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung 
der Partei und aller gleichgestellten Verbände sowie des Werkes Kraft durch Freude“. Ro-
senberg war der Verfasser des Buches „Mythos des 20. Jahrhunderts“ und Leiter des 1929 
gegründeten „Kampfbundes für deutsche Kultur“. Auf diese Entwicklung reagierten die 
deutschen katholischen Bischöfe zunächst einmal mit einer kircheninternen Warnung vor 
dem „Neuheidentum“. Die NSDAP unterband die kirchliche Öffentlichkeitsarbeit durch 
die Beschlagnahme des Fuldaer Hirtenbriefes (in Münster am 6. Juli 1934) und das Ver-
bot öffentlicher Betätigung der katholischen Jugend- und Standesvereinigungen (28. März 
1934). In Westfalen hatte bereits der Osterhirtenbrief (26. März 1934) des Bischofs von 
Münster, Graf v. Galen, über das Neuheidentum geradezu Begeisterung ausgelöst.

Inzwischen war der Westfälische Heimatbund mit „fliegenden Fahnen“ in das Lager 
der NSDAP übergelaufen. Die berufliche Abhängigkeit der Bediensteten des Provinzial-
verbandes von den Weisungen aus dem Innenministerium Preußens mag dabei eine Rolle 
gespielt haben. Hermann Göring hatte bereits als preußischer Innenminister unter den 
meist dem Zentrum angehörenden Beamten für Auswechselung durch Parteigenossen 
gesorgt und verkündet, er sei „zum Vernichten gekommen“. Der Vorstand des WHB er-
klärte am 21. März 1933: „Zweck und Arbeit des WHB (seien) den Leitlinien der neuen 
Regierung gleichgerichtet.“ Karl Wagenfeld trat am 21. April 1934 vom Vorsitz des WHB 
zurück, wie es hieß „aus gesundheitlichen Gründen“. Vor einem Beitritt zur NSDAP hatte 
ihn sein katholisches Bekenntnis bewahrt. Neuer Vorsitzender wurde der Landeshaupt-
mann Kolbow (seit 1921 Parteigenosse). Nach dem „Führerprinzip“ trug er den Titel 
„Landschaftsführer“. Am „1. Brachet“ (das ist 1. Juni) 1934 gab der Geschäftsführer des 
WHB Dr. Wilhelm Schulte im Auftrage des Landeshauptmanns Kolbow den „Eingliede-
rungsbefehl“ durch Rundschreiben weiter. Alle Vereine der Volkstumspflege mussten bis 
zum 15. Juni ihre Eingliederung in den zentral gelenkten „NS Reichsverband für Volkstum 
und Heimat“ (RVH; Landschaft Westfalen) beantragen. Eine Betätigung außerhalb des 
RVH wurde „nicht mehr geduldet“.

Dieser RVH war am 25. Oktober 1933 von Hitlers Stellvertreter Rudolf Heß zum 
Zwecke der Gleichschaltung gegründet worden. – Ob vom Heimatbund der Herrlichkeit 
Lembeck eine Beitrittserklärung oder die verlangte Fehlanzeige abgegeben wurde, ist nicht 
festgestellt. Der „Eingliederungsbefehl“ bedeutet das Ende für den Heimatbund.

Der Nationalsozialismus verfolgte das Ziel, die Geistlichen aus dem öffentlichen Le-
ben auszuschalten. Passivität wurde im Gegensatz zu Widerstand nicht verfolgt. Der Vor-
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sitzende und die Beteiligten haben dennoch respektablen Mut bewiesen, als sie sich der 
Gleichschaltung und Einvernahme durch das NS-Regime widersetzten. Wenn auch der 
Heimatbund für die Herrlichkeit Lembeck die Arbeit eingestellt hatte, so bestanden doch 
die Ortsvereine weiter, und der NS-Staat entließ das Heimatgebiet Herrlichkeit Lembeck 
nicht aus seiner totalen Lenkung. Im Juni 1936 verfügte der Landschaftsführer die Anglie-
derung der Herrlichkeit Lembeck an den Vestischen Heimatbund. Das Heimatgebiet Vest 
Recklinghausen unterstand dem Landrat Parteigenossen Ehrensberger. Er ließ über den 
Amtsbürgermeister Dr. Gronover die Vertreter der Ortsvereine zu einer Besprechung am 
12. Juni nach Wulfen einladen. Den Vertretern der Heimatvereine wurde klar gemacht, 
dass es für einen selbstständigen Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck infolge feh-
lender Zuschüsse keine Zukunft gebe, so dass man einem „Anschluss“ an den Vestischen 
Kalender zustimmte. Die vom Landrat lancierten Presseveröffentlichungen ließen keinen 
Zweifel daran, dass es nicht vorwiegend finanzielle Gründe waren, die zum „Anschluss“ 
führten, sondern „eine Geschlossenheit auf kulturellem Gebiet“, so die schön färbende 
Umschreibung der Gleichschaltung.

Infolge der Zusammenlegung führte der Vestische Kalender seit dem Jahrgang 1937 
den Untertitel „und Heimatkalender für die Herrlichkeit Lembeck“. Für ihre Beiträge war 
der Herrlichkeit ein Drittel des Umfangs zuerkannt worden, wovon jedoch nur mäßiger 
Gebrauch gemacht wurde. Der Kalender für das Jahr 1938 enthielt nur 8,5 von 124 Seiten 
Themen aus der Herrlichkeit, nämlich Sagen, Hausinschriften, Berichte über Kirchenbü-
cher und den Bergbau. Sehr distanziert und ganz anders als im Sinne der neuen Kulturpro-
paganda erschien in den folgenden Jahren über die Arbeit in den Ortsvereinen der Herr-
lichkeit nur ein einziges Mal ein Jahresbericht. Er ist in der „Vestischen Zeitschrift“ 1938 
abgedruckt. Der Geschäftsführer des Wulfener Vereins, Schwingenheuer, meldet in einer 
kurzen Notiz, dass Ausgrabungsfunde den örtlichen Heimatmuseen zugeführt wurden 
und in Wulfen ein Nikolauszug (!) stattfand.

Für das Jahr 1944 konnte angesichts der Mangellage im Kriege kein „Vestischer Kalen-
der“ mehr erscheinen. Infolge der Zusammenlegung mit dem „Westfälischen Heimatka-
lender“ erhielt dieser den Untertitel „Vestischer Kalender und Kalender der Herrlichkeit 
Lembeck“. Damit endet die Ausgabe von Heimatkalendern im militärischen Untergang 
des „Dritten Reiches“.

Rückschauend auf die 1920/30er Jahre sind die Heimatkalender wichtige Dokumente des 
kulturellen Lebens in der Herrlichkeit. In dieser größten Notzeit hielten die Mitarbeiter des 
Heimatbundes den Heimatkalender am Leben, und dieses Beispiel sollte ermutigen, falls 
einmal die Verpflichtung zu größerer Sparsamkeit an die Existenz des Kalenders rühren 
sollte. Im totalitären Staat ließ sich weder der Heimatbund noch ließen sich die Ortsver-
eine propagandistisch einspannen und für die NSDAP missbrauchen. Wer die Zeit miter-
lebt hat, weiß, dass ein festes ethisches Fundament und unabhängiger Mut dazu gehörten, 
sich dem Anspruch und Druck zu entziehen. Die Heimatbewegung in der Herrlichkeit 
Lembeck trifft der „Blut und Boden“-Vorwurf einer NS-Hörigkeit nicht. Das Beispiel für 
Zivilcourage soll in einer Zeit vorgestellt werden, in der Kollektivurteile über „Hitlers wil-
lige Helfer“ erneut gefällt werden.

Als die Stadt Dorsten im Jahre 1951 ihr 700jähriges Stadtjubiläum beging, wurde auch 
die Arbeit am Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck wieder aufgenommen. Der neu 
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zusammengetretene Heimatbund gab für 1952 den 11. Jahrgang heraus. Bis zum inzwi-
schen vorliegenden 58. Band gewann der Kalender an Vielseitigkeit. Geschichte, Gegen-
wart und zukünftige Entwicklung, Heimat und Welt verbinden inhaltlich Tradition und 
Moderne. Die kommunale Neugliederung des Jahres 1975 veränderte unter Einbeziehung 
der Stadt Dorsten auch den Titel: „Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck und der 
Stadt Dorsten“. 
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Aufstieg und Niedergang der Ritter von Hagenbeck

[Erstveröffentlichung: Heimatkalender der Herrlichkeit Lembeck  
und der Stadt Dorsten 68 (2009), S. 131-140]

Holsterhausen bietet ein Beispiel für die vielfältigen Wandlungen des sozialen Lebens in der 
Geschichte. Ihre Zeugnisse zeigen sich aber leider nicht mehr dem Auge. Wo nichts mehr 
zu sein scheint, bedeckt der Boden die Spuren von 2000 Jahren. Der Besucher schreitet 
ohne Wissen hinweg über die Lager der Römer, die Siedlung der Germanen, die Burgstätte 
der Ritter, über den Acker der Bauern und das Streb der Bergleute. Es ist das Abenteuer der 
Wissenschaft, diese Geschichte in archäologischen Ausgrabungen und Archiven wieder zu 
entdecken. – Unter Sträuchern und Dornen schlummerten um 1900 die Ruinen der Burg 
Hagenbeck: „ein Dornröschenschloß“ abseits der „industriellen Gegenwart“.1 Viele Fra-
gen, viele Rätsel wurden auch in den Heimatkalendern erörtert und harren der Lösung.

Um 1150 verzeichnet das Güterregister der Abtei Werden „in Hagenbeke“ zwei Höfe 
mit ihren Inhabern Gerhardus (späterer Hofname Dudinc) und Henricus, sowie ihre Ab-
gaben an den Grundherrn.2 Diese Höfe waren bereits mehrere Jahrhunderte im Besitz des 
Klosters Werden, aber erstmals werden sie um 1150 unter dem neuen Namen „Hagen-
beck“ registriert. Die Neugründung eines namengebenden Schultenhofes für die Bauern-
schaft „Hagenbeck“ steht wohl im Zusammenhang mit den Grafen von Dahl, deren Gü-
terverzeichnis von 1188 Dahler Besitz im Kirchspiel Hervest nachweist. – Die Burg Dahl 
auf dem rechten Lippeufer bei Bork wurde von Erzbischof Philipp (1167-1191) als Kölner 
Eigentum erworben. Bis zur Abpfarrung 1443 gehörte Hagenbeck in die Pfarrei „Herves-
te“. – Es handelt sich bei „Hagenbeck“ um ein aus der allgemeinen Mark ausgegliedertes 
größeres Areal an der „Bieberbeke“, dem späteren Hagenbecker Mühlenbach. Er entwäs-
serte vor der Grundwasserabsenkung im 20. Jahrhundert aus dem „Holsterhauser Brok“ 
in die Lippe. 1217 tritt erstmals als adeliger Zeuge „Gerhardus de Hagenbecke“ anlässlich 
einer Güterübertragung an das Kloster Marienborn auf.3 Der Adel nannte sich allgemein 
seit dem 12. Jahrhundert nach seinem Burgort.

Seit 1302 nimmt die Überlieferung von Personen des Namens „von Hagenbeck“ in 
zahlreichen Urkunden der Bischöfe von Münster zu.4 In der Regel handelt es sich um 
Zeugen in Güterangelegenheiten. 1311 beträgt die Verpflichtung der „Brüder von Hagen-
beck“ aus Lehnsgütern gegenüber der Äbtissin und dem Konvent des Klosters Marien-
born in Coesfeld 30 Mark.5 1314 und 1315 sind als Zeugen die Knappen Hermann und 
mehrfach Tilmann bekannt.6 Tilmann hat ab 1317 den Rang des Ritters. Bedeutender ist 
Dietrich von Hagenbeck. Am 17. April 1336 wird ihn Bischof Ludwig II. (1310-1357) in 
den Rat für das Stift Münster berufen. – Dietrich nimmt 1314 als Zeuge und Bürge beim 
Ausgleich des Bischofs mit den Gebrüdern Wolf von Lüdinghausen teil. Das Bündnis, das 

1 Laukemper (1930).
2 Kötzschke (1906), S. 226.
3 WUB III, Nr. 117.
4 WUB VIII, Nr. 72.
5 WUB VIII, Nr. 655.
6 WUB VIII, Nr. 873, 874, 875, 970, 971, 975, 1191, 1259, 1271, 1340.
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am selben Tage (30. März) zwischen den Teilnehmern geschlossen wird, soll sich nicht ge-
gen verschiedene, namentlich genannte westmünsterländische Adelige richten. Zu diesen 
gehören auch „Tilmann von Hagenbecke und seine rechten brüdere“.

Die Familienzusammenhänge zu klären, ist hier nicht beabsichtigt; sie sind u.a. wegen 
der Traditionsnamen nicht immer deutlich. Bemerkenswert fällt auf, dass im Laufe des 
ganzen 14. Jahrhunderts die Hagenbecker über mehrere Generationen immer im Famili-
enverband erscheinen. Auf der Burg lebt eine Mitbesitzergemeinschaft. Die Burg ist eine 
Familienburg. Der Erbgang in jedem der zwei Zweige erfolgt nach dem Erbteilungsrecht.

Ein Zweig der Hagenbecker, ich nenne ihn den „älteren“ nach ihrem Repräsentanten 
„Johann de olde“, ist im Besitz münsterscher Burglehen. Da Johann de oldes Erbe 1364 
geteilt wird, liegt sein Tod vor dem 16. März 1364.7 Auf ihn folgen seine Söhne Diederik 
und Wessel. Letzterer wird Besitzer der Burg seit 1364, gestorben ist er um 1400. In der 
nächsten Generation folgen als Erben Wessels Kinder Johann und Woltera, durch deren 
zweite Heirat die Burg nach 1400 an das Haus von Heyden kommt.

Gleichzeitig lebt in der Burg neben dem älteren der jüngere Zweig des „Johann de jon-
ge“. Er ist der Sohn Everhards und Neffe von Johann de olde. Urkundlich ist er 1338 Mit-
besitzer der Burg und anhängender Rechte.8 Verheiratet ist er in 2. Ehe mit Lutgard von 
Holte. Er stirbt vor dem 25. Juni 1383, denn an diesem Datum teilen sich seine Erben den 
väterlichen Besitz.9 Als Nachfolger und Erben treten von seinen acht Kindern Diederik, 
Henrik, Anthonis und Cunigunde und sein Enkel Bernd auf.

Die Beziehungen zwischen den Hagenbeckern und dem Bischof von Münster werden 
am 23. Juni 131510 durch einen Lehnsvertrag näher geregelt: „Bischof Ludwig bekundet 
unter Zustimmung des Domkapitels für 150 Mark münsterscher Denare von den Knap-
pen Everardus und Tilmann von Hagenbeck im Einverständnis mit deren Erben die Burg 
(„castrum“) Hagenbeck mit ihren Vorburgen („suburbium“) und allen Gräben („fossatum“) 
gekauft zu haben. Er überträgt die Burg den zwei Verkäufern zu Lehen. Nach ihrem Tode 
sollen ihre Erben vom Bischof von Münster belehnt werden“ etc. Diese Urkunde öffnet 
einen Blick auf die Burg und die Rechtsstellung der Ritter von Hagenbeck. Es ist ein 
Kaufvertrag mit gegenseitigen Bindungen. Die Übergabe der Burg in das Eigentum des 
Bischofs von Münster und die Gewährung der Besitzrechte für die Inhaber kennzeichnet 
die Hagenbecker als Dienstleute, Ministeriale des Bischofs. Das Lehnsverhältnis ist ein ge-
genseitiger Schutzbund, der dem Burgbesitzer die vererbliche Nutzung der Burg und den 
Schutz des Lehnsherrn garantiert. Dafür übernehmen die Lehnsleute die Beistandspflicht 
gegenüber dem Bischof, seinen Vasallen und Verbündeten („amici“). Die Burg wird damit 
ein „Offenhaus“ für den Landesherrn. Er erhält das Recht, ein Haus in der Vorburg („in 
proximiore suburbio“) für seine Zwecke bauen zu dürfen und für sich und seine Nachfolger 
die Burg als Verwaltungssitz für seine Beamten („officiati“) und auch als befestigten Platz 
(„castrum“) gegen Feinde zu nutzen, wenn und so oft wie es nötig erscheint. Soweit der 
Inhalt der Urkunde. – Der Bischof zahlt die Kaufsumme von 150 Mark in Raten; denn am 
10. Januar 1317 quittieren der Ritter Tilmann und seine Brüder, die Knappen Johannes 

7 StAM, Archiv Landsberg-Velen, Dep. Hagenbeck, Repertorium A Nr. 450, Urkunde Nr. 23.
8 Lacomblet, Urkundenbuch III (1852), Nr. 323.
9 StAM, Archiv Landsberg-Velen, Dep. Hagenbeck, Urkunde Nr. 40.
10 WUB VIII, Nr. 970, Nr. 971.
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und Everardus, den Empfang von 50 Mark münsterscher Denare wegen der Verpflichtun-
gen, die der Bischof mit dem Erwerb Hagenbecks eingegangen war. Der Bischof hat dafür 
ein Darlehen aufgenommen.

In der Folgezeit ist es nicht zum Bau des Hauses gekommen, und auch über eine Verwen-
dung als Verwaltungssitz eines bischöflichen Beamten oder im Kriege durch den Bischof 
von Münster gibt es keine Nachricht. Die Erwähnung der Vorburg im Zusammenhang mit 
den „gesamten Gräben“ und dem „Burgtor“ bezeugt eine größere, mit Wällen und Gräben 
befestigte Fläche („area“). Der Kaufpreis von 150 Mark scheint auf einen Standardpreis für 
Ministerialenburgen zu deuten, jedenfalls ist er sehr viel geringer als für die Burg der Edel-
herren von Ringenberg (nördlich Wesel, heute Stadtteil von Hamminkeln) an der Issel, die 
Bischof Otto II. von Münster im Jahre 1257 für 270 Mark gekauft hatte. – Den Rittern 
wird die Burg als ein Offenhaus zu einem rentierlichen Besitz.

Aus der nur lokalen Bedeutung gerät die Burg in der Folgezeit in das Interesse der Ter-
ritorialpolitik an der unteren Lippe. Die politische Situation im Herzogtum Sachsen hatte 
sich seit 1180 grundlegend verändert. Heinrich der Löwe, letzter Herzog von Westfalen, 
Engern und Ostfalen, verlor auf dem Reichstag zu Gelnhausen wegen verweigerter Hee-
resfolge seine Herzogsrechte. Herzog in Westfalen wurde der Erzbischof von Köln südlich 
der Lippe, nördlich des Flusses der Askanier Bernhard von Anhalt. Dieser konnte seine 
Ansprüche nicht durchsetzen, so dass Bischof Hermann II. von Münster und seine Nach-
folger im Bischofsamt die Landeshoheit wahrnahmen. Diese beruhte auf dem Erwerb von 
Grundbesitz und öffentlichen Rechten: Gogerichten, Grafschaften, Burgen (wie Ringen-
berg und Hagenbeck) und Städten. Das Land nördlich der Lippe mit den Burgen Lembeck 
und Hagenbeck und der Stadt Coesfeld (Stadtrecht 1197) ist infolgedessen münsterisch, 
„das Land zu Recklinghausen und Dorsten“, auch das „Vest“ (Gogerichtsbezirk) genannt, 
südlich der Lippe jedoch kölnisch (beide bis 1803). Bischof Ludwig II. von Münster und 
Erzbischof Heinrich II. von Köln schließen am 29. Oktober 1322 einen Vertrag über Lan-
desburgen und Übergänge an der Lippe, „die unsere Bistümer („diozeses“, hier politisch i.S. 
von Länder) trennt.“11 In diesem Grenzwinkel zwischen den Interessen der Länder Köln, 
Münster und Kleve liegt die Burg Hagenbeck.

Besitzer der Burg Hagenbeck nach 1315 sind „Johan de olde“, und sein Neffe (Everards 
Sohn) „Johann de jonge“. In dieser Zeit ab 1338 gelangen die Ritter von Hagenbeck zu 
größerer Bedeutung, aber auch in Konflikte. Johann de jonge verbindet sich mit den Gra-
fen von Kleve, die eine erfolgreiche Territorialpolitik auch rechtsrheinisch betrieben.

Die Grafen von Kleve hatten 1241 Wesel das Stadtrecht verliehen. Die Stadt wurde 
nach Köln die bedeutendste am Niederrhein. Zum Amt Wesel gehörten 1241 die rechts-
rheinischen Gerichte, darunter Drevenack und (Neu-)Schermbeck. In Dorsten war mit 
der Stadtrechtverleihung durch den Erzbischof von Köln im Jahr 1251 die klevische Vog-
tei beendet. Jedoch hatte Graf Dietrich VIII. (1275-1305) im sogenannten Zollkrieg die 
Stadt besetzt (1301-1306); die dauernde Besitznahme der Stadt Dorsten gelang den Kle-
vern allerdings nicht. Aber gegenüber dem Bischof von Münster vermochten sie ihre Herr-
schaft zu erweitern. Graf Otto von Kleve (1305-1310) und sein Nachfolger Graf Dietrich 
IX. (1310-1347) haben die Burg Ringenberg aus dem früheren münsterschen Lehen in 
Eigentum erworben und mit weiteren Rechten in den Kirchspielen Dingden und Brünen 

11 WUB VIII, Nr. 1607.
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vereinigt. Graf Dietrich erwarb 1335 von Menzo von Heiden die Freigrafschaft Heiden 
mit Gerichtsstühlen zu (Alt-)Schermbeck, Erle, Raesfeld, Wulfen und Hervest für 100 
Mark in Pfandschaft, ferner die Gerichtsrechte in Holten von den Rittern von Berghe 
(Motte wüst: Ringwall südöstlich von Hünxe) und 1338 in Gahlen und Hünxe von den 
Herren von Stecke. Ritter Bernt von Asbeck übertrug seinen gesamten Güterbesitz in Dre-
venack, Hünxe, Gahlen und Kirchhellen auf die Grafen von Kleve. Diese fassten die Rech-
te nördlich der Lippe im neu eingerichteten Amt Wesel-Schermbeck zusammen. – Vom 
Erzbischof Walram von Köln (1332-1349) wurde die Entwicklung nördlich der Lippe als 
Bedrohung angesehen, so dass er 1334 die Stadt Dorsten zur Fertigstellung ihrer Befesti-
gung mahnte.

Während dieser Ausdehnung Kleves kommt auch Hagenbeck unter den Einfluss der 
Klever Grafen. Graf Dietrich erhält 1338 die Burg Hagenbeck als Offenhaus von Johan 
de jonge.12 Der Vertrag sieht ausdrücklich vor und berücksichtigt damit den Vertrag von 
1315, diese Öffnung solle sich nicht gegen den Bischof von Münster richten. Dazu kauft 
(7. April 1338) Graf Dietrich von Johann von Hagenbeck die Holzgrafschaft (Gericht) in 
der Emmelkämper Mark, die in Zukunft als Lehen im Besitz Hagenbecks ist. Johann von 
Hagenbeck besitzt die Fischereirechte in den Meren zu Schermbeck-Bricht (das sind die 
Altarme der Lippe im heutigen Naturschutzgebiet Lippeaue). Auch diese Rechte überträgt 
Johann an den Grafen von Kleve (4. April 1338) und erhält sie als Mannlehen zurück. Als 
Grenze ihrer Wald- und Wildbannrechte nennen die zu Herzögen aufgestiegenen Grafen 
später: „Dit syn de palinge [wörtlich Pfähle, hier Grenzmarken] myns g.h. wiltbaene up den 
Braeme in den lande van Dinslaeken (wozu das Amt Schermbeck nun gehört), dair die be-
gint ten irsten in is geschreven mit des rentmeisters boeken to Dinslaeken: Primo so geit sy an 
die Langefoirt gelegen vur Dorsten ind gat vort die beke up [den Hammbach aufwärts] oven 
gen Winvoirt [Wienbach] ind vort van den Winfoirt tuschen Hanxloe [Schulte Huxel in 
Erle] ind Raede [Rhade] vort angen Akolk; dair dat kerspel van Raesfelde üver die Hoemer-
heide an die Quernebeke an die Ahe [Bocholter Aa] und Boelenkolke by Bocholte.“ [e nach 
Vokal ist Dehnungs-E.]

Johann de jonge greift die Politik der Klever Ausdehnung zu seinem Vorteil auf. Durch 
ihn wird Hagenbeck jedoch auch in die kriegerischen Auseinandersetzungen im dama-
ligen Europa verwickelt. Im Jahre 1339 beginnt mit der Belagerung von Cambrais der 
Hundertjährige Krieg um die Krone Frankreichs (bis 1453), auf die der englische König 
Anspruch erhebt. König Eduard III. von England (1327-1377) steht im Bund mit dem 
Kaiser und niederrheinischen Fürsten, darunter dem Herzog Rainald II. von Geldern, 
einem Schwager Eduards III. Rainald II. von Geldern hatte sein Herzogtum gegen den 
Bischof von Münster um das Achterhoek (mit den Städten Dinxperlo bis Winterswijk) 
vergrößert, und mit umfangreichen niederländischen Besitzungen hatte Geldern so beson-
deres politisches Gewicht am Niederrhein. Johann von Hagenbeck de jonge steht im Lager 
gegen den Herzog von Geldern. Dieser schickt sein Kriegsvolk gegen die Burg Hagen-
beck. Wegen des angerichteten Schadens kommt es zu einem Vergleich mit Johann dem 
olden als unbeteiligtem Mitbesitzer. Im Vertrag vom 2. August 1340 erklärt Johann de olde 
sich als entschädigt. Er erklärt ferner, 80 Mark erhalten zu haben und ein Lehnsmann des 
Herzogs geworden zu sein, dem er Treue gelobt habe. Seinen Anteil an der Burg wird er 

12 Lacomblet, Urkundenbuch III (1852), Nr. 323.
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als Offenhaus dem Herzog von Geldern gegen seine Feinde öffnen, ausgenommen gegen 
den Bischof und das Kapitel des Stiftes Münster. Diese Abmachung gilt, solange der Krieg 
dauert, darin der Herzog gegen Johann (de jonge) von Hagenbeck begriffen ist. Johann 
de olde versichert, dass von seiner Burg dem Johann (de jonge) und seinen Leuten, die 
Feinde des Herzogs sind, keine Hilfe gewährt wird. Johann de olde hat beschworen, dass 
er die Burg, „dat overste hus ende allet dat darbinnen beplancket ende begrepen is, et sy mijn 
off Janss“, während der Dauer des Krieges so bewahren werde, dass Johann (de jonge) und 
seine Helfer davon keinen Nutzen haben sollen. – Dieser „Brief “ lässt viele Fragen zu dem 
Krieg und der Rolle Johanns des Jungen offen. Aber 1341 wird der Friede zwischen dem 
Kaiser und Frankreich und 1343 ein Waffenstillstand zwischen England und Frankreich 
im europäischen Kriege geschlossen.

Johann de jonge hat in der Folgezeit die Beziehungen zur Klever Lehnsherrschaft ver-
stärkt. 1344 ist er Lehnsinhaber zweier Höfe in Schermbeck-Bricht.13 Als nach dem Tode 
des Grafen Dietrich VIII. dessen Sohn Graf Johann (1347-1368) die Nachfolge antritt, 
erneuert Johann de jonge das Öffnungsrecht der Burg Hagenbeck für den Klever Grafen. 
Er nennt den Grafen „minen liven heren“ und bekennt sich damit als Lehnsmann Kleves. 
Johann de jonge wird Amtmann im Klever Amt Schermbeck; als solcher ist er für die Jahre 
zwischen 1354 und 1365 nachgewiesen. 1351 erscheint das Wappen mit den drei Ringen 
im Verhältnis 2: 1, das später Wappen der Gemeinde Holsterhausen wird.

Johann de jonge vermehrt die Hagenbecker Besitzungen und Rechte in der Herr-
lichkeit Lembeck und überwiegend in der Klever Grafschaft beiderseits der Lippe. Am 
3. April 1347 kauft er von Rotger von Galen und seiner Frau einen „Kamp opper Vort 
to Hagenbeke“.14 Weitere Rechtsgeschäfte tätigt er 1350 (27. Januar) mit dem Kauf von 
sieben Eigenhörigen von Sweder von Ringenberg vor dem klevischen Richter zu Hünxe, 
ferner von 10 Eigenhörigen vor dem Gericht zu Wesel. Von demselben Sweder erwirbt 
Johann 1355 Rechte am Werdener Gut „thon Hulzen“. In Hünxe kauft Johann de jon-
ge 1358 (19. Dezember) vom Knappen Johan van den Berghe alle Rechte in der Hünxer 
Mark und im Kirchspiel Hünxe und an der „Roggervoert“.15 Es folgt 1361 (13. Juli) der 
Erwerb des Gutes „thon Ghevekensteyne“ mit den (klevischen) Lehen, die ursprünglich 
Johan van den Berghe hatte. – Erwerbspolitik und Burgenbau erfordern neben rechtlichen 
Grundlagen erhöhte Einkünfte und Arbeitskräfte. Die Klever Dienste und die Ankäufe 
von Eigenleuten bilden für alles die notwendigen Voraussetzungen. Darüber hinaus ist z.B. 
die Verpachtung des Steinbruchs in der Emmelkämper Mark an die Stadt Dorsten eine zu-
sätzliche Finanzquelle. Mit der Ansiedlung der neuen Arbeitskräfte im Jahre 1350 entsteht 
das Dorf Holsterhausen.

Auf dem Bischofsstuhl zu Münster war auf Bischof Ludwig im Jahre 1357 Adolf von 
der Mark (1357-1363) gefolgt. Er war der Bruder des mächtigen und bedeutenden Grafen 
Engelbert III. (1347-1391) von der Mark (Grafschaft südlich der Lippe von Hamm bis Lü-
nen und beiderseits der Ruhr). Graf Engelbert III. setzte sich zur Festigung der Macht des 
Hauses Mark im Bistum seines Bruders Adolf ein. Die politische Lage des Stiftes Münster 
nach außen und innen war nach dem Tode Herzog Rainalds II. 1343 durch Auseinander-

13 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Marienthal, RH 1 Bl. 131a.
14 StAM, Archiv Landsberg-Velen, Dep. Hagenbeck, Urkunden Nr. 5, Nr. 7, Nr. 9.
15 StAM, Archiv Landsberg-Velen, Dep. Hagenbeck, Urkunden, Nr. 14, Nr. 17.
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setzungen um die Erbfolge und Herrschaft im Herzogtum Geldern bestimmt, in deren Ver-
lauf es am 25. Mai 1361 zur Entscheidungsschlacht kam. Außer den Grafen und Herzögen 
der Nachbarterritorien, war auch der münsterische Stiftsadel beteiligt. Bischof Adolf und 
sein Bruder Graf Engelbert III. bekämpften gemeinsam die Abtrünnigen im westfälischen 
Stiftsadel. In diese Auseinandersetzungen war auch die Burg Hagenbeck verwickelt. Damit 
bricht auch das Gericht über Johann de jonge von Hagenbeck herein.

Aus Rechnungsauszügen der Abtei Werden16 ergibt sich, dass Hagenbeck zum Streitfall 
wird, und wegen der Abgelegenheit dieser Quelle, blieben die Ereignisse bisher unbekannt. 
Der Abt ist als Lehnsherr des Lehnsmanns Johann von Hagenbeck für die Werdener Güter 
beteiligt. Graf Engelbert ist der Schutzvogt der Abtei Werden. Für den 11. Juli 1361 wird 
überliefert, dass der Abt wegen zu treffender Beschlüsse gegen Hagenbeck zum Grafen 
von der Mark reist. Am 7. Dezember 1361 befinden sich Abt, Propst und Schatzmeister 
des Klosters Werden in Hörde und Westhofen beim Grafen Engelbert wegen der Strei-
tigkeiten („guerrrarum“) mit Hagenbeck. Die Verwendung des Wortes „guerra“ im Plural 
deutet auf militärische Auseinandersetzungen hin. Tatsächlich belagerten am 11. März 
1362 der Graf mit Beteiligung des Abtes die Burg Hagenbeck, indem sie diese mit einem 
Wall einschlossen („cum comes de Marca et dominus meus circumvalassent Hagenbeke“). Die 
Burg ist offenbar an Graf Engelbert übergeben worden, denn Johann de jonge gerät in die 
Gefangenschaft des Grafen von der Mark. Die Burg Hagenbeck überträgt Graf Eberhard 
nach einer Urkunde vom 31. Mai 1362 an Wessel von Hagenbeck als erbliches Burgle-
hen.17 Dieser Wessel ist einer der drei Söhne (Wessel, Dietrich und Frederick) des Johann 
de olde, also aus der Verwandtschaft, aber aus dem anderen, dem „älteren“ Zweig. Graf 
Eberhard handelt damit im Sinne und sicher auch im Auftrag des Lehnsherrn, nämlich 
des Bischofs von Münster, indem er Haus Hagenbeck mit einem neuen, aber legitimierten 
und unbelasteten Nachfolger besetzt. In der Folge ergibt sich aus dem Umstand, dass ein 
Bote mit Briefen des Grafen Eberhard am 24. August 1362 nach Hagenbeck und Lembeck 
gesandt wird, dass der Streit nicht beendet ist.18 Haus Lembeck ist seit 1324 Inhaber des 
Gogerichts und damit das zuständige Ministerialengericht. Ein Jahr später, am 13. August 
1363, ritt der Werdener Güterverwalter (der Kellner) abermals nach Dorsten, Lembeck 
und Schermbeck wegen der gerichtlichen Untersuchungen („iudicia“) gegen Johann von 
Hagenbeck. Dieser Johann ist der enteignete „Johann de jonge“, der nun zivilrechtlich in 
Lembeck um seine Besitzrechte streitet.

Inzwischen teilen am 16. März 1364 die beiden Brüder Wessel und Dietrich unter sich 
das väterliche Erbe des verstorbenen Johann de olde.19 Wessel erhält Haus Hagenbeck und 
die Fischerei in der Lippe („zwischen Dorsten und dem Loe“, 2 km von Hagenbeck lippeab-
wärts gelegen) und alles väterliche Gut auf dem Braem („zwischen Dülmen und Hagenbeck 
und Borken und Hagenbeck“, kirchliche Lehen). Dietrich erhält den Hof zu Havixbeck und 
alle Güter jenseits von Dülmen und Borken und im Kirchspiel Havixbeck. Als Siegel hängen 
an: das hagenbecksche Wappen mit den drei Ringen und das Siegel Dietrichs von dem Berg, 
ein fünf Speichen enthaltendes Rad. Beide Linien Hagenbeck sind in den nächsten Jahren 

16 Kötzschke (1917), S. 28 Nr. 132, S. 30 Nr. 168, S. 31 Nr. 194, S. 38 Nr. 25.
17 StAM, Archiv Landsberg-Velen, Dep. Hagenbeck, Urkunden Nr. 22.
18 Kötzschke (1917), S. 34 Nr. 32.
19 StAM, Archiv Landsberg-Velen, Dep. Hagenbeck, Urkunden Nr. 23.
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mit Gütergeschäften in Nähe der Burg tätig: Wessel von Hagenbeck löst am 28. September 
1367 eine Kornrente von hagenbeckschen Gütern (darunter tor Lune) ab, und Johann von 
Hagenbeck kauft am 5. Februar 1368 Land „in den Wydowe“ im Kirchspiel Gahlen.20

Aber die umstrittene Frage nach den Besitzrechten zwischen beiden Linien der Ritter 
von Hagenbeck wird erst nach 11jährigem Rechtsstreit durch einen Vergleich geklärt; denn 
am 1. Juli 1373 gibt es vor dem Richter Hinrich Wyssinck zu Lembeck zwei Verträge zu 
den Hagenbecker Besitzrechten.21 Die beiden Verträge widersprechen sich, sofern man sie 
nicht als wechselseitige Zugeständnisse ansieht. Die späteren besitzrechtlichen Vorgänge 
belegen jedoch, dass beide Zweige wieder Besitzer der Burg sind. – Johann von Hagenbeck 
de jonge, seine Ehefrau Lutgard und deren Kinder Dyderich, Hinrich und Koynygunt ver-
zichten auf alle Rechte zugunsten von Wessel van Hagenbecke auf „den Berg, auf dem das 
Haus des alten Johan von Hagenbeck stand, und den obersten Berg innerhalb des Walles und 
Grabens, wo jetzt des jungen Johanns Haus liegt, desgleichen den Wall, der von der Brücke 
und Johanns Haus bis an den Rennebaum geht, wo des Hundes Haus stand, zwischen dem 
Spike [?] und der Lippe und den zwei Bergen.“ Desgleichen verzichten Johann und Diderich 
von Hagenbeck zugunsten Wessels von Hagenbeck und Johanns von Hagenbeck (Wessels 
Sohn) auf die Fischerei in der Lippe und anderswo. Andererseits verzichtet Wessel zusam-
men mit den berechtigten Mitgliedern seiner Familie auf das Grundstück mit Johanns 
Haus und den Hof „Dodyng“. Die Fischereirechte in der Lippe bleiben Gemeinschaftsbe-
sitz: „Vor dem Gericht in Lembeck, den Gerichtsleuten und dem Richter Heinrich Wyssing 
verzichten Wessel von Hagenbeck, seine Frau Grethe und seine Kinder Johann, Heinrich und 
Elisabeth auf alle Rechte am ganzen Berg, auf dem das Haus Johanns des Jungen von Hagen-
beck steht, auf die Brücke, die von dessen Berg geht, auf den Wall, der von der Brücke bis an 
den Rennebaum geht, wo das Haus des Hundes stand; diese liegen zwischen dem beschlosse-
nen Werth und den zwei Bergen; außerdem auf den Hof Dodyng und alles vor dem Haus zu 
Hagenbeck; es sei Holz, Feld oder Weide. Sie werden darauf auch künftig keinen Anspruch 
mehr erheben und Johann und seinen Sohn Dietrich deswegen nicht verklagen. Johann, Diet-
rich und Wessel von Hagenbeck sind rechte Erben der Fischerei zu Hagenbeck in der Lippe, 
den Meren und in den um Hagenbeck gelegenen Gräben. Sie und ihre Knechte können dort 
jederzeit fischen. Die Aussteller werden Johann und Dietrich dort nicht behindern. Es siegeln 
Wessel sowie seine Söhne Johann und Heinrich.“ – [ Jüngere (rückdatierte) Urkunde?]

Über diesen Teil des Besitzes kommt es zwischen den Nachkommen Johanns des jun-
gen, nämlich den Brüdern Thonys und Henrik und ihrem Neffen Bernd am 25. Juni 1383 
erneut zu einem Erbteilungsvertrag.22 Thonys verzichtet auf seinen Anteil an der Burg.

In der Folgezeit verkaufen die drei genannten Hagenbecker mehrere Güter vor dem 
Gericht zu Lembeck, so 1385 die Brüder Henrik und Thonys und ihre Frauen das Gut to 
den Loe mit der aufsitzenden Familie, Bernd und seine Frau Gosteke verkaufen 1391 ihre 
Anteile an Höfen in Hagenbeck und Schermbeck. Von ihnen erwirbt auch die Stadt Dors-
ten die Hälfte am Hof Hagenbeck und am Holzgericht zu Emmelkamp. So geht es mit den 
Güterverkäufen und Verpfändungen bis 1406 weiter.

20 StAM, Archiv Landsberg-Velen, Dep. Hagenbeck, Urkunden Nr. 31, Nr. 32.
21 StAM, Archiv Landsberg-Velen, Dep. Hagenbeck, Urkunden Nr. 37.
22 StAM, Archiv Landsberg-Velen, Dep. Hagenbeck, Urkunden Nr. 40, 41, 44, 45, 47, 49, 53, 54, 56, 

59, 61, 73.
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Von den Nachkommen der älteren Linie von Hagenbeck aber bleibt deren Besitz in der 
Hand der Tochter des Wessel, namens Woltera. Sie ist 1403 mit Wennemar von Heyden ver-
heiratet. In diesem Jahre belehnt Abt Spiegelberg Wennemar und seine Frau Woltera mit den 
Werdener Gütern.23 Wennemar bringt nach dem Tode seines Schwiegervaters Wessel von 
Hagenbeck die durch Erbschaften, Verkäufe und Verpfändungen zerstreuten Hagenbecker 
Besitzungen wieder zusammen. Er verkauft dafür Güter im Raume Borken und Winterswijk.  
Zuletzt kauft er 1428 von Anthonius von Hagenbeck noch das Gut Moorbrinck in Gahlen 
und das Erbe auf dem Eygen in Hiesveldt. Am 4. August 1443 gründet Wennemar mit Ge-
nehmigung des münsterschen Bischofs Heinrich von Moers im Dorf Holsterhausen mit der 
bereits bestehenden Antoniuskapelle und dem Friedhof die Pfarre Holsterhausen.24 Weni-
ge Jahre darauf stirbt er und wird von seinem Sohne Wennemar jr. („de jonge“) beerbt.

Die verwickelte besitzrechtliche Geschichte der Familienburg Hagenbeck bietet in den 
Verträgen von 1315 bis 1373 eine Vorstellung von der Burg: Es gibt einen „Berg“, auf dem 
das Haus des älteren Johann stand. W. Stahlhacke hat die Motte nach den örtlichen Be-
funden lokalisiert.25 Statt „Berg“ würde man heute „Hügel“ sagen, als Erhöhung aus der 
Lippeaue gesehen, eine Wurt oder Warf. Nach den Urkunden von 1315 und 1340 ist diese 
die ältere Burg mit einem Burgtor, mit hölzernen Palisaden auf Wällen und von Gräben 
umgeben. Dieser Typ der „Motte“ kommt auch wüst in Hervest und in Hünxe vor (dort 
liegt die am besten erhaltene Wallanlage am Niederrhein, Außenmaße des Grabens 310 
mal 260 m, Höhe des Hügels 7 m, Durchmesser 40 m, ehemaliger Sitz der Herren von dem 
Berge). [Im Modell rekonstruiert ist die Motte und Burg für Horst an der Emscher.] Diese 
Hügel waren mit hölzernen Wohntürmen bebaut.

Ein Neubau, errichtet von dem jüngeren Johann, liegt auf einem höheren Hügel inner-
halb eines von Wall und Graben umgebenen Areals. Eine Brücke führt vom Hause über 
diesen Graben. Ein weiterer äußerer Wall umgibt eine „Vorburg“ und umschließt die bei-
den Wohnhügel auf der nördlichen Inselterrasse der Lippe. Nach dem Augenschein im 
Gelände liegt die ganze Burganlage in einem früheren Lippe-Mäanderbogen. Dessen bis 
heute regelmäßige Form deutet auf eine künstliche Nachbesserung als Außengraben hin. 
Die neue Burganlage des jüngeren Johann ist als moderne Steinburg entstanden. Dies er-
gibt sich aus dem Erwerb von zahlreichen Arbeitskräften und dem damaligen Vorhanden-
sein eines Steinbruchs in der Emmelkämper Mark.

Die Verkaufsurkunde des Heinrich von Hagenbeck (Sohn des Johann de jonge) an 
Wessel von Hagenbeck im Jahre 1391 (1. August) vor dem Freigericht nennt den Grund-
besitz bei der Burg, der gemeinhin „die Hovestatt“ genannt wird. Verkauft werden: „das 
halbe Haus Hagenbeck mit Fischerei, Gräben, Wällen, Heuland und Weide dieseits (west-
lich) der Beverbeke: der Crusenkamp, die Burgwysch, die Meinewysch, die Krummeryt, die 
Hasseleye, das Lambertes Kempken, die halb Wydow mit Ausnahme des Goer und die Dry-
sche unterhalb des Crusenkamp an der Lippe gegen das Loe, der halbe Schafscamp, das halbe 
Holzgericht von Emlichen, das halbe Holzgericht von Hervorste, die Hälfte des Gutes Do-
dinc.“ Es handelt sich hierbei um den Erbanteil aus der Linie Johanns de jonge, so dass der 
Grundbesitz nun vereinigt ist.

23 StAM, Archiv Landsberg-Velen, Dep. Hagenbeck, Urkunden Nr. 63.
24 StAM, Archiv Landsberg-Velen, Dep. Hagenbeck, Urkunden Nr. 161.
25 Stahlhacke (1982).
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Das heutige Interesse gilt den Flurnamen, die sich einigermaßen lokalisieren lassen, die 
aber bis auf den „Schafskamp“ (innerhalb der großen Lippeschleife unterhalb von Haus 
Hagenbeck) untergegangen sind. – Die Ortsnamen „Durstina“ (im Jahre 890), Bauern-
schaft „Hagenbeke“ (um 1150), Dorf und Kirchspiel „Holsterhausen“ und die Flurnamen 
wechselten auffällig häufig. Besonders bei den Flurnamen geht mit jedem Besitzerwechsel 
auch ein Teil des mündlich tradierten Namengutes zugrunde.

Der Besitz der Hagenbecker hat sich über die Bauernschaften Hagenbeck und Emmel-
kamp hinaus insbesondere unter Johann dem Älteren und Johann dem Jüngeren überört-
lich weit ausgedehnt. Am Hammbach umfasst er als Werdener Lehen die Höfe bis Deuten, 
am Wienbach Teile von Lune und Wenge und weitere Höfe in Schermbeck-Rüste. An der 
Lippe gehören zum Eigentum der Schafskamp in Gahlen und Schulte Loh in Altscherm-
beck. Die Rechte an den Marken zu Emmelkamp, Hervest und Hünxe sind verbunden mit 
Markengerichten. Für die Fischerei in der Lippe und in der Altläufen der Lippe bei Bricht 
sorgt der Kreskenhof als Fischereihof.

Der Teilungsvertrag von 1364 gibt den Hinweis, wie der Besitz an münsterschen Lehen 
weit ins Münsterland reichte. Diese Lehen sind in der Hand des „älteren“ Zweiges. Darin 
ist sicher der Grund für die Treue des Johan de olde zum Bischof von Münster zu sehen. 
Beide Zweige operieren politisch also in verschiedene Richtungen: die ältere nach Münster, 
die jüngere nach Kleve. Jedoch gelang es den Hagenbeckern nicht, aus den lokalen Rechten 
zu regionaler Bedeutung durch Erwerb von übergeordneten Rechten aufzusteigen. Dieses 
gelingt dem Haus Lembeck 1324 mit dem Erwerb der Gogerichtsbarkeit vom Hause Do-
rinc (bei Borken; nicht zu verwechseln mit dem Werdener Hof Doding bei Hagenbeck). 
Infolgedessen überdauern die Ritter von Lembeck mit der „Herrlichkeit Lembeck“ den 
Untergang der kleinen Rittergeschlechter.

Ein Nachwort

Die Veröffentlichung im Heimatkalender muss sich verständlicherweise beschränken. Vie-
les, so die Hagenbecker Nebenlinien, bleibt ausgespart. Es gab z.B. bereits 1301 Hagen-
beck auf Haus Sythen bei Haltern; Inhaber waren zwei Brüder Hagenbeck. Tilmann hat 
bis 1342 einen Lehnshof „Nünning“ des Damenstiftes Essen als Schultheiß besessen. Ein 
Johann von Hagenbeck wird am 27. November 1375 vom Erzbischof von Köln mit Gü-
tern in Binsheim belehnt (in der Herrschaft Moers gelegen).

Die Mitte des 14. Jahrhunderts war ein außerordentliches Zeitalter. Die größte europä-
ische Katastrophe, die Pest als der „Schwarze Tod“, findet in der Geschichte Hagenbecks 
keine Erwähnung, während in Dorsten 1350 wegen der „grassierenden Pestilenz“ die Bru-
derschaft Beatae Mariae Virginis gegründet wird. Als Mitglied ist u.a. Wolter(a) von Ha-
genbeck verzeichnet. Die Familie des Johann de jonge hat eine große Zahl Verstorbener zu 
beklagen, offenbar infolge der frühen Kindersterblichkeit.

Der Stand der Ministerialen, der seit Mitte des 11. Jahrhunderts unter den salischen 
und staufischen Königen in Deutschland entstanden war, erlebte wirtschaftlich, militä-
risch und sozial einen großen Wandel. Neue Burgen und Waffen erfordern erhöhte Mittel. 
Die kleinen Ritter gehen unter, so die „armen“ Ritter in Hervest, Erle und Hünxe. Durch 
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Aufkauf konzentriert sich die Macht bei wenigen, wie hier in Hagenbeck und Lembeck. 
In neuen Aufgaben als Beamte (officiati) im Landesdienst überstehen die Lembecker mit 
dem Besitz des Gogerichts die ehemaligen Ritter von Wulfen als Drosten des Bischofs von 
Münster ebenso wie die von Galen und von Raesfeld in bischöflichen Diensten. Die Linie 
des Johann Hagenbeck „de jonge“ versucht es im Dienst der Grafen von Kleve. Der militä-
rische Dienst in den Machtkämpfen der Territorialherren erschließt eine neue Betätigung 
für den Ritterstand, eine Kombination von Ritter und Söldner. Solche Kriege waren im-
mer mit Brand und Plünderung der Bauern verbunden. Bernd v. Hagenbeck quittiert am 
30. April 1410 dem Erzbischof von Köln über 80 schwere Rheinische Gulden für 4 im 
Krieg mit Bernt v. Strünkede verderbte Pferde und abschließend über Schadensersatz.

Der Umzug in die Stadt, verbunden mit der Ausübung eines bürgerlichen Gewerbes, 
führt zum Verlust des Adels. Im Bürgerstand besteht die Familie Hagenbeck weiter. Wer 
heute im Internet unter dem Stichwort „Hagenbeck“ sucht, wird auf den „Hagenbeek-
Verbond“ stoßen (seit 1993 in Winschoten/NL). Dieser leitet alle Träger des Namens 
von Haus Hagenbeck her; der bekannteste Zweig ist Zirkus und Zoo Hagenbeck in  
Hamburg.

Die Geldwirtschaft weitete sich sowohl im Münzumlauf wie in den Nominalen aus. Sie 
erscheint in den zahlreichen Geldgeschäften der Güteran- und -verkäufe und Verpfändun-
gen. Im Besitze des Kapitals sind der Adel, am Ende des 14. Jahrhunderts auch die Stadt 
Dorsten und einzelne Bürger. Der Gebrauch der mittelniederdeutschen Sprache wird 
während des 14. Jahrhunderts in den Verträgen der Ritter üblich, während die kirchlichen 
Kanzleien beim Latein bleiben.

Die Geschichte der Ritter von Hagenbeck bringt auch das sichere Datum für die Grün-
dung des Dorfes Holsterhausen in der älteren Bauernschaft Hagenbeck im Jahre 1350. Es 
ist einer von den drei Orten, die in Deutschland den Namen „Holsterhausen“ tragen, im 
Unterschied von den zahlreicheren „Holzhausen“. Alle drei, nämlich Dorsten-Holsterhau-
sen, Herne-Holsterhausen und Essen-Holsterhausen, sind Flüssen zugeordnet: der Lippe, 
der Emscher, der Ruhr. Die Flüsse sind die Transportwege des Holzes, die Dörfer sind die 
Siedlungen der Holz-(Wald-)arbeiter. Alle drei Holsterhausen stehen in Beziehung zu den 
Grafen von Kleve. Der Name Hagenbeck bleibt nur noch der Burg, als seit 1443 mit der 
Einrichtung der Pfarre der Name Holsterhausen sich durchsetzt. Die Bauernschaft Emmel-
kamp war unter den Rittern mit Hagenbeck in „Personalunion“ verbunden, und seit 1975 
bilden diese beiden Nachbarschaften den Stadtteil Dorsten-Holsterhausen.



Noch einmal: „Imeza, die in Xanten ruht“

[unveröffentlicht, 2010]

Einführung

Im Jahre 2000 veröffentlichte der Historische Verein für den Niederrhein in seiner Zeit-
schrift „Annalen“ meinen Aufsatz „Zur Identität der Frau Imeza im Stift Xanten“. Seitdem 
wurde das Thema in jüngeren und bemerkenswerten Publikationen erneut aufgegriffen. 
Es handelt sich um Ingo Runde, Xanten im frühen Mittelalter, Köln 2003 und Edeltraut 
Balzer, Adel – Kirche – Stiftung. Studien zur Geschichte des Bistums Münster im 11. Jahr-
hundert, Münster 2006. Eine Auseinandersetzung mit den jüngsten Stellungnahmen und 
ihren Argumenten zu diesem seit Jahrhunderten diskutierten Problem führt zu Präzisie-
rungen und damit größerer Sicherheit in dieser viele Orte betreffenden wichtigen Thema-
tik, ohne dass alle Rätsel als gelöst gelten können.

Das Problem der „sagenhaften“ Frau im Dom

Im Chor des Xantener Domes befindet sich nahe dem Hochaltar und dem Grab der Mär-
tyrer das Grab der Frau Imeza. Diese ungewöhnliche und höchst ehrenvolle Bestattung 
wurde der Frau als bedeutendster Stifterin und Wohltäterin des Kollegiatstiftes Xanten 
zuteil. Bei Ausgrabungen wurde 1934 der Sarg aus Tuffstein an der in der Überlieferung 
bezeichneten Stelle gefunden.1 In einer Zweitverwendung war der verlängerte Sarg der 
baulichen Situation zufolge nach 967/68 im Chor beigesetzt worden. Dieser Stifterin 
Imeza wurde im Xantener Stift zusammen mit den übrigen Wohltätern an den kirchlichen 
Hochfesten und am Patronatsfest des hl. Viktor gedacht. Darüber hinaus gab es den von 
ihr als Festmahl gestifteten speziellen Festtag, der am 13. November begangen wurde. Als 
Festtag der „größten Wohltäterin“ wurde er bis zur Säkularisation des Kollegiatstiftes im 
Jahre 1802 „höchstfeierlich“ gehalten. Wer diese hoch geehrte Frau war und welchen Stan-
des, worin ihre Stiftung bestand und wann sie gelebt hat, war in Xanten bis zum Anfang 
des 14. Jahrhunderts nicht bezweifelt. Allerdings gab es dazu nicht die heutigen Fragestel-
lungen. – Nach 1300 aber begannen Irrtümer und Verwechselungen. Seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts ist die „Frau im Dom zu Xanten“ vielfach von Historikern thematisiert 
worden. Dabei ging es vor allem um das Problem der Identität, denn ihre Gedächtnisfei-
er war mit dem Gedenktag einer anderen, späteren Stifterin Reginmuod zusammengelegt 
worden. – Der moderne Versuch, mittels des Namens „Imeza“ die Identität zu bestimmen, 
hat eine Fülle von Literatur hervorgebracht. Eine weitere Frage betraf im Zeitalter des His-
torismus den Zeitpunkt ihrer Bestattung. Auch ihre Schenkung wurde in Zweifel gezogen, 
aber nie untersucht.

1 Bader (1978), S. 110.



307Noch einmal: „Imeza, die in Xanten ruht“

Die Überlieferung zur Person Imezas

Außerhalb Xantens ist Imeza, „die in Xanten ruht“, in der Vita des hl. Gottfried von Cap-
penberg genannt, verfasst im späten 12. Jahrhundert.2 Auch hier wird sie als bedeutende 
Frau beschrieben, nämlich als Nichte Kaiser Karls d. Gr. Ihre Verheiratung mit einem Sohn 
des Sachsenherzogs Widukind diente nach dieser Vita der Besiegelung und der Garantie 
für den Frieden zwischen Franken und Sachsen nach den 30 Kriegsjahren. Da jedoch we-
der die Lebenszeit den Xantener Quellen entspricht noch die Namen der Personen mit 
der Geschichte übereinstimmen, ist diese Erzählung schnell als Sage entlarvt. Als solche 
erkennt sie auch bereits der Verfasser der Vita, indem er distanziert dazu bemerkt: „ut ai-
unt“ („wie sie sagen“).

In Xanten setzt die schriftliche Überlieferung „um 1100“ (gemäß der Handschriften-
Datierung) ein. Im Xantener Totenbuch, das nach 1044/46 angelegt wurde und ein äl-
teres, nicht erhaltenes Buch ersetzte, wird ein Bericht über „das Mahl der Witwe („mat-
rona“) Imeza und des Erzbischofs Anno“ (von Köln, des Heiligen, 1056-1075) von zwei 
Händen niedergeschrieben.3 Der Grund dafür sind die Proteste der Brüder, nämlich der 
stiftsangehörigen Kanoniker, gegen die meistens und fast jährliche Zusammenlegung der 
beiden Mahle. Die Nutznießer protestierten, da ihnen die Menge der Speisen und Geträn-
ke dadurch verringert wurde. Ursprünglich war der Verzehr an Speisen und Getränken 
unbeschränkt, als aber das Mahl des Erzbischofs Anno hinzukam, wollte der Propst eine 
Begrenzung einführen. Mit dem Ziel der Sicherung ihrer Zuteilungen kamen Konvent und 
Dekan mit dem Propst überein, Speisen und Getränke für die anwesenden und auch die 
abwesenden Kanoniker nach Art und Menge festzusetzen: Brote, 10 Fleischgänge in un-
terschiedlichen Arten und Zubereitungen, Wein, Bier, Met. Sowohl für das Mahl Annos 
wie das Imezas mussten dieselben Zuteilungen gewährt werden, wie auch der Erzbischof 
ausdrücklich festgesetzt hatte, als er sein Mahl nach dem Vorbild Imezas stiftete. Es schließt 
sich in dieser Niederschrift noch die Drohung mit der Verdammnis für denjenigen an, der 
an dieser Abmachung aus welchen Gründen auch immer etwas zu verschlechtern beabsich-
tigt. Ein Schlussabsatz wiederholt die Begründung und preist den, der eine Verbesserung 
anstrebt. Diese Beschwörung hat bis 1802 gehalten.

Die Zusammenlegung von Festtagen war allgemein nicht ungewöhnlich. Das Mahl 
Annos wird später nicht mehr separat erwähnt, aber das besondere Mahl Imezas ist mit 
dem Todesdatum einer anderen, zwischen 1075 und 1099 verstorbenen Stifterin Regin-
muod am 13. November zusammengelegt worden. Die Zuwendungen aus dem Mahl 
Imezas an die Kanoniker werden in späteren Registern unter der Bezeichnung „servitium 
domine Imece“ (lat. Genitiv ae, in üblicher Schreibung als e) aufgeführt. Über Änderungen 
der Leistungen für die Kanoniker in der dafür zuständigen Kellnerei wird nach 1317 sehr 
ausführlich berichtet, nur zum Gedächtnismahl für Imeza heißt es dort: „wollen wir in 
seiner Gewohnheit verbleiben.“4

2 Vita Gottfrieds v. Cappenberg; Monumenta (ND 1968), S. 528ff.
3 Bader (1959), Bl. 15v und 16r; Wilkes (1937), S. 89 „in die Emeze“ (am Festtage Emezas), 103ff. 

„de pane“, „de denariis“, „de anatibus“.
4 Wilkes (1937), S. 112 „servitium commemoratione Eyms“ (Dienst zum Gedächtnis Emezas).
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Im Zusammenhang mit der Entdeckung des Grabes im Jahre 1934 war die Datierung 
der Bestattung die Hauptfrage; als Terminus ante quem stellte Oediger auf der Grundlage 
des Mahl-Berichtes das gesicherte Datum für den Tod des Erzbischofs Anno am 4. Dezem-
ber 1075 heraus.5 Der archäologisch von Bader und quellenmäßig von Oediger ermittel-
te Zeitraum für Imezas Grablegung nach 967/68 und vor 1075 ist also sehr weit gefasst. 
Im genannten Totenbuch von Xanten (seit 1044/46 bis ins 13. Jahrhundert geführt) ist 
der Tod Imezas nicht eingetragen. Er ist im verlorenen Vorläufer anzunehmen, angelegt 
wohl 863 nach der Zerstörung des Stiftes durch die Normannen und verloren im Band von 
1109. Infolge dessen bleibt die Präzisierung des Sterbejahres „vor Neuanlage des Toten-
buchs“, d.h. „vor 1044/46“ eine Hypothese. – Gemäß Totenbuch des mit Xanten durch 
Gebetsverbrüderung verbundenen Stiftes St. Gereon in Köln wird am 16. November des 
Todes der „Imeza vidua“ gedacht. – Die Totenbücher gaben den Kalender nicht mit Zah-
len, sondern mit Heiligenfesten an, Jahresangaben fehlen, da sich das Totengedenken jähr-
lich in der hl. Messe am Todestag wiederholte. – Die Sterbedaten Imezas „vor 1075 oder 
vor 1044/46“ machen die Identität mit der am 13. November als verstorben bezeichneten 
und im Totenbuch zwischen 1075 und 1099 eingetragenen Frau Reginmuod unmöglich. 
Bei späteren Abschreibern ist diese Gleichsetzung jedoch geschehen, und in der historisch-
wissenschaftlichen Forschung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts entstand daraus das Pro-
blem der Identität. Die Ursache liegt in der Zusammenlegung der Gedenktage.

Imeza und der Oberhof (curtis) Dorsten

Zur Zeit Imezas gab es keine Geschlechternamen. Die moderne Wissenschaft prägte 
Kunstnamen wie „Karolinger“ und „Ottonen“ für die ersten Herrscherhäuser, „Ludgeri-
den“ für die ersten Äbte von Werden aus der Verwandtschaft des Gründers. In der Zeit 
der Staufer entwickelte sich der Brauch, die Burg als Zweitnamen anzugeben. Selbst der 
heimatlose Sagenheld Siegfried erhielt seine Burg „ze Santen“.6

1184, zum 17. November, wurde im Totenbuch die im Jahre 953 gestorbene „Liut-
gard, Tochter König Ottos I., unsere Schwester, die dem hl. Victor den Oberhof in Mere 
(Mehr nö. Kleve) übertrug“ eingetragen. Gleichfalls wird dem Bericht vom Mahl der 
Imeza und Annos von einer Hand im 12. Jahrhundert nachgetragen: „Der Oberhof in 
Dorsten zahlt der Xantener Kirche jährlich fünf(zehn) „punt“ Roggen und (Lücke) außer 
den Roggenfudern.“7 Die Bedeutung dieser Eintragung für den Zusammenhang zwischen 
Imeza und ihrer Stiftung ist neuerdings von Runde angefochten, so dass anscheinende 
Nebensachen, Kommentar und Diskussion notwendig sind. Der Klammervermerk steht 
auf Rasur und ist als jüngere Korrektur zu verstehen. Die o.a. Angabe steht auch im Gro-
ßen Kellnerei-Urbar der Wirtschaftsverwaltung des Stiftes. Angelegt in der 2. Hälfte des  
13. Jahrhunderts, ersetzt das Urbar ältere, im 11. und 12. Jahrhundert durch Brände verlo-
rene Archivalien: „Der Hof Dorsten liefert jährlich an Roggen 15 „punt“ und 15 Malter 

5 Oediger (1964), S. 299-305.
6 Nibelungenlied um 1200, Strophe 20. In Analogie zur „Verortung“ wurden im Stift Xanten im 12. 

Jahrhundert dem jeweiligen Namen des Stifters der Ort der Stiftung zugefügt.
7 Oediger (1958), zu Liudgard S. 87, zu Dorsten S. 26. Ebenfalls: Bader (1959), Blätter 63v (Liut-

gard), 15v (Mahl der Imeza und Annos), 16r (der Oberhof Dorsten).
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außer den Roggenfudern, deren Menge macht ca. 22 Malter. 20 Malter machen ein punt; 
die Gesamtmenge ist 16 punt und ca. 17 Malter.“8 Die Notiz des 12. Jahrhunderts im To-
tenbuch steht also unter der Kontrolle der Kellnerei, modern gesagt des Liegenschafts- und 
Steueramtes. Rundes Kritik lautet, der Abstand zwischen dem Bericht zum Mahl der Ime-
za und der Notiz über den Oberhof Dorsten sei zu groß, um daraus einen Zusammenhang 
zwischen Imeza und Dorsten abzuleiten. Der Abstand ist 1. ein räumlicher, denn das Mahl 
Imezas steht auf Blatt 15v, die Notiz über die Leistung des Oberhofs Dorsten auf Blatt 
16r. Dies ist richtig, aber völlig belanglos. Der Bericht vom Mahl der Imeza steht ohne 
Zusammenhang mit dem Kalendarium des Totenbuches auf der leeren Spalte des Blattes 
15v. Die Seiten 15r und 16v sind jedoch mit Angaben zum laufenden Kalendarium be-
schrieben. Seite 16r hat wieder eine völlig leere Spalte, die oben (Kalendarium 16. März) 
mit der zitierten Notiz beschrieben ist; der Karrendienst („Roggenfuder“) war zwischen 
Petri Kettenfeier und Bartholomäi (1. August und 24. August) zu leisten, hatte also keine 
Beziehung zum Kalendarium. Der Abstand ist zweitens ein zeitlicher, denn zwischen dem 
Sterbedatum „vor 1044/46“ und der Notiz über den Oberhof Dorsten liegen möglicher-
weise bis zu 150 Jahre, aber was ist das für ein Zeitraum im Gedächtnis der Kirche und 
Klöster! – Nun, zwischen dem Tode der Königstochter Liutgard und dem Eintrag ins To-
tenbuch liegen 230 Jahre, ohne dass ein Zweifel an dem Zusammenhang mit der Stiftung 
des Oberhofs Mehr besteht. Noch entscheidender gegen den Zweifel spricht die schriftli-
che Absicherung der Tradition durch die Urbare.

Fazit: Seit dem 12. Jahrhundert ist der Zusammenhang zwischen Imeza und Dorsten 
gesichert, bevor weitere Belege im 13. Jahrhundert über Imeza und ihre Stiftungen hinzu-
treten.

Die Gedächtnisfeier für die Stifterinnen am 13. November

Zeitlich parallel zur Neuanlage des Xantener Einkünfteverzeichnisses im Großen Kellne-
rei-Urbar wird ein neues Totenbuch („nach 1246“) begonnen.9 In Abschrift aus dem Vor-
läufer wird zum Datum des Brictiustages übernommen: „starb Regimmuod (sic) unsere 
Schwester.“ Es folgen Zusätze durch denselben Schreiber („Sa“ nach Weise) über Geldzah-
lungen zum Totengedenken (sogen. „wara“) an Reginmuod und Imeza: „der Kämmerer 
von Ulvethe 10 leichte Denare; von Emezen 10 leichte Denare.“ Ein weiterer Schreiber 
(„Sc“) schließt 1284/86 an die Zahlung aus der Stiftung Emezas an: „welche die Güter von 
Dorsten und von Schwerte und viele andere übertrug, deren Gedächtnis auf feierlichste 
Weise unter Besorgung durch den Kellner begangen wird.“ Dazu folgender Kommentar: 
Am Brictiustag erhielten die Kanoniker eine Zahlung aus Anlass des besonderen Gedächt-
nisfestes für die Wohltäter. Für Reginmuod folgt aus dieser Angabe, dass ihre Stiftung aus 
Ulft (7 km nördlich Anholt an der Ijssel, Niederlande) stammt; für Imeza wird die Zahlung 

8 Wilkes (1937), S. 51; S. 66: Verzeichnis der Güter, von denen die Roggenfuder in den Speicher zu 
Xanten zu fahren sind; S. 98: Roggenlieferungen.

9 Weise (1937), S. IX, Datierung der Schreiber; auf S. X nennt Weise den Schreiber Sc einen „sehr 
rührigen Mann; in fast allen Rechnungsbüchern und Urbaren jener Zeit schreibt er eine Fülle von 
Memorien und Präsenzen.“ Ich füge hinzu: ein exakter, wissenschaftlich arbeitender Mann, gibt 
Quellen an und beherrscht ein gutes Latein (auf S. 140 Abschriften und Bemerkungen zum Bricti-
ustag).
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aus der Vererbung ihrer Präbendeneinkünfte getätigt. Bestätigt wird, dass sie mit der Stif-
tung der Dorstener, Schwerter und anderer Güter die höchste Verehrung an diesem Festtag 
erhält.10 Der Schreiber von 1284/86 („Sc“) notiert gleichzeitig im Großen Kellnerei-Urbar 
weitere genaue Angaben zu den Stiftungen Imezas.

Die Stiftungen Imezas

Sicherste und wichtigste Quelle über den Xantener Besitz ist das „Große Kellnerei-Urbar“ 
aus der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts, das – wie erwähnt – ältere, verlorene Urbare er-
setzt. Darin berichtet der Schreiber „Sc“ über Imeza unter der indirekten Frage „Warum 
der Pfarrer („pleban“) von Xanten eine Präbende hat, aber ohne wara (Geldzahlung) und 
ohne Stimme im Konvent“ folgendes: 1. [bezahlte Planstellen] „Früher gab es im Konvent 
48 Kanonikerstellen, zu diesen gehörten ebenso viele Geldzahlungen (‚wara‘)“; 2. [Quel-
lenangabe] „wie wir von unseren Vorgängern gelernt haben“; 3. [Eintritt Imezas in den 
Konvent] „als sich die Frau Emeza („domina Emeza“) seligen Angedenkens, die adelige 
Witwe („nobilis matrona“), mit allen ihren Gütern der Xantener Kirche übertragen hatte, 
hat sie dort eine Kanonikerpräbende erhalten, eine der 48.“ 4. [Ihr Testament] „Als ge-
nannte Herrin verstorben ist, wurde nach ihrem Wunsch und letzten Willen mit Regelung 
des Xantener Kapitels verfahren, so dass jene [Imeza-] Präbende der Xantener Pfarre ver-
bunden wurde, die Geldzuteilung jener Präbende aber für das Andenken derselben Frau 
(„domina“) den Kapitelbrüdern zur gemeinsamen Verteilung“ [vererbt wurde]. 5. [Das 
Stimmrecht im Kapitel und die Präbenden-Einkünfte] „Der Pleban hat demnach eine Prä-
bende, aber kein Stimmrecht, wie auch die Frau Emeza keines hatte, und er bezieht keine 
Einkünfte, weil diese der Kämmerer erhält“; 6. [Verwendung der Geldzuteilung aus der 
Emeza-Präbende] „von diesen ‚wara domine Emeze‘ teilt der Kämmerer am Martinsfest 
einem jeden 2 kölnische und 6 leichte Denare zu.“

Die Nachrichten aus den Totenbüchern und dem Urbar zusammengefasst, handelt es 
sich also um zwei Stiftungen, die Imezas Nachlass umfasst: 1. „alle ihre Güter“, die sie beim 
Eintritt in den Xantener Konvent dem Stift überträgt und die der Schreiber „Sc“ als „Gü-
ter von Dorsten, Schwerte und viele andere“ benennt; 2. Imezas Testament beim Tode:  
2,1. die Stiftung des Gedächtnismahles, aus der allen Kanonikern festgeschriebene Mengen 
an Naturalien zustehen; 2,2. das Vermächtnis der Präbenden-Einkünfte an die Gemein-
schaft der Kanoniker. Im Großen Kellnerei-Urbar und in jüngeren Güterverzeichnissen 
lässt sich die Einhaltung aller Stiftungsverfügungen nachweisen. Diese bis zur Säkularisati-
on durchgeführte Gedenkfeier ist die Fortführung des Totenmahls.

Vergleich der Stiftungen Liutgards, Imezas und Reginmuods

Imeza wird in Xanten als „größte Stifterin und Wohltäterin“ verehrt. Die Größe der Stif-
tungen wird an der Zahl der Güter oder Einkünfte deutlich. Zum Oberhof Mere, den die 
Königstochter Liutgard schenkte, gehörten 30 Güter.11 Zum Oberhof Dorsten gehör-

10 Wilkes (1937), S. 103: De servitio domine Emece; S. 104: De pane domine Emeze; S. 105: De denariis 
domine Emece, De anatibus.

11 Wilkes (1937), S. 63.



311Noch einmal: „Imeza, die in Xanten ruht“

ten nach dem Urbar des 14. Jahrhunderts 351 Güter ohne die Höfe, welche im Großen 
Kellnerei-Urbar noch unter dem Oberhof Raesfeld geführt wurden. Der Oberhof Dors-
ten selbst hatte ursprünglich 43 „Curtialhöfe“, 1325 waren es noch 37, welche im engen 
räumlichen Zusammenhang mit dem Oberhof aufgereiht an den Läufen des Schölz- und 
Rapphofs-Mühlenbaches lagen und den Pfarrbezirk Dorsten im Archidiakonat Xanten 
bildeten (im 19. Jahrhundert nach der preußischen kommunalen Gesetzgebung: Stadt 
Dorsten und Gemeinde Altendorf-Ulfkotte). Die übrigen Höfe waren Zinsgüter in fast al-
len Kirchspielen des Vestes Recklinghausen. Auf diese letzeren beziehe ich die Bemerkung 
„und viele andere“. Aus den Karrendiensten geht hervor, dass diese Zinsgüter spätestens im 
12. Jahrhundert an den Oberhof Dorsten gebunden waren. Zu der Zeit (1176/79) ist auch 
die Pfarre Dorsten bezeugt, die mit Xantener Priestern besetzt wurde. Der Hof (curtis) 
Schwerte hatte mehrere Unterhöfe in Villigst und Berghofen. Eine Beziehung zwischen 
den Oberhöfen Dorsten und Schwerte, so stelle ich fest, besteht nicht durch die Villikati-
onen, sondern allein durch die Person Imezas.

Infolge der abweichenden Größen der Villikationen unterschieden sich auch erheblich 
die Einkünfte, welche das Stift Xanten aus ihnen erhielt. Diese bestanden aus dem Großen 
Zehnt, nämlich diversen Getreidezehnten, den verschiedensten kleinen Zehnten, blutigen 
Zehnten (Viehzehnten) und Geldeinkünften. Die Beschränkung auf die Geldabgaben als 
Beispiel, zeigt Dorsten an weitaus bedeutendster Stelle: So erhielt das Kapitel in Kölner 
Währung aus der curtis Mere 6 Mark und einige Denare, aus Dorsten 25 Mark, aus Schwer-
te in Dortmunder Währung 8 Mark und 4 Schilling. Von der Stiftung der Reginmuod aus 
Ulft wurden am Gedenktage den 48 Präbendenempfängern je 10 leichte Pfennige zuge-
teilt, das sind in Kölner Währung um 1100 (leichte zu schweren Pfennigen 2:1) 1 Mark 
und 8 Schilling, um 1300 (3:1) 1 Mark, 1 Schilling und 3 Denare. Damit entspricht die 
Dividende aus der Stiftung Reginmuods etwa der Leistung eines Hofes. Weitere Einkünfte 
aus der Stiftung Reginmuods sind nicht auffindbar. Balzer gibt noch den Hinweis auf ei-
nen Streit um die Stiftung zwischen Xanten und Theodericus de Ulvete im Jahre 1132.12

Ich stellte zur Erwägung, ob mit Hilfe des Namens Ulft in der Urkunde von 1324, 
worin die Ritter von Lembeck das Gogericht von Haus Döring und Eberhard v. Ulfte er-
werben, eine weitere Spur zum Oberhof Raesfeld und Xantener Gütern in der Herrlichkeit 
Lembeck gegeben sei.13 Runde gibt diesem Hinweis Gewicht. Meine Nachprüfung dieser 
möglichen Spur ergibt jedoch keine Zusammenhänge: denn Reginmuod starb am Ende 
des 11. Jahrhunderts, Evert v. Ulft ist 1324 Schwiegersohn im Hause Döring, mit ihm be-
ginnt demnach erst diese Beziehung zwischen Ulft und dem südlichen Westmünsterland. 
Auch das Gogericht vermittelt keine Beziehung. Dieses Obergericht beanspruchte nörd-
lich der Lippe der Graf von Kleve als Xantener Stiftsvogt, in Dorsten und im Vest Reck-
linghausen hatte der Graf nur eine Schutzvogtei, das Obergericht hatte der Erzbischof von 
Köln. Die um 1400 noch mit Imeza zusammen erwähnte Stifterin Richmut/Reginmuod 
ist am Ende der Stiftszeit völlig verschwunden. Als Ursache nehme ich an, dass Xanten 
die Einkünfte aus Ulft nach der Enteignung katholischer Bezieher durch die reformierten 

12 Balzer (2006), S. 252. Siehe auch: Reinmod-Urkunde S. 18ff. und Text S. 485-487; zur Person  
S. 55: Witwe des Grafen Wichmann III. (ermordet 1016); Imiza an div. Stellen, bes. S. 450-458,  
S. 469: „Zwischen Imiza und Cappenberg ist keine genealogische Anbindung möglich.“

13 Schuknecht (2000), Anm. 20; mit Bezug darauf: Runde (2003), S. 387.
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Generalstaaten/Niederlande nicht mehr erhielt; die Einkünfte aus der Stiftung Imezas im 
katholischen Vest Recklinghausen blieben dem Stift bis an sein Ende durch die Säkulari-
sierung erhalten.

Irrtümer in den Überlieferungen seit Beginn des 14. Jahrhunderts

Um 1300 wurde in Xanten das „ältere Memorienbuch“ („A“, nach Weise) angelegt.14 Hier, 
und ca. 100 Jahre später in ein „jüngeres Memorienbuch“ (B) übernommen, beginnt die 
Verwirrung der Personen. Zum Festtage des hl. Brictius (13. November) ist in Übernahme 
aus dem Totenbuch (II) verkürzt eingetragen: „An diesem Tag starb Regemoth, deren Ge-
dächtnis aufs feierlichste begangen wird unter der Verwaltung des Kellners.“ Die weiteren 
Angaben: Witwe unsere Schwester, die Geldzahlungen zum Andenken an Reginmuod 
und Emeza und die Schenkung Dorstens, sind weggefallen. Vor 1304 setzt ein anderer 
Schreiber („Ab“ nach Weise) hinter den Namen Regemoth „que dicitur Emese.“ Dieser 
Zusatz wird in Xanten später als Doppelname einer einzigen Frau angesehen, denn im 
Urbar der Präsenz heißt es um 1400 in der Aufzählung von Stiftern, deren Gedächtnis 
nicht vergessen werden darf: „item Richmoet, que Emze dicitur, qui (sic) plurimum ditavit 
ecclesiam nostram per curtes de Dorsten et Sweirt“ (ebenso Richmut, die Emze genannt wird, 
der (!) unsere Kirche am meisten bereicherte durch die Höfe in Dorsten und Schwerte).15 
Die Lesart eines Alias-Namens liegt nahe, aber der Zusatz durch den anderen Schreiber 
(Ab) kann auch eine Berichtigung des Namens sein in dem Sinne, dass der wahre Name 
der größten Stifterin „Emze“/Imeza ist. Der Xantener Besitz in Schwerte war zu dieser 
Zeit (seit 1302) bereits verkauft. Das Zusammentreffen der Zahlungen am Festtage für 
die Stifter vermittelt die Verwechselung oder die Gleichsetzung der Personen. Am Ende 
der Stiftszeit 1797 wird als Stifterin nur noch Imeza gefeiert. Diese war im Unterschied zu 
Reginmuod immer präsent durch ihr Grab im Chor, bis dieses 1640 durch einen neuen 
Fußboden überdeckt wurde. Die Stelle „vorm Lesepult“ kennt jedoch noch Pels im 18. 
Jahrhundert. Dieser Stiftskanoniker († 1784), letzter Archivar, schrieb eine Stiftsgeschich-
te in sechs Bänden.

Der Umgang mit den Namen

Die Veränderungen des Namens Imiza, Imeza (11. Jahrhundert), Emeza/Emese/Emece 
(13. Jahrhundert) folgen konsequent der Lautgeschichte, nämlich der Abtönung vollklin-
gender Vokale zu schwach betontem „E“. Bei dem Namen Reginmuod ist die Konsequenz 
nicht eindeutig. Regimmuod (Mitte 13. Jahrhundert) ist Assimilierung an den folgenden 
Konsonant. Regemoth (1300) folgt der Abtönungsregel und der Monophthongierung 
von uo zu o; diese weist nach Westfalen. Befremdend ist die altertümliche (oder angelsäch-
sische?) Schreibung mit „th“. Richmoet (1400) zeigt offenbar holländischen Einfluss mit 
der Verschiebung vom Gaumenlaut „g“ zum Kehllaut „ch“ und der Schreibung des „u“ als 
„oe“. Der Verdacht liegt nahe, dass hier – wie es vielfach üblich war – der Einsatz fremder 
Schreiber die Varianten nach der Regel „Schreibe, wie Du sprichst!“ verursachten.

14 Weise (1937), S. XIV, S. 140.
15 Weise (1937), S. 253.
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Die erste Publikation Xantener Memorienbücher durch Binterim und Mooren 1828 
enthielt die Verbindung beider Namen: „Richmoet que Emese dicitur.“ So begegneten sie 
dem Paderborner Kirchenhistoriker und gebürtigen Dorstener Julius Evelt, als dieser die 
Geschichte seiner Heimatstadt in den 1860er Jahren kritisch erforschte.16 Er hielt es nicht 
für möglich (wie auch später Oediger nicht), dass dieselbe Person zwei so verschiedene 
Namen getragen habe. Im Zweifel entschied er sich als Vermutung für Reginmuod. Er hielt 
den Namen für eine Variante des Namens Reinmod, der Stifterin von Kirchen und Kapel-
len im Bistum Münster zur Zeit des Bischofs Siegfried (1022-1032). Daher setzte er als 
Datum der Schenkung Dorstens an Xanten das Jahr 1032 an. Hielten sich die Schreiber 
der Namen „Regemoth“ und „Richmoet“ noch im Rahmen zeitgenössisch begründeter 
orthografischer oder mundartlicher Variationen, so ist mit „Reinmod“ ein ganz anderer 
Name herangezogen. Reinmod ist nach dem Stande der Forschung die Witwe des Gra-
fen Wichmann III. in Vreden, der 1016 ermordet wurde. Ihre sieben Kirchen- und Ka-
pellenstiftungen sind auch namentlich bekannt, so dass ein quellenmäßig nicht genannter 
Ort Dorsten überhaupt nicht in Betracht kommen kann. Für Evelt spielte die Verbindung 
Imezas mit den Grafen v. Cappenberg und die Verbindung mit ihrem als Kleinkind ver-
storbenen Sohn (so nach Xantener Überlieferung) oder Tochter Frederuna (so bei Rein-
mod ) eine die Identifizierung stützende Rolle. Die Ansicht Evelts hat sich in Xanten nicht 
durchgesetzt, in Dorsten war sie noch 1951 (700 Jahrfeier) Standardwissen. Bedenklich 
ist, wie die Beziehung zur Geschichte Vredens hergestellt worden ist.17

Die Versuche zur Identifikation Imezas setzten methodisch alle beim Namen an. Ziel 
war es, eine Frau des 11. Jahrhunderts zu finden, die in der Region Xanten zu einer bedeu-
tenden Stiftung in der Lage war. Der adelige Stand Imezas war dazu eine Voraussetzung, 
und seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert ist bis heute der Titel „Gräfin“ gebräuchlich. 
Imeza ist als Name kein Unikat, und daher war eine große Zahl von Vorschlägen mög-
lich. Balzer zählt sie im Personenregister auf: Gemahlin Graf Heriberts von der Wetter-
au, Gemahlin Herzog Ottos von Schwaben, Schwestern, Brüder, Töchter und Enkel von 
hochadeligem Rang, die zu Imeza in Xanten in Verbindung gebracht werden. Auch Runde 
diskutiert das Identitäts-Problem insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt der Na-
menähnlichkeit mit Irmgard, Irmtrud. Runde kommt nach ausführlicher Untersuchung 
der Gräfin Irmgard von Hammerstein zu dem Schluss, dass die Namenmethode zu kei-
nem gesicherten Ergebnis führt, wie es ähnlich auch schon Oediger formuliert hatte.18 Die 
Namen des Stammes Irm- (-in) sind keine Varianten von Imeza, sondern andere Namen.  
Eine letzte Variante zum Namen Imeza zitierte der Stiftsarchivar Pels im 18. Jahrhundert: 
„Embsae comitissae sive Enrigae fundationes.“ Außer falscher Zuschreibung von Stiftungen 
aus späterer Zeit liegen hier mehrere Lesefehler vor.

16 Evelt (1863), S. 63 Korners Mitteilung; S. 51ff. Gleichsetzung „Reginmuod – Reinmod“; S. 54 
„Vermutung“ (dort gesperrt gedruckt!).

17 Tenhagen (1939): „Prof. Evelt Paderborn und A. Hüsing haben überzeugend (sic!) [Evelt gibt ge-
sperrt an: „Vermutung“] nachgewiesen, dass die Gräfin Imeza eine und dieselbe Person mit der 
edlen Matrona Reinmod ist.“

18 Runde (2003), S. 383f.
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Wie kommt es zu dieser Entstellung „Enriga“ und welche Folgen schlossen sich an?19 
Der Kölner Erzbischof Salentin von Isenburg betrieb seit 1571 die Einlösung des seit 1336 
verpfändeten Vestes Recklinghausen. Nach der längsten Verpfändung von 1438 bis 1576 
drohte wegen der Reformation der Übertritt und der Verlust des Vestes für Kurköln. Es ent-
wickelte sich ein Streit mit dem Inhaber des Landgerichtes in Recklinghausen, dem Hause 
von Westerholt, das unter Berufung auf ein königliches Lehen von 1370 die gerichtshöri-
gen Villikationen „Reichshöfe“ nannte. Das landesherrliche Offizialgericht in Köln hatte 
keine sicheren Kenntnisse. Um die kurfürstlichen Rechtsansprüche zu sichern, wurde der 
Kölner Administrator Burmann mit Nachforschungen über die Archivalien beauftragt. 
Der kölnische Beamte kam nach Archivbesuchen, insbesondere wurde er im Stift Xanten 
fündig, zu folgendem Ergebnis (in Übersetzung): „So recherchiere ich die Tatsache, dass 
diese Enriga das Vest testamentarisch dem kölnischen Erzbischof Rainald [von Dassel] 
oder seinem Nachfolger Philipp [von Heinsberg] hinterlassen hat.“ Außerdem verknüpft 
der Berichterstatter mit Enriga die Behauptung, sie habe den Grafen Otto von Ravensberg 
geheiratet (Gründer des Klosters Flaesheim, 1166). Dieser Anachronismus hatte später die 
Folge, dass man nach einem anderen, mit „Enriga“ zeitgenössischen „Grafen Otto“ suchte. 
Die in diesem Zusammenhang von den Erbvögten des Hauses von Westerholt gebrauchte 
Bezeichnung „Reichshöfe“ verblieb den Villikationen auch später. Strotkötter untersuchte 
den „Reichshof “ Dorsten und in Verbindung mit der Stifterin Gräfin Enriga glaubte er, 
noch 1166 sei das Vest eine „Grafschaft Recklinghausen“ gewesen.20 Viel Tinte ist für diese 
Erfindungen verschrieben worden.

Der Stand Imezas

Der hochadelige Stand Imezas scheint unbestritten und angesichts der Ehre der Bestattung 
auf dem Chor beim Hochaltar nicht nur angemessen, sondern sogar erforderlich: Man 
denke an die Bestattung der Kaiserin Theophanu im Westwerk von St. Pantaleon zu Köln. 
Mit Imeza teilt sie auch das Schicksal, das ihre Verehrung 1803 mit der Aufhebung unter 
Napoleon endete. In Anbetracht der Quellen ist der Grafenstand der Frau jedoch zwei-
felhaft, und erst seit dem Ausgang des 14. Jahrhunderts ist die „Gräfin“ gebräuchlich bzw. 
nachgewiesen. Im Aufsatz zur Identität Imezas habe ich dieses Standesproblem erstmals 
aufgeworfen und mit „Edelfrau“ beantwortet. In der schriftlichen Xantener Tradition be-
ruht ihr Rang, ihre Bedeutung, auf der Größe der Stiftung, nicht auf dem Stand.

Im Jahre des Abbruchs des romanischen Domchores 1397 blieben die Gräber unter 
dem Chorboden erhalten. Mit den Bauarbeiten für den neuen Dom in zeitlichem und 
wohl auch in sachlichem Zusammenhang steht folgende Nachricht, die Evelt zitiert: „Es 
ruht hier auch die Gräfin Imetza (sic!) mit ihrer Tochter. Sie schenkte Dorsten und blühte 
im 11. Jahrhundert. Dies habe ich, Kanoniker Heinrich Korner, aus einem Pergament im 

19 Bach (1952), S. 114 nennt für die ahd. Endung -za einen „kosenden Sinn“ wie in Irmintrud. Der 
Vergleich liegt in „trud“, nicht in „irmin“. Er hält aber auch die Verkürzung des Stammvokals für 
verbreitet.

20 Ausführliche Darlegung mit Quellenangabe bei Schuknecht (1989/90), S. 21ff. und S. 30f.; in die-
sem Band S. 137-172; Strotkötter (1898).
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Jahre 1397 abgeschrieben.“21 Es geht um den Namen und den Stand Imezas. Obgleich heu-
te als verloren nicht mehr prüfbar, besitzt diese Nachricht große Glaubwürdigkeit, denn 
sie gehört mit vollem Anfangsvokal „I“ ins 11. Jahrhundert und kann nur schriftlich über-
liefert sein, da in Xanten seit dem 13. Jahrhundert abgeschwächtes „E“ geschrieben wird. 
Auch die Schreibung des Z, angeglichen an die Orthografie in der Zeit um 1400 als „tz“, 
spricht für schriftliche Übernahme ohne Aussprachekenntnis. Bei dem „Pergament“ han-
delt es sich offensichtlich um ein Gräberverzeichnis, das nicht erhalten ist. Der Lautung 
nach ist es vor 1150/1200 geschrieben worden. – Das Grab Imezas war 1397 mit einer 
neuen Grabpatte von 1362 im Chor sichtbar. – Von besonderer Wichtigkeit ist hier die 
Titulierung Imezas als „Gräfin“. Diese Standesangabe ist in 200jähriger schriftlicher Tradi-
tion bisher nie vorgekommen. Dass Korner den Titel erfunden hat, kann man bezweifeln, 
aber in diesem Zusammenhang ist er erstmals überliefert und im 18. Jahrhundert bei Pels 
in Xanten übliches Wissen.

Die Angabe um 1100 ist „Imeza matrona“, des 13. Jahrhunderts „domina nobilis matro-
na“. Der Titel der Kanoniker im Stift war „dominus“, es ist also Gleichrangigkeit gegeben. 
Die Pröpste stammten aus dem Hochadel. „Nobilis“ ist um 900 Oberbegriff für Personen 
adeligen Standes. Bis 1400 hat jedoch der Adelsstand einen großen sozialen Wandel voll-
zogen. Der Stand der Edelherren ist weitgehend verschwunden, und mit den Ministerialen 
war der niedere Adel entstanden. Seit der Stauferzeit benennt sich der Adel nach seiner 
örtlichen Herkunft (Burg). Auch der Grafenstand hat mit der Bildung gräflicher Terri-
torien einen Wandel durchgemacht. „Nobilis“ bedeutet im Spätmittelalter „hochadelig“. 
Dieser Wandel vollzog sich nach dem Tode Imezas. Sie gehörte angesichts der Größe und 
des historischen Alters ihrer Stiftung sicher nicht dem Ministerialenstand an. Es ist schwer 
denkbar, dass in den älteren Überlieferungen des Totenbuchs (es zitiert 22 mal den Titel 
„comes“ und zwölfmal den Titel „comitissa“) und des präzisen Großen Kellnerei-Urbars 
der Titel „Gräfin“ unterdrückt worden wäre, wenn er Imeza zugestanden hätte. In Bezug 
auf den Grafenstand kann durchaus das Argument Rundes, der Unglaubwürdigkeit wegen 
„großen zeitlichen Abstandes“ zwischen den Angaben, besser noch des großen sozialen 
Wandels, zum Tragen kommen. Die Standesbezeichnung „Gräfin“ ersetzt um 1400 die ver-
gessene „Edelfrau“. Die Prüfung der „größten Stiftung“ jedoch zeigt auch den Unterschied 
zu den niederrheinischen Grafen dieser Zeit um 1400.

Neue Überlegungen zur Persönlichkeit Imezas

Der Xantener Oberhof Dorsten ist am unteren Schölzbach westlich der späteren Altstadt 
Dorsten zu lokalisieren. Dieser Hof ist benachbart oder unweit umgeben von fünf Höfen 
der Benediktinerabtei Werden, „in Durstinon et Galnon“ im heutigen Ortsteil Dorsten-
Hardt gelegen. Athalgard hatte diese fünf Höfe zur Zeit des Königs Ludwig IV. („das 
Kind“, 900-911) als Memorie für ihren verstorbenen Gatten Abbo der Abtei geschenkt.22 
Der Umfang dieser Memorial-Schenkung deutet auf eine große Grundherrschaft hin.

Was veranlasste Imeza, die letzte Inhaberin dieses Hofes und dieser Grundherrschaft, 
ihren Besitz dem Stift Xanten, aber nicht der Abtei Werden zu schenken? Es ist wohl eher 

21 Evelt (1863), S. 63.
22 Kötzschke (1906), S. 44.
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möglich gewesen, die mit der Schenkung verbundenen Bedingungen im Kanonikerstift 
zu verwirklichen als in einer Benediktinerabtei. Die Auflösung des gemeinsamen Lebens 
und der Bau einzelner Häuser für die Kanoniker rings um die Kirche und die Stiftsgebäude 
begann im 11. Jahrhundert. Das Leben im Stift, verbunden mit der Zuteilung einer Kano-
nikerpräbende und der Bestattung in der Stiftskirche, sind nicht als Wohltat vorstellbar. 
Imeza war die einzige Frau, die in Xanten jemals diese beiden Vorzüge erhielt. Beschlüsse 
im Konvent und die Genehmigung des Kölner Erzbischofs als Stifts-Aufsicht müssen für 
solch außergewöhnliche Maßnahmen vorausgegangen sein. Allgemein ist, auch aus dem 
Zusammenhang mit den Kontakten zur Pfarre Xanten u.a., angenommen worden, dass 
der Aufenthalt Imezas im Stift nicht kurz-, sondern langzeitig war. Ihre Bestattung zusam-
men mit ihrem Kleinkind spricht für eine Umbettung des Kindes nach Imezas Tod. Alles 
dies setzt Verhandlungen und vertragliche Abmachungen voraus. Imezas Eigentum des 
Oberhofs Schwerte mit einigen Unterhöfen ist am ehesten als sogenannte Morgengabe 
zu verstehen, also allodiales Heiratsgut gewesen. Ist diese Erklärung richtig, so war Ime-
za aus diesem Raum gebürtig und nach Dorsten eingeheiratet. Ich zitiere Reininghaus:  
„... scheint immerhin soviel gesichert, dass um oder bald nach 1000 hoher sächsischer Adel 
Besitz um Schwerte hatte.“ Es ist demzufolge nicht auszuschließen, dass Imeza einem nam-
haften Adelsgeschlecht entstammt und in Dorsten in eine standesgemäße Herrschaft ein-
geheiratet hat.

Es kann weiter gefragt werden, warum hat Imeza für ihre Grablege die Stiftskirche in 
Xanten gewählt, warum nicht eine von ihr gegründete oder vorhandene Kirche? Damit 
wird die Frage nach der Gründung der Dorstener Pfarre aufgeworfen. Evelt u.a. nahmen 
an, die Kirche Dorsten sei mit der Schenkung des Hofes Dorsten an Xanten gekommen, 
ebenso Weibels Vermutung: „als Eigenkirche durch die Schenkung der Imeza.“23 Die Pfar-
re Dorsten umfasst in der Tat im Wesentlichen die Höfe des Oberhofs Dorsten am Schölz- 
und Rapphofs-Mühlenbach (vor 1602 „Barloer Bach“ oder „Hasselbecke“); als Kirchspiel 
ist Dorsten mit Altendorf und Ulfkotte auf rund 21 qkm Fläche zwischen den Kirchspielen 
Kirchhellen (60,37 qkm) und Marl (mit später abgepfarrtem Polsum ca. 54 qkm) eine 
kleine Pfarrei; dies spricht gegen hohes Alter.

Der 1176/79 urkundlich überlieferte Pfarrer Heinrich kauft „wegen der Dürftigkeit 
der Pfarrstelle“ einen zweiten Hof, aus dessen Verpachtung der Pfarre 3 Mark und dem 
Kellner in Xanten 30 Denare zukommen sollen.24 Die relative Dürftigkeit besteht offenbar 
objektiv und nicht nur gemessen an den Ansprüchen Xantener Kanoniker. Propst, Dekan 
und Kellner bestätigen die Schenkung. Der Pfarrer ist, ebenso wie es die Nachfolger bis 
1507 ausschließlich sind, Xantener Kanoniker. Der Propst Ludwig soll die Kirche Dorsten 
dem Xantener Kapitel geschenkt haben, wie sein Nachfolger 1226 und spätere bestätigt 
haben. 1309 wurde die Kirche dem Stift inkorporiert. Die Kirchenzehnten standen noch 
1569 dem Kapitel Xanten zu, was der Pfarrer bei der Visitation nach dem Trienter Konzil 
aussagt. Dorsten ist bis 1612 (de jure beendet mit dem Konzil von Trient) eine Exklave des 
Archidiakonats Xanten im Vest Recklinghausen, dessen andere Pfarreien zum Archidia-
konat Dortmund gehörten. 1721 wird das Recht der Pfarrbesetzung dem Erzbischof von 
Köln zugesprochen. Diese Fakten sprechen m.E. dagegen, dass die Dorstener Pfarre vor 

23 Weibels (1959), S. 29.
24 Weiler (1935), Nr. 47; Schuknecht (1987/88), S. 15ff. 
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der Stiftung Imezas bestanden hat; jedoch bestätigen sie, dass die Pfarre nach Imezas Ein-
tritt ins Stift und vor 1176 vom Stift Xanten gegründet worden ist; denn warum sollte die 
großzügige Stifterin Imeza ihrer Pfarrstiftung eine „dürftige“ wirtschaftliche Ausstattung 
mitgegeben haben!

Alle Überlieferungen zu Imeza verbinden sich mit materialen Inhalten über Einkünfte 
und Zahlungen. Auch die modernen Fragestellungen nach Namen, Sterbejahr und Stand 
entspringen säkularen Interessen. Ihr historisches Ziel, hat Imeza mit der Stiftung des Fest-
mahls zu ihrem Gedenken erreicht. Ihr Besitz, ihre Sippe, sie selbst ist gestorben, doch 
der Ruhm ihrer Taten lebt. Noch fast 1000 Jahre nach ihrem Ableben ist „die Spur von 
ihren Erdentagen nicht in Äonen“ untergegangen. Imeza war eine Frau „von dieser Welt“; 
sie suchte nicht als Klosterfrau ihren Lebenssinn. Von adeligem hohem Stand und mit 
hohen Ansprüchen und großem Selbstbewusstsein wusste sie auch um die Verpflichtung 
des Besitzes zu Wohltaten. Sie hatte ein persönliches Schicksal, das durch wenige Worte 
am Rande der Überlieferung kaum sichtbar wird. Als Witwe mit kleinem Kind, das früh 
gestorben ist, hat sie jung viel Leid erfahren. Mit Ihren Mitbrüdern im Stift entwickelte 
sich offenbar ein kollegial ausgezeichnetes Verhältnis, weswegen sie ihnen das besondere 
Erbe der Präbendeneinkünfte aussetzte. Imezas wahres Interesse und wirkliche Lebensziele 
gingen darüber hinaus. Dafür ist sie auf dem Hochchor des Domes bestattet, wo täglich an 
ihrem Grabe die hl. Messe gelesen wird. – Sie hat als gläubige und kirchentreue Christin 
über dem irdischen das ewige Ziel erstrebt. Das Grab Imezas befindet sich noch am Ort 
in der Nähe der Märtyrergräber; garantiert es die Dauer des religiösen Gedenkens? Die 
Wallfahrten aus Dorsten nach Kevelar pflegten noch bis zum Zweiten Weltkrieg den Zwi-
schenaufenthalt im Xantener Dom zu nehmen.



Die römischen Militärlager an der Lippe  
in Dorsten-Holsterhausen

[unveröffentlicht, 2010]

Neue römische Fundplätze

Sechs Jahrzehnte sind vergangen, seit 1952 das erste Römerlager in Dorsten-Holsterhausen 
entdeckt wurde.1 In diesen Jahrzehnten sind neue Spuren der römischen Geschichte an vie-
len rechtsrheinischen Plätzen gefunden worden, darunter in Haltern das Ostlager (1997) 
in Delbrück-Anreppen (1968) das östlichste Legionslager an der Lippe und in Kalk- 
riese (1987) ein Schlachtfeld, das der Varusschlacht zwischen Römern und Germanen im 
Jahre 9 n. Chr. zugeordnet wird.2 Diese Fundorte haben einen Bezug zu den römischen 
Anlagen in Dorsten-Holsterhausen, da alle auf der Route zu Vetera/Xanten liegen. Aber 
auch Entdeckungen in Hedemünden (1998) an der Werra und an der Lahn in Lahnau-
Waldgirmes (1993) und die Schiffsfunde in Oberstimm (1986) südlich der Donau sind 
für die Beurteilung der römischen Situation von Dorsten-Holsterhausen interessant. Die 
Entdeckung im Jahre 2008, dass in Kahlefeld am Harz im 3. Jahrhundert eine Schlacht 
zwischen Römern und Germanen stattgefunden hat, war besonders überraschend. Das öf-
fentliche Interesse an römischer Geschichte zeigte sich im vergangenen Jahr 2009, als drei 
große Ausstellungen, nämlich in Haltern, Detmold und Kalkriese und unter der Schirm-
herrschaft der Bundeskanzlerin Frau Merkel an „2000 Jahre Varusschlacht“ erinnerten. In 
Holsterhausen selbst sind 1999-2002 in großen Flächengrabungen auf 15 ha neue archäo-
logische Forschungen erfolgreich durchgeführt worden.3 Die Fundberichte lassen es ange-
bracht sein, die römische Geschichte an der unteren Lippe in Dorsten-Holsterhausen in 
einer Zwischenbilanz zu erörtern.

Archäologie an der Lippe

Im 19. Jahrhundert begann die Untersuchung der Marschwege, welche die römischen Le-
gionen entlang der Lippe ins rechtsrheinische Germanien führten.4 Major Schmidt ent-
deckte im Jahre 1838 die ersten Spuren des kleinen Lagers (ca. 7 ha) auf dem Annaberg bei 
Haltern. 1899 begann Prof. Carl Schuchhardt die Ausgrabungen in Haltern. Zwischen-
zeitlich war Schliemann nach Troja aufgebrochen und hatte 1873 den vermeintlichen 
„Schatz des Priamus“ gefunden. Die archäologische Wissenschaft war geboren, und in 
Haltern fand die westfälische Archäologie ihr bedeutendstes Forschungsfeld, ihr „Troja“. 
Hier liegen als römische Anlagen: das „Feldlager“, das „Hauptlager“, die Anlagen „Am 
Wiegel“, an der „Hofestatt“ und das „Ostlager“. Ein halbes Jahrhundert nach Gründung 
der Altertumskommission und Beginn der wissenschaftlichen Archäologie wurde 18 km 
westlich von Haltern in Holsterhausen bei der Ausbaggerung des umgelegten Hammbachs 

1 Vgl. Schuknecht (1952); Winkelmann (1953); Stieren (1954).
2 Vgl. Schlüter (1992).
3 Vgl. Ebel-Zepezauer (2009).
4 Hölzermann (1878).
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eine römische Amphore gefunden. Der Fund geriet zunächst in Vergessenheit, und die Ge-
fahr bestand, dass es beim Zufallsfund ohne wissenschaftliche Erforschung bliebe, wie bei 
früheren Funden geschehen. Diese Amphore kam für mich keineswegs aus dem „Nirgend-
wo“. Der Göttinger Althistoriker Ulrich Kahrstedt hatte 1949 in England Luftaufnahmen 
der RAF aus den letzten Kriegsmonaten (1944/45) auf archäologische Spuren untersucht. 
Probegrabungen nach einem Römerlager auf dieser Grundlage hatten allerdings keinen 
Erfolg. Im selben Jahr erschien von ihm der Aufsatz: „Die historische Rolle von Haltern“.5 
Darin vertrat er hinsichtlich der Diskussion über die umstrittene Lage des römischen La-
gers Aliso die These: Wenn östlich des Rheins ein neues Legionslager auftaucht, hat Hal-
tern den Namen Aliso verwirkt. Die Kombination dieser Erwartung mit dem Amphoren-
fund veranlasste mich, als ich davon im September erfahren hatte, zu einer dringenden 
Benachrichtigung des Museums für Vor- und Frühgeschichte in Münster: „Sehr geehrter 
Herr Winkelmann! Römische Amphore gefunden! Würde mich freuen, wenn Sie sich die 
Sache ansähen und näher bestimmten.“6 Die beigegebenen Hinweise auf die Funde zweier 
augusteischer Goldmünzen um 1930 und auf den idealen Aufschluss des neuen Bachbettes 
bestimmten ihn, mich sofort in Dorsten aufzusuchen, wo ich die Begehung des Geländes 
zum 14. September 1952 organisiert hatte.

Die Ausgrabungen während der 20 Tage bis zum 17. Oktober 1952 erbrachten die 
Kenntnis von ca. 4 m breiten und 2 m tiefen Spitzgräben eines römischen Militärlagers, 
von Gruben und heruntergebrannten Erdhütten. Unter dem oberen Humusboden erschie-
nen im hellen ausgebleichten Sand der Lippe-Niederterrasse die Spuren aus fast 2000jäh-
riger Vergangenheit und von einem Großunternehmen der römischen Militärgeschichte. 
„Es waren Wochen der fröhlichen Wissenschaft ... Dr. Schuknecht fand noch die köstliche 
Bemerkung über die wissenschaftliche Hoch-Zeit, die hier gefeiert wurde“, so beschreibt 
Winkelmann die Stimmung während der Ausgrabung. Die Ost- und die Nordseite des 
Lagers in den Längen von 650 und 890 m wurden vollständig nachgewiesen, die Süd- und 
Südwestseiten lagen teilweise unter dem Gelände der ehemaligen Zeche Baldur und der 
Eisenbahntrasse Haltern-Wesel. Aus den Seitenmaßen von 650 x 890 m ergibt sich eine 
Lagerfläche von ca. 57,85 ha, die „Größe eines normalen 2-Legionslagers mit 10.000 bis 
12.000 Mann“ (Winkelmann). Abgeschrägte Ecken verringern die Fläche unwesentlich. 
Das Fehlen weiterer Ausbauten im Innern wies auf ein Marschlager hin.

Die Entdeckung des Lagers Holsterhausen löste über die Grenzen Glückwünsche aus. 
Nur der Gedanke, dass hier mit dem ersten großen Kriege im Lipperaum die Brutalität ei-
ner Militärmacht ins Land einzog, kam uns nicht, obgleich die Narben des letzten großen 
Krieges noch überall sichtbar waren. In der Begeisterung über die Entdeckung liegt auch 
der Grund für die frühen Publikationen dieser archäologischen Sensation durch W. Win-
kelmann und Prof. A. Stieren, die meine Initiative bestätigten.

Die historische Funktion des Marschlagers Holsterhausen

In diesen Tagen der Feldforschung diskutierten wir den Wert der Entdeckung für die rö-
mischen Marschwege ins rechtsrheinische Germanien. Hauptmann Hölzermann hatte in 

5 Kahrstedt (1949), S. 126-129.
6 Winkelmann (1990); Berke (1989).
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seiner ersten umfassenden Auswertung römischer Geschichtsschreibung 1878 die These 
von zwei Routen beiderseits der Lippe vertreten. Nun klärte sich durch das Lager Holster-
hausen der Anmarschweg auf dem Nordufer. Es lag nahe, die Lage Holsterhausens zu den 
beiden bis dahin bekannten römischen Plätzen, Vetera in Xanten und dem vermeintlichen 
Aliso in Haltern, in Beziehung zu bringen. Holsterhausen schien eine Zwischenstation 
zwischen Xanten und Haltern zu sein, eine von zweien. Der archäologische Ausgräber des 
Lagers, Wilhelm Winkelmann, den ich seit meiner Dissertation über „Ort- und Flur in 
der Herrlichkeit Lembeck“ und anlässlich der Datierung der mittelalterlichen Funde im 
Dorstener Stadtgraben gut kannte, hatte wie ich schon die Entfernungen zwischen den 
beiden römischen Plätzen ausgemessen und den Standort Holsterhausen als ⅔ östlich von 
Xanten von den insgesamt 54 km der Strecke Xanten – Haltern ermittelt. Dieses Maß 
schien auch allen an der Forschung Beteiligten zunächst das wichtigste Ergebnis, nämlich 
für den Tagesmarsch der Legionen und mögliche Distanz von Lagerketten. Für mich lag 
das Lager auch nahe einem Platz, dem ich eine besondere Bedeutung zugesprochen hatte, 
nämlich der Ursiedlung Dorsten/Durstina am „Kleinen Hohefeld“ am unteren Hamm-
bach. Noch aber gaben Funde und Befunde zwiespältige Antwort auf die zeitliche Frage: 
Wann wurde das Römerlager in Holsterhausen genutzt? Zu präziserer zeitlicher Festle-
gung innerhalb der augusteischen Kaiserzeit waren die zwei im Lagergelände gefundenen 
Amphoren und die zwei augusteischen Goldmünzen aus der Umgebung nicht eindeutig 
hinweisend genug. Daher neigten die Archäologen in ihren folgenden Diskussionen dazu, 
das Lager Holsterhausen in die Zeit des Tiberius, d.h. in die 2. Phase der augusteischen 
Kriege 4 n. Chr. zu datieren. Die zweifelhafte Datierung in Verbindung mit der Fundarmut 
hatte überhaupt zur Folge, dass die Archäologie wenig mit dem Holsterhausener Lager an-
fangen konnte. In späteren Veröffentlichungen gibt es weitere Ungenauigkeiten, so wurde 
z.B. die Entdeckung des Lagers als „zufällige“ (v. Schnurbein) bezeichnet; dies geht an der 
Leistung der Ausgräber völlig vorbei. Die Fläche des Lagers wurde auf 50 ha „abgerundet“, 
wodurch der Vergleich mit anderen Lagern verstellt wurde.7 Die Annahme, das Lager habe 
unmittelbar „am ehemaligen Lippelauf “ gelegen in Analogie zum Hauptlager in Haltern, 
führte später zu topografischen Fehldeutungen. Die kartografische Aufreihung der Lager 
entlang der Lippe ohne Angabe ihrer zeitlichen Existenz suggeriert die falsche Vorstellung 
von einer gleichzeitig bestehenden Lagerkette.

Jedoch auch wir waren 1952 voreingenommen an die Beurteilung des Lagers Holster-
hausen herangetreten, als wir das Maß der Strecke Xanten – Haltern anlegten. Vetera I in 
Xanten war der Ausgangsort für alle Unternehmen der Römer entlang der Lippe seit dem 
Jahre 12 v. Chr. unter dem Feldherrn Drusus. Die Römerlager auf dem linken Rheinufer 
waren nach dem strategischen Prinzip angelegt, mit dem gegenüber mündenden Neben-
fluss eine Leitlinie und einen Versorgungsweg ins Feindesland zu erreichen. Das Lager Ve-
tera auf dem Fürstenberg NN+ 70 m (relative Höhe über der Rheinniederung ca. 50 m) 
gegenüber der Lippemündung bzw. dem Flürener Altrhein, dem als Lippe angenommenen 
Bogen um die Grafeninsel, war für 2 Legionen errichtet. Es ist mehrfach überbaut wor-
den und hatte in der Zeit Kaiser Neros den Flächeninhalt von 56 ha. Ein Militärlager ist 
der Größe der biwakierenden Einheit angepasst. Als Lager für zwei Legionen entsprechen 
sich Vetera I und Holsterhausen. Der Standort Haltern dagegen besitzt kein Lager dieser 

7 Stieren (1954), S. 166.
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Größe. Das „Feldlager“, das man als ältestes einstuft, umfasst 34,5 ha. Ob weitere Spuren 
an diesem inzwischen überbauten Platz zu anderen Aussagen führen könnten, ist zweifel-
haft. Daraus folgt, dass der Messpunkt Haltern falsch angelegt ist: Die Armee, welche in 
Holsterhausen das Lager anlegte und darin kurzfristig biwakierte, ist nicht nach Haltern 
marschiert. Aber auch die Anmarschrichtung, die wir von Westen vorausgesetzt haben, 
ist ungewiss, da die Armee aus dem Land der Usipeter, d.h. von Nordwest vom rechten 
Niederrhein und von der Ijssel, anrückte. Das Große Marschlager Holsterhausen ist kein 
Zwischenlager zu Haltern. Damit sind die angedachte Lager-Etappenreihe und der Schluss 
daraus auf Marschdistanzen der römischen Armee hinfällig.

Ein Lager in der Größe von 56 ha als Zweilegionslager liegt in Bergkamen-Oberaden.8 
Die durch Eckabschrägungen mehreckige Form unterscheidet es zwar etwas vom recht-
eckigen Lager Holsterhausen, aber die Ausdehnungsmaße sind sehr ähnlich: O-W 875 
m, N-S 675 m. Mehrfache Untersuchungen des Oberadener Lagers nach der Entdeckung 
im Jahre 1905 ergeben zusammengefasst: Die Umwehrung bestand aus Spitzgraben und 
Holz-Erde-Mauer. Das Lager besaß feste Einbauten, war aber bei der Auflassung noch im 
Ausbau. Die Gründung erfolgte nach historischen Kriterien im Jahre 11 v. Chr. am Ende 
des Drususfeldzuges an der Lippe bei der Einmündung des „Elison“.9 Dendrochronolo-
gische Untersuchungen bestätigen, dass die verwendeten Eichen im Sommer 11 v. Chr. 
gefällt wurden. Das Lager wurde im Jahre 8/7 v. Chr. aufgegeben und von den abziehenden 
Römern zerstört. Das Ende des Standortes wird im Zusammenhang mit der Umsiedlung 
der germanischen Sugambrer auf das linke Rheinufer durch den Feldherrn Tiberius gese-
hen. Vom Ende dieses Lagers schließen die Archäologen auf den Zeitpunkt für die Errich-
tung des Halterner Hauptlagers.

Aus der Zwischenstellung zwischen Vetera I und Oberaden ergeben sich für das Lager 
in Holsterhausen Folgerungen: Das Lager gehört in den Zusammenhang der Feldzüge des 
Drusus im Jahre 11 v. Chr. Darüber berichtet der römische Historiker Cassius Dio: „Mit 
Frühjahrsbeginn eröffnete Drusus einen neuen Feldzug, überschritt den Rhein und besiegte 
die Usipeter. Er schlug eine Brücke über die Lippe und führte eine Offensive gegen die Sugamb-
rer, durchstieß deren Gebiet und drang gegen das Cheruskerland vor bis zur Weser.“ Dieser 
Bericht enthält die historische Einordnung des Lagers von Holsterhausen als Marschlager 
im Verlauf eines Kriegszuges und die zeitliche Nutzung für die Dauer eines Brückenbaus 
über die Lippe. Die Entfernung von Vetera I beträgt 36 km, zu Oberaden 45 km in der 
Luftlinie. Das Lager Holsterhausen diente nicht einer Marschpause auf einer Teilstrecke. Es 
bezweckte auch nicht die Sicherung eines Rückzuges oder die Deckung der Brücke für den 
Rückmarsch, wie sich aus der „flüchtigen“ Konstruktion ableiten lässt. Allerdings gibt der 
nachgewiesene Teilgraben im Nordosten des Lagers Grund zur Vermutung einer zweiten, 
von den Gräben des ersten Lagers abweichenden Anlage auf diesem Platz. Das Verhältnis 
der Überschneidungen spricht für ein späteres Lager. Auf dem Rückmarsch im Herbst des 
Jahres 11 v. Chr. hat Drusus das Lager Bergkamen-Oberaden angelegt.

Die Archäologen hatten zwei Argumente für eine spätere Datierung des Lagers Holster 
hausen in die Periode des Tiberius angeführt: eine der beiden Amphoren war in einem Ex-
emplar aus jüngeren Befunden in Trier bekannt, und eine der beiden Goldmünzen des Au-

8 Horn (1987), S. 355-360.
9 Cassius Dio 54,33,4.
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gustus wurde zwischen 2 v. Chr. und 11 n. Chr. geprägt. Die Fundstelle dieser Münze liegt 
außerhalb des Lagers, gehört also zu den Lesefunden in einem zwischen Xanten und Haltern 
in den späteren Jahren stets benutzten Terrain; bei der zweiten Amphore kann es ebenso 
sein. Jedoch ein Einzelfund des gleichen Amphorentyps in Trier kann auch zur Frage führen, 
ob die Datierung des Typs zu korrigieren ist angesichts des Gewichtes der Argumente, die 
für die Datierung des Zweilegionslagers Holsterhausen in den ersten Feldzug des Drusus 
sprechen. Amphorentypen waren im Gegensatz zum Marschlager langfristig in Gebrauch.

Zu dem Datierungsproblem im Allgemeinen und zu Holsterhausen im Besonderen hat 
sich v. Schnurbein geäußert: „Das zweifelhafte Bemühen, archäologische Befunde und his-
torische Überlieferung zur Deckung zu bringen, hat bemerkenswerte Blüten getrieben.“10 
Dies mag z.B. für die „Schlacht im Teutoburger Wald“ zutreffen. Zum Urteil Schnurbeins: 
„Holsterhausen wird sich allein wegen seines Charakters einer scharfen Datierung wohl 
immer entziehen“, setze ich mich in Widerspruch. Durch die Funde der jüngsten Aus-
grabung wird die Datierung in die Drususperiode gestützt.11 Das Große Lager im Hols-
terhauser Feld ist das älteste auf westfälischem Boden und Zeugnis für die beginnende 
Unterwerfung der Germanen im Lipperaum.

Die Differenzen bezüglich des Großen Marschlagers

Unterschiedliche Seitenlängen führen zu unterschiedlichen Flächenberechnungen.12 Der 
Ausgräber Winkelmann gibt für die SW-NO gerichtete Länge 890 m, für die NO-SO 
gerichtete Breite 650 m an. Daraus wird die Lagerfläche von 57,85 ha errechnet. Stieren 
übernahm in seiner ersten Publikation die Strecken von Winkelmann. In seiner zweiten 
Veröffentlichung nennt er jedoch für die Ostseite die Länge von 550 m und für die Fläche 
50 ha. Nachmessungen auf dem Messtischblatt bestätigen die Länge von 890 m. Auf die 
kürzere Ostfront kommt Stieren, weil er zwischen den Eckverkürzungen misst. Winkel-
mann hatte die Seitenlänge ohne Eckenverkürzung angegeben. Die Verkürzungen setzen 
170 m vor der Ostfront an, so dass bei deren Berücksichtigung folgende Flächenberech-
nung das wahre Maß ergibt: 720 m x 650 m + 170 m x 600 m (gemittelte Breite) = 57 ha. 
Die Flächenangabe von 50 ha wird in der gesamten archäologischen Literatur wiederholt, 
zuletzt von Kühlborn 2009.13 Ein zweiter Irrtum bzw. eine Vermutung zur topografischen 
Situation des Großen Lagers geht ebenfalls auf die ersten Ausgräber zurück. Winkelmann 
vermutet: [das Lager] „das wohl unmittelbar an die Lippe angelehnt war.“ Stieren behaup-
tet: „Das Lagergelände fällt nach Süden etwa 3 m bis zum Rand des ehemaligen Lippetals. 
Das heutige Lippetal liegt etwa 500 m südlich.“

Nach dieser Feststellung Stierens zeichnete Lampen (1996) den Lippelauf zur römi-
schen Zeit.14 Unabhängig davon konnte er mit Bohrungen, die er für die örtliche Zeche in 
der Übertage-Vermessung durchgeführt hat, die Grenzen unter der diluvialen Aufschotte-
rung der Niederterrasse feststellen und torfige Einlagerungen früherer Klimaperioden fin-

10 Von Schnurbein (1981), S. 5 u. 8.
11 Ebel-Zepezauer (2009), S. 29.
12 Winkelmann (1953), S. 47; Stieren (1953), S. 25; Stieren (1954), S. 166.
13 Ebel-Zepezauer (2009), S. 150-158.
14 Lampen (1996).
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den, die er jedoch alle als Lippeläufe der letzten 2000 Jahre nach der Römerzeit einordnete. 
Ausgehend von dem „ehemaligen Lippelauf “ gibt Lampen für die Sohle der Lippe in Hols-
terhausen zur Römerzeit NN +31,5 m an, 7,5 m über der heutigen Sohle (NN +24 m).  
Die Höhenangabe des Messtischblattes für diese Hammbachaue beträgt 30,4 m. Der von 
Lampen gezeichnete Lippelauf ist durch nichts zu belegen, er ist eine Vermutung, ein Irr-
tum in den ersten Berichten. Das Tal vor der Südfront des Großen Marschlagers ist die 
mündungsnahe längliche Trichtermündung des Hammbachs. Der Bach fließt innerhalb der 
Niederterrasse und tritt nordwestlich des „Hohenkamp“ in die Lippeniederung ein. Nach 
Lampens Zeichnung durchbricht der Lippelauf die Niederterrasse von Süd nach Nord vor 
der Stadt Dorsten und fließt durch die Dünen der „Sandberge“. Ein Flusslauf ist keine sch-
male Rinne, er steht in einem Gefüge mit Aue und Terrasse. Einen Durchbruch gibt es zwi-
schen Dorf Hervest und Hohenkamp in keiner Form, er kann auch nicht verlandet sein. 
Der Dünenwall der „Sandberge“ auf der Niederterrasse trennte die Auen von Lippe und 
Hammbach. Eingriffe in diese Dünen begannen 1633 mit dem Brückenkopf der hessischen 
Festungsanlage auf dem Nordufer, bekannt durch den Merianstich. In den 1920er Jahren 
wurde mit der Verlegung des Lippelaufs nach Norden der Bestand abgetragen, und infol-
ge Sandabfuhren nach dem Zweiten Weltkrieg an der Wasserstraße sind die „Sandberge“ 
weitgehend verschwunden.15 Mit Absandungen von der Niederterrasse durch den Freiwil-
ligen Arbeitsdienst (1933) wurde auch die bei Hochwasser überschwemmte Hammbach-
niederung westlich des Hohenkamp erhöht. Der Dünenwall hatte den direkten Zufluss 
des Hammbachs zur Lippe versperrt – Der Durchbruch des Bachs von Nordost nach Süd-
west ist die Folge des Zusammenflusses mit dem Wienbach. – Die Höhenangabe für die 
Lippesohle nach Lampen ist zu korrigieren. In der Südwand der Baugrube für das Regen-
Rückhaltebecken an der Baldurstrasse bot folgendes Profil dazu Gelegenheit.16 Unter der 
Oberfläche liegen ein Meter helle Sande, bis zwei Meter folgt Torfmudde, enthaltend ei-
nen angespitzten Holzpfahl, datiert 775-980 n. Chr., darunter lagern bis drei Meter schräg 
geschichtete mittel- bis grobkörnige Sande mit Holzkohlenresten, datiert 750 bis 520 vor 
Christus. Daraus folgt, dass im 1. Jahrtausend vor Chr. Ablagerungen des Hammbachs um  
NN +27-28 m eingeschwemmt wurden. Die heutige Hammbachmündung liegt auf  
NN +26,4 m. Alle Römerlager wären von einem Fluss über der Sohle von NN +31,5 m bei 
jedem Hochwasser überschwemmt worden. Wegen der Befunde der neuen Ausgrabungen 
wird auch vom Ausgräber der neuen Lager am Kreskenhof die angebliche Lage des Lip-
pelaufs nicht akzeptiert.17 Erhebliche Lauf- und Niveauunterschiede zwischen Römerzeit 
und 19. Jahrhundert sind nicht festzustellen. Erst die fast 50%ige Halbierung der Breite 
und die Umlegung des Flusslaufs beim Kanalbau hatten hier die Vertiefung der Sohle von  
ein m bis 1,5 m auf rund NN +24 m zur Folge. Die einfache Rechnung: halbe Breite bringt 
doppelte Tiefe, ist bestätigt.

Lage und Niveau der Lippemündung zur römischen Zeit sind in der niederrheinischen 
Literatur umstritten.18 Ein Maßstab für die Höhenlage der Spiegel von Rhein und Lippe 

15 Reste liegen am Südende der Gartenstraße.
16 Herget (1997), S. 91. Die Datierung geschah mit der C-14-Methode. Die Datierung stratigrafi-

scher Befunde, wie sie auch Lampen erbohrt hat, ist der entscheidende Unterschied.
17 Ebel-Zepezauer (2009), S. 544, Anm. 18.
18 Kritische Besprechung bei Runde (2003), S. 24-71.
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zur römischen Zeit ist die Kaimauer von Castra Ulpia Trajana an der Pistley: NN +15 
m; daraus ergibt sich eine Differenz von 0,3 m zu heute. Bremer hat in seiner Monografie 
über die Nutzung des Wasserweges zur Versorgung der römischen Militärlager bedauer-
licherweise den Irrtum Lampens vom „ehemaligen Lippelauf “ und dessen Niveau über-
nommen.19

Die Entdeckung der neuen Römerlager in Holsterhausen

Die erneute Forschungsperiode begann 1999, ausgelöst durch eine vorgesehene Bebauung 
des Geländes am Kreskenhof. Es handelt sich um die Flächen auf der Niederterrasse der 
Lippe im SSW des alten Dorfkerns Holsterhausen, nordöstlich des „Kreskenhofes“ und im 
„Koldenfeld“, beiderseits der aufgelassenen Bahntrasse, einige hundert Meter westlich des 
bekannten „Großen Römerlagers“. Bereits 1964 waren dort römische Scherben gefunden 
worden. Die neuen Ausgrabungen dauerten bis 2002. Da man auf Spuren späterer germa-
nischer Besiedlung gestoßen war, wurden und werden sie fortgesetzt. Nach einer ersten 
Fundmeldung (Germania 81, 2003) erschien im „Jahr der Varusschlacht“ 2009 der aus-
führliche Grabungsbericht, sozusagen ein Geschenk zum Jubiläumsjahr.

Ausgegraben wurden die Spitzgräben von fünf römischen Lagern in Überschneidun-
gen, Straßengräben, Gruben, Brunnen und 290 Feldbacköfen. Der Katalog der gefundenen 
Objekte führt 5.634 Nummern auf mit zum Teil mehreren Hundert Einzelfunden. Die 
Überschneidungen der Lagergräben ermöglichten eine relative Chronologie zwischen den 
mit „B“ bis „F“ in Aufeinander-Folge bezeichneten fünf Lagerphasen. Überschneidungen 
zwischen Spitzgräben und Feldbacköfen gaben auch Hinweise auf die Existenz von zwei 
weiteren Lagern, einem älteren „A“ und einem jüngeren „G“. Die fünf Lager sind nicht mit 
allen Seiten erfasst. In drei Fällen sind die Nordfronten in W-O- bzw. SW-NO-Richtung 
in ihrer vollen Länge nachgewiesen: Lager C 475 m, Lager D 510 m, Lager E 388 m; die-
se sind offenbar die Längsseiten. Die Breitseiten sind nur teilweise und die Südseiten zur 
Lippe gar nicht erforscht. Die Grabungsfläche war durch Aufschüttungen im Zusammen-
hang mit dem Klärwerk, dem ehemaligen Westfälischen Jugendheim oder Bepflanzung 
begrenzt, so dass ca. 130 m bis zur Niederung nicht untersucht werden konnten. Einzelne 
Tore wurden festgestellt, und die W-O gerichtete Straße ist keine Lagerstraße, sondern sie 
stellt eine eigene Phase dar.

In der Zusammenfassung aller Befunde und Funde lautet das archäologisch begründete 
Urteil: Die Fläche der Lager beträgt jeweils 18-20 ha, das ist die Größe eines Legionsla-
gers. Die Nutzungszeiten waren in allen Perioden sehr kurz. Funde von Terra Sigillata-
Scherben beweisen für den gesamten Platz Holsterhausen eine Nutzung über die gesamte 
römische Kaiserzeit. Die frühesten Terra-Sigillata-Scherben gehören in den Zeithorizont 
mit Oberaden. Auch die Münzfunde schließen die Benutzung des Platzes Holsterhausen 
noch vor Oberaden nicht aus. „Soweit die Fundstücke solche Aussagen erlauben, hat der 
Schwerpunkt der Nutzung Holsterhausens als Waffenplatz vor der Gründung des Halter-
ner Hauptlagers gelegen“ (Zepezauer).20

19 Bremer (2001), S. 10, S. 18, S. 54f.
20 Ebel-Zepezauer (2009), S. 29.
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Die Topografie und ihre historischen Veränderungen

Alle Lager liegen auf der nördlichen Niederterrasse rechtsseitig der Lippe. Das „Große 
Lager“ im ehemaligen „Holsterhauser Feld“ um NN +35 m ist ausgerichtet nach der 
Hammbachtalung im Abstand von 200 m zum Bachlauf. Die den Archäologen wegen des 
Lagergraben-Verlaufs an der SO-Ecke rätselhafte Form erklärt sich durch diesen Abstand 
zum Hammbachlauf. Das Zechengelände überdeckt z.T. die ehemalige Bachaue und die 
Südfront des Großen Lagers. Seine Entfernung vom Lippelauf in römischer Zeit beträgt 
an der SW-Ecke 0,35 km, an der „rätselhaften“ SO-Ecke 0,95 km. Die neuen Ausgrabun-
gen von 1999 bis 2002 liegen ca. 500 m flussabwärts bei NN +34 m mit der Südfront ca. 
0,35 km von der Lippe entfernt. Die Mündungen des Hammbachs und des trocken gefal-
lenen Dirksbaches begrenzen heute den Zugang zum Fluss im Osten und Westen. Aus der 
Rest-Tiefe der Lagergräben ist auf Abtragung des ehemals etwas höheren Niveaus (bis 1 m) 
durch Wind und Abspülung zu schließen. Gemessene extreme Hochwasser (1890, 2003) 
erreichten fast 6 m und stiegen bis auf NN +30 m, so dass die relative Höhe über der Soh-
le bei NN +24/25 m Hochwasserfreiheit für die Niederterrasse garantierte. Hochwasser 
des Flusses erweiterten früher die Aue mit Abbrüchen am Hochufer auch infolge höherer 
Fließgeschwindigkeit an der Oberfläche, traten aber nicht über die Niederterrasse. Die 
Niederterrasse war spätestens seit dem 1. Jahrhundert nach Abzug der Römer besiedelt, 
die Inselterrasse auf der linken Flussseite („Leemwiesche“) spätestens im 9. Jahrhundert.

Die Archäologen trafen auf die Oberkante von älterem Hochflutlehm bei 1 m unter 
heutiger Oberfläche (NN +33 m aus älteren Erosionsstufen). Der Grundwasserstand lag 
in vorindustrieller Zeit ca. 1,5 m unter Flur. Seit den 1920er Jahren erfolgte die Absenkung 
insbesondere durch Wasserentnahme des 1926/27 angelegten Wasserwerkes. Die Dünen-
kette auf dem Hochufer ist hier unterbrochen. Die „Wittenberge“ bis Haus Hagenbeck 
und die „Sandberge“ östlich Hohenkamp bilden die westliche und östliche Dünengrenze. 
Am Nordrande der Niederterrasse und am Fuße der Rhein-Hauptterrasse erstreckt sich 
das „Holsterhauser/Emmelkämper Brook“ (die beiden Bauernschaften teilten sich das 
Brook, die lineare Grenze wurde bei der preußischen Gemeindeeinteilung gezogen). Das 
Brook liegt in einer periglazialen Abflussrinne der Lippe, die von Lippramsdorf, durch 
die Gälkenheide mit dem Unterlauf des Wienbachs bis Altschermbeck als Niederung mit 
Gleyböden sichtbar ist. Da aus der Hauptterrasse in zwei Horizonten Grundwasser austrat, 
entstand das Brook als Niedermoor. Wasseraustritte lagen als Quelle beim Hofe Bremer in 
Rüste (Altform anno 890 „Riscithi“, das heißt: Binsengelände; s. „Rüschhaus“) und unter-
halb der Hofreihe Emmelkamp (NN +45 m). Die moderne Grundwasserabsenkung um 
ca. 5,5 m hatte die Austrocknung des Brooks und daraus abfließender kleiner Bäche zur 
Folge. Noch in den 1950er Jahren gab es um die Austrocknung zwischen den Landwirten 
und dem Wasserwerksbetreiber gerichtliche Auseinandersetzungen. Für die Römerlager 
bedeutete das Brook eine Naturgrenze im Norden.

Die veränderte Lage der „neuen“ Römerlager zur Lippe wirft interessante Fragen auf. 
Daher ist es angebracht, den Lippelauf und dessen Veränderungen sowie deren Datierung 
genauer zu untersuchen. Die Nebenbäche beeinflussten die Richtung des Lippelaufs. Der 
Hammbach (Einzugsgebiet 141 qkm) von rechts drückte mit seinen Schwemmkegeln die 
Lippe in der Hagenbecker Niederung nach Süden. Flussabwärts erhielt der Lauf wieder 
einen Impuls nach Westen durch den linksseitig einmündenden Schölzbach (bis ca. 1251 
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ein mit dem Rapphofs-Mühlenbach verbundener Wasserlauf, gemeinsames Einzugsgebiet  
133 qkm). Weiter abwärts beeinflusste der Baumbach von Süden den Stromstrich nach 
Norden und verursachte die Schafkamp-Schleife. Der nördlich des Dorfes Gahlen im Bo-
gen der Lippe gelegene Schwemmkegel „Im Sand“ entstand durch die Einmündung des 
Rehrbachs (ab Bruchmühle mit dem Namen „Mühlenbach“). Jünger ist die Schleife „Am 
Fähr“ als Folge des Mühlenbachs.

Eine historische Veränderung des Geländes wird von der Erosion der Südwestecke des 
Großen Römerlagers „Im Werth“ angezeigt. Bei der Errichtung der Dorstener Stadtbefes-
tigung nach 1306 wurde der Schölzbach nach Norden umgeleitet zur Speisung der Stadt-
gräben. Er mündete nun oberhalb des Hammbachs und gab dem Stromstrich der Lippe 
den Impuls gegen das Holsterhausener Ufer. Das „Werth“ entstand 1408 als Flussschleife 
durch dasselbe Hochwasser, das auch Haus Ostendorf in Haltern-Lippramsdorf mit ei-
ner großen Schleife umgab.21 Ein Hof der Abtei Werden (Dodinc) fiel dem Hochwasser 
zum Opfer. Der Kirchweg hatte durch die Niederung südlich des Hohenkamp geführt; 
wegen der Hochwassergefahren wurde 1443 Holsterhausen von Hervest abgepfarrt. Die 
Flurnamen in dieser Niederung von 2 km Breite und 7,5 km entlang der Lippe westlich 
Hohenkamp bis Haus Hagenbeck, heißen: „Im Hamme“, mittelalterliches Eigentum der 
Stadt Dorsten, namengebend für den Bach; „Im Werth“, die Flussschleife von 1408; „Am 
Auwer“ (Ufer); „Im kleinen“ und „Im großen Aap“, Besitz des Hauses Hagenbeck im  
14. Jahrhundert; „Bramkamp“, d.h. Ginsterkamp, alte Flussschleife, Rest einer Inselterras-
se; „Grote Wieden“; „Affort“ (Assimilation: Furt beim Aap, Fähre im 15. Jahrhundert, 
südliche Hälfte später „Tiergarten“ [Lager des Feldmarschalls v. Velen 1641]). Diese Lip-
peniederung durchflossen zwei Bäche, die infolge der Absenkung des Grundwassers, wie 
bereits gesagt, trocken gefallen sind: 1. der „Dirksbach“, ein Abfluss aus dem Holsterhauser 
Brook bei Schulte Dickhof („r“ ist eine Namenentstellung), am Kreskenhof vorbei ist er 
zugleich der westliche Abschluss der Grabungsfläche. 2. der „Hagenbecker Mühlenbach“, 
200 m weiter westlich, an ihm lag die Hagenbecker Mühle; der Altname ist „Bieberbecke“. 
Heute liegt zwischen der ehemaligen Mühle und Haus Hagenbeck die Trasse der Auto-
bahn A 31. Die Entstehung der „Werth“-Schleife hatte die Verschleppung der Hammbach-
mündung 1,4 km flussabwärts nach Westen bis zum Dirksbach im Gefolge. Die Situation 
ist kartografisch belegt in der „Delineation des Lippelaufs“ von 1707 (Buker, Staatsarchiv 
Münster, Kartensammlung A 1343) und in der Karte des Generalmajors Le Coq von 
1805. Anlässlich der Flussbaumaßnahmen der preußischen Provinzialregierung veran-
lasste der Pfarrer von Holsterhausen im Jahre 1820, die Hammbachmündung um 150 m 
zurückzuverlegen in den westlichen Arm der Werthschleife. Im Zusammenhang mit der 
Entstehung der Zeche Baldur wurde die Mündung noch weiter in den östlichen Arm am 
Fuß des Hohenkamp zurückverlegt. Die Maßnahmen sind auf den Urkatasterkarten und 
Urmesstischblättern (ab 1842) nachprüfbar.

21 Schulze-Ohlen (1982), S. 16. – Der in Hagenbeck gelegene Hof der Abtei Werden, verlehnt an 
Haus Hagenbeck, wurde 1411 ( Januar 13) mit Haus Hagenbeck gegen einen Hof bei der Lune-
mühle getauscht. Die Hofstelle existierte fortan nicht mehr und verschwand aus den Registern. So: 
StAM, Archiv Landsberg-Velen, Dep. Hagenbeck, Urkunden Nr. 83. Das Werth war Eigentum der 
Dorstener Bürgermeisterfamilie Bley.
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Die Frage nach der Funktion der Militärlager

Die neuen Lager sind bis auf 350 m unmittelbar an die Lippe an ihrem örtlichen Nord-
punkt unterhalb der Hammbachmündung gerückt. Es liegt nahe, die Situation mit dem 
Fluss, d.h. auch mit seiner Nutzung als Wasserstraße, zu verbinden. Eine regelmäßige Etap-
penstation römischer Lager in der Gesamtlänge (112,3 km) von Xanten bis Oberaden lässt 
sich nicht nachweisen: Rheinufer am Fürstenberg: km 0,0, Flüeler Altrhein (Mercatorkar-
te 1590) bis Lippemündung bei Wesel (Lippe-km 183,2) ca. 8/9 km, bis Hammbachmün-
dung (Lippe-km 150,3) 33,9 km, bis Haltern (Lippe-km 127,6) 22,7 km, bis Oberaden 
Sesekemündung (Lippe-km 81) 46,7 km; insgesamt ca. 112,3 km. Bei dieser Kilometrie-
rung handelt es sich im Wesentlichen um den Lippelauf nach 1817. Dieser Lauf ist kein 
Naturzustand, Drusus wird die Lippe nicht in dieser Gestalt angetroffen haben. Bis 1805 
waren laut Le Coq-Karte alle Mäander mit Ausnahme der Schafkampschleife durchsto-
chen. Der Mäanderdurchstich „Am Fähr“ verkürzte den Lauf um 1,1 km auf 1,05 km. Die 
Entfernung vom Ufer bei Vetera bis zur Hammbachmündung beträgt für den begradigten 
Lauf rund 43 km. In der Verbindung von Fluss- und anschließendem Landweg ist hier die 
Strecke Vetera – Oberaden halbiert. Die folgenden Flussstrecken liegen zwischen der Lip-
pemündung und den Holsterhausener Römerlagern. 

Tabelle 1: Tallänge und Lauflänge der Lippe (in km)

Strecke Tallänge Lauflänge Abweichung in %
Lippemündung-Schwarzenstein 7,2 16,2 9 125
Schwarzenstein-Krudenburg 2,6 2,7 0,1 3,84
Krudenburg-Gahlen 7,4 8,1 0,7 9,45
Gahlen-Hammbachmündung 4,84  6,42 1,58 32,64

Ein Vergleich der Le Coq-Karte von 1805 mit jüngeren Karten zeigt, dass die 16 km der 
mündungsnahen Lippe bei Wesel in den 1820er Jahren nicht begradigt wurden. Damit 
die Einfahrt in die Rheinmündung möglich blieb, wurden seit den 1830er Jahren Arbei-
ten durchgeführt und 1858 wurde die Lippemündung verlegt. Die Verbesserungen für die 
Schifffahrt oberhalb Schwarzenstein/Bucholt geschahen durch die Beseitigung der zahl-
reichen Sandbänke und der Schiffsmühlen in Dorsten und Krudenburg sowie der dorti-
gen, für größere Schiffstypen zu niedrigen Brücke. Auf der Strecke Gahlen – Hammbach-
mündung macht die Schafkamp-Schleife mit 1,47 km fast ausschließlich die Laufverlänge-
rung aus. Dennoch unterblieb der vorgesehene Durchstich des Schafkamps aus Gründen 
der Wasserhaltung.22 Der Lippelauf vor Bildung der Schafkampschleife besaß eine leichte 
Südausbuchtung. Der Schafkamp hatte das Niveau NN +30 m (Inselterrasse), die Aue 

22 StAM, Kartensammlung A 4970: Die „Charte des Lippelaufs beim Schafkamp zwischen Dors-
ten und Crudenburg“, entworfen im Dezember 1817 von dem Unterbauinspektor Lauer, zeigt die 
„projektierte Durchstechung der Lippe, vermessen bei einem Wasserstande von 26 Zoll [68 cm] 
Fahrwasser.“
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NN +28 m. Die Planung zeigt die Tendenz zur Kanalisierung: Der Durchstich war mit  
50 Fuß [15,07 m] Sohlenbreite und flachem Anstieg zu den Ufern zu ca. 40 m Gesamtbrei-
te, seitlichen Deichen (Höhe 6 Fuß, Basisbreite 24, Kronenbreite 12 Fuß) projektiert.

Ausgeführt wurden auf der Flussstrecke unterhalb Dorsten: Verengung des Laufs bei 
breiten Flachufern (Gleithängen) mit Buhnen, Beseitigung der Sandbänke, Uferbefesti-
gung mit Kribben. In den Jahren 1817-1819 waren beim des Ausbau der Lippe zwischen 
Lippramsdorf und Schermbeck (ca. 25 km Lauflänge) aus den Ämtern Lembeck-Alt-
schermbeck in Notstandsarbeit 223 Kötter und 315 Tagelöhner beschäftigt (die Zahl der 
Tagewerke hat Amtmann Brunn in seiner Chronik leider nicht mitgeteilt).

Im Bereich der Rheinniederterrasse unterhalb Bucholt fließt die Lippe im Hochwas-
serbereich des Rheins und ist typischerweise „verschleppt“. Bis Krudenburg/Drevenack 
haben sich noch starke Rheinhochwasser ausgewirkt, vor diesen und der im Hochwasser-
raum der Lippe liegenden Burg (vor 1363 erbaut) stauten sich alle Hochwasser der Lippe 
und verbreiterten die Aue bis in die nördliche Dünenkette vor Drevenack. Die Schleife 
bei Haus Gartrop steht mit der Umlegung der Mühlenbachmündung beim Schloss in Ver-
bindung. Die Flussschleifen gegenüber Gartrop, Gahlen und Dorsten sind alle als Folgen 
umgelegter Bachmündungen erklärbar. Sie sind auch datierbar durch Burgen mit Mühlen. 
Sie entstanden im späten Mittelalter. Fast ausschließlich sind die Schlingen nach Norden 
gerichtet. Ihre Beseitigung erfolgte offensichtlich im Interesse der örtlichen Landgewin-
nung seitens der adeligen Anlieger, bei der Werthschleife eventuell der Stadt Dorsten.

Auffällig viele alte Mäander liegen am Nordrand der Lippeaue bei Schermbeck-Bricht. 
Es handelt sich um das heutige Naturschutzgebiet „Lippeaue“. Die geologische Karte zeigt 
Ausweitungen bis zum „Dammer Feld“. Zahlreiche kleine und große Mäander, auch über-
einander gelagert, hinweisend auf verschiedene Hochwasser in unterschiedlicher Stärke, 
haben diese Aue 2 km breit flussparallel ausgeprägt. In den ehemaligen Flussschleifen steht 
heute z.T. Wasser oder sie sind z.T. mit Niedermooren ausgefüllt, und Auengleyböden zei-
gen zahlreiche ehemalige Rinnen an. Da hier keine Einflüsse auf die Bildung von Mäandern 
mit historischen Eingriffen nachzuweisen sind, ist hier eventuell beispielhaft ein Teilstück 
des natürlichen mäandrierenden Lippelaufs sichtbar. Dagegen hat der Flusslauf von der 
Rheinhauptterrasse bei Schwarzenstein/Bucholt bis Holsterhausen keine natürliche Form. 
Historisch und topografisch überprüfbare Eingriffe haben entweder die Entstehung von 
Flussmäandern verursacht, nämlich die Bachverlegungen, oder haben den „alten“ Zustand 
der Begradigung wieder hergestellt, um Landverluste auszugleichen.

Der von Philippi rekonstruierte Lippelauf zur römischen Zeit zwischen Annaberg und 
Haltern-Brücke ist mit 3 km Länge um ca. 500 m kürzer als der spätere Lauf um 1900.23 
Die Verkürzung ist offenbar künstlich durch römisches Militär verursacht. Es gilt die Regel: 
Kein Fluss begradigt sich selbst. Deshalb ist weiter nach der Ursache für die relativ geraden 
Strecken Holsterhausen – Schwarzenstein zu suchen. 1991 hatte ich die Auffassung vertre-
ten, die begradigte Strecke im ehemaligen Herzogtum Kleve sei auf die Bestrebungen zur 
Verbesserung der Schifffahrt zurückzuführen.24 Handel und Schifffahrt hatten im letzten 
Viertel des 15. Jahrhunderts zugenommen; ab Wesel lief die „Große Lippeschifffahrt“. Es 
ist jedoch bekannt, dass alle Pläne zu Verbesserungen des Wasserweges „ins Wasser fielen“, 

23 Philippi (1901).
24 Schuknecht (1991/92); in diesem Band S. 222-251.
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weil ein gemeinsames Vorgehen an unterschiedlichen Interessen der Anliegerstaaten schei-
terte. Erst der Untergang der ehemaligen Territorien und die Vereinigung der Provinzen 
Rheinland und Westfalen in Preußen 1815 ermöglichten mit besonderer Förderung durch 
den Oberpräsidenten Freiherrn v. Vincke den Ausbau der westfälischen Wasserstraße. Ein 
spezielles Interesse der Grafen von Kleve gab es jedoch schon früher seit der dynastischen 
Verbindung der Grafschaften Kleve und Mark. Hinzu kam mit dem Anschluss der bedeu-
tenden Hansestadt Soest nach der Soester Fehde ein konkreter Plan, der jedoch 1495 ein-
gestellt wurde.25 Als Brandenburg 1609 die Nachfolge in Kleve-Mark antrat, standen die 
Kriege entgegen, aber nach dem Westfälischen Frieden ging von Brandenburg eine neue 
Initiative aus. Trotz konkreter Pläne auf der Konferenz von Hamm (23. März 1667) kam 
keine größere Maßnahme zur Durchführung. Es wäre möglich gewesen, dass Brandenburg 
in seinem Territorium bis zur „Gartropsen Schantz“, der Flussgrenze mit Kurköln, diesen 
Flussabschnitt im Alleingang reguliert hätte. Jedoch erst im 18. Jahrhundert wurde mit 
rationalen Methoden der Routenaufnahme, der Vermessung und der Messung von Nied-
rig- und Hoch-Wasserständen eine zu jener Zeit moderne Planungsbasis geschaffen.

Geht man der territorialen Entwicklung der Grafschaft Kleve an der unteren Lippe 
nach, sind die frühen Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts für Kleve erfolgreich gewesen. Zur 
Zeit der Gründung der Stadt Wesel 1241 besaßen die Grafen von Kleve als Inhaber der 
Xantener Stiftsvogtei Rechte, die in den Lipperaum reichten. Die Erhebung des Xante-
ner Dorfes zur Stadt Dorsten 1251 beschnitt diese vertraglich. Der feindliche Versuch der 
Klever, sich der Stadt Dorsten im Zollkrieg von 1301 bis 1306 dauerhaft zu bemächtigen, 
scheiterte. Aber auch die Absicht des Kölner Erzbischofs, 1310 die Grafschaft Kleve als er-
ledigtes Lehen einzuziehen, misslang. Die Errichtung der Klever Landesburg Krudenburg 
mit den Rechten Fischfang, Flussmühle, Brücke und Zollstation war eine neue Positionie-
rung Kleves an der Lippe. Graf Dietrich IX. (1310-1347) erwarb ferner 1338 das Land 
Dinslaken, Gerichte in Hünxe und Gahlen und Besitz in Hünxe, Drevenack, Gahlen und 
Kirchhellen.26 Auch Johann de jonge von Hagenbeck wurde Lehnsmann des Grafen. In 
diesem Jahre 1338 (4. April) übergibt Johann de jonge seine Burg Hagenbeck in Holster-
hausen als Offenhaus, die „Fischerei und die Mere geheißen Brightermeer“ (Schermbeck-
Bricht) und die Holzgrafschaft in der Emmelkämper Mark dem Grafen von Kleve; und er 
erhält sie als Lehen zurück.27 Überraschend ist das Vorhandensein der „Mere“ bei Bricht, 
also von Altarmen der Lippe, die Fischerei ermöglichen. Die vorhandene Begradigung des 
Flusses ist folglich älter als die klevische Herrschaft.

Das Interesse der geistlichen Landesherren an der Lippe ist mit der kölnischen Stadt-
gründung Dorstens 1251, der münsterschen Stadtgründung Haltern 1289 und dem Ver-
trag von 1322 zwischen Köln und Münster zu datieren.28 Begradigungen in großen Fluss-
abschnitten kann nicht mit örtlicher Herrschaft oder lokalem Interesse an Landgewin-
nung begründet werden, wenngleich dieses Interesse überall vorhanden war. Im großen 

25 Koppe (2004), S. 45.
26 Kastner (1972); Ilgen (1921), Bd. 1, S. 222, S. 252; Dösseler/Oediger, (1974); Schuknecht 

(1998/99); in diesem Band S. 266-285.
27 Lacomblet (1840-1858), III. Band (1852), Nr. 323: „vischerye ende dye mere geheyten Brighter-

meer.“
28 WUB VIII, Nr. 1607.
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Maß setzt die Begradigung Landesherrschaft voraus, denn die Landesherren besaßen die 
Rechte am Fluss. Für den Zeitraum zwischen der römischen Militärherrschaft an der Lippe 
und 1817 ist landesherrlicher Ausbau des Lippelaufs kaum erkennbar. Ergänzt sei noch als 
Datierungshinweis, dass die Einpolderungen durch Banndeiche am Rhein ab 1300 began-
nen.

Anders ist das Interesse der römischen Militärmacht, die sich mit den Marschrichtun-
gen bis zur Weser an der Lippe orientiert. Für den Feldzug des Drusus im Jahre 11 v. Chr. 
war die Lippe ein Hindernis, über das eine Brücke geschlagen werden musste. Als aber die 
Lippe zur Leitlinie für die Anlage von Lagern und der Truppenversorgung wurde, war die 
Nutzung mit Schiffen ein begehrtes Ziel. Technisch waren die Römer in der Lage, Wasser-
wege auszubauen. Der Feldzug des Drusus gegen Chauken und Friesen und die späteren 
Offensiven vom unteren Rhein mit Nutzung des Flevo-/Ijsselsees, des Wattenmeeres und 
der Weser (Tiberius) und Ems (Germanicus) sind Beweise für die Beherrschung der Tech-
nik des Wasserbaus („fossa Drusiana“) und den Einsatz von Schiffen (Tac. Ann. II, 8). 
Für Drusus bezeugt Tacitus auch eine Rheinbegradigung.29 Im Jahre 58 n. Chr. nennt er 
„den zur Einschränkung des Rheins von Drusus vor 63 Jahren begonnenen Damm“. Diese 
Zahlen kollidieren allerdings mit dem Todesjahr des Drusus (8 v. Chr.). Sollte sein Name 
sich so stark mit den Schifffahrtswegen verbunden haben? Kombinierte militärische Un-
ternehmen mit Flottenunterstützung waren das strategische Prinzip des Drusus und seiner 
Nachfolger im Kommando der Rheinarmee.

An der Lippe sind die Schiffshäuser in Haltern-Hovestatt Beweis für die Flussschiff-
fahrt. In den Maßen von Länge 28,65 m und Weite 6 m bieten acht Hellinge Liegeplätze 
für bekannte römische Schiffstypen der Liburne und Trireme. Die Frühdatierung der rö-
mischen Anlagen in Haltern ist ungewiss. Die Datierung der neuen Lager in Holsterhau-
sen weist auf eine Zwischenzeit ab 10 v. Chr. bis zur Fertigstellung des Hauptlagers Haltern 
hin. Die räumliche und die zeitliche Situation bringen die neuen Lager in den Zusammen-
hang mit dem Ausbau der Lippe, sowohl der Anlagen von Beckinghausen/Oberaden wie 
Haltern. Für umfangreiche Aufgaben bei der Anlage dieses Wasserweges mit Begradigun-
gen und Beseitigungen von Hindernissen im und am Fluss, z.B. eingeschwemmter Bäume 
oder Biberbauten, Ufervegetation, Anlage von Uferbefestigungen und Treidelwegen, stan-
den in großer Zahl erforderliche Arbeitskräfte zur Verfügung. Daher handelt es sich bei 
den „neuen Lagern“ offenbar um „Pionierlager“. Es ist noch zu berücksichtigen, dass bei 
Anlage dieser Lager die Lippe unbegradigt war, d.h. für den Naturfluss war Holsterhausen 
noch nicht die Mitte zwischen Wasserweg Vetera – Holsterhausen und Landweg Holster-
hausen – Beckinghausen/Oberaden. Folglich konnte dieser Platz nur mit Einplanung der 
möglichen Begradigungen als Mitte gewählt werden.

Natürlich ist der Historiker bei Verwendung archäologischer Fakten sich der Mahnung 
von J. Schneider bewusst: „non fingendum aut excogitandum sed inveniendum.“30 Es wäre 
sicher und unbezweifelbar, wenn die Ausgräber eine Situation wie in Oberstimm gefunden 
hätten: zwei Schiffe, dendrochronologisch datierbar, an einem befestigtem Ufer. Das ist 
nicht der Fall gewesen, aber angesichts des Einbaumfundes von Gartrop-Bühl und ähnli-
cher Funde wohl vorstellbar. Die Ausgrabungen in Dorsten-Holsterhausen sind ein bedeu-

29 Tacitus, Annales XIII, 53.
30 Schneider (1878), S. 4: „nicht vorstellen oder ausdenken, sondern finden.“
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tendes wissenschaftliches Ereignis und die archäologische Fundbeschreibung ist von gro-
ßer Genauigkeit. Sie enthält sich der Prophetie, wozu ihre wissenschaftliche Methode auch 
keine Lehrmeisterin ist. Unter den zahlreichen offenen Fragen sucht der Historiker nach 
Antworten: War die siebenmalige Benutzung des Lagerplatzes Holsterhausen-Kreskenhof 
jeweils eine jährlich-saisonale und damit aussagekräftig für weitere offene Datierungen? 
War die Begradigung so dauerhaft, dass sie den Zeitraum bis zur möglichen Nachprüfung, 
d.h. bis 1300 überdauern konnte? Ein bejahender Hinweis: Beim Abzug hinterließen 
die Römer eine intakte Infrastruktur der Verkehrswege. Dazu heißt es bei Tacitus „cunc-
ta inter castellum Alisonem [Lupiae appositum] ac Rhenum novis limitibus aggeribusque 
permunita.“31

Es gibt zusätzlich ein geografisch-topografisches Argument für die relative Formsicher-
heit des Lippelaufs. Zuflüsse mit Seiteneinwirkung auf den Stromstrich werden zwischen 
Haltern und Bucholt zunehmend schwächer. Die Stever ist mit ihrem Einzugsgebiet (895 
qkm) von erheblicher Bedeutung, wodurch die Richtungsänderung und die besonderen 
Talweiten der Lippe entstanden. Der Hammbach und der ehedem vereinigte Rapphofs-
Mühlenbach/Schölzbach führen aus 141 bzw. 131 qkm Niederschlagsgebiet geringere 
Wassermengen der Lippe zu. Unterhalb wird das Einzugsgebiet der Lippe sehr bald noch 
schmaler, eingegrenzt durch den Rhein im Süden und die Issel im Norden. Nicht jedes 
Hochwasser, das die Inselterrasse überspült, hinterlässt einen veränderten Flusslauf. Eine 
vom Auenwald bestandene Aue war stabiler gegen Erosion als die seit dem Spätmittelalter 
offenen Lippewiesen.

Zusammenfassung

Seit 60 Jahren ist die Lippe bei Dorsten-Holsterhausen ein wichtiger archäologischer 
Fundort zur Geschichte der römischen Kaiserzeit rechts des Rheins. Der Irrtum über die 
Größe des Marschlagers im Holsterhauser Feld bewirkte in Verbindung mit der Fundar-
mut die Unklarheit über die rechte Einordnung dieses Lagers in den Ablauf der römischen 
Kriegsführung. Hier korrigiert die Geschichtsschreibung. Das Marschlager der Drususar-
mee vom Jahre 11 v. Chr. diente mit 56/57 ha Fläche der Sicherheit vor dem Einmarsch 
ins Gebiet der Sugambrer und bestand für die Dauer des Brückenschlags über die Lippe, 
d.h., für wenige Tage. Die Ausgrabungen der Jahre 1999-2002 stützen mit archäologischen 
Methoden diese Zeitstellung des Fundortes Holsterhausen insgesamt.

Darüber hinaus spricht die topografische Durchgangslage Holsterhausens zwischen 
allen römischen Standorten für die Betroffenheit im gesamten Zeitraum der Kriegsjahre  
11 v. Chr. bis 16 n. Chr. Die ausgezeichneten Ergebnisse der archäologischen Ausgrabun-
gen beim Kreskenhof 1999-2002 brachten den Nachweis der Existenz von fünf bis sieben 
weiteren Lagern in direkter Anlehnung an die Lippeaue. Eine Funktion dieser „Pionier-
lager“ war die Herstellung einer schiffbaren Lippe durch Begradigung. Zum Nachweis 
war es erforderlich, Thesen über Niveau und Lage des Flusslaufs mit topografischen und 
historischen Methoden zu korrigieren bzw. soweit wie möglich abzusichern. Für die Ge-
samtsituation ergibt sich aus den Entfernungen eine Mittelpunktlage Holsterhausens zwi-

31 Tacitus, Annales II, 7: [nachdem] „alles zwischen dem Lager Aliso [an der Lippe] und dem Rhein 
mit neuen Straßen und Dämmen gründlich befestigt“ [war].
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schen dem begradigten Wasserweg von Vetera und dem Landweg nach Oberaden bei Ver-
meidung des Halterner Nordbogens der Lippe. Mit der Aufgabe von Oberaden im Jahre  
8/7 v. Chr. und Gründung des Zentrums Haltern blieb noch die Aufgabe des Wasserstra-
ßen-Ausbaus nach Haltern. Für den gesamten Zeitraum der römischen Okkupation ergibt 
sich aus den beiden Forschungskampagnen in Holsterhausen eine Zwischenbilanz. Diese 
60 Jahre in Rechnung gestellt, darf zukünftigen Generationen weitere Aufmerksamkeit auf 
den Verlauf der römischen Geschichte an der unteren Lippe und die strategische Funktion 
der Holsterhausener Militärlager empfohlen werden. 

Abb. 1: Der Lippelauf zwischen Dorsten und Hünxe/Drevenack um 1850.

1  Großes Römerlager
5  neue Lager am Kreskenhof
15  Im Sand
16   Gahlener Mühlenbachschleife
17   Schermbecker Mühlenbach
18   NSG Lippeaue / Brichter Mere
19   Gartroper Mühlenbachschleife
20  Langefortsbach
21   Loosenberge
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Abb. 2: Römerlager und Lippelauf bei Dorsten-Holsterhausen um 1850.

1 Großes Römerlager
2 Hammbach
3 Im Werth
4 Sandberge
5 neue Lager
6 Holsterhäuser Brook
7 Dirksback
8 Im Aap
9 Witteberge
10 Schafkampschleife
11 Rapphofsmühlenbach
12 Schölzbachmündung nach 1306
13 dto. vor 1306
14 Baumbachmündung
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Abtönungsregel: Abtönung bezeichnet einen Vorgang in der Sprachentwicklung der mit-
telalterlichen deutschen Sprache(n): a wird etwa zu o.

Advocatus: lat. für Vogt (s. Vogt); spätere Bedeutung: Anwalt; „advocatus curtis de Dors-
ten“ = Vogt des Oberhofs Dorsten; „advocatus electus“ = erwählter Vogt (durch das 
Stiftskapitel Xanten).

Allod(-ium): Eigentum, über das der Besitzer – anders als bei Lehngütern – frei verfügen 
konnte.

Anerbenrecht: traditionelles westfälisches Erbrecht, bei dem der zu vererbende Hof nicht 
geteilt, sondern zumeist an den ältesten Sohn vererbt wurde.

Ankerbalken: längs verlaufender Holzbalken auf Deckenhöhe des Untergeschosses eines 
Fachwerkhauses; kann auch der Verankerung des Mauerwerkes dienen.

Archidiakonat: regionale Organisationseinheit des Kölner Erzbistums.
Artesischer Brunnen: nach der französischen Landschaft Artois benannter Brunnen, der 

zwischen zwei schüsselförmig gewölbten, wasserundurchlässigen Schichten befindli-
ches Grundwasser nach Durchstoßen der oberen Schicht unter starkem Druck an die 
Oberfläche fördert; meist künstlich angelegt.

Auengley: mineralreicher Nassboden bei sehr hohem Grundwasserstand (40 bis 80 cm 
unter der Bodenoberfläche) in der Nachbarschaft von Fließgewässern, häufig glazialen 
Ursprungs.

Averbeckscher Zehnt: ursprünglich eine zehnprozentige jährliche Abgabe von der Ernte 
bzw. entsprechenden Einkünften von den Ländereien westlich des Schölzbachs.

Averlippischer Zehnt: ursprünglich eine zehnprozentige jährliche Abgabe von der Ernte 
bzw. entsprechenden Einkünften von den Ländereien nördlich der Lippe im Bereich 
des heutigen Hervest und Holsterhausen.

Bede: s. Landbede.
Besetzungsrecht: Recht zur Auswahl eines neuen Pfarrers.
Blockgemenge: s. Parzellenverbände.
Blockeinöde: s. Parzellenverbände.
Breitstreifen: s. Parzellenformen.
Brinker (oder Brinksitzer/Häusler): Kleinstbauern mit eigenem Haus, die meist am Rand 

des Dorfes wohnten und zusätzlich einer handwerklichen Erwerbstätigkeit nachgin-
gen; in der Herrlichkeit Lembeck in ihrer (marken)rechtlichen Stellung (und steuerli-
chen Leistungsfähigkeit) noch unter den Köttern (s. dort).

Capitulare de villis (812): Verordnung Karls des Großen über die Verwaltung der Königs-
güter.

Carpentarius: Zimmermann oder Wagner.
Centenarium: Hundertjahrfeier.
Collator/Kollator: Inhaber des Rechtes (sog. Kollationsrecht) zur Besetzung einer Priester-/

Pfarrerstelle an einer Kirche, die mit bestimmten Einkünften versehen war (s. Pfründe).
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Decksand: Sandschicht, die nach einer Eiszeit und dem Rückzug der Gletscher zurück 
blieb.

Devotionsformel: Bezeichnung für einen bestimmten Bestandteil einer mittelalterlichen 
Urkunde: hier die Demutsformel („ergebenster Diener“).

Diluvial: alte Bezeichnung für sintflutartige Vorgänge in der älteren Abteilung des Quar-
tärs, dem Pleistozän; kurz auch unter dem Begriff „eiszeitlich“ zusammengefasst.

Dominium: Herrschaft.
Dos: Eigentum, Mitgift.
Dreesch: zur Regeneration brachliegendes Ackerland in der mittelalterlichen Dreifelder-

wirtschaft.
Drubbel: Kurzbezeichnung für eine Esch-Siedlung mit Langstreifenflur.

Edaphisch: im Wesentlichen durch Bodenart und -typ geprägte Pflanzenformation.
Eem-Warmzeit: wärmere (fast mediterrane), gletscherfreie Zeit zwischen zwei Eiszeiten, 

hier der älteren Saale-Kaltzeit (bis etwa 130.000 Jahren vor Heute) und der jüngeren 
(ab etwa 115.000 Jahren vor Heute) beginnenden Weichsel-Kaltzeit.

Eigenhörige/Eigenleute/Hörige: unfreie Bauern in Abhängigkeit eines Grundherrn; Un-
freiheit wurde vererbt.

Engelbert: Erzbischof Engelbert von Köln (1185-1225), ermordet im Streit um Vogtei-
rechte.

Erben: Bauernklasse (s. Vollerben).

Fach: Raum zwischen zwei Ständern in einem „Fach“werkhaus.
Facies: Gesicht/Gestalt.
Feldhandriss: Vermessungsskizzen, die seit der Frühen Neuzeit insbesondere bei Grenz-

streitigkeiten erstellt wurden.
Fermentator: (Bier-)Brauer.
Flur: fasst als oberste Einheit die (Einzel-) Parzellen und Parzellenverbände zusammen.
Freigericht/Freigrafschaft/Freigüter: Gericht über freie Bauern (und eventuell Bürger) 

mit eigenem Grundbesitz (Freigüter) durch einen Freirichter oder Freigrafen in einer 
regional begrenzten Freigrafschaft (z.B. Vest Recklinghausen); in Westfalen oft als „Fe-
megericht“, abgeleitet von der Grafschaftsverfassung Karls d. Gr.

Fron: Diener/Amtmann des Grundherrn.

Gemarkung: (althochdeutsch marca = Grenze, das Markierte) die mehr oder weniger 
geschlossene, durch festgelegte Linien begrenzte Wohn- und Wirtschaftsfläche eines 
Siedlungsverbandes.

Gemeinheitsteilungen: Aufteilung der urpsrünglich vielen Teilhabern an den Marken ge-
meinsam gehörenden Rechte (z.B. Weide, Holzeinschlag, Plaggenstich etc.) auf Einzel-
personen bzw. Höfe insbesondere im 19. Jahrhundert.

Gerechtsame: Rechte/Vorrechte.
Gildemeister: Vorsteher der Handwerkerzünfte.
Glaziale Rinne: durch das vorrückende Gletschereis z.T. tief ausgeschürfte Rinnen; häufig 

mit Wasser gefüllt oder stärker vernässt.
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Gogericht: im 13. Jahrhundert richteten die regional organisierten Gogerichte in der nie-
deren Gerichtsbarkeit (Zivil- und Strafrecht); das Vest Recklinghausen war ursprüng-
lich ein derartiges Gogericht.

Gräfte: westfälische Bezeichnung für einen Wassergraben, der ein Haus oder eine Burg 
umgibt.

Gravis monete: Wörtlich „von schwerer Münze“, Münzen mit höherem Gewicht als die 
Hohlpfennige.

Grundmoräne: durch splitternde und schleifende Erosion an der Gletschersohle zusam-
mengeschobener Gesteinsschutt, der von an den Kanten gerundetem Geschiebe bis zu 
mineralreichen feinem Gesteinsmehl reicht.

Gruppenort: Siedlungsform mit Besitzgemengefluren (s. Schuknecht, Ort und Flur: Die 
Ortstypen).

Grut/Grutrecht: Kräutermischung (in Nordwestdeutschland vor allem vom Gagel-
strauch) zum Würzen von Bier anstelle von Hopfen; der Begriff wird übertragen auf 
das Bierbrauen in Städten generell und herrschaftlich sanktioniert; das Grutrecht, also 
der Handel mit den Kräutern, steht nur der Herrschaft zu.

Gulden: im Spätmittelalter verbreitete Goldwährung verschiedener Herkunft und ver-
schiedenen Goldgehalts bzw. Gewichts; im 14. Jahrhundert nach Kölner Vorbild mit 
ca. 3,5 g und 22 Karat Feingold; stetige Münzverschlechterung („Inflation“).

HAA: Herzoglich-Arenbergisches-Archiv; die Herzöge von Arenberg waren 1802-1811 
Rechtsnachfolger der Erzbischöfe von Köln als Landesherren im Vest Recklinghausen; 
das Archiv liegt heute im Stadtarchiv Recklinghausen.

Hagen: herrschaftlicher Wald.
Heberegister: Auflistung aller zu Abgaben verpflichteten Höfe eines Bezirkes (Hebebe-

zirk), die im Besitz eines Herrn waren.
Hörige: unfreie Bauern bzw. Knechte und Mägde sowie deren Familien.
Hofhörige: s. Hörige.
Hofgericht: niedere Gerichtsbarkeit (im Gegensatz zum Blut- oder Hochgericht) für die 

unfreien Bewohner eines Hofverbandes (s. Oberhof ).
Honor: Ehre.

Huderecht: Beweidungsrecht auf Markenland oder brachliegenden Feldern.
Hufe: Flächenmaß für Ländereien; 1 Hufe entsprach je nach Region, Bodenbeschaffenheit 

und Lage etwa 5-20 ha; 1 Hufe sollte eine (Voll-)Bauernfamilie ernähren.
Hufner: Klasse der Vollbauern (s. dort).

Inselterrasse: hier ein sehr wenig aus dem Talboden herausragendes (ca. 2 m) hochwasser-
gefährdetes Gebiet in einem Flusstal.

Intitulatio: Bezeichnung für einen bestimmten Bestandteil einer mittelalterlichen Urkun-
de: hier der Aussteller.

Invocatio: Bezeichnung für einen bestimmten Bestandteil einer mittelalterlichen Urkun-
de: hier die Einleitungsformel („Im Namen Gottes ...“).

Isohypsen: Linien gleicher Höhe (über N.N.).
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Iudicium de poena capitis: Hochgericht oder Blutgericht, das die Todesstrafe verhängen 
konnte; lag im Spätmittelalter zumeist beim Landesherrn.

Iurisdictio: Rechtsprechung(sbezirk).

Kanoniker: Kleriker eines Domkapitels (so in Xanten, Köln, Münster).
Kapitel: Dom- oder Stiftskapitel; Gemeinschaft von Priestern an einer Kirche (Dom zu 

Münster oder zu Xanten), die dort etwa die Gottesdienste versehen, das Vermögen ver-
walten und den Vorstand (Propst und/oder Dechant) wählen.

Karrendienste: Teil der Dienste, die ein unfreier Bauer für seinen Grundherrn zu leisten 
hatte.

Kasus obliquus: „schiefer Fall“ in der Satzkonstruktion; im Deutschen in Form des Geni-
tivs, Dativs und Akkusativs.

Kasus rectus: „gerader Fall“ in der Satzkonstruktion; im Deutschen der Nominativ.
Kataster: Aufzeichnung sämtlicher Grundstücke (Liegenschaften, Flurstücke) und ihrer 

Eigentümer einer Region; das älteste Dorstener (Ur-)kataster samt zugehöriger Karte 
stammt von 1822.

Kellnerei/Kellner: s. Oberkellnerei.
Kirchhöfner: Bewohner eines kleinen Kirchdorfes; Kennzeichen ist die ringförmige Anla-

ge von Häusern rund um die Kirche, z.B. in Wulfen.
Königsbann: Regierungsgewalt des Königs (Heeresaufstellung, Blutgerichtsbarkeit, Ver-

ordnung, Verwaltung).
Kötter: Kleinbauern, deren Land nicht zum Unterhalt ausreichte und die dafür anderen 

Erwerbsmöglichkeiten nachgehen mussten; wohnten in einfachen kleinen Höfen/
Häusern (Kotten/Kate), die häufig durch Erbteilung von älteren und größeren Höfen 
abgetrennt worden waren; unterteilbar in Erbkötter (ältere Form im Dorf ) und Mar-
kenkötter (in der Mark gelegen, entstanden durch Markenteilungen).

Körnerfolge: Zwei- oder Dreifelderwirtschaft, abwechselnd erfolgt die Nutzung mit Som-
mergetreide, Wintergetreide, Brache.

Kollation: s. Collator.
Konzil, Konstanzer: die Versammlung geistlicher und weltlicher Würdenträger tagte 

1414-1418 und akzeptierte u.a. die von Kaiser Sigismund vorgenommene Rangerhö-
hung für die Klever Grafen zu Herzögen.

Konzil, Tridentiner: das Konzil von Trient fand 1545-1563 als Versammlung der (katho-
lischen) Bischöfe und Kirchenvertreter statt und stellte die Weichen für die katholische 
Gegenreformation.

Kriege gegen die Sachsen: (letztlich siegreiche) Kriege der Franken unter Karl d. Gr. ge-
gen die Sachsen 772-805; das Siedlungsgebiet der Sachsen umfasste etwa das heutige 
Westfalen und Niedersachsen.

Kübbung: Raumerweiterung eines Fachwerkhauses durch Ausnutzung des vorgezogenen 
Hausdachs.

Kurfürsten: Wähler des deutschen Königs; im Spätmittelalter sieben Personen, darunter 
der Erzbischof von Köln.

Kurzstreifen: s. Parzellenformen.
Kurzstreifengemenge: s. Parzellenverbände.
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Landbede: Steuer vom Grundbesitz, die an den Landesherrn zu zahlen war; reguläre oder 
Sondersteuer.

Langstreifen: langgezogene Felder mit einer Breite von 4,5-16 m und einer Länge von 
450-600 m. Die Ursache liegt in der schlechten Wendemöglichkeit des Pfluges. Ältes-
ter Parzellentyp.

La-Tène-Zeit: kulturelles Zeitalter der vorrömischen Eisenzeit (5.-1. Jahrhundert v. 
Chr.).

Lehnshuldigung: das Lehnwesen umfasste die gleichrangige Beziehung zwischen Lehns-
herrn und Lehnsmann, der für ein an ihn vergebenes Lehen (Ämter, Rechte, Länderei-
en) die Lehnshuldigung leistete und in den Lehndienst des Lehnsherrn trat.

Levis monete: wörtlich „von leichter Münze“, Münzen mit geringem Gewicht, häufig als 
Hohlpfennige geschlagen.

Liber statutorum: „Buch der Statuten“ der Stadt Dorsten, seit 1432 als Stadtbuch oder 
Ratsbuch geführt; beinhaltete die selbstgegebenen Gesetze, den Besitz und die Ein-
künfte der Stadt.

Liten: halbfreie Bauern im frühmittelalterlichen Sachsen, die in Abhängigkeit eines 
Grundherrn standen.

Mark (Gewichtseinheit): im Mittelalter als Kölnische Mark mit etwa 234 g (entspr. 1 
Mark Silber).

Mark (Grafschaft): gelegen östlich des Vests Recklinghausen zwischen Hamm und Hattin-
gen und zwischen Bochum und Gummersbach; 1391 mit der Grafschaft Kleve durch 
Heirat und Erbschaft unter einem Landesherrn vereint.

Marken(nutzungs)recht: genossenschaftliche Teilhabe an Land, das sich im gemeinschaft-
lichen Besitz einer Bauerschaft befindet; in der Neuzeit begann die Aufteilung der Mar-
ken in Besitz und Eigentum der Anteilsberechtigten.

Markenkötter: s. Kötter.
Marschall von Westfalen: Stellvertreter des Kölner Erzbischofs als Herzog von Westfalen 

zwischen Rhein und Weser; hatte überwiegend militärische Aufgaben (Friedenssiche-
rung).

Melioration: landwirtschaftliche Verbesserung des Bodens.
Mergel: Sedimentgestein, das aus Ton und feinverteiltem kohlensaurem Kalk besteht; ist 

als Geschiebemergel Hauptbestandteil der Grundmoränen; insgesamt fruchtbar.
Modio: (Getreide-)Scheffel (Hohlmaß mit ca. 25 Litern).
Monophtongierung: sprachlicher Wandel des Spätmittelalters/der Frühen Neuzeit, bei 

der die Vokale ie / uo / ue hin zu ie (lang!)/ o / u / ü wurden.
Morgen: Flächenmaß (ca ¼ ha); regional – je nach Bodenbeschaffenheit – aber unter-

schiedlich groß, da er ursprünglich die Feldgröße beschrieb, die mit einem Pferd an 
einem Morgen zu pflügen war.

Mutterrolle: Auflistung der Eigentümer mit ihren Flurstücken.

Niedermoor: im Gegensatz zum vom Niederschlag abhängigen Hochmoor an einen ho-
hen Grundwasserstand gebunden.
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Niederterrasse: in der letzten Eiszeit durch hochwasserführende Flüsse aufgeschüttete un-
terste Schotterterrasse, die nur sehr selten vom Hochwasser erreicht wird; an der Lippe 
bei Dorsten befindet sich die Niederterrasse etwa 5 m über dem Talboden.

Oberhof: Versammlungs- und Gerichtsort für alle untergeordneten Höfe desselben 
Grundherrn; verwaltungsmäßig ebenfalls für die Sammlung der Abgaben aller unter-
geordneten Höfe zuständig; in Westfalen und Rheinland häufig mit Schulten-/Schul-
zenhöfen gleichzusetzen.

Oberkellnerei Horneburg: Verwaltungsbehörde für den Besitz und die Einkünfte des Erz-
bischofs von Köln im Vest Recklinghausen durch den „Kellner“ auf der Horneburg (bei 
Datteln).

Offizialat: geistliches Gericht; für das Erzbistum Köln lag der Sitz in Werl.

Parochie: Pfarrei.
Parzelle: kleinste bewirtschaftete Einheit einer Flur.
Parzellenformen: bestimmt durch das Verhältnis von Länge und Breite (vgl. Schuknecht, 

Ort und Flur: Die besitzrechtlichen Parzellenformen).
Parzellenverbände: entstehen durch das Nebeneinander von Parzellen verschiedener Ei-

gentümer; Typeneinteilung erfolgt nach Parzellenform (vgl. Schuknecht, Ort und Flur: 
Die Parzellenverbände).

Pauperismus: nach der Bauernbefreiung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch 
vielfältige Faktoren entstandene Armut unter der (kinderreichen) Landbevölkerung, 
die zur Auswanderung in die Industriestädte oder in die USA führte.

Pfründe: Einkünfte für ein kirchliches Amt.
Physiotop: Landschaftseinheit, die durch gleiche Entwicklung einen einheitlichen, stabi-

len Stoffhaushalt (Nährstoff, Wasser, usw.) besitzt und durch charakteristische Pflan-
zengesellschaften gekennzeichnet ist.

Plaggenesch: Bodentyp, der durch Aufbringen von der mit Stallmist vermischten Ober-
schicht (ca. 5-10 cm) von Heide-, Sand- und Moorböden seine besondere Fruchtbar-
keit erhält.

Pleistozän: früher Diluvium oder Eiszeitalter genannte untere Abteilung des Quartärs; vor 
ca. 2,5 Mio.-11.700 Jahren.

Pontenmühle: Flussmühle auf einer Brücke bzw. einem Holzfundament im Wasser (so in 
Dorsten).

Präbende: s. Pfründe.
Privilegierung der geistlichen und weltlichen Fürsten 1220/32: die „Confoederatio cum 

principibus ecclesiasticis“ (1220) und das „Statutum in favorem principum“ (1231); in 
beiden Gesetzen übertrug Kaiser Friedrich II. an die geistlichen bzw. weltlichen Fürs-
ten des Reiches wichtige Königsrechte, wodurch sie zu relativ unumschränkten Terri-
torialherren wurden.

Publicatio: Bezeichnung für einen bestimmten Bestandteil einer mittelalterlichen Urkun-
de: hier die Veröffentlichungsformel („allen sei bekannt“).

Quadratrute, preußische: 14,185 qm.
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Quartär: die vierte, d.h. jüngste geologische Formation, beginnt mit den Eiszeiten vor 
etwa 2,6 Mio. Jahre und dauert bis in die Gegenwart.

Reichsdeputationshauptschluss (1803): Auflösung der geistlichen Herrschaften und der 
weltlichen Kleinststaaten im Heiligen Römischen Reich im Zuge der Napoleonischen 
Kriege.

Rente: handelbare Schuldverschreibung; Verpflichtung für den Schuldner, welcher zuvor 
eine gewisse (auch wieder ablösbare) Geldsumme erhalten hat, jährlich eine bestimmte 
(Zins-)Zahlung von einem Grundstück o.a. zu zahlen. Im Mittelalter umging man so 
das Verbot, Geld gegen Zinsen zu verleihen.

Rentei, domkapitularische: Verwaltungsbehörde der Einkünfte des Kölner Domkapitels.
Rheinhauptterrasse: über der Nieder- und Mittelterrasse gelegene, durch die Auswaschun-

gen des Rheins in eis- und nacheiszeitlichen Hochwassern entstandene Höhenebene in 
etwa auf der Linie Bocholt – Schermbeck – Oberhausen.

Riedel: flacher, langgezogener Höhenrücken.
Rodekamp: für die Feldwirtschaft gerodetes Waldstück.
Roggeneinfeldsystem: jahrelange einseitige Nutzung eines Feldes zum Roggenanbau, 

Düngung durch Mist oder Grasplaggen.

Saale-Eiszeit: (Saale-Kaltzeit): mittlere, bis an den Nordrand der Mittelgebirge (Sauer-
land usw.) Vergletscherungsphase im nördlichen und westlichen Mitteleuropa von vor 
ca. 300.000 Jahren bis vor 130.000 Jahren; Dorsten war zu dieser Zeit unter dem Glet-
schereis.

Salutatio: Bezeichnung für einen bestimmten Bestandteil einer mittelalterlichen Urkun-
de: hier die Grußformel (z.B. „Gruß und Segen“).

Scheffel: I) Hohlmaß für Getreide, die Größe lag regional und zeitlich unterschiedlich mit 
ca. 25-200 Litern, in Dorsten entsprach er ca. 58 l und entsprechend 45 kg Getreide; 
II) Flächenmaß für Parzellen, ebenfalls regional unterschiedlich mit ca. 1.500 qm.

Schilling: häufiges Zählmaß für 12 Pfennige; ab dem 14. Jahrhundert in nordwestdeut-
schen Städten geprägte Silbermünze.

Schultheiß/Schulze o.a.: Beamter des Landesherrn, der auf lokaler Ebene Abgaben einzog 
und eventuell Recht sprach (Niedergericht).

Statthalter, vestischer: Stellvertreter des Landesherrn, des Kölner Erzbischofs, im Vest 
Recklinghausen.

Statut von Cividale (1232): hierin bestätigte Kaiser Friedrich II. das „Statutum in favorem 
principum“ (s. Privilegierung).

Streifengemenge: s. Parzellenverbände.

Terminus ante (quem): Zeitpunkt vor einem Ereignis; z.B. spätest möglicher Entstehungs-
zeitpunkt.

Terra sigilata: römische Töpferware, zumeist Essgeschirr.
Territorialisierungsprozess: Vorgang (seit dem späten 12. Jahrhundert in Westfalen), in 

dem weltliche und kirchliche Machthaber versuchten, ein geschlossenes Territorium 
mit zusammenhängenden Rechten zu erwerben. Dadurch wurde die personenrechtli-
che Beziehung (Lehnswesen) langsam abgelöst.
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Tertiär: die dritte, d.h. zweitjüngste geologische Formation, begann vor etwa 65 Mio. Jah-
ren und dauerte bis vor etwa 2,6 Mio. Jahre; war geprägt durch große Veränderungen in 
der Land-Meer-Verteilung und die Entfaltung der Pflanzen- und Tierwelt.

Treidler/Treideln: das „bergaufwärts-“Ziehen eines Schiffes auf einem Fluss durch Men-
schen oder Pferde/Ochsen.

Umgräftung der Stadt: die Stadt wurde mit einer Gräfte, einem Wassergraben, versehen.
Untersenon: in der Kreidezeit (vor 145-65 Mio. Jahren) entstandene, Mergelsand (Ton-

schicht mit eingelagertem Kalk) und Löß (vom Wind abgelagertes Feinsediment) hal-
tige Erdschicht.

Urbar: s. Heberegister.
Urflurbuch: Auflistung aller Flurstücke einer Flur nach ihrer Entstehung.

Verzelgung: im Hochmittelalter erfolgte Zusammenlegung von kleineren Flurstücken zur 
rationaleren Bewirtschaftung in der Dreifelderwirtschaft; einhergehend mit der Ent-
stehung von Dörfern.

Villikation: Hofverband von kleineren Höfen und einem zentralen Fronhof; frühmittel-
alterliches Wirtschafts- und Herrschaftssystem.

Visitationsbericht: Überprüfung des Glaubens, Verhaltens und des Besitzes der katho-
lischen Geistlichen in der Reformationszeit des 16. Jahrhunderts durch die Bischöfe; 
sollte eventuelle Lutheraner und Reformierte unter den Priestern aufspüren.

Vogt: Vertreter eines Feudalherrn; war der Feudalherr ein Kleriker (z.B. Bischof ) oder eine 
kirchliche/klösterliche Einrichtung (z.B. das Stift Xanten) trat ein Adeliger (z.B. der 
Graf von Kleve) als weltlicher Schutzherr dieser Einrichtung auf und übernahm zudem 
die Rechtsprechung (Blutgericht) über die unfreien Bauern.

Vogtei-Zehntrechte: dafür (s.o.) standen ihm bestimmte Abgaben (Zehnte) zu.
Vogteigericht: Gericht für die unfreien Bewohner von geistlichen Gütern und Länderei-

en.
Vollerben: oftmals die ältesten Höfe mit größtem Landbesitz in einer Bauerschaft, die 

meist auch ein volles Stimmrecht in Bauerschaftsangelegenheiten und Markennutzung 
besaßen; hier die steuerlich leistungsstärkste Bauernklasse, nach denen die Halberben 
dann die Viertelerben folgen.

Vüllink: Zuleitung für einen Stadtgraben (von „füllen“).

Waldgrafschaft: herrschaftliche Rechte über ein Waldstück (Holzschlag, Jagd).
Waldhufen: entlang einer Straße beidseitig zum Zwecke der Waldrodung angelegte Parzel-

len bzw. Höfe mit Äckern.
Wedemhof: Hof des Pfarrers.
Weichsel-Eiszeit (Weichsel-Kaltzeit): jüngste Vergletscherungsphase im nördlichen Mit-

teleuropa von vor 115.000 Jahren bis vor 11.700; Dorsten war zu dieser Zeit eisfrei und 
nur indirekt (Dünenbildung usw.) betroffen.

Weiler: ländliche Siedlungsform mit 5-15 Gehöften in lockerer Anordnung.
Weistum: Verschriftlichung des bisher zumeist mündlich tradierten oder in anderen Städ-

ten/Gerichten in bestimmter Weise gehandhabten Gewohnheitsrechtes bzw. von 
Rechten und Pflichten der Bevölkerung.
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Wortgeld: jährliche „Grundsteuer“ für ein innerstädtisches Grundstück.
Wüste Höfe/Wüstung: durch Kriegs- und Katastropheneinwirkungen (Flurwüstungen) 

oder schlichte Abwanderung in die Städte (Ortswüstung) von ihren Bewohnern ver-
lassene Höfe.

Zehnt: ursprünglich eine zehnprozentige Abgabe vom Getreideertrag an den Inhaber der 
Zehntrechte (Großer Zehnt) oder von anderen Feldfrüchten und Vieh (Kleiner Zehnt) 
oder vom Ertrag neu gerodeten Landes (Rottzehnt).

Zinsgüter: der Inhaber eines Zinsgutes (Bauernhof mit Ländereien) hatte das völlige Ei-
gentum und die freie Entscheidungsgewalt über seinen Hof, musste an den Grund-
herrn als Besitzer desselben aber bestimmte Zahlungen leisten.



Abdinghof, Oberhof bei Gladbeck 139
Abinghof, Oberhof bei Waltrop 139, 147, 

153, 158, 163
Ader, Hof 181
Affort (Aap-Furt) 250, 326
Ahaus, Amt 213
Ahse 235
Ahsen 140, 233, 242, 243, 244, 271
Ahsen, Burg 244, 271
Aldenthorpa, (Herren)Hof 165, 171
Aliso, Kastell 136, 319, 320
Altdeuten 181
Alte Issel 38, 40
Altena 146
Altendorf 17, 22, 165, 166, 223, 224, 247, 

316
Altendorf, Bauernschaft 22
Altendorfer Sandebene 224
Altendorf-Ulfkotte 17, 229
Altendorf-Ulfkotte, Gemarkung 16, 34, 93
Altendorf-Ulfkotte, Gemeinde 17, 311
Alter Bach 40, 104
Altmarl 229
Altschermbeck 90, 118, 168, 205, 206, 

219, 299, 304, 325
Altschermbeck, Amt 180, 199
Altschermbeck, Bürgermeisterei 43
Altschermbeck, Gemarkung 57, 61, 64, 95
Altschermbeck, Gemeinde 43, 51, 71, 72, 

78
Altschermbeck, Kirchort 82, 85, 87, 89, 

90, 179, 227
Altschermbeck, Kirchspiel 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 182, 205
Altschermbeck, Mairie 43
Am Auwer, Flur 326
Am Fähr, Flur 326, 327
Am Holzwege, Flur 61
Am Wiegel, Flur 246, 250, 318

Register

Das Register erfasst die Orts- und Flurnamen und die Hofstätten sowie die geistlichen und 
weltlichen Herrscher(häuser) und -residenzen. Gewässer sind kursiv gekennzeichnet.

Anholt 309
Annaberg 135, 223, 318
Antrup 32
Arenberg, Herzöge von 140, 142, 145
Arndt, Erbe 58, 72
Arnheim 234
Arnsberg, Grafschaft 139
Asbeck, Ritter von 299
Askamp, Hof 76
Assenkamp 204
Athalgard, Salhof/Herrenhof 167, 170, 

249, 268
Auf dem Braem, Amt 42, 157
Auf Putters Esch, Flur 68
Auf Strocks Kuhlen, Flur 59, 91
Aufm Acker, Flur 61
Aufn Berg, Flur 61
Aufn Kamp, Flur 59, 61
Aufn Kuhlen, Flur 59
Aufn Loh, Flur 61
Aufn Püttersfeld, Flur 59
Aufn Steinen, Flur 59
Averbeck, Hof 171

Baclo 96, 98, 99
Bad Driburg 6, 7, 11
Bakeler Mark 47, 48, 57, 99, 104, 105, 

107, 112, 179, 182, 192, 210, 217
Baklo 193
Balkefurt 249
Barlo, Adelsgut 83, 170
Barlo, Flur 131
Barlo, Gräftenhof 85
Barlo, Hof 15, 16, 20, 34, 99, 131, 247
Barloer Feld, Flur 16, 17, 20, 34, 93
Barloer Mühle 247
Barloer-Bach 17, 128, 171, 247, 316
Battelt, Hof 79
Baumbach 248, 326
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Baumbachmündung 334
Beck 104
Beck, Bauernschaft 43
Beckinghausen 135, 239, 330
Beckmann, Hof 60, 70
Beckmanns Feld, Flur 68
Beckum 32, 262
Bellendorf, Hof 165, 171
Bente aufn Dorf, Hof 88, 103
Bente aufn Hok, Hof 103
Bente im Hok, Hof 103
Berg, Grafen zu 204, 301
Berg, Herzogtum 25, 237
Bergbossendorf 223, 243
Berghaltern 18, 250
Bergh-Kempe, Flur 94
Bergkamen-Oberaden 135, 321
Bergkamp, Flur 20, 61
Bergkamp, Gräftenhof 16, 85
Bergkamp, Hof 20
Bergmann, Kotten 171
Berkenacker, Flur 185
Berkenstück, Flur 185
Berlin 257, 262
Bertengut, Hof 204
Besten, Bauernschaft 170
Betwyck, Hof 101
Beverbeke 303
Bieberbeke 296
Biek, Bauernschaft 102
Billerbeck 175
Binsheim 304
Bleikhook 103
Bleikhook, Hof 103
Bocholter Aa 299
Bochum 236
Bockel, Erbe 60
Boickholt, Stiftsgut 70, 79
Boickholtzhof, Hof 58
Bolle 181
Bonekamp, Hof 172
Bongarden, Hof 171
Bork 296
Borken 23, 29, 33, 44, 175, 194, 198, 218, 

276, 288, 301, 303, 304

Borkenberge 225
Borkener Aa 224
Bossendorf 175, 250, 251
Bottrop 147, 153
Brabant 25, 29
Brackel, Reichshof 146, 157, 167
Bramert, Hof 81
Bramert, Kamp 68
Bramkamp, Flur 326
Brede, Flur 52, 53
Breebahm, Flur 61
Breil, Hof 172
Bremer, Einzelhof 78, 79, 82
Bremer, Gartengräfte 85
Bremer, Hof 57, 81, 325
Bricht 304, 329
Brinkerfeld 68
Brockhausen, Hof 158
Broich, Herrschaft 113
Broich, Herrschaft 113
Brömmelhaus 181
Brosthaus, Erbe 182, 185, 187
Brosthaus, Hof 185, 212
Brosthausen 177, 178, 179, 182, 185, 186, 

197, 217, 219
Brosthausen, (Unter)Bauernschaft 80, 82, 

91, 112, 209, 219
Bruchmühle 326
Brüggemann, Hof 77, 186, 208
Brüggemann, Vollerbenhof 181, 188, 189
Brünen, Kirchspiel 299
Brüninckhof, Oberhof 139
Brüninghof, Hof 156
Bucholt 243, 327, 328, 331
Buer 167, 247
Buer, Gemarkung 34
Buer-Hassel 247
Buhle, Hof 79
Bukholte 96, 98, 99
Bukholte, Einzelhof 99
Buldern 205
Burhans, Hof 57, 70, 79
Buschhausen 79, 98, 112
Buschhausen, Unterbauernschaft 57, 64
Buschhäuser Feld, Flur 57, 58, 67, 68
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Büser 181
Bußmann 181, 208
Bussmann, Kötter 181, 184
Butenkamp 63, 68

Castra Ulpia Trajana 324
Castra Vetera 31, 191, 318, 320, 321, 327, 

330, 332
Castrop 158, 160, 174
Castrop, Reichshof 160
Chor, Oberhof 139
Coesfeld 117, 194, 195, 203, 261, 289, 

296, 298
Cornelius, Hof 79
Corvey 240

Dahl, Burg 235
Dahlhaus sive Baumeister, Hof 77
Dahlhaus, Hof 60
Damm 97
Dammann, Hof 182
Dammer Feld, Flur 328
Datteln 32, 139, 140, 232
Datteln-Hamm-Kanal 231
Delbrück-Anreppen 135, 318
Detmold 318
Deuten 12, 17, 32, 95, 97, 104, 106, 107, 

112, 173, 174, 175, 177, 178, 182, 185, 
188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 
197, 198, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 
210, 212, 215, 217, 219, 220, 227, 229, 
249, 289, 304

Deuten, Bahnhof 213
Deuten, Bauernschaft 199, 208, 209, 214, 

219, 220
Deuten, Haufendrubbel 76, 80, 184, 185
Deuten, Siedlung 183, 184, 185
Deutener Bruch 178
Deutener Gemeinheit 112
Deutener Mark 177, 191, 192, 202, 215
Deutener Moor 191, 290
Deuter Feld 67, 178, 183, 185, 186, 187, 

189, 195, 197, 219
Deutmann, Vollerbenhof 181, 183, 184, 

185

Deutz 139, 153
Deutz, Abtei 153
Deventer 234
Diemelgebiet 117
Dimke 92, 112, 203
Dimke, (Dorf )Bauernschaft 43, 64
Dingden, Kirchspiel 298
Dinslaken 147, 149, 228, 229, 299
Dinxperlo 299
Dirksbach 40, 248, 325, 326, 334
Dirycking 204
Dodinc(k), Hof 248, 303, 326
Doding, Hof 304
Dodyng, Hof 302
Dordrecht 234
Dorinc, Haus 304
Döring, Haus 311
Dorsten 10, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 28, 29, 

32, 34, 37, 44, 82, 83, 93, 95, 96, 99, 
103, 106, 107, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 136, 139, 140, 149, 155, 156, 
161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 
174, 194, 195, 198, 212, 219, 222, 223, 
224, 225, 226, 228, 229, 230, 232, 234, 
235, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 
245, 246, 248, 250, 251, 252, 252, 253, 
254, 255, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 
267, 268, 269, 271, 272, 273, 275, 276, 
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 
287, 298, 301, 304, 309, 310, 311, 312, 
313, 314, 316, 317, 319, 326, 328, 329

Dorsten, Adelshof 120, 170, 316
Dorsten, Altstadt 21, 26, 43, 92, 224, 236, 

246, 247, 267, 315, 320
Dorsten, Bauernschaft 20, 21, 22, 74
Dorsten, Curtis (Oberhof ) 93, 276, 281, 

306, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 316
Dorsten, Dorf 25, 28, 126, 128, 131, 132, 

155, 168, 269, 271, 273, 275
Dorsten, Franziskanerkirche 261
Dorsten, Franziskanerkloster 248
Dorsten, Gemarkung 15, 34, 35, 121, 165
Dorsten, Gemeinde 1, 17, 31, 182
Dorsten, Güter 151, 281, 282, 309, 310
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Dorsten, Hof 21, 116, 121, 139, 148, 156, 
161, 164, 165, 166, 168, 269, 282, 308, 
312, 316

Dorsten, Hoff tho 20
Dorsten, Kirchort 22, 24, 28, 34, 228
Dorsten, Kirchspiel 22, 93, 124, 166, 316
Dorsten, Oberhof 19, 20, 21, 22, 24, 26, 

29, 32, 34, 93, 94, 119, 120, 124, 126, 
139, 140, 147, 151, 154, 155, 157, 162, 
163, 165, 166, 167, 170, 171, 249, 250, 
268, 269, 270, 273, 274, 275, 279, 280, 
281, 282, 284, 308, 309, 310, 311, 315, 
316

Dorsten, Pontenmühle 276, 277
Dorsten, Reichshof 12, 19, 93, 116, 119, 

143, 145, 146, 165, 169, 171, 270, 314
Dorsten, Salhof 168
Dorsten, Schiffsmühle 242, 243, 327
Dorsten, Siedlung 9, 15, 17, 18, 19, 80, 92, 

93, 106, 119, 120, 132, 187
Dorsten, St. Agatha Pfarrkirche 261
Dorsten, Stadt 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 

23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 39, 43, 58, 
67, 80, 85, 93, 114, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 126, 128, 129, 130, 
131, 134, 141, 145, 151, 154, 156, 160, 
162, 163, 165, 170, 171, 198, 199, 205, 
207, 228, 230, 236, 236, 238, 241, 243, 
244, 246, 247, 249, 250, 252, 255, 259, 
260, 266, 267, 271, 273, 274, 275, 276, 
277, 278, 280, 284, 286, 287, 291, 294, 
298, 299, 300, 302, 305, 311, 323, 326, 
329

Dorsten, Villa 295
Dorsten, Villikation 141, 155, 157, 166, 

168, 283, 284
Dorstener Drubbel 17
Dorstener Feldflur 15, 171
Dorstener Feldmark 124, 170
Dorstener Lippetal(ung) 38, 39, 40, 64, 

81, 92, 107, 223, 224, 225, 242, 251
Dorsten-Hardt 16, 21, 223, 246, 265, 315
Dorsten-Hervest 43
Dorsten-Holsterhausen 12, 43, 135, 228, 

230, 305, 318, 330, 331, 334

Dorstfeld 106, 138
Dortmund 19, 106, 130, 146, 147, 157, 

158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 167, 
169, 170, 239, 252, 270, 271, 285, 316

Dortmund, Grafschaft 113
Dortmund, Reichsgut/Reichshof 146, 

148, 161
Dortmund-Ems-Kanal 116, 231, 232, 237
Dortmunder Oberhof 159, 163
Doyten, Bauernschaft 178
Dravewinkel, Burg 229
Dresden 257
Dreuenenck 175
Drevenack 82, 96, 97, 174, 225, 227, 228, 

249, 298, 299, 328, 329, 332
Drevenack, Kirchspiel 177
Drewer 229
Drewer Mark 224
Drivinniki (Driuinniki) 95, 96, 173, 174
Druen Berndt, Erbe 60
Dudinc, Hof 296
Duisburg, Stadt 146, 240
Duisburg-Ruhrort 238
Dülmen 117, 175, 198, 201, 215, 261, 

262, 301
Dülmen, Amt 261
Dülmen, Burg 201
Dülmen, Haus 203
Dülmen, Herrschaft 261
Dumpe 181
Dursten 128, 165, 166, 175, 279, 281, 283
Dursten, hof the 24
Durstene, Curtis 268, 279, 281
Durstene, Villa 268, 273, 279
Durstina 17, 18, 93, 95, 96, 97, 100, 120, 

123, 165, 173, 229, 249, 304, 320
Durstine 12, 18, 23, 93, 95
Durstine, Oberhof 115
Durstinon 18, 83, 93, 96, 97, 110, 121, 

164, 165, 169, 170, 230, 249, 315
Durstinon, Herrenhof 230
Duthene 95
Duurstede, Wijk bij 106
Duwe, Urhof 184
Duwe, Vollerbenhof 181, 183, 185
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Ebdinghof, Oberhof 139
Echternach, Kloster 228
Eickel, Hof 271
Eickeler Heide 179
Eifel 241
Ekel, Bauernschaft 165, 171
Ekryke, Hof 34
Ellerfahrt 179
Elmenhorst 158
Elmenhorst, Hof 158
Elmenhorst, Reichshof 157
Elmenhorst, Villikation 158
Elsebruck, Flur 179
Elsebusch, Hof 208
Elwen, Flur 112, 179
Elwenbach 179
Emeza, Salhof 167
Emilighem 95, 96, 97, 100, 173, 229
Emlichem 95
Emlichen 95, 175, 303
Emmelenkamp 95, 202, 203, 229
Emmelheim 67
Emmelkamp 38, 67, 95, 106, 108, 174, 

215, 227, 302, 325
Emmelkamp, Bauernschaft 17, 43, 64, 80, 

110, 217, 304, 305
Emmelkämper Brook 226, 325
Emmelkämper Bruch 80, 224, 230
Emmelkämper Drubbel 76, 80
Emmelkämper Feld 52, 64, 65, 67
Emmelkämper Mark 38, 47, 112, 125, 

128, 179, 182, 202, 212, 215, 217, 223, 
243, 278, 299, 300, 303, 304, 329

Emmelkämper, Flur 49, 51, 52, 65
Emmerich 233, 234, 275
Ems 330
Emscher 23, 106, 224, 228, 246, 303, 305
Emscherraum 219, 223
Enberg, Vollerbenhof 181
Endeln, Bauernschaft 43, 57, 64, 65, 92, 

99, 112, 209
Endeln, Flur 54, 55
Endesdorpe 99, 102
Eppendorf 17, 229
Erfurt 252, 253, 254, 255

Erfurt, Augustinerkonvent 252
Erfwick 101, 102
Erlar 67, 96, 98, 100
Erle 32, 38, 67, 68, 82, 83, 84, 85, 89, 95, 

98, 100, 103, 104, 106, 107, 112, 192, 
205, 289, 299, 304

Erle, Gemarkung 52, 53, 62, 63, 64, 107
Erle, Gemeinde 43, 53, 71, 72
Erle, Herren von 84
Erle, Kirchdorf 65, 67, 85, 86, 87, 90, 93, 

100
Erle, Kirchspiel 42, 43, 44, 45, 46, 47, 204, 

205
Erle, Ritter von 84, 304
Erle-Östrich, Bauernschaft 82, 92, 103, 

112
Erler Eiche 290
Erler Heide 54, 112
Erler Mark 42, 47, 76, 84
Erle-Westrich, Bauernschaft 76, 104, 112, 

192
Erlore 98
Erwick 101, 112, 177
Erwick, Feld 55, 69
Erwick, Flur 55
Erwick, Hof 64, 208
Erwig, Hof 177, 184, 191, 201
Essen 29, 33, 113, 127, 152, 155, 162, 

163, 237, 270, 275
Essen, (Damen)Stift 113, 146, 147, 152, 

153, 304
Essen, Kloster 154
Essen, Reichsabtei 163
Essen, Reichskloster 153
Essen, Reichsstift 147
Essen, Villikation 158
Essener, Oberhof 153, 163
Essen-Holsterhausen 305
Eversum 175

Feldhausen 165
Feldmark 31, 33
Fellerhof, Hof 57
Fennemann, Gut 186
Filenhof, Hof 34
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Flaesheim 116, 149, 152, 243, 314
Flaesheim, (Prämonstratenserinnen)Klos-

ter 149, 152, 235, 314
Flüeler Altrhein 327
Föcker, Hof 165, 171
Forck, Hof 77, 235, 237
Frankfurt 255, 256, 259, 262
Freihof, Hof 204
Frentrop 17, 229
Frentroper Mark 224
Freudenberg, Forsthaus 215
Fröner, Hof 79
Funkenbrede 52, 65

Gaelkenheide 39
Gahlen 21, 27, 120, 123, 131, 164, 167, 

170, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 
230, 236, 242, 268, 299, 304, 326, 327, 
328, 329, 332

Gahlen, Bauernschaft 74
Gahlen, Dorf 326
Gahlen, Gemarkung 15, 16, 17, 21, 34, 93, 

131
Gahlen, Kirchspiel 100, 170, 302
Gahlener Mühlenbachschleife 332
Galgenberg 179, 191, 203, 205
Gälkenheide 112, 230, 325
Galnon 18, 83, 96, 97, 121, 164, 165, 169, 

170, 230, 249, 315
Gartenkamp, Acker 63
Gartenstücke, Flur 61
Gartrop 328
Gartrop, Haus 328
Gartrop-Bühl 330
Gartroper Mühlenbachschleife 332
Geldern, Herzogtum 234, 298
Geldersche Ijssel 106
Gellermann, Hof 60
Gelnhausen 268, 298
Gelsenkirchen-Bismarck 219
Gelsenkirchen-Buer 165
Gelsenkirchen-Horst 6, 11
Gerlicher Heide 104, 179
Gerling, Kleingesessener 182, 185
Ginsterkamp, Flur 326

Gipskerhook, Flur 62, 103
Gisperhok, Hof 103
Gladbeck 27, 29, 116, 139, 147, 155, 167, 

219, 269
Gladbeck-Zweckel 165
Göttingen 257
Göttinger Leinetal 109
Grafenfeld 52, 69, 80
Grenzbach 38, 76, 90, 98
Grenzbachtal 76, 104
Grewer, Hof 170
Grohse Hoefeld 67
Gronewald 68
Groß Arndts Feld 58, 61, 68
Groß Elsebusch, Großkötter 196
Groß Elsebusch, Kötter 181, 188
Groß Erwig, Hof 181, 185
Groß Peclum, Kötter 181, 188
Groß Steinberg, Hof 170
Groß-Arndt, Flur 58
Groß-Arndt, Hof 58, 59, 60, 62, 70, 72
Groß-Bernemann, Hof 60
Große Besten, Hof 246
Große Dahlhaus, Hof 75
Große Kamp 68
Große Lasthaus, Hof 185
Großer Kamp, Acker 63, 68
Groß-Erwick, Hof 55, 82
Großes Hohefeld 15, 16, 20, 34, 92, 112, 

131
Große-Sänder, Hof 92
Groß-Homann, Hof 60
Groß-Hörstiken, Hof 60
Groß-Kottendorf, Flur 56
Groß-Kottendorf, Hof 55, 56, 82
Groß-Möring, Hof 91
Groß-Onnebrink, Flur 54
Groß-Onnebrink, Hof 55, 56
Groß-Reken 102
Groß-Reken, Gemarkung 64
Groß-Ruyken, Hof 77, 78
Grote Wieden, Flur 326
Grote(Groß)-Arndt, Hof 58
Grüter, Hof 79
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Haard 128, 225, 242, 244
Hagemann, Hof 172
Hagenbach 40
Hagenbeck 16, 22, 29, 227, 245, 248, 301, 

305
Hagenbeck, Adelsgut 170, 302
Hagenbeck, Bauernschaft 98, 99, 100, 

112, 296, 304, 305
Hagenbeck, Burg 16, 228, 229, 230, 244, 

296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 
329

Hagenbeck, Haus 64, 84, 89, 165, 182, 
201, 202, 205, 206, 228, 243, 244, 248, 
249, 250, 251, 274, 288, 296, 301, 303, 
304, 305, 325, 326

Hagenbeck, Ritter von 296, 297, 298, 
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 329

Hagenbeck, Rittergut 42, 43, 99, 227
Hagenbeck, Wasserburg 85, 249, 251
Hagenbecker Mühle 326
Hagenbecker Mühle 326
Hagenbecker Mühlenbach 296, 326
Hagenbeke 98, 99
Hagenbeke, Villa 99
Halathra 18, 230
Halathron 18, 230
Halbeisen 181
Haltern 18, 44, 106, 107, 135, 139, 214, 

215, 223, 225, 230, 233, 238, 239, 242, 
243, 244, 246, 250, 251, 259, 260, 261, 
262, 264, 265, 284, 304, 318, 319, 326, 
327, 329, 331, 332

Haltern, Kastell 31, 318, 319, 320, 321, 
322, 324, 330, 332

Haltern, Oberhof 90
Haltern, Stadt 243, 250, 259, 260, 262
Halterner Stausee 250
Halterner Talung 246
Haltern-Hovestatt 330
Hamaland 106
Hamburg 214
Hamm 129, 130, 139, 223, 231, 232, 233, 

237, 239, 243, 245, 271, 300, 329
Hammbach 15, 16, 39, 40, 64, 106, 135, 

171, 179, 180, 187, 190, 225, 246, 247, 

248, 249, 299, 304, 318, 320, 323, 325, 
326, 331, 334

Hammbachmündung 248, 323, 326, 327
Hammbach-Niederung 136, 323, 325
Hamme, Hof 139
Hammelsbrink, Flur 185
Hamminkeln 297
Hane, Hof 60, 62, 81
Hansiepen, Oberhof 147, 153
Harde, Hof 62
Harden Feld 68
Hardenfeld 60, 61, 68
Hardinghausen 17
Hardt 21, 22, 35, 93, 226, 242, 246
Hardtberg 247
Harsewinkel 131
Harz 318
Hasselbecke 17, 83, 247, 316
Hasselbeke, Hof 171
Hasselt, Haus 122
Havixbeck, Hof 301
Havixbeck, Kirchspiel 301
Hecking, Hof 60
Hedemünden 318
Heetfeld, Hof 171
Heger, Bauernschaft 76
Hegerdrubbel 76, 77
Hegerfeld 52, 64, 65, 67, 69, 76, 98, 100, 

103, 104
Heidelberg 257
Heiden, Freigrafschaft 203, 299
Heidermann, Hof 48
Heiming, Urhof 184
Heiming, Vollerbenhof 183, 185
Heisterkamp 54, 68
Heitmann 182
Heldringhausen 18, 93, 96
Heldringhausen, Herrenhof 164
Heldringhausen, Oberhof 18, 48, 74, 113, 

145, 147, 153, 163
Heldringhausen, Sattelhof 145
Helinun 95, 96, 97, 100, 101, 102, 173, 

175, 177, 230
Hellen 174, 230
Heming, Hof 77, 181
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Hemsing, Hof 186, 187, 208
Hemsing, Vollerbenhof 181, 188, 189
Hendelshok 103
Hendelshok, Hof 103
Herbede, Reichshof 160
Herevorst 96, 98, 99, 227, 242
Herford 130
Herlere 98
Herm aufm Felde, Hof 60
Herne 174
Herne-Eickel 271
Herne-Holsterhausen 305
Hervest 16, 29, 35, 44, 82, 98, 100, 112, 

123, 165, 202, 205, 223, 225, 227, 228, 
230, 242, 245, 277, 287, 299, 303, 304, 
326

Hervest, Dorf 39, 89, 247, 323
Hervest, Gemarkung 15, 16, 29, 34, 58, 

60, 64, 131
Hervest, Gemeinde 35, 43, 71, 72, 131, 

290
Hervest, Kirchort 65, 85, 86, 87, 88, 89, 

90, 227
Hervest, Kirchspiel 34, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 179, 203, 204, 205, 296
Hervest, Ritter von 304
Hervest-Dorsten 28, 219
Hervest-Dorsten, Amt 43, 291
Herveste 296
Hervester (Gemeinheits)Bruch 39, 64, 82, 

112
Hervester Mark 35, 47, 131, 187, 304
Hervest-Lune, Bauernschaft 81, 112, 187
Hervest-Orthöve, Bauernschaft 81, 205
Hervest-Wenge, Bauernschaft 112, 204, 

289
Hervorste 303
Heßbrügge, Einzelhof 187, 188
Heßbrügge, Erbe 183, 184
Heßbrügge, Hof 181, 190
Heßling, Kirchengut 84
Heteker Feld 64, 65, 67, 80
Heuwick, Hof 101
Heyden von, Haus 201, 202, 206, 303
Hilgersacker, Flur 59

Hinnebusch, Hof 79
Hof der Athalgard, Herrenhof 284
Hofesmühle 276
Hoffmann, Kötter 181, 188, 208
Hofstede, Hof 139, 156
Hohe Mark 39, 60, 62, 112, 203, 215, 

223, 224, 225, 242, 244, 265
Hohefeld 65, 67, 69, 99, 107, 112, 121, 

178, 229
Hohenhinnebusch, Hof 79
Hohenkamp 248, 323, 325, 326
Hohenlimburg, Grafschaft 113
Hohenwulfen, Hof 203
Holland 103, 180, 234, 235, 245
Holsterhausen 7, 12, 13, 31, 32, 44, 98, 

100, 104, 106, 112, 182, 191, 202, 204, 
205, 207, 226, 227, 228, 230, 245, 246, 
248, 252, 289, 291, 296, 303, 305, 318, 
323, 324, 326, 330

Holsterhausen, Dorf 89, 248, 300, 303, 
304, 305, 324

Holsterhausen, Gemarkung 15, 16, 225
Holsterhausen, Gemeinde 35, 43, 71, 72, 

131, 247, 290, 300
Holsterhausen, Kirchort 65, 85, 87, 90, 

99, 103
Holsterhausen, Kirchspiel 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 205, 304
Holsterhausen, Römerlager 12, 134, 135, 

136, 191, 225, 251, 318, 319, 320, 321, 
322, 327, 330, 331, 332

Holsterhauser Bruch 39, 106, 136
Holsterhauser Feld 67, 68, 69, 90, 325, 

331
Holsterhauser-Brook 296, 325, 326, 334
Holten 299
Holthausen, Hof 131
Holtkamp, Hof 75, 171
Höltker Höve, Kötterweiler 65, 91
Holtleer 156
Holtleer, Fronhof 156, 269
Holzhausen 227
Holzheide 54, 112
Honwulfen, Erbe 60
Hörde 239, 301
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Horlon 98
Horneburg 120, 264
Horneburg, Oberkellnerei 113, 142
Hörnemann, Hof 76
Hörnerhok 103
Hörnerhok, Hof 103
Horst 120
Horst, Burg 303
Hörstiken, Hof 60
Höve, (Kötter)Bauernschaft 65, 91
Höxter 6
Hramestorpe 96
Hrothusfeld 95, 99, 173
Huckarde 159
Huckarde, Hof 158, 159
Huldermann, Hof 170
Hüls 227
Hulseler 229
Hüning, Hof 77
Hünxe 227, 228, 299, 300, 303, 304, 329, 

332
Hünxe, Kirchspiel 300
Hünxe, Ritter von 304
Hünxer Mark 300, 304
Hürlands Feld 61
Hüslar, Fronhof 156

Ijssel (Issel) 234, 246, 298, 309, 321, 331
Ijsselsee 330
Im Aap, Flur 249, 334
Im Becker Feld, Flur 61
Im Felde, Flur 59
Im großen Aap, Flur 326
Im Grunde, Flur 59, 61
Im Hamme, Flur 179, 247, 326
Im kleinen Aap, Flur 326
Im Sand, Flur 326, 332
Im Werth, Flur 253, 326, 334
Immelinchem 95
In dem Kamp, Flur 185
In den Gründen, Flur 185
Int Rott, Flur 61
Isenberg, Grafen von 122
Isenberg-Altena, Grafen von 121
Isenburg, Grafen von 152, 314

Isenburg, Haus 165

Jeismann 181
Jülich 25
Jülich, Haus 203, 204
Jungeblodt 182

Kahlefeld 318
Kalkar 234
Kalkriese 318
Kalter Bach 40
Kappen, Hof 60
Kappenberg, Kloster 242
Kassel 255
Katenberg, Flur 123, 131
Katenberg, Hof 29, 204
Kerkerfeld 68, 82, 90
Kevelar 317
Kippheide 112
Kirchhellen 27, 29, 156, 167, 228, 246, 

276, 299, 329
Kirchhellen, Gemarkung 34, 165
Kirchhellen, Gemeinde 34, 123
Kirchhellen, Hof 156
Kirchhellen, Kirchdorf 109
Kirchhellen, Kirchspiel 316
Klaus, Hof 76
Kleimünsterland 180
Klein Arndts Feld 58, 61
Klein Elsebusch, Hof 197
Klein Elsebusch, Kleingessener 181
Klein Elsebusch, Kötter 188
Klein Peclum, Kleingesessener 181, 188
Klein-Arndt, Flur 58
Klein-Arndt, Hof 59, 60, 72
Klein-Bernemann, Hof 60
Kleine Dahlhaus, Hof 75
Kleine Lasthaus, Hof 185
Kleine Tenk, Hof 92
Klein-Erwick, Hof 55, 82
Klein-Erwig, Hof 181, 184, 185, 193, 202
Kleines Hohefeld 15, 16, 17, 18, 20, 32, 

34, 64, 67, 80, 92, 96, 106, 112, 120, 
131, 187, 320

Kleine-Sänder, Hof 92
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Klein-Extermöring, Hof 91
Klein-Homann, Hof 60
Klein-Hörstiken, Hof 60
Klein-Kottendorf, Flur 56
Klein-Kottendorf, Hof 55, 56, 82
Klein-Onnebrink 54
Klein-Onnebrink, Hof 55, 56
Klein-Reken 43, 61, 102, 103
Klein-Reken, Gemarkung 64
Klein-Ruyken, Markenkötter 78
Kleve 234, 269, 275, 308
Kleve, Grafen von 24, 25, 28, 29, 34, 42, 

120, 125, 127, 130, 131, 144, 148, 150, 
152, 154, 155, 156, 157, 168, 228, 242, 
244, 250, 267, 268, 269, 271, 272, 275, 
276, 277, 298, 300, 305, 311, 329

Kleve, Grafschaft 16, 24, 25, 26, 41, 125, 
126, 146, 147, 149, 168, 232, 235, 245, 
270, 272, 298, 329

Kleve, Haus 126, 157, 202, 215, 232, 245
Kleve, Herzogtum 41, 42, 91, 113, 157, 

206, 215, 232, 234, 245, 328
Klever (Schutz)Vogtei 21, 24, 25, 117, 

126, 127, 144, 152, 155, 169, 206, 271
Knottenberg, Hof 57
Kockswerth, Kleingesessener 185
Koehl 112
Koehler Feld 68
Kolde, Hof 77
Koldenfeld, Flur 324
Kölking, Hof 75
Kölmann, Kötter 181, 188
Köln 24, 32, 34, 113, 125, 128, 129, 141, 

142, 144, 149, 150, 151, 156, 162, 165, 
233, 252, 253, 260, 264, 269, 270, 298, 
306, 308, 311, 314, 316, 329

Köln, (Erz)Bistum 24, 25, 30, 139, 142, 
192, 228, 230, 236, 272, 314

Köln, Apostelnstift 139, 153
Köln, Domstift 152, 158
Köln, Erzbischof 24, 25, 29, 30, 43, 93, 

94, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 129, 
130, 132, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 
149, 150, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 
161, 168, 169, 206, 228, 235, 244, 264, 

266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 
279, 280, 285, 296, 298, 299, 305, 307, 
308, 311, 314, 315, 316, 329

Köln, Erzstift 114, 137, 139, 144, 152, 
153, 160, 169, 260, 264

Köln, Kurfürstentum 23, 120, 132, 139, 
140, 142, 150, 160, 206, 234, 235, 236, 
270

Köln, Stift St. Gereon 308
Kölner Vogtei 151
Königsborn 235, 238, 245
Körne, Oberhof 139, 140, 157, 158, 159
Körne, Villikation 157, 158
Korte, Hof 60
Kortendorpe 74
Kottendorf 193
Kottendorf, Gut 56, 193
Kötters, Hof 181
Kötting, Hof 75
Kreienberg, Hof 185
Kreskenhof, Hof 249, 304, 323, 324, 326, 

331
Kreulkerhok 103
Kreulkerhok, Hof 103
Krudenburg 240, 327, 328, 329
Krudenburg, Burg 225, 226, 228, 229, 

237, 240, 243, 244, 245, 327, 329
Krudenburg, Schiffsmühle 240, 242, 327
Kruse, Hof 31
Kuniberg 263, 264
Kunibertiberg 156
Kusenhorst, Bauernschaft 244

Lahn 318
Lahnau-Waldgirmes 318
Lammerding 181
Landsberg-Velen, Grafen von 288
Langefeld 64, 69, 77
Langefortsbach 332
Langen Feld, Flur 61
Lasthausen 92, 112
Lasthausen, (Unter)Bauernschaft 43, 80, 

91, 112, 179, 204
Lasthauser Feld 185
Lavesum 175
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Leemwysche, Hof 17, 18, 20, 21, 121, 131, 
165, 167, 170, 228, 249, 268, 325

Lehembeke 96, 98
Lehmbach 40
Lehmbecke 102
Lehmkuhl, Kötterweiler 91, 112
Lehmkuhle, Flur 183
Leinetal 109
Leipzig 257
Lek 234
Lembeck 98, 99, 100, 106, 112, 177, 179, 

192, 194, 203, 204, 205, 207, 217, 218, 
289, 301, 302, 305

Lembeck, Amt 180, 199, 221
Lembeck, Burg 205, 298
Lembeck, Bürgermeisterei 43
Lembeck, Dorfbauernschaft 33, 39, 48, 

64, 74, 82, 85, 90, 92, 94, 100
Lembeck, Gemarkung 58, 62, 65, 91, 92, 

110
Lembeck, Gemeinde 43, 54, 58, 71, 72
Lembeck, Haus 43, 47, 57, 84, 99, 157, 

182, 199, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 
209, 277, 288, 301, 304

Lembeck, Herrlichkeit 6, 7, 11, 12, 13, 
15, 18, 22, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 65, 68, 
69, 71, 74, 78, 83, 85, 92, 97, 103, 105, 
106, 109, 110, 112, 118, 140, 157, 166, 
167, 174, 175, 177, 180, 181, 182, 190, 
191, 196, 199, 201, 204, 206, 209, 213, 
218, 220, 235, 246, 267, 286, 287, 288, 
289, 291, 294, 295, 300, 304, 311

Lembeck, Kirchort 65, 72, 85, 87, 88, 90, 
100

Lembeck, Kirchspiel 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 70, 80, 91, 99, 100, 101, 179, 
182, 204, 220

Lembeck, Mairie 43, 213
Lembeck, Ritter von 41, 90, 186, 203, 

204, 205, 206, 247, 304, 311
Lembeck, Schloss 12, 46, 48, 83, 84, 85, 

202, 207, 217, 220, 278, 289
Lembeck, Wasserburg 85, 90
Lembeck-Altschermbeck, Amt 43, 199, 

287, 288, 328
Lembeck-Beck 32, 64, 70, 72, 102, 104, 

108, 190, 192, 194, 199
Lembeck-Endeln 54, 56, 82, 104, 192
Lembecker Decksandebene 38, 39, 80, 

107
Lembecker Ebene 193
Lembecker Heide 207
Lembecker Hohe Mark 47
Lembecker Lehmriedel 39, 98
Lembecker Sandebene 38, 80, 81, 189, 

198, 224
Lembecker Venn 39
Lembecker Wiesen 39
Lembeck-Stroick 59
Lembeck-Stroick, Bauernschaft 65, 82, 

91, 92
Lembeck-Wessendorf 60
Lembeck-Westerholt, Haus 43
Lemekuhle, Hof 60
Limberg, Hof 60, 92
Limburg, Grafen von 121
Linnemann, Hof 62
Linnemanns Feld 61
Linneweber, Hof 75
Lippe 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22,  

24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 
39, 40, 43, 80, 82, 93, 96, 100, 105, 
106, 107, 110, 116, 119, 120, 121, 123, 
127, 129, 130, 131, 134, 135, 139, 147, 
161, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 
175, 177, 191, 192, 204, 214, 215, 219, 
222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 231, 
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 
249, 250, 251, 252, 260, 261, 267, 268, 
271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 284, 
287, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 
304, 305, 311, 318, 320, 321, 322, 323, 
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 
334

Lippe, Bauernschaft 164, 229
Lippe, Departement 43
Lippeaue 58, 225, 247, 299, 303, 331, 332
Lippebett 136
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Lippebrücke 12, 129, 219, 237, 247, 249, 
251

Lippedurchbruch 225
Lippefurt 32, 117, 129, 167
Lippegebiet 117, 137, 146
Lippemühle 277
Lippemündung 105, 244, 271, 320, 323, 

327
Lippe-Niederterrasse 39, 82, 245, 246, 

247, 250, 319, 323
Lippeniederung 9, 79, 136, 247, 323, 326
Lipperaum 135, 227, 228, 229, 238, 244, 

271, 319, 322, 329
Lippeseitenkanal 39, 136
Lippetal 7, 18, 25, 39, 64, 322
Lippetalung 229, 230, 242
Lippeterrasse 135, 325
Lippetor 33, 128, 129
Lippeübergang 31, 32, 106, 127, 132, 237, 

238, 249, 251, 275
Lippramsdorf 29, 43, 175, 207, 223, 224, 

228, 230, 244, 325, 326, 328
Lippramsdorf, Gemarkung 64, 74, 228
Lippramsdorf, Kirchspiel 42, 43, 204, 243, 

244
Lippstadt 130, 235, 237, 239, 262
Lock, Hof 101
Locus molendi, Hofesmühle 171
Loe, Gut to den 302
Lohberg, Kötter 181
Loick ( Johann), Hof 60, 91
Loick, Hof 101
Lökerhok 103
Lökerhok, Hof 103
Loosenberge 332
Lorey 181
Lübeck 163
Luchmann, Hof 75, 76
Lüdinghausen 164, 201, 203, 271
Lueken-Erbe 60
Luer Rickert, Hof 60
Luer, Kötter 181, 188
Luidulf, Hof in Durstion 165, 167, 170
Lune 205, 304
Lune, Bauernschaft 64, 120, 179

Lunemühle 326
Lünen 234, 237, 239, 300
Lutke Loick, Hof 60, 91
Lutke(Klein)-Arndt, Hof 58

Magdeburg 255
Main 134
Mainz 134
Marburg 255, 258
Marienborn 195
Marienborn, (Zisterzienserinnen)Kloster 

195, 203, 296
Mark, Grafen von 128, 152, 153, 157, 

165, 242, 264, 271, 300, 301, 329
Mark, Grafschaft 113, 232
Marl 123, 140, 171, 209, 223, 246
Marl, Gemarkung 164, 227, 229
Marl, Hof 164
Marl, Kirchspiel 247, 316
Marler Heide 16, 34, 131
Marler Mark 224, 230
Marler Sandebene 224
Marl-Oelde 17
Mast, Ch., Hof 92
Mast, J., Hof 92
Mecheln, Kötter 181, 188
Mecking, Erbe 60
Mehr 227, 308
Mehr, Oberhof 146, 167, 309
Mengede 174
Mere, Oberhof 308, 310, 311
Merfeld 227
Meronhlare 227, 229, 230
Meronhlare, Hof 164
Merveldt, (Herren) Grafen von 182, 186, 

288
Merveldt, Haus 204
Mesenhorst, Stiftsgut 70, 79
Middel 101, 102
Middeldorp 95, 177
Middelich 203
Middelicher Mühle 209
Middelwick 101
Middelwik 101, 102, 190
Middelyck 102
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Middelyck, Gut 101
Midlicher Mühlbach 39, 40, 56, 64, 65, 82, 

190
Midlicher Mühlbachtal 60, 61, 62, 64, 92, 

97, 100, 101, 102, 104, 110
Midlicher Mühle 101
Mockelheim 174
Moers 304
Möhring ( Johann), Hof 91
Mokelhem, Bauernschaft 96
Möller, Hof 75, 197, 208
Möller, Kötter 181, 188
Monasterium 175
Moorbrinck, Gut 303
Mühlbach 60
Mühle am Kalten Bach 209
Mühle tor Lune 209
Mühlenbach 40, 326
Mühlenberg 61
Mühlenstücke, Flur 61
Mukilishem 95, 96, 97, 106, 173, 177
München 257
Münster 6, 7, 27, 30, 31, 37, 83, 115, 129, 

130, 136, 142, 151, 175, 203, 214, 215, 
221, 260, 293, 298, 304, 306, 319, 329

Münster, (Fürst)Bistum 16, 24, 41, 157, 
175, 199, 207, 215, 221, 236, 306

Münster, (Ober)Stift 43, 260, 261, 296, 
300

Münster, Bischof von 21, 41, 43, 57, 122, 
175, 201, 203, 204, 206, 207, 220, 221, 
227, 228, 242, 243, 293, 297, 298, 299, 
300, 301, 304, 305, 313

Münster, Bistum 24, 102, 157, 175, 199, 
203, 215, 306, 313

Münster, Fürstbischof 157, 175, 215, 235, 
236

Münster, Fürstbistum 41, 175, 197, 199, 
207, 215, 221

Münster, Hochstift 121, 288
Münsterland 17, 22, 30, 32, 98, 109, 194, 

208, 215, 223, 288, 304
Münster-Land, Kreis 117

Nachbarschulte, Hof 171, 246

Natteford, (Einzel)Hof 56, 82
Nattefords Feld, Flur 56
Neue Kamp 54, 63, 68
Neuer Grund, Flur 179
Neuer Kamp, Flur 61
Neuschermbeck 82, 87, 91, 298
Neuschermbeck, Amt 157, 177, 206, 229
Neu-Schermbeck, Burg 229
Neuschermbeck, Gemarkung 78
Neuschermbeck, Kirchspiel 90
Niederlande 102, 206, 237, 262, 309
Niederrhein 215, 227, 228, 233, 234, 235, 

245, 298, 321
Niederrhein (Gebiet) 33, 38, 42, 103, 105, 

115, 116, 117, 123, 130, 132, 147, 223, 
235, 236, 237, 245, 299, 303

Nieder-Strote 102
Nieeheide (Neue Heide) 35
Nienhaus, Hof 76, 182
Nienhaus-Krampe, Hof 77, 104
Nierheide 35, 131
Nijmwegen 234
Nordrhein-Westfalen 136
Northellen (Nothellen) 165, 171
Northwick 101, 102
Nortloyck, Bauernschaft 101, 102
Nothelle, Hof 172
Nünning, Lehnshof 304

Oberaden 31, 191, 321, 324, 327, 330, 
332

Oberstein, Grafen von 128
Oberstimm 318, 330
Obrerstrote 102
Obrighoven 227
Oder 235
Oelde 229
Oelde, Bauernschaft 246
Oelder Feld 229
Oer 147, 155, 157, 158
Oer, Haus 157, 158
Oer, Hof 156, 158
Oer, Oberhof 139, 158
Oer, Reichshof 147
Olde 29
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Olde, Hof 164
Olden Kamp 54, 68
Olfen 175
Olfen, Herrenhof 164
Olfen, Oberhof 167, 168
Ombeck, Hof 171
Onherinchove, Hof 56
Onheringhof, Hof 56
Onnebrink, Hof 57
Orthöve 98
Orthöve, Bauernschaft 16, 34, 43, 58, 64, 

99, 100, 227
Ostendorf, Haus (Burg) 228, 243, 244
Ostenfeld-Raesfeld 43
Östrich 112, 248
Östrich, Bauernschaft 43, 53, 98, 100, 

107, 112, 170
Östrich, Flur 53
Östricher Bruch 38
Ostrop, Hof 75
Overbeck, Bauernschaft 42
Overhage, Hof 76
Overijssel, Herzogtum 234

Paderborn 6, 115, 116, 124, 266, 279
Papenkamp, Flur 123
Passmann, Erbe 182, 185, 187
Passmann, Hof 185, 208
Pastorat Erle, Gräftenhof 84, 85
Pastorat Schermbeck, Gräftenhof 85
Pastorat Wulfen, Gräftenhof 85
Pastorat, Einzelhof 78, 82, 84
Paushove, Hof 96
Peppershof, Kotten 170
Pepping, Oberhof 153
Piepensteller, Kötter 182186
Pliesterbeke 247
Pliestermühle 247
Polsum 122, 123, 316
Pontenmühle 276, 277
Poot, Hof 79
Preinhok 103
Preinhok, Hof 103
Preußen 204, 221, 223, 236, 239, 244, 245
Punsmann, Hof 62

Püte, Hof 60
Püthe, Hof 203, 205, 206
Püthe, Kötter 181, 188
Puttacker, Flur 53, 68, 174

Rademacher, Hof 170
Raesfeld 43, 82, 99, 140, 157, 166, 167, 

202, 284, 299, 305
Raesfeld, Hof 21
Raesfeld, Kirchspiel 42, 43, 204
Raesfeld, Oberhof 284, 311
Raesfeld, Ritter von 21, 204, 247
Raesfeld-Velen 43
Raisfeldt 175
Rappshof-Mühlenbach 16, 17, 22, 83, 128, 

246, 247, 311, 316, 326, 331, 334
Rauschburg, Haus 225
Ravensberg, Grafen von 203, 204, 314
Recklinghausen 18, 27, 29, 33, 74, 93, 

113, 126, 127, 139, 140, 142, 147, 149, 
150, 154, 155, 156, 161, 162, 164, 198, 
259, 260, 262, 263, 264, 265, 269, 275, 
298, 314

Recklinghausen, Bezirk 165
Recklinghausen, Burg 156
Recklinghausen, Engelsburg 263
Recklinghausen, Gräfin von 166, 167, 279
Recklinghausen, Grafschaft 113, 114, 150, 

314
Recklinghausen, Herrschaft 260
Recklinghausen, Kreis 43, 94, 117, 145, 

147, 204, 223, 260, 288
Recklinghausen, Oberhof 25, 139, 147, 

156, 164
Recklinghausen, Reichshof 145, 147
Recklinghausen, St. Petrus Pfarrkirche 

262
Recklinghausen, Stadt 10, 23, 128, 141, 

145, 150, 162, 163, 259, 260, 262, 263, 
264, 270, 275, 278

Recklinghausen, Vest 10, 11, 12, 15, 16, 
19, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 43, 68, 94, 
107, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 
124, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 
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152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 164, 167, 168, 169, 235, 242, 246, 
264, 271, 279, 288, 294, 298, 311, 312, 
314, 316

Recklinghausen, Villa Franka 263
Recklinghäuser Haard 223, 224
Recnun 18
Rees 130, 132, 234
Regnun 95, 96, 97, 100, 101, 175
Rehrbach 326
Reken 18, 43, 82, 97, 102, 103, 168, 174, 

175, 177, 229
Reken, Gemarkung 68
Reken, Kirchspiel 101
Rekener Kuppenland 39, 224
Reknun 229
Rhade 32, 39, 82, 98, 99, 100, 104, 105, 

106, 107, 108, 109, 112, 191, 192, 204, 
207, 219, 292, 299

Rhade, Dorf 52, 89, 103
Rhade, Flur 49
Rhade, Gemarkung 65, 68, 91
Rhade, Gemeinde 43, 71, 72
Rhade, Haus 104
Rhade, Kirchort 65, 80, 85, 87, 88, 89, 90
Rhade, Kirchspiel 42, 43, 44, 45, 46, 47
Rhader Bach 40, 42
Rhader Bachtal 39
Rhader Drubbel 80
Rhader Elwen 48
Rhader Mark 47, 73
Rhader Mühlbach 40, 179, 184
Rhader Mühle 209
Rhamann, Hof 76
Rhein 32, 134, 135, 191, 222, 223, 224, 

225, 226, 229, 231, 233, 234, 235, 237, 
238, 240, 243, 244, 245, 251, 252, 319, 
320, 321, 323, 327, 328, 330, 331

Rheinhauptterrasse 38, 64, 65, 77, 79, 80, 
103, 107, 223, 224, 245, 325, 328

Rhein-Herne-Kanal 116
Rheinland 21, 118, 130, 152, 192, 216, 

237, 243, 271, 329
Rheinmündung 327
Rhense 144

Richter, Hof 35
Rickert, Hof 60, 208
Ringeldorf, Oberhof 145, 147, 153, 155
Ringenberg, Burg 298
Riscithi 21, 95, 96, 97, 100, 173, 229, 325
Riscithi, Hof 168
Risthaus, Hof 181, 203
Rogge(n)feld 61, 68
Rogge, Hof 60, 62, 81
Rohsmann, Hof 57, 60
Ross, Urhof 184
Ross, Vollerbenhof 181, 183, 202
Rothe 96, 98
Ruhr 147, 161, 173, 175, 198, 228, 231, 

236, 237, 239, 284, 300, 305
Ruhrgebiet 117, 218, 223, 245, 280, 287
Ruhrort 237, 238
Ruhrtal 237, 245
Rurraum 271
Ruschede 175
Ruschethe 95
Rüste 21, 22, 38, 79, 82, 83, 84, 93, 94, 95, 

96, 105, 107, 112, 168, 174, 175, 199, 
227, 229, 325

Rüste, Adelshof 83, 105, 106
Rüste, Bauernschaft 43, 57, 64, 72, 80
Rüste, Flur 78, 105
Rüste, Gartengräfte 85
Rüste, Hof 21, 57, 82
Rüste, Oberhof 48, 56, 57, 70, 74, 82, 99, 

168, 174, 193, 227
Rüste, Villikation 165
Rüster Drubbel 76, 79, 80
Rüster Feld 64, 67, 69
Rüster Mark 38, 42, 47, 112, 168
Rüters Feld 60, 61
Ruwe, Hof 60

Saalmann, Hof 186, 187, 204
Saalmann, Vollerbenhof 181
Sachsen, Herzogtum 156, 298
Sachsenland 137, 252
Salhof der Athalgard, Oberhof 167, 284
Salhof der Emeza, Oberhof 167
Salm-Kyrburg, Haus 213, 214
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Salm-Salm, Haus 213, 214
Sandberge 323, 325, 334
Sandbrei, Flur 185
Schaffeld, Kötter 181
Schafkampschleife 334
Schafsbach 40, 82, 326
Schafsbachtal 38
Schafskamp, Flur 248, 304, 326, 327
Schafweg, Flur 185
Schäper aufm Wall 63, 68
Schäper aufm Wall, Hof 62
Schäper, Großkötter 196
Schäper, Hof 81, 184, 185, 197
Schäper, Kötter 181, 183, 184
Schäpers Kamp, Flur 54
Schattmann, Hof 79, 80
Schaumburg-Holstein, Grafen von 141
Scheffel, Hof 60
Scheper, Erbe 60
Scheper, Hof 60
Scherenbach 38, 40
Schermbeck 18, 21, 29, 32, 82, 83, 84, 85, 

93, 96, 97, 98, 100, 105, 106, 112, 126, 
165, 168, 174, 175, 177, 194, 199, 223, 
224, 227, 229, 230, 242, 249, 284, 299, 
301, 328

Schermbeck, Adelshof 83, 105, 106
Schermbeck, Amt 42, 96, 299, 300
Schermbeck, Bauernschaft 74
Schermbeck, Flur 78
Schermbeck, Hof 21, 90, 168, 302
Schermbeck, Kirchort 65, 93
Schermbeck, Kirchspiel 90, 204
Schermbeck, Oberhof 18, 57, 173, 227
Schermbeck-Bricht 299, 329
Schermbecker Bach 87
Schermbecker Mühlenbach 332
Schermbeck-Rüste 304
Schermbeck-Rüste, Oberhof 21
Schermbeck-Üfte 68, 103
Schetter, Hof 57
Schirenbecke 42
Schmidt, Kötter 181, 182, 186
Schöler, Kötter 188
Scholven, Bauernschaft 165, 171

Scholven, Hof 172
Schölzbach (Schölsbach) 16, 17, 20, 21, 27, 

83, 93, 122, 123, 127, 128, 132, 166, 
228, 246, 247, 248, 249, 276, 311, 315, 
316, 325, 326, 331

Schölzbachaue (Schölsbachaue) 167, 171
Schölzbachmündung (Schölsbachmün-

dung) 248, 249, 334
Schonebeck, Hof 204
Schroer, Kötter 182, 186, 208
Schüller, Kötter 181
Schulte Bockholt 82
Schulte Dickhof, Hof 326
Schulte Ekel, Hof 172
Schulte Huxel, Hof 299
Schulte Huxel, Kamp 56
Schulte Loh, Hof 81, 304
Schulte Tenderich, Hof 90
Schulte ter Hart, Hof 22
Schulte, Hof 190
Schulte, Urhof 184
Schulte, Vollerbenhof 181, 183, 184, 185
Schultenbach 276
Schultenfeld, Flur 56
Schultenhof, Hof 83, 84, 195, 196
Schulte-Spechtel, (Einzel)Hof 56, 82, 208
Schwarzenbrock, Erbe 182, 185, 187
Schwarzenstein 327
Schwenk, Hof 60, 62
Schwerte 162, 166, 167, 281, 309, 310, 

311, 312, 316
Schwerte, Curtis 166, 311
Schwerte, Güter 281, 309, 310
Schwerte, Oberhof 151, 279, 282, 311, 

312, 316
Schwicking, Hof 16, 34, 131, 277
Scirinbeki 17, 21, 95, 96, 98, 227
Scirinbeki, Hof 168
Selm 164
Sender, Hof 204
Sesekemündung 327
Sickinghove, Hof 202
Sicking-Mühlbach 246
Sickingmühle 209, 247
Sicking-Mühle 247
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Siebengebirge 241
Siechenheide 123
Sieg 259
Siegburg 241
Siegburg, Abtei 139, 153
Siegburg, Kloster 152
Siepenkotte, Hof 60
Sigcynch Mühle 247
Slemmels, Hof 15, 16, 20, 22, 29, 34, 131, 

171
Slemmelsfeld 20
Slemmelsfeld, Flur 17, 20, 93
Soest, Stadt 138, 232, 233, 234, 329
Soester Börde 198
Sölten 43, 95, 174, 175, 177, 178, 179, 

181, 183, 186, 187, 188, 190, 191, 195, 
196, 197, 202, 203, 215, 217, 227

Sölten, Bauernschaft 64, 112, 188, 197, 
204, 209

Söltenfeld 69
Soppe, Hof 57, 70, 79
Specking, Bauernschaft 43, 65
Specking, Erbe 60, 181, 208
Specking, Kötter 183, 184, 184
Specking, Urhof 184
Specking, Vollerbenhof 185
Stadtsfeld 16, 122, 131, 171
Staßfurt 234
Stecke, Herren von 299
Steemken, Flur 185
Steenhof, Hof 188
Steenhues, Hof 186, 208
Stegerhoff, Hof 76
Steinberg 61
Steinheuer, Hof 87
Sterkonrhotha 99
Sterkrade 99
Steuke Acker, Flur 185
Stever 225, 246, 250, 251, 331
Steveraue 250
Stevermündung 243, 250
Steynhof, Hof 188
Storchbaum, Flur 246
Strock 101
Strock, Erbe 60, 91

Strock, Hof 101
Stroick 39, 92, 101
Stroick, Bauernschaft 43, 60, 64, 91, 103
Stroick, Flur 58, 60
Stroodwick 101, 102
Strote 101
Stubbenberg 262
Subbelsbach 40, 98, 102
Subbelswick 101, 102
Suderwich 153
Suderwich, Oberhof 147
Südliches Münsterland 33
Südreken 101, 102
Südreken, Bauernschaft 43
Südwestmünsterland 18
Südwick 101, 102
Suendrup, Hof 75
Sulithem 95, 96, 97, 173, 190, 227
Sulithem, Einzelhof 97
Surck 101
Surck, Hof 101
Surendorf 101, 102
Surick 64, 101, 112
Sverte (Swert) 281
Sweiert, Curtis 166, 279
Sybbelswick 101
Sypenhof, Stiftsgut 79
Sythen, Haus 304

Tasse, Hof 79
Tellmann, Hof 76, 83
Ten Busche, Hof 99
Ten Vorwerk, Hof 34, 74, 276
Tenk, Hof 92
Ter Hellen, Gut 95
Teutoburger Wald 135, 322
Tewes, Vollerbenhof 181
Them Busche in Baclo, Hof 99
Thewes, Hof 186, 187
Thiutina 18, 95, 97, 100, 173, 178, 183, 

191, 229
Thon Ghevekensteyne 300
Thon Hulzen, Gut 300
Threiri 229
Tiel 234
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Trier 32, 113, 116, 321, 322
Trier, Erzbischof 142
Tuenbruch 112
Tüshaus, Erbe 109, 181
Tüshaus, Gut 186, 203215
Tüshaus, Mühle 179, 209
Tüshaus, Vollerbenhof 181, 187, 188

Ufadti 95, 96, 97, 100, 173, 229
Uffete 95, 175
Üfte 38, 95, 107, 112, 174, 229
Üfte, Bauernschaft 43, 64, 73, 74, 110
Üfter Drubbel 76, 77, 78, 79
Üfter Mark 38, 42, 47, 68, 77, 112
Uhländer, Hof 77
Ulfkotte 316
Ulfkotte, Bauernschaft 22, 165, 171
Ulfkotte, Fronhof 156, 269
Ulft 282, 309, 311
Ulithi 164, 229
Unna 158, 235
Unnerinchof 56
Unten int Feld, Flur 61
Uphues, Hof 203
Uppelsches Lehen, Oberhof 139
Uppenhock, Hof 75, 103
Ursulinenkloster 31
Usermann, Hof 77
Utrecht 106, 192, 234
Utrecht, Bistum 102

Velen 177
Velen, Haus 202
Velen, Reichsgrafen von 177
Velthaus, Hof 57, 70
Veltmann, Hof 79
Vennhof, Hof 75, 200
Vennhoff, Hof 187, 188
Vennhoff, Vollerbenhof 181, 187, 188, 189
Vestischer Höhenrücken 116, 224, 265
Vetera, Kastell 106, 318, 321
Villa Durstine (Durstene) 12, 113, 119, 

120, 121, 125, 126, 266, 267, 268, 273, 
279

Vischering, Burg 203

Vogelsang, Flur 185
Vogelsang, Haus 225, 232, 240, 244
Von Hamme, Oberhof 139
Voßbach 40
Vreden 313
Vreden, Grafen von 313

Wall 98, 112
Wallenkamp, Hof 81
Waltrop 139, 140, 147, 153, 158, 163, 235
Warendorf 289
Wedemhof, Hof 123, 207
Weggenborg; Hof 131
Wellmann 181
Wenge 61, 205, 304
Wenge, Bauernschaft 65, 98, 99, 204
Wenke, Hof 187, 188, 208
Wenke, Vollerbenhof 181, 187, 188, 189
Wenzelmann, Stiftsgut 81
Werden 177, 183, 185, 193, 227, 237, 

315, 326
Werden, Abtei 17, 21, 82, 83, 146, 152, 

160, 163, 170, 173, 177, 201, 202, 227, 
230, 249, 251, 296, 301, 315, 326

Werden, Benediktinerabtei 21, 175, 227, 
284, 315

Werden, Kloster 21, 32, 57, 82, 103, 154, 
164, 173, 175, 177, 193, 201, 227, 248, 
249, 284, 296, 301

Werden, Reichsabtei 147, 163
Werden, Reichskloster 153
Werden, Villikation 32
Werdener Oberhof 79, 153, 163, 167
Werdener Stiftsgüter 57, 303
Werdener, Höfe 170, 185, 194, 202
Werl 158, 235
Werlo 98
Werra 318
Werth 248
Wertherbruch, Herrschaft 98, 113
Werthschleife 326
Wesel 33, 44, 103, 125, 147, 180, 194, 

198, 214, 215, 225, 226, 229, 231, 232, 
233, 234, 236, 237, 239, 240, 242, 245, 
262, 271, 298, 300, 319, 327
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Wesel, Amt 298
Wesel, Stadt 233, 238, 262, 329
Wesel-Datteln-(Seiten)kanal 116, 226, 290
Weseler Hof 148
Wesel-Schermbeck, Amt 299, 3
Weser 134, 231, 259, 321, 330
Weskerhok 103
Weskerhok, Hof 103
Wessendorf 103
Wessendorf, Bauernschaft 39, 102, 112
Wessendorfer Elwen 47, 112
Wessendorfer Mark 43, 62, 82, 92
Westerholt 26, 29, 94, 120, 140
Westerholt, Grafen von 138, 139, 140, 

141, 142, 143, 148, 150, 153, 155, 156, 
158, 160, 161, 165, 170, 181, 206, 207, 
219, 220

Westerholt, Haus 25, 137, 138, 139, 140, 
142, 143, 146, 149, 150, 154, 156, 169, 
204, 269, 314

Westerholt, Vogtei 138, 140, 143, 148, 
151, 152, 153, 155

Westfalen 19, 21, 42, 118, 146, 152, 157, 
164, 191, 204, 207, 208, 212, 215, 216, 
218, 219, 222, 231, 235, 236, 237, 245, 
252, 258, 260, 262, 263, 266, 268, 275, 
279, 285, 288, 293, 312, 322, 329

Westfälische Bucht 191
Westhofen 146, 301
Westhofen, Reichshof 146, 157
Westleven 175
Westmünsterland 37, 38, 74, 292, 311
Westrich 67, 94, 112
Westrich, Bauernschaft 43, 52, 53, 64, 98, 

100, 112
Westrich, Flur 53
Westricher Feld 52, 53, 69, 89, 100, 109
Westrup 32
Westsachsen 175
Wibbelt, Hof 74
Wicking, Hof 77
Wienbach 16, 40, 246, 299, 304, 323, 325
Wienbachtal 64
Wienbecker Mühle 191, 209
Winnedall, Haus 84

Winterswijk 219, 299, 303
Wissing, Hof 76
Witte Berge 180, 325, 334
Witten 158, 198
Wittenberg 254
Worms 254
Worringen 152, 157, 272
Wulf, Hof 172
Wulfen 61, 64, 65, 74, 83, 87, 90, 91, 92, 

93, 95, 110, 177, 181, 188, 192, 193, 
194, 199, 202, 203, 210, 214, 217, 221, 
224, 289, 294, 299, 305

Wulfen, Bauernschaft 204
Wulfen, Gemarkung 43, 60, 85, 91, 100
Wulfen, Gemeinde 43, 71, 72, 197, 199
Wulfen, Kirchort 65, 85, 87, 90, 104, 223
Wulfen, Kirchspiel 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

91, 177, 178, 180, 204, 208, 209, 220
Wulfen, Ritter von 42, 90
Wulfen-Deuten 104, 178
Wulfen-Dimke, Bauernschaft 82, 91, 178
Wulfener Heide 39
Wulfen-Köhl 210
Wulfen-Lehmkuhl 72, 74
Wulfhem 83
Wulfhem, Haus 202, 203
Wulfhem, Ritter von 202, 203
Wylich, Herren von 84

Xanten 12, 19, 21, 24, 28, 29, 32, 33, 83, 
114, 117, 119, 121, 122, 124, 125, 126, 
127, 129, 132, 134, 140, 149, 151, 153, 
167, 192, 224, 233, 234, 269, 273, 275, 
276, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 306, 
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 
315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 327, 
329

Xanten, Kanonikerstift 21, 93, 117, 120, 
123, 202, 267, 269, 283, 285, 307, 310, 
314, 315, 316

Xanten, Kellnerei 266, 273, 282, 307, 308, 
309, 310, 312, 315, 316

Xanten, Kollegiatstift 306
Xanten, Stift 12, 22, 28, 32, 33, 42, 114, 

122, 124, 125, 126, 128, 130, 141, 154, 
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155, 157, 165, 166, 168, 197, 202, 205, 
230, 232, 249, 251, 268, 270, 271, 273, 
275, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 
306, 311, 314, 315, 317

Xanten, Viktorstift 19, 83, 139, 146, 150, 
153, 165, 167, 266, 267, 268, 278, 306, 
308

Xanten-Birten 134, 191
Xantener Höfe 155, 157, 170
Xantener Hofmühle 276
Xantener Oberhof 29, 32, 93, 130, 162
Xantener Speicher 28, 33, 123, 132

Zweckel 29
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2001. ISBN 978-3-89534-316-2. Gb. 25 x 17 cm. 336 S. 1 Abb. 34,00 €

Band 17: Karl-Heinz Ziessow / Christoph Reinders-Düselder / Heinrich Schmidt (Hg.)
Frühe Neuzeit.  
Festschrift für Ernst Hinrichs
2004. ISBN 978-3-89534-507-4. Gb. 25 x 17 cm. 416 S. 20 Abb. 34,00 €

Band 18: Jörg Engelbrecht / Stephan Laux (Hg.)
Landes- und Reichsgeschichte.  
Festschrift für Hansgeorg Molitor
2004. ISBN 978-3-89534-518-0. Gb. 25 x 17 cm. 448 S. 25 Abb. 34,00 €

Band 20: Martin Winter
Untertanengeist durch Militärpflicht?  
Das preußische Kantonsystem im 18. Jahrhundert
2005. ISBN 978-3-89534-540-1. Gb. 25 x 17 cm. 592 S. 5 Abb. 49,00 €

Band 21: Jochen Ebert / Cindy Baierl / Ilke Marschall (Hg.)
Landwirtschaftliche Großbetriebe und Landschaft.  
Die hessische Domäne Frankenhausen
2005. ISBN 978-3-89534-581-4. Gb. 25 x 17 cm. 288 S. 68 Abb. 24,00 €

Band 22: Udo Schlicht
Textilbleichen in Deutschland.  
Die Industrialisierung einer unterschätzten Branche
2010. ISBN 978-3-89534-672-9. Gb. 25 x 17 cm. 384 S. 50 Abb. 34,00 €

Band 23: Gerhard Rehm (Hg.)
Adel, Reformation und Stadt am Niederrhein.  
Festschrift für Leo Peters
2009. ISBN 978-3-89534-853-2. Gb. 25 x 17 cm. 376 S. 27 Abb. 29,00 €
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